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RESOLUTION 64/82

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 10. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part I), Ziff. 8)1.

64/82. Folgemaßnahmen zum Internationalen Jahr des 
Menschenrechtslernens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass zu den in der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen auch die
Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten für alle gehört,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/251 vom
15. März 2006, in der sie beschloss, dass der Menschen-
rechtsrat unter anderem die Menschenrechtsbildung und das
Menschenrechtslernen sowie die Bereitstellung von Beraten-
den Diensten, technischer Hilfe und Kapazitätsaufbau fördern
soll,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005, in dem die Staats- und Regierungschefs ihre Unterstüt-
zung für die Förderung der Menschenrechtsbildung und des
Lernens über die Menschenrechte auf allen Ebenen, gegebe-
nenfalls auch durch die Umsetzung des Weltprogramms für
Menschenrechtsbildung, bekundeten und alle Staaten be-
stärkten, diesbezügliche Initiativen zu erarbeiten2,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 62/171 vom
18. Dezember 2007 und 63/173 vom 18. Dezember 2008 über
das Internationale Jahr des Menschenrechtslernens,

unter Begrüßung der Resolution 12/4 des Menschen-
rechtsrats vom 1. Oktober 20093, in der der Rat beschloss,
worauf der Schwerpunkt der zweiten Phase des Welt-
programms für Menschenrechtsbildung liegen soll, und beto-
nend, dass das Menschenrechtslernen und die Menschen-
rechtsbildung einander ergänzen,

in der Erkenntnis, dass die Zivilgesellschaft, die Wis-
senschaft, der Privatsektor, die Medien sowie gegebenenfalls
die Parlamentarier auf nationaler, regionaler und internatio-
naler Ebene eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung und Er-

leichterung von Mitteln und Wegen zur Förderung und Ver-
wirklichung des Menschenrechtslernens als Lebensart auf der
Ebene der Gemeinwesen übernehmen können,

in der Überzeugung, dass die Einbindung des Men-
schenrechtslernens in alle einschlägigen Entwicklungspoliti-
ken und -programme dazu beiträgt, dass Menschen gleichbe-
rechtigt an den Entscheidungen teilhaben können, die ihr Le-
ben bestimmen,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs4,

1. bekräftigt ihre Überzeugung, dass das Lernen über
den umfassenden Rahmen der Menschenrechte und Grund-
freiheiten alle Frauen, Männer, Jugendlichen und Kinder da-
zu befähigen kann, sich als Menschen voll zu entfalten und
auch diesem Wissen entsprechend zu handeln, um die effekti-
ve Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
für alle zu gewährleisten;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, die während des In-
ternationalen Jahres des Menschenrechtslernens unternom-
menen Anstrengungen zu erweitern und zu erwägen, die fi-
nanziellen und personellen Ressourcen bereitzustellen, die
notwendig sind, um internationale, regionale, nationale und
lokale langfristige Aktionsprogramme mit dem Ziel eines
breit angelegten und dauerhaften Menschenrechtslernens auf
allen Ebenen zu gestalten und durchzuführen, in Abstimmung
mit der Zivilgesellschaft, den Medien, dem Privatsektor, der
Wissenschaft, Parlamentariern und Regionalorganisationen,
einschließlich der zuständigen Sonderorganisationen, Fonds
und Programme des Systems der Vereinten Nationen, und
nach Möglichkeit bestimmte Städte zu Menschenrechtsstäd-
ten zu erklären;

3. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte und den Menschenrechtsrat auf,
die Zivilgesellschaft, den Privatsektor, die Wissenschaft, die
Regionalorganisationen, die Medien und andere maßgebliche
Interessenträger sowie die Organisationen, Programme und
Fonds des Systems der Vereinten Nationen bei ihren Anstren-
gungen zu unterstützen und eng mit ihnen zusammenzuarbei-
ten, insbesondere bei der Ausarbeitung von Strategien und in-
ternationalen, regionalen, nationalen und lokalen Aktionspro-
grammen mit dem Ziel eines breit angelegten und dauerhaften
Menschenrechtslernens auf allen Ebenen;

4. empfiehlt dem Menschenrechtsrat, das Menschen-
rechtslernen in die Ausarbeitung des Entwurfs einer Erklä-
rung der Vereinten Nationen über Menschenrechtsbildung
und -ausbildung einzubeziehen, eingedenk dessen, dass sich
diese Initiative mit dem Weltprogramm für Menschenrechts-
bildung und dem Menschenrechtslernen ergänzt;

5. ermutigt die zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen weltweit, insbesondere die auf lokaler Ebene tätigen, das
Menschenrechtslernen in die Programme des Dialogs und der
Bewusstseinsbildung aufzunehmen, die sie mit Gruppen
durchführen, die sich für Bildung, Entwicklung, Armutsbe-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien (Plurinationaler
Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Chile, Costa Rica, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, Frankreich, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Jordanien, Katar,
Kolumbien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nicaragua,
Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation,
Schweiz, Serbien, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen,
Thailand, Tunesien (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Türkei,
Ungarn und Zypern.
2 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 131.
3 Siehe A/HRC/12/50, Erster Teil, Kap. I. 4 A/64/293.
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seitigung, Teilhabe, Kinder, indigene Völker, Gleichstellung
der Geschlechter, Menschen mit Behinderungen, ältere Men-
schen und Migranten sowie für andere einschlägige politi-
sche, bürgerliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle An-
liegen einsetzen;

6. ermutigt die maßgeblichen Akteure der Zivilge-
sellschaft, darunter Soziologen, Anthropologen, Hochschul-
und Medienangehörige und die führenden Vertreter der Ge-
meinwesen, das Konzept des Menschenrechtslernens als Mit-
tel zur Förderung der vollen Verwirklichung aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten für alle weiterzuentwickeln;

7. bittet die zuständigen Vertragsorgane, das Men-
schenrechtslernen bei ihren Interaktionen mit den Vertrags-
staaten zu berücksichtigen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 64/127

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/431,
Ziff. 15)5.

64/127. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines
Amtes6 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-

tionen über seine sechzigste Tagung7 und der darin enthalte-
nen Beschlüsse,

unter Hinweis auf ihre früheren, seit der Einrichtung des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen durch die Generalversammlung jährlich verabschiede-
ten Resolutionen über seine Tätigkeit,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungs-
kompetenz, die der Hohe Kommissar unter Beweis gestellt
hat, mit Lob für die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbe-
reitschaft, die die Mitarbeiter und Durchführungspartner des
Amtes des Hohen Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben beweisen, sowie unter Betonung ihrer nachdrückli-
chen Verurteilung aller Formen der Gewalt, denen das huma-
nitäre Personal, das Personal der Vereinten Nationen sowie
das beigeordnete Personal in zunehmendem Maße ausgesetzt
sind,

1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des
Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen über seine sechzigste Tagung7;

2. begrüßt die vom Amt des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen und seinem Exekutivaus-
schuss im Laufe des Jahres geleistete wichtige Arbeit mit dem
Ziel, das Regime für den internationalen Rechtsschutz zu
stärken und den Regierungen bei der Wahrnehmung ihrer
Schutzverantwortung behilflich zu sein;

3. bekräftigt, dass das Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge8 und das dazugehörige Proto-
koll von 19679 weiterhin die Grundlage des Regimes für den
internationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge bilden, erkennt
an, wie wichtig ihre volle und wirksame Anwendung durch
die Vertragsstaaten sowie die in ihnen verankerten Werte
sind, stellt mit Befriedigung fest, dass inzwischen einhundert-
siebenundvierzig Staaten Vertragsstaaten eines oder beider
Rechtsakte sind, ermutigt die Staaten, die keine Vertragsstaa-
ten sind, den Beitritt zu diesen Rechtsakten zu erwägen, un-
terstreicht insbesondere, wie wichtig die uneingeschränkte
Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung ist, und er-
kennt an, dass sich einige Staaten, die nicht Vertragsstaaten
der internationalen Rechtsakte zu Flüchtlingsfragen sind, bei
der Aufnahme von Flüchtlingen großzügig gezeigt haben;

4. stellt fest, dass inzwischen fünfundsechzig Staaten
Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1954 über die
Rechtsstellung der Staatenlosen10 sind und dass siebenund-
dreißig Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens von

5 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Aus-
tralien, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Bra-
silien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Irland, Island, Isra-
el, Italien, Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Libe-
ria, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Monaco, Montenegro, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sey-
chellen, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan,
Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechische Republik, Tür-
kei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika und Zypern.
6 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supple-
ment No. 12 (A/64/12).

7 Ebd., Supplement No. 12A (A/64/12/Add.1).
8 United Nations, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15;
öBGBl. Nr. 55/1955; AS 1955 443.
9 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974;
AS 1968 1189.
10 Ebd., Vol. 360, Nr. 5158. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1976 II S. 473; LGBl. 2009 Nr. 289; öBGBl. III Nr. 81/2008;
AS 1972 2320.
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1961 zur Verminderung der Staatenlosigkeit11 sind, legt den
Staaten, die diesen Rechtsakten noch nicht beigetreten sind,
nahe, dies zu erwägen, nimmt Kenntnis von der Arbeit des
Hohen Kommissars in Bezug auf die Identifizierung Staaten-
loser, die Verhütung und Verminderung der Staatenlosigkeit
und den Schutz Staatenloser und fordert das Amt des Hohen
Kommissars nachdrücklich auf, seine Arbeit auf diesem Ge-
biet im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung und den Schlussfolgerungen des Exeku-
tivausschusses fortzusetzen;

5. nimmt davon Kenntnis, dass sich 2009 die Verab-
schiedung der Genfer Abkommen12 zum sechzigsten Mal und
des Übereinkommens der Organisation der afrikanischen Ein-
heit zur Regelung der spezifischen Aspekte der Flüchtlings-
probleme in Afrika13 zum vierzigsten Mal jährte;

6. betont erneut, dass die Verantwortung für den
Schutz von Flüchtlingen hauptsächlich bei den Staaten liegt,
deren volle und wirksame Zusammenarbeit, deren Tätigwer-
den und deren politische Entschlossenheit gefordert sind, da-
mit das Amt des Hohen Kommissars seine mandatsmäßigen
Aufgaben erfüllen kann, und betont in diesem Zusammen-
hang nachdrücklich, wie wichtig die aktive internationale So-
lidarität und die Lasten- und Aufgabenteilung sind;

7. betont außerdem erneut, dass die Verantwortung
für die Verhütung und Verminderung der Staatenlosigkeit
hauptsächlich bei den Staaten liegt, in angemessener Zusam-
menarbeit mit der internationalen Gemeinschaft;

8. betont ferner erneut, dass die Verantwortung für
den Schutz und die Hilfe für Binnenvertriebene hauptsächlich
bei den Staaten liegt, in angemessener Zusammenarbeit mit
der internationalen Gemeinschaft;

9. ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, sich
weiter um die Stärkung seiner Fähigkeit zur angemessenen
Reaktion auf Notsituationen zu bemühen und so in Notsitua-
tionen eine höhere Planungssicherheit bei der Erfüllung inter-
institutioneller Verpflichtungen zu gewährleisten;

10. nimmt Kenntnis von den derzeitigen Tätigkeiten
des Amtes des Hohen Kommissars im Zusammenhang mit
dem Schutz und der Hilfe für Binnenvertriebene, namentlich
im Rahmen interinstitutioneller Vereinbarungen in diesem
Bereich, betont, dass solche Tätigkeiten mit den einschlägi-
gen Resolutionen der Generalversammlung im Einklang ste-
hen und das Mandat des Amtes in Bezug auf Flüchtlinge und
das Institut des Asyls nicht untergraben sollen, und legt dem
Hohen Kommissar nahe, seinen Dialog mit den Staaten über
die diesbezügliche Rolle seines Amtes fortzusetzen;

11. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, mit
den zuständigen nationalen Behörden, den Büros und Ein-
richtungen der Vereinten Nationen, den internationalen und
zwischenstaatlichen Organisationen, den Regionalorganisa-
tionen und nichtstaatlichen Organisationen partnerschaftlich
und uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um zur ständigen
Weiterentwicklung der humanitären Reaktionskapazitäten
auf allen Ebenen beizutragen, und erinnert an die Rolle des
Amtes als schwerpunktverantwortlicher Organisation für den
Schutz, die Koordinierung der Lager und das Lagermanage-
ment sowie die Bereitstellung von Notunterkünften in kom-
plexen Notsituationen;

12. legt dem Amt des Hohen Kommissars außerdem
nahe, ebenso wie die anderen zuständigen Organisationen der
Vereinten Nationen, die sonstigen zuständigen zwischen-
staatlichen Organisationen und die anderen auf humanitärem
Gebiet und im Entwicklungsbereich tätigen Akteure bei der
Verbesserung der Koordinierung, der Wirksamkeit und der
Effizienz der humanitären Hilfe mit dem Sekretariats-Amt für
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten weiter zu-
sammenzuarbeiten, wie in Resolution 63/139 der Generalver-
sammlung vom 11. Dezember 2008 über die verstärkte Koor-
dinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen
erklärt;

13. legt dem Amt des Hohen Kommissars ferner nahe,
sich in der Initiative „Delivering as One“ (Einheit in der Ak-
tion) zu engagieren und ihre Ziele vollständig umzusetzen;

14. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Prozess
des Struktur- und Managementwandels, den das Amt des Ho-
hen Kommissars derzeit vollzieht, und ermutigt das Amt, den
Reformprozess abzuschließen, namentlich die Umsetzung ei-
nes Rahmens und einer Strategie für ergebnisorientiertes Ma-
nagement und Ergebnisverantwortung sowie die Personalre-
form, und sich auf laufende Verbesserungen zu konzentrie-
ren, damit es den Bedürfnissen der Nutznießer auf effiziente-
re Weise Rechnung tragen und den wirksamen und transpa-
renten Einsatz seiner Ressourcen gewährleisten kann;

15. verurteilt mit Nachdruck Angriffe auf Flüchtlinge,
Asylsuchende und Binnenvertriebene sowie Handlungen, die
ihre persönliche Sicherheit und ihr Wohl bedrohen, und for-
dert alle betroffenen Staaten und, wo angebracht, die an be-
waffneten Konflikten beteiligten Parteien auf, alles Erforder-
liche zu tun, um die Achtung der Menschenrechte und des hu-
manitären Völkerrechts zu gewährleisten;

16. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck,
dass immer mehr Angriffe auf humanitäre Helfer und Hilfs-
konvois verübt werden, und insbesondere darüber, dass hu-
manitäre Helfer ums Leben kommen, wenn sie unter schwie-
rigsten Bedingungen arbeiten, um Menschen in Not beizuste-
hen;

17. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass diejenigen, die in ihrem Hoheitsgebiet Angriffe auf hu-
manitäres Personal sowie Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetes Personal begehen, nicht ungestraft handeln
und dass die Täter entsprechend den innerstaatlichen Rechts-

11 Ebd., Vol. 989, Nr. 14458. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1977 II S. 597; LGBl. 2009 Nr. 290; öBGBl. Nr. 538/1974.
12 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 181 207 228 300.
13 Ebd., Vol. 1001, Nr. 14691.
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vorschriften und den völkerrechtlichen Verpflichtungen rasch
vor Gericht gestellt werden;

18. missbilligt die Zurückweisung und rechtswidrige
Ausweisung von Flüchtlingen und Asylsuchenden und for-
dert alle betroffenen Staaten auf, die Achtung der einschlägi-
gen Grundsätze des Flüchtlingsschutzes und der Menschen-
rechte zu gewährleisten;

19. betont, dass der internationale Flüchtlingsschutz
eine dynamische, handlungsorientierte Aufgabe ist, die den
Kern des Mandats des Amtes des Hohen Kommissars aus-
macht und zu der in Zusammenarbeit mit Staaten und anderen
Partnern unter anderem die Förderung und Erleichterung der
Zulassung, Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen im
Einklang mit international vereinbarten Normen sowie die
Gewährleistung dauerhafter, schutzorientierter Lösungen ge-
hören, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse
gefährdeter Gruppen und mit besonderer Aufmerksamkeit für
Gruppen mit spezifischen Bedürfnissen, und stellt in diesem
Zusammenhang fest, dass es sich bei der Bereitstellung inter-
nationalen Schutzes um einen personalintensiven Dienst han-
delt, der insbesondere auf Feldebene eine ausreichende Zahl
von Mitarbeitern erfordert, die über die entsprechenden Fach-
kenntnisse verfügen;

20. bekräftigt, wie wichtig die durchgängige Berück-
sichtigung des Alters, des Geschlechts und der Vielfalt bei der
Analyse der Schutzbedürfnisse von Flüchtlingen und gegebe-
nenfalls anderen unter der Obhut des Amtes des Hohen Kom-
missars stehenden Personen und bei der Gewährleistung ihrer
Mitwirkung an der Planung und Durchführung von Program-
men des Amtes und von staatlichen Politiken ist, bekräftigt
außerdem, wie wichtig es ist, die Diskriminierung, die Un-
gleichstellung der Geschlechter und das Problem der sexuel-
len und geschlechtsspezifischen Gewalt mit Vorrang anzuge-
hen, und erkennt gleichzeitig an, wie wichtig es ist, insbeson-
dere den Schutzbedürfnissen von Frauen und Kindern gerecht
zu werden;

21. bekräftigt mit Nachdruck die grundlegende Bedeu-
tung sowie den rein humanitären und unpolitischen Charakter
der Aufgabe des Amtes des Hohen Kommissars, die darin be-
steht, Flüchtlingen internationalen Schutz zu gewähren und
nach dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu su-
chen, erinnert daran, dass zu diesen Lösungen die freiwillige
Rückführung und, soweit zweckmäßig und durchführbar, die
Eingliederung im Asylland und die Neuansiedlung in Dritt-
ländern gehören, und bekräftigt gleichzeitig, dass die freiwil-
lige Rückführung, erforderlichenfalls unterstützt durch Wie-
deraufbau- und Entwicklungshilfe, nach wie vor die bevor-
zugte Lösung zur Förderung einer nachhaltigen Wiederein-
gliederung ist;

22. bekundet ihre Besorgnis über die besonderen
Schwierigkeiten, denen sich Millionen von Flüchtlingen in
seit langem bestehenden Situationen gegenübersehen, und
betont, dass die internationalen Anstrengungen und die inter-
nationale Zusammenarbeit verstärkt werden müssen, um
praktische und umfassende Ansätze zur Überwindung ihrer
Not zu finden und Dauerlösungen für sie herbeizuführen, im

Einklang mit dem Völkerrecht und den einschlägigen Resolu-
tionen der Generalversammlung;

23. erkennt an, wie wichtig es ist, Dauerlösungen für
Flüchtlingsprobleme herbeizuführen, und dass dabei insbe-
sondere die tieferen Ursachen der Flüchtlingsbewegungen an-
gegangen werden müssen, um neue Flüchtlingsströme zu ver-
meiden;

24. begrüßt die Initiative des Hohen Kommissars zur
Einberufung des dritten Dialogs über Herausforderungen im
Flüchtlingsschutz am 9. und 10. Dezember 2009 in Genf, der
sich mit dem Thema „Herausforderungen im städtischen Um-
feld für Personen unter der Obhut des Amtes des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen“ befasste;

25. erinnert daran, wie wichtig funktionierende Part-
nerschaften und eine wirksame Koordinierung sind, wenn es
darum geht, den Bedürfnissen von Flüchtlingen Rechnung zu
tragen und Dauerlösungen zur Bewältigung ihrer Lage zu fin-
den, begrüßt die derzeitigen Bemühungen, in Zusammenar-
beit mit den Aufnahme- und den Herkunftsländern von
Flüchtlingen, einschließlich der jeweiligen lokalen Gemein-
schaften, den zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen, den internationalen und zwischenstaatlichen Organi-
sationen, gegebenenfalls den Regionalorganisationen, den
nichtstaatlichen Organisationen und den Entwicklungsakteu-
ren einen Rahmen für Dauerlösungen zu entwickeln, insbe-
sondere in seit langem bestehenden Flüchtlingssituationen, zu
dem auch ein Ansatz für eine rasche und dauerhafte Rückkehr
gehört, der Rückführungs-, Wiedereingliederungs-, Rehabili-
tations- und Wiederaufbauaktivitäten umfasst, und legt den
Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, den internationalen und
zwischenstaatlichen Organisationen, den Regionalorganisa-
tionen, den nichtstaatlichen Organisationen und den Entwick-
lungsakteuren unter anderem durch die Zuweisung von Mit-
teln die Anwendung eines solchen Rahmens zur Erleichte-
rung eines wirksamen Übergangs von der Nothilfe zur Ent-
wicklung zu unterstützen;

26. erkennt an, dass Lösungen für Vertreibungssitua-
tionen nur dann von Dauer sein können, wenn sie auch nach-
haltig sind, und ermutigt das Amt des Hohen Kommissars da-
her, die Nachhaltigkeit der Rückkehr und Wiedereingliede-
rung zu unterstützen;

27. begrüßt die Fortschritte im Hinblick auf die höhere
Zahl der neu angesiedelten Flüchtlinge und der Staaten, die
Möglichkeiten für eine Neuansiedlung anbieten, sowie den
Beitrag, den diese Staaten bei der Suche nach Dauerlösungen
für Flüchtlinge leisten, und bittet die interessierten Staaten,
das Amt des Hohen Kommissars und andere maßgebliche
Partner, die Multilateralen Rahmenleitlinien für Neuansied-
lungen14, soweit zweckmäßig und durchführbar, anzuwenden;

28. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Aktivi-
täten der Staaten zur Stärkung der Regionalinitiativen zur Er-

14 In Englisch verfügbar unter http://www.unhcr.org.
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leichterung kooperativer Flüchtlingspolitiken und -konzepte
und legt den Staaten nahe, auch weiterhin in umfassender
Weise auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen zu su-
chen, die in ihrer jeweiligen Region des internationalen
Schutzes bedürfen, so auch indem sie die Aufnahmegesell-
schaften unterstützen, die Menschen, die des internationalen
Schutzes bedürfen, in großer Zahl aufnehmen;

29. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Staaten und
das Amt des Hohen Kommissars die Rolle des Amtes in Be-
zug auf gemischte Migrationsströme erörtern und klären, um
den Schutzbedürfnissen im Kontext gemischter Migrations-
ströme besser gerecht zu werden, namentlich durch die Ge-
währleistung des Asylzugangs für diejenigen, die des interna-
tionalen Schutzes bedürfen, und nimmt Kenntnis von der Be-
reitschaft des Hohen Kommissars, im Einklang mit seinem
Mandat die Staaten dabei zu unterstützen, ihrer diesbezügli-
chen Schutzverantwortung nachzukommen;

30. betont, dass alle Staaten verpflichtet sind, die
Rückkehr ihrer Staatsangehörigen zu akzeptieren, fordert die
Staaten auf, die Rückkehr ihrer nicht des internationalen
Schutzes für bedürftig befundenen Staatsangehörigen zu er-
leichtern, und betont, dass die Rückkehr unabhängig von der
Rechtsstellung der Betroffenen auf sichere und humane Wei-
se und unter voller Achtung ihrer Menschenrechte und Würde
erfolgen muss;

31. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die durch den
Klimawandel und die Umweltzerstörung verursachten Her-
ausforderungen für die Schutztätigkeit des Amtes des Hohen
Kommissars und die Hilfe, die es unter seiner Obhut stehen-
den gefährdeten Bevölkerungsgruppen überall auf der Welt
und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern
leistet, und fordert das Amt nachdrücklich auf, sich diesen
Herausforderungen im Rahmen seines Mandats auch künftig
zu stellen und sich dabei mit den nationalen Behörden ins Be-
nehmen zu setzen und bei seiner Tätigkeit mit den zuständi-
gen Stellen zusammenzuarbeiten;

32. nimmt Kenntnis von der hohen Zahl der Vertriebe-
nen in und aus Irak und den sich daraus ergebenden gravie-
renden Auswirkungen auf die soziale und wirtschaftliche La-
ge der Länder in der Region und fordert die internationale Ge-
meinschaft auf, gezielt und koordiniert vorzugehen, um den
Vertriebenen Schutz und verstärkte Hilfe zu gewähren, damit
die Länder in der Region ihre Reaktionskapazitäten zur Be-
friedigung der Bedürfnisse in Partnerschaft mit dem Amt des
Hohen Kommissars, anderen Organisationen der Vereinten
Nationen, der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung und nichtstaatlichen Organisationen ausbauen
können;

33. fordert alle Staaten und die zuständigen nichtstaat-
lichen und sonstigen Organisationen nachdrücklich auf, ge-
meinsam mit dem Amt des Hohen Kommissars und im Geiste
der internationalen Solidarität und der Lasten- und Aufgaben-
teilung zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu mobilisie-
ren, um die Kapazitäten der Aufnahmeländer, insbesondere
derjenigen, die eine große Anzahl von Flüchtlingen und Asyl-
suchenden aufgenommen haben, auszubauen und ihre schwe-

re Last zu erleichtern, und fordert das Amt auf, auch weiterhin
als Katalysator für die Mobilisierung von Hilfe seitens der in-
ternationalen Gemeinschaft zu wirken, um die tieferen Ursa-
chen sowie die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen
Folgen der Präsenz großer Flüchtlingspopulationen in Ent-
wicklungsländern, vor allem in den am wenigsten entwickel-
ten Ländern, sowie in Transformationsländern anzugehen;

34. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die aktuellen
und die potenziellen Probleme, die die weltweite Finanz- und
Wirtschaftskrise für die Tätigkeit des Amtes des Hohen Kom-
missars aufwirft;

35. fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, wei-
tere Mittel und Wege zu erkunden, um durch verstärkte Zu-
sammenarbeit mit staatlichen Gebern, nichtstaatlichen Ge-
bern und dem Privatsektor seinen Geberkreis auszuweiten
und so eine bessere Lastenteilung zu erreichen;

36. erkennt an, dass rechtzeitig ausreichende Mittel
für das Amt des Hohen Kommissars zur Verfügung stehen
müssen, damit es das ihm aufgrund seiner Satzung15 und der
späteren Resolutionen der Generalversammlung über Flücht-
linge und andere unter seiner Obhut stehende Personen über-
tragene Mandat auch künftig erfüllen kann, erinnert an ihre
Resolutionen 58/153 vom 22. Dezember 2003, 58/270 vom
23. Dezember 2003, 59/170 vom 20. Dezember 2004, 60/129
vom 16. Dezember 2005, 61/137 vom 19. Dezember 2006,
62/124 vom 18. Dezember 2007 und 63/148 vom 18. Dezem-
ber 2008, unter anderem betreffend die Anwendung von Zif-
fer 20 der Satzung des Amtes, und fordert die Regierungen
und die anderen Geber nachdrücklich auf, umgehend auf die
von dem Amt erlassenen jährlichen Appelle und die Zu-
satzappelle zur Deckung des Mittelbedarfs für seine Program-
me zu reagieren;

37. ersucht den Hohen Kommissar, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung über seine
Tätigkeit Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 64/128

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/431,
Ziff. 15)16.

64/128. Erweiterung des Exekutivausschusses des
Programms des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss 2009/252 des
Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Juli 2009 betreffend die

15 Resolution 428 (V), Anlage.
16 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Bangladesch,
Belarus, Benin, Bosnien und Herzegowina, Chile, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Kamerun, Mali, Marokko, Slowe-
nien, Sudan und Türkei.
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Erweiterung des Exekutivausschusses des Programms des
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen,

sowie Kenntnis nehmend von dem Ersuchen betreffend
die Erweiterung des Exekutivausschusses, das in dem Schrei-
ben der Ständigen Vertreterin Sloweniens bei den Vereinten
Nationen vom 10. März 2009 an den Generalsekretär17 enthal-
ten ist,

1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutiv-
ausschusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen von achtundsiebzig auf neunund-
siebzig Staaten zu erhöhen;

2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, das zusätz-
liche Mitglied auf seiner wiederaufgenommenen Organisa-
tionstagung 2010 zu wählen.

RESOLUTION 64/129

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/431,
Ziff. 15)18.

64/129. Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und
Vertriebene in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der spe-
zifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika19 und
die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der
Völker20,

erneut erklärend, dass das Abkommen von 1951 über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge21 zusammen mit dem dazu-
gehörigen Protokoll von 196722, ergänzt durch das Überein-
kommen der Organisation der afrikanischen Einheit von

1969, auch weiterhin die Grundlage des Regimes für den in-
ternationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge in Afrika bildet,

in der Erkenntnis, dass unter den Flüchtlingen und den
anderen unter der Obhut des Amtes des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen stehenden Personen
Frauen und Kinder besonders gefährdet sind, namentlich
durch Diskriminierung sowie sexuellen und körperlichen
Missbrauch,

in ernster Besorgnis über die Verschlechterung der Be-
dingungen in einigen der Flüchtlingslager in Afrika,

in der Erkenntnis, dass Flüchtlinge, Binnenvertriebene
und insbesondere Frauen und Kinder einem erhöhten Risiko
durch HIV/Aids, Malaria und andere Infektionskrankheiten
ausgesetzt sind,

unter Begrüßung der Verabschiedung des Übereinkom-
mens der Afrikanischen Union über Schutz und Hilfe für Bin-
nenvertriebene in Afrika23, das einen Meilenstein auf dem
Weg zur Stärkung des innerstaatlichen und des regionalen
normativen Rahmens für den Schutz und die Hilfe für Bin-
nenvertriebene darstellt,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Pakt über
Sicherheit, Stabilität und Entwicklung in der Region der Gro-
ßen Seen24 und den dazugehörigen Rechtsinstrumenten, ins-
besondere den beiden für den Schutz von Vertriebenen maß-
geblichen Protokollen zu dem Pakt, nämlich dem Protokoll
über Schutz und Hilfe für Binnenvertriebene und dem Proto-
koll über die Eigentumsrechte von Rückkehrern,

anerkennend, dass die Aufnahmestaaten die Hauptver-
antwortung dafür tragen, dass Flüchtlinge in ihrem Hoheits-
gebiet Schutz und Hilfe erhalten, und dass die Anstrengungen
zur Ausarbeitung und Durchführung von Strategien für um-
fassende Dauerlösungen in angemessener Zusammenarbeit
mit der internationalen Gemeinschaft und im Wege der Las-
ten- und Aufgabenteilung erheblich verstärkt werden müssen,

betonend, dass die Staaten die Hauptverantwortung da-
für tragen, dass Binnenvertriebene in ihrem Hoheitsgebiet
Schutz und Hilfe erhalten und dass die tieferen Ursachen des
Vertreibungsproblems in angemessener Zusammenarbeit mit
der internationalen Gemeinschaft behoben werden,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs25 sowie von dem Bericht des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen26;

2. fordert die afrikanischen Mitgliedstaaten, die das
Übereinkommen der Afrikanischen Union über Schutz und
Hilfe für Binnenvertriebene in Afrika23 noch nicht unterzeich-

17 E/2009/47.
18 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Aserbaidschan, Australien, Belarus,
Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa
Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Honduras, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Montenegro, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Sambia
(im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder
der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Schweden, Serbien, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.
19 United Nations, Treaty Series, Vol. 1001, Nr. 14691.
20 Ebd., Vol. 1520, Nr. 26363.
21 Ebd., Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15; öBGBl. Nr. 55/1955;
AS 1955 443.
22 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974;
AS 1968 1189.

23 In Englisch verfügbar unter http://www.africa-union.org.
24 In Englisch verfügbar unter http://www.icglr.org.
25 A/64/330.
26 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Sup-
plement No. 12 (A/64/12).
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net oder ratifiziert haben, auf, zu erwägen, dies so bald wie
möglich zu tun, damit das Übereinkommen rasch in Kraft tre-
ten und durchgeführt werden kann;

3. nimmt davon Kenntnis, dass sich die Verabschie-
dung des Übereinkommens der Organisation der afrikani-
schen Einheit von 1969 zur Regelung der spezifischen Aspek-
te der Flüchtlingsprobleme in Afrika19 am 10. September
2009 zum vierzigsten Mal jährt;

4. stellt fest, dass die afrikanischen Mitgliedstaaten
entschlossen gegen die tieferen Ursachen aller Formen der
Vertreibung in Afrika vorgehen und auf dem gesamten afrika-
nischen Kontinent Frieden, Stabilität und Wohlstand fördern
müssen, um Flüchtlingsbewegungen vorzubeugen;

5. stellt mit großer Besorgnis fest, dass die Lage der
Flüchtlinge und Vertriebenen in Afrika trotz aller Anstren-
gungen, die die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union
und andere bisher unternommen haben, nach wie vor prekär
ist, und fordert eingedenk dessen, dass bewaffnete Konflikte
eine der Hauptursachen von Vertreibung in Afrika sind, die
Staaten und sonstigen an einem bewaffneten Konflikt betei-
ligten Parteien auf, Buchstaben und Geist des humanitären
Völkerrechts genauestens zu befolgen;

6. begrüßt den Beschluss EX.CL/Dec.494 (XV) über
die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen in
Afrika, der vom Exekutivrat der Afrikanischen Union auf sei-
ner vom 28. bis 30. Juni 2009 in Sirte (Libysch-Arabische
Dschamahirija) abgehaltenen fünfzehnten ordentlichen Ta-
gung verabschiedet wurde27;

7. spricht dem Amt des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen ihre Anerkennung aus für die
Führungskompetenz, die es unter Beweis gestellt hat, und
würdigt das Amt für die kontinuierlichen Bemühungen, die es
mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft unter-
nimmt, um afrikanischen Asylländern Beistand zu leisten, na-
mentlich durch die Unterstützung bedürftiger lokaler Aufnah-
megemeinschaften, und den Flüchtlingen, Rückkehrern und
Vertriebenen in Afrika den Schutz und die Hilfe zu gewähren,
die sie benötigen;

8. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Initiati-
ven, die die Afrikanische Union, der Unterausschuss für
Flüchtlinge, Rückkehrer und Binnenvertriebene ihres Aus-
schusses der Ständigen Vertreter und die Afrikanische Kom-
mission für Menschenrechte und Rechte der Völker ergriffen
haben, und insbesondere von der Rolle, die der Sonderbe-
richterstatter der Kommission für Flüchtlinge, Asylsuchende,
Migranten und Binnenvertriebene in Afrika wahrgenommen
hat, um zu gewährleisten, dass Flüchtlinge, Rückkehrer und
Vertriebene in Afrika Schutz und Hilfe erhalten;

9. erkennt an, dass die Strategie der durchgängigen
Berücksichtigung des Alters, des Geschlechts und der Vielfalt
einen wichtigen Beitrag dazu leistet, im Rahmen eines parti-
zipatorischen Ansatzes die Risiken aufzuzeigen, denen sich
die verschiedenen Mitglieder der Flüchtlingsgemeinschaft
hinsichtlich ihres Schutzes gegenübersehen, insbesondere
was die nichtdiskriminierende Behandlung und den Schutz
von weiblichen Flüchtlingen, Flüchtlingen im Kindesalter
und Minderheitengruppen betrifft;

10. bekräftigt, dass Kinder aufgrund ihres Alters, ihrer
sozialen Stellung und ihrer körperlichen und geistigen Ent-
wicklung in Vertreibungssituationen oft stärker gefährdet als
Erwachsene sind, ist sich dessen bewusst, dass Vertreibung,
die Rückkehr in Postkonfliktsituationen, die Eingliederung in
neue Gesellschaften, seit langem bestehende Vertreibungssi-
tuationen und Staatenlosigkeit die Risiken in Bezug auf den
Schutz von Kindern erhöhen können, unter Berücksichtigung
der besonderen Anfälligkeit von Flüchtlingskindern für kör-
perliche und seelische Verwundung, Ausbeutung und Tod,
denen sie im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten
zwangsläufig ausgesetzt sind, und erkennt an, dass die allge-
meinen Umweltfaktoren und die individuellen Risikofakto-
ren, insbesondere wenn sie kombiniert auftreten, zu unter-
schiedlichen Schutzbedürfnissen führen können;

11. erkennt an, dass Lösungen für Vertreibungssitua-
tionen nur dann von Dauer sein können, wenn sie auch nach-
haltig sind, und ermutigt das Amt des Hohen Kommissars da-
her, die Nachhaltigkeit der Rückkehr und Wiedereingliede-
rung zu unterstützen;

12. erkennt außerdem an, wie wichtig frühzeitig grei-
fende und wirksame Registrierungs- und Zensussysteme als
Mittel zur Gewährleistung des Schutzes, zur Quantifizierung
und Evaluierung des Bedarfs an humanitärer Hilfe im Hin-
blick auf ihre Bereitstellung und Verteilung und zur Verwirk-
lichung geeigneter Dauerlösungen sind;

13. erinnert an den vom Exekutivausschuss des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingkommissars der Vereinten Na-
tionen auf seiner zweiundfünfzigsten Tagung verabschiede-
ten Beschluss betreffend die Registrierung von Flüchtlingen
und Asylsuchenden28, stellt fest, dass Flüchtlinge und Asylsu-
chende, die weiter über keinerlei Dokumentation zur Bele-
gung ihres Status verfügen, vielfältigen Drangsalierungen
ausgesetzt sind, erinnert an die Aufgabe der Staaten, in ihrem
Hoheitsgebiet befindliche Flüchtlinge zu registrieren, sowie
daran, dass diese Aufgabe gegebenenfalls dem Amt des Ho-
hen Kommissars beziehungsweise entsprechend beauftragten
internationalen Organen obliegt, verweist in diesem Zusam-
menhang erneut auf die zentrale Rolle, die einer von Schutz-
überlegungen geleiteten, frühzeitigen und wirksamen Re-
gistrierung und Ausstellung von Dokumenten bei der Verstär-
kung des Schutzes und der Unterstützung der Bemühungen
um dauerhafte Lösungen zukommt, und fordert das Amt auf,

27 Siehe African Union, Dokument EX.CL/Dec.489-520 (XV) Rev.2. In
Englisch verfügbar unter http://www.africa-union.org.

28 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 12A (A/56/12/Add.1), Kap. III, Abschn. B.
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den Staaten gegebenenfalls bei der Durchführung dieses Ver-
fahrens behilflich zu sein, falls sie nicht in der Lage sind, die
in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Flüchtlinge zu registrie-
ren;

14. fordert die internationale Gemeinschaft, ein-
schließlich der Staaten sowie des Amtes des Hohen Kommis-
sars und anderer zuständiger Organisationen der Vereinten
Nationen, auf, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats konkrete
Maßnahmen zu treffen, um dem Schutz- und Hilfebedarf der
Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen gerecht zu werden,
und großzügige Beiträge zu den Projekten und Programmen
zu leisten, die auf die Linderung ihrer Not, die Erleichterung
von Dauerlösungen für Flüchtlinge und Vertriebene und die
Unterstützung bedürftiger lokaler Aufnahmegemeinschaften
abzielen;

15. bekräftigt, wie wichtig es ist, Flüchtlingen, Rück-
kehrern und Vertriebenen rechtzeitig und in ausreichendem
Maße Hilfe und Schutz zu gewähren, bekräftigt außerdem,
dass Hilfe und Schutz einander verstärken und dass unzurei-
chende materielle Hilfe und Nahrungsmittelknappheit den
Schutz untergraben, stellt fest, wie wichtig ein die Rechte und
die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellender Ansatz für die
konstruktive Einbeziehung der einzelnen Flüchtlinge, Rück-
kehrer und Vertriebenen und ihrer Gemeinschaften ist, wenn
es darum geht, einen fairen und ausgewogenen Zugang zu
Nahrungsmitteln und anderen Formen materieller Hilfe her-
beizuführen, und bekundet ihre Besorgnis über Situationen,
in denen die Mindestnormen für die Hilfe nicht eingehalten
werden, namentlich solche, in denen noch keine ausreichen-
den Bedarfsermittlungen durchgeführt wurden;

16. bekräftigt außerdem, dass die internationale Soli-
darität unter Beteiligung aller Mitglieder der internationalen
Gemeinschaft die Staaten in der Wahrnehmung ihrer Schutz-
verantwortung gegenüber Flüchtlingen bestärkt und dass das
Regime für den Rechtsschutz der Flüchtlinge durch eine en-
gagierte internationale Zusammenarbeit im Geiste der Solida-
rität und der Lasten- und Aufgabenteilung zwischen allen
Staaten verbessert wird;

17. bekräftigt ferner, dass es in erster Linie Aufgabe
der Aufnahmestaaten ist, den zivilen und humanitären Cha-
rakter des Asyls sicherzustellen, fordert die Staaten auf, in
Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen im
Rahmen ihres Mandats alles Erforderliche zu tun, um die
Achtung der Grundsätze des Flüchtlingsschutzes zu gewähr-
leisten, und insbesondere dafür zu sorgen, dass der zivile und
humanitäre Charakter der Flüchtlingslager nicht durch die
Anwesenheit oder die Aktivitäten bewaffneter Elemente in
Frage gestellt oder für Zwecke benutzt wird, die mit dem zi-
vilen Charakter dieser Lager nicht vereinbar sind, und legt
dem Hohen Kommissar nahe, sich im Benehmen mit den
Staaten und anderen zuständigen Akteuren auch künftig dar-
um zu bemühen, den zivilen und humanitären Charakter die-
ser Lager sicherzustellen;

18. verurteilt alle Handlungen, die die persönliche Si-
cherheit und das Wohl von Flüchtlingen und Asylsuchenden
bedrohen, wie beispielsweise Zurückweisung, rechtswidrige

Ausweisung und tätliche Angriffe, fordert die Zufluchtsstaa-
ten auf, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit internationa-
len Organisationen alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Einhaltung der Grundsätze des Flüchtlingsschut-
zes, einschließlich der humanen Behandlung von Asylsu-
chenden, zu gewährleisten, nimmt mit Interesse davon Kennt-
nis, dass der Hohe Kommissar weitere Schritte zur Förderung
der Erarbeitung von Maßnahmen unternommen hat, die den
zivilen und humanitären Charakter des Asyls besser gewähr-
leisten sollen, und legt dem Hohen Kommissar nahe, diese
Anstrengungen im Benehmen mit den Staaten und anderen
zuständigen Akteuren fortzusetzen;

19. bedauert die anhaltende Gewalt und Unsicherheit,
die eine ständige Bedrohung der Sicherheit der Bediensteten
des Amtes des Hohen Kommissars und anderer humanitärer
Organisationen darstellen und das Amt bei der wirksamen Er-
füllung seines Mandats behindern und die Fähigkeit seiner
Durchführungspartner und des sonstigen humanitären Perso-
nals zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen humanitären Aufga-
ben einschränken, fordert die Staaten, die Konfliktparteien
und alle weiteren maßgeblichen Akteure nachdrücklich auf,
alles Notwendige zu tun, um humanitäre Hilfsaktivitäten zu
schützen, Angriffe auf nationale und internationale humanitä-
re Helfer und deren Entführung zu verhindern und die Sicher-
heit der Mitarbeiter und des Eigentums des Amtes und aller
humanitären Organisationen, die Aufgaben im Auftrag des
Amtes erfüllen, zu gewährleisten, und fordert die Staaten auf,
an humanitärem Personal begangene Verbrechen in vollem
Umfang zu untersuchen und die für derartige Verbrechen
Verantwortlichen vor Gericht zu stellen;

20. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die Afri-
kanische Union, die subregionalen Organisationen und alle
afrikanischen Staaten auf, in Zusammenarbeit mit den Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, den zwi-
schenstaatlichen und den nichtstaatlichen Organisationen und
der internationalen Gemeinschaft die bestehenden Partner-
schaften zur Unterstützung des Systems des Schutzes für
Flüchtlinge, Asylsuchende und Binnenvertriebene zu stärken
und neu zu beleben beziehungsweise neue solche Partner-
schaften aufzubauen;

21. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die inter-
nationale Gemeinschaft und andere in Betracht kommende
Stellen auf, die afrikanischen Regierungen, insbesondere die
Regierungen, die Flüchtlinge und Asylsuchende in hoher
Zahl aufgenommen haben, durch geeignete Maßnahmen zum
Kapazitätsaufbau verstärkt zu unterstützen, so auch durch die
Ausbildung zuständiger Beamter, die Verbreitung von Infor-
mationen über Flüchtlinge betreffende Rechtsinstrumente
und Grundsätze, die Bereitstellung von Finanz-, Fach- und
Beratenden Diensten zur Beschleunigung des Erlasses bezie-
hungsweise der Änderung und Anwendung der Flüchtlinge
betreffenden Rechtsvorschriften, die Stärkung von Notfall-
maßnahmen und die Erweiterung der Kapazitäten zur Koordi-
nierung humanitärer Maßnahmen;

22. bekräftigt das Recht auf Rückkehr und den Grund-
satz der freiwilligen Rückführung, appelliert an die Her-
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kunfts- und die Asylländer, Bedingungen zu schaffen, die der
freiwilligen Rückführung förderlich sind, und erkennt an,
dass die freiwillige Rückführung zwar die vorrangige Lösung
ist, dass jedoch gegebenenfalls die Integration im Asylland
und die Wiederansiedlung in einem Drittland ebenfalls trag-
fähige Alternativen zur Auseinandersetzung mit der Situation
afrikanischer Flüchtlinge sein können, die wegen der in ihrem
jeweiligen Herkunftsland herrschenden Bedingungen nicht
dorthin zurückkehren können;

23. bekräftigt außerdem, dass die freiwillige Rückfüh-
rung nicht unbedingt von der Herbeiführung politischer Lö-
sungen im Herkunftsland abhängig gemacht werden sollte,
um die Ausübung des Rechts der Flüchtlinge auf Rückkehr
nicht zu behindern, erkennt an, dass der Prozess der freiwilli-
gen Rückführung und Wiedereingliederung normalerweise
nur dann stattfindet, wenn die im Herkunftsland herrschenden
Bedingungen es zulassen und insbesondere wenn die freiwil-
lige Rückführung in Sicherheit und Würde vollzogen werden
kann, und fordert den Hohen Kommissar nachdrücklich auf,
durch die Erarbeitung von Dauerlösungen eine dauerhafte
Rückkehr zu fördern, insbesondere in seit langem bestehen-
den Flüchtlingssituationen;

24. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
nach Bedarf finanzielle und materielle Hilfe bereitzustellen,
die in Absprache mit den Aufnahmeländern und in Überein-
stimmung mit humanitären Zielen die Durchführung gemein-
wesengestützter Entwicklungsprogramme ermöglicht, die so-
wohl den Flüchtlingen als auch den Aufnahmegemeinschaf-
ten zugutekommen;

25. appelliert an die internationale Gemeinschaft, im
Geiste der Solidarität und der Lasten- und Aufgabenteilung
dem Bedarf afrikanischer Flüchtlinge an Neuansiedlungs-
möglichkeiten in Drittländern zu entsprechen, stellt in diesem
Zusammenhang fest, wie wichtig es ist, als Teil der auf spezi-
fische Flüchtlingssituationen zugeschnittenen umfassenden
Antwortmaßnahmen die Neuansiedlung strategisch einzuset-
zen, und ermutigt zu diesem Zweck die Staaten, das Amt des
Hohen Kommissars und andere in Betracht kommende Part-
ner, nach Bedarf von den Multilateralen Rahmenleitlinien für
Neuansiedlungen29 umfassend Gebrauch zu machen;

26. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
nach Bedarf materielle und finanzielle Hilfe für die Durch-
führung von Programmen zur Sanierung der von der Anwe-
senheit von Flüchtlingen in Asylländern beziehungsweise der
Anwesenheit von Binnenvertriebenen betroffenen Umwelt
und Infrastruktur bereitzustellen;

27. fordert die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, im Geiste der internationalen Solidarität und
der Lastenteilung die Flüchtlingsprogramme des Amtes des
Hohen Kommissars auch weiterhin großzügig zu finanzieren

und unter Berücksichtigung des unter anderem aufgrund der
Rückführungsmöglichkeiten stark angestiegenen Bedarfs der
Programme in Afrika dafür zu sorgen, dass Afrika einen fai-
ren und ausgewogenen Anteil an den für Flüchtlinge be-
stimmten Ressourcen erhält;

28. legt dem Amt des Hohen Kommissars und den in-
teressierten Staaten nahe, seit langem bestehende Flücht-
lingssituationen zu ermitteln, die sich für eine Lösung durch
die Ausarbeitung konkreter, multilateraler, umfassender und
praktischer Ansätze zur Überwindung solcher Flüchtlingssi-
tuationen eignen, namentlich durch die Verbesserung der in-
ternationalen Lasten- und Aufgabenteilung und die Verwirk-
lichung von Dauerlösungen innerhalb eines multilateralen
Kontexts;

29. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Not der Bin-
nenvertriebenen in Afrika, nimmt Kenntnis von den Anstren-
gungen der afrikanischen Staaten zur Stärkung der regionalen
Mechanismen für den Schutz und die Hilfe für Binnenvertrie-
bene, fordert die Staaten auf, durch konkrete Maßnahmen der
Binnenvertreibung vorzubeugen und den Binnenvertriebenen
den Schutz und die Hilfe zu gewähren, die sie benötigen, ver-
weist in diesem Zusammenhang auf die Leitlinien betreffend
Binnenvertreibungen30, nimmt Kenntnis von den derzeitigen
Tätigkeiten des Amtes des Hohen Kommissars im Zusam-
menhang mit dem Schutz und der Hilfe für Binnenvertriebe-
ne, namentlich im Rahmen interinstitutioneller Vereinbarun-
gen in diesem Bereich, betont, dass solche Tätigkeiten mit
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung im
Einklang stehen und das Mandat des Amtes betreffend
Flüchtlinge und das Institut des Asyls nicht untergraben sol-
len, und legt dem Hohen Kommissar nahe, seinen Dialog mit
den Staaten über die diesbezügliche Rolle des Amtes fortzu-
setzen;

30. bittet den Beauftragten des Generalsekretärs für
die Menschenrechte Binnenvertriebener, seinen laufenden
Dialog mit den Mitgliedstaaten und den zuständigen zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen im Ein-
klang mit seinem Mandat fortzusetzen und im Rahmen seiner
Berichte an den Menschenrechtsrat und die Generalversamm-
lung darüber zu informieren;

31. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung unter voller
Berücksichtigung der von den Asylländern unternommenen
Anstrengungen unter dem Punkt „Bericht des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen, Fragen im Zusam-
menhang mit Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen
sowie humanitäre Fragen“ einen umfassenden Bericht über
die Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene in
Afrika vorzulegen.

29 In Englisch verfügbar unter http://www.unhcr.org.

30 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wiso/e-cn4-1998-53-add.2.pdf.
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RESOLUTION 64/130

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/432,
Ziff. 40)31.

64/130. Jugendpolitik und Jugendprogramme

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Weltaktionsprogramm für die Ju-
gend, das die Generalversammlung in ihren Resolutionen
50/81 vom 14. Dezember 1995 und 62/126 vom 18. Dezem-
ber 2007 verabschiedete32,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Generalversamm-
lung in ihrer Resolution 62/126 den Generalsekretär ersuchte,
der Versammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über
die Kommission für soziale Entwicklung auf ihrer siebenund-
vierzigsten Tagung über die Umsetzung von elf der fünfzehn
Schwerpunktbereiche des Weltaktionsprogramms für die Ju-
gend – bewaffnete Konflikte, Drogenmissbrauch, Umwelt,
Mädchen und junge Frauen, Gesundheit, HIV/Aids, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie, Generationenfragen,
Jugendkriminalität, Freizeitaktivitäten und Teilhabe Jugend-
licher an der Gesellschaft und an Entscheidungsprozessen –
Bericht zu erstatten,

betonend, dass alle fünfzehn Schwerpunktbereiche des
Weltaktionsprogramms für die Jugend miteinander verknüpft
sind,

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle einer wirksa-
men sektorspezifischen und sektorübergreifenden nationalen
Jugendpolitik, die der Jugend in ihrer gesamten Vielfalt ge-
recht wird, sowie der internationalen Zusammenarbeit zur
Förderung der Erreichung der international vereinbarten Ent-

wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Afrika-Kom-
mission über die Entfaltung des Potenzials der Jugend Afri-
kas33, der darauf eingeht, wie durch vom Privatsektor ausge-
hendes Wachstum und eine verbesserte Wettbewerbsfähig-
keit der afrikanischen Volkswirtschaften Arbeitsplätze für
junge Menschen geschaffen werden können,

unter Begrüßung des fünften Weltjugendkongresses,
der vom 31. Juli bis 13. August 2010 in Istanbul (Türkei),
Kulturhauptstadt Europas 2010, stattfinden soll, sowie die In-
itiative der Regierung Mexikos begrüßend, vom 24. bis
27. August 2010 eine Weltjugendkonferenz in Mexiko-Stadt
auszurichten, in deren Mittelpunkt das Thema Jugend und
Entwicklung im Kontext der Millenniums-Entwicklungsziele
stehen wird,

sowie unter Begrüßung der Initiativen der Allianz der
Zivilisationen mit Jugendbezug, darunter Silatech, eine von
Katar ins Leben gerufene Initiative für Jugendbeschäftigung,
des jährlichen Jugendforums der Liga der arabischen Staaten,
dessen dritte Auflage vom 14. bis 20. November 2009 in
Asilah (Marokko) abgehalten wurde und unter dem Motto
„Jugend und Migration: Ein auf den Menschenrechten beru-
hender Ansatz“ stand, sowie der ersten Olympischen Jugend-
spiele, die vom 14. bis 26. August 2010 in Singapur stattfin-
den werden und die Jugend der Welt dafür mobilisieren sol-
len, die olympischen Werte der Höchstleistung, der Freund-
schaft und des Respekts anzunehmen, zu verkörpern und zum
Ausdruck zu bringen, ferner begrüßend, dass 2010 zum Inter-
nationalen Jahr der Annäherung der Kulturen erklärt wurde,
und in diesem Zusammenhang betonend, wie wichtig es ist,
internationale Jugendbegegnungen auszuweiten,

in Anbetracht der besonderen Schwächeposition junger
Menschen in der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise,
vor allem im Hinblick auf Jugendarbeitslosigkeit und prekäre
Arbeitsbedingungen,

betonend, dass alle Menschen frei und gleich an Würde
und Rechten geboren sind, mit Vernunft und Gewissen be-
gabt sind und einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen
sollen, und in diesem Zusammenhang unterstreichend, dass
Jugendliche allen Formen und Ausprägungen von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz sowie verschiedenen extremis-
tischen politischen Parteien, Bewegungen und Gruppen, die
auf neonazistischen, neofaschistischen und anderen Gewalt-
ideologien gründen, in besonderem Maße ausgesetzt sind,

1. bekräftigt das Weltaktionsprogramm für die Ju-
gend34;

2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs „Durchführung des Weltaktionspro-

31 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische
Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Est-
land, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland,
Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Irland, Island, Ja-
maika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Katar, Kenia,
Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Mon-
golei, Montenegro, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, Togo, Tri-
nidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land und Zypern.
32 In Ziffer 1 ihrer Resolution 47/1 bekräftigte die Kommission für sozia-
le Entwicklung das Weltaktionsprogramm für die Jugend bis zum Jahr
2000 und danach und die dazugehörige Ergänzung als einheitlichen Ka-
talog von Leitprinzipien, der von nun an als Weltaktionsprogramm für
die Jugend bezeichnet wird.

33 In Englisch verfügbar unter http://www.africacommission.um.dk.
34 Resolution 50/81, Anlage, und Resolution 62/126, Anlage.
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gramms für die Jugend: Fortschritte und Hindernisse im Hin-
blick auf das Wohl der Jugendlichen und ihre Rolle in der Zi-
vilgesellschaft“35;

3. betont, dass junge Menschen oft zu den Hauptop-
fern bewaffneter Konflikte gehören, bekundet ihre tiefe Sorge
über die Verletzungen des humanitären Völkerrechts, die den
Schutz der Menschenrechte von Zivilpersonen in bewaffne-
ten Konflikten untergraben, fordert die Mitgliedstaaten auf,
im Einklang mit dem Weltaktionsprogramm für die Jugend
konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um junge Frauen und
Männer in diesen Situationen weiter zu schützen und ihnen
Beistand zu leisten, eingedenk dessen, dass bewaffnete und
andere Konflikte, Terrorismus und Geiselnahme in vielen
Teilen der Welt nach wie vor verbreitet sind und dass Aggres-
sion, fremde Besetzung und ethnische und andere Konflikte
für junge Menschen in nahezu allen Regionen nach wie vor
eine Realität sind, vor der sie geschützt werden müssen, und
fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, junge Frauen und
Männer als wichtige Akteure bei der Konfliktprävention, der
Friedenskonsolidierung und in Postkonfliktprozessen anzuer-
kennen;

4. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in
Zusammenarbeit mit Jugendlichen und Jugendorganisationen
jugendgerechte Programme zur Verhütung von Suchtstoff-
missbrauch und zur Bereitstellung einer erschwinglichen Be-
handlung und Rehabilitation aufzustellen beziehungsweise zu
stärken, im Einklang mit den bestehenden Übereinkünften zur
Suchtstoffbekämpfung und anderen Rechtsinstrumenten der
Vereinten Nationen, um der Anfälligkeit Jugendlicher für
Suchtstoffmissbrauch zu begegnen und um die Ausgrenzung
von Jugendlichen mit Drogenproblemen zu vermeiden;

5. betont, dass die Umweltzerstörung, namentlich die
Auswirkungen des Klimawandels und der Verlust der biolo-
gischen Vielfalt, zu den größten Sorgen junger Menschen
weltweit gehört und sich direkt auf ihr heutiges und ihr künf-
tiges Wohlergehen und Selbstbestimmungspotenzial aus-
wirkt, und fordert die Mitgliedstaaten daher nachdrücklich
auf,

a) das Umweltbewusstsein und den Umweltschutz-
gedanken bei Jugendlichen zu fördern, indem sie unter ande-
rem von Jugendorganisationen durchgeführte außerschuli-
sche Bildungsprogramme unterstützen, im Einklang mit den
Zielen der Dekade der Vereinten Nationen „Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung“;

b) die Teilhabe Jugendlicher als wichtige Akteure bei
dem Schutz, der Erhaltung und der Sanierung der Umwelt auf
lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu stärken, wie
in der Agenda 2136 angestrebt;

c) die Teilhabe junger Menschen auf dem Sektor für
erneuerbare und nachhaltige Energien durch den Zugang zu
angemessener Bildung und Ausbildung, die Förderung von
Chancen für Jugendbeschäftigung und Jungunternehmer so-
wie durch Kooperationsinitiativen in diesem Sektor sicherzu-
stellen;

6. bekräftigt das Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung der Frau37, die Aktionsplatt-
form von Beijing38 und das Ergebnis der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung39, fordert die Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, unter Einbeziehung von Jun-
gen und jungen Männern Maßnahmen zu ergreifen, um die
Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen der Ge-
sellschaft zu fördern und vor allem die Gewalt gegen Mäd-
chen und junge Frauen zu beseitigen, und stellt fest, wie
wichtig es ist, Frauen in Führungspositionen im öffentlichen
und privaten Sektor als Vorbilder für junge Frauen und Mäd-
chen zu fördern;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen,
dass junge Menschen das für sie erreichbare Höchstmaß an
körperlicher und geistiger Gesundheit genießen, indem sie ih-
nen den Zugang zu zukunftsfähigen Gesundheitssystemen
und sozialen Diensten ohne Diskriminierung eröffnen und da-
bei der Ernährung, einschließlich Essstörungen und Fettlei-
bigkeit, den Auswirkungen nicht übertragbarer und übertrag-
barer Krankheiten sowie der sexuellen und reproduktiven Ge-
sundheit und den Maßnahmen zur Verhütung sexuell über-
tragbarer Krankheiten, einschließlich HIV/Aids, besondere
Aufmerksamkeit widmen und das Bewusstsein für diese Fra-
gen fördern;

8. bekräftigt die Verpflichtungserklärung zu HIV/
Aids40 und die Politische Erklärung zu HIV/Aids41 und fordert
die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre Zusagen betref-
fend die Eröffnung des allgemeinen Zugangs zu Prävention,
Behandlung, Betreuung und Unterstützung einzuhalten, um
bis 2015 die Ausbreitung von HIV/Aids zum Stillstand zu
bringen und allmählich umzukehren, junge Menschen in die
Bekämpfung von Aids einzubeziehen, für Bildungs- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten zu sorgen, um die HIV-Anfällig-
keit zu mindern, jugendgerechte Gesundheitsdienste, insbe-
sondere freiwillige und vertrauliche Beratungen und Tests,
bereitzustellen, die Anstrengungen zur Beseitigung der Stig-
matisierung und Diskriminierung von Jugendlichen mit HIV
fortzusetzen und sicherzustellen, dass HIV/Aids-Politiken
und -Programme überprüft werden, damit sie zur Minderung

35 A/64/61-E/2009/3.
36 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/ conf/agenda21/agenda_21.pdf.

37 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
38 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/beijing/anh_2.html.
39 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
40 Resolution S-26/2, Anlage.
41 Resolution 60/262, Anlage.
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der besonderen HIV-Anfälligkeit junger Frauen und Mäd-
chen beitragen;

9. unterstreicht das Potenzial der Informations- und
Kommunikationstechnologie, die Lebensqualität junger Men-
schen zu verbessern, und fordert die Mitgliedstaaten auf, mit
Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen, der Ge-
ber, des Privatsektors und der Zivilgesellschaft den allgemei-
nen, nichtdiskriminierenden, gleichberechtigten, sicheren und
erschwinglichen Zugang zu Informations- und Kommunika-
tionstechnologie, insbesondere in Schulen und an öffentlich
zugänglichen Orten, zu gewährleisten, die Hindernisse für die
Überwindung der digitalen Spaltung insbesondere durch
Technologietransfer und internationale Zusammenarbeit aus-
zuräumen, die Schaffung von Inhalten zu fördern, die den lo-
kalen Gegebenheiten angepasst sind, und Maßnahmen durch-
zuführen, um Jugendlichen das Wissen und die Fertigkeiten
für einen angemessenen und gefahrlosen Umgang mit Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie zu vermitteln;

10. erkennt an, wie wichtig die Stärkung der Partner-
schaft und der Solidarität zwischen den Generationen ist, und
fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf,
Chancen für den freiwilligen, konstruktiven und regelmäßi-
gen Austausch zwischen den Jugendlichen und den älteren
Generationen in der Familie, am Arbeitsplatz und auf gesamt-
gesellschaftlicher Ebene zu fördern;

11. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, po-
litische Maßnahmen und Programme zur Verringerung der
Jugendgewalt und Jugendkriminalität zu erarbeiten und si-
cherzustellen, dass die Justizsysteme und die Rehabilitations-
dienste sicher, fair und altersgerecht sind, mit den einschlägi-
gen internationalen Menschenrechtsübereinkünften im Ein-
klang stehen und das Wohl der Jugendlichen fördern, indem
sie

a) systematische und umfassende Präventivmaßnah-
men gegen Jugendgewalt fördern;

b) einen nichtdiskriminierenden Zugang zu Bildung,
Chancen auf menschenwürdige Arbeit und Freizeitprogram-
me schaffen, durch die die Kompetenzen und die Selbstach-
tung inhaftierter Jugendlicher gesteigert werden;

c) gegebenenfalls die räumliche und rechtliche Tren-
nung der Justiz- und Strafvollzugssysteme für Jugendliche
von denen für Erwachsene fördern;

d) Alternativen zur Unterbringung in Haft- und ande-
ren Anstalten fördern, beispielsweise die Ableistung sozialer
oder gemeinnütziger Dienste;

e) für aus der Jugendhaft Entlassene Unterstützungs-
dienste bereitstellen, die ihre volle Rehabilitation und Wie-
dereingliederung in die Gesellschaft gewährleisten;

12. erkennt an, dass Freizeit ein wichtiger Aspekt des
Wohlergehens und der Gesundheit von Jugendlichen sowie
der Verhütung von Kriminalität und Gewalt ist, und fordert
die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, das Recht
aller Jugendlichen, insbesondere von Mädchen und jungen
Frauen, auf Erholung und Freizeit zu schützen und verstärkt
Gelegenheiten zur positiven Ausübung dieses Rechts zu
schaffen;

13. erkennt außerdem an, dass es zur Durchführung
des Weltaktionsprogramms für die Jugend und zur Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, der vollen
und wirksamen Teilhabe von Jugendlichen und Jugendorga-
nisationen bedarf, und legt den Mitgliedstaaten daher nahe,
die volle und wirksame Teilhabe der Jugendlichen am gesell-
schaftlichen Leben und an Entscheidungsprozessen zu ge-
währleisten, indem sie

a) wirksame Wege der Zusammenarbeit und des In-
formationsaustauschs zwischen Jugendlichen, den jeweiligen
nationalen Regierungen und anderen Entscheidungsträgern
schaffen;

b) Jugendorganisationen befürworten und fördern,
die eine wichtige Rolle dabei spielen, das staatsbürgerliche
Engagement junger Menschen zu unterstützen, ihre Kapazitä-
ten aufbauen und durch die finanzielle und fachliche Unter-
stützung dieser Organisationen und die Förderung ihrer Akti-
vitäten eine außerschulische Bildung bereitstellen;

c) namentlich über nationale und lokale Regierungs-
stellen die Schaffung und die Tätigkeit unabhängiger nationa-
ler Jugendräte oder gleichwertiger Organe unterstützen;

d) dafür sorgen, dass junge Menschen mit Behinde-
rungen verstärkt und gleichgestellt mit anderen an Entschei-
dungsprozessen mitwirken und darin einbezogen werden;

e) Jugendlichen, die bindungslos oder sozial und
wirtschaftlich ausgegrenzt sind, Chancen zur Teilhabe an
Entscheidungsprozessen eröffnen und so ihre volle Einbin-
dung in die Gesellschaft gewährleisten;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu erwägen, die in
den Berichten des Generalsekretärs42 vorgeschlagenen Ziele
und Zielvorgaben auf nationaler Ebene zu verwenden, um die
Fortschritte bei der Durchführung des Weltaktionspro-
gramms für die Jugend leichter überwachen zu können;

15. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum
zu bemühen, einen Katalog möglicher Indikatoren in Verbin-
dung mit dem Weltaktionsprogramm für die Jugend und den
vorgeschlagenen Zielen und Zielvorgaben weiterzuentwi-
ckeln und vorzuschlagen, um den Staaten bei der Bewertung
der Lage der Jugendlichen behilflich zu sein, mit dem Ziel,
der Kommission für soziale Entwicklung und der Statisti-
schen Kommission zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Prü-
fung dieser Indikatoren zu ermöglichen;

16. anerkennt den positiven Beitrag, den die Jugend-
vertreter in der Generalversammlung und in anderen Organen
der Vereinten Nationen leisten, und ihre Rolle als wichtige
Kommunikationsmittler zwischen den jungen Menschen und
den Vereinten Nationen und ersucht in dieser Hinsicht den
Generalsekretär, das von der Sekretariats-Hauptabteilung
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten betreute Ju-
gendprogramm der Vereinten Nationen angemessen zu unter-

42 A/62/61/Add.1-E/2007/7/Add.1 und A/64/61-E/2009/3.
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stützen, damit es die wirksame Teilnahme der Jugendvertreter
an den Sitzungen auch weiterhin erleichtern kann;

17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ge-
gebenenfalls die Aufnahme von Jugendvertretern in alle De-
legationen zu erwägen, die sie zu den einschlägigen Erörte-
rungen in der Generalversammlung sowie im Wirtschafts-
und Sozialrat und in seinen Fachkommissionen und zu den
einschlägigen Konferenzen der Vereinten Nationen entsen-
den, und dabei die Grundsätze der ausgewogenen Vertretung
beider Geschlechter und der Nichtdiskriminierung zu beach-
ten, und betont, dass diese Jugendvertreter in einem transpa-
renten Verfahren ausgewählt werden sollen, mit dem sicher-
gestellt wird, dass sie ein geeignetes Mandat haben, um die
jungen Menschen ihrer Länder zu vertreten;

18. anerkennt die Notwendigkeit einer größeren geo-
grafischen Ausgewogenheit der Jugendvertretung und legt
den Mitgliedstaaten sowie den zwischenstaatlichen und den
nichtstaatlichen Organisationen nahe, zu dem Jugendfonds
der Vereinten Nationen beizutragen, um die Beteiligung von
Jugendvertretern aus Entwicklungsländern zu erleichtern;

19. begrüßt die letzthin verstärkte Zusammenarbeit
zwischen den Institutionen der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Jugendentwicklung und fordert das Jugendpro-
gramm der Vereinten Nationen auf, innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen auch weiterhin als Koordinierungs-
stelle für die Förderung einer weiteren Zusammenarbeit zu
fungieren.

RESOLUTION 64/131

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/432,
Ziff. 40)43.

64/131. Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungs-
ziele für Menschen mit Behinderungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Weltaktionsprogramm für Behin-
derte44, die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der
Chancengleichheit für Behinderte45 und das Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen46, worin
anerkannt wird, dass Menschen mit Behinderungen sowohl
Träger der Entwicklung als auch Nutznießer aller Aspekte der
Entwicklung sind,

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen
über die international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, in denen sie
die gemeinschaftliche Verantwortung der Regierungen aner-
kannte, weltweit die Grundsätze der Menschenwürde, der
Gleichberechtigung und der Billigkeit zu wahren, und beto-
nend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, größere Ge-
rechtigkeit und Gleichheit für alle, insbesondere für Men-
schen mit Behinderungen, herbeizuführen,

in ernster Sorge darüber, dass Menschen mit Behinde-
rungen oft mehrfachen oder verschärften Formen der Diskri-
minierung ausgesetzt sind und bei der Umsetzung, Überwa-
chung und Bewertung der Millenniums-Entwicklungsziele
oft kaum in Erscheinung treten,

feststellend, dass das Inkrafttreten des Übereinkommens
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das zu-
gleich Menschenrechtsvertrag und Entwicklungsinstrument
ist, Gelegenheit bietet, die politischen Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit den Millenniums-Entwicklungszielen und
deren Umsetzung zu verstärken und so zur Verwirklichung
einer „Gesellschaft für alle“ im 21. Jahrhundert beizutragen,

sowie feststellend, dass Menschen mit Behinderungen
schätzungsweise 10 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen
und zu 80 Prozent in Entwicklungsländern leben, und die Be-
deutung anerkennend, die der internationalen Zusammenar-
beit und deren Förderung zur Unterstützung der einzelstaatli-
chen Anstrengungen, insbesondere in Entwicklungsländern,
zukommt,

besorgt darüber, dass der Mangel an Daten und Infor-
mationen über Behindertenfragen und über die Lage der Men-
schen mit Behinderungen auf nationaler Ebene dazu beiträgt,
dass Menschen mit Behinderungen in amtlichen Statistiken
nicht in Erscheinung treten, was eine die Menschen mit Be-
hinderungen einschließende Entwicklungsplanung und deren
Umsetzung erschwert,

anerkennend, dass die bevorstehende Plenartagung auf
hoher Ebene zur Überprüfung der Umsetzung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele im Jahr 2010 eine wichtige Gelegen-

43 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Ägypten, Andorra, Angola, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch,
Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosni-
en und Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras,
Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Jordanien,
Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo,
Kroatien, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg,
Malawi, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Mongolei, Monte-
negro, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Ru-
mänien, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Ser-
bien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Sri Lanka, Thailand, Togo, Tschad, Tschechische Republik, Türkei,
Uganda, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zen-
tralafrikanische Republik und Zypern.

44 A/37/351/Add.1 und Corr.1, Anhang, Abschn. VIII, Empfehlung I (IV).
45 Resolution 48/96, Anlage.
46 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
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heit bietet, die Anstrengungen zur Verwirklichung der Ziele
für alle, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, zu
verstärken,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Verwirklichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele für Menschen mit Behinderungen im Wege der
Durchführung des Weltaktionsprogramms für Behinderte und
des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen47;

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf und
bittet die internationalen Organisationen, die Regionalorgani-
sationen einschließlich der Organisationen der regionalen In-
tegration, die Finanzinstitutionen, den Privatsektor bezie-
hungsweise die Zivilgesellschaft, insbesondere die Organisa-
tionen, die Menschen mit Behinderungen vertreten, die Ver-
wirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele für Men-
schen mit Behinderungen zu fördern, unter anderem indem
sie Behindertenfragen sowie Menschen mit Behinderungen
ausdrücklich in nationale Pläne und Instrumente einbeziehen,
die zur vollen Verwirklichung der Ziele beitragen sollen;

3. fordert das System der Vereinten Nationen nach-
drücklich auf, mittels konzertierter Anstrengungen Behinder-
tenfragen in seine Arbeit einzubeziehen, und legt in diesem
Zusammenhang der Interinstitutionellen Unterstützungsgrup-
pe für das Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen nahe, auch weiterhin darauf hinzuwirken,
dass Entwicklungsprogramme, insbesondere die mit den
Millenniums-Entwicklungszielen verbundenen Maßnahmen,
Prozesse und Mechanismen, Menschen mit Behinderungen
einbeziehen und für sie zugänglich sind;

4. ermutigt die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass
ihre internationale Zusammenarbeit, einschließlich über in-
ternationale Entwicklungsprogramme, Menschen mit Behin-
derungen einbezieht und für sie zugänglich ist;

5. fordert die Regierungen und die Organe und Ein-
richtungen der Vereinten Nationen auf, Behindertenfragen
und Menschen mit Behinderungen in die Überprüfung der
Fortschritte bei der Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele einzubeziehen und in ihren Bewertungen verstärkt
zu berücksichtigen, inwieweit die Anstrengungen zur Errei-
chung der Ziele den Menschen mit Behinderungen zugute
kommen;

6. fordert die Regierungen auf, Menschen mit Behin-
derungen dazu zu befähigen, als Träger und Nutznießer der
Entwicklung mitzuwirken, insbesondere an allen Maßnah-
men zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele, in-
dem sie sicherstellen, dass die Programme und Politiken, na-
mentlich diejenigen zur Beseitigung der extremen Armut und
des Hungers, zur Verwirklichung der allgemeinen Grund-
schulbildung, zur Förderung der Gleichstellung der Ge-
schlechter und der Ermächtigung der Frauen, zur Senkung der
Kindersterblichkeit, zur Verbesserung der Gesundheit von

Müttern, zur Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und ande-
ren Krankheiten, zur Sicherung der ökologischen Nachhaltig-
keit und zum Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartner-
schaft, Menschen mit Behinderungen einbeziehen und für sie
zugänglich sind;

7. betont, wie wichtig die Mitwirkung von Menschen
mit Behinderungen auf allen Ebenen der Politikgestaltung
und der Entwicklung ist, da dies den politischen Entschei-
dungsträgern wesentliche Informationen über die Lage der
Menschen mit Behinderungen, die Barrieren, denen sie sich
möglicherweise gegenübersehen, und die Wege zur Überwin-
dung der Hindernisse liefert, die der vollen und gleichberech-
tigten Ausübung ihrer Rechte, der Erreichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele für alle, einschließlich Menschen mit
Behinderungen, und ihrer sozioökonomischen Besserstellung
entgegenstehen;

8. ermutigt zu internationaler Zusammenarbeit bei
der Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele, nament-
lich durch weltweite Entwicklungspartnerschaften, die für die
Verwirklichung der Ziele für alle, insbesondere für Menschen
mit Behinderungen, unerlässlich sind;

9. legt den Regierungen nahe, den Austausch von In-
formationen, Leitlinien und Standards, bewährten Verfahren,
Maßnahmen der Gesetzgebung und staatlichen Politiken zur
Lage von Menschen mit Behinderungen und zu Behinderten-
fragen, insbesondere insoweit sie sich auf Einbeziehung und
Zugänglichkeit beziehen, fortzuentwickeln und zu beschleu-
nigen;

10. fordert die Regierungen auf, eine Wissensdaten-
bank mit Informationen über die Lage von Menschen mit Be-
hinderungen aufzubauen, die eine für Behindertenfragen auf-
geschlossene Planung, Überwachung, Evaluierung und Um-
setzung der Entwicklungspolitik ermöglichen könnte, insbe-
sondere bei der Verwirklichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele für Menschen mit Behinderungen, und

a) ersucht in diesem Zusammenhang den Generalse-
kretär, die Guidelines and Principles for the Development of
Disability Statistics (Leitlinien und Grundsätze für die Erstel-
lung von Behindertenstatistiken)48 und die Principles and
Recommendations for Population and Housing Censuses
(Grundsätze und Empfehlungen für Volks- und Wohnungs-
zählungen)49 weit zu verbreiten und ihren Einsatz zu fördern
sowie im Rahmen der vorhandenen Ressourcen die Bereit-
stellung technischer Hilfe, namentlich der Kapazitätsaufbau-
hilfe für Mitgliedstaaten, insbesondere die Entwicklungslän-
der, zu erleichtern;

b) legt den Mitgliedstaaten nahe, nach Möglichkeit
Statistiken heranzuziehen, um in die Überprüfung ihrer Fort-
schritte bei der Verwirklichung der Millenniums-Entwick-

47 A/64/180.

48 ST/ESA/STAT/SER.Y/10 (United Nations publication, Sales
No. E.01.XVII.15).
49 ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.2 (United Nations publication, Sales
No. E.07.XVII.8).
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lungsziele für alle eine Behindertenperspektive einzubezie-
hen;

11. ersucht den Generalsekretär, während der fünf-
undsechzigsten Tagung der Generalversammlung im Rahmen
des von der Versammlung in Ziffer 13 b) ihrer Resolution
63/150 vom 18. Dezember 2008 erbetenen Berichts Informa-
tionen über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 64/132

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/432,
Ziff. 40)50.

64/132. Folgemaßnahmen zur Zweiten Welt-
versammlung über das Altern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/167 vom 18. De-
zember 2002, in der sie sich die Politische Erklärung51 und
den Internationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern
200252 zu eigen machte, ihre Resolution 58/134 vom 22. De-
zember 2003, in der sie unter anderem von dem Fahrplan für
die Umsetzung des Aktionsplans von Madrid Kenntnis nahm,
und ihre Resolutionen 60/135 vom 16. Dezember 2005,
61/142 vom 19. Dezember 2006, 62/130 vom 18. Dezember
2007 und 63/151 vom 18. Dezember 2008,

in der Erkenntnis, dass der Aktionsplan von Madrid in
vielen Teilen der Welt nach wie vor wenig oder überhaupt
nicht bekannt ist, was die Reichweite der Umsetzungsmaß-
nahmen begrenzt,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs53,

1. legt den Regierungen nahe, dem Aufbau von Ka-
pazitäten zur Beseitigung der Armut unter älteren Menschen,
insbesondere älteren Frauen, größere Aufmerksamkeit zu
widmen und zu diesem Zweck Fragen des Alterns durchge-
hend in die Armutsbekämpfungsstrategien und die nationalen

Entwicklungspläne zu integrieren und sowohl eine konkrete
Alterspolitik als auch Anstrengungen zur durchgängigen Inte-
gration von Fragen des Alterns in ihre nationalen Strategien
aufzunehmen;

2. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt um den
Ausbau der nationalen Kapazitäten zur Verfolgung ihrer wäh-
rend der Überprüfung und Bewertung des Internationalen Ak-
tionsplans von Madrid über das Altern 200252 ermittelten na-
tionalen Prioritäten für die Umsetzung zu bemühen, und bittet
die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, einen
schrittweisen Ansatz für den Kapazitätsausbau zu erwägen,
der die Festlegung nationaler Prioritäten, die Stärkung der in-
stitutionellen Mechanismen, Forschung, Datenerhebung und
-analyse und die Schulung des erforderlichen Personals auf
dem Gebiet des Alterns umfasst;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten außerdem, die Hin-
dernisse für die Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu
überwinden, indem sie Strategien erarbeiten, die sämtlichen
Phasen des menschlichen Lebens Rechnung tragen und die
Solidarität zwischen den Generationen fördern und so die Er-
folgsaussichten in den kommenden Jahren erhöhen;

4. ermutigt die Mitgliedstaaten ferner, besonderes
Gewicht auf die Auswahl realistischer, durchführbarer natio-
naler Prioritäten zu legen, die sich in den kommenden Jahren
höchstwahrscheinlich verwirklichen lassen, sowie Zielvorga-
ben und Indikatoren zur Messung der Fortschritte im Umset-
zungsprozess zu erarbeiten;

5. empfiehlt den Mitgliedstaaten, den Aktionsplan
von Madrid noch mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
rücken, so auch indem sie die Netzwerke der nationalen Ko-
ordinierungsstellen für Fragen des Alterns stärken, mit den
Regionalkommissionen zusammenarbeiten und die Hilfe der
Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information in An-
spruch nehmen, um verstärkte Aufmerksamkeit auf Fragen
des Alterns zu lenken;

6. ermutigt die Regierungen, sofern sie es noch nicht
getan haben, Koordinierungsstellen für die Weiterverfolgung
der nationalen Aktionspläne über das Altern zu bestimmen;

7. bittet die Regierungen, zur Durchführung ihrer Al-
terspolitik partizipative Konsultationen mit allen maßgebli-
chen Interessenträgern und Partnern der sozialen Entwick-
lung zu führen, damit wirksame Strategien erarbeitet werden
können, die zu einer nationalen Identifikation mit dieser Poli-
tik und einer entsprechenden Konsensbildung führen;

8. fordert die Regierungen auf, gegebenenfalls für
die erforderlichen Bedingungen zu sorgen, damit Familien
und die Gemeinschaft in der Lage sind, älter werdenden Men-
schen Betreuung und Schutz zukommen zu lassen, und die
Verbesserung des Gesundheitszustands älterer Menschen
auch auf der Grundlage des Geschlechts zu bewerten sowie
Behinderungen und Sterblichkeit zu verringern;

9. legt den Regierungen nahe, weitere Anstrengun-
gen zur Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu unter-
nehmen und die Anliegen älterer Menschen durchgehend in
ihre politischen Programme zu integrieren, unter Berücksich-

50 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Sudan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mit-
glieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Tschechische Republik,
Türkei, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland und Zypern.
51 Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8–12 April
2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.IV.4), Kap. I, Resolu-
tion 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/altern/ac197-9.pdf.
52 Ebd., Anlage II.
53 A/64/127.
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tigung dessen, wie entscheidend wichtig die gegenseitige Ab-
hängigkeit der Generationen innerhalb der Familie, die Soli-
darität und die Reziprozität für die soziale Entwicklung und
die Verwirklichung aller Menschenrechte für ältere Men-
schen sind, und Altersdiskriminierung zu verhindern und für
soziale Integration zu sorgen;

10. bittet die Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass äl-
tere Menschen Zugang zu Informationen über ihre Rechte ha-
ben, damit sie voll und in gerechter Weise an ihrer jeweiligen
Gesellschaft teilhaben und den vollen Genuss aller Men-
schenrechte in Anspruch nehmen können;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Benehmen mit
allen Sektoren der Gesellschaft, namentlich den Organisatio-
nen älterer Menschen, und gegebenenfalls auch über nationa-
le Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte ihre nationalen Kapazitäten zur Überwachung und
Durchsetzung der Rechte älterer Menschen auszubauen;

12. fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, bei allen
alterspolitischen Maßnahmen die Geschlechterperspektive
einzubeziehen beziehungsweise zu verstärken sowie gegen
Diskriminierung aufgrund des Alters und des Geschlechts
vorzugehen und sie zu beseitigen, und empfiehlt den Mit-
gliedstaaten, gemeinsam mit allen Sektoren der Gesellschaft,
insbesondere Frauengruppen und Organisationen älterer
Menschen, die negativen Klischeevorstellungen über ältere
Menschen, insbesondere ältere Frauen, abzubauen und ein
positives Bild älterer Menschen zu fördern;

13. fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, sich dem
Wohlergehen und einer angemessenen Gesundheitsversor-
gung älterer Menschen zu widmen sowie gegen alle Fälle von
Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt gegenüber älteren
Menschen vorzugehen, indem sie wirksamere Präventions-
strategien sowie strengere Gesetze und Politiken erarbeiten,
um gegen diese Probleme und ihre tieferen Ursachen anzuge-
hen;

14. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich mit der Frage,
wie der internationale Regel- und Normenrahmen den vollen
Genuss der Rechte älterer Menschen am besten gewährleisten
kann, und gegebenenfalls auch mit der Möglichkeit auseinan-
derzusetzen, neue Politiken, Rechtsinstrumente oder Maß-
nahmen zur weiteren Verbesserung der Lage älterer Men-
schen einzuführen;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnah-
men zu ergreifen, um älteren Menschen in Notsituationen im
Einklang mit dem Aktionsplan von Madrid verstärkt Schutz
und Hilfe zu gewähren;

16. betont, dass es zur Ergänzung der nationalen Ent-
wicklungsanstrengungen unerlässlich ist, die internationale
Zusammenarbeit zur Unterstützung der Entwicklungsländer
bei der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu verstär-
ken, und erkennt gleichzeitig an, wie wichtig die Gewährung
von finanzieller und sonstiger Hilfe ist;

17. legt der internationalen Gemeinschaft nahe, die in-
ternationale Zusammenarbeit zur Unterstützung der einzel-
staatlichen Anstrengungen zur Beseitigung der Armut ent-
sprechend den auf internationaler Ebene vereinbarten Zielen

zu vertiefen, um eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche
Unterstützung älterer Menschen zu erreichen;

18. legt der internationalen Gemeinschaft außerdem
nahe, die einzelstaatlichen Anstrengungen zur Stärkung der
Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, namentlich mit Or-
ganisationen älterer Menschen, Hochschulen, Forschungsstif-
tungen, lokalen Organisationen, einschließlich Betreuungs-
personen, und dem Privatsektor zu unterstützen, um so zum
Aufbau von Kapazitäten in Fragen des Alterns beizutragen;

19. ermutigt die internationale Gemeinschaft und die
zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die einzelstaat-
lichen Anstrengungen zur Finanzierung von Initiativen im
Bereich der Forschung und der Datenerhebung zu Fragen des
Alterns zu unterstützen, damit die mit der Bevölkerungsalte-
rung zusammenhängenden Herausforderungen und Chancen
besser verstanden und den politischen Entscheidungsträgern
genauere und konkretere Informationen zu Geschlechterfra-
gen und Fragen des Alterns zur Verfügung gestellt werden
können;

20. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Rolle der Koor-
dinierungsstellen der Vereinten Nationen für Fragen des Al-
terns zu bekräftigen, die technische Zusammenarbeit zu ver-
stärken, die Rolle der Regionalkommissionen in Fragen des
Alterns auszuweiten und zusätzliche Ressourcen für diese
Bemühungen zur Verfügung zu stellen, die Koordinierung
der nationalen und internationalen nichtstaatlichen Organisa-
tionen, die sich mit Fragen des Alterns befassen, zu erleich-
tern und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft im Rah-
men einer Forschungsagenda zu Fragen des Alterns zu ver-
bessern;

21. erklärt erneut, dass auf nationaler Ebene zusätz-
lich Kapazitäten geschaffen werden müssen, um die weitere
Umsetzung des Aktionsplans von Madrid und der Ergebnisse
seines ersten Überprüfungs- und Bewertungszyklus zu för-
dern und zu erleichtern, und legt den Regierungen in diesem
Zusammenhang nahe, den Treuhandfonds der Vereinten Na-
tionen für das Altern zu unterstützen, um es der Sekretariats-
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten
zu ermöglichen, den Ländern auf Antrag umfangreichere Hil-
fe zu gewähren;

22. empfiehlt, bei den laufenden Anstrengungen zur
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen54 enthaltenen Ziele, die Lage der älteren Men-
schen zu berücksichtigen;

23. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, und er-
sucht den Generalsekretär außerdem, der Versammlung auf
ihrer fünfundsechzigsten Tagung unter Berücksichtigung der
Erörterungen und Schlussfolgerungen der Kommission für
soziale Entwicklung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung ei-

54 Siehe Resolution 55/2.
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nen umfassenden Bericht über den derzeitigen Stand der so-
zialen Lage, des Wohlergehens, der Entwicklung und der
Rechte älterer Menschen auf nationaler und regionaler Ebene
vorzulegen.

RESOLUTION 64/133

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/432,
Ziff. 40)55.

64/133. Folgemaßnahmen nach dem zehnten Jahrestag 
des Internationalen Jahres der Familie

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/82 vom 8. De-
zember 1989, 50/142 vom 21. Dezember 1995, 52/81 vom
12. Dezember 1997, 54/124 vom 17. Dezember 1999, 56/113
vom 19. Dezember 2001, 57/164 vom 18. Dezember 2002,
58/15 vom 3. Dezember 2003, 59/111 vom 6. Dezember
2004, 59/147 vom 20. Dezember 2004, 60/133 vom 16. De-
zember 2005 und 62/129 vom 18. Dezember 2007 betreffend
die Verkündung des Internationalen Jahres der Familie, die
Vorbereitung und Begehung seines zehnten Jahrestags und
die Folgemaßnahmen danach,

feststellend, dass die Generalversammlung in Ziffer 5
ihrer Resolution 59/111 beziehungsweise in Ziffer 2 ihrer Re-
solution 59/147 die Notwendigkeit unterstrich, die Ziele des
Internationalen Jahres der Familie zu verwirklichen und kon-
krete Maßnahmen und Konzepte zur Berücksichtigung ein-
zelstaatlicher Prioritäten auf dem Gebiet der Familienpolitik
auszuarbeiten,

in dem Bewusstsein, dass die Vorbereitung und die Be-
gehung des zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der
Familie 2004 eine wichtige Gelegenheit boten, die Wirksam-
keit der Anstrengungen zu verstärken und zu verbessern, die
auf allen Ebenen unternommen werden, um im Rahmen der
Ziele des Jahres konkrete Programme durchzuführen,

in dem Bewusstsein, dass ein wesentliches Ziel des
zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Familie dar-
in besteht, dem Hauptanliegen Rechnung zu tragen, die Kapa-
zitäten der nationalen Einrichtungen zur Formulierung, Um-
setzung und Überwachung familienpolitischer Maßnahmen
zu stärken,

feststellend, dass die die Familie betreffenden Bestim-
mungen in den Ergebnisdokumenten der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen der neunziger Jahre
und ihrer Folgeprozesse nach wie vor als Leitlinien für die
Stärkung von auf die Familie ausgerichteten Politik- und Pro-
grammbestandteilen im Rahmen eines integrierten und um-
fassenden Entwicklungskonzepts dienen,

davon überzeugt, dass über den 2004 begangenen zehn-
ten Jahrestag des Internationalen Jahres der Familie hinaus
handlungsorientierte Folgemaßnahmen ergriffen werden
müssen,

in Anerkennung der wichtigen Katalysator- und Unter-
stützungsrolle, die den Organen der Vereinten Nationen, den
Sonderorganisationen und den Regionalkommissionen dabei
zukommt, handlungsorientierte Folgemaßnahmen auf dem
Gebiet der Familie zu gewährleisten, namentlich ihres positi-
ven Beitrags zum Ausbau der nationalen Kapazitäten zur Ge-
staltung der Familienpolitik,

sich dessen bewusst, dass die interinstitutionelle Zusam-
menarbeit in Familienfragen fortgesetzt werden muss, um die
Leitungsgremien des Systems der Vereinten Nationen stärker
für dieses Thema zu sensibilisieren,

in der Überzeugung, dass der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich Forschungsinstitutionen und Hochschulen, im
Hinblick auf die Ausarbeitung der Familienpolitik und den
Aufbau familienpolitischer Kapazitäten eine Schlüsselrolle
bei der Interessenvertretung, der Förderung, der Forschung
und der Politikgestaltung zukommt,

feststellend, dass die Generalversammlung in ihrer Re-
solution 59/111 beschloss, den Jahrestag des Internationalen
Jahres der Familie alle zehn Jahre zu begehen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Bericht
des Generalsekretärs56,

1. legt den Regierungen nahe, auch weiterhin alles
daranzusetzen, die Ziele des Internationalen Jahres der Fami-
lie zu verwirklichen und eine Familienperspektive in die na-
tionale Politikgestaltung zu integrieren;

2. bittet die Regierungen und die regionalen zwi-
schenstaatlichen Institutionen, für systematischere nationale
und regionale Daten über das Wohlergehen der Familien zu
sorgen und konstruktive familienpolitische Maßnahmen fest-
zulegen, einschließlich des Austauschs von Informationen
über bewährte Politiken und Verfahren, und ihre Unterstüt-
zung zu gewährleisten;

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, durch ganzheitliche
Politik- und Programmansätze gegen Familienarmut und so-
ziale Ausgrenzung anzugehen, und bittet die Mitgliedstaaten,
öffentliche Diskussionen und Konsultationen über eine fami-
lienorientierte, auf Geschlechter- und Kinderbelange einge-
hende Sozialschutzpolitik anzustoßen, im Einklang mit den
Zielen des Internationalen Jahres der Familie;

4. legt den Mitgliedstaaten ferner nahe, Politiken und
Programme zu fördern, die die Solidarität zwischen den Ge-
nerationen auf der Ebene der Familien und der Gemeinwesen
unterstützen und darauf abstellen, die Unsicherheit für die
jüngere und die ältere Generation mittels verschiedener Sozi-
alschutzstrategien zu verringern;

5. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, ein für
die Stärkung und Unterstützung aller Familien förderliches55 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Australien, Aserbaidschan, Belarus, Kasach-
stan, Russische Föderation, Sudan (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas)
und Usbekistan. 56 A/64/134.
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Umfeld zu schaffen, in der Erkenntnis, dass die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern und die Achtung vor allen
Menschenrechten und Grundfreiheiten aller Familienmitglie-
der für das Wohlergehen der Familien und der Gesellschaft
als Ganzes unabdingbar sind, in Anbetracht dessen, wie wich-
tig die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben ist, und
in Anerkennung des Grundsatzes, dass beide Eltern gemein-
sam für die Erziehung und die Entwicklung des Kindes ver-
antwortlich sind;

6. bittet die Regierungen, auch künftig Strategien und
Programme zur Stärkung der nationalen Kapazitäten zur Er-
füllung der nationalen Prioritäten im Zusammenhang mit Fa-
milienfragen zu entwickeln, und legt dem Programm der Ver-
einten Nationen für die Familie nahe, im Rahmen seines Man-
dats den Regierungen dabei behilflich zu sein, unter anderem
durch die Bereitstellung technischer Hilfe beim Auf- und
Ausbau der nationalen Kapazitäten auf dem Gebiet der For-
mulierung, Umsetzung und Überwachung familienpolitischer
Maßnahmen;

7. legt den Regierungen nahe, den Treuhandfonds
der Vereinten Nationen für Tätigkeiten zugunsten der Familie
zu unterstützen, um es der Sekretariats-Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Angelegenheiten zu ermöglichen, den
Ländern auf Antrag umfangreichere Hilfe zu gewähren;

8. empfiehlt den Organisationen und Organen der
Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen, den Forschungseinrichtungen und
Hochschulen und dem Privatsektor, eine unterstützende Rolle
bei der Förderung der Ziele des Internationalen Jahres der Fa-
milie zu übernehmen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Kommission für soziale Entwicklung auf ihrer neunundvier-
zigsten Tagung und den Wirtschafts- und Sozialrat einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution und über ge-
eignete Mittel und Wege zur Begehung des zwanzigsten Jah-
restags des Internationalen Jahres der Familie im Jahr 2014
vorzulegen;

10. beschließt, das Thema „Vorbereitung und Bege-
hung des zwanzigsten Jahrestags des Internationalen Jahres
der Familie“ auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung unter dem
Unterpunkt „Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im
Zusammenhang mit der Weltsoziallage sowie der Jugend,
dem Altern, den Behinderten und der Familie“ zu behandeln.

RESOLUTION 64/134

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/432,
Ziff. 40)57.

64/134. Erklärung des Jahres 2010 zum Internationalen 
Jahr der Jugend: Dialog und gegenseitiges
Verständnis

Die Generalversammlung,

eingedenk der Charta der Vereinten Nationen und der
darin verankerten Grundsätze,

in der Erwägung, dass es notwendig ist, unter jungen
Menschen die Ideale des Friedens, der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten, der Solidarität und des
Einsatzes für die Ziele des Fortschritts und der Entwicklung
zu verbreiten,

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Erklärung
über die Förderung der Ideale des Friedens, der gegenseitigen
Achtung und der Völkerverständigung bei der Jugend, die die
Generalversammlung in ihrer Resolution 2037 (XX) vom
7. Dezember 1965 verkündete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/81 vom
14. Dezember 1995 und 62/126 vom 18. Dezember 2007, mit
denen sie das Weltaktionsprogramm für die Jugend bis zum
Jahr 2000 und danach und die dazugehörige Ergänzung ver-
abschiedete58,

eingedenk dessen, dass sich die Art und Weise, wie mit
den Herausforderungen, die sich jungen Menschen stellen,
und ihrem Potenzial umgegangen wird, auf die gegenwärti-
gen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie auf das
Wohlergehen und die Existenzgrundlagen künftiger Genera-
tionen auswirken wird,

sowie eingedenk dessen, dass sich 2010 die Begehung
des Internationalen Jahres der Jugend 1985: Partizipation,
Entwicklung und Frieden zum fünfundzwanzigsten Mal jäh-
ren wird, und betonend, wie wichtig es ist, diesen Anlass zu
begehen,

in der Überzeugung, dass junge Menschen ermutigt
werden sollen, ihre Energie, ihre Begeisterungsfähigkeit und
ihre Kreativität auf die wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Entwicklung und die Förderung des gegenseitigen Verständ-
nisses zu richten,

unter Begrüßung des fünften Weltjugendkongresses,
der vom 31. Juli bis 13. August 2010 in Istanbul (Türkei),
Kulturhauptstadt Europas 2010, stattfinden soll, und der In-
itiative der Regierung Mexikos, vom 24. bis 27. August 2010
eine Weltjugendkonferenz in Mexiko-Stadt auszurichten, die
das Thema Jugend und Entwicklung im Kontext der Millen-
niums-Entwicklungsziele in den Mittelpunkt stellen werden,
sowie unter Begrüßung der ersten Olympischen Jugendspiele,
die vom 14. bis 26. August 2010 in Singapur stattfinden wer-
den und die Jugend der Welt dafür mobilisieren sollen, die
olympischen Werte der Höchstleistung, der Freundschaft und

57 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Belarus, Mexiko, Russische Föderation, Sudan
(im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder
der Gruppe der 77 sind, und Chinas) und Türkei.

58 In Ziffer 1 ihrer Resolution 47/1 bekräftigte die Kommission für sozia-
le Entwicklung das Weltaktionsprogramm für die Jugend bis zum Jahr
2000 und danach und die dazugehörige Ergänzung als einheitlichen Ka-
talog von Leitprinzipien, der von nun an als Weltaktionsprogramm für
die Jugend bezeichnet wird.
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des Respekts anzunehmen, zu verkörpern und zum Ausdruck
zu bringen,

1. beschließt, das am 12. August 2010 beginnende
Jahr zum Internationalen Jahr der Jugend: Dialog und gegen-
seitiges Verständnis zu erklären;

2. bittet alle Mitgliedstaaten, die Sonderorganisatio-
nen, Fonds und Programme des Systems der Vereinten Natio-
nen und die Jugendorganisationen, das Jahr dazu zu nutzen,
auf den Synergien der während des Jahres auf nationaler, re-
gionaler und internationaler Ebene durchzuführenden Aktivi-
täten aufzubauen und auf allen Ebenen Maßnahmen zu för-
dern, die die Ideale des Friedens, der Freiheit, des Fort-
schritts, der Solidarität und des Einsatzes für die Ziele des
Fortschritts und der Entwicklung, insbesondere die Millenni-
ums-Entwicklungsziele, unter jungen Menschen verbreiten
sollen;

3. beschließt, unter der Schirmherrschaft der Verein-
ten Nationen eine Weltjugendkonferenz als Höhepunkt des
Jahres zu veranstalten, und bittet den Präsidenten der Gene-
ralversammlung, offene, informelle Konsultationen mit den
Mitgliedstaaten zu führen, um die Modalitäten der aus frei-
willigen Beiträgen zu finanzierenden Konferenz festzulegen;

4. ersucht die Mitgliedstaaten, die internationalen
und gegebenenfalls die regionalen Organisationen und alle
maßgeblichen Interessenträger, einschließlich des Privatsek-
tors und der Zivilgesellschaft, alle Aktivitäten im Zusammen-
hang mit dem Jahr zu unterstützen, insbesondere durch frei-
willige Beiträge;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 64/135

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/432,
Ziff. 40)59.

64/135. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für
soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten 
Sondertagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Weltgipfel für soziale Entwick-
lung, der vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehal-

ten wurde, und auf die vierundzwanzigste Sondertagung der
Generalversammlung „Weltgipfel für soziale Entwicklung
und der Weg danach: Soziale Entwicklung für alle in einer
zunehmend globalen Welt“, die vom 26. Juni bis 1. Juli 2000
in Genf stattfand,

bekräftigend, dass die Kopenhagener Erklärung über so-
ziale Entwicklung und das Aktionsprogramm60 und die von
der Generalversammlung auf ihrer vierundzwanzigsten Son-
dertagung verabschiedeten Weiteren Initiativen für die sozia-
le Entwicklung61 sowie ein kontinuierlicher weltweiter Dialog
über Fragen der sozialen Entwicklung den grundlegenden
Rahmen für die Förderung der sozialen Entwicklung für alle
auf nationaler und internationaler Ebene bilden,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen62 und die darin enthaltenen Entwicklungszie-
le sowie auf die auf den großen Gipfeltreffen, Konferenzen
und Sondertagungen der Vereinten Nationen eingegangenen
Verpflichtungen, einschließlich der auf dem Weltgipfel 2005
eingegangenen Verpflichtungen63,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 60/209 vom
22. Dezember 2005 über die Durchführung der ersten Dekade
der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-
2006),

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/303 vom 9. Juli
2009 über das Ergebnis der Konferenz über die weltweite Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die
Entwicklung,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auf dem Tagungs-
teil auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2006 des Wirtschafts-
und Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung über die
Schaffung eines förderlichen Umfelds auf nationaler und in-
ternationaler Ebene zur Verwirklichung von produktiver
Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle und
seine Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung64,

feststellend, dass der von der Internationalen Arbeitsor-
ganisation verfolgten Agenda für menschenwürdige Arbeit
mit ihren vier strategischen Zielen eine wichtige Rolle zu-

59 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Belarus, Belgien, Bulgari-
en, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Ita-
lien, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mona-
co, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan (im Namen der
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der
77 sind, und Chinas), Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.

60 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–
12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
61 Resolution S-24/2, Anlage.
62 Siehe Resolution 55/2.
63 Siehe Resolution 60/1.
64 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session,
Supplement No. 3 (A/61/3/Rev.1), Kap. III, Ziff. 50.
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kommt, wie in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorga-
nisation über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisie-
rung65 und in dem Globalen Beschäftigungspakt erneut be-
kräftigt wurde, wenn es darum geht, das Ziel produktiver
Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle,
einschließlich ihres Ziels des sozialen Schutzes, zu erreichen,

betonend, dass die Rolle der Kommission für soziale
Entwicklung bei der Weiterverfolgung und Überprüfung des
Weltgipfels für soziale Entwicklung und der Ergebnisse der
vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
gestärkt werden muss,

in der Erkenntnis, dass ein Ansatz, der den Menschen in
den Mittelpunkt stellt, im Zentrum der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung stehen muss,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass
die Instabilität auf den globalen und nationalen Finanzmärk-
ten und die durch die aktuelle Nahrungsmittel- und Energie-
krise entstandenen Probleme die Erreichung der Ziele der so-
zialen Entwicklung behindern können,

in der Erkenntnis, dass die derzeitige weltweite Nah-
rungsmittelkrise ein komplexes Phänomen ist, in dem mehre-
re wichtige Faktoren struktureller wie konjunktureller Art zu-
sammentreffen und das unter anderem auch durch Umwelt-
zerstörung, Dürren, Wüstenbildung, den globalen Klimawan-
del, Naturkatastrophen und das Fehlen der benötigten Tech-
nologie negativ beeinflusst wird, sowie in der Erkenntnis,
dass ein starkes Engagement seitens der einzelstaatlichen Re-
gierungen und der gesamten internationalen Gemeinschaft er-
forderlich ist, um die großen Bedrohungen für die Ernäh-
rungssicherung anzugehen,

in Bekräftigung ihrer nachdrücklichen Unterstützung für
eine faire Globalisierung und der Notwendigkeit, durch
Wachstum die Armut zu beseitigen, und ihrer Entschlossen-
heit, Strategien und Maßnahmen zur Förderung einer vollen,
frei gewählten und produktiven Beschäftigung und einer
menschenwürdigen Arbeit für alle zu verfolgen, sowie be-
kräftigend, dass diese ein wesentlicher Bestandteil der ein-
schlägigen nationalen und internationalen Politiken und der
nationalen Entwicklungsstrategien, namentlich der Armuts-
bekämpfungsstrategien, sein sollen, und erneut erklärend,
dass die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Ziel einer
menschenwürdigen Arbeit in die makroökonomische Politik
integriert werden sollen, unter umfassender Berücksichtigung
der Auswirkungen und sozialen Dimensionen der Globalisie-
rung, deren Nutzen und Kosten häufig ungleich verteilt sind,

in der Erkenntnis, dass soziale Inklusion ein Mittel zur
Verwirklichung sozialer Integration darstellt und von ent-
scheidender Bedeutung dafür ist, stabile, sichere, harmoni-
sche, friedliche und gerechte Gesellschaften zu fördern und

den sozialen Zusammenhalt zu verbessern und so ein günsti-
ges Umfeld für Entwicklung und Fortschritt zu schaffen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs66;

2. begrüßt es, dass die Regierungen ihren Willen und
ihre Entschlossenheit zur weiteren Umsetzung der Kopenha-
gener Erklärung über soziale Entwicklung und des
Aktionsprogramms60 bekräftigt haben, insbesondere zur Be-
seitigung der Armut, zur Förderung einer produktiven Voll-
beschäftigung und zur Förderung der sozialen Integration mit
dem Ziel, stabile, sichere und gerechte Gesellschaften für alle
Menschen zu schaffen;

3. erkennt an, dass die Erfüllung der in Kopenhagen
eingegangenen Verpflichtungen und die Erreichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, sich gegenseitig verstärken
und dass die in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen
für einen kohärenten, den Menschen in den Mittelpunkt stel-
lenden Entwicklungsansatz von entscheidender Bedeutung
sind;

4. bekräftigt, dass der Kommission für soziale Ent-
wicklung auch weiterhin die Hauptverantwortung für die
Weiterverfolgung und Überprüfung des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und der Ergebnisse der vierundzwanzigs-
ten Sondertagung der Generalversammlung zukommt und
dass sie als Hauptforum der Vereinten Nationen für einen in-
tensiveren weltweiten Dialog über Fragen der sozialen Ent-
wicklung fungiert, und fordert die Mitgliedstaaten, die zu-
ständigen Sonderorganisationen, Fonds und Programme des
Systems der Vereinten Nationen und die Zivilgesellschaft
auf, die Arbeit der Kommission verstärkt zu unterstützen;

5. bekundet ihre tiefe Besorgnis darüber, dass die
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die weltweite Nah-
rungsmittel- und Energiekrise und das Anhalten der Ernäh-
rungsunsicherheit und des Klimawandels sowie das bisherige
Ausbleiben von Ergebnissen in den multilateralen Handels-
verhandlungen und der Verlust von Vertrauen in das interna-
tionale Wirtschaftssystem negative Folgen für die soziale
Entwicklung, insbesondere für die Armutsbeseitigung, die
Verwirklichung produktiver Vollbeschäftigung und men-
schenwürdiger Arbeit für alle und die soziale Integration ha-
ben;

6. ist sich dessen bewusst, dass Armutsbeseitigung,
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit
für alle und soziale Integration miteinander verknüpft sind
und sich gegenseitig verstärken und dass daher günstige Rah-
menbedingungen geschaffen werden müssen, damit alle drei
Ziele gleichzeitig verfolgt werden können;

7. ist sich außerdem dessen bewusst, dass das auf
dem Weltgipfel für soziale Entwicklung und der vierund-

65 A/63/538-E/2009/4, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/
publication/wcms_100192.pdf. 66 A/64/157.
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zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung bekräf-
tigte umfassende Konzept der sozialen Entwicklung bei der
Politikgestaltung auf nationaler und internationaler Ebene ab-
geschwächt wurde und dass die Armutsbeseitigung zwar ein
zentraler Bestandteil der Entwicklungspolitik und des ent-
wicklungspolitischen Diskurses ist, dass aber den weiteren
auf dem Gipfel vereinbarten Verpflichtungen mehr Aufmerk-
samkeit zuteil werden sollte, insbesondere denjenigen betref-
fend Beschäftigung und soziale Integration, die ebenfalls
durch eine allgemeine Trennung der Sozialpolitik von der
Wirtschaftspolitik beeinträchtigt wurden;

8. erkennt an, dass die nach dem Weltgipfel für so-
ziale Entwicklung eingeleitete erste Dekade der Vereinten
Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-2006) die
langfristige Vision für nachhaltige und abgestimmte nationale
und internationale Maßnahmen zur Beseitigung der Armut
vorgab;

9. stellt fest, dass die Erfüllung der von den Regie-
rungen im Verlauf der ersten Dekade eingegangenen Ver-
pflichtungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist,
und begrüßt die von der Generalversammlung in ihrer Reso-
lution 62/205 vom 19. Dezember 2007 verkündete Zweite
Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Ar-
mut (2008-2017) mit dem Ziel, die Erreichung der die Ar-
mutsbeseitigung betreffenden international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, auf effiziente und koordinierte Weise zu unterstüt-
zen;

10. hebt hervor, dass die großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, einschließlich des
Millenniums-Gipfels, des Weltgipfels 2005 und der Interna-
tionalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung mit ihrem
Konsens von Monterrey67, den Vorrang und die Dringlichkeit
der Armutsbeseitigung im Rahmen der Entwicklungsagenda
der Vereinten Nationen bekräftigt haben;

11. hebt außerdem hervor, dass die Maßnahmen zur
Armutsbeseitigung an den tieferen und strukturellen Ursa-
chen und Ausprägungen der Armut ansetzen sollen und dass
die Aspekte der Gerechtigkeit und der Verringerung der Un-
gleichheit in diese Maßnahmen einbezogen werden müssen;

12. betont, dass ein förderliches Umfeld eine entschei-
dende Voraussetzung für die Verwirklichung von Gerechtig-
keit und sozialer Entwicklung ist, dass angesichts dessen,
dass Wirtschaftswachstum unverzichtbar ist, tief verwurzelte
Ungleichheit und Marginalisierung ein Hindernis für das um-
fassende und dauerhafte Wachstum darstellen, das für eine
nachhaltige, niemanden ausschließende und den Menschen in
den Mittelpunkt stellende Entwicklung notwendig ist, und er-
kennt an, dass zwischen Maßnahmen zur Erzielung von

Wachstum und Maßnahmen zur Erzielung wirtschaftlicher
und sozialer Gerechtigkeit ein Gleichgewicht hergestellt so-
wie dafür gesorgt werden muss, dass sie einander ergänzen,
damit die Armut insgesamt wirksam verringert werden kann;

13. betont außerdem, dass die Stabilität der globalen
Finanzsysteme, die gesellschaftliche Verantwortung und Re-
chenschaftspflicht der Unternehmen sowie nationale wirt-
schaftspolitische Maßnahmen, die auf andere Interessenträger
wirken, wesentliche Faktoren für die Schaffung eines interna-
tionalen Umfelds sind, das Wirtschaftswachstum und soziale
Entwicklung fördert;

14. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten gefördert werden muss,
um den drängendsten sozialen Bedürfnissen der in Armut le-
benden Menschen gerecht zu werden, namentlich durch die
Konzipierung und Entwicklung geeigneter Mechanismen zur
Stärkung und Festigung demokratischer Institutionen und ei-
ner ebensolchen Regierungs- und Verwaltungsführung;

15. bekräftigt die Verpflichtung auf die Ermächtigung
der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter sowie auf
die durchgängige Integration einer Geschlechterperspektive
in alle Entwicklungsanstrengungen, da sie sich dessen be-
wusst ist, wie entscheidend wichtig diese Prozesse sind, um
eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen, Hunger, Ar-
mut und Krankheit zu bekämpfen, die Politiken und Program-
me zu stärken, die auf die Verbesserung, Gewährleistung und
Ausweitung der vollen Teilhabe der Frauen als gleichberech-
tigte Partnerinnen in allen Bereichen des politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens gerichtet sind,
und den Zugang der Frauen zu allen für die uneingeschränkte
Wahrnehmung aller ihrer Menschenrechte und Grundfreihei-
ten erforderlichen Ressourcen durch die Beseitigung fortbe-
stehender Barrieren zu verbessern, wozu auch gehört, den
gleichberechtigten Zugang zu produktiver Vollbeschäftigung
und menschenwürdiger Arbeit zu gewährleisten und ihre
wirtschaftliche Unabhängigkeit zu stärken;

16. bekräftigt außerdem die Verpflichtung auf die För-
derung von Chancen auf eine volle, frei gewählte und produk-
tive Beschäftigung, auch für die am stärksten benachteiligten
Personen, und auf menschenwürdige Arbeit für alle, um für
soziale Gerechtigkeit in Verbindung mit wirtschaftlicher Effi-
zienz zu sorgen, unter voller Achtung der grundlegenden
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit unter gerechten, glei-
chen, sicheren und würdigen Bedingungen, und bekräftigt
ferner, dass die makroökonomische Politik unter anderem die
Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen und dabei die so-
zialen Auswirkungen und Dimensionen der Globalisierung in
vollem Umfang berücksichtigen soll;

17. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, dass die In-
ternationale Arbeitskonferenz am 10. Juni 2008 die Erklärung
der Internationalen Arbeitsorganisation über soziale Gerech-
tigkeit für eine faire Globalisierung65 verabschiedete, in der
sie die besondere Rolle der Organisation bei der Förderung
einer fairen Globalisierung sowie ihre Verantwortung zur Un-
terstützung der diesbezüglichen Bemühungen ihrer Mitglie-

67 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
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der anerkennt, und am 19. Juni 2009 den Globalen Beschäfti-
gungspakt verabschiedete;

18. bekräftigt, dass es dringend erforderlich ist, auf na-
tionaler und internationaler Ebene ein Umfeld zu schaffen,
das die Herbeiführung einer produktiven Vollbeschäftigung
und menschenwürdiger Arbeit für alle als Grundlage einer
nachhaltigen Entwicklung begünstigt, und dass ein Umfeld,
das Investitionen, Wachstum und Unternehmertum unter-
stützt, eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung neu-
er Arbeitsplätze ist, und bekräftigt außerdem, dass die Besei-
tigung von Hunger und Armut, die Verbesserung des wirt-
schaftlichen und sozialen Wohlergehens für alle, die Herbei-
führung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und einer
nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern und eine nieman-
den ausschließende und ausgewogene Globalisierung nur
dann möglich sind, wenn Männern und Frauen die Chance ge-
boten wird, eine produktive Arbeit unter freiheitlichen, ge-
rechten, sicheren und menschenwürdigen Bedingungen zu er-
halten;

19. betont, wie wichtig es ist, die Hindernisse zu besei-
tigen, die sich der Verwirklichung des Selbstbestimmungs-
rechts der Völker, insbesondere der unter Kolonialherrschaft
oder anderen Formen der Fremdherrschaft oder ausländischer
Besetzung lebenden Völker, entgegenstellen und die sich
nachteilig auf ihre soziale und wirtschaftliche Entwicklung
auswirken, wozu auch ihr Ausschluss von den Arbeitsmärk-
ten gehört;

20. bekräftigt, dass Gewalt in ihren vielen Erschei-
nungsformen, einschließlich der häuslichen Gewalt, insbe-
sondere Gewalt gegen Frauen, Kinder, ältere Menschen und
Menschen mit Behinderungen und vor allem gegen Men-
schen, die mehr als einer dieser Gruppen angehören, alleror-
ten eine wachsende Bedrohung der Sicherheit des Einzelnen,
der Familien und der Gemeinschaften darstellt, dass der völli-
ge Zusammenbruch des sozialen Gefüges heutzutage ein nur
zu reelles Phänomen ist, dass organisierte Kriminalität, ille-
gale Drogen, unerlaubter Waffenhandel, Menschenhandel,
insbesondere Frauen- und Kinderhandel, ethnische und reli-
giöse Konflikte, Bürgerkrieg, Terrorismus, alle Formen ex-
tremistischer Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und politische
Morde sowie Völkermord grundlegende Bedrohungen der
Gesellschaften und der weltweiten sozialen Ordnung darstel-
len und dass all dies außerdem überzeugende und dringende
Gründe für die Regierungen sind, einzeln und gegebenenfalls
gemeinsam tätig zu werden, um den sozialen Zusammenhalt
zu fördern und gleichzeitig die Vielfalt anzuerkennen, zu
schützen und zu schätzen;

21. fordert die Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen auf, die Selbstverpflichtung einzugehen, das
Ziel einer produktiven Vollbeschäftigung und menschenwür-
diger Arbeit für alle durchgehend in ihre Politiken, Program-
me und Aktivitäten zu integrieren;

22. ersucht die Fonds, Programme und Organisationen
der Vereinten Nationen und bittet die Finanzinstitutionen, die
Bemühungen um die durchgängige Integration der Ziele einer
produktiven Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Ar-

beit für alle in ihre Politiken, Programme und Aktivitäten zu
unterstützen;

23. erkennt an, dass die Förderung von Vollbeschäfti-
gung und menschenwürdiger Arbeit auch Investitionen in die
Bildung, Ausbildung und Qualifizierung von Frauen und
Männern wie auch von Mädchen und Jungen, die Stärkung
der Sozialschutz- und Gesundheitssysteme und die Anwen-
dung der internationalen Arbeitsnormen erfordert;

24. erkennt außerdem an, dass produktive Vollbe-
schäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle, wozu So-
zialschutz, grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Ar-
beit, Dreigliedrigkeit sowie sozialer Dialog gehören, Schlüs-
selelemente einer nachhaltigen Entwicklung für alle Länder
und daher ein vorrangiges Ziel der internationalen Zusam-
menarbeit sind;

25. betont, dass die Politiken und Strategien zur Ver-
wirklichung von Vollbeschäftigung und menschenwürdiger
Arbeit für alle geeignete konkrete Maßnahmen umfassen sol-
len, die die Gleichstellung der Geschlechter fördern und die
soziale Integration gesellschaftlicher Gruppen wie Jugendli-
cher, Menschen mit Behinderungen, älterer Menschen, Mi-
granten und indigener Völker gleichberechtigt mit anderen
begünstigen;

26. betont außerdem, dass ausreichende Ressourcen
bereitgestellt werden müssen, um alle Formen der Diskrimi-
nierung von Frauen in der Arbeitswelt zu beseitigen, darunter
den ungleichen Zugang zum Arbeitsmarkt und ungleiche Be-
zahlung, und sowohl für Frauen als auch für Männer die Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben zu gewährleisten;

27. legt den Staaten nahe, die Jugendbeschäftigung zu
fördern, indem sie unter anderem in Zusammenarbeit mit al-
len maßgeblichen Interessenträgern Aktionspläne erarbeiten
und durchführen;

28. legt den Staaten außerdem nahe, sich dafür einzu-
setzen, dass die Anliegen von älteren Menschen und Men-
schen mit Behinderungen und von deren Organisationen bei
der Planung, Durchführung und Bewertung aller Entwick-
lungsprogramme und -politiken berücksichtigt werden;

29. betont, dass die Politiken und Programme, die zur
Beseitigung der Armut und zugunsten von Vollbeschäftigung
und menschenwürdiger Arbeit für alle konzipiert werden,
konkrete Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration
umfassen sollen, einschließlich solcher, die marginalisierten
sozioökonomischen Sektoren und Gruppen Chancengleich-
heit und gleichen Zugang zu sozialem Schutz gewähren;

30. anerkennt den wichtigen Zusammenhang zwi-
schen internationaler Migration und sozialer Entwicklung
und betont, wie wichtig es ist, das Arbeitsrecht in Bezug auf
die Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen von Wan-
derarbeitnehmern, unter anderem soweit sie deren Entloh-
nung, die Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen am Ar-
beitsplatz und das Recht auf Vereinigungsfreiheit betreffen,
wirksam durchzusetzen;
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31. erkennt an, dass seit der Abhaltung des Weltgip-
fels für soziale Entwicklung 1995 in Kopenhagen Fortschritte
dabei erzielt wurden, die soziale Integration anzugehen und
zu fördern, namentlich mittels der Verabschiedung des Inter-
nationalen Aktionsplans von Madrid über das Altern 200268,
des Weltaktionsprogramms für die Jugend bis zum Jahr 2000
und danach und der dazugehörigen Beilage69, des Überein-
kommens über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen70, der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte
der indigenen Völker71 und der Erklärung und der Aktions-
plattform von Beijing72;

32. erkennt außerdem an, wie wichtig es ist, Sozial-
schutzsysteme für die reguläre Wirtschaft und für die Schat-
tenwirtschaft bereitzustellen, um Gerechtigkeit, Inklusion,
Stabilität und den Zusammenhalt von Gesellschaften herbei-
zuführen, und betont, wie wichtig es ist, nationale Anstren-
gungen zu unterstützen, um Menschen, die in der Schatten-
wirtschaft arbeiten, in die reguläre Wirtschaft zu überführen;

33. erkennt ferner an, dass es zur sozialen Integration
in Armut lebender Menschen gehören soll, ihre menschlichen
Grundbedürfnisse, darunter Nahrung, Gesundheit, Wasser,
Sanitärversorgung, Wohnraum und Zugang zu Bildung und
Beschäftigung, im Wege integrierter Entwicklungsstrategien
zu erkennen und zu befriedigen;

34. bekräftigt, dass die Politik der sozialen Integration
danach streben soll, Ungleichheiten zu verringern, den Zu-
gang zu sozialen Grunddiensten, Bildung für alle und Ge-
sundheitsversorgung zu fördern, die gleichberechtigte Teilha-
be und die Integration gesellschaftlicher Gruppen, insbeson-
dere der Jugendlichen, älteren Menschen und Menschen mit
Behinderungen, zu erhöhen und die Herausforderungen zu
bewältigen, die sich der sozialen Entwicklung durch die Glo-
balisierung und durch marktgeleitete Reformen entgegenstel-
len, damit alle Menschen in allen Ländern Nutzen aus der
Globalisierung ziehen können;

35. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, in Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Stellen Sozialschutzsyste-
me aufzubauen und nach Bedarf ihre Wirksamkeit zu erhöhen

und ihre Reichweite auszudehnen, einschließlich durch die
Einbeziehung der Arbeitskräfte in der Schattenwirtschaft, in
Anerkennung der Notwendigkeit, durch solche Systeme die
soziale Absicherung zu gewährleisten und die Teilhabe am
Arbeitsmarkt zu unterstützen, bittet die Internationale Ar-
beitsorganisation, ihre Sozialschutzstrategien, einschließlich
der Unterstützung der Länder beim Aufbau eines sozialen Ba-
sisschutzes, und ihre Maßnahmen im Hinblick auf die Aus-
weitung der sozialen Sicherheit zu verstärken, und fordert die
Regierungen außerdem nachdrücklich auf, sich unter Berück-
sichtigung der jeweiligen nationalen Gegebenheiten vor al-
lem auf die Bedürfnisse derjenigen zu konzentrieren, die in
Armut leben oder armutsgefährdet sind, und besonderes Au-
genmerk auf den Zugang aller zu Systemen der grundlegen-
den sozialen Sicherheit zu legen;

36. ersucht das System der Vereinten Nationen, natio-
nale Anstrengungen zur Herbeiführung einer sozialen Ent-
wicklung, insbesondere durch die Förderung der sozialen In-
tegration, auf lokaler, nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene in einer kohärenten, koordinierten und ergebnisori-
entierten Weise zu unterstützen;

37. bekräftigt die Verpflichtung auf die Förderung der
Rechte der indigenen Völker in den Bereichen Bildung, Be-
schäftigung, Wohnungswesen, Sanitärversorgung, Gesund-
heit und soziale Sicherheit und stellt außerdem fest, dass die-
sen Bereichen in der Erklärung der Vereinten Nationen über
die Rechte der indigenen Völker Aufmerksamkeit entgegen-
gebracht wird;

38. erkennt an, dass die Politiken zur Förderung der
sozialen Entwicklung in einer integralen, verständlichen und
partizipatorischen Weise und unter Anerkennung der Armut
als eines vielschichtigen Phänomens formuliert werden müs-
sen, fordert in dieser Angelegenheit miteinander verflochtene
öffentliche Maßnahmen und unterstreicht, dass diese Maß-
nahmen Teil einer umfassenden Strategie zugunsten von Ent-
wicklung und Wohlergehen sein müssen;

39. erkennt die wichtige Rolle an, die der öffentliche
Sektor als Arbeitgeber und zugunsten eines Umfelds spielen
kann, das der wirksamen Schaffung produktiver Vollbeschäf-
tigung und menschenwürdiger Arbeit für alle förderlich ist;

40. erkennt außerdem die unverzichtbare Rolle an, die
der Privatsektor bei der Mobilisierung neuer Investitionen,
der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Entwicklungsfi-
nanzierung sowie bei der Förderung der Bemühungen um
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit spielen
kann;

41. erkennt an, dass die meisten armen Menschen in
ländlichen Gebieten leben und arbeiten, dass dem Agrarsek-
tor und dem ländlichen Nichtagrarsektor Vorrang eingeräumt
werden soll und dass Maßnahmen ergriffen werden sollen,
um die negativen sozialen und wirtschaftlichen Folgen der
Globalisierung abzuwenden und auszugleichen und ihren
Nutzen für arme Menschen, die in ländlichen Gebieten leben
und arbeiten, zu maximieren;

68 Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8–12 April
2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.IV.4), Kap. I, Resolu-
tion 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/altern/ac197-9.pdf.
69 Resolution 50/81, Anlage, und Resolution 62/126, Anlage. In Ziffer 1
ihrer Resolution 47/1 bekräftigte die Kommission für soziale Entwick-
lung das Weltaktionsprogramm für die Jugend bis zum Jahr 2000 und
danach und die dazugehörige Beilage als einheitlichen Katalog von Leit-
prinzipien, der im Folgenden als Weltaktionsprogramm für die Jugend
bezeichnet wird.
70 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
71 Resolution 61/295, Anlage.
72 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
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42. ist sich außerdem dessen bewusst, dass zur Förde-
rung produktiver Vollbeschäftigung und menschenwürdiger
Arbeit für alle mit Vorrang in die nachhaltige landwirtschaft-
liche Entwicklung, in Kleinst-, Klein- und mittlere Unterneh-
men, Genossenschaften und andere Formen sozialer Unter-
nehmen sowie in die Partizipation und die unternehmerische
Tätigkeit von Frauen investiert und weiter dazu beigetragen
werden muss;

43. bekräftigt die auf dem Weltgipfel 2005 unter dem
Punkt „Deckung der besonderen Bedürfnisse Afrikas“ einge-
gangenen Verpflichtungen73, unterstreicht die Aufforderung
des Wirtschafts- und Sozialrats zu stärkerer Koordinierung
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen sowie die ak-
tuellen Anstrengungen zur Harmonisierung der laufenden In-
itiativen zugunsten Afrikas und ersucht die Kommission für
soziale Entwicklung, in ihrer Arbeit den sozialen Dimensio-
nen der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas74

auch weiterhin den gebührenden Stellenwert einzuräumen;

44. bekräftigt außerdem, dass jedes Land selbst die
Hauptverantwortung für seine wirtschaftliche und soziale
Entwicklung trägt und dass die Rolle der nationalen Politiken
und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann,
und unterstreicht, wie wichtig es ist, wirksame Maßnahmen
zu verabschieden, darunter nach Bedarf auch neue Finanzme-
chanismen, um die Anstrengungen der Entwicklungsländer
zur Herbeiführung eines beständigen Wirtschaftswachstums
und einer nachhaltigen Entwicklung, zur Beseitigung der Ar-
mut und zur Stärkung ihrer demokratischen Systeme zu unter-
stützen;

45. bekräftigt in diesem Zusammenhang ferner, dass
der internationalen Zusammenarbeit eine wesentliche Rolle
zukommt, wenn es darum geht, die Entwicklungsländer, na-
mentlich die am wenigsten entwickelten Länder, bei der Stär-
kung ihrer personellen, institutionellen und technologischen
Kapazitäten zu unterstützen;

46. betont, dass sich die internationale Gemeinschaft
verstärkt darum bemühen wird, durch die Erweiterung des
Marktzugangs für Entwicklungsländer, Technologietransfer
zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen, die Gewährung
von Finanzhilfe und eine umfassende Lösung des Problems
der Auslandsverschuldung ein für die soziale Entwicklung
und die Armutsbeseitigung förderliches Umfeld zu schaffen;

47. betont außerdem, dass der internationale Handel
und stabile Finanzsysteme wirksame Instrumente zur Schaf-
fung günstiger Bedingungen für die Entwicklung aller Länder
sein können und dass Handelsschranken und bestimmte Han-
delspraktiken nach wie vor das Beschäftigungswachstum
hemmen, vor allem in Entwicklungsländern;

48. erkennt an, dass eine gute Regierungsführung und
Ordnungspolitik und die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler
und internationaler Ebene unerlässlich sind, um ein dauerhaf-

tes Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung
herbeizuführen und Armut und Hunger zu beseitigen;

49. fordert die entwickelten Länder nachdrücklich
auf, sofern sie es noch nicht getan haben, im Einklang mit ih-
ren Verpflichtungen konkrete Anstrengungen zu unterneh-
men, um das Ziel der Bereitstellung von 0,7 Prozent ihres
Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe
für Entwicklungsländer und von 0,15 bis 0,2 Prozent ihres
Bruttosozialprodukts für die am wenigsten entwickelten Län-
der zu erreichen, und ermutigt die Entwicklungsländer, auf
den erzielten Fortschritten aufzubauen, um sicherzustellen,
dass die öffentliche Entwicklungshilfe effektiv eingesetzt
wird, um die Entwicklungsziele und -zielvorgaben erreichen
zu helfen;

50. fordert die Mitgliedstaaten und die internationale
Gemeinschaft nachdrücklich auf, alle ihre Verpflichtungen
zu erfüllen und dem Bedarf an sozialer Entwicklung, ein-
schließlich sozialer Dienste und Unterstützung, gerecht zu
werden, der durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise
entstanden ist, von der insbesondere die ärmsten und am
stärksten gefährdeten Menschen betroffen sind;

51. begrüßt es, dass Gruppen von Mitgliedstaaten als
Beitrag zur Mobilisierung von Ressourcen für die soziale Ent-
wicklung freiwillige Initiativen ergriffen haben, die sich auf
innovative Finanzierungsmechanismen stützen, einschließ-
lich derjenigen, die darauf gerichtet sind, den Entwicklungs-
ländern auf dauerhafter und berechenbarer Grundlage breite-
ren Zugang zu erschwinglichen Medikamenten zu verschaf-
fen, wie etwa die Internationale Fazilität zum Kauf von Medi-
kamenten (UNITAID) sowie andere Initiativen, beispielswei-
se die Internationale Finanzfazilität für Immunisierungen und
verbindliche Abnahmezusagen für Impfstoffe, und nimmt
Kenntnis von der New Yorker Erklärung vom 20. September
2004, mit der die Initiative „Aktion gegen Hunger und Ar-
mut“ eingeleitet und zu stärkerem Engagement bei der Mobi-
lisierung der Mittel aufgerufen wurde, die dringend benötigt
werden, um die Millenniums-Entwicklungsziele erreichen zu
helfen, die Auslandshilfe zu ergänzen und ihre langfristige
Stabilität und Berechenbarkeit zu gewährleisten; 

52. bekräftigt, dass soziale Entwicklung die aktive
Einbeziehung aller Akteure, etwa der Organisationen der Zi-
vilgesellschaft, einschließlich der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerorganisationen, sowie der Kapitalgesellschaften und
der kleinen und mittleren Unternehmen, in den Entwicklungs-
prozess erfordert und dass Partnerschaften zwischen allen
maßgeblichen Akteuren immer mehr ein Teil der nationalen
und internationalen Zusammenarbeit im Dienste der sozialen
Entwicklung werden, und bekräftigt außerdem, dass inner-
halb von Ländern die Partnerschaften zwischen der Regie-
rung, der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor wirksam zur
Erreichung der sozialen Entwicklungsziele beitragen können;

53. unterstreicht die Verantwortung des Privatsektors
auf nationaler wie auf internationaler Ebene, einschließlich
Kleinbetrieben, Großunternehmen und transnationaler Unter-
nehmen, und zwar nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen
und finanziellen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten, sondern

73 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 68.
74 A/57/304, Anlage.
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auch hinsichtlich deren Auswirkungen auf die Entwicklung,
die Gesellschaft, die Gleichstellung der Geschlechter und die
Umwelt sowie hinsichtlich ihrer Verpflichtungen gegenüber
ihren Arbeitnehmern und ihres Beitrags zur Herbeiführung
einer nachhaltigen Entwicklung, einschließlich sozialer Ent-
wicklung, und betont, dass es geboten ist, konkrete Maßnah-
men in Bezug auf die unternehmerische Verantwortung und
Rechenschaftspflicht zu ergreifen, namentlich unter Beteili-
gung aller maßgeblichen Interessenträger, um unter anderem
Korruption zu verhüten oder strafrechtlich zu verfolgen;

54. betont, wie wichtig die Förderung der gesellschaft-
lichen Verantwortung und Rechenschaftspflicht der Unter-
nehmen ist, ermutigt sie zu verantwortungsbewussten Unter-
nehmenspraktiken, wie beispielsweise denjenigen, die durch
den Globalen Pakt gefördert werden, und bittet den Privatsek-
tor, nicht nur die wirtschaftlichen und finanziellen Auswir-
kungen seiner Tätigkeiten zu berücksichtigen, sondern auch
die Auswirkungen auf die Entwicklung, die Gesellschaft, die
Menschenrechte, einschließlich der Rechte am Arbeitsplatz,
die Gleichstellung der Geschlechter und die Umwelt, und un-
terstreicht die Bedeutung der Dreigliedrigen Grundsatzerklä-
rung der Internationalen Arbeitsorganisation über multinatio-
nale Unternehmen und Sozialpolitik;

55. bittet den Generalsekretär, den Wirtschafts- und
Sozialrat, die Regionalkommissionen, die zuständigen Son-
derorganisationen, Fonds und Programme des Systems der
Vereinten Nationen und andere zwischenstaatliche Foren, im
Rahmen ihres jeweiligen Mandats die in Kopenhagen einge-
gangenen Verpflichtungen und die Erklärung über den zehn-
ten Jahrestag des Weltgipfels für soziale Entwicklung75 weiter
in ihre Arbeitsprogramme zu integrieren und ihnen Vorrang
einzuräumen, weiter aktiv an ihrer Weiterverfolgung mitzu-
wirken und die Erfüllung dieser Verpflichtungen und Zusa-
gen zu überwachen;

56. bittet den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung eine umfassende
Studie über die Auswirkungen der konvergierenden weltwei-
ten Krisen auf die soziale Entwicklung, insbesondere die Ar-
mutsbeseitigung, die Verwirklichung produktiver Vollbe-
schäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle und die so-
ziale Integration, vorzulegen;

57. bittet die Kommission für soziale Entwicklung, bei
ihrer Überprüfung der Umsetzung der Kopenhagener Erklä-
rung über soziale Entwicklung und des Aktionsprogramms
den Schwerpunkt auf den verstärkten Austausch nationaler,
regionaler und internationaler Erfahrungen, den gezielten und
interaktiven Dialog zwischen Sachverständigen und Prakti-
kern und die Weitergabe bewährter Praktiken und gewonne-
ner Erkenntnisse zu legen und sich unter anderem mit den
möglichen Auswirkungen der aktuellen weltweiten Finanz-
und Wirtschaftskrise und der weltweiten Nahrungsmittel- und

Energiekrise auf die Ziele der sozialen Entwicklung zu befas-
sen;

58. beschließt, den Unterpunkt „Umsetzung der Er-
gebnisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der
vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der
Versammlung auf der genannten Tagung einen Bericht über
diese Frage vorzulegen.

RESOLUTION 64/136

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/432,
Ziff. 40)76.

64/136. Die Rolle der Genossenschaften in der sozialen 
Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/90 vom 16. De-
zember 1992, 49/155 vom 23. Dezember 1994, 51/58 vom
12. Dezember 1996, 54/123 vom 17. Dezember 1999, 56/114
vom 19. Dezember 2001, 58/131 vom 22. Dezember 2003,
60/132 vom 16. Dezember 2005 und 62/128 vom 18. Dezem-
ber 2007 betreffend die Rolle der Genossenschaften in der so-
zialen Entwicklung,

in Anerkennung dessen, dass die Genossenschaften in
ihren verschiedenen Formen die breitestmögliche Mitwir-
kung aller Menschen, namentlich auch von Frauen, Jugendli-
chen, älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen und
indigenen Völkern, an der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung fördern, zu einem wichtigen Faktor dieser Entwick-
lung werden und zur Beseitigung der Armut beitragen,

sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags und der
möglichen Rolle aller Formen von Genossenschaften bei der
Weiterverfolgung des Weltgipfels für soziale Entwicklung,
der Vierten Weltfrauenkonferenz und der zweiten Konferenz
der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen
(Habitat II), einschließlich ihrer Fünfjahresüberprüfungen,
des Welternährungsgipfels, der Zweiten Weltversammlung
über das Altern, der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung, des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung und des Weltgipfels 2005,

75 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 6 (E/2005/26), Kap. I, Abschn. A; siehe auch Beschluss
2005/234 des Wirtschafts- und Sozialrats.

76 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Angola, Antigua und Barbuda, Argen-
tinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Barbados, Belize, Be-
nin, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokra-
tische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salva-
dor, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Jamaika, Kame-
run, Kolumbien, Kongo, Libanon, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Panama, Philippinen, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Tadschikistan, Thailand, Togo, Venezuela
(Bolivarische Republik) und Vereinigte Republik Tansania.
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mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der möglichen
Rolle der Genossenschaftsentwicklung bei der Verbesserung
der sozialen und wirtschaftlichen Lage der indigenen Völker
und der ländlichen Gemeinschaften,

unter Hinweis auf die Resolution 1980/67 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 25. Juli 1980 über internationale
Jahre und Jahrestage,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs77;

2. erklärt das Jahr 2012 zum Internationalen Jahr der
Genossenschaften;

3. ermutigt alle Mitgliedstaaten sowie die Vereinten
Nationen und alle sonstigen maßgeblichen Akteure, das Inter-
nationale Jahr der Genossenschaften dazu zu nutzen, Genos-
senschaften zu fördern und ihren Beitrag zur sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung stärker bekanntzumachen;

4. lenkt die Aufmerksamkeit der Mitgliedstaaten auf
die Empfehlungen in dem Bericht des Generalsekretärs be-
treffend weitere Maßnahmen zur Förderung des Wachstums
der Genossenschaften, die als Wirtschafts- und Sozialunter-
nehmen zur nachhaltigen Entwicklung, zur Beseitigung der
Armut und zur Sicherung des Lebensunterhalts in verschiede-
nen Wirtschaftssektoren in städtischen und in ländlichen Ge-
bieten beitragen können, und zur Unterstützung bei der Grün-
dung von Genossenschaften in neuen und zukunftsträchtigen
Bereichen;

5. legt den Regierungen nahe, die Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften für die Tätigkeit von Genossenschaften
gegebenenfalls weiter zu prüfen, mit dem Ziel, das Wachstum
und die Bestandfähigkeit von Genossenschaften in einem ra-
schem Wandel unterworfenen sozioökonomischen Umfeld zu
stärken, unter anderem indem den Genossenschaften die glei-
chen Ausgangsbedingungen geboten werden wie den anderen
Wirtschafts- und Sozialunternehmen, einschließlich geeigne-
ter steuerlicher Anreize und des Zugangs zu Finanzdienstleis-
tungen und Finanzmärkten;

6. fordert die Regierungen, die zuständigen interna-
tionalen Organisationen und die Sonderorganisationen nach-
drücklich auf, in Zusammenarbeit mit den nationalen und in-
ternationalen Genossenschaftsorganisationen der Rolle und
dem Beitrag der Genossenschaften bei der Umsetzung und
Weiterverfolgung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale
Entwicklung, der Vierten Weltfrauenkonferenz und der zwei-
ten Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II), einschließlich ihrer Fünfjahresüber-
prüfungen, des Welternährungsgipfels, der Zweiten Weltver-
sammlung über das Altern, der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung, des Weltgipfels für nachhal-
tige Entwicklung und des Weltgipfels 2005 entsprechende
Aufmerksamkeit zu widmen, indem sie unter anderem

a) die Möglichkeiten und den Beitrag der Genossen-
schaften im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der sozia-
len Entwicklung, insbesondere der Beseitigung der Armut,
der Schaffung von produktiven Erwerbsmöglichkeiten mit
dem Ziel der Vollbeschäftigung und der Förderung der sozia-
len Integration, in vollem Umfang nutzen und erschließen;

b) die Einrichtung und den Aufbau von Genossen-
schaften unterstützen und erleichtern, indem sie unter ande-
rem Maßnahmen ergreifen, die es Menschen, die in Armut le-
ben, oder Angehörigen schwächerer Gesellschaftsgruppen,
einschließlich Frauen, Jugendlicher, Menschen mit Behinde-
rungen, älterer Menschen und indigener Völker, ermöglichen,
uneingeschränkt und freiwillig an Genossenschaften mitzu-
wirken und die Deckung ihres Bedarfs an sozialen Dienstleis-
tungen anzugehen;

c) geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein unterstüt-
zendes und förderliches Umfeld für den Aufbau von Genos-
senschaften zu schaffen, unter anderem durch den Aufbau ei-
ner wirkungsvollen Partnerschaft zwischen Regierungen und
der Genossenschaftsbewegung über gemeinsame Konsulta-
tivräte und/oder Beratungsgremien und durch die Förderung
und Anwendung verbesserter Rechtsvorschriften, Forschung,
die Weitergabe bewährter Verfahrensweisen, Ausbildung,
technische Hilfe und den Aufbau der Kapazitäten von Genos-
senschaften, insbesondere ihrer Kompetenzen auf den Gebie-
ten Management, Rechnungsprüfung und Marketing;

d) die Öffentlichkeit über den Beitrag der Genossen-
schaften zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur sozioöko-
nomischen Entwicklung aufklären, umfassende Forschungs-
arbeiten und die Erhebung umfangreicher statistischer Daten
zur Tätigkeit, zum Beschäftigungsprofil und zur sozioökono-
mischen Gesamtwirkung von Genossenschaften auf nationa-
ler und internationaler Ebene fördern und durch die Harmoni-
sierung statistischer Methoden die Formulierung tragfähiger
nationaler Politiken begünstigen;

7. bittet die Regierungen, in Zusammenarbeit mit der
Genossenschaftsbewegung Programme auszuarbeiten, die
den Kapazitätsaufbau der Genossenschaften fördern sollen,
namentlich durch die Stärkung der Organisations-, Manage-
ment- und Finanzkompetenz ihrer Mitglieder, und Program-
me einzuleiten und zu unterstützen, die den Zugang von Ge-
nossenschaften zu neuen Technologien verbessern;

8. bittet die Regierungen und die internationalen Or-
ganisationen, in Zusammenarbeit mit Genossenschaften und
deren Organisationen gegebenenfalls das Wachstum land-
wirtschaftlicher Genossenschaften zu fördern, indem sie ei-
nen leichten Zugang zu erschwinglicher Finanzierung eröff-
nen, nachhaltige Produktionstechniken einsetzen, in ländliche
Infrastruktur und Bewässerung investieren, die Vermark-
tungsmechanismen stärken und die wirtschaftliche Betäti-
gung von Frauen unterstützen;

9. bittet die Regierungen und die internationalen Or-
ganisationen außerdem, in Zusammenarbeit mit Genossen-
schaften und deren Organisationen gegebenenfalls das
Wachstum von Finanzgenossenschaften zu fördern, um das
Ziel zu erreichen, allen Menschen leichten Zugang zu er-
schwinglichen Finanzdienstleistungen zu verschaffen;

77 A/64/132 und Corr.1.
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10. bittet die Regierungen, die zuständigen internatio-
nalen Organisationen, die Sonderorganisationen und die loka-
len, nationalen und internationalen Genossenschaftsorganisa-
tionen, weiterhin jährlich am ersten Samstag im Juli den von
der Generalversammlung in ihrer Resolution 47/90 verkünde-
ten Internationalen Tag der Genossenschaften zu begehen;

11. ersucht den Generalsekretär, auch künftig in Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Organisationen der Ver-
einten Nationen und anderen internationalen Organisationen
sowie nationalen, regionalen und internationalen Genossen-
schaftsorganisationen die Mitgliedstaaten nach Bedarf bei ih-
ren Bemühungen um die Schaffung eines förderlichen Um-
felds für den Aufbau von Genossenschaften zu unterstützen,
Hilfe bei der Erschließung der Humanressourcen, technische
Beratung und Ausbildung bereitzustellen und einen Aus-
tausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren zu fördern,
unter anderem durch die Veranstaltung von Konferenzen, Ar-
beitstagungen und Seminaren auf nationaler und regionaler
Ebene;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen,
der auch einen Vorschlag dazu enthält, welche Aktivitäten
während des Internationalen Jahres der Genossenschaften im
Rahmen der vorhandenen Ressourcen durchzuführen sind.

RESOLUTION 64/137

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/433,
Ziff. 30)78.

64/137. Verstärkung der Bemühungen zur Beseitigung 
aller Formen der Gewalt gegen Frauen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 61/143 vom
19. Dezember 2006, 62/133 vom 18. Dezember 2007 und

63/155 vom 18. Dezember 2008 sowie alle ihre früheren Re-
solutionen über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen,

in Bekräftigung der in ihrer Resolution 63/311 vom
14. September 2009 bekundeten nachdrücklichen Unterstüt-
zung für die Kombinierung des Büros der Sonderberaterin für
Gleichstellungsfragen und Frauenförderung, der Abteilung
Frauenförderung, des Entwicklungsfonds der Vereinten Na-
tionen für die Frau und des Internationalen Forschungs- und
Ausbildungsinstituts der Vereinten Nationen zur Förderung
der Frau zu einer von einem Untergeneralsekretär zu leiten-
den Institution, unter Berücksichtigung der bestehenden
Mandate,

sowie bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind,
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen, und ferner bekräftigend, dass die Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts gegen die Charta der Vereinten Na-
tionen, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau79 und andere internationale Rechts-
akte auf dem Gebiet der Menschenrechte verstößt und dass
ihre Beseitigung ein fester Bestandteil der Bemühungen zur
Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen ist,

ferner in Bekräftigung der Erklärung über die Beseiti-
gung der Gewalt gegen Frauen80, der Erklärung und der Ak-
tionsplattform von Beijing81, der Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung „Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert“82 und der auf der neunundvierzigsten Ta-
gung der Kommission für die Rechtsstellung der Frau verab-
schiedeten Erklärung83,

in Bekräftigung der auf der Weltkonferenz über Men-
schenrechte, der Internationalen Konferenz über Bevölkerung
und Entwicklung, dem Weltgipfel für soziale Entwicklung
und der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz sowie in der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen84 und auf dem Weltgipfel 200585 eingegangenen in-
ternationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet der sozialen
Entwicklung sowie zur Gleichstellung der Geschlechter und
zur Förderung der Frau,

78 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Angola, Antigua und Bar-
buda, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Belgien, Belize, Benin, Bosni-
en und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Finnland, Frankreich, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kongo, Kroatien, Lettland, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Mali, Malta,
Mexiko, Monaco, Montenegro, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Phil-
ippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien,
Sambia, San Marino, Schweden, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tür-
kei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika und Zypern.

79 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
80 Siehe Resolution 48/104.
81 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
82 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
83 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und So-
zialrats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
wiso/e-dec-2005-232.pdf.
84 Siehe Resolution 55/2.
85 Siehe Resolution 60/1.
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unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1325 (2000) vom 31. Oktober 2000 und 1820 (2008) vom
19. Juni 2008 über Frauen und Frieden und Sicherheit und un-
ter Begrüßung seiner Resolutionen 1882 (2009) vom 4. Au-
gust 2009 über Kinder und bewaffnete Konflikte sowie 1888
(2009) vom 30. September 2009 und 1889 (2009) vom 5. Ok-
tober 2009 über Frauen und Frieden und Sicherheit,

unter Begrüßung der Resolution 11/2 des Menschen-
rechtsrats vom 17. Juni 200986,

in der Erkenntnis, dass Frauen aufgrund von Armut,
mangelnder Machtausstattung und ihrer Marginalisierung,
die auf ihren Ausschluss von sozialpolitischen Maßnahmen
und den Vorteilen der nachhaltigen Entwicklung zurückzu-
führen ist, einem erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt sein kön-
nen und dass Gewalt gegen Frauen ein Hemmnis für die so-
ziale und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinwesen und
Staaten sowie für die Erreichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, darstellt,

tief besorgt darüber, dass Gewalt gegen Frauen und
Mädchen in allen ihren verschiedenen Arten und Erschei-
nungsformen weltweit verbreitet ist, und erneut erklärend,
dass die Anstrengungen zur Verhütung und Beseitigung aller
Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen auf der gan-
zen Welt verstärkt werden müssen,

betonend, dass die Staaten verpflichtet sind, alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle, einschließlich Frau-
en und Mädchen, zu fördern und zu schützen, und die nötige
Sorgfalt walten lassen müssen, um Gewalt gegen Frauen und
Mädchen zu verhüten und zu untersuchen, die Täter zu bestra-
fen, die Straflosigkeit zu beseitigen und die Opfer zu schüt-
zen, und dass die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung die
Menschenrechte und Grundfreiheiten von Frauen und Mäd-
chen verletzt und ihren Genuss dieser Rechte und Freiheiten
beeinträchtigt oder unmöglich macht,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die zahlrei-
chen Aktivitäten, die die Organe, Institutionen, Fonds und
Programme der Vereinten Nationen, die Sonderorganisatio-
nen und namentlich die Sonderberichterstatterin des Men-
schenrechtsrats über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen
und deren Folgen durchführen, um alle Formen der Gewalt
gegen Frauen zu beseitigen, und unter Begrüßung der kürz-
lich erfolgten Ernennung der Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs über Gewalt gegen Kinder,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem gemäß Resolu-
tion 63/155 der Generalversammlung vorgelegten Bericht des
Generalsekretärs87;

2. fordert die internationale Gemeinschaft, ein-
schließlich des Systems der Vereinten Nationen und gegebe-
nenfalls der regionalen und subregionalen Organisationen,
auf, die Anstrengungen der einzelnen Länder zur Förderung
der Ermächtigung der Frauen und der Gleichstellung der Ge-
schlechter zu unterstützen und so auch ihre Anstrengungen
zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu
stärken, namentlich indem sie die Länder auf Antrag und un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Prioritäten bei
der Erarbeitung und Umsetzung nationaler Aktionspläne zur
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen unter-
stützt, unter anderem durch öffentliche Entwicklungshilfe
und andere geeignete Hilfe, wie etwa die Erleichterung der
Weitergabe von Leitlinien, Methoden und bewährten Prakti-
ken;

3. fordert alle Organe, Institutionen, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen sowie die Sonderorganisa-
tionen auf und bittet die Bretton-Woods-Institutionen, ihre
Bemühungen zur Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen
Frauen und Mädchen auf allen Ebenen zu verstärken und ihre
Tätigkeit besser abzustimmen, unter anderem über die Ar-
beitsgruppe über Gewalt gegen Frauen des Interinstitutionel-
len Netzwerks für Frauen- und Gleichstellungsfragen, und er-
wartet mit Interesse die Ergebnisse der laufenden Arbeiten
der Arbeitsgruppe an einem Handbuch für gemeinsame Pro-
grammierung, mit dem Ziel, die einzelstaatlichen Anstren-
gungen zur Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frau-
en wirksamer zu unterstützen;

4. bekundet seine Anerkennung für die Fortschritte
bei der Kampagne des Generalsekretärs zur Beendigung der
Gewalt gegen Frauen 2008-2015 durch die Erarbeitung eines
Rahmenaktionsplans, der fünf bis 2015 zu erreichende
Schlüsselergebnisse vorsieht, unter anderem mit Unterstüt-
zung durch die beim Entwicklungsfonds der Vereinten Natio-
nen für die Frau angesiedelte Mobilisierungs- und Lobby-
plattform „Sag NEIN zu Gewalt gegen Frauen“, die interinsti-
tutionelle Initiative der Vereinten Nationen „Stopp der Ver-
gewaltigung – jetzt: Aktion der Vereinten Nationen gegen se-
xuelle Gewalt in Konflikten“ und die regionalen Komponen-
ten der Kampagne, betont, dass das System der Vereinten Na-
tionen beschleunigt konkrete Folgemaßnahmen zur Beendi-
gung aller Formen der Gewalt gegen Frauen durchführen
muss, in enger Abstimmung mit den bestehenden systemwei-
ten Aktivitäten zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen, er-
sucht den Generalsekretär, ausgehend von den Ergebnissen
seiner Kampagne Bericht zu erstatten, und legt den Mitglied-
staaten nahe, gemeinsam gegen die globale Pandemie aller
Formen der Gewalt gegen Frauen vorzugehen;

5. fordert den interinstitutionellen Programmbewer-
tungsausschuss des Treuhandfonds der Vereinten Nationen
zur Unterstützung von Maßnahmen zur Beseitigung der Ge-
walt gegen Frauen auf, im Benehmen mit dem Interinstitutio-
nellen Netzwerk für Frauen- und Gleichstellungsfragen im
Rahmen seiner nächsten Strategie für den Treuhandfonds
Möglichkeiten vorzusehen, wie dessen Wirksamkeit als sys-
temweiter Finanzierungsmechanismus für die Verhütung und
Wiedergutmachung aller Formen der Gewalt gegen Frauen

86 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. III, Abschn. A.
87 A/64/151.
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und Mädchen weiter gesteigert werden kann, und dabei unter
anderem die nach Abschluss der externen Evaluierung des
Treuhandfonds getroffenen Feststellungen und abgegebenen
Empfehlungen gebührend zu berücksichtigen;

6. stellt mit Besorgnis fest, dass die Kluft zwischen
den im Treuhandfonds der Vereinten Nationen zur Unterstüt-
zung von Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen
Frauen vorhandenen Mitteln und den zur Bewältigung der
steigenden Nachfrage erforderlichen Mitteln größer wird, und
legt den Staaten und anderen Akteuren eindringlich nahe,
nach Möglichkeit ihre freiwilligen Beiträge an den Treuhand-
fonds erheblich aufzustocken, um das mit der Kampagne des
Generalsekretärs zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen
gesetzte Ziel von 100 Millionen US-Dollar jährlich bis 2015
zu erreichen, und dankt gleichzeitig den Staaten, dem Privat-
sektor und anderen Gebern für die Beiträge, die sie bereits an
den Treuhandfonds geleistet haben;

7. betont, dass innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen für die Organe, Sonderorganisationen, Fonds und
Programme, die für die Förderung der Gleichstellung der Ge-
schlechter und der Rechte der Frau verantwortlich sind, sowie
für die im gesamten System unternommenen Anstrengungen
zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen aus-
reichende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden sollen,
fordert das System der Vereinten Nationen auf, die erforderli-
che Unterstützung und die notwendigen Ressourcen zur Ver-
fügung zu stellen, damit die Arbeitsgruppe über Gewalt ge-
gen Frauen eine Analyse der Ressourcenströme vornehmen
kann, um abzuschätzen, inwieweit Ressourcen für diese Tä-
tigkeit zur Verfügung stehen, und Empfehlungen hinsichtlich
ihres möglichst wirksamen und effizienten Einsatzes erarbei-
ten kann, und fordert das System der Vereinten Nationen au-
ßerdem auf, diesen Empfehlungen, sobald sie abgegeben
worden sind, rasch nachzukommen;

8. begrüßt es, dass der Generalsekretär die Einrich-
tung einer Datenbank über Gewalt gegen Frauen88 veranlasst
hat, dankt allen Staaten, die Informationen zur Aufnahme in
die Datenbank bereitgestellt haben, unter anderem über ihre
nationale Politik und ihren innerstaatlichen Rechtsrahmen zur
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und zur Unterstützung
der Opfer dieser Gewalt, legt allen Staaten eindringlich nahe,
regelmäßig aktuelle Informationen für die Datenbank bereit-
zustellen, und fordert alle zuständigen Stellen im System der
Vereinten Nationen auf, die Staaten auf Antrag bei der Zu-
sammenstellung und regelmäßigen Aktualisierung der sach-
dienlichen Informationen weiter zu unterstützen und die Da-
tenbank bei allen maßgeblichen Akteuren, einschließlich der
Zivilgesellschaft, stärker bekanntzumachen;

9. begrüßt außerdem, dass die Statistische Kommis-
sion auf ihrer vierzigsten Tagung einen vorläufigen Katalog
von Indikatoren zur Messung der Gewalt gegen Frauen89 an-

genommen hat90, und sieht den Ergebnissen der laufenden Ar-
beiten der Kommission zu diesem Thema mit Interesse entge-
gen; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für
die Rechtsstellung der Frau auf ihrer vierundfünfzigsten Ta-
gung und danach der Generalversammlung auf ihrer fünfund-
sechzigsten Tagung mündlich über die von den Organen,
Fonds und Programmen der Vereinten Nationen sowie den
Sonderorganisationen bereitgestellten Informationen zu den
jüngsten Folgemaßnahmen zur Durchführung der Resolution
63/155 und dieser Resolution Bericht zu erstatten, einschließ-
lich über den Treuhandfonds der Vereinten Nationen zur Un-
terstützung von Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt ge-
gen Frauen, und legt den Organen, Institutionen, Fonds und
Programmen der Vereinten Nationen sowie den Sonderorga-
nisationen eindringlich nahe, umgehend zur Erstellung dieses
Berichts beizutragen.

RESOLUTION 64/138

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/433,
Ziff. 30)91.

64/138. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/218 vom 22. De-
zember 2007 sowie ihre früheren Resolutionen über die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau,

in Anbetracht dessen, dass eines der Ziele der Vereinten
Nationen nach den Artikeln 1 und 55 ihrer Charta darin be-
steht, die allgemeine Achtung vor den Menschenrechten und

88 In Englisch verfügbar unter http://www.un.org/esa/vawdatabase.
89 Siehe E/CN.3/2009/13, Ziff. 28.

90 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2009,
Supplement No. 4 (E/2009/24), Kap. I, Abschn. B, Beschluss 40/110.
91 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Ägypten, Andorra, Angola, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch,
Belgien, Belize, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesi-
en, Irland, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Li-
banon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali, Mal-
ta, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Namibia, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Sambia, Schwe-
den, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Suriname, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und
Zypern.
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Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, insbe-
sondere auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu fördern,

unter nochmaligem Hinweis auf die Notwendigkeit, die
Anstrengungen zur weltweiten Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau zu verstärken,

bekräftigend, dass Frauen und Männer gleichberechtigt
an der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung
teilnehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichbe-
rechtigt an besseren Lebensbedingungen teilhaben sollen,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden92 und in de-
nen die Konferenz bekräftigte, dass die Menschenrechte von
Frauen und Mädchen ein unveräußerlicher, fester und unteil-
barer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte sind,

in Anerkennung der Notwendigkeit eines umfassenden
und integrierten Ansatzes für die Förderung und den Schutz
der Menschenrechte von Frauen, der auch die konsequente
Berücksichtigung der Menschenrechte von Frauen in den Tä-
tigkeiten des gesamten Systems der Vereinten Nationen ein-
schließt,

in Bekräftigung der Erklärung und der Aktionsplattform
von Beijing93 und der Ergebnisdokumente der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung „Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert“94, insbesondere der Ziffern betreffend das
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau95 und das dazugehörige Fakultativproto-
koll96,

unter Begrüßung der Erklärung der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau anlässlich des zehnten Jahrestags der
Vierten Weltfrauenkonferenz97, in der die Kommission aner-
kannte, dass zwischen der Umsetzung der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing und der Erfüllung der Ver-

pflichtungen aus dem Übereinkommen Synergien bestehen,
was die Herbeiführung der Gleichstellung der Geschlechter
und die Ermächtigung der Frauen betrifft,

sowie unter Begrüßung des Beschlusses der Kommis-
sion, den fünfzehnten Jahrestag der Verabschiedung der Er-
klärung und der Aktionsplattform von Beijing in Verbindung
mit der vierundfünfzigsten Tagung der Kommission vom
1. bis 12. März 2010 zu begehen98,

daran erinnernd, dass die Staats- und Regierungschefs
in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen99 den
Beschluss trafen, das Übereinkommen durchzuführen, sowie
daran erinnernd, dass im Ergebnis des Weltgipfels 2005100 be-
kräftigt wurde, dass die Gleichheit der Geschlechter sowie die
Förderung und der Schutz des vollen Genusses aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle unabdingbar für die
Förderung der Entwicklung und des Friedens und der Sicher-
heit sind,

in der Erkenntnis, dass der gleichberechtigte Genuss al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frauen die
Verwirklichung der Rechte des Kindes fördern wird, einge-
denk der besonderen Bedürfnisse von Mädchen, und in Aner-
kennung der Synergien zwischen der Durchführung des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau und der Durchführung des Übereinkommens
über die Rechte des Kindes101 und der dazugehörigen Fakulta-
tivprotokolle102,

feststellend, dass am 18. Dezember 2009 dreißig Jahre
vergangen sind, seit die Generalversammlung das Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau verabschiedete,

sowie feststellend, dass sich die Verabschiedung des Fa-
kultativprotokolls zu dem Übereinkommen durch die Gene-
ralversammlung am 6. Oktober 2009 zum zehnten Mal jährte,

eingedenk der Empfehlung des Ausschusses für die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau, wonach die Staaten-
berichte Angaben über die Umsetzung der Aktionsplattform
von Beijing enthalten sollen, im Einklang mit Ziffer 323 der
Plattform,92 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.

93 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
94 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
95 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
96 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000;
AS 2009 265.
97 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und So-
zialrats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
wiso/e-dec-2005-232.pdf.

98 Ebd., 2009, Supplement No. 7 (E/2009/27), Kap. I, Abschn. E, Resolu-
tion 53/1, Ziff. 3.
99 Siehe Resolution 55/2.
100 Siehe Resolution 60/1.
101 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
102 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006
5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl.
2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über
Kinder in bewaffneten Konflikten).
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nach Behandlung der Berichte des Ausschusses über
seine vierzigste und einundvierzigste103 und seine zweiund-
vierzigste und dreiundvierzigste Tagung104,

mit Anerkennung davon Kenntnis nehmend, dass der
Ausschuss auf seiner zweiundvierzigsten Tagung die Allge-
meine Empfehlung Nr. 26 betreffend Wanderarbeitnehmerin-
nen ausgearbeitet und verabschiedet hat105,

mit dem Ausdruck tiefer Besorgnis über die große An-
zahl der nach wie vor überfälligen Berichte, insbesondere
Erstberichte, was ein Hindernis für die volle Durchführung
des Übereinkommens darstellt,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über den
Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau106;

2. begrüßt außerdem den Anstieg der Zahl der Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens95 auf nunmehr einhundert-
sechsundachtzig, bekundet jedoch ihre Enttäuschung darüber,
dass die universelle Ratifikation des Übereinkommens bis
zum Jahr 2000 nicht erreicht wurde, und fordert alle Staaten,
die das Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben bezie-
hungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich
auf, dies zu tun;

3. begrüßt ferner den Anstieg der Zahl der Vertrags-
staaten des Fakultativprotokolls zu dem Übereinkommen96

auf nunmehr neunundneunzig und fordert die anderen Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens nachdrücklich auf, die Un-
terzeichnung und Ratifikation des Fakultativprotokolls bezie-
hungsweise den Beitritt dazu zu erwägen;

4. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ih-
ren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen und dem dazu-
gehörigen Fakultativprotokoll in vollem Umfang nachzu-
kommen und die Abschließenden Bemerkungen sowie die
Allgemeinen Empfehlungen des Ausschusses für die Beseiti-
gung der Diskriminierung der Frau zu berücksichtigen;

5. legt allen zuständigen Stellen des Systems der
Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats so-
wie gegebenenfalls den Regierungen und den zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere den
Frauenorganisationen, nahe, den Vertragsstaaten auf deren
Ersuchen bei der Durchführung des Übereinkommens ver-
stärkt behilflich zu sein;

6. nimmt davon Kenntnis, dass einige Vertragsstaaten
ihre Vorbehalte abgewandelt haben, bringt ihre Befriedigung
darüber zum Ausdruck, dass einige Vorbehalte zurückge-
nommen wurden, und fordert die Vertragsstaaten nachdrück-
lich auf, den Umfang der Vorbehalte, die sie zu dem Überein-
kommen einlegen, zu begrenzen, diese Vorbehalte so genau

und eng gefasst wie möglich zu formulieren, um sicherzustel-
len, dass kein Vorbehalt mit dem Ziel und Zweck des Über-
einkommens unvereinbar ist, ihre Vorbehalte im Hinblick auf
ihre Zurücknahme regelmäßig zu überprüfen und Vorbehalte
zurückzunehmen, die im Widerspruch zu dem Ziel und
Zweck des Übereinkommens stehen;

7. begrüßt es, dass der Ausschuss übereinkommens-
spezifische Berichterstattungsleitlinien107 verabschiedet hat,
die zusammen mit den harmonisierten Berichterstattungsleit-
linien für ein gemeinsames Grundlagendokument108 anzuwen-
den sind;

8. erinnert an die große Zahl der überfälligen Berich-
te, insbesondere Erstberichte, und fordert die Vertragsstaaten
des Übereinkommens nachdrücklich auf, alles daranzusetzen,
ihre Berichte über die Durchführung des Übereinkommens
im Einklang mit Artikel 18 rechtzeitig vorzulegen;

9. erinnert außerdem an ihre Resolution 50/202 vom
22. Dezember 1995, in der sie die Änderung von Artikel 20
Absatz 1 des Übereinkommens, die bislang noch nicht in
Kraft getreten ist, zustimmend zur Kenntnis nahm, und for-
dert die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die die Ände-
rung bisher nicht angenommen haben, nachdrücklich auf,
dies zu tun;

10. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens
mit allem Nachdruck auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
damit so bald wie möglich eine Zweidrittelmehrheit der Ver-
tragsstaaten für die Änderung von Artikel 20 Absatz 1 des
Übereinkommens zustande kommt und die Änderung in Kraft
treten kann;

11. dankt dem Ausschuss für seine bisherigen An-
strengungen, seine Arbeitsmethoden effizienter zu gestalten,
und begrüßt seinen Beschluss, ein Verfahren zur besseren
Weiterverfolgung seiner Empfehlungen einzuführen;

12. begrüßt den schrittweisen Abbau des Rückstands
bei den vom Ausschuss noch zu prüfenden Berichten;

13. legt dem Sekretariat weiter nahe, den Vertrags-
staaten auf deren Ersuchen weitere technische Hilfe zu ge-
währen, um sie besser zur Erstellung von Berichten, insbe-
sondere Erstberichten, zu befähigen, und fordert die Regie-
rungen nachdrücklich auf, zu diesen Anstrengungen beizutra-
gen;

14. bittet die Vertragsstaaten, die vom Sekretariat be-
reitgestellte technische Hilfe zur Erleichterung der Erstellung
von Berichten, insbesondere Erstberichten, zu nutzen;

15. legt den Mitgliedern des Ausschusses nahe, weiter
an den gemeinsamen Tagungen der Ausschüsse der Men-
schenrechtsvertragsorgane sowie den Tagungen der Vorsit-
zenden der Vertragsorgane teilzunehmen, so auch an den Ta-

103 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 38 (A/63/38).
104 Ebd., Sixty-fourth Session, Supplement No. 38 (A/64/38).
105 Ebd., erster Teil, Anhang I, Beschluss 42/I.
106 A/64/342.

107 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Sup-
plement No. 38 (A/63/38), erster Teil, Anhang I, Beschluss 40/I.
108 Siehe HRI/GEN/2/Rev.6, Kap. I.
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gungen über die Arbeitsmethoden im Zusammenhang mit
dem System der Staatenberichte;

16. legt dem Ausschuss nahe, im Rahmen seines Man-
dats weiter zu den Anstrengungen zur Stärkung der Zusam-
menarbeit und Koordinierung zwischen den Vertragsorganen
beizutragen, begrüßt die gemeinsame Arbeitsgruppe des Aus-
schusses für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau
und des Ausschusses für die Rechte des Kindes als ein positi-
ves Beispiel und bittet in diesem Zusammenhang den Aus-
schuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, wei-
tere informelle Kooperationsinitiativen in Erwägung zu zie-
hen und die vorhandenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen;

17. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Re-
solution 54/4 der Generalversammlung vom 6. Oktober 1999
die Ressourcen, einschließlich Personals und Einrichtungen,
bereitzustellen, die der Ausschuss benötigt, um im Rahmen
seines Gesamtmandats wirksam arbeiten zu können, wie un-
ter anderem im Fakultativprotokoll zu dem Übereinkommen
vorgesehen;

18. fordert die Regierungen, die Organisationen und
Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, das Übereinkommen und das dazugehörige Fa-
kultativprotokoll zu verbreiten;

19. legt den Vertragsstaaten nahe, die im Zusammen-
hang mit der Prüfung ihrer Berichte verabschiedeten Ab-
schließenden Bemerkungen sowie die Allgemeinen Empfeh-
lungen des Ausschusses zu verbreiten;

20. legt den Vertragsstaaten und allen zuständigen
Stellen des Systems der Vereinten Nationen nahe, auch wei-
terhin dazu beizutragen, dass Frauen die Rechtsakte auf dem
Gebiet der Menschenrechte, insbesondere das Übereinkom-
men und das dazugehörige Fakultativprotokoll, kennenler-
nen, besser verstehen und sich besser zunutze machen kön-
nen;

21. fordert die Sonderorganisationen nachdrücklich
auf, auf Bitte des Ausschusses Berichte über die Durchfüh-
rung des Übereinkommens auf den Gebieten vorzulegen, die
in ihren Tätigkeitsbereich fallen;

22. begrüßt den Beitrag der nichtstaatlichen Organisa-
tionen und der vorhandenen nationalen Menschenrechtsinsti-
tutionen zur Tätigkeit des Ausschusses;

23. bittet die Vorsitzende des Ausschusses für die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau, vor der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten und sechsundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung der Frau“ das
Wort zu ergreifen und einen interaktiven Dialog mit der Ver-
sammlung zu führen;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über den Stand des Übereinkommens zur Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung der Frau und über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 64/139

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/433,
Ziff. 30)109.

64/139. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle von der Generalversammlung,
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau, der Men-
schenrechtskommission und der Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege verabschiedeten frühe-
ren Resolutionen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerin-
nen sowie auf die Erklärung über die Beseitigung der Gewalt
gegen Frauen110,

in Bekräftigung der Wanderarbeitnehmerinnen betref-
fenden Bestimmungen in den Ergebnisdokumenten der Welt-
konferenz über Menschenrechte111, der Internationalen Kon-
ferenz über Bevölkerung und Entwicklung112, der Vierten
Weltfrauenkonferenz113 und des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung114 sowie ihrer Überprüfungen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den verschie-
denen Aktivitäten, die Stellen des Systems der Vereinten Na-
tionen aufgenommen haben, wie etwa dem Regionalpro-
gramm des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für
die Frau zur Ermächtigung von Wanderarbeitnehmerinnen in
Asien, der Podiumsdiskussion auf hoher Ebene über die ge-
schlechtsspezifischen Dimensionen der internationalen Mi-
gration, die von der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau auf ihrer fünfzigsten Tagung veranstaltet wurde, den Er-
örterungen der Kommission auf ihrer dreiundfünfzigsten Ta-
gung, während deren sie die besondere Situation von Wan-

109 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Ägypten, Argentinien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Belize, Benin, Bolivien (Plurinationa-
ler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Burundi, Chile, Côte
d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, El Salvador, Eri-
trea, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indien, Indo-
nesien, Jamaika, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Ma-
li, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Sambia, Senegal, Simbabwe, Sri
Lanka, Timor-Leste, Uganda, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania
und Vereinigte Staaten von Amerika.
110 Siehe Resolution 48/104.
111 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
112 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
113 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–
15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
114 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–
12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

399

derarbeitnehmerinnen aller Altersstufen, die als Hausange-
stellte tätig sind, anerkannte, sowie der vom Ausschuss zum
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen auf seiner elften Tagung abgehaltenen allge-
meinen Erörterung über Migranten, die als Hausangestellte
tätig sind, und Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den die
Internationale Arbeitsorganisation mit der Ausarbeitung des
Multilateralen Rahmens für Arbeitsmigration geleistet hat,
und von anderen Aktivitäten, mit denen die Not von Wander-
arbeitnehmerinnen weiter bewertet und gemildert wird,

unter Hinweis auf die Erörterungen während des Dia-
logs auf hoher Ebene über internationale Migration und Ent-
wicklung, der am 14. und 15. September 2006 abgehalten
wurde und auf dem unter anderem anerkannt wurde, dass Mi-
grantinnen besonderen Schutzes bedürfen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Bericht
über die menschliche Entwicklung 2009 – Barrieren überwin-
den: Migration und menschliche Entwicklung115 des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen, in dem unter ande-
rem die Notwendigkeit erörtert wird, Wanderarbeitnehmerin-
nen vor Missbrauch, Ausbeutung und Gewalt zu schützen,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss des Verwal-
tungsrats des Internationalen Arbeitsamts, die Erörterung des
Themas der menschenwürdigen Arbeit für Hausangestellte in
die Tagesordnung der neunundneunzigsten Tagung der Inter-
nationalen Arbeitskonferenz im Juni 2010 aufzunehmen,

in Anbetracht dessen, dass der Frauenanteil an der inter-
nationalen Migration immer höher wird, was zum großen Teil
auf sozioökonomische Faktoren zurückzuführen ist, und dass
diese Feminisierung der Migration eine größere Aufgeschlos-
senheit für Geschlechterfragen bei allen mit dem Thema der
internationalen Migration zusammenhängenden politischen
Maßnahmen und Bemühungen erfordert,

betonend, dass alle Beteiligten, insbesondere die Her-
kunfts-, Transit- und Zielländer, die zuständigen regionalen
und internationalen Organisationen, der Privatsektor und die
Zivilgesellschaft, gemeinsam die Verantwortung für die För-
derung eines Umfelds tragen, in dem Gewalt gegen Wander-
arbeitnehmerinnen verhütet und bekämpft wird, und in die-
sem Zusammenhang anerkennend, wie wichtig gemeinsame,
von Zusammenarbeit geprägte Konzepte und Strategien auf
nationaler, bilateraler, regionaler und internationaler Ebene
sind,

in Anbetracht dessen, dass Wanderarbeitnehmerinnen
einen wichtigen Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung leisten, und den Wert und die Würde ihrer Ar-
beit, einschließlich der Arbeit von Hausangestellten, unter-
streichend,

in Anerkennung des Beitrags, den Wanderarbeitnehme-
rinnen durch ihren wirtschaftlichen Nutzen für die Herkunfts-
und die Zielländer zur Entwicklung leisten,

in der Erkenntnis, dass Frauen und ihre Kinder in allen
Phasen des Migrationsprozesses besonderen Risiken ausge-
setzt sind, angefangen mit ihrer Entscheidung für die Migra-
tion, wie auch während des Transits, der Beschäftigung im in-
formellen und formellen Sektor und der Eingliederung in die
Aufnahmegesellschaft sowie bei der Rückkehr in ihr Her-
kunftsland,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die anhal-
tenden Berichte über schwere Misshandlungen und Gewalt
gegen Migrantinnen, Frauen wie Mädchen, einschließlich
über geschlechtsspezifische Gewalt, insbesondere sexuelle
Gewalt, Menschenhandel, häusliche und familiäre Gewalt,
rassistische und fremdenfeindliche Handlungen, missbräuch-
liche Praktiken im Arbeitsumfeld und ausbeuterische Arbeits-
bedingungen,

in der Erkenntnis, dass Wanderarbeitnehmerinnen
durch das Zusammentreffen von Diskriminierung und Stereo-
typen, unter anderem aufgrund von Geschlecht, Alter, Klasse
und ethnischer Herkunft, einer verstärkten Diskriminierung
ausgesetzt sein können,

in Bekräftigung der Verpflichtung zum Schutz und zur
Förderung der Menschenrechte aller Frauen, einschließlich,
ohne Diskriminierung, indigener Arbeitsmigrantinnen, und in
dieser Hinsicht feststellend, dass in der Erklärung der Verein-
ten Nationen über die Rechte der indigenen Völker116 der Be-
seitigung aller Formen der Gewalt und der Diskriminierung
gegenüber indigenen Frauen Aufmerksamkeit gilt,

besorgt darüber, dass viele Migrantinnen, die in der
Schattenwirtschaft und in Tätigkeiten, die geringere Qualifi-
kationen erfordern, beschäftigt sind, besonders durch
Missbrauch und Ausbeutung gefährdet sind, in diesem Zu-
sammenhang unterstreichend, dass die Staaten verpflichtet
sind, die Menschenrechte von Migranten zu schützen, um
Missbrauch und Ausbeutung zu verhüten, und mit Besorgnis
feststellend, dass viele Wanderarbeitnehmerinnen Tätigkeiten
verrichten, für die sie möglicherweise überqualifiziert sind
und bei denen sie gleichzeitig aufgrund schlechter Bezahlung
und unzureichenden sozialen Schutzes einer stärkeren Ge-
fährdung ausgesetzt sein können,

hervorhebend, dass es notwendig ist, über objektive,
umfassende Informationen aus einer Vielzahl von Quellen,
einschließlich nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselter
Daten und Statistiken, sowie über geschlechtsspezifische In-
dikatoren für Forschungs- und Analysezwecke zu verfügen
sowie einen breit angelegten Austausch der Erfahrungen und
Erkenntnisse der einzelnen Mitgliedstaaten und der Zivilge-
sellschaft bei der Formulierung von Politiken und konkreten

115 Veröffentlicht für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNDP). Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.,
Berlin 2009. Verfügbar unter http://www.dgvn.de/un-berichte.html. 116 Resolution 61/295, Anlage.
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Strategien zur Behebung des Problems der Gewalt gegen
Wanderarbeitnehmerinnen vorzunehmen,

in der Erkenntnis, dass die Verbringung einer erhebli-
chen Anzahl von Wanderarbeitnehmerinnen mit Hilfe ge-
fälschter oder nicht ordnungsgemäßer Ausweispapiere und
durch Scheinheiraten zum Zweck der Migration erleichtert
oder ermöglicht werden kann, dass diese Aktivitäten unter an-
derem durch das Internet erleichtert werden können und dass
diese Wanderarbeitnehmerinnen anfälliger für Missbrauch
und Ausbeutung sind,

in der Erwägung, dass es wichtig ist, den Zusammen-
hang zwischen Migration und Menschenhandel zu untersu-
chen, um die Anstrengungen zum Schutz von Wanderarbeit-
nehmerinnen vor Gewalt, Diskriminierung, Ausbeutung und
Missbrauch zu fördern,

ermutigt durch bestimmte Maßnahmen, die einige Ziel-
länder ergriffen haben, um die Not von Wanderarbeitnehme-
rinnen zu lindern, die sich in ihrer Hoheitsgewalt unterstehen-
den Gebieten aufhalten, wie etwa die Einrichtung von Schutz-
mechanismen für Wanderarbeitnehmer, die ihnen den Zu-
gang zu Beschwerdeverfahren erleichtern oder bei Gerichts-
verfahren Hilfe gewähren,

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die den zu-
ständigen Vertragsorganen der Vereinten Nationen bei der
Überwachung der Umsetzung der Menschenrechtsüberein-
künfte und den zuständigen Sonderverfahren im Rahmen ih-
res jeweiligen Mandats bei der Auseinandersetzung mit dem
Problem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie
beim Schutz und bei der Förderung ihrer Menschenrechte und
ihres Wohls zukommt,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs117;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, zu erwägen, die ein-
schlägigen Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorga-
nisation und die Internationale Konvention zum Schutz der
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehö-
rigen118, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen-
und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität119, das Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität120 sowie alle Menschenrechtsverträ-

ge, die zum Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmerinnen
beitragen, zu unterzeichnen und zu ratifizieren beziehungs-
weise ihnen beizutreten;

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Sonderbe-
richterstatterin des Menschenrechtsrats über Gewalt gegen
Frauen, deren Ursachen und deren Folgen über die politische
Ökonomie der Menschenrechte von Frauen, der dem Rat auf
seiner elften Tagung vorgelegt wurde121, insbesondere von ih-
ren darin enthaltenen Ausführungen über die aktuellen Pro-
bleme der Ausbeutung und Gewalt, denen sich Migrantinnen
im Kontext der derzeitigen weltwirtschaftlichen Trends und
Krisen gegenübersehen;

4. ermutigt alle Sonderberichterstatter der Vereinten
Nationen zu Menschenrechtsfragen, deren Mandat Fragen der
Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen berührt, die Erhe-
bung und Analyse von Informationen zu den Problemen, de-
nen sich Wanderarbeitnehmerinnen heute gegenübersehen,
zu verbessern, und legt außerdem den Regierungen nahe, da-
bei mit den Sonderberichterstattern zusammenzuarbeiten;

5. fordert alle Regierungen auf, im Einklang mit ih-
ren Verpflichtungen und Zusagen nach den Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte in die Rechtsvorschriften
und Politiken betreffend internationale Migration sowie Ar-
beit und Beschäftigung eine Menschenrechts- und Geschlech-
terperspektive aufzunehmen, mit dem Ziel, Gewalt, Diskrimi-
nierung, Ausbeutung und Missbrauch gegenüber Migrantin-
nen zu verhüten und sie davor zu schützen, und wirksame
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Mi-
grations- und Arbeitspolitiken nicht die Diskriminierung von
Frauen und die gegen sie gerichtete Voreingenommenheit
verstärken;

6. fordert die Regierungen auf, Maßnahmen zum
Schutz der Menschenrechte von Wanderarbeitnehmerinnen,
ungeachtet ihres Einwanderungsstatus, zu beschließen bezie-
hungsweise bestehende Maßnahmen zu stärken, namentlich
im Rahmen von Politiken zur Regelung der Rekrutierung und
des Einsatzes von Wanderarbeitnehmerinnen, und die Aus-
weitung des zwischenstaatlichen Dialogs über die Erarbei-
tung innovativer Methoden unter anderem zur Förderung le-
galer Migrationskanäle in Erwägung zu ziehen, um von ille-
galer Migration abzuschrecken;

7. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, die bi-
laterale, regionale, interregionale und internationale Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung der Gewalt gegen Wanderar-
beitnehmerinnen zu verstärken, unter voller Achtung des Völ-
kerrechts, einschließlich der internationalen Menschenrechts-
normen, sowie die Anstrengungen zur Verringerung der Ge-
fährdung von Wanderarbeitnehmerinnen zu verstärken, so
auch indem in den Herkunftsländern Alternativen zur Migra-
tion gefördert werden, die auf eine nachhaltige Entwicklung
gerichtet sind;

117 A/64/152.
118 United Nations, Treaty Series, Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachi-
ge Fassung: Resolution 45/158 der Generalversammlung, Anlage.
119 Ebd., Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III
Nr. 220/2005; AS 2006 5917.
120 Ebd., Vol. 2241, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III
Nr. 11/2008; AS 2006 5899. 121 A/HRC/11/6.
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8. fordert die Regierungen außerdem nachdrücklich
auf, dem Wohl der Kinder Rechnung zu tragen, indem sie
Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte minderjähriger Migrantinnen, einschließlich unbeglei-
teter Mädchen, ungeachtet ihres Einwanderungsstatus, be-
schließen beziehungsweise bestehende Maßnahmen stärken,
um zu verhindern, dass die Arbeitskraft dieser Mädchen, ein-
schließlich derjenigen, die in Haushalten beschäftigt sind,
ausgebeutet wird und dass sie am Arbeitsplatz wirtschaftlich
ausgebeutet, diskriminiert, sexuell belästigt, Gewalt ausge-
setzt und sexuell missbraucht werden;

9. fordert die Regierungen ferner nachdrücklich auf,
sich in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen,
der Zivilgesellschaft, einschließlich nichtstaatlicher Organi-
sationen, und dem Privatsektor verstärkt auf die Verhütung
von Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu konzentrie-
ren und mehr finanzielle Unterstützung dafür bereitzustellen,
insbesondere indem sie Frauen den Zugang zu nutzbringen-
der und geschlechtsspezifischer Information und Aufklärung
erleichtern, unter anderem über die Kosten und den Nutzen
der Migration, die Rechte und Leistungen, auf die sie in den
Herkunftsländern und den Ländern, in denen sie Beschäfti-
gung suchen, Anspruch haben, die allgemeine Situation in
den Ländern, in denen sie Beschäftigung suchen, und die Ver-
fahren zur legalen Migration, sowie dafür zu sorgen, dass die
für Anwerber, Arbeitgeber und Vermittler geltenden Rechts-
vorschriften und Grundsätze die Einhaltung und Achtung der
Menschenrechte von Wanderarbeitnehmern, insbesondere
Frauen, fördern;

10. legt allen Staaten nahe, im Einklang mit den gel-
tenden Rechtsvorschriften etwaige Hindernisse zu beseitigen,
die den transparenten, sicheren, uneingeschränkten und zügi-
gen Transfer von Geldüberweisungen von Migranten in ihr
Herkunfts- oder jedes andere Land verhindern, und gegebe-
nenfalls Maßnahmen zur Lösung der sonstigen Probleme zu
erwägen, die den Zugang von Wanderarbeitnehmerinnen zu
ihren wirtschaftlichen Ressourcen und ihre Verfügungsge-
walt darüber einschränken könnten;

11. fordert die Regierungen auf, das Recht von Wan-
derarbeitnehmerinnen, ungeachtet ihres Einwanderungssta-
tus, auf Zugang zu gesundheitlicher Notversorgung anzuer-
kennen und in diesem Zusammenhang sicherzustellen, dass
Wanderarbeitnehmerinnen nicht aufgrund von Schwanger-
schaft und der Geburt eines Kindes diskriminiert werden;

12. legt den Staaten eindringlich nahe, sofern sie es
nicht bereits getan haben, Rechtsvorschriften und Politiken zu
erlassen und durchzuführen, die alle als Hausangestellte täti-
gen Wanderarbeitnehmerinnen schützen, und allen diesen
Frauen Zugang zu transparenten Mechanismen für die Einrei-
chung von Beschwerden gegen Arbeitgeber zu verschaffen,
betont aber gleichzeitig, dass solche Instrumente nicht zur
Bestrafung von Wanderarbeitnehmerinnen dienen dürfen,
und fordert die Staaten auf, alle Verstöße umgehend zu unter-
suchen und zu bestrafen;

13. fordert die Regierungen auf, in Zusammenarbeit
mit internationalen Organisationen, nichtstaatlichen Organi-

sationen, dem Privatsektor und anderen Beteiligten den Wan-
derarbeitnehmerinnen, die Opfer von Gewalt sind, das ge-
samte Spektrum sofortiger Hilfs- und Schutzmaßnahmen zu
eröffnen, etwa den Zugang zu Beratungs-, Rechtsschutz- und
konsularischen Diensten und vorübergehender Unterbrin-
gung, Mechanismen einzurichten, die es gestatten, dass die
Auffassungen und Anliegen der Opfer in geeigneten Verfah-
rensabschnitten vorgetragen und behandelt werden, ein-
schließlich anderer Maßnahmen, die den Opfern nach Mög-
lichkeit die Anwesenheit während des Gerichtsverfahrens ge-
statten, sowie Wiedereingliederungs- und Rehabilitationspro-
gramme für zurückkehrende Wanderarbeitnehmerinnen zu
schaffen;

14. fordert die Regierungen, insbesondere die Regie-
rungen der Herkunfts- und Zielländer, außerdem auf, straf-
rechtliche Sanktionen zur Bestrafung derjenigen, die Gewalt
gegen Wanderarbeitnehmerinnen verüben, und derjenigen,
die ihnen als Vermittler dienen, festzulegen und Wiedergut-
machungs- und Justizmechanismen einzurichten, zu denen
die Opfer wirksamen Zugang haben, sowie sicherzustellen,
dass Wanderarbeitnehmerinnen, die Opfer von Gewalt sind,
nicht erneut viktimisiert werden, auch nicht seitens der Be-
hörden;

15. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, wirksame
Maßnahmen zu beschließen, um der willkürlichen Festnahme
und Inhaftierung von Wanderarbeitnehmerinnen ein Ende zu
setzen, und Schritte zu unternehmen, um jede Form der
rechtswidrigen Entziehung der Freiheit von Wanderarbeit-
nehmerinnen durch Einzelpersonen oder Gruppen zu verhü-
ten und zu bestrafen;

16. ermutigt die Regierungen, Ausbildungsprogram-
me für Beamte mit Polizeibefugnissen, Einwanderungs- und
Grenzbeamte, Diplomaten und Konsularbeamte, Staatsan-
wälte und Dienstleister zu entwickeln und durchzuführen, mit
dem Ziel, diese öffentlichen Bediensteten für das Problem der
Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu sensibilisieren
und ihnen die notwendigen Qualifikationen und Einstellun-
gen zu vermitteln, die gewährleisten, dass sie sachgerechte,
professionelle und geschlechtssensible Maßnahmen ergrei-
fen;

17. fordert die Staaten auf, im Einklang mit den Be-
stimmungen des Artikels 36 des Wiener Übereinkommens
über konsularische Beziehungen122 sicherzustellen, dass in
dem Fall, dass eine Wanderarbeitnehmerin festgenommen, in
Straf- oder Untersuchungshaft genommen oder ihr anderwei-
tig die Freiheit entzogen wird, die zuständigen Behörden ihre
Freiheit achten, mit den Konsularbeamten des Staates, dessen
Staatsangehörige sie ist, zu verkehren und sie aufzusuchen,
und in dieser Hinsicht auf Verlangen der Wanderarbeitneh-
merin die konsularische Vertretung des Staates, dessen
Staatsangehörige sie ist, unverzüglich zu unterrichten;

122 United Nations, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 1585; LGBl. 1968 Nr. 19/1;
öBGBl. Nr. 318/1969; AS 1968 887.
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18. bittet die Regierungen, das System der Vereinten
Nationen und die anderen in Betracht kommenden zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, gemeinsam
auf ein besseres Verständnis der Fragen im Zusammenhang
mit Frauen und internationaler Migration hinzuwirken und
die Erhebung, Verbreitung und Analyse nach Geschlecht und
Alter aufgeschlüsselter Daten und Informationen zu verbes-
sern, um zur Ausarbeitung von Migrations- und Arbeitspoliti-
ken beizutragen, die unter anderem geschlechtergerecht sind
und die Menschenrechte schützen, sowie bei der Politikbe-
wertung behilflich zu sein;

19. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts-, Transit- und Zielländer,
das Fachwissen der Vereinten Nationen, darunter dasjenige
der Statistikabteilung der Sekretariats-Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Angelegenheiten, des Entwicklungs-
fonds der Vereinten Nationen für die Frau und des Internatio-
nalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung
der Frau, in Anspruch zu nehmen, um geeignete Methoden
zur einzelstaatlichen Datenerhebung und -analyse zu entwi-
ckeln, die es gestatten werden, vergleichbare Daten über Ge-
walt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu sammeln und dies-
bezügliche Verfolgungs- und Meldesysteme einzurichten;

20. nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass der
Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau
die Allgemeine Empfehlung Nr. 26 über Wanderarbeitneh-
merinnen123 erarbeitet und angenommen hat, und fordert die
Vertragsstaaten des Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau124 auf, die Empfehlung zu
prüfen;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über das
Problem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen und
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten,
unter Berücksichtigung aktueller Informationen seitens der
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbe-
sondere der Internationalen Arbeitsorganisation, des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen, des Entwick-
lungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau, des Interna-
tionalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung
der Frau und des Büros der Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung sowie der Berichte der Sonder-
berichterstatter, in denen auf die Situation von Wanderarbeit-
nehmerinnen eingegangen wird, und anderer einschlägiger
Quellen wie der Internationalen Organisation für Migration
und nichtstaatlicher Organisationen.

RESOLUTION 64/140

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/433,
Ziff. 30)125.

64/140. Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen 
Gebieten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/129 vom
19. Dezember 2001, 58/146 vom 22. Dezember 2003, 60/138
vom 16. Dezember 2005 und 62/136 vom 18. Dezember
2007,

sowie unter Hinweis auf die Bedeutung, die den Proble-
men der Frauen in ländlichen Gebieten in den Zukunftsstrate-
gien von Nairobi zur Förderung der Frau126, in der Erklärung
und der Aktionsplattform von Beijing, die von der Vierten
Weltfrauenkonferenz verabschiedet wurden127, in den Ergeb-
nisdokumenten der dreiundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung „Frauen 2000: Gleichstellung, Ent-
wicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“128, einschließ-
lich der Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der Er-
gebnisse, und in dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau129 beigemessen wird,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen130, in der die Mitgliedstaaten unter ande-
rem den Beschluss trafen, die Gleichstellung der Geschlech-
ter und die Ermächtigung der Frauen als wirksame Mittel zur
Bekämpfung von Armut, Hunger und Krankheit und zur Her-
beiführung einer wirklich nachhaltigen Entwicklung zu för-

123 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Sup-
plement No. 38 (A/64/38), erster Teil, Anhang I, Beschluss 42/I.
124 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.

125 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Angola, Antigua und Barbu-
da, Argentinien, Äthiopien, Bangladesch, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en (Plurinationaler Staat), Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Irak, Israel, Jamaika, Jordanien, Kamerun, Kap
Verde, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Lesotho, Liba-
non, Liberia, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Panama, Paraguay,
Peru, Philippinen, Ruanda, Sambia, Senegal, Seychellen, Sierra Leone,
Simbabwe, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Thailand, Togo, Tschad, Türkei,
Uruguay und Vereinigte Republik Tansania.
126 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achieve-
ments of the United Nations Decade for Women: Equality, Development
and Peace, Nairobi, 15–26 July 1985 (United Nations publication, Sales
No. E.85.IV.10), Kap. I, Abschn. A.
127 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–
15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
128 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
129 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
130 Siehe Resolution 55/2.
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dern, und das Ergebnis des Weltgipfels 2005131, in dem sie
ebenfalls beschlossen, die Geschlechtergleichheit zu fördern
und der alle Bereiche erfassenden geschlechtsspezifischen
Diskriminierung ein Ende zu setzen, indem sie entschlossen
alle notwendigen Maßnahmen ergreifen,

unter Begrüßung der von der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau auf ihrer neunundvierzigsten Tagung
im Rahmen der Überprüfung und Bewertung der Umsetzung
der Erklärung und Aktionsplattform von Beijing und der Er-
gebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der General-
versammlung verabschiedeten Erklärung132,

Kenntnis nehmend von der Aufmerksamkeit, die der
Verbesserung der Lage indigener Frauen in ländlichen Gebie-
ten in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte
der indigenen Völker133 gewidmet wird,

in Anerkennung der Arbeit der zuständigen Organisatio-
nen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, insbe-
sondere der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur, zur Förderung der Bildung
für alle unter besonderer Beachtung der Mädchen und Frauen
in ländlichen Gebieten,

unter Begrüßung des Konsenses von Monterrey der In-
ternationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung134

sowie der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Ent-
wicklung und des Durchführungsplans des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Johan-
nesburg“)135, in denen die Regierungen aufgefordert wurden,
die Geschlechterperspektive in die Entwicklungspolitiken auf
allen Ebenen und in allen Sektoren zu integrieren, und unter
Hinweis auf die Internationale Folgekonferenz über Entwick-
lungsfinanzierung zur Überprüfung der Umsetzung des Kon-
senses von Monterrey, die vom 29. November bis 2. Dezem-
ber 2008 in Doha stattfand,

sowie unter Begrüßung der am 2. Juli 2003 auf dem Ta-
gungsteil auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2003 des Wirt-
schafts- und Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung136,
in der betont wurde, dass die ländliche Entwicklung ein fester

Bestandteil der nationalen und internationalen Entwicklungs-
politiken sowie der Tätigkeiten und Programme des Systems
der Vereinten Nationen werden muss, und in der gefordert
wurde, dass Frauen in ländlichen Gebieten auf allen Ebenen
der ländlichen Entwicklung, einschließlich im Entschei-
dungsprozess, eine größere Rolle übernehmen,

unter Hinweis auf den 2003 in Genf und 2005 in Tunis
abgehaltenen Weltgipfel über die Informationsgesellschaft
sowie auf die vom Weltgipfel 2005 verabschiedete Tunis-
Agenda für die Informationsgesellschaft137, in der die Ent-
schlossenheit zum Aufbau von Kapazitäten auf dem Gebiet
der Informations- und Kommunikationstechnologie für alle
und das Vertrauen in den Einsatz der Informations- und Kom-
munikationstechnologie durch alle, einschließlich Frauen, in-
digener Völker und der Bewohner entlegener und ländlicher
Gemeinden, bekräftigt wurde,

in Anerkennung dessen, dass Frauen in ländlichen Ge-
bieten, einschließlich indigener Frauen, eine entscheidende
Rolle bei der Förderung der landwirtschaftlichen und ländli-
chen Entwicklung, der Verbesserung der Ernährungssicher-
heit und der Bekämpfung der ländlichen Armut zukommt und
dass sie einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,

erneut feststellend, dass die Beseitigung der Armut die
größte Herausforderung darstellt, mit der die Welt heute kon-
frontiert ist, und eine unabdingbare Voraussetzung für die
nachhaltige Entwicklung, insbesondere der Entwicklungslän-
der, ist, und in Anbetracht dessen, dass die überwiegende
Mehrzahl der Armen der Welt nach wie vor in den ländlichen
Gebieten der Entwicklungsländer lebt,

in Anerkennung der Beiträge, die ältere Frauen in länd-
lichen Gebieten zu Familie und Gemeinwesen leisten, insbe-
sondere in den Fällen, in denen sie aufgrund der Abwande-
rung Erwachsener oder infolge anderer sozioökonomischer
Faktoren zurückbleiben, um die Verantwortung für die Kin-
derbetreuung, den Haushalt und die Landwirtschaft zu über-
nehmen,

in Bekräftigung der Forderung nach einer fairen Globa-
lisierung und der Notwendigkeit, Wachstum zur Beseitigung
der Armut, namentlich für Frauen in ländlichen Gebieten, zu
nutzen, und in dieser Hinsicht die Entschlossenheit lobend,
die Ziele der produktiven Vollbeschäftigung und einer men-
schenwürdigen Arbeit für alle, einschließlich der Frauen in
ländlichen Gebieten, zu einem zentralen Ziel der einschlägi-
gen nationalen und internationalen Politiken sowie der natio-
nalen Entwicklungsstrategien, einschließlich der Armutsbe-
kämpfungsstrategien, zu machen,

in der Erkenntnis, dass dringend geeignete Maßnahmen
zur weiteren Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen
Gebieten ergriffen werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs138;

131 Siehe Resolution 60/1.
132 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
e-dec-2005-232.pdf.
133 Resolution 61/295, Anlage.
134 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
135 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage, und Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
136 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Supplement No. 3 (A/58/3/Rev.1), Kap. III, Ziff. 35.

137 Siehe A/60/687, Kap. I, Abschn. B. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc-6rev1.pdf.
138 A/64/190.
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2. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, in Zu-
sammenarbeit mit den Organisationen der Vereinten Natio-
nen und gegebenenfalls der Zivilgesellschaft auch weiterhin
Anstrengungen zu unternehmen, um die Ergebnisse der Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, ein-
schließlich ihrer Überprüfungen, umzusetzen und eine inte-
grierte und koordinierte Weiterverfolgung sicherzustellen
und der Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Ge-
bieten, einschließlich der indigenen Frauen, in ihren nationa-
len, regionalen und globalen Entwicklungsstrategien höhere
Bedeutung beizumessen, unter anderem durch folgende Maß-
nahmen:

a) Schaffung eines förderlichen Umfelds für die Ver-
besserung der Lage von Frauen in ländlichen Gebieten und
Gewährleistung der systematischen Berücksichtigung ihrer
Bedürfnisse, Prioritäten und Beiträge, namentlich durch eine
verstärkte Zusammenarbeit und eine Gleichstellungsperspek-
tive, sowie ihrer vollen Teilhabe an der Ausarbeitung, Umset-
zung und Weiterverfolgung makroökonomischer Politiken,
einschließlich der Entwicklungspolitiken und -programme
und der Armutsbekämpfungsstrategien, soweit vorhanden
auch der Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, auf der
Grundlage der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele;

b) Förderung der politischen und sozioökonomischen
Ermächtigung der Frauen in ländlichen Gebieten und Unter-
stützung ihrer umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe
an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen, namentlich
durch gezielte Fördermaßnahmen, soweit angezeigt, und Un-
terstützung für Frauenorganisationen, Gewerkschaften oder
andere Verbände und zivilgesellschaftliche Gruppen, die die
Rechte von Frauen in ländlichen Gebieten fördern;

c) Förderung der Konsultation und der Mitwirkung
von Frauen in ländlichen Gebieten, einschließlich indigener
Frauen und Frauen mit Behinderungen, über ihre Organisatio-
nen und Netzwerke bei der Gestaltung, Ausarbeitung und
Umsetzung von Programmen und Strategien zur Gleichstel-
lung der Geschlechter und zur ländlichen Entwicklung;

d) Sicherstellung dessen, dass die Perspektiven von
Frauen in ländlichen Gebieten berücksichtigt werden und
dass sie an der Gestaltung, Umsetzung, Weiterverfolgung und
Bewertung von Politiken und Tätigkeiten im Zusammenhang
mit Notsituationen, einschließlich Naturkatastrophen, huma-
nitärer Hilfe, Friedenskonsolidierung und Wiederaufbau nach
Konflikten mitwirken, und Ergreifung geeigneter Maßnah-
men, um alle Formen der Diskriminierung von Frauen in
ländlichen Gebieten in dieser Hinsicht zu beseitigen;

e) Integration einer Gleichstellungsperspektive in die
Gestaltung, Umsetzung, Weiterverfolgung und Bewertung
von Entwicklungspolitiken und -programmen, einschließlich
der Haushaltspolitik, unter stärkerer Beachtung der Bedürf-
nisse von Frauen in ländlichen Gebieten, um sicherzustellen,
dass ihnen die in allen Bereichen beschlossenen Politiken und
Programme zugute kommen und dass die unverhältnismäßig
hohe Anzahl der Frauen in ländlichen Gebieten, die in Armut
leben, verringert wird;

f) Verstärkung der Anstrengungen sowie entspre-
chende Investitionen zur Deckung der Grundbedürfnisse der
Frauen in ländlichen Gebieten durch die Verbesserung des
Angebots an grundlegender ländlicher Infrastruktur wie Ener-
gie und Verkehr, des Zugangs dazu und ihrer Nutzung, durch
den Aufbau von Kapazitäten und Maßnahmen zur Erschlie-
ßung der menschlichen Ressourcen, durch die Bereitstellung
einer sicheren und zuverlässigen Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung, durch Ernährungsprogramme, Programme
zur Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum, Bil-
dungs- und Alphabetisierungsprogramme sowie durch ge-
sundheitliche und soziale Unterstützungsmaßnahmen, so
auch im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit,
der Verhütung und Behandlung von HIV/Aids und der ent-
sprechenden Betreuungs- und Unterstützungsdienste;

g) Stärkung von Maßnahmen, einschließlich Res-
sourcenschöpfung, um die Erreichung des Millenniums-Ent-
wicklungsziels 5 (Verbesserung der Gesundheit von Müttern)
beschleunigt voranzutreiben, durch Eingehen auf die spezifi-
schen Gesundheitsbedürfnisse von Frauen in ländlichen Ge-
bieten und Ergreifung konkreter Maßnahmen, um den Zu-
gang der Frauen in ländlichen Gebieten zu dem erreichbaren
Höchstmaß an Gesundheit sowie zu hochwertiger, er-
schwinglicher und allgemein zugänglicher gesundheitlicher
Grundversorgung und Unterstützungsdiensten zu verbessern
und zu gewährleisten, namentlich in Bereichen der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit wie der Schwangerschaftsvor-
und -nachsorge, der Betreuung bei geburtshilflichen Notfäl-
len, der Information über Familienplanung sowie der Erwei-
terung des Wissens über sexuell übertragbare Krankheiten
einschließlich HIV/Aids, der Förderung des Bewusstseins für
diese Krankheiten und der verstärkten Unterstützung zu ihrer
Verhütung;

h) Konzeption und Umsetzung nationaler Politiken
zur Förderung und zum Schutz des Genusses aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten durch Frauen und Mädchen in
ländlichen Gebieten und Schaffung eines Umfelds, das keine
Verletzungen ihrer Rechte, einschließlich häuslicher Gewalt,
sexueller Gewalt und aller anderen Formen geschlechtsspezi-
fischer Gewalt, duldet;

i) Sicherstellung dessen, dass die Rechte der älteren
Frauen in ländlichen Gebieten im Hinblick auf den gleichbe-
rechtigten Zugang zu sozialen Grunddiensten, einen ange-
messenen sozialen Schutz und angemessene Maßnahmen der
sozialen Sicherung, gleichen Zugang zu wirtschaftlichen Res-
sourcen und gleiche Verfügungsgewalt über sie beachtet wer-
den, und Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung der
älteren Frauen durch Zugang zu Finanz- und Infrastruktur-
dienstleistungen mit besonderem Augenmerk auf der Unter-
stützung älterer Frauen, einschließlich indigener Frauen, die
oft nur zu wenigen Ressourcen Zugang haben und stärker ge-
fährdet sind;

j) Förderung der Rechte von in ländlichen Gebieten
lebenden Frauen und Mädchen mit Behinderungen, indem
insbesondere gewährleistet wird, dass sie gleichen Zugang zu
produktiver Beschäftigung und menschenwürdiger Arbeit,
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen sowie behinder-
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tengerechten Infrastrukturen und Dienstleistungen, insbeson-
dere im Zusammenhang mit Gesundheit und Bildung, erhal-
ten und dass ihre Prioritäten und Bedürfnisse vollen Eingang
in Politiken und Programme finden, unter anderem durch ihre
Mitwirkung an den Entscheidungsprozessen;

k) Ausarbeitung konkreter Hilfsprogramme und Be-
ratender Dienste zur Förderung der wirtschaftlichen Fertig-
keiten von Frauen in ländlichen Gebieten im Hinblick auf
Bankgeschäfte und moderne Verfahren im Handels- und Fi-
nanzbereich sowie Gewährung von Kleinstkrediten und Be-
reitstellung weiterer Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen
an mehr Frauen in ländlichen Gebieten, insbesondere weibli-
che Haushaltsvorstände, mit dem Ziel, sie mit wirtschaftli-
cher Macht auszustatten;

l) Mobilisierung von Ressourcen, namentlich auf na-
tionaler Ebene und über die öffentliche Entwicklungshilfe,
zur Ausweitung des Zugangs von Frauen zu bestehenden
Spar- und Kreditprogrammen sowie zu gezielten Program-
men, die ihnen das Kapital, das Wissen und das Instrumenta-
rium für die Stärkung ihrer Wirtschaftskraft liefern;

m) durchgängige Einbeziehung verbesserter Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für Frauen in ländlichen Gebieten in al-
le internationalen und nationalen Entwicklungs- und Armuts-
bekämpfungsstrategien, namentlich durch den Ausbau der
Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft,
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Auswei-
tung des Zugangs zu den Produktionsmitteln;

n) Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung
dessen, dass die unbezahlte Arbeit und die Beiträge der Frau-
en zur landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen
Produktion, namentlich Einkommen aus dem informellen
Sektor, anerkannt werden, und Unterstützung der bezahlten
Erwerbstätigkeit der in ländlichen Gebieten lebenden Frauen
außerhalb der Landwirtschaft, Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und Ausweitung des Zugangs zu den Produktions-
mitteln;

o) Förderung von Programmen, die Frauen und Män-
ner in ländlichen Gebieten in die Lage versetzen, Berufstätig-
keit und Familienpflichten miteinander zu vereinbaren, und
die Männer dazu ermutigen, sich zu gleichen Teilen an der
Haushaltsarbeit und der Kinderbetreuung zu beteiligen;

p) Prüfung der Möglichkeit, nach Bedarf innerstaatli-
che Rechtsvorschriften zu verabschieden, um das Wissen, die
Innovationen und die Praktiken von Frauen in indigenen und
lokalen Gemeinschaften im Zusammenhang mit der traditio-
nellen Medizin, der biologischen Vielfalt und indigenen
Technologien zu schützen;

q) Bewältigung des Problems fehlender aktueller, zu-
verlässiger und nach Geschlecht aufgeschlüsselter Daten, na-
mentlich durch die Verstärkung der Bemühungen um die
Aufnahme der unbezahlten Arbeit von Frauen in amtliche
Statistiken, und Aufbau einer systematischen und verglei-
chenden Forschungsbasis über Frauen in ländlichen Gebieten

als Informationsgrundlage für politische und programmati-
sche Entscheidungen;

r) Entwurf, Überarbeitung und Anwendung von Ge-
setzen, die gewährleisten, dass Frauen in ländlichen Gebieten
in Bezug auf Eigentum und Pachtbesitz an Grund und Boden
und anderen Vermögenswerten, auch soweit sie diese im We-
ge des Erbrechts erlangt haben, die vollen und gleichen Rech-
te wie Männer erhalten, und Durchführung von Verwaltungs-
reformen und allen notwendigen Maßnahmen, um Frauen in
Bezug auf Kredite, Kapital, geeignete Technologien und Zu-
gang zu Märkten und Informationen die gleichen Rechte wie
Männern zu verschaffen;

s) Unterstützung eines gleichstellungsorientierten
Bildungssystems, das die besonderen Bedürfnisse von Frauen
in ländlichen Gebieten berücksichtigt, um die Rollenkli-
schees und diskriminierenden Tendenzen, von denen sie be-
troffen sind, zu beseitigen;

t) Ausbau der Kapazitäten des mit den nationalen
Entwicklungsstrategien, der ländlichen und landwirtschaftli-
chen Entwicklung, der Armutsbekämpfung und der Verwirk-
lichung der Millenniums-Entwicklungsziele befassten Perso-
nals zur Ermittlung und Bewältigung der Probleme und
Zwänge, denen sich Frauen in ländlichen Gebieten gegen-
übersehen, namentlich durch Ausbildungsprogramme und die
Entwicklung und Verbreitung von Methoden und Instrumen-
ten, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der technischen
Hilfe, die die zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen leisten;

3. legt den Mitgliedstaaten, den Institutionen der
Vereinten Nationen und allen weiteren maßgeblichen Akteu-
ren eindringlich nahe, Maßnahmen zur Ermittlung und Über-
windung aller negativen Auswirkungen der derzeitigen glo-
balen Krisen auf Frauen in ländlichen Gebieten zu treffen, na-
mentlich durch Rechtsvorschriften, Politiken und Program-
me, die die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermäch-
tigung der Frauen stärken;

4. bittet die Kommission für die Rechtsstellung der
Frau, bei der Erörterung ihrer Schwerpunktthemen der Lage
der Frauen in ländlichen Gebieten auch weiterhin gebührende
Aufmerksamkeit zu widmen;

5. ersucht die zuständigen Organisationen und Orga-
ne des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere soweit
sie mit Entwicklungsfragen befasst sind, die Ermächtigung
der Frauen in ländlichen Gebieten und ihre besonderen Be-
dürfnisse in ihren Programmen und Strategien zu berücksich-
tigen und zu unterstützen;

6. betont die Notwendigkeit, zu ermitteln, wie am
besten sichergestellt werden kann, dass Frauen in ländlichen
Gebieten Zugang zu Informations- und Kommunikations-
technologie erhalten und in vollem Umfang daran teilhaben,
auf die Prioritäten und Bedürfnisse der in ländlichen Gebieten
lebenden Frauen und Mädchen als aktive Nutzerinnen von In-
formationen einzugehen und ihre Mitwirkung an der Ausar-
beitung und Umsetzung globaler, regionaler und nationaler
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Strategien im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie sicherzustellen;

7. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Vereinten Natio-
nen und die zuständigen Organisationen ihres Systems, dafür
zu sorgen, dass die Bedürfnisse der Frauen in ländlichen Ge-
bieten bei der integrierten Weiterverfolgung der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich, insbesondere des Millenniums-Gipfels, des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung, der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung, der Internationalen Folge-
konferenz über Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung
der Umsetzung des Konsenses von Monterrey, der 2005 vor-
genommenen Überprüfung und Bewertung der Fortschritte
bei der Erfüllung aller in der Erklärung und der Aktionsplatt-
form von Beijing127 eingegangenen Verpflichtungen und bei
der Umsetzung der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung128 sowie des Weltgipfels
2005, durchgängig berücksichtigt werden;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Formulie-
rung von Politiken und der Gestaltung von Programmen zur
Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten,
einschließlich derjenigen, die in Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen internationalen Organisationen ausgearbeitet und
umgesetzt werden, die ihre Berichte an den Ausschuss für die
Beseitigung der Diskriminierung der Frau betreffenden Ab-
schließenden Bemerkungen und Empfehlungen des Aus-
schusses zu berücksichtigen;

9. bittet die Regierungen, die zuständigen internatio-
nalen Organisationen und die Sonderorganisationen, weiter-
hin jährlich am 15. Oktober den in Versammlungsresolution
62/136 verkündeten Internationalen Tag der Frauen in ländli-
chen Gebieten zu begehen;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 64/141

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/433,
Ziff. 30)139.

64/141. Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauen-
konferenz und volle Umsetzung der Erklärung 
und der Aktionsplattform von Beijing sowie der 
Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonder-
tagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage, namentlich die Resolution 63/159 vom 18. Dezember
2008,

zutiefst davon überzeugt, dass die Erklärung und die Ak-
tionsplattform von Beijing140 und die Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung „Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert“141 wichtige Beiträge zur Gleichstellung der
Geschlechter und zur Ermächtigung der Frauen sind und von
allen Staaten, dem System der Vereinten Nationen und den
sonstigen in Betracht kommenden Organisationen in wirksa-
me Maßnahmen umgesetzt werden müssen,

in Bekräftigung der auf dem Millenniums-Gipfel142, dem
Weltgipfel 2005143 und anderen großen Gipfeltreffen, Konfe-
renzen und Sondertagungen der Vereinten Nationen einge-
gangenen Verpflichtungen auf die Gleichstellung der Ge-
schlechter und die Förderung der Frau sowie bekräftigend,
dass ihre volle, wirksame und beschleunigte Umsetzung un-
verzichtbar ist, wenn es darum geht, die international verein-
barten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, zu erreichen,

unter Begrüßung der Fortschritte im Hinblick auf die
Gleichstellung der Geschlechter, jedoch betonend, dass bei
der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung nach wie vor Herausforderungen und Hindernisse beste-
hen,

in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Um-
setzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing
und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung in
erster Linie auf der einzelstaatlichen Ebene liegt und in dieser
Hinsicht verstärkte Anstrengungen unternommen werden
müssen, und erneut erklärend, dass eine verstärkte internatio-
nale Zusammenarbeit für die volle, wirksame und beschleu-
nigte Umsetzung unerlässlich ist,

feststellend, dass die Kommission für die Rechtsstellung
der Frau auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung die Umsetzung
der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing sowie
der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung über-
prüfen wird, wobei besonderes Gewicht auf der Weitergabe
von Erfahrungen und bewährten Verfahren liegen wird, mit
dem Ziel, die noch bestehenden Hindernisse und neuen Her-
ausforderungen, namentlich diejenigen im Zusammenhang
mit den Millenniums-Entwicklungszielen, zu überwinden,

unter Berücksichtigung dessen, dass der Wirtschafts-
und Sozialrat seine für 2010 anstehende jährliche Überprü-
fung auf Ministerebene unter das Motto „Verwirklichung der
international vereinbarten Ziele und Zusagen betreffend die

139 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

140 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
141 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
142 Siehe Resolution 55/2.
143 Siehe Resolution 60/1.
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Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung der
Frauen“ gestellt hat,

unter Begrüßung der Arbeit, die die Kommission für die
Rechtsstellung der Frau dabei leistet, die Umsetzung der Er-
klärung und der Aktionsplattform von Beijing zu überprüfen,
und mit Anerkennung Kenntnis nehmend von allen ihren ver-
einbarten Schlussfolgerungen, namentlich der jüngsten, über
die gleiche Verteilung von Pflichten zwischen Frauen und
Männern, so auch bei der Betreuung im Kontext von
HIV/Aids, die die Kommission auf ihrer dreiundfünfzigsten
Tagung verabschiedete144,

bekräftigend, dass die systematische Berücksichtigung
der Geschlechterperspektive eine weltweit akzeptierte Strate-
gie zur Förderung der Ermächtigung der Frauen und zur
Gleichstellung der Geschlechter durch die Behebung struktu-
rell verankerter Ungleichheiten ist, sowie in Bekräftigung der
Verpflichtung, die durchgängige Integration der Geschlech-
terperspektive in die Konzeption, Durchführung, Überwa-
chung und Evaluierung von Politiken und Programmen in al-
len politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen aktiv
zu fördern sowie die Fähigkeiten des Systems der Vereinten
Nationen in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter zu
stärken,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Integration der Geschlechter-
perspektive in alle Politiken und Programme des Systems der
Vereinten Nationen145 und betonend, wie wichtig die ständige
Integration der Geschlechterperspektive in die Arbeit und die
Aktivitäten des Menschenrechtsrats ist,

in Bekräftigung der Verpflichtungen im Zusammenhang
mit der Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächti-
gung der Frauen, die in der Erklärung von Doha über Ent-
wicklungsfinanzierung: Ergebnisdokument der Internationa-
len Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung zur Über-
prüfung der Umsetzung des Konsenses von Monterrey146 ein-
gegangen wurden,

eingedenk der Herausforderungen und Hindernisse, die
der Veränderung von diskriminierenden Einstellungen und
Rollenklischees entgegenstehen, und betonend, dass die Um-
setzung internationaler Standards und Normen zur Überwin-
dung der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen nach
wie vor auf Herausforderungen und Hindernisse stößt,

in Bekräftigung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids147 und der auf der Tagung auf hoher Ebene über
HIV/Aids vom 31. Mai bis 2. Juni 2006 verabschiedeten Po-
litischen Erklärung zu HIV/Aids148, in der unter anderem an-

erkannt wurde, dass die Pandemie immer mehr Frauen be-
trifft,

mit dem Ausdruck ernsthafter Besorgnis darüber, dass
das vordringliche Ziel der Geschlechterparität im System der
Vereinten Nationen, vor allem in Führungspositionen, unter
voller Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen geografi-
schen Verteilung im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der
Charta der Vereinten Nationen, nach wie vor nicht erreicht ist
und dass die Vertretung von Frauen im System der Vereinten
Nationen fast unverändert geblieben ist, mit geringfügigen
Verbesserungen in einigen Teilen des Systems, und in man-
chen Fällen sogar zurückgegangen ist, wie aus dem Bericht
des Generalsekretärs über die Verbesserung der Situation der
Frauen im System der Vereinten Nationen149 hervorgeht,

in Bekräftigung der wichtigen Rolle der Frauen bei der
Verhütung und Beilegung von Konflikten sowie bei der Frie-
denskonsolidierung,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1325 (2000) vom 31. Oktober 2000 und 1820 (2008) vom
19. Juni 2008 über Frauen und Frieden und Sicherheit und un-
ter Begrüßung seiner Resolutionen 1882 (2009) vom 4. Au-
gust 2009 über Kinder und bewaffnete Konflikte sowie 1888
(2009) vom 30. September 2009 und 1889 (2009) vom 5. Ok-
tober 2009 über Frauen und Frieden und Sicherheit,

unter Begrüßung ihrer Resolution 63/311 vom 14. Sep-
tember 2009, insbesondere der Bestimmungen über die Stär-
kung der institutionellen Regelungen zur Förderung der
Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der
Frauen, in Bekräftigung der in der genannten Resolution be-
kundeten nachdrücklichen Unterstützung für die Kombinie-
rung des Büros der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen
und Frauenförderung, der Abteilung Frauenförderung, des
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau und
des Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts der
Vereinten Nationen zur Förderung der Frau zu einer von ei-
nem Untergeneralsekretär zu leitenden Institution, unter Be-
rücksichtigung der bestehenden Mandate, und der vollen
Durchführung der Resolution 63/311 mit Interesse entgegen-
sehend,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Folgemaßnahmen zur Umset-
zung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing so-
wie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung und über die dabei erzielten Fortschrit-
te150;

2. bekräftigt die Erklärung und die Aktionsplattform
von Beijing, die auf der Vierten Weltfrauenkonferenz verab-
schiedet wurden140, die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung141 und die Erklärung,
die anlässlich der zehnjährlichen Überprüfung und Bewer-

144 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2009,
Supplement No. 7 (E/2009/27), Kap. I, Abschn. A, Ziff. 1.
145 E/2009/71.
146 Resolution 63/239, Anlage.
147 Resolution S-26/2, Anlage.
148 Resolution 60/262, Anlage.

149 A/63/364.
150 A/64/218.
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tung der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform
von Beijing auf der neunundvierzigsten Tagung der Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau verabschiedet wurde151,
und bekräftigt außerdem ihr Bekenntnis zu ihrer vollen, wirk-
samen und beschleunigten Umsetzung;

3. bekräftigt außerdem die unverzichtbare Hauptrolle
der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats
sowie die Katalysatorrolle der Kommission für die Rechts-
stellung der Frau bei der Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter und der Ermächtigung der Frauen auf der
Grundlage der vollen Umsetzung der Erklärung und der Ak-
tionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung und bei der Förderung und Über-
wachung der systematischen Berücksichtigung der Ge-
schlechterperspektive innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen;

4. erkennt an, dass sich die Umsetzung der Erklärung
und der Aktionsplattform von Beijing und die Erfüllung der
Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus dem Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau152 im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter
und die Ermächtigung der Frauen gegenseitig verstärken, be-
grüßt in diesem Zusammenhang die Beiträge des Ausschus-
ses für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau zur För-
derung der Umsetzung der Aktionsplattform und der Ergeb-
nisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung und bittet die
Vertragsstaaten des Übereinkommens, in ihre Berichte an den
Ausschuss nach Artikel 18 des Übereinkommens Informatio-
nen über Maßnahmen aufzunehmen, die zur Stärkung der
Umsetzung auf nationaler Ebene ergriffen wurden;

5. fordert die Vertragsstaaten auf, ihren Verpflich-
tungen aus dem Übereinkommen über die Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau und dem dazugehörigen
Fakultativprotokoll153 in vollem Umfang nachzukommen und
die Abschließenden Bemerkungen sowie die Allgemeinen
Empfehlungen des Ausschusses zu berücksichtigen, fordert
die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, zu erwägen, den Um-
fang der Vorbehalte, die sie gegen das Übereinkommen einle-
gen, zu begrenzen, diese so genau und eng gefasst wie mög-
lich zu formulieren und sie regelmäßig im Hinblick auf ihre
Rücknahme zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie mit
dem Ziel und Zweck des Übereinkommens nicht unvereinbar
sind, fordert außerdem alle Mitgliedstaaten, die das Überein-
kommen noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm
noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu erwä-

gen, und fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die das Fakulta-
tivprotokoll noch nicht unterzeichnet oder ratifiziert haben
beziehungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, auf, dies zu
erwägen;

6. begrüßt die Gelegenheiten, die sich 2010 in zwi-
schenstaatlichen Gremien bieten, um die Gleichstellung der
Geschlechter, die Ermächtigung der Frauen und die ausgewo-
gene Vertretung der Geschlechter beschleunigt voranzubrin-
gen, darunter die nach fünfzehn Jahren stattfindende Über-
prüfung der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplatt-
form von Beijing sowie die Überprüfung der Ergebnisse der
dreiundzwanzigsten Sondertagung auf der vierundfünfzigsten
Tagung der Kommission für die Rechtsstellung der Frau, die
im Wirtschafts- und Sozialrat anstehende jährliche Überprü-
fung auf Ministerebene unter dem Motto „Verwirklichung
der international vereinbarten Ziele und Zusagen betreffend
die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung
der Frauen“, die Plenartagung der Generalversammlung auf
hoher Ebene zu den Millenniums-Entwicklungszielen und der
zehnte Jahrestag der Verabschiedung der Resolution 1325
(2000) des Sicherheitsrats;

7. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Institutionen der
Vereinten Nationen, die internationalen und regionalen Orga-
nisationen und die sonstigen maßgeblichen Akteure, die sich
2010 in zwischenstaatlichen Gremien bietenden Gelegenhei-
ten, einschließlich zwischenstaatlicher Konsultationen, voll
zu nutzen, um, wie in Resolution 63/311 vorgesehen, rasche
Fortschritte zu gewährleisten und insbesondere die institutio-
nellen Regelungen zur Förderung der Gleichstellung der Ge-
schlechter und der Ermächtigung der Frauen zu stärken und
so die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung
der Frauen auf der Grundlage der vollen und wirksamen Um-
setzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing
sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung
beschleunigt voranzubringen;

8. unterstreicht die Bedeutung der vierundfünfzigs-
ten Tagung der Kommission für die Rechtsstellung der Frau,
auf der die Kommission nach fünfzehn Jahren die Überprü-
fung der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform
von Beijing vornehmen sowie die Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung überprüfen wird, wobei besonde-
res Gewicht auf der Weitergabe von Erfahrungen und be-
währten Verfahren liegen wird, mit dem Ziel, die noch beste-
henden Hindernisse und neuen Herausforderungen, nament-
lich diejenigen im Zusammenhang mit der vollen Verwirkli-
chung aller Millenniums-Entwicklungsziele, insbesondere
des Ziels 3, zu überwinden;

9. ermutigt alle Akteure, unter anderem die Regie-
rungen, das System der Vereinten Nationen, die anderen in-
ternationalen Organisationen und die Zivilgesellschaft, die
Arbeit der Kommission für die Rechtsstellung der Frau weiter
zu unterstützen, damit sie ihre zentrale Rolle bei der Weiter-
verfolgung und Überprüfung der Umsetzung der Erklärung
und der Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse
der dreiundzwanzigsten Sondertagung wahrnehmen kann,
und gegebenenfalls ihre Empfehlungen umzusetzen, und be-
grüßt in diesem Zusammenhang das überarbeitete Arbeitspro-

151 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
e-dec-2005-232.pdf.
152 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
153 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000;
AS 2009 265.
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gramm und die überarbeiteten Arbeitsmethoden der Kommis-
sion, die auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung verabschiedet
wurden154 und mit denen weitere Aufmerksamkeit auf den
Austausch von Erfahrungen, gewonnenen Erkenntnissen und
bewährten Praktiken zur Überwindung von Problemen bei
der vollen Umsetzung auf nationaler und internationaler Ebe-
ne sowie auf die Evaluierung der Fortschritte bei der Umset-
zung von Schwerpunktthemen gerichtet wird;

10. ermutigt zur Teilnahme auf hoher politischer Ebe-
ne an der vierundfünfzigsten Tagung der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau und an der jährlichen Überprüfung
auf Ministerebene des Wirtschafts- und Sozialrats im Jahr
2010;

11. bittet die Staaten und ersucht die zuständigen Or-
gane des Systems der Vereinten Nationen, die anstehenden
Tagungen der Kommission für die Rechtsstellung der Frau
und des Wirtschafts- und Sozialrats bekanntzumachen, so
auch im Wege von Konsultationen mit der Zivilgesellschaft;

12. fordert die Regierungen sowie die Organe und die
zuständigen Fonds, Programme und Sonderorganisationen
des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jewei-
ligen Mandats und die anderen internationalen und regionalen
Organisationen, einschließlich der Finanzinstitutionen, und
alle in Betracht kommenden Akteure der Zivilgesellschaft,
einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, auf, ver-
stärkt tätig zu werden, um die volle und wirksame Umsetzung
der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing sowie
der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung herbei-
zuführen;

13. erklärt erneut, dass die Staaten verpflichtet sind,
die nötige Sorgfalt walten zu lassen, um Gewalt gegen Frauen
und Mädchen zu verhüten, die Opfer zu schützen und diejeni-
gen, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen verübt haben, zu
ermitteln, strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen, und
dass die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten der Opfer verletzt und deren
Genuss beeinträchtigt oder verhindert, fordert die Regierun-
gen auf, Rechtsvorschriften und Strategien auszuarbeiten und
anzuwenden, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu un-
terbinden, befürwortet und unterstützt es, dass Männer und
Jungen aktiv an der Verhütung und Beseitigung aller Formen
von Gewalt mitwirken, tritt für ein besseres Verständnis bei
Männern und Jungen dafür ein, wie Gewalt Mädchen, Jun-
gen, Frauen und Männer schädigt und die Gleichstellung der
Geschlechter untergräbt, ermutigt alle Akteure, sich gegen
jegliche Gewalt gegen Frauen auszusprechen, und begrüßt in
diesem Zusammenhang die Kampagne des Generalsekretärs
zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen und die beim Ent-
wicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau angesie-
delte Mobilisierungs- und Lobbyplattform „Sag NEIN zu Ge-
walt gegen Frauen“;

14. fordert das System der Vereinten Nationen, darun-
ter die Hauptorgane, deren Hauptausschüsse und Nebenorga-

ne, neue Mechanismen wie die jährliche Überprüfung auf Mi-
nisterebene und das Forum für Entwicklungszusammenarbeit
des Wirtschafts- und Sozialrats sowie die Fonds, Programme
und Sonderorganisationen, erneut auf, verstärkte Anstren-
gungen zu unternehmen, um in allen Fragen, mit denen sie
befasst sind, und im Rahmen ihres jeweiligen Mandats sowie
bei allen Gipfeltreffen, Konferenzen und Sondertagungen der
Vereinten Nationen und ihren Folgeprozessen, darunter die
fünfzehnte Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen vom 7. bis 18. Dezember 2009 in Kopenha-
gen, Geschlechterfragen systematisch zu berücksichtigen und
bei den Vorbereitungen für derartige Veranstaltungen die
Aufmerksamkeit auf die Gleichstellung der Geschlechter und
die Ermächtigung der Frauen zu richten, und erwartet in die-
sem Zusammenhang mit Interesse, dass die konsolidierte In-
stitution für Frauen- und Gleichstellungsfragen, sobald sie
eingerichtet ist, diese Anstrengungen effizient und wirksam
unterstützen wird;

15. ersucht die Institutionen des Systems der Verein-
ten Nationen, die Arbeitsergebnisse der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau systematisch in ihre mandatsmäßigen
Tätigkeiten zu integrieren, um unter anderem zu gewährleis-
ten, dass die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Gleich-
stellung der Geschlechter und zur Ermächtigung der Frauen
wirksam unterstützt werden;

16. legt den Regierungen eindringlich nahe, die Rolle
und den Beitrag der Zivilgesellschaft, insbesondere der nicht-
staatlichen Organisationen und der Frauenorganisationen, bei
der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung auch künftig zu unterstützen;

17. ersucht den Generalsekretär, in seinen der Gene-
ralversammlung und dem Wirtschafts- und Sozialrat sowie
deren Nebenorganen vorgelegten Berichten der Geschlechter-
perspektive mittels einer qualitativen geschlechtsspezifischen
Analyse, nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselter Daten
und, soweit vorhanden, quantitativer Daten systematisch
Rechnung zu tragen, insbesondere durch konkrete Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen für weitere Maßnahmen zur
Gleichstellung der Geschlechter und zur Ermächtigung der
Frauen, mit dem Ziel, die Ausarbeitung einer geschlechterge-
rechten Politik zu erleichtern;

18. fordert alle Teile des Systems der Vereinten Natio-
nen auf, sich auch weiterhin aktiv für die volle, wirksame und
beschleunigte Umsetzung der Erklärung und der Aktions-
plattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung einzusetzen, unter anderem durch die
Beibehaltung von Spezialisten für geschlechtsspezifische
Fragen in allen Institutionen des Systems der Vereinten Na-
tionen und durch die Gewährleistung dessen, dass das gesam-
te Personal, insbesondere im Feld, in Bezug auf eine be-
schleunigte systematische Berücksichtigung der Geschlech-
terperspektive geschult und angemessen weitergebildet wird
sowie entsprechende Instrumente, Anleitung und Unterstüt-
zung erhält, und bekräftigt, dass die Fähigkeiten des Systems

154 Siehe Resolution 2009/15 des Wirtschafts- und Sozialrats.
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der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Geschlechterfra-
gen gestärkt werden müssen;

19. ersucht den Generalsekretär, seine Anstrengungen
zu überprüfen und zu verstärken, um im Sekretariat und im
gesamten System der Vereinten Nationen Fortschritte in
Richtung auf das Ziel der Geschlechterparität auf allen Ebe-
nen zu erreichen, unter voller Achtung des Grundsatzes der
ausgewogenen geografischen Verteilung im Einklang mit Ar-
tikel 101 Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen und un-
ter besonderer Berücksichtigung von Frauen aus Entwick-
lungsländern und am wenigsten entwickelten Ländern, aus
Transformationsländern und aus nicht vertretenen oder weit-
gehend unterrepräsentierten Mitgliedstaaten, und sicherzu-
stellen, dass die Manager und die Hauptabteilungen in Bezug
auf die Ziele der Ausgewogenheit zwischen Männern und
Frauen Rechenschaft ablegen, und legt den Mitgliedstaaten
eindringlich nahe, mehr Bewerberinnen für Stellen im System
der Vereinten Nationen, insbesondere auf den herausgehobe-
nen und führenden Rangebenen, einschließlich bei Friedens-
sicherungseinsätzen, namhaft zu machen und regelmäßig da-
für vorzustellen;

20. fordert das System der Vereinten Nationen auf,
weitere Anstrengungen zur Erreichung des Ziels der ausge-
wogenen Vertretung von Männern und Frauen zu unterneh-
men, einschließlich mit aktiver Unterstützung durch die Ko-
ordinierungsstellen für Gleichstellungsfragen, und ersucht
den Generalsekretär, der Kommission für die Rechtsstellung
der Frau auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung mündlich zu be-
richten, der Generalversammlung alle zwei Jahre, beginnend
mit ihrer fünfundsechzigsten Tagung, unter dem Punkt „För-
derung der Frau“ Bericht zu erstatten und in seinen Bericht
über das Personalmanagement Informationen über die Situa-
tion der Frauen im System der Vereinten Nationen, nament-
lich über die im Hinblick auf die Erreichung einer ausgewo-
genen Vertretung von Männern und Frauen erzielten Fort-
schritte und die dabei aufgetretenen Hindernisse, Empfehlun-
gen für eine Beschleunigung der Fortschritte und aktuelle Sta-
tistiken, namentlich über die Zahl, den prozentualen Anteil,
die Funktionen und die Staatsangehörigkeit der Frauen im ge-
samten System der Vereinten Nationen, sowie Informationen
über die Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten
des Sekretariats-Bereichs Personalmanagement und des Se-
kretariats des Koordinierungsrats der Leiter der Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen im Hinblick auf die
Förderung einer ausgewogenen Vertretung von Männern und
Frauen aufzunehmen;

21. ermutigt die Regierungen und das System der Ver-
einten Nationen, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen,
um die Rechenschaftspflicht in Bezug auf die Erfüllung der
Verpflichtungen zur Gleichstellung der Geschlechter und zur
Ermächtigung der Frauen auf internationaler, regionaler und
nationaler Ebene zu erhöhen, insbesondere durch eine verbes-
serte Überwachung und Berichterstattung über Fortschritte
bei politischen Maßnahmen, Strategien, der Mittelaufteilung
und Programmen und bei der Herbeiführung einer ausgewo-
genen Vertretung von Frauen und Männern;

22. erklärt erneut, dass die Regierungen die Hauptver-
antwortung für die Gleichstellung der Geschlechter und die
Ermächtigung der Frauen tragen und dass der internationalen
Zusammenarbeit eine wesentliche Rolle dabei zufällt, Ent-
wicklungsländer auf dem Weg zur vollen Umsetzung der Er-
klärung und der Aktionsplattform von Beijing zu unterstüt-
zen;

23. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin jähr-
lich der Generalversammlung unter dem Punkt „Förderung
der Frau“ sowie der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau und dem Wirtschafts- und Sozialrat über den Folgepro-
zess der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing so-
wie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung
und die bei ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte Bericht zu
erstatten und dabei eine Bewertung der Fortschritte bei der
durchgängigen Integration der Geschlechterperspektive vor-
zunehmen, die Informationen über wichtige Erfolge, gewon-
nene Erkenntnisse und bewährte Verfahrensweisen sowie
Empfehlungen zu weiteren Maßnahmen zur Stärkung der
Umsetzung enthält, und dabei die Erörterungen und die Er-
gebnisse der vierundfünfzigsten Tagung der Kommission be-
treffend die Überprüfung der Erklärung und der Aktionsplatt-
form von Beijing nach fünfzehn Jahren und die Überprüfung
der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung zu be-
rücksichtigen.

RESOLUTION 64/142

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/434,
Ziff. 16)155.

64/142. Leitlinien für alternative Formen der Betreuung 
von Kindern

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte156 und des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes157 und aus Anlass des zwanzigsten Jahrestags des
Übereinkommens im Jahr 2009,

sowie in Bekräftigung aller früheren Resolutionen des
Menschenrechtsrats, der Menschenrechtskommission und der
Generalversammlung über die Rechte des Kindes, zuletzt die

155 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Ägypten, Angola, Argentinien, Aser-
baidschan, Belarus, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik,
Ecuador, El Salvador, Finnland, Guatemala, Honduras, Italien, Kap Ver-
de, Kolumbien, Komoren, Mexiko, Nicaragua, Niederlande, Österreich,
Panama, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Moldau, Schweiz, Serbi-
en, Seychellen, Slowenien, Türkei, Ukraine, Uruguay, Venezuela (Boli-
varische Republik) und Vereinigte Republik Tansania.
156 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
157 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

411

Resolutionen des Rates 7/29 vom 28. März 2008158, 9/13 vom
24. September 2008159 und 10/8 vom 26. März 2009160 und die
Resolution 63/241 der Versammlung vom 24. Dezember
2008,

in der Erwägung, dass die Leitlinien für alternative For-
men der Betreuung von Kindern, deren Wortlaut dieser Reso-
lution als Anlage beigefügt ist, wünschenswerte Orientierun-
gen für Politik und Praxis vorgeben, in dem Bestreben, die
Durchführung des Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des und der einschlägigen Bestimmungen anderer internatio-
naler Übereinkünfte zum Schutz und zum Wohl von Kindern,
die ohne elterliche Fürsorge sind oder die in Gefahr sind, die-
se zu verlieren, zu verbessern,

1. begrüßt die in der Anlage zu dieser Resolution ent-
haltenen Leitlinien für alternative Formen der Betreuung von
Kindern als einen Orientierungskatalog für Politik und Pra-
xis;

2. legt den Staaten nahe, die Leitlinien zu beachten
und sie den zuständigen Organen der vollziehenden Gewalt,
der Gesetzgebung und der Rechtsprechung des Staates, Men-
schenrechtsverteidigern und Rechtsanwälten, den Medien
und der allgemeinen Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen;

3. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vor-
handenen Ressourcen Schritte zu unternehmen, um die Leitli-
nien in allen Amtssprachen der Vereinten Nationen zu ver-
breiten und sie namentlich allen Mitgliedstaaten, Regional-
kommissionen und zuständigen zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen zu übermitteln.

Anlage

Leitlinien für alternative Formen der Betreuung von
Kindern

I. Zweck

1. Diese Leitlinien dienen dem Zweck, die Durchführung
des Übereinkommens über die Rechte des Kindes157 und der
einschlägigen Bestimmungen anderer internationaler Über-
einkünfte zum Schutz und zum Wohl von Kindern, die ohne
elterliche Fürsorge sind oder die in Gefahr sind, diese zu ver-
lieren, zu verbessern.

2. Vor dem Hintergrund dieser internationalen Überein-
künfte und unter Berücksichtigung des wachsenden Wissens-
und Erfahrungsschatzes auf diesem Gebiet geben die Leitlini-
en wünschenswerte Orientierungen für Politik und Praxis. Sie
sind zur weiten Verbreitung in allen unmittelbar oder mittel-
bar mit Fragen alternativer Formen der Betreuung befassten
Bereichen gedacht und sollen insbesondere

a) Anstrengungen unterstützen, Kinder in der Obhut
ihrer Familie zu belassen oder in diese zurückzuführen oder
ansonsten eine andere geeignete und dauerhafte Lösung, ein-
schließlich der Adoption und der Kafala nach islamischem
Recht, zu finden;

b) gewährleisten, dass während des Andauerns der
Suche nach solchen dauerhaften Lösungen oder in Fällen, in
denen diese nicht möglich oder nicht im Interesse des Kindes-
wohls sind, die am besten geeigneten anderen Formen der Be-
treuung unter Bedingungen, die die volle und harmonische
Entfaltung des Kindes fördern, ermittelt und bereitgestellt
werden;

c) die Regierungen dabei unterstützen und sie dazu
ermutigen, ihren diesbezüglichen Verantwortlichkeiten und
Verpflichtungen eingedenk der in dem jeweiligen Staat herr-
schenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedin-
gungen besser nachzukommen, und

d) eine Orientierungshilfe für die Politik, die Ent-
scheidungen und die Tätigkeiten aller Stellen bieten, die sich
im öffentlichen wie im privaten Sektor, einschließlich der Zi-
vilgesellschaft, mit sozialem Schutz und dem Wohl des Kin-
des befassen.

II. Allgemeine Grundsätze und Perspektiven

A. Das Kind und die Familie

3. Da die Familie die Grundeinheit der Gesellschaft und
die natürliche Umgebung für das Wachsen, das Gedeihen und
den Schutz der Kinder ist, sollten die Anstrengungen in erster
Linie darauf gerichtet sein, dass das Kind in der Obhut seiner
Eltern oder gegebenenfalls anderer naher Familienangehöri-
ger bleiben oder in diese zurückkehren kann. Der Staat sollte
sicherstellen, dass Familien in ihrer Fürsorgerolle Zugang zu
Formen der Unterstützung haben.

4. Jedes Kind und jeder junge Mensch sollte in einem un-
terstützenden, schützenden und fürsorglichen Umfeld leben,
das die volle Entfaltung seines Potenzials fördert. Bei Kin-
dern ohne oder ohne ausreichende elterliche Fürsorge ist die
Gefahr besonders groß, dass ihnen ein solches förderliches
Umfeld versagt wird.

5. Wenn die eigene Familie des Kindes selbst mit entspre-
chender Unterstützung nicht in der Lage ist, angemessen für
das Kind zu sorgen, oder wenn sie das Kind aussetzt oder
weggibt, ist es Aufgabe des Staates, die Rechte des Kindes zu
schützen und zusammen mit oder unter Einschaltung von zu-
ständigen örtlichen Behörden und ordnungsgemäß befugten
Organisationen der Zivilgesellschaft für eine geeignete alter-
native Form der Betreuung zu sorgen. Dem Staat kommt die
Rolle zu, über seine zuständigen Behörden die Überwachung
der Sicherheit, des Wohlergehens und der Entwicklung aller
in alternativer Betreuung untergebrachten Kinder und die re-
gelmäßige Überprüfung der Angemessenheit der getroffenen
Betreuungsregelung zu gewährleisten.

6. Alle Entscheidungen, Initiativen und Ansätze, die unter
den Anwendungsbereich dieser Leitlinien fallen, sollten sich

158 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
159 Ebd., Supplement No. 53A (A/63/53/Add.1), Kap. I.
160 Ebd., Sixty-fourth Session, Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. II,
Abschn. A.
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nach den Umständen des Einzelfalls richten und vor allem die
Sicherheit des Kindes gewährleisten; sie müssen vom Wohl
und von den Rechten des betroffenen Kindes ausgehen, dem
Grundsatz der Nichtdiskriminierung entsprechen und die Ge-
schlechterperspektive gebührend berücksichtigen. Sie sollten
das Recht des Kindes auf Anhörung und auf die gebührende
Berücksichtigung seiner Meinung, in einer seiner Entwick-
lung entsprechenden Weise und mit Zugang zu allen notwen-
digen Informationen, uneingeschränkt achten. Es sollte alles
getan werden, damit die Anhörung und die Informationsertei-
lung in der bevorzugten Sprache des Kindes stattfinden kön-
nen.

7. In Anwendung dieser Leitlinien sollte die Ermittlung
des Kindeswohls darauf gerichtet sein, für Kinder, die ohne
elterliche Fürsorge sind oder die Gefahr laufen, diese zu ver-
lieren, Vorgehensweisen zu bestimmen, die am besten geeig-
net sind, ihren Bedürfnissen und Rechten gerecht zu werden,
wobei die volle und persönliche Entwicklung ihrer Rechte in
ihrem familiären, sozialen und kulturellen Umfeld und ihr
Status als Träger von Rechten, sowohl zum Zeitpunkt der Er-
mittlung des Kindeswohls als auch auf längere Sicht, zu be-
rücksichtigen sind. Im Prozess der Kindeswohlermittlung
sollte unter anderem das Recht des Kindes auf Anhörung und
auf Berücksichtigung seiner Meinung entsprechend seinem
Alter und seiner Reife beachtet werden.

8. Die Staaten sollten im Rahmen ihrer allgemeinen Politik
auf dem Gebiet der sozialen und menschlichen Entwicklung
umfassende Maßnahmen zum Wohl und zum Schutz der Kin-
der erarbeiten und umsetzen und dabei der Verbesserung des
vorhandenen Angebots alternativer Betreuungsformen nach
den in diesen Leitlinien enthaltenen Grundsätzen Aufmerk-
samkeit widmen.

9. Im Rahmen der Anstrengungen, die Trennung von Kin-
dern von ihren Eltern zu vermeiden, sollten die Staaten si-
cherstellen, dass angemessene und kultursensible Maßnah-
men ergriffen werden, um

a) Familien zu unterstützen, deren Fähigkeit, für ihre
Kinder zu sorgen, durch Umstände wie Behinderung, Dro-
gen- und Alkoholmissbrauch, Diskriminierung von Familien
mit indigenem oder Minderheitenhintergrund oder ihr Leben
in Regionen bewaffneter Konflikte oder unter fremder Beset-
zung eingeschränkt ist;

b) gefährdeten Kindern, wie etwa Opfern von Miss-
brauch und Ausbeutung, verlassenen Kindern, auf der Straße
lebenden Kindern, unehelichen Kindern, unbegleiteten und
von ihren Sorgeberechtigten getrennten Kindern, binnenver-
triebenen und Flüchtlingskindern, Kindern von Wanderar-
beitnehmern, Kindern von Asylsuchenden oder Kindern, die
mit HIV/Aids oder anderen schweren Krankheiten leben oder
davon betroffen sind, angemessene Betreuung und angemes-
senen Schutz zu gewähren.

10. Besondere Anstrengungen sollten unternommen wer-
den, um gegen Diskriminierung aufgrund des Status des Kin-
des oder der Eltern vorzugehen, namentlich aufgrund von Ar-
mut, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, einer
geistigen und körperlichen Behinderung, HIV/Aids oder an-

derer schwerer Krankheiten körperlicher oder geistiger Art,
unehelicher Geburt, eines sozioökonomischen Stigmas und
aller anderen Situationen und Umstände, die dazu führen kön-
nen, dass ein Kind weggegeben, ausgesetzt und/oder aus sei-
ner Familie genommen wird.

B. Alternative Formen der Betreuung

11. Alle Entscheidungen über eine alternative Betreuung
sollten voll berücksichtigen, dass es grundsätzlich wün-
schenswert ist, das Kind so nahe wie möglich an seinem ge-
wöhnlichen Wohnort zu belassen, um den Kontakt zu seiner
Familie und die mögliche Rückführung in diese zu erleichtern
und Brüche in seinem schulischen, kulturellen und sozialen
Leben weitestgehend zu vermeiden.

12. Entscheidungen über Kinder in alternativen Formen der
Betreuung, einschließlich informeller Betreuung, sollten ge-
bührend berücksichtigen, dass es wichtig ist, den Kindern ein
stabiles Zuhause zu geben und ihr grundlegendes Bedürfnis
nach einer sicheren und beständigen Bindung an ihre Betreu-
ungspersonen zu erfüllen, wobei Dauerhaftigkeit generell ein
wesentliches Ziel ist.

13. Kinder müssen jederzeit mit Würde und Respekt behan-
delt werden und unabhängig davon, in welcher Betreuungs-
form sie untergebracht sind, vor Missbrauch, Vernachlässi-
gung und allen Formen der Ausbeutung durch Betreuungs-
personen, Gleichaltrige oder Dritte wirksam geschützt wer-
den.

14. Die Herausnahme eines Kindes aus der Obhut der Fami-
lie ist als letztes Mittel zu betrachten und sollte nach Möglich-
keit vorübergehend und von möglichst kurzer Dauer sein.
Entscheidungen über eine Herausnahme sollten einer regel-
mäßigen Überprüfung unterliegen, und die Rückführung des
Kindes in die elterliche Obhut nach der Beseitigung oder dem
Wegfall der Gründe für die Herausnahme sollte dem Wohl
des Kindes dienen, entsprechend dem Ergebnis der in Zif-
fer 49 vorgesehenen Bewertung.

15. Finanzielle und materielle Armut oder Umstände, die
direkt und ausschließlich dieser Armut zuzuschreiben sind,
dürfen nie die einzige Begründung dafür sein, ein Kind aus
der elterlichen Obhut zu nehmen, in eine alternative Form der
Betreuung aufzunehmen oder seine Rückführung zu verhin-
dern; sie sind vielmehr als ein Hinweis auf die Notwendigkeit
anzusehen, der Familie angemessene Unterstützung zu ge-
währen.

16. Es ist darauf zu achten, dass alle anderen Rechte mit be-
sonderem Bezug zur Lage von Kindern ohne elterliche Für-
sorge gefördert und gewahrt werden, namentlich, jedoch
nicht ausschließlich, der Zugang zu Bildung, Gesundheitsver-
sorgung und anderen grundlegenden Diensten, das Recht auf
Identität, Religions- und Weltanschauungsfreiheit und Spra-
che und der Schutz der Eigentums- und Erbrechte.

17. Geschwister mit bestehenden Bindungen sollten bei ei-
ner Unterbringung in alternativer Betreuung grundsätzlich
nicht getrennt werden, sofern nicht ein deutliches Miss-
brauchsrisiko oder eine andere dem Wohl des Kindes entspre-
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chende Begründung vorliegt. Auf jeden Fall sollte alles getan
werden, um Geschwistern zu ermöglichen, miteinander in
Kontakt zu bleiben, sofern dies nicht ihren Wünschen oder In-
teressen widerspricht.

18. In Anbetracht dessen, dass in den meisten Ländern die
Mehrzahl der Kinder ohne elterliche Fürsorge informell von
Verwandten oder anderen betreut wird, sollten sich die Staa-
ten darum bemühen, mit diesen Leitlinien im Einklang ste-
hende geeignete Mittel zu bestimmen, um das Wohlergehen
und den Schutz der Kinder in informeller Betreuung zu ge-
währleisten, unter gebührender Achtung kultureller, wirt-
schaftlicher, geschlechtsspezifischer und religiöser Unter-
schiede und Praktiken, die den Rechten und dem Wohl des
Kindes nicht widersprechen.

19. Kein Kind sollte je ohne die Unterstützung und den
Schutz eines Vormunds oder eines anderen anerkannten ver-
antwortlichen Erwachsenen oder einer zuständigen öffentli-
chen Stelle sein.

20. Die Gewährung alternativer Betreuung darf nie dem
Hauptzweck dienen, die politischen, religiösen oder wirt-
schaftlichen Ziele der Betreuenden zu fördern.

21. Die Betreuung in Einrichtungen sollte auf Fälle be-
schränkt werden, in denen ein solcher Rahmen für das betrof-
fene Kind besonders geeignet, notwendig und förderlich ist
und seinem Wohl dient.

22. Nach vorherrschender Expertenmeinung sollte alternati-
ve Betreuung für Kleinkinder, insbesondere Kinder unter
3 Jahren, in einem familiären Umfeld stattfinden. Ausnahmen
von diesem Grundsatz können gerechtfertigt sein, um die
Trennung von Geschwistern zu vermeiden, und in Fällen, in
denen die Unterbringung aufgrund einer Notlage oder für ei-
nen festgesetzten und sehr begrenzten Zeitraum erfolgt und
die anschließende Rückführung in die Familie oder eine ande-
re geeignete langfristige Betreuungslösung vorgesehen ist.

23. Wenngleich anerkannt wird, dass die Betreuung in Ein-
richtungen und die Betreuung in Familien einander bei der
Deckung der Bedürfnisse der Kinder ergänzen, sollten dort,
wo es noch große Heimeinrichtungen (Institutionen) gibt, im
Rahmen einer mit präzisen Zielen versehenen allgemeinen
Strategie der Deinstitutionalisierung Alternativen entwickelt
werden, die die schrittweise Abschaffung dieser Strukturen
ermöglichen. Zu diesem Zweck sollten die Staaten Standards
zur Sicherung der Qualität der Betreuung und von für die Ent-
wicklung des Kindes förderlichen Bedingungen, wie indivi-
dualisierte und in Kleingruppen erfolgende Betreuung, festle-
gen und die bestehenden Einrichtungen anhand dieser Stan-
dards bewerten. Entscheidungen über die Schaffung oder die
Genehmigung der Schaffung neuer Heimeinrichtungen öf-
fentlichen oder privaten Charakters sollten diesem Ziel und
dieser Strategie der Deinstitutionalisierung umfassend Rech-
nung tragen.

Maßnahmen zur Förderung der Anwendung

24. Die Staaten sollten, soweit es ihre verfügbaren Ressour-
cen irgend erlauben und gegebenenfalls im Rahmen der Ent-

wicklungszusammenarbeit, personelle und finanzielle Res-
sourcen bereitstellen, um die optimale und fortschreitende
Umsetzung dieser Leitlinien in ihrem gesamten Hoheitsgebiet
zügig zu gewährleisten. Die Staaten sollten die aktive Zusam-
menarbeit zwischen allen zuständigen Behörden und die
durchgängige Berücksichtigung von Fragen der Kinder- und
Familienhilfe in allen direkt oder indirekt beteiligten Ministe-
rien erleichtern.

25. Den Staaten obliegt es, einen etwaigen Bedarf an inter-
nationaler Zusammenarbeit bei der Umsetzung dieser Leitli-
nien festzustellen und darum zu ersuchen. Solche Ersuchen
sollten ordnungsgemäß geprüft und soweit möglich und ange-
messen positiv beantwortet werden. Die verstärkte Umset-
zung dieser Leitlinien sollte Bestandteil von Programmen der
Entwicklungszusammenarbeit sein. Ausländische Stellen, die
einem Staat Hilfe gewähren, sollten sich jeder Initiative ent-
halten, die mit den Leitlinien unvereinbar ist.

26. Diese Leitlinien sind nicht so auszulegen, als würden sie
niedrigere als die in einem Staat, namentlich in seinem inner-
staatlichen Recht, bereits bestehenden Standards begünstigen
oder zulassen. Gleichermaßen werden die zuständigen Behör-
den, berufsständischen Organisationen und andere ermutigt,
innerstaatliche oder berufsspezifische Leitlinien zu erarbei-
ten, die auf Buchstaben und Geist dieser Leitlinien aufbauen.

III. Anwendungsbereich der Leitlinien

27. Diese Leitlinien finden Anwendung auf den angemesse-
nen Einsatz und die Bedingungen der formellen alternativen
Betreuung für alle Personen, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, soweit die Volljährigkeit nach dem auf
das Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt. Nur wo
dies eigens vermerkt ist, gelten die Leitlinien auch für infor-
melle Betreuungsformen, unter gebührender Beachtung so-
wohl der wichtigen Rolle, die der weiteren Familie und der
Gemeinschaft zukommt, als auch der Verpflichtungen der
Staaten gegenüber allen Kindern, die sich nicht in der Obhut
ihrer Eltern oder der nach dem Gesetz oder nach Gewohn-
heitsrecht für sie sorgeberechtigten Personen befinden, ent-
sprechend dem Übereinkommen über die Rechte des
Kindes157.

28. Die in diesen Leitlinien enthaltenen Grundsätze sind ge-
gebenenfalls auch auf junge Menschen anzuwenden, die sich
bereits in alternativer Betreuung befinden und die, nachdem
sie nach dem anwendbaren Recht die Volljährigkeit erreicht
haben, für eine Übergangszeit weitere Betreuung oder Unter-
stützung benötigen.

29. Im Sinne dieser Leitlinien und vorbehaltlich insbeson-
dere der in Ziffer 30 aufgeführten Ausnahmen gelten folgen-
de Begriffsbestimmungen:

a) Kinder ohne elterliche Fürsorge: alle Kinder, die
gleichviel aus welchem Grund und unter welchen Umständen
über Nacht nicht in der Obhut mindestens eines Elternteils
sind. Kinder ohne elterliche Fürsorge, die sich außerhalb des
Landes ihres gewöhnlichen Aufenthalts befinden oder die
Opfer von Notsituationen sind, können bezeichnet werden als
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i) „unbegleitet“, wenn nicht ein anderer Verwandter
oder ein nach dem Gesetz oder nach Gewohnheitsrecht
dafür verantwortlicher Erwachsener für sie sorgt, oder

ii) „von ihren Sorgeberechtigten getrennt“, wenn sie
von der Hauptbezugsperson, die nach dem Gesetz oder
nach Gewohnheitsrecht für sie zuvor sorgeberechtigt
war, getrennt sind, auch wenn sie von einem anderen
Verwandten begleitet werden;

b) alternative Betreuung kann folgende Formen an-
nehmen: 

i) informelle Betreuung: jede in einem familiären
Umfeld getroffene private Regelung, bei der sich Ver-
wandte oder Freunde (informelle Betreuung durch Na-
hestehende) oder andere Personen in persönlicher Ei-
genschaft über längere Zeit oder auf unbegrenzte Dauer
um das Kind kümmern und dies auf Initiative des Kin-
des, seiner Eltern oder einer anderen Person geschieht,
ohne dass diese Regelung von einer Verwaltungsbehör-
de, einem Gericht oder einer sonstigen ordnungsgemäß
befugten Stelle angeordnet wurde;

ii) formelle Betreuung: jede in einem familiären Um-
feld gewährte Form der Betreuung, die von einer zustän-
digen Verwaltungsbehörde oder einem zuständigen Ge-
richt angeordnet wurde, und jede in einem institutionel-
len Umfeld gewährte Betreuung, auch in privaten Ein-
richtungen, unabhängig davon, ob sie aufgrund von
Verwaltungs- oder gerichtlichen Maßnahmen stattfindet
oder nicht;

c) im Hinblick auf das Umfeld, in dem die alternative
Betreuung gewährt wird, können folgende Formen unter-
schieden werden:

i) Betreuung durch Nahestehende: formelle oder in-
formelle familiäre Betreuung innerhalb der weiteren Fa-
milie des Kindes oder bei nahen Freunden der Familie,
die dem Kind bekannt sind;

ii) Unterbringung in einer Pflegefamilie: Situationen,
in denen Kinder von einer zuständigen Behörde zur al-
ternativen Betreuung in der häuslichen Umgebung einer
Familie untergebracht werden, die nicht die eigene Fa-
milie des Kindes ist und die dafür ausgewählt und quali-
fiziert wurde, eine Erlaubnis erhalten hat und der Auf-
sicht unterliegt;

iii) andere Formen familiärer oder familienähnlicher
Betreuung;

iv) Betreuung in einer Einrichtung: Betreuung in ei-
nem außerfamiliären gruppenbezogenen Rahmen, bei-
spielsweise Schutzstellen zur Notunterbringung, Über-
gangspflegestellen für Notsituationen und alle anderen
Einrichtungen zur kurz- und langfristigen Betreuung,
einschließlich Wohngruppen;

v) Formen betreuten selbständigen Wohnens;

d) Im Hinblick auf die für alternative Formen der Be-
treuung Verantwortlichen sind

i) „Träger“ die öffentlichen oder privaten Stellen und
Dienste, die alternative Formen der Betreuung für Kin-
der organisieren;

ii) „Einrichtungen“ die einzelnen öffentlichen oder
privaten Stätten, in denen Kindern Betreuung gewährt
wird.

30. Alternative Formen der Betreuung im Sinne dieser Leit-
linien erstrecken sich jedoch nicht auf

a) Personen unter 18 Jahren, denen aufgrund der Ent-
scheidung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde die
Freiheit entzogen wird, weil sie einer Gesetzesverletzung ver-
dächtigt, beschuldigt oder überführt werden, und deren Situa-
tion unter den Anwendungsbereich der Rahmenbestimmun-
gen der Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit161

und der Regeln der Vereinten Nationen für den Schutz von
Jugendlichen, denen ihre Freiheit entzogen ist162, fällt;

b) die Betreuung durch Adoptiveltern ab dem Zeit-
punkt, zu dem ihnen aufgrund eines rechtskräftigen Adop-
tionsbeschlusses wirksam die Sorge für das betroffene Kind
übertragen wird, ab dem das Kind für die Zwecke dieser Leit-
linien als in elterlicher Obhut befindlich angesehen wird. Die
Leitlinien sind jedoch auf die Unterbringung eines Kindes vor
der Adoption oder auf Probe bei den künftigen Adoptiveltern
anwendbar, soweit sie mit den in anderen einschlägigen inter-
nationalen Übereinkünften festgelegten Anforderungen für
solche Formen der Unterbringung vereinbar sind;

c) informelle Regelungen, bei denen ein Kind zur Er-
holung und aus Gründen, die nicht mit dem allgemeinen Un-
vermögen oder mangelnden Willen der Eltern, angemessen
für es zu sorgen, zusammenhängen, freiwillig bei Verwand-
ten oder Freunden wohnt.

31. Den zuständigen Behörden und anderen betroffenen
Stellen wird außerdem nahegelegt, diese Leitlinien gegebe-
nenfalls auch in Internaten, Krankenhäusern, Einrichtungen
für Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen
oder sonstigen besonderen Bedürfnissen, Ferienlagern, am
Arbeitsplatz und an anderen Stätten, die für die Betreuung
von Kindern verantwortlich sein können, anzuwenden.

IV. Vermeidung der Notwendigkeit alternativer
Betreuung

A. Die Fürsorge durch die Eltern fördern

32. Die Staaten sollten Politiken verfolgen, die die Unter-
stützung der Familien bei der Wahrnehmung ihrer Verant-
wortung gegenüber dem Kind gewährleisten und das Recht
des Kindes auf eine Beziehung zu beiden Eltern fördern. Die-
se Politiken sollten an den Ursachen für Kindesaussetzung,
Kindesweggabe und die Trennung des Kindes von seiner Fa-
milie ansetzen, indem sie unter anderem das Recht auf Eintra-
gung der Geburt, auf Zugang zu angemessenem Wohnraum

161 Resolution 40/33, Anlage.
162 Resolution 45/113, Anlage.
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und auf grundlegende Gesundheits-, Bildungs- und Sozial-
dienste gewährleisten sowie Maßnahmen zur Bekämpfung
von Armut, Diskriminierung, Marginalisierung, Stigmatisie-
rung, Gewalt, Misshandlung und sexuellem Missbrauch von
Kindern sowie des Suchtstoffmissbrauchs fördern.

33. Die Staaten sollten in sich stimmige und einander ergän-
zende familienorientierte Politiken erarbeiten und umsetzen,
die darauf gerichtet sind, die Fähigkeit der Eltern, für ihre
Kinder zu sorgen, zu fördern und zu stärken.

34. Die Staaten sollten wirksame Maßnahmen durchführen,
um der Kindesaussetzung, der Kindesweggabe und der Tren-
nung des Kindes von seiner Familie vorzubeugen. Soziale Po-
litiken und Programme sollten unter anderem die Familien
mit den Einstellungen, Kompetenzen, Fähigkeiten und Werk-
zeugen ausstatten, die ihnen ermöglichen, angemessen für
den Schutz, die Betreuung und die Entwicklung ihrer Kinder
zu sorgen. Zu diesem Zweck sollten die komplementären
Mittel und Fähigkeiten des Staates und der Zivilgesellschaft,
einschließlich nichtstaatlicher und örtlicher Organisationen,
religiöser Führer und der Medien, genutzt werden. Diese
Maßnahmen des sozialen Schutzes sollten Folgendes umfas-
sen:

a) Angebote zur Stärkung der Familie, wie Elternkur-
se und Elternschulen, die Förderung positiver Eltern-Kind-
Beziehungen, Konfliktlösungskompetenzen, Beschäftigungs-
möglichkeiten, Einkommenschaffung und, wo erforderlich,
soziale Hilfe;

b) unterstützende soziale Dienste, wie Tagesbetreu-
ung, Mediations- und Schlichtungsdienste, Behandlung bei
Suchtstoffmissbrauch, finanzielle Hilfe und Angebote für El-
tern und Kinder mit Behinderungen. Diese vorzugsweise inte-
grierten und möglichst wenig eingreifenden Dienste sollten
auf Ebene der örtlichen Gemeinschaft direkt zugänglich sein
und die Familien als Partner aktiv einbeziehen, indem sie de-
ren Ressourcen mit denen der Gemeinschaft und der Betreu-
ungsperson vereinen;

c) jugendpolitische Maßnahmen, die darauf gerichtet
sind, junge Menschen zu befähigen, den Herausforderungen
des täglichen Lebens positiv zu begegnen, namentlich wenn
sie sich entscheiden, das Elternhaus zu verlassen, und künfti-
ge Eltern darauf vorzubereiten, in voller Sachkenntnis Ent-
scheidungen über ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit
zu treffen und sich ihrer Verantwortung auf diesem Gebiet zu
stellen.

35. Zur Unterstützung der Familien sollten verschiedene er-
gänzende, im Verlauf des Unterstützungsprozesses variieren-
de Methoden und Techniken herangezogen werden, wie etwa
Hausbesuche, Gruppensitzungen mit anderen Familien, Fall-
konferenzen und Selbstverpflichtungen der betroffenen Fa-
milie. Sie sollten darauf abzielen, sowohl die innerfamiliären
Beziehungen als auch die Integration der Familie in ihre Ge-
meinschaft zu fördern.

36. Nach Maßgabe der örtlichen Rechtsvorschriften sollte
der Bereitstellung und Förderung von Unterstützungs- und

Betreuungsangeboten für alleinerziehende und jugendliche
Eltern und deren Kinder, unabhängig davon, ob diese ehelich
oder unehelich sind, besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden. Die Staaten sollten sicherstellen, dass jugendliche
Eltern alle mit ihrer Rechtsstellung als Eltern wie auch als
Kinder verbundenen Rechte behalten, namentlich den Zu-
gang zu allen für ihre eigene Entwicklung erforderlichen an-
gemessenen Diensten, die Beihilfen, auf die Eltern Anspruch
haben, und ihre Erbrechte. Es sollten Maßnahmen ergriffen
werden, um den Schutz schwangerer Mädchen zu gewährleis-
ten und sicherzustellen, dass sie ihre Ausbildung nicht unter-
brechen. Außerdem sollten Anstrengungen zur Verringerung
des Stigmas unternommen werden, das alleinerziehenden und
jugendlichen Eltern anhaftet.

37. Für Geschwister, die ihre Eltern oder Bezugspersonen
verloren haben und die sich entscheiden, zusammen in ihrem
Haushalt zu bleiben, sollten Unterstützung und Dienstleistun-
gen zur Verfügung stehen, soweit das älteste Geschwister be-
reit ist und für fähig erachtet wird, die Rolle des Haushalts-
vorstands zu übernehmen. Wie in Ziffer 19 vorgesehen soll-
ten die Staaten insbesondere durch die Benennung eines Vor-
munds, eines anerkannten verantwortlichen Erwachsenen
oder gegebenenfalls einer rechtlich mit der Wahrnehmung
von Vormundschaftsaufgaben betrauten öffentlichen Stelle
gewährleisten, dass solche Haushalte den vorgeschriebenen
Schutz vor allen Formen der Ausbeutung und des Miss-
brauchs genießen und Aufsicht und Unterstützung durch die
örtliche Gemeinschaft und ihre zuständigen Dienste, etwa So-
zialarbeiter, erhalten, wobei die Gesundheit, die Wohnver-
hältnisse, die Bildung und die Erbrechte der Kinder besonde-
re Anliegen sind. Insbesondere sollte darauf geachtet werden,
dass der Vorstand eines solchen Haushalts neben seinen
Rechten als Haushaltsvorstand alle mit seiner Rechtsstellung
als Kind verbundenen Rechte behält, namentlich den Zugang
zu Bildung und Freizeit.

38. Die Staaten sollten dafür sorgen, dass es Möglichkeiten
der Tagesbetreuung, einschließlich Ganztagsschulen und
Kurzzeitbetreuung, gibt, damit die Eltern ihre allgemeinen fa-
miliären Aufgaben und insbesondere die mit der Betreuung
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen verbundenen zu-
sätzlichen Aufgaben besser bewältigen können.

Der Trennung der Familie vorbeugen

39. Ausgehend von soliden fachlichen Grundsätzen sollten
geeignete Kriterien entwickelt und konsequent angewendet
werden, um in Fällen, in denen die zuständige Behörde oder
der zuständige Träger hinreichende Gründe für die Annahme
hat, dass das Wohl des Kindes gefährdet ist, die Situation des
Kindes und der Familie einzuschätzen, namentlich die tat-
sächliche und potenzielle Fähigkeit der Familie, für das Kind
zu sorgen.

40. Entscheidungen über die Herausnahme oder die Rück-
führung sollten sich auf diese Einschätzung stützen und von
entsprechend qualifizierten und ausgebildeten Fachkräften im
Namen oder mit der Genehmigung der zuständigen Behörde,
in voller Abstimmung mit allen Beteiligten und eingedenk der
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Notwendigkeit, für die Zukunft des Kindes zu planen, getrof-
fen werden.

41. Die Staaten werden ermutigt, Maßnahmen zu ergreifen,
um die Rechte während der Schwangerschaft, der Geburt und
der Stillzeit umfassend zu schützen und zu garantieren und so
Bedingungen der Würde und der Gleichheit für den unbeein-
trächtigten Verlauf der Schwangerschaft und die angemesse-
ne Betreuung des Kindes zu gewährleisten. Für die künftigen
Mütter und Väter, insbesondere jugendliche Eltern, die
Schwierigkeiten haben, ihrer elterlichen Verantwortung ge-
recht zu werden, sollten daher Unterstützungsprogramme be-
reitgestellt werden. Ziel dieser Programme sollte es sein, die
Mütter und Väter in die Lage zu versetzen, ihre elterliche
Verantwortung in Würde wahrzunehmen, und zu verhindern,
dass sie sich aufgrund ihrer unsicheren Lage veranlasst sehen,
ihr Kind wegzugeben.

42. Wird ein Kind weggegeben oder ausgesetzt, sollten die
Staaten dafür sorgen, dass dies unter Bedingungen der Ver-
traulichkeit und der Sicherheit für das Kind und unter Ach-
tung seines Rechts auf den Zugang zu Informationen über sei-
ne Herkunft, soweit dies angemessen und nach dem Recht des
Staates möglich ist, geschehen kann.

43. Die Staaten sollten für den Umgang mit Situationen, in
denen ein Kind anonym ausgesetzt wurde, klare Richtlinien
erarbeiten, die vorgeben, ob und wie die Familie ausfindig ge-
macht und die Zusammenführung oder die Unterbringung in
der weiteren Familie vorgenommen werden sollte. Diese
Richtlinien sollten außerdem eine rasche Entscheidung dar-
über, ob das Kind für eine dauerhafte Unterbringung in einer
Familie in Frage kommt, und für die zügige Abwicklung einer
solchen Unterbringung ermöglichen.

44. Tritt ein Elternteil oder Vormund an einen Träger oder
eine Einrichtung öffentlichen oder privaten Charakters mit
dem Wunsch heran, ein Kind auf Dauer wegzugeben, sollte
der Staat sicherstellen, dass die Familie Beratung und soziale
Unterstützung erhält, um sie zu ermutigen und zu befähigen,
weiter für das Kind zu sorgen. Gelingt dies nicht, sollte im
Rahmen einer Bewertung durch Sozialarbeiter oder andere
geeignete Fachkräfte festgestellt werden, ob es andere Fami-
lienangehörige gibt, die auf Dauer die Verantwortung für das
Kind übernehmen wollen, und ob diese Regelung dem Wohl
des Kindes dienen würde. Ist eine solche Regelung nicht
möglich oder nicht im Interesse des Kindeswohls, sollten Be-
mühungen unternommen werden, um innerhalb einer ange-
messenen Frist eine Möglichkeit zur dauerhaften Unterbrin-
gung in einer Familie zu finden.

45. Tritt ein Elternteil oder eine Betreuungsperson an einen
Träger oder eine Einrichtung öffentlichen oder privaten Cha-
rakters mit dem Wunsch heran, ein Kind für eine kurze oder
unbestimmte Zeitspanne in Betreuung zu geben, sollte der
Staat sicherstellen, dass Beratung und soziale Unterstützung
zur Verfügung stehen, um sie zu ermutigen und zu befähigen,
weiter für das Kind zu sorgen. Ein Kind sollte erst dann in al-
ternative Formen der Betreuung aufgenommen werden, wenn
diese Bemühungen erfolglos geblieben sind und es annehm-
bare und berechtigte Gründe für die Inobhutnahme des Kin-
des gibt.

46. Lehrer und andere, die mit Kindern arbeiten, sollten eine
spezielle Schulung erhalten, die ihnen hilft, Situationen von
Missbrauch, Vernachlässigung, Ausbeutung oder der Gefahr
der Aussetzung zu erkennen und an die zuständigen Stellen
zu überweisen.

47. Jede Entscheidung über die Herausnahme eines Kindes
aus seiner Familie gegen den Willen der Eltern muss von zu-
ständigen Behörden nach den anzuwendenden Rechtsvor-
schriften und Verfahren getroffen werden und einer gerichtli-
chen Nachprüfung unterliegen, wobei den Eltern das Recht
auf Einlegung eines Rechtsbehelfs und Vertretung durch ei-
nen Rechtsbeistand gewährleistet wird.

48. Wenn der alleinigen oder hauptsächlichen Betreuungs-
person des Kindes durch Untersuchungshaft oder Verurtei-
lung zu einer Freiheitsstrafe die Freiheit entzogen werden
könnte, sollten in geeigneten Fällen nach Möglichkeit und un-
ter gebührender Berücksichtigung des Kindeswohls Maßnah-
men und Strafen nicht freiheitsentziehender Art zum Einsatz
kommen. Die Staaten sollten das Wohl des Kindes berück-
sichtigen, wenn sie darüber entscheiden, ob im Gefängnis ge-
borene oder mit einem Elternteil im Gefängnis lebende Kin-
der den Eltern entzogen werden sollten. Die Herausnahme
dieser Kinder sollte ebenso gehandhabt werden wie andere
Fälle, in denen eine Trennung erwogen wird. Es sollte alles
getan werden, damit Kinder, die mit einem Elternteil in Ge-
wahrsam verbleiben, angemessene Betreuung und angemes-
senen Schutz erhalten, während ihre eigene Rechtsstellung als
freie Individuen und ihr Zugang zu den Aktivitäten in der Ge-
meinschaft gewährleistet sind.

B. Die Rückführung in die Familie fördern

49. Um das Kind und die Familie auf seine mögliche Rück-
kehr in die Familie vorzubereiten und dabei zu unterstützen,
sollte seine Situation in Abstimmung mit den verschiedenen
beteiligten Akteuren (dem Kind, der Familie, der alternativen
Betreuungsperson) von einer Person oder einem Team, die
ordnungsgemäß benannt wurden und über Zugang zu multi-
disziplinärer Beratung verfügen, einer Bewertung unterzogen
werden, um zu entscheiden, ob die Rückführung des Kindes
in die Familie möglich und im Interesse des Kindeswohls ist,
welche Schritte damit verbunden wären und wer die Aufsicht
darüber ausüben würde.

50. Die Ziele der Rückführung und die diesbezüglichen
Hauptaufgaben der Familie und der alternativen Betreuungs-
person sollten schriftlich festgelegt und von allen Betroffenen
gebilligt werden.

51. Die zuständige Stelle sollte im Hinblick auf die Rück-
führung des Kindes regelmäßige und angemessene Kontakte
zwischen dem Kind und seiner Familie aufbauen, unterstüt-
zen und überwachen.

52. Ist die Rückführung des Kindes in seine Familie erst
einmal beschlossen, sollte sie als allmählicher, begleiteter
Prozess gestaltet werden und mit Folge- und Unterstützungs-
maßnahmen einhergehen, die dem Alter, den Bedürfnissen
und der Entwicklung des Kindes sowie der Ursache der Tren-
nung Rechnung tragen. 
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V. Rahmen für die Gewährung der Betreuung

53. Um den spezifischen psychoemotionalen, sozialen und
sonstigen Bedürfnissen eines jeden Kindes ohne elterliche
Fürsorge gerecht zu werden, sollten die Staaten alle erforder-
lichen Maßnahmen ergreifen, um die gesetzlichen, politi-
schen und finanziellen Voraussetzungen für angemessene al-
ternative Betreuungsangebote zu gewährleisten, wobei fami-
lien- und gemeindenahe Lösungen Vorrang haben.

54. Die Staaten sollten sicherstellen, dass eine Bandbreite
von alternativen Betreuungsangeboten zur Verfügung stehen,
die den allgemeinen Grundsätzen dieser Leitlinien entspre-
chen, von der Notunterbringung über die kurzfristige bis zur
langfristigen Betreuung.

55. Die Staaten sollten sicherstellen, dass alle an der Ge-
währung alternativer Betreuung für Kinder beteiligten Stellen
und Personen über die entsprechende Erlaubnis einer zustän-
digen Behörde verfügen und der regelmäßigen Kontrolle und
Überprüfung durch diese im Einklang mit diesen Leitlinien
unterliegen. Zu diesem Zweck sollten diese Behörden geeig-
nete Kriterien für die Bewertung der fachlichen und ethischen
Eignung der Betreuenden und für ihre Zulassung, Kontrolle
und Beaufsichtigung erarbeiten.

56. Im Hinblick auf informelle Regelungen zur Betreuung
des Kindes in der weiteren Familie, bei Freunden oder ande-
ren sollten die Staaten die Betreuungspersonen gegebenen-
falls ermutigen, die zuständigen Behörden davon entspre-
chend in Kenntnis zu setzen, damit die Betreuenden und das
Kind die notwendige finanzielle und sonstige Unterstützung
zur Förderung des Wohlergehens und des Schutzes des Kin-
des erhalten können. Soweit möglich und nach Bedarf sollten
die Staaten die Personen, die informell für das Kind sorgen,
dazu ermutigen und es ihnen ermöglichen, die Betreuungsre-
gelung mit der Zustimmung des Kindes und seiner Eltern
nach Ablauf einer angemessenen Zeitspanne zu formalisie-
ren, soweit sich die Regelung bisher als im Interesse des Kin-
deswohls erwiesen hat und zu erwarten ist, dass sie auf abseh-
bare Zeit weiterbesteht.

VI. Festlegung der am besten geeigneten Form der
Betreuung

57. Entscheidungen über dem Kindeswohl entsprechende
alternative Formen der Betreuung sollten im Rahmen eines
gerichtlichen, administrativen oder sonstigen geeigneten und
anerkannten Verfahrens mit rechtlichen Garantien getroffen
werden, was gegebenenfalls in einem Gerichtsverfahren die
Vertretung des Kindes durch einen Rechtsbeistand ein-
schließt. Die Entscheidungsfindung sollte sich auf eine rigo-
rose Bewertung, Planung und Überprüfung durch die vorhan-
denen Strukturen und Mechanismen stützen und von entspre-
chend qualifizierten Fachkräften, die soweit möglich in einem
multidisziplinären Team arbeiten, anhand der Umstände des
Einzelfalls vorgenommen werden. In allen Phasen sollten da-
bei das Kind, entsprechend seiner Entwicklung, und seine El-
tern oder Vormünder umfassend angehört werden. Zu diesem
Zweck sollten allen Beteiligten die als Grundlage für ihre
Meinungsbildung benötigten Informationen zur Verfügung

gestellt werden. Die Staaten sollten alles tun, um ausreichen-
de Ressourcen und geeignete Kanäle für die Ausbildung und
die Anerkennung der Qualifikationen der Fachkräfte bereit-
zustellen, die für die Ermittlung der besten Form der Betreu-
ung zuständig sind, und so die Einhaltung dieser Bestimmun-
gen erleichtern.

58. Die Bewertung sollte zügig, gründlich und sorgfältig
durchgeführt werden. Sie sollte sowohl die unmittelbare Si-
cherheit und das unmittelbare Wohlergehen des Kindes als
auch seine längerfristige Betreuung und Entwicklung in Be-
tracht ziehen und die Persönlichkeitsmerkmale und den Ent-
wicklungsstand, den ethnischen, kulturellen, sprachlichen
und religiösen Hintergrund, das familiäre und soziale Um-
feld, die Krankengeschichte und etwaige besondere Bedürf-
nisse des Kindes berücksichtigen.

59. Der erste Bewertungsbericht und die Folgeberichte soll-
ten nach ihrer Annahme durch die zuständigen Behörden we-
sentliche Instrumente für Planungsentscheidungen darstellen,
um unter anderem unnötige Brüche und widersprüchliche
Entscheidungen zu vermeiden.

60. Häufige Veränderungen des Betreuungsumfelds scha-
den der Entwicklung und der Bindungsfähigkeit des Kindes
und sollten vermieden werden. Kurzfristige Unterbringungen
sollten darauf abzielen, die Herbeiführung einer angemesse-
nen dauerhaften Lösung zu ermöglichen. Diese sollte ohne
unangemessene Verzögerung erreicht werden, indem das
Kind in seine Kernfamilie oder in die weitere Familie zurück-
geführt oder, wenn dies nicht möglich ist, in einem stabilen
anderen familiären Umfeld oder in den in Ziffer 21 vorgese-
henen Fällen in einem stabilen und geeigneten Rahmen in ei-
ner Einrichtung untergebracht wird.

61. Die Planung der zu gewährenden Betreuung und einer
dauerhaften Lösung sollte so früh wie möglich beginnen, am
besten noch bevor das Kind in Obhut genommen wird; sie
sollte die unmittelbaren und längerfristigen Vor- und Nach-
teile jeder in Erwägung gezogenen Option berücksichtigen
und kurz- und langfristige Vorschläge beinhalten.

62. Die Planung der zu gewährenden Betreuung und einer
dauerhaften Lösung sollte namentlich Folgendes berücksich-
tigen: die Art und Qualität der Bindung des Kindes an seine
Familie, die Fähigkeit der Familie, das Wohlergehen und die
harmonische Entwicklung des Kindes zu gewährleisten, das
Bedürfnis oder den Wunsch des Kindes, sich als Teil einer
Familie zu fühlen, die Erwünschtheit des Verbleibs des Kin-
des in seiner Gemeinschaft und seinem Land, seinen kulturel-
len, sprachlichen und religiösen Hintergrund und die Bezie-
hungen zu seinen Geschwistern, von denen es möglichst nicht
getrennt werden sollte.

63. Der Plan sollte klare Angaben unter anderem über die
Ziele der Unterbringung und die zur Verwirklichung dieser
Ziele zu ergreifenden Maßnahmen enthalten.

64. Das Kind und seine Eltern oder Vormünder sollten über
die verfügbaren alternativen Betreuungsangebote, die mit je-
der Option verbundenen Folgen und ihre diesbezüglichen
Rechte und Pflichten umfassend informiert werden.
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65. Die Vorbereitung, die Durchsetzung und die Evaluie-
rung einer Schutzmaßnahme für ein Kind sollten so weit wie
möglich unter Beteiligung seiner Eltern oder Vormünder und
der möglichen Pflegeeltern und Betreuungspersonen sowie
unter Achtung seiner besonderen Bedürfnisse, Überzeugun-
gen und Wünsche erfolgen. Auf Ersuchen des Kindes, der El-
tern oder der Vormünder können in jedem Entscheidungspro-
zess außerdem nach dem Ermessen der zuständigen Behörde
andere wichtige Bezugspersonen des Kindes angehört wer-
den.

66. Die Staaten sollten dafür sorgen, dass jedes von einem
ordnungsgemäß zusammengesetzten Gericht, einer Verwal-
tungsbehörde oder einer anderen zuständigen Stelle in alter-
nativer Betreuung untergebrachte Kind sowie seine Eltern
oder andere Personen mit elterlicher Verantwortung die Mög-
lichkeit erhalten, vor einem Gericht gegen die Unterbrin-
gungsentscheidung Beschwerde einzulegen, dass sie über ihr
Beschwerderecht unterrichtet und bei seiner Ausübung unter-
stützt werden.

67. Die Staaten sollten das Recht eines jeden zur vorüberge-
henden Betreuung untergebrachten Kindes auf eine regelmä-
ßige und gründliche, vorzugsweise alle drei Monate vorzu-
nehmende Überprüfung der Angemessenheit seiner Betreu-
ung und Behandlung gewährleisten, insbesondere unter Be-
rücksichtigung seiner persönlichen Entwicklung und seiner
sich verändernden Bedürfnisse und der Entwicklungen in sei-
nem familiären Umfeld, sowie der Frage, ob die gegenwärtige
Form der Unterbringung unter den gegebenen Umständen
noch geeignet und notwendig ist. Die Überprüfung sollte von
entsprechend qualifizierten und befugten Personen durchge-
führt werden und das Kind und alle wichtigen Bezugsperso-
nen des Kindes umfassend einbeziehen.

68. Das Kind sollte auf alle sich aus dem Planungs- und
Überprüfungsprozess ergebenden Veränderungen der Betreu-
ungsform vorbereitet werden.

VII. Bereitstellung alternativer Formen der Betreuung

A. Politiken

69. Es ist Aufgabe des Staates oder der zuständigen staatli-
chen Ebene, die Erarbeitung und Umsetzung koordinierter
Politiken für die formelle und informelle Betreuung aller Kin-
der ohne elterliche Fürsorge sicherzustellen. Diese Politiken
sollten sich auf solide Informationen und statistische Daten
stützen. Sie sollten ein Verfahren festlegen, mit dem unter
Berücksichtigung der Rolle der Eltern oder der Hauptbezugs-
personen des Kindes im Hinblick auf seinen Schutz, seine Be-
treuung und seine Entwicklung festgestellt wird, wer für ein
Kind verantwortlich ist. Solange nicht das Gegenteil nachge-
wiesen wird, wird vermutet, dass die Verantwortung bei den
Eltern oder den Hauptbezugspersonen des Kindes liegt.

70. Alle staatlichen Stellen, die in Zusammenarbeit mit der
Zivilgesellschaft an der Überweisung und Unterstützung von
Kindern ohne elterliche Fürsorge beteiligt sind, sollten Politi-
ken und Verfahren beschließen, die den Informationsaus-
tausch und die Vernetzung zwischen Trägern und Einzelper-

sonen begünstigen, um eine wirksame Betreuung und Nach-
betreuung und den wirksamen Schutz dieser Kinder zu ge-
währleisten. Die Standortwahl und/oder Konzeption des für
die Kontrolle der alternativen Betreuung zuständigen Trägers
sollte in einer Weise erfolgen, die größtmögliche Zugänglich-
keit für diejenigen, die die angebotenen Dienste benötigen,
gewährleistet.

71. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Qualität der alter-
nativen Betreuung, sowohl institutioneller als auch familiärer
Betreuungsformen, gewidmet werden, insbesondere was die
fachlichen Kompetenzen, die Auswahl, die Ausbildung und
die Überwachung der Betreuungspersonen betrifft. Ihre Rolle
und Aufgaben sollten klar definiert und gegenüber denen der
Eltern oder Vormünder des Kindes deutlich abgegrenzt wer-
den.

72. In jedem Land sollten die zuständigen Behörden ein Do-
kument erstellen, in dem die Rechte der Kinder in alternativer
Betreuung gemäß diesen Leitlinien festgelegt sind. Kinder in
alternativer Betreuung sollten in der Lage sein, die Vorschrif-
ten, Regeln und Ziele der jeweiligen Betreuungsform und ihre
damit verbundenen Rechte und Pflichten in vollem Umfang
zu verstehen.

73. Jeder alternativen Form der Betreuung sollte eine
schriftliche Darstellung der Betreuungsziele und der Art der
Verantwortung der Betreuungsperson oder -einrichtung ge-
genüber dem Kind zugrunde liegen, die den im Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes157, in diesen Leitlinien und
im anzuwendenden Recht festgelegten Normen entspricht.
Alle Betreuungspersonen und -einrichtungen sollten über an-
gemessene, den rechtlichen Anforderungen entsprechende
Qualifikationen und Erlaubnisse verfügen.

74. Um zu gewährleisten, dass die Überweisung von Kin-
dern oder ihre Aufnahme in eine alternative Betreuungsform
nach einem einheitlichen Verfahren erfolgt, sollte ein Rege-
lungsrahmen geschaffen werden.

75. Kulturelle und religiöse Praktiken im Zusammenhang
mit alternativen Formen der Betreuung, namentlich in Bezug
auf geschlechtsspezifische Gesichtspunkte, sollten geachtet
und gefördert werden, soweit sie nachweislich mit den Rech-
ten und dem Wohl der Kinder vereinbar sind. Die Prüfung, ob
diese Praktiken gefördert werden sollten, sollte in einem weit-
gehend partizipativen Verfahren unter Einbeziehung der be-
troffenen kulturellen und religiösen Führer, der Fachkräfte
und derjenigen, die Kinder ohne elterliche Fürsorge betreuen,
der Eltern und anderer maßgeblicher Beteiligter sowie der
Kinder selbst erfolgen.

1. Informelle Betreuung

76. Um sicherzustellen, dass bei der von Einzelpersonen
oder Familien geleisteten informellen Betreuung adäquate
Betreuungsbedingungen gegeben sind, sollten die Staaten die
Rolle anerkennen, die dieser Form der Betreuung zukommt,
und ausgehend von einer Bewertung dessen, welche Betreu-
ungsformen besonderer Hilfe oder Aufsicht bedürfen, geeig-
nete Maßnahmen ergreifen, um ihre optimale Durchführung
zu unterstützen.
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77. Die zuständigen Behörden sollten Personen, die infor-
melle Betreuungsarbeit leisten, gegebenenfalls ermutigen,
diese Regelung zu melden, und sich darum bemühen, ihnen
Zugang zu allen verfügbaren Diensten und Leistungen zu ge-
währen, die ihnen bei der Erfüllung ihrer Sorge- und Schutz-
pflicht gegenüber dem Kind helfen könnten.

78. Der Staat sollte die De-facto-Verantwortung der Perso-
nen, die das Kind informell betreuen, anerkennen.

79. Die Staaten sollten besondere, angemessene Maßnah-
men zum Schutz der Kinder in informeller Betreuung vor
Missbrauch, Vernachlässigung, Kinderarbeit und allen ande-
ren Formen der Ausbeutung erarbeiten, wobei der informel-
len Betreuung durch Nichtverwandte oder durch dem Kind
zuvor nicht bekannte oder in weiter Entfernung vom gewöhn-
lichen Wohnort des Kindes lebende Verwandte besondere
Aufmerksamkeit zu widmen ist.

2. Allgemeine Bedingungen, die für alle Formen der 
formellen alternativen Betreuung gelten

80. Die Überführung eines Kindes in eine alternative Form
der Betreuung sollte mit äußerster Sensibilität und auf kinder-
freundliche Weise geschehen; insbesondere sollte das betei-
ligte Personal besonders geschult sein und grundsätzlich kei-
ne Uniform tragen.

81. Wird ein Kind in alternativer Betreuung untergebracht,
sollte der Kontakt zu seiner Familie sowie zu anderen ihm na-
hestehenden Personen wie Freunden, Nachbarn und früheren
Betreuungspersonen im Interesse seines Schutzes und des
Kindeswohls gefördert und erleichtert werden. Hat das Kind
keinen Kontakt zu seinen Familienangehörigen, sollte es Zu-
gang zu Informationen über ihre Situation haben.

82. Die Staaten sollten besonders darauf achten, dass Kin-
der, die sich wegen Freiheitsentzugs oder eines längeren
Krankenhausaufenthalts ihrer Eltern in alternativer Betreu-
ung befinden, die Möglichkeit haben, mit ihren Eltern in Kon-
takt zu bleiben, und in dieser Hinsicht die notwendige Bera-
tung und Unterstützung erhalten.

83. Die Betreuungspersonen sollten dafür sorgen, dass die
Kinder gesunde und nährstoffreiche Nahrungsmittel in aus-
reichender Menge entsprechend den örtlichen Ernährungsge-
wohnheiten und den maßgeblichen Ernährungsstandards so-
wie im Einklang mit den religiösen Überzeugungen des Kin-
des erhalten. Falls erforderlich, sollten sie außerdem geeigne-
te Nahrungsergänzungsmittel erhalten.

84. Die Betreuungspersonen sollten die Gesundheit der
Kinder, für die sie verantwortlich sind, fördern und die ent-
sprechenden Vorkehrungen treffen, damit medizinische Be-
treuung, Beratung und Unterstützung nach Bedarf zur Verfü-
gung stehen.

85. Die Kinder sollten Zugang zu schulischer, außerschuli-
scher und beruflicher Bildung gemäß ihren Rechten und so-
weit möglich in Bildungseinrichtungen ihrer örtlichen Ge-
meinschaft haben.

86. Die Betreuungspersonen sollten sicherstellen, dass das
Recht eines jeden Kindes, einschließlich der Kinder, die Be-
hinderungen haben, mit HIV/Aids leben oder davon betroffen
sind oder sonstige besondere Bedürfnisse haben, sich durch
Spiel und Freizeitbetätigung zu entfalten, geachtet wird und
dass Möglichkeiten für solche Betätigungen sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Betreuungsrahmens geschaffen wer-
den. Kontakte zu den Kindern und anderen Mitgliedern der
örtlichen Gemeinschaft sollten gefördert und erleichtert wer-
den. 

87. Den spezifischen Sicherheits-, Gesundheits-, Ernäh-
rungs-, Entwicklungs- und sonstigen Bedürfnissen von Säug-
lingen und Kleinkindern, einschließlich derjenigen mit be-
sonderen Bedürfnissen, sollte in allen Betreuungsumgebun-
gen Rechnung getragen werden, indem ihnen namentlich der
Aufbau dauerhafter Bindungsbeziehungen zu einer bestimm-
ten Betreuungsperson ermöglicht wird.

88. Die Kinder sollten die Bedürfnisse ihres religiösen und
spirituellen Lebens befriedigen dürfen, namentlich indem sie
Besuche eines qualifizierten Vertreters ihrer Religion emp-
fangen, und sie sollten frei darüber entscheiden dürfen, ob sie
an Gottesdiensten, Religionsunterricht oder religiöser Bera-
tung teilnehmen. Der eigene religiöse Hintergrund des Kindes
sollte geachtet werden, und kein Kind darf dazu ermutigt oder
überredet werden, während der Betreuungsunterbringung sei-
ne Religion oder Weltanschauung zu ändern.

89. Alle für Kinder verantwortlichen Erwachsenen sollten
das Recht auf Privatsphäre achten und fördern, was angemes-
sene Einrichtungen für die hygienischen und sanitären Be-
dürfnisse, unter Beachtung geschlechtsspezifischer Unter-
schiede und der Interaktion von Jungen und Mädchen, und
geeigneten, sicheren und zugänglichen Raum für die Aufbe-
wahrung ihrer persönlichen Habe einschließt.

90. Die Betreuungspersonen sollten verstehen, dass ihnen
eine wichtige Rolle dabei zukommt, positive, sichere und för-
derliche Beziehungen zu den Kindern aufzubauen, und soll-
ten in der Lage sein, dieser Aufgabe nachzukommen.

91. Die Unterkunft sollte in allen Formen alternativer Be-
treuung den Erfordernissen der Gesundheit und der Sicherheit
genügen.

92. Die Staaten müssen durch ihre zuständigen Behörden
dafür sorgen, dass die Art der Unterkunft von Kindern in al-
ternativer Betreuung und die Aufsicht über die Unterbringung
einen wirksamen Schutz vor Missbrauch ermöglicht. Bei der
Entscheidung über die jeweilige Wohnform ist dem Alter, der
Reife und dem Grad der Gefährdung des Kindes besondere
Aufmerksamkeit zu widmen. Die Maßnahmen zum Schutz
der betreuten Kinder sollten mit dem Gesetz im Einklang ste-
hen und nicht zu unzumutbaren Einschränkungen ihrer Frei-
heit und ihres Verhaltens im Vergleich zu Kindern ähnlichen
Alters in ihrer Gemeinschaft führen.

93. Alle alternativen Formen der Betreuung sollten den
Kindern angemessenen Schutz vor Entführung, Kinderhan-
del, Verkauf und allen anderen Formen der Ausbeutung bie-
ten. Etwaige sich daraus ergebende Einschränkungen ihrer
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Freiheit und ihres Verhaltens sollten auf das für den wirksa-
men Schutz vor solchen Handlungen unbedingt erforderliche
Maß begrenzt werden.

94. Alle Betreuungspersonen sollten unter Berücksichti-
gung der vertretbaren Risiken und des Alters des Kindes so-
wie entsprechend seinem Entwicklungsstand Kinder und Ju-
gendliche dabei fördern und dazu ermutigen, sachkundige
Entscheidungen zu treffen.

95. Die Staaten, Träger und Einrichtungen, Schulen und
sonstigen Gemeinschaftsdienste sollten geeignete Maßnah-
men ergreifen, um sicherzustellen, dass Kinder in alternativer
Betreuung während oder nach ihrer Unterbringung nicht stig-
matisiert werden. Zu diesem Zweck sollten sie sich unter an-
derem darum bemühen, dass die Kinder möglichst nicht als in
alternativer Betreuung untergebrachte Kinder erkennbar sind.

96. Alle Maßnahmen zur Disziplinierung und Verhaltens-
steuerung, die Folter, grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung darstellen, namentlich Isolierung oder
Einzelunterbringung oder jede andere Form körperlicher oder
seelischer Gewalt, die die körperliche oder geistige Gesund-
heit des Kindes beeinträchtigen könnte, müssen im Einklang
mit den internationalen Menschenrechtsnormen streng verbo-
ten werden. Die Staaten müssen alle erforderlichen Maßnah-
men ergreifen, um derartige Praktiken zu verhindern und si-
cherzustellen, dass sie nach dem Gesetz strafbar sind. Die
Einschränkung des Kontakts des Kindes zu seinen Familien-
angehörigen und anderen besonders wichtigen Bezugsperso-
nen darf nie als Sanktion verhängt werden.

97. Die Anwendung von Gewalt und Zwang gleich welcher
Art ist nur dann zulässig, wenn sie zum Schutz der körperli-
chen oder seelischen Unversehrtheit des Kindes oder anderer
unbedingt erforderlich ist und im Einklang mit dem Gesetz,
auf angemessene und verhältnismäßige Weise und unter Ach-
tung der Grundrechte des Kindes erfolgt. Der Einsatz von
Drogen und Medikamenten als Zwangsmittel sollte auf einer
therapeutischen Notwendigkeit beruhen und darf nie ohne die
Beurteilung und Verordnung durch eine Fachkraft erfolgen.

98. Kinder in Betreuung sollten Zugang zu einer Vertrau-
ensperson haben, der sie sich in absoluter Vertraulichkeit mit-
teilen können. Diese Person sollte von der zuständigen Be-
hörde mit Zustimmung des betroffenen Kindes benannt wer-
den. Das Kind sollte darüber unterrichtet werden, dass recht-
liche oder ethische Normen unter bestimmten Umständen ei-
nen Bruch der Vertraulichkeit verlangen können.

99. Kinder in Betreuung sollten Zugang zu einem bekann-
ten, wirksamen und unparteilichen Mechanismus haben, über
den sie Beschwerden oder Anliegen bezüglich ihrer Behand-
lung oder der Bedingungen ihrer Unterbringung vorbringen
können. Diese Mechanismen sollten eine erste Beratung,
Rückmeldung, Umsetzung und weitere Beratung einschlie-
ßen. Junge Menschen mit vorheriger Betreuungserfahrung
sollten in diesen Prozess eingebunden werden, wobei ihrer
Meinung das gebührende Gewicht beizumessen ist. Die
Durchführung des Prozesses sollte durch kompetente Perso-
nen erfolgen, die für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
ausgebildet sind.

100. Um das Bewusstsein des Kindes für seine eigene Identi-
tät zu fördern, sollte mit seiner Beteiligung ein Lebensbuch
mit entsprechenden Informationen, Bildern, persönlichen Ge-
genständen und Erinnerungsstücken zu jedem Schritt in sei-
nem Leben geführt werden, das dem Kind ein Leben lang zur
Verfügung stehen wird.

B. Rechtliche Verantwortung für das Kind

101. In Situationen, in denen die Eltern des Kindes abwesend
sind oder nicht in der Lage sind, die täglichen Entscheidungen
zum Wohl des Kindes zu treffen, und eine zuständige Verwal-
tungsbehörde oder ein zuständiges Gericht die Unterbringung
des Kindes in alternativer Betreuung angeordnet oder geneh-
migt hat, sollten das Recht und die rechtliche Verantwortung,
diese Entscheidungen anstelle der Eltern zu treffen, nach um-
fassender Anhörung des Kindes einer besonders benannten
Person oder einer zuständigen Stelle übertragen werden. Die
Staaten sollten dafür sorgen, dass es einen Mechanismus für
die Benennung einer solchen Person oder Stelle gibt.

102. Diese rechtliche Verantwortung sollte von den zuständi-
gen Behörden zugewiesen werden, und ihre Wahrnehmung
sollte unmittelbar durch diese Behörden oder durch offiziell
anerkannte Stellen, einschließlich nichtstaatlicher Organisa-
tionen, überwacht werden. Das benennende Organ sollte für
die Handlungen der benannten Person oder Stelle rechen-
schaftspflichtig sein.

103. Die Personen, die diese rechtliche Verantwortung wahr-
nehmen, sollten angesehene Menschen mit einschlägigen
Kenntnissen in Kinderfragen, mit der Fähigkeit, direkt mit
Kindern zu arbeiten, und mit Verständnis für etwaige beson-
dere und kulturelle Bedürfnisse der ihnen anzuvertrauenden
Kinder sein. Sie sollten eine entsprechende Schulung und
fachliche Unterstützung erhalten. Sie sollten in der Lage sein,
unabhängige und unparteiliche Entscheidungen zu treffen,
die dem Interesse der betroffenen Kinder dienen und das
Wohlergehen eines jeden Kindes fördern und schützen.

104. Zur Rolle und zu den spezifischen Aufgaben der be-
nannten Person oder Stelle sollte es gehören,

a) sicherzustellen, dass die Rechte des Kindes ge-
schützt werden und dass das Kind insbesondere angemessene
Betreuung, Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Entwick-
lungschancen, psychosoziale Unterstützung, Bildung und
Sprachunterstützung erhält;

b) sicherzustellen, dass das Kind nach Bedarf Zugang
zu rechtlicher und sonstiger Vertretung hat, das Kind anzuhö-
ren, damit seine Ansichten von den Entscheidungsinstanzen
berücksichtigt werden, und das Kind über seine Rechte zu be-
raten und auf dem Laufenden zu halten;

c) dazu beizutragen, dass eine stabile Lösung zum
Wohl des Kindes gefunden wird;

d) eine Verbindung zwischen dem Kind und den ver-
schiedenen Organisationen herzustellen, die Dienste für das
Kind anbieten können;
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e) dem Kind dabei zu helfen, seine Familie ausfindig
zu machen;

f) sicherzustellen, dass eine gegebenenfalls erfolgen-
de Repatriierung oder Familienzusammenführung im Interes-
se des Kindeswohls geschieht;

g) dem Kind zu helfen, mit seiner Familie in Verbin-
dung zu bleiben, wenn es angebracht ist.

1. Für die formelle Betreuung zuständige Träger und 
Einrichtungen

105. Es sollte gesetzlich festgelegt werden, dass alle Träger
und Einrichtungen von den Sozialdiensten oder einer anderen
zuständigen Behörde registriert und für ihre Tätigkeit zuge-
lassen werden müssen und dass die Nichtbefolgung dieser
Rechtsvorschriften eine nach dem Gesetz strafbare Handlung
darstellt. Die Zulassung sollte von den zuständigen Behörden
erteilt und regelmäßig überprüft werden, wobei einheitliche
Kriterien zugrunde gelegt werden sollten, die zumindest die
Ziele, die Arbeitsweise, die Rekrutierung und die Qualifika-
tionen des Personals, die Betreuungsbedingungen, die Fi-
nanzmittel und das Finanzmanagement des Trägers oder der
Einrichtung umfassen.

106. Alle Träger und Einrichtungen sollten über eine mit die-
sen Leitlinien vereinbare schriftliche Beschreibung ihrer
Grundsätze und Verfahren verfügen, in der die Ziele, Politi-
ken, Methoden und die Normen, die sie bei der Rekrutierung,
Überwachung, Beaufsichtigung und Evaluierung qualifizier-
ter und geeigneter Betreuungspersonen anwenden, um die Er-
reichung dieser Ziele zu gewährleisten, klar festgelegt sind.

107. Alle Träger und Einrichtungen sollten einen mit diesen
Leitlinien vereinbaren Verhaltenskodex für das Personal erar-
beiten, der die Rolle jeder Fachkraft und insbesondere die der
Betreuungspersonen festlegt und klare Verfahren für die Mel-
dung mutmaßlicher Verfehlungen durch Teammitglieder be-
inhaltet.

108. Die Finanzierung der Betreuung darf nie in einer Weise
erfolgen, die eine unnötige Unterbringung oder einen länge-
ren Aufenthalt des Kindes in einer von einem Träger oder ei-
ner Einrichtung organisierten oder bereitgestellten Form der
Betreuung begünstigt.

109. Über die Verwaltung der alternativen Betreuungsdienste
sollten umfassende und aktuelle Aufzeichnungen geführt
werden, einschließlich ausführlicher Akten über alle betreu-
ten Kinder, das beschäftige Personal und die Finanzvorgänge.

110. Die Aufzeichnungen über die betreuten Kinder sollten
vollständig, aktuell, vertraulich und sicher sein und Informa-
tionen über die Aufnahme und den Weggang der Kinder und
über die Form, den Inhalt und die Einzelheiten der Unterbrin-
gung eines jeden Kindes enthalten, samt den entsprechenden
Identitätsdokumenten und anderen Angaben zur Person. In
die Akte des Kindes sowie in die auf regelmäßigen Evaluie-
rungen beruhenden Berichte sollten Angaben zur Familie des
Kindes aufgenommen werden. Diese Aufzeichnungen sollten
das Kind für die Dauer seiner Unterbringung in alternativer
Betreuung begleiten und von den für seine Betreuung jeweils

verantwortlichen, ordnungsgemäß befugten Fachkräften zu
Rate gezogen werden.

111. Die genannten Aufzeichnungen könnten dem Kind so-
wie gegebenenfalls, im Rahmen des Rechts des Kindes auf
Privatsphäre und der Vertraulichkeit, den Eltern oder Vor-
mündern zur Verfügung gestellt werden. Vor, während und
nach der Einsichtnahme in die Aufzeichnungen sollte eine
entsprechende Beratung zur Verfügung stehen.

112. Alle alternativen Betreuungsdienste sollten eine klare
Politik zur Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen
über jedes Kind haben, die allen Betreuungspersonen bekannt
ist und von allen beachtet wird.

113. Als gute Praxis sollten alle Träger und Einrichtungen
systematisch sicherstellen, dass die Betreuungspersonen und
die anderen Mitarbeiter, die unmittelbaren Kontakt mit den
Kindern haben, vor ihrer Einstellung einer angemessenen und
umfassenden Bewertung ihrer Eignung für die Arbeit mit
Kindern unterzogen werden. 

114. Die Arbeitsbedingungen für die von den Trägern und
Einrichtungen beschäftigten Betreuungspersonen, einschließ-
lich ihrer Vergütung, sollten so beschaffen sein, dass ein
Höchstmaß an Motivation, Arbeitszufriedenheit und Konti-
nuität gewährleistet ist und sie daher gewillt sind, ihre Rolle
so gut und so wirksam wie möglich wahrzunehmen.

115. Alle Betreuungspersonen sollten eine Schulung über die
Rechte von Kindern ohne elterliche Fürsorge und die spezifi-
sche Gefährdungslage von Kindern in besonders schwierigen
Situationen, wie etwa Notunterbringungen oder Unterbrin-
gungen außerhalb des Gebiets ihres gewöhnlichen Aufent-
halts, erhalten. Auch die Sensibilisierung für kulturelle, sozia-
le, geschlechtsspezifische und religiöse Fragen sollte sicher-
gestellt werden. Die Staaten sollten außerdem angemessene
Ressourcen und Wege zur Anerkennung dieser Fachkräfte
vorsehen, um die Durchführung dieser Bestimmungen zu för-
dern.

116. Alle von den Trägern und Einrichtungen eingesetzten
Betreuungspersonen sollten für den angemessenen Umgang
mit Problemverhalten geschult werden, was Konfliktlösungs-
techniken und Mittel zur Verhütung der Verletzung anderer
oder von selbstverletzendem Verhalten einschließt.

117. Die Träger und Einrichtungen sollten sicherstellen, dass
die Betreuungspersonen bei Bedarf zum Umgang mit Kin-
dern mit besonderen Bedürfnissen in der Lage sind, insbeson-
dere Kindern mit HIV/Aids oder anderen chronischen physi-
schen oder psychischen Erkrankungen und Kindern mit kör-
perlichen oder geistigen Behinderungen.

2. Unterbringung in einer Pflegefamilie

118. Die zuständige Behörde oder der zuständige Träger soll-
te ein System für die Bewertung der Bedürfnisse des Kindes,
für die Zuordnung des Kindes zu einer Familie entsprechend
den Fähigkeiten und Ressourcen der künftigen Pflegeeltern
und für die Vorbereitung aller Beteiligten auf die Unterbrin-
gung erarbeiten und die betroffenen Mitarbeiter entsprechend
schulen.
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119. An jedem Ort sollte es eine Auswahl anerkannter Pfle-
geeltern geben, die den Kindern Fürsorge und Schutz gewäh-
ren können, ohne dass diese ihre Bindungen zur Familie, zur
Gemeinschaft und zur kulturellen Gruppe verlieren.

120. Zur Vorbereitung, Unterstützung und Beratung der Pfle-
geeltern sollten spezielle Dienste entwickelt und den Pflege-
eltern regelmäßig vor, während und nach der Unterbringung
zur Verfügung gestellt werden.

121. Pflegeeltern sollten in Vermittlungsagenturen und ande-
ren Systemen, die mit Kindern ohne elterliche Fürsorge zu tun
haben, die Möglichkeit haben, angehört zu werden und auf
die Politik Einfluss zu nehmen. 

122. Die Gründung von Pflegeelternvereinigungen, die wich-
tige gegenseitige Unterstützung leisten und zur Entwicklung
der Praxis und der Politik beitragen können, sollte unterstützt
werden.

C. Betreuung in einer Einrichtung

123. Betreuungseinrichtungen sollten klein und entsprechend
den Rechten und Bedürfnissen des Kindes organisiert sein
und einen Rahmen bieten, der einer Familien- oder Klein-
gruppensituation möglichst nahe kommt. Sie sollten generell
das Ziel verfolgen, eine vorübergehende Betreuung zu ge-
währen und aktiv zur Rückführung des Kindes in seine Fami-
lie beizutragen oder, wenn dies nicht möglich ist, für seine
dauerhafte Unterbringung in einem anderen familiären Um-
feld zu sorgen, namentlich auch durch Adoption oder gegebe-
nenfalls die Kafala nach islamischem Recht.

124. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um ein Kind,
das lediglich Schutz und eine alternative Betreuung braucht,
wenn notwendig und zweckmäßig getrennt von Kindern un-
terzubringen, die dem Strafjustizsystem unterworfen sind.

125. Die zuständige nationale oder lokale Behörde sollte
durch strenge Prüfungsverfahren sicherstellen, dass Kinder
nur dann in solchen Einrichtungen untergebracht werden,
wenn es angebracht ist.

126. Die Staaten sollten dafür sorgen, dass in den Einrichtun-
gen genügend Betreuungspersonen zur Verfügung stehen, um
eine individuelle Betreuung zu ermöglichen und dem Kind
gegebenenfalls die Möglichkeit zu geben, Bindungsbeziehun-
gen zu einer bestimmten Betreuungsperson aufzubauen. Die
Betreuungspersonen sollten in der Einrichtung außerdem so
eingesetzt werden, dass die wirksame Umsetzung ihrer Ziele
erreicht wird und der Schutz des Kindes gewährleistet ist.

127. Gesetze, Politiken und Vorschriften sollten verbieten,
dass Träger, Einrichtungen oder Einzelpersonen Kinder für
die Unterbringung in Betreuungseinrichtungen rekrutieren
und anwerben.

D. Inspektion und Überwachung

128. Die an der Bereitstellung der Betreuungsangebote betei-
ligten Träger, Einrichtungen und Fachkräfte sollten gegen-
über einer besonderen öffentlichen Behörde rechenschafts-
pflichtig sein, die unter anderem dafür sorgen sollte, dass häu-

fige Inspektionen im Rahmen angekündigter wie auch unan-
gekündigter Besuche durchgeführt werden, bei denen Ge-
spräche mit den Mitarbeitern und den Kindern geführt und
diese beobachtet werden.

129. Soweit möglich und zweckmäßig, sollten die Inspek-
tionsaufgaben eine Komponente der Schulung und Kapazi-
tätsentwicklung für die Betreuungspersonen beinhalten.

130. Den Staaten sollte nahegelegt werden, unter gebühren-
der Beachtung der Grundsätze betreffend die Stellung natio-
naler Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte (Pariser Grundsätze)163 dafür zu sorgen, dass ein
unabhängiger Überwachungsmechanismus vorhanden ist.
Der Überwachungsmechanismus sollte für die Kinder, die El-
tern und die für Kinder ohne elterliche Fürsorge Verantwort-
lichen leicht zugänglich sein. Zu den Aufgaben des Überwa-
chungsmechanismus sollte es gehören,

a) mit den in alternativer Betreuung befindlichen
Kindern unter vier Augen zu sprechen, die Betreuungsumge-
bungen, in denen sie leben, zu besuchen und bei Vorliegen ei-
ner Beschwerde oder aus eigener Initiative jede mutmaßliche
Verletzung von Kinderrechten an diesen Orten zu untersu-
chen;

b) den zuständigen Behörden einschlägige Politiken
zu empfehlen mit dem Ziel, die Behandlung von Kindern
ohne elterliche Fürsorge zu verbessern und sicherzustellen,
dass sie im Einklang mit den wesentlichen Forschungsergeb-
nissen zum Schutz, zur Gesundheit, zur Entwicklung und zur
Betreuung von Kindern steht;

c) Vorschläge und Stellungnahmen zu Gesetzesent-
würfen vorzulegen;

d) die Umsetzung dieser Leitlinien betreffende unab-
hängige Beiträge zum Berichterstattungsprozess im Rahmen
des Übereinkommens über die Rechte des Kindes157 zu erstel-
len, namentlich zu den periodischen Vertragsstaatenberichten
an den Ausschuss für die Rechte des Kindes.

E. Unterstützung der Nachbetreuung

131. Die Träger und Einrichtungen sollten für die geplante
wie auch ungeplante Beendigung ihrer Arbeit mit Kindern
klare Richtlinien haben und vereinbarte Verfahren anwenden,
um eine angemessene Nachbetreuung und/oder Folgemaß-
nahmen zu gewährleisten. Sie sollten während der gesamten
Dauer der Betreuung systematisch darauf hinwirken, die Kin-
der vor allem durch den Erwerb von Sozial- und Lebenskom-
petenzen, die durch die Teilnahme am Leben in der örtlichen
Gemeinschaft gefördert werden, auf die Selbständigkeit und
die volle Integration in die Gemeinschaft vorzubereiten.

132. Der Prozess des Übergangs von der Betreuung zur
Nachbetreuung sollte unter Berücksichtigung des Ge-
schlechts, des Alters, der Reife und der besonderen Umstände
der Kinder erfolgen und Beratungs- und Unterstützungsange-

163 Resolution 48/134, Anlage.
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bote umfassen, insbesondere um Ausbeutung zu verhindern.
Kinder, die aus der Betreuung ausscheiden, sollten ermutigt
werden, sich an der Planung des Lebens danach zu beteiligen.
Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wie Kinder mit Be-
hinderungen, sollte ein geeignetes Unterstützungssystem vor-
handen sein, das unter anderem gewährleistet, dass eine unnö-
tige institutionelle Unterbringung vermieden wird. Der öf-
fentliche wie auch der private Sektor sollten namentlich auch
durch Anreize dazu angeregt werden, Kinder aus verschiede-
nen Betreuungsformen, insbesondere Kinder mit besonderen
Bedürfnissen, einzustellen.

133. Besondere Anstrengungen sollten unternommen wer-
den, um nach Möglichkeit jedem Kind eine Fachkraft zuzu-
weisen, die ihm die selbständige Lebensführung nach der Be-
endigung der Betreuung erleichtern kann.

134. Die Nachbetreuung sollte so frühzeitig wie möglich
während der Unterbringung des Kindes und auf jeden Fall
lange, bevor es die Betreuung verlässt, vorbereitet werden.

135. Im Rahmen der Vermittlung von Lebenskompetenzen
sollten die jungen Menschen nach Beendigung der Betreuung
Möglichkeiten zur fortlaufenden allgemeinen und beruflichen
Bildung erhalten, die ihnen helfen, finanziell unabhängig zu
werden und ein eigenes Einkommen zu erwerben.

136. Die jungen Menschen sollten außerdem zum Ende der
Betreuung und während der Nachbetreuung Zugang zu Sozi-
al-, Rechts- und Gesundheitsdiensten sowie angemessener fi-
nanzieller Unterstützung erhalten.

VIII.Betreuung von Kindern außerhalb des Landes ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts

A. Unterbringung eines Kindes zur Betreuung im
Ausland

137. Diese Leitlinien sollten für alle öffentlichen und priva-
ten Stellen und alle Personen gelten, die an der Entsendung
eines Kindes zur Betreuung in ein anderes Land als das seines
gewöhnlichen Aufenthalts beteiligt sind, sei es zur medizini-
schen Behandlung, zur vorübergehenden Aufnahme, zur
Kurzzeitbetreuung oder aus einem anderen Grund.

138. Die betroffenen Staaten sollten sicherstellen, dass eine
eigens benannte Stelle dafür verantwortlich ist, die spezifi-
schen Anforderungen festzulegen, die erfüllt werden müssen,
insbesondere im Hinblick auf die Kriterien für die Auswahl
der Betreuungspersonen im Gastland und die Qualität der Be-
treuung und der Folgemaßnahmen sowie für die Beaufsichti-
gung und die Überwachung der Abwicklung solcher Rege-
lungen.

139. Um in derartigen Situationen die internationale Zusam-
menarbeit und den Schutz der Kinder angemessen zu gewähr-
leisten, wird den Staaten nahegelegt, das Haager Überein-
kommen vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das
anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwor-

tung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern164 zu rati-
fizieren beziehungsweise ihm beizutreten.

B. Betreuung eines Kindes, das sich bereits im Ausland 
befindet

140. Diese Leitlinien sowie die anderen einschlägigen inter-
nationalen Vorschriften sollten für alle öffentlichen und pri-
vaten Stellen und alle Personen gelten, die an Regelungen für
ein Kind beteiligt sind, das Betreuung benötigt, während es
sich gleichviel aus welchen Gründen in einem anderen Land
als dem seines gewöhnlichen Aufenthalts befindet.

141. Unbegleitete oder von ihren Sorgeberechtigten getrenn-
te Kinder, die sich bereits im Ausland aufhalten, sollten
grundsätzlich dasselbe Maß an Schutz und Fürsorge genießen
wie die Kinder, die Staatsangehörige des betroffenen Landes
sind.

142. Bei der Bestimmung der geeigneten Betreuungsform
sollten die Vielfalt und die Verschiedenheit der unbegleiteten
oder von ihren Sorgeberechtigten getrennten Kinder (wie et-
wa der ethnische und Migrationshintergrund oder die kultu-
relle und religiöse Vielfalt) von Fall zu Fall berücksichtigt
werden.

143. Unbegleiteten oder von ihren Sorgeberechtigten ge-
trennten Kindern, einschließlich derjenigen, die irregulär in
ein Land einreisen, sollte grundsätzlich nicht allein deswegen
die Freiheit entzogen werden, weil sie gegen Einreise- und
Aufenthaltsbestimmungen verstoßen haben.

144. Opfer von Kinderhandel, die zur Beteiligung an rechts-
widrigen Tätigkeiten gezwungen wurden, dürfen deswegen
weder in Polizeigewahrsam genommen noch bestraft werden.

145. Den Staaten wird eindringlich nahegelegt, sobald ein
unbegleitetes Kind als solches identifiziert wird, einen Vor-
mund zu bestellen oder erforderlichenfalls für die Vertretung
durch eine für die Betreuung und das Wohlergehen des Kin-
des verantwortliche Organisation zu sorgen, die das Kind
während des Verfahrens der Statusfeststellung und der Ent-
scheidungsfindung begleiten.

146. Sobald ein unbegleitetes oder von seinen Sorgeberech-
tigten getrenntes Kind in Obhut genommen wird, sollten alle
angemessenen Anstrengungen unternommen werden, um sei-
ne Familie ausfindig zu machen und die Familienbande wie-
derherzustellen, wenn dies dem Wohl des Kindes dient und
die Beteiligten nicht gefährdet.

147. Um bei der Planung der Zukunft eines unbegleiteten
oder von seinen Sorgeberechtigten getrennten Kindes in einer
Weise behilflich zu sein, die seine Rechte am besten schützt,
sollten die zuständigen staatlichen Stellen und Sozialbehör-
den alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um Un-
terlagen und Informationen zu beschaffen, damit eine Ein-
schätzung der Gefährdung des Kindes und der sozialen und
familiären Umstände in dem Land seines gewöhnlichen Auf-
enthalts vorgenommen werden kann.

164 United Nations, Treaty Series, Vol. 2204, Nr. 39130. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2009 II S. 602; AS 2009 3085.
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148. Unbegleitete oder von ihren Sorgeberechtigten getrenn-
te Kinder dürfen nicht in das Land ihres gewöhnlichen Auf-
enthalts zurückgeführt werden,

a) wenn nach der Risiko- und Sicherheitseinschät-
zung Grund zu der Annahme besteht, dass die Sicherheit des
Kindes gefährdet ist;

b) wenn nicht vor seiner Rückführung eine geeignete
Betreuungsperson oder -stelle, wie etwa ein Elternteil, ein
sonstiger Verwandter, eine andere erwachsene Betreuungs-
person, eine staatliche Stelle, ein befugter Träger oder eine
befugte Einrichtung im Herkunftsland des Kindes zugesagt
hat und in der Lage ist, die Verantwortung für das Kind zu
übernehmen und ihm angemessene Fürsorge und angemesse-
nen Schutz zu gewähren;

c) wenn eine Rückführung aus anderen Gründen
nach Einschätzung der zuständigen Behörden nicht dem
Wohl des Kindes dient.

149. Eingedenk der genannten Ziele sollte die Zusammenar-
beit zwischen den Staaten, Regionen, lokalen Behörden und
Vereinigungen der Zivilgesellschaft gefördert, gestärkt und
verbessert werden.

150. Die wirksame Beteiligung der konsularischen Dienste
oder, in Ermangelung dessen, rechtlicher Vertreter des Her-
kunftslands ist vorzusehen, wenn dies dem Wohl des Kindes
dient und das Kind oder seine Familie nicht gefährdet.

151. Die für das Wohlergehen eines unbegleiteten oder von
seinen Sorgeberechtigten getrennten Kindes Verantwortli-
chen sollten die regelmäßige Kommunikation zwischen dem
Kind und seiner Familie erleichtern, es sei denn, dies wider-
spricht den Wünschen des Kindes oder dient nachweislich
nicht seinem Wohl.

152. Die Unterbringung im Hinblick auf eine Adoption oder
Kafala nach islamischem Recht sollte nicht als geeignete erste
Option für ein unbegleitetes oder von seinen Sorgeberechtig-
ten getrenntes Kind angesehen werden. Den Staaten wird na-
hegelegt, diese Option erst dann in Betracht zu ziehen, wenn
die Bemühungen zur Ermittlung des Aufenthaltsorts der El-
tern, der weiteren Familie oder der gewöhnlichen Bezugsper-
sonen des Kindes erfolglos geblieben sind.

IX. Betreuung in Notsituationen

A. Anwendung der Leitlinien

153. Diese Leitlinien sollten in Notsituationen infolge natür-
licher und von Menschen verursachter Katastrophen, ein-
schließlich internationaler und nichtinternationaler bewaffne-
ter Konflikte, sowie fremder Besetzung fortgelten. Den Ein-
zelpersonen und Organisationen, die in Notsituationen zu-
gunsten von Kindern ohne elterliche Fürsorge tätig werden
möchten, wird eindringlich nahegelegt, im Einklang mit den
Leitlinien vorzugehen.

154. Unter solchen Umständen sollten die staatlichen oder
die De-facto-Behörden in der betroffenen Region, die interna-

tionale Gemeinschaft und alle lokalen, nationalen, ausländi-
schen und internationalen Stellen, die auf Kinder ausgerichte-
te Dienste bereitstellen oder bereitzustellen beabsichtigen,
besonders darauf achten,

a) sicherzustellen, dass alle Stellen und Personen, die
an Maßnahmen zugunsten unbegleiteter oder von ihren Sor-
geberechtigten getrennter Kinder beteiligt sind, über hinrei-
chende Erfahrung, Schulung, Mittel und Ausstattung verfü-
gen, um dies auf angemessene Weise zu tun;

b) nach Bedarf vorläufige und langfristige familiäre
Betreuung zu organisieren;

c) die Unterbringung in Einrichtungen nur als vorläu-
fige Maßnahme einzusetzen, bis eine familiäre Betreuungs-
form bereitsteht;

d) die Schaffung neuer Heimeinrichtungen zu verbie-
ten, die dafür bestimmt sind, große Gruppen von Kindern
gleichzeitig entweder auf Dauer oder langfristig zu betreuen; 

e) die Verbringung von Kindern ins Ausland außer
unter den in Ziffer 160 beschriebenen Umständen zu verhin-
dern;

f) die Mitarbeit bei der Suche nach Angehörigen und
der Rückführung in die Familie verbindlich vorzuschreiben.

Trennung verhindern

155. Organisationen und Behörden sollten alles tun, um zu
verhindern, dass Kinder von ihren Eltern oder Hauptbezugs-
personen getrennt werden, sofern eine Trennung nicht im In-
teresse des Kindeswohls geboten ist, und sicherstellen, dass
ihre Maßnahmen nicht ungewollt die Trennung der Familie
begünstigen, indem sie Dienste und Leistungen nur den Kin-
dern und nicht der Familie gewähren.

156. Trennungen, die von den Eltern oder sonstigen Haupt-
bezugspersonen des Kindes ausgehen, sollte vorgebeugt wer-
den, indem

a) gewährleistet wird, dass alle Haushalte Zugang zu
Grundnahrungsmitteln, medizinischen Bedarfsgütern und
sonstigen Leistungen, einschließlich Bildung, haben;

b) die Entwicklung von Möglichkeiten der Unterbrin-
gung in Einrichtungen begrenzt und ihre Nutzung auf die Si-
tuationen, in denen sie absolut notwendig ist, beschränkt
wird.

B. Betreuungsregelungen

157. Die Gemeinschaften sollten dabei unterstützt werden,
eine aktive Rolle bei der Überwachung und Bearbeitung von
Fragen der Betreuung und des Schutzes von Kindern im loka-
len Rahmen zu übernehmen.

158. Die Betreuung des Kindes innerhalb der eigenen Ge-
meinschaft, auch in einer Pflegefamilie, sollte begünstigt
werden, da sie Kontinuität bei der Sozialisierung und der Ent-
wicklung gewährleistet.
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159. Da unbegleitete oder von ihren Sorgeberechtigten ge-
trennte Kinder einem erhöhten Risiko von Missbrauch und
Ausbeutung ausgesetzt sein können, sollte eine Überwachung
und spezifische Unterstützung der Betreuungspersonen vor-
gesehen werden, um den Schutz dieser Kinder zu gewährleis-
ten.

160. Kinder in Notsituationen sollten nur vorübergehend und
nur bei Vorliegen zwingender gesundheitlicher, medizini-
scher oder sicherheitsbezogener Gründe zur alternativen Be-
treuung in ein anderes Land als das ihres gewöhnlichen Auf-
enthalts gebracht werden. In einem solchen Fall sollten sie
möglichst nahe der Heimat untergebracht und von einem El-
ternteil oder einer ihnen bekannten Betreuungsperson beglei-
tet werden, und es sollte ein klarer Rückkehrplan erstellt wer-
den.

161. Erweist sich die Rückführung in die Familie innerhalb
einer angemessenen Zeitspanne als unmöglich oder wird sie
als nicht dem Wohl des Kindes dienlich erachtet, sollten dau-
erhafte und endgültige Lösungen wie die Adoption oder die
Kafala nach islamischem Recht oder ansonsten andere lang-
fristige Optionen erwogen werden, wie die Unterbringung in
Pflegefamilien oder in geeigneten Einrichtungen, einschließ-
lich Wohngruppen und anderer betreuter Wohnformen.

C. Suche nach Angehörigen und Rückführung in die 
Familie

162. Die Identifizierung, Registrierung und Dokumentation
der persönlichen Daten von unbegleiteten oder von ihren Sor-
geberechtigten getrennten Kindern haben in jeder Notsitua-
tion Vorrang und sollten so schnell wie möglich vorgenom-
men werden.

163. Die Registrierungstätigkeiten sollten von oder unter der
direkten Aufsicht von staatlichen Behörden und ausdrücklich
dazu beauftragten Stellen durchgeführt werden, die Verant-
wortung für diese Aufgabe besitzen und über entsprechende
Erfahrung verfügen. 

164. Der vertrauliche Charakter der gesammelten Informa-
tionen sollte geachtet werden, und es sollten Systeme für die
sichere Übermittlung und Aufbewahrung der Informationen
eingerichtet werden. Die Informationen sollten nur zwischen
ordnungsgemäß beauftragten Stellen und nur für die Zwecke
der Suche nach Angehörigen, der Rückführung in die Familie
und der Betreuung ausgetauscht werden.

165. Alle Personen, die an der Suche nach Familienangehöri-
gen oder den nach dem Gesetz oder nach Gewohnheitsrecht
sorgeberechtigten Hauptbezugspersonen beteiligt sind, soll-
ten innerhalb eines koordinierten Systems tätig werden und
nach Möglichkeit Standardformulare und kompatible Verfah-
ren verwenden. Sie sollten sicherstellen, dass das Kind und
die anderen Betroffenen durch ihre Handlungen nicht gefähr-
det werden.

166. Das tatsächliche Bestehen eines Verwandtschaftsver-
hältnisses und die Bestätigung der Bereitschaft des Kindes
und der Familienangehörigen zur Zusammenführung müssen
bei jedem Kind überprüft werden. Maßnahmen, die eine mög-

liche Rückführung in die Familie behindern können, wie etwa
eine Adoption, eine Namensänderung oder der Umzug an Or-
te, die vom vermutlichen Aufenthaltsort der Familie weit ent-
fernt liegen, dürfen erst dann ergriffen werden, wenn alle Be-
mühungen, die Familie ausfindig zu machen, versagt haben.

167. Über jede Unterbringung eines Kindes sollten entspre-
chende Aufzeichnungen geführt und sicher aufbewahrt wer-
den, um eine künftige Familienzusammenführung zu erleich-
tern.

RESOLUTION 64/143

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/434,
Ziff. 16)165.

64/143. Bericht des Menschenrechtsrats

Die Generalversammlung,

nach Prüfung der in dem Bericht des Menschenrechts-
rats166 enthaltenen Empfehlungen,

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Menschenrechts-
rats166 und anerkennt die darin enthaltenen Empfehlungen.

RESOLUTION 64/144

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/434,
Ziff. 16)167.

64/144. Büro des Präsidenten des Menschenrechtsrats

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/251 vom 15. März
2006 und die Resolution 5/1 des Menschenrechtsrats vom
18. Juni 2007168,

sowie unter Hinweis auf den Beschluss 9/103 des Men-
schenrechtsrats vom 24. September 2008169 und unterstrei-
chend, dass es von höchster Wichtigkeit ist, die Tätigkeit des

165 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von der Russischen Föderation und Sambia (im Na-
men der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der
Gruppe der afrikanischen Staaten sind).
166 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Sup-
plement No. 53 (A/64/53).
167 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Argentinien, Aserbaidschan, Benin,
Brasilien, Chile, Costa Rica, Jordanien, Kap Verde, Liechtenstein, Ma-
rokko, Mexiko, Neuseeland, Nigeria, Norwegen, Rumänien, Schweiz,
Somalia, Türkei und Uruguay.
168 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. IV, Abschn. A.
169 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 53A (A/63/53/Add.1),
Kap. II.
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Rates und seiner zahlreichen Mechanismen mit angemesse-
nen Ressourcen zu unterstützen,

eingedenk dessen, dass der Menschenrechtsrat während
des Jahres regelmäßig zusammentritt und mindestens drei Ta-
gungen pro Jahr mit einer Gesamtdauer von mindestens zehn
Wochen abhält,

nimmt Kenntnis von der Empfehlung des Menschen-
rechtsrats, ein Büro des Präsidenten des Menschenrechtsrats
einzurichten, und ersucht den Rat, die Frage der Einrichtung
und der Modalitäten eines Büros im Rahmen der gemäß Re-
solution 60/251 vorzunehmenden Überprüfung seiner Tätig-
keit und seiner Funktionsweise fünf Jahre nach seiner Ein-
richtung zu behandeln.

RESOLUTION 64/145

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/435
und Corr.1, Ziff. 19)170.

64/145. Mädchen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/140 vom 18. De-
zember 2007 und alle einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der vereinbarten Schlussfolgerungen der Kom-
mission für die Rechtsstellung der Frau, insbesondere soweit
sie sich auf Mädchen beziehen,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Natio-
nen verankerten Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern,

unter Hinweis auf alle Menschenrechts- und sonstigen
Übereinkünfte, die sich auf die Rechte des Kindes, insbeson-
dere die Rechte von Mädchen, beziehen, einschließlich des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes171, des Überein-
kommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung

der Frau172 , des Übereinkommens über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen173 sowie der dazugehörigen Fakul-
tativprotokolle174,

es begrüßend, dass das Übereinkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen in Kraft getreten ist und
darin der Tatsache, dass Frauen und Mädchen mit Behinde-
rungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, nament-
lich im Bildungs- und Schulwesen, besondere Aufmerksam-
keit gewidmet wird,

in Bekräftigung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le, sowie der sich auf Mädchen beziehenden Verpflichtungen,
die auf dem Weltgipfel 2005 eingegangen wurden175, 

unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Erklä-
rung des Ehewillens, das Heiratsmindestalter und die Regis-
trierung von Eheschließungen176,

in Bekräftigung des Ergebnisdokuments der siebenund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung über
Kinder „Eine kindergerechte Welt“177, der Verpflichtungser-
klärung zu HIV/Aids „Globale Krise – Globale Antwort“, die
auf der sechsundzwanzigsten Sondertagung der Generalver-
sammlung über HIV/Aids verabschiedet wurde178, und der
Politischen Erklärung von 2006 zu HIV/Aids179,

sowie in Bekräftigung aller weiteren sich auf Mädchen
beziehenden Ergebnisse der großen Gipfeltreffen und Konfe-
renzen der Vereinten Nationen sowie ihrer fünfjährlichen und
zehnjährlichen Überprüfungen, einschließlich der Erklä-
rung180 und der Aktionsplattform von Beijing181, die auf der

170 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
menien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Barbados, Belarus, Bel-
gien, Belize, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Her-
zegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Côte d’Ivoire, Dä-
nemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Gambia, Geor-
gien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Island, Israel, Jamaika, Kamerun, Kap Verde,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Lettland, Libe-
ria, Liechtenstein, Litauen, Malta, Mexiko, Monaco, Mongolei, Monte-
negro, Namibia (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
die Mitglieder der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika
sind), Nicaragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, San Marino, Schweden, Se-
negal, Serbien, Sierra Leone, Slowenien, Suriname, Timor-Leste, Tür-
kei, Usbekistan und Zypern.
171 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.

172 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS
1999 1579.
173 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
174 United Nations, Treaty Series, Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531; und
ebd., Vol. 2131, Nr. 20378; und Resolution 61/106, Anlage II. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III
Nr. 93/2004; AS 2006 5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl.
2004 II S. 1354; LGBl. 2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002
3579 (Protokoll über Kinder in bewaffneten Konflikten); dBGBl. 2001
II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000; AS 2009 265
(Protokoll zum Übereinkommen gegen die Diskriminierung der Frau);
und dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008 (Protokoll zum
Behindertenübereinkommen).
175 Siehe Resolution 60/1.
176 United Nations, Treaty Series, Vol. 521, Nr. 7525. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 161; öBGBl. Nr. 433/1969.
177 Resolution S-27/2, Anlage.
178 Resolution S-26/2, Anlage.
179 Resolution 60/262, Anlage.
180 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15
September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_1.html.
181 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/beijing/anh_2.html.
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Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedet wurden, der Er-
gebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der General-
versammlung „Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung
und Frieden für das 21. Jahrhundert“182, des Aktionspro-
gramms der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und
Entwicklung183, des Aktionsprogramms des Weltgipfels für
soziale Entwicklung184 und der Erklärung, die die Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer neunundvier-
zigsten Tagung 2005 verabschiedete185, sowie der vereinbar-
ten Schlussfolgerungen, welche die Kommission auf ihrer
einundfünfzigsten Tagung annahm186, auf der sie die Beseiti-
gung aller Formen der Diskriminierung und der Gewalt gegen
Mädchen als Schwerpunktthema behandelte,

mit Interesse der Überprüfung der Umsetzung der Ak-
tionsplattform von Beijing nach fünfzehn Jahren und der
Überprüfung der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonder-
tagung der Generalversammlung entgegensehend, die wäh-
rend der vierundfünfzigsten Tagung der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau im Jahr 2010 stattfinden werden und
bei denen besonderes Gewicht auf der Weitergabe von Erfah-
rungen und bewährten Verfahren liegen wird, mit dem Ziel,
die noch bestehenden Hindernisse und neuen Herausforde-
rungen, namentlich diejenigen im Zusammenhang mit den
Millenniums-Entwicklungszielen, zu überwinden,

in Bekräftigung des auf dem Weltbildungsforum 2000
verabschiedeten Rahmenaktionsplans von Dakar187,

unter Begrüßung der Ernennung der Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs über Gewalt gegen Kinder, der Schaf-
fung der Stelle eines Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für sexuelle Gewalt in Konflikten und der Einleitung der
Kampagne des Generalsekretärs zur Beendigung der Gewalt
gegen Frauen 2008-2015,

in der Erkenntnis, dass chronische Armut nach wie vor
das größte Einzelhindernis für die Befriedigung der Bedürf-
nisse von Kindern und die Förderung und den Schutz ihrer
Rechte ist und dass daher auf nationaler und internationaler
Ebene dringend Maßnahmen zu ihrer Beseitigung ergriffen
werden müssen, sowie feststellend, dass die globale Finanz-

und Wirtschaftskrise, die Energiekrise, die Nahrungsmittel-
krise und die anhaltende Ernährungsunsicherheit aufgrund ei-
ner Vielzahl von Faktoren den Haushalten, insbesondere den-
jenigen, deren Einkommen vom informellen Sektor abhängt,
und insbesondere Frauen und Mädchen eine unmittelbare
Last aufbürden,

sowie in der Erkenntnis, dass für Mädchen häufig das
Risiko höher ist, verschiedenen Formen von Diskriminierung
und Gewalt ausgesetzt zu sein und zu begegnen, was die An-
strengungen zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungs-
ziele nach wie vor behindert, und in Bekräftigung der Not-
wendigkeit, die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirkli-
chen, um zu gewährleisten, dass Mädchen in einer gerechten,
fairen Welt aufwachsen, so auch durch partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit Männern und Jungen als einer wichtigen
Strategie zur Förderung der Rechte von Mädchen,

ferner in der Erkenntnis, dass beim Erlass innerstaatli-
cher Rechtsvorschriften, die die Gleichstellung von Mädchen
und Jungen bekräftigen, Fortschritte erzielt wurden, dass je-
doch nicht die entsprechenden Maßnahmen zur wirksamen
Anwendung dieser Rechtsvorschriften getroffen wurden, und
in der Erkenntnis, dass die Diskriminierung von Frauen und
Mädchen überall auf der Welt anhält und dass die Bewälti-
gung dieser Situation zusätzliche Anstrengungen für eine ver-
stärkte politische Umsetzung erfordern wird, einschließlich
im Wege der internationalen Zusammenarbeit,

in der Erkenntnis, dass die Ermächtigung von Mädchen
die entscheidende Voraussetzung dafür ist, den Kreislauf der
Diskriminierung und Gewalt zu durchbrechen und die volle
und effektive Ausübung ihrer Menschenrechte zu fördern und
zu schützen, und ferner in der Erkenntnis, dass die Ermächti-
gung von Mädchen die aktive Unterstützung und Mitwirkung
ihrer Eltern, Vormünder und Familien, von Jungen und Män-
nern sowie des breiteren Umfelds erfordert,

zutiefst besorgt über alle Formen der Gewalt gegen Kin-
der, insbesondere über die Erscheinungsformen, von denen
Mädchen unverhältnismäßig stark betroffen sind, beispiels-
weise gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung und Kinderpor-
nografie, Kinder- und Zwangsheirat, Vergewaltigung und
häusliche Gewalt, und zusätzlich über den damit verbundenen
Mangel an Rechenschaft und die Straflosigkeit, die Ausdruck
diskriminierender Normen sind, welche die niedrigere Stel-
lung von Mädchen in der Gesellschaft verstärken,

sowie zutiefst besorgt über die Diskriminierung von
Mädchen und die Verletzung ihrer Rechte, was oftmals dazu
führt, dass Mädchen weniger Zugang zu Bildung und hoch-
wertiger Bildung, Nahrung und Gesundheitsversorgung bei
körperlichen und psychischen Krankheiten haben, dass sie in
der Kindheit und der Jugend weniger Rechte, Chancen und
Vorteile als Jungen genießen und mehr als Jungen unter den
Folgen ungeschützter und frühzeitiger Sexualkontakte leiden
und oftmals zu Opfern verschiedener Formen kultureller, so-
zialer, sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung sowie von
Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigung, Inzest, Ehrenverbre-
chen und schädlichen traditionellen Praktiken wie der Tötung
weiblicher Neugeborener, der Kinder- und Zwangsheirat, der

182 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
183 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
184 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–
12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum6.htm.
185 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/
e-dec-2005-232.pdf.
186 Ebd., 2007, Supplement No. 7 (E/2007/27), Kap. I, Abschn. A.
187 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal, 26–
28 April 2000 (Paris 2000).
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vorgeburtlichen Geschlechtsselektion und der Verstümme-
lung weiblicher Genitalien werden,

ferner zutiefst besorgt darüber, dass die Verstümmelung
weiblicher Genitalien den vollen Genuss der Menschenrechte
von Frauen und Mädchen beeinträchtigt und dass sie eine
nicht wiedergutzumachende, unumkehrbare schädliche Pra-
xis ist, von der derzeit zwischen 100 und 140 Millionen Frau-
en und Mädchen betroffen sind, und dass jedes Jahr mehr als
3 Millionen Mädchen dem Risiko ausgesetzt sind, diesem
schädlichen Eingriff unterzogen zu werden,

zutiefst besorgt darüber, dass das in dem Dokument „Ei-
ne kindergerechte Welt“ gesetzte Ziel, die Verstümmelung
weiblicher Genitalien bis 2010 zu beenden, nicht erreicht
werden wird,

sowie zutiefst besorgt darüber, dass Mädchen in Situa-
tionen von Armut, Krieg und bewaffneten Konflikten mit am
stärksten betroffen sind und darüber hinaus Opfer sexueller
Gewalt, sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung so-
wie sexuell übertragbarer Infektionen und Krankheiten, ein-
schließlich HIV und Aids, werden, wodurch ihre Lebensqua-
lität ernsthaft beeinträchtigt wird und sie weiterer Diskrimi-
nierung, Gewalt und Vernachlässigung ausgesetzt sind und
somit ihre Fähigkeiten nicht voll entfalten können,

betonend, dass die Anfälligkeit von Jugendlichen, ins-
besondere Mädchen, für vermeidbare Krankheiten, insbeson-
dere für eine HIV-Infektion und sexuell übertragbare Krank-
heiten, drastisch verringert wird, wenn sie besseren Zugang
zu Aufklärung, einschließlich auf dem Gebiet der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit, erhalten,

besorgt über die wachsende Zahl von Haushalten, denen
Kinder vorstehen, insbesondere verwaiste Mädchen, nament-
lich auch durch die HIV- und Aids-Pandemie zu Waisen ge-
wordene Mädchen,

zutiefst besorgt darüber, dass frühe Mutterschaft und
der eingeschränkte Zugang zu einer Versorgung auf dem Ge-
biet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, einschließ-
lich bei geburtshilflichen Notfällen, zu einem häufigen Auf-
treten von Geburtsfisteln sowie zu hoher Müttersterblichkeit
und -morbidität führen,

davon überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz gegenüber Frauen und Mädchen in differenzierter
Weise zutage treten und zu den Faktoren gehören können, die
für die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, Armut,
Gewalt, vielfältige Formen der Diskriminierung und die Ein-
schränkung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verant-
wortlich sind,

in der Erkenntnis, dass frühe Mutterschaft in allen Tei-
len der Welt nach wie vor die Verbesserung des Bildungs-
stands und der gesellschaftlichen Stellung von Mädchen be-
hindert und dass insgesamt Kinder- und Zwangsheirat und
frühe Mutterschaft ihre Bildungschancen schwer beeinträch-
tigen und sich wahrscheinlich langfristig negativ auf ihre Be-
schäftigungschancen und auf ihre Lebensqualität und die ih-
rer Kinder auswirken,

mit Besorgnis feststellend, dass in einigen Gebieten der
Welt die Zahl der Männer die der Frauen übersteigt, was unter
anderem auf schädliche Einstellungen und Praktiken wie die
Verstümmelung weiblicher Genitalien, die Bevorzugung
männlicher Nachkommen, die zur Tötung weiblicher Neuge-
borener und vorgeburtlicher Geschlechtsselektion führt,
Frühverheiratung, einschließlich Kinderheirat, Gewalt gegen
Frauen, sexuelle Ausbeutung, sexuellen Missbrauch und Dis-
kriminierung von Mädchen beim Zugang zu Nahrung und an-
deren die Gesundheit und das Wohlbefinden betreffenden
Praktiken zurückzuführen ist, die dazu führen, dass mehr
Mädchen als Jungen das Erwachsenenalter nicht erreichen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Erklärung
und dem Aktionsaufruf von Rio de Janeiro zur Verhütung und
Beendigung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Ju-
gendlichen, die als Ergebnisdokument des dritten Weltkon-
gresses gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Ju-
gendlichen vom 25. bis 28. November 2008 in Rio de Janeiro
(Brasilien) verabschiedet wurden,

1. betont, dass die Rechte, die den Mädchen in den
Menschenrechtsübereinkünften gewährleistet werden, drin-
gend in vollem Umfang verwirklicht werden müssen, und for-
dert die Staaten nachdrücklich auf, die Unterzeichnung und
Ratifikation des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes171, des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau172, des Übereinkommens über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen173 und der dazu-
gehörigen Fakultativprotokolle174 beziehungsweise den Bei-
tritt dazu mit Vorrang zu erwägen;

2. fordert alle Staaten, die die Übereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation über das Mindestalter,
1973 (Nr. 138) und zur Beseitigung der schlimmsten Formen
der Kinderarbeit, 1999 (Nr. 182) noch nicht unterzeichnet und
ratifiziert haben beziehungsweise ihnen noch nicht beigetre-
ten sind, nachdrücklich auf, dies zu erwägen;

3. fordert alle Regierungen und das System der Ver-
einten Nationen nachdrücklich auf, auf bilateraler Ebene und
zusammen mit internationalen Organisationen und privaten
Gebern verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die
Ziele des Weltbildungsforums187, die noch nicht voll erfüllt
worden sind, insbesondere die Beseitigung geschlechtsspezi-
fischer Disparitäten bei der Grund- und Sekundarschulbil-
dung bis zum Jahr 2005, zu erreichen, und zu diesem Zweck
die Initiative der Vereinten Nationen für Mädchenbildung
umzusetzen, und bekräftigt die in den Zielen der Initiative
„Bildung für alle“ und den Millenniums-Entwicklungszielen
enthaltenen Verpflichtungen, insbesondere im Zusammen-
hang mit Gleichstellung und Bildung, und fordert ihre Einhal-
tung;

4. fordert alle Staaten auf, verstärktes Gewicht auf ei-
ne hochwertige Bildung für Mädchen zu legen, die auch
Nachhol- und Alphabetisierungsunterricht für diejenigen
ohne Schulbildung umfasst, den Zugang zu fachlicher und
unternehmerischer Ausbildung für junge Frauen zu fördern
und gegen Rollenklischees für Männer und Frauen anzuge-
hen, damit junge Frauen, die in den Arbeitsmarkt eintreten,
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Chancen auf produktive Vollbeschäftigung und menschen-
würdige Arbeit erhalten;

5. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft auf, das Recht auf Bildung auf der Grundlage der
Chancengleichheit und der Nichtdiskriminierung anzuerken-
nen, indem der Grundschulbesuch obligatorisch und für alle
Kinder unentgeltlich gemacht wird, indem sichergestellt
wird, dass alle Kinder Zugang zu einer hochwertigen Bildung
haben und dass eine Sekundarschulbildung allgemein verfüg-
bar und für alle zugänglich ist, insbesondere durch die schritt-
weise Einführung der kostenlosen Bildung, eingedenk des-
sen, dass besondere Maßnahmen zur Gewährleistung des
gleichberechtigten Zugangs, einschließlich gezielter Förder-
maßnahmen, zur Herbeiführung der Chancengleichheit und
zur Bekämpfung der Ausgrenzung beitragen, und indem der
Schulbesuch sichergestellt wird, insbesondere für Mädchen
sowie für Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen;

6. betont, wie wichtig es ist, eine sachbezogene Be-
wertung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing181

unter dem Blickwinkel aller Lebensphasen durchzuführen,
um Lücken und Hindernisse im Umsetzungsprozess aufzuzei-
gen und weitere Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele
der Aktionsplattform auszuarbeiten;

7. fordert alle Staaten sowie die internationalen und
nichtstaatlichen Organisationen auf, einzeln und gemeinsam
die Aktionsplattform von Beijing, insbesondere die strategi-
schen Ziele, die sich auf Mädchen beziehen, und die Weiteren
Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der Erklärung
und der Aktionsplattform von Beijing188 weiter umzusetzen
und alle erforderlichen Ressourcen und Unterstützungsmaß-
nahmen zu mobilisieren, um die in der Erklärung180 und der
Aktionsplattform von Beijing enthaltenen Gesamtziele, stra-
tegischen Ziele und Maßnahmen zu verwirklichen;

8. fordert alle Staaten auf, Maßnahmen zur Beseiti-
gung der in Ziffer 33 der Weiteren Maßnahmen und Initiati-
ven genannten Hindernisse zu ergreifen, die die Erreichung
der in der Aktionsplattform von Beijing festgelegten Ziele
auch weiterhin erschweren, gegebenenfalls auch durch die
Verstärkung der einzelstaatlichen Mechanismen für die
Durchführung von Politiken und Programmen zugunsten von
Mädchen, und in einigen Fällen die Koordinierung zwischen
den für die Verwirklichung der Menschenrechte von Mäd-
chen verantwortlichen Institutionen zu verbessern, wie in den
Weiteren Maßnahmen und Initiativen angegeben;

9. fordert die Staaten nachdrücklich auf, verstärkte
Anstrengungen zur dringenden Beseitigung jeder Form der
Diskriminierung von Frauen und Mädchen zu unternehmen
und sich gegebenenfalls auch weiterhin für die Durchführung
des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau und des dazugehörigen Fakultativproto-
kolls189 einzusetzen;

10. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf,
ihrer auf der Vierten Weltfrauenkonferenz und der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung abgege-
benen Zusage nachzukommen, die verbleibenden Gesetze,
die Frauen und Mädchen diskriminieren, zu ändern oder auf-
zuheben;

11. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, die
Lage der Mädchen, die in Armut leben, denen es an Nahrung,
Wasser und sanitären Einrichtungen mangelt und die keinen
oder nur begrenzten Zugang zu einer gesundheitlichen
Grundversorgung für körperliche und psychische Gesundheit,
Wohnraum, Bildung, Partizipation und Schutz haben, zu ver-
bessern, unter Berücksichtigung dessen, dass ein gravierender
Mangel an Waren und Dienstleistungen zwar für jeden Men-
schen schmerzlich, für Mädchen jedoch besonders bedrohlich
und schädlich ist und ihnen die Fähigkeit nimmt, ihre Rechte
zu genießen, ihr Potenzial voll zu entfalten und als vollwerti-
ge Mitglieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben;

12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzu-
stellen, dass die geltenden Vorschriften der Internationalen
Arbeitsorganisation für die Erwerbstätigkeit von Mädchen
und Jungen eingehalten und wirksam durchgesetzt werden
und dass erwerbstätige Mädchen gleichberechtigten Zugang
zu menschenwürdiger Arbeit und gleicher Bezahlung und
Vergütung haben, vor wirtschaftlicher Ausbeutung, Diskri-
minierung, sexueller Belästigung, Gewalt und Missbrauch am
Arbeitsplatz geschützt werden, sich ihrer Rechte bewusst sind
und Zugang zu schulischer und außerschulischer Bildung,
Kompetenzentwicklung und Berufsausbildung haben, und
fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, geschlechtersen-
sible Maßnahmen, darunter gegebenenfalls nationale Ak-
tionspläne, auszuarbeiten, um die schlimmsten Formen der
Kinderarbeit zu beseitigen, namentlich gewerbsmäßige sexu-
elle Ausbeutung, sklavereiähnliche Praktiken, Zwangsarbeit
und Schuldknechtschaft, Kinderhandel und gefährliche For-
men der Kinderarbeit;

13. fordert die Staaten auf, alles Notwendige zu tun,
um das Recht von Mädchen auf das für sie erreichbare
Höchstmaß an Gesundheit, einschließlich sexueller und re-
produktiver Gesundheit, zu garantieren und nachhaltige Ge-
sundheitssysteme und soziale Dienste einzurichten;

14. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Gleich-
stellung der Geschlechter und den gleichberechtigten Zugang
zu grundlegenden sozialen Diensten wie Bildung, Ernährung,
Geburtenregistrierung, Gesundheitsversorgung, namentlich
auf dem Gebiet der sexuellen und der reproduktiven Gesund-
heit, Impfungen und Schutz vor den Krankheiten, die Haupt-
ursachen der Sterblichkeit sind, zu fördern und die Ge-
schlechterperspektive in alle Entwicklungspolitiken und -pro-
gramme zu integrieren, auch soweit sie Kinder und speziell
Mädchen betreffen;

15. fordert die Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur
Bekämpfung der tieferen Ursachen von Kinder- und Zwangs-
heirat zu ergreifen, namentlich durch Aufklärungsmaßnah-
men, um die negativen Aspekte solcher Praktiken bewusster
zu machen, und die bestehenden Rechtsvorschriften und Poli-

188 Resolution S-23/3, Anlage.
189 United Nations, Treaty Series, Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002
Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000; AS 2009 265.
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tiken zu stärken, mit dem Ziel, die Rechte des Kindes, insbe-
sondere die Rechte von Mädchen, besser zu fördern und zu
schützen;

16. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu
erlassen und strikt durchzusetzen, die sicherstellen, dass eine
Ehe nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der
künftigen Ehegatten geschlossen wird, und darüber hinaus
Gesetze zu erlassen und strikt durchzusetzen, die das gesetz-
liche Mindestalter für die Erklärung des Ehewillens und das
Heiratsmindestalter festlegen, und das Heiratsmindestalter
gegebenenfalls anzuheben sowie umfassende politische Maß-
nahmen, Aktionspläne und Programme für das Überleben,
den Schutz, die Entwicklung und die Förderung von Mädchen
auszuarbeiten und umzusetzen, um den vollen Genuss ihrer
Menschenrechte zu fördern und zu schützen und ihre Chan-
cengleichheit sicherzustellen, namentlich indem sie diese Plä-
ne zu einem Bestandteil ihres gesamten Entwicklungsprozes-
ses machen;

17. fordert die Staaten auf, mit Unterstützung der in-
ternationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft, na-
mentlich der nichtstaatlichen Organisationen, in der Gesell-
schaft Unterstützung für die Durchsetzung von Gesetzen über
das Heiratsmindestalter zu mobilisieren, insbesondere durch
das Angebot von Bildungschancen für Mädchen;

18. fordert die Staaten außerdem auf, mit Unterstüt-
zung der internationalen Organisationen, der Zivilgesell-
schaft und gegebenenfalls nichtstaatlicher Organisationen
Politiken und Programme mit dem Schwerpunkt auf schuli-
schen und außerschulischen Bildungsprogrammen auszuar-
beiten, die Mädchen unterstützen und sie befähigen, Wissen
und Kenntnisse zu erlangen, Selbstwertgefühl zu entwickeln
und Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen,
und besonderes Augenmerk auf Programme zu richten, die
Frauen und Männer und insbesondere Eltern über die Bedeu-
tung der körperlichen und psychischen Gesundheit und des
Wohlergehens von Mädchen aufklären, so auch über die Be-
seitigung der Diskriminierung von Mädchen bei Kinder- und
Zwangsheirat;

19. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Rechtsvor-
schriften zu erlassen und durchzusetzen, die Mädchen vor
jeglicher Form der Gewalt und der Ausbeutung schützen, na-
mentlich vor der Tötung weiblicher Neugeborener und der
vorgeburtlichen Geschlechtsselektion, vor der Verstümme-
lung weiblicher Genitalien, vor Vergewaltigung, häuslicher
Gewalt, Inzest, sexuellem Missbrauch, sexueller Ausbeutung,
Kinderprostitution und Kinderpornografie, Kinderhandel und
Zwangsmigration, Zwangsarbeit und Zwangsheirat sowie vor
der Verheiratung als Minderjährige, und altersgerechte, si-
chere und vertrauliche Programme sowie medizinische, so-
ziale und psychologische Betreuungsdienste einzurichten, um
Mädchen zu helfen, die Gewalt und Diskriminierung ausge-
setzt sind;

20. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Strafmaß-
nahmen durch Bildungsmaßnahmen zu ergänzen, die einen
Konsens im Hinblick auf die Aufgabe schädlicher Praktiken
wie der Verstümmelung weiblicher Genitalien herbeiführen

sollen, und geeignete Dienste für diejenigen bereitzustellen,
die von den Praktiken betroffen sind;

21. fordert alle Staaten auf, in Zusammenarbeit mit
den maßgeblichen Interessenträgern die notwendigen gesetz-
geberischen oder sonstigen Maßnahmen zu erlassen und
durchzusetzen, um die Verbreitung von Kinderpornografie,
einschließlich der Darstellung des sexuellen Missbrauchs von
Kindern, über das Internet zu verhindern und dabei sicherzu-
stellen, dass geeignete Mechanismen für die Meldung und
Entfernung derartigen Materials vorhanden sind und dass sei-
ne Urheber, Verteiler und/oder Sammler strafrechtlich ver-
folgt werden;

22. fordert die Staaten nachdrücklich auf, umfassende,
disziplinübergreifende und koordinierte nationale Pläne, Pro-
gramme oder Strategien zur Beseitigung aller Formen von
Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu
erarbeiten, die weit verbreitet werden und Ziele und Zeitpläne
für die Umsetzung sowie wirksame innerstaatliche Verfahren
für den Vollzug der Rechtsvorschriften vorgeben sollten, und
zwar durch die Schaffung von Überwachungsmechanismen
unter Einbeziehung aller Beteiligten, namentlich auch durch
Konsultationen mit Frauenorganisationen, unter Berücksich-
tigung der sich auf Mädchen beziehenden Empfehlungen der
Sonderberichterstatterin des Menschenrechtsrats über Gewalt
gegen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen und der Son-
derberichterstatterin über den Menschenhandel, insbesondere
den Frauen- und Kinderhandel, sowie der entsprechenden
Empfehlungen in der eingehenden Studie des Generalsekre-
tärs über alle Formen der Gewalt gegen Frauen190 und in der
Studie des unabhängigen Experten über Gewalt gegen Kin-
der191;

23. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf,
sicherzustellen, dass Mädchen das Recht der Kinder, sich ent-
sprechend ihrem Alter und ihrer Reife zu äußern und an allen
sie betreffenden Angelegenheiten mitzuwirken, in vollem
Umfang und gleichberechtigt wahrnehmen können;

24. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, Mäd-
chen, namentlich Mädchen mit besonderen Bedürfnissen, und
die sie vertretenden Organisationen gegebenenfalls an Ent-
scheidungsprozessen zu beteiligen und sie als vollwertige und
aktive Partnerinnen in die Ermittlung ihrer eigenen Bedürf-
nisse und in die Ausarbeitung, Planung, Durchführung und
Bewertung von Politiken und Programmen zur Deckung die-
ser Bedürfnisse einzubeziehen;

25. ist sich dessen bewusst, dass eine beträchtliche
Zahl von Mädchen besonders schutzbedürftig ist, insbesonde-
re soweit sie Waisen sind, auf der Straße leben, Binnenver-
triebene und Flüchtlinge sind, vom Kinderhandel sowie von
sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung betroffen sind, mit
HIV und Aids leben oder inhaftiert sind und ohne elterliche
Unterstützung leben, und fordert die Staaten daher nach-
drücklich auf, gegebenenfalls mit Unterstützung der interna-

190 A/61/122 und Add.1 und Add.1/Corr.1.
191 Siehe A/61/299 und A/62/209.
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tionalen Gemeinschaft geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
um durch die Umsetzung nationaler Politiken und Strategien
den Bedürfnissen dieser Mädchen gerecht zu werden, mit
dem Ziel, Regierungen, Gemeinwesen und Familien besser in
die Lage zu versetzen, ein unterstützendes Umfeld für sie zu
schaffen, so auch durch die Bereitstellung einer geeigneten
Beratung und psychosozialen Unterstützung, und indem si-
chergestellt wird, dass sie eine Schule besuchen und gleichbe-
rechtigt mit anderen Kindern Zugang zu Unterkunft, guter Er-
nährung sowie Gesundheits- und Sozialdiensten haben;

26. legt den Staaten nahe, namentlich auf dem Weg
der bilateralen und multilateralen technischen Zusammenar-
beit und Finanzhilfe Maßnahmen zugunsten der gesellschaft-
lichen Wiedereingliederung von Kindern in schwierigen Si-
tuationen, insbesondere Mädchen, zu fördern, unter anderem
unter Berücksichtigung der Auffassungen, Fertigkeiten und
Fähigkeiten, die die Kinder unter ihren jeweiligen Lebensbe-
dingungen entwickelt haben, und gegebenenfalls unter sinn-
voller Mitwirkung der Kinder selbst;

27. fordert alle Staaten und die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, die Rechte von Mädchen zu achten,
zu fördern und zu schützen, unter Berücksichtigung der be-
sonderen Schutzbedürftigkeit von Mädchen in Situationen
vor, während und nach Konflikten, und fordert die Staaten
ferner nachdrücklich auf, besondere Maßnahmen zum Schutz
von Mädchen zu ergreifen und sie insbesondere vor sexuell
übertragbaren Infektionen, namentlich einer HIV-Infektion,
vor geschlechtsspezifischer Gewalt, namentlich vor Verge-
waltigung, sexuellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung,
vor Folter, Entführung und Zwangsarbeit zu schützen, unter
besonderer Berücksichtigung von Mädchen, die Flüchtlinge
oder Vertriebene sind, und bei der Leistung humanitärer Hilfe
sowie bei Prozessen der Entwaffnung, der Demobilisierung,
der Rehabilitationshilfe und der Wiedereingliederung auf ihre
besonderen Bedürfnisse einzugehen;

28. beklagt alle Fälle von sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch von Frauen und Kindern, insbesondere
Mädchen, in humanitären Krisensituationen, insbesondere
die Fälle, in die humanitäre Helfer und Friedenssicherungs-
kräfte verwickelt sind, und fordert die Staaten nachdrücklich
auf, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspe-
zifischer Gewalt in humanitären Notsituationen zu ergreifen
und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen,
dass angemessene Gesetze und Institutionen vorhanden sind,
um Akte geschlechtsspezifischer Gewalt zu verhüten bezie-
hungsweise umgehend zu untersuchen und strafrechtlich zu
verfolgen;

29. beklagt außerdem alle Handlungen der sexuellen
Ausbeutung, des sexuellen Missbrauchs und des Frauen- und
Kinderhandels durch Militär-, Polizei- und Zivilpersonal, das
an Einsätzen der Vereinten Nationen beteiligt ist, begrüßt die
Anstrengungen, die die Organisationen und Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen unternehmen, um dies-
bezüglich eine Nulltoleranzpolitik anzuwenden, und ersucht
den Generalsekretär und die personalstellenden Länder, auch
weiterhin alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, die not-
wendig sind, um derartige Übergriffe durch dieses Personal

zu bekämpfen, namentlich durch die vollständige und unver-
zügliche Durchführung der in den einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung beschlossenen Maßnahmen auf
der Grundlage der Empfehlungen des Sonderausschusses für
Friedenssicherungseinsätze192;

30. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer
Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Menschenhandels als
Teil der umfassenderen Anstrengungen zur Beseitigung aller
Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen wirksame,
kind- und jugendgerechte Maßnahmen zur Bekämpfung, Be-
seitigung und strafrechtlichen Verfolgung aller Formen des
Frauen- und Mädchenhandels, namentlich zum Zweck der se-
xuellen und wirtschaftlichen Ausbeutung, zu erarbeiten,
durchzusetzen und zu verstärken, so auch indem sie wirksame
Maßnahmen gegen die Kriminalisierung von Mädchen, die
Opfer von Ausbeutung sind, ergreifen und sicherstellen, dass
Mädchen, die ausgebeutet wurden, die erforderliche psycho-
soziale Betreuung erhalten;

31. fordert die Regierungen, die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der Medien, sowie die nichtstaatlichen Organisa-
tionen auf, die Menschenrechtserziehung sowie die volle
Achtung und Wahrnehmung der Menschenrechte der Mäd-
chen zu fördern, unter anderem durch die Übersetzung und
Erstellung von altersgerechtem und geschlechtsspezifischem
Informationsmaterial über diese Rechte sowie dessen Vertei-
lung an alle Bereiche der Gesellschaft, insbesondere an Kin-
der;

32. ersucht den Generalsekretär, in seiner Eigenschaft
als Vorsitzender des Koordinierungsrats der Leiter der Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen dafür Sorge
zu tragen, dass alle Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen, insbesondere das Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen, die Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, das Welter-
nährungsprogramm, der Bevölkerungsfonds der Vereinten
Nationen, der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für
die Frau, die Weltgesundheitsorganisation, das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und die Inter-
nationale Arbeitsorganisation, bei Landeskooperationspro-
grammen im Einklang mit den nationalen Prioritäten, so auch
über den Entwicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten
Nationen, einzeln und gemeinsam die Rechte und die beson-
deren Bedürfnisse von Mädchen berücksichtigen;

33. ersucht alle Menschenrechtsvertragsorgane und
die Menschenrechtsmechanismen des Menschenrechtsrats,
einschließlich der Sonderverfahren, im Rahmen der Wahr-
nehmung ihres Mandats regelmäßig und systematisch ge-
schlechtsspezifische Aspekte zu berücksichtigen und in ihre
Berichte Angaben über die qualitative Analyse von Verlet-
zungen der Menschenrechte von Frauen und Mädchen aufzu-

192 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 19 (A/59/19/Rev.1).
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nehmen, und befürwortet die Stärkung der diesbezüglichen
Zusammenarbeit und Koordinierung;

34. ersucht die Staaten, im Rahmen des weltweiten
Bemühens um die großflächige Ausweitung der Anstrengun-
gen zur Erreichung des Ziels des allgemeinen Zugangs zu
umfassender Prävention, Behandlung, Betreuung und Unter-
stützung bis 2010 sicherzustellen, dass bei allen auf eine um-
fassende HIV- und Aids-Prävention, -Behandlung, -Betreu-
ung und -Unterstützung ausgerichteten Politiken und Pro-
grammen den durch das HIV gefährdeten, damit infizierten
oder davon betroffenen Mädchen, darunter schwangeren
Mädchen sowie jungen und jugendlichen Müttern, besondere
Aufmerksamkeit und Unterstützung zuteil wird;

35. bittet die Staaten, Initiativen zur Senkung der Prei-
se von antiretroviralen Medikamenten, insbesondere Zweitli-
nienmedikamenten, für Mädchen zu fördern, unter anderem
bilaterale Initiativen und Initiativen des Privatsektors sowie
die von Gruppen von Staaten freiwillig ergriffenen Initiati-
ven, einschließlich der auf innovativen Finanzierungsmecha-
nismen beruhenden Initiativen, die zur Mobilisierung von
Ressourcen für die soziale Entwicklung beitragen, einschließ-
lich derjenigen, die darauf abzielen, den Entwicklungsländern
auf dauerhafter und berechenbarer Grundlage weiteren Zu-
gang zu erschwinglichen Medikamenten zu verschaffen, und
nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der Internationalen
Fazilität zum Kauf von Medikamenten (UNITAID);

36. fordert alle Staaten auf, die Unterstützung auf den
Gebieten Nahrung und Ernährung mit dem Ziel zu integrie-
ren, dass Kinder, insbesondere Mädchen, jederzeit Zugang zu
ausreichenden und gesundheitlich unbedenklichen Nahrungs-
mitteln mit entsprechendem Nährwert haben, um ihren Er-
nährungsbedarf decken und ihren Nahrungsmittelpräferenzen
Rechnung tragen zu können, zugunsten eines aktiven und ge-
sunden Lebens und als Teil umfassender Maßnahmen zur Be-
kämpfung von HIV und Aids und anderen übertragbaren
Krankheiten;

37. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, durch eine Erhöhung der Ressour-
cen auf allen Ebenen, insbesondere im Bildungs- und Ge-
sundheitssektor, junge Menschen, insbesondere Mädchen,
zum Erwerb der Kenntnisse, Einstellungen und Kompetenzen
zu befähigen, die sie benötigen, um eine HIV-Infektion und
frühe Schwangerschaften zu verhüten und das für sie erreich-
bare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit,
einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit, zu ge-
nießen;

38. betont, dass sich die Staaten und das System der
Vereinten Nationen verstärkt ihrer Verantwortung stellen
müssen, die Förderung und den Schutz der Rechte des Kin-
des, insbesondere von Mädchen, auf nationaler und interna-
tionaler Ebene durchgängig in die Entwicklungsagenda auf-
zunehmen;

39. fordert die Staaten, die internationale Gemein-
schaft, die zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen,
die Zivilgesellschaft und die internationalen Finanzinstitutio-
nen nachdrücklich auf, durch die Zuweisung erhöhter Finanz-

mittel auch weiterhin aktiv gezielte, innovative Programme
zu unterstützen, die der Beendigung der Verstümmelung
weiblicher Genitalien und der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung von Bildungsprogrammen, beispielsweise des gemein-
samen Programms des Bevölkerungsfonds der Vereinten Na-
tionen und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen für
die schnellere Abschaffung der Verstümmelung weiblicher
Genitalien, und von Sensibilisierungsseminaren über die
furchtbaren Auswirkungen dieser schädlichen Praxis auf die
Gesundheit von Mädchen dienen, und für diejenigen, die die-
sen schädlichen Eingriff vornehmen, Ausbildungsprogramme
anzubieten, damit sie einen alternativen Beruf wählen kön-
nen;

40. begrüßt es, dass zehn Einrichtungen der Vereinten
Nationen in ihrer gemeinsamen Erklärung vom 27. Februar
2008 zugesagt haben, weiter auf die Beseitigung der Ver-
stümmelung weiblicher Genitalien hinzuwirken, unter ande-
rem durch die Bereitstellung technischer und finanzieller Hil-
fe, und betont, dass ein gemeinsamer koordinierter Ansatz,
der positive gesellschaftliche Veränderungen auf lokaler, na-
tionaler und internationaler Ebene fördert, zur Abschaffung
der Verstümmelung weiblicher Genitalien innerhalb einer
Generation führen könnte, wobei einige der wichtigsten Er-
folge bis 2015 erzielt würden, entsprechend den Millenni-
ums-Entwicklungszielen;

41. fordert die Staaten auf, die Kapazität der nationa-
len Gesundheitssysteme zu stärken, und fordert in dieser Hin-
sicht die internationale Gemeinschaft auf, die nationalen An-
strengungen zu unterstützen, namentlich durch die Zuwei-
sung ausreichender Ressourcen für die Bereitstellung der
grundlegenden Dienste, die erforderlich sind, um Geburtsfis-
teln zu verhindern beziehungsweise im Bedarfsfall zu behan-
deln, indem weiblichen Jugendlichen, namentlich denjenigen,
die in Armut und in unterversorgten ländlichen Gebieten, in
denen die Geburtsfistel am häufigsten auftritt, leben, ein Ver-
sorgungskontinuum geboten wird, das Familienplanung,
Schwangerschaftsvor- und -nachsorge, fachgerechte Betreu-
ung von Entbindungen, Betreuung bei geburtshilflichen Not-
fällen und Wochenbettbetreuung umfasst;

42. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft auf, ein Umfeld zu schaffen, in dem das Wohl von
Mädchen gewährleistet wird, unter anderem durch die Zu-
sammenarbeit, Unterstützung und Mitwirkung bei den welt-
weiten Anstrengungen zur Beseitigung der Armut auf globa-
ler, regionaler und Landesebene, in der Erkenntnis, dass auf
allen Ebenen die Verfügbarkeit von Ressourcen erhöht und
ihre wirksame Zuweisung sichergestellt werden muss, um zu
gewährleisten, dass alle international vereinbarten Ziele für
Entwicklung und Armutsbekämpfung, einschließlich der in
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen193 darge-
legten Ziele, in dem entsprechenden Zeitrahmen verwirklicht
werden, und in Bekräftigung dessen, dass Investitionen in
Kinder, insbesondere Mädchen, und die Verwirklichung ihrer

193 Siehe Resolution 55/2.
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Rechte zu den wirksamsten Wegen der Armutsbeseitigung
gehören;

43. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen,
der sich schwerpunktmäßig auch mit der Beendigung von
Kinder- und Zwangsheirat befasst, unter Heranziehung von
Informationen, die von den Mitgliedstaaten, den Organisatio-
nen und Organen des Systems der Vereinten Nationen und
von nichtstaatlichen Organisationen zur Verfügung gestellt
werden, mit dem Ziel, die Auswirkungen dieser Resolution
auf das Wohl von Mädchen zu bewerten.

RESOLUTION 64/146

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/435
und Corr.1, Ziff. 19)194.

64/146. Rechte des Kindes

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung aller ihrer früheren Resolutionen über
die Rechte des Kindes in ihrer Gesamtheit, zuletzt Resolution
63/241 vom 24. Dezember 2008,

betonend, dass das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes195 die Norm für die Förderung und den Schutz der
Rechte des Kindes bilden muss, und eingedenk der Bedeu-

tung der Fakultativprotokolle zu dem Übereinkommen196 so-
wie anderer Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte,

bekräftigend, dass die allgemeinen Grundsätze, die un-
ter anderem das Wohl des Kindes, die Nichtdiskriminierung,
die Teilhabe, das Überleben und die Entwicklung betreffen,
den Rahmen für alle Maßnahmen bilden, die in Bezug auf
Kinder, einschließlich Jugendlicher, ergriffen werden,

sowie in Bekräftigung der Erklärung und des Aktions-
programms von Wien197, der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen198 und des Ergebnisdokuments der sieben-
undzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung über
Kinder mit dem Titel „Eine kindergerechte Welt“199 sowie un-
ter Hinweis auf die Kopenhagener Erklärung über soziale
Entwicklung und das Aktionsprogramm200, den auf dem Welt-
bildungsforum verabschiedeten Rahmenaktionsplan von Da-
kar201, die Erklärung über Fortschritt und Entwicklung auf so-
zialem Gebiet202, die Allgemeine Erklärung über die Ausrot-
tung von Hunger und Mangelernährung203, die Erklärung über
das Recht auf Entwicklung204 und die Erklärung der vom 11.
bis 13. Dezember 2007 in New York abgehaltenen Gedenk-
Plenartagung auf hoher Ebene zur Weiterverfolgung der Er-
gebnisse der Sondertagung über Kinder205,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge-
neralsekretärs über die Fortschritte bei der Erfüllung der in
dem Ergebnisdokument der siebenundzwanzigsten Sonderta-
gung der Generalversammlung eingegangenen Verpflichtun-
gen206 und über den Stand des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes und die in der Versammlungsresolution
63/241 aufgeworfenen Fragen207 sowie von dem Bericht der
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und be-

194 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola,
Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosni-
en und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kon-
go, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Jamaika, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Namibia,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts
und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Swasi-
land, Tadschikistan, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tsche-
chische Republik, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentral-
afrikanische Republik und Zypern.
195 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.

196 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006
5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl.
2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über
Kinder in bewaffneten Konflikten).
197 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
198 Siehe Resolution 55/2.
199 Resolution S-27/2, Anlage.
200 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–
12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
201 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal, 26–
28 April 2000 (Paris 2000).
202 Siehe Resolution 2542 (XXIV).
203 Report of the World Food Conference, Rome, 5–16 November 1974
(United Nations publication, Sales No. E.75.II.A.3), Kap. I. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/depts/german/wirtsozentw/hunger-
mangelernaehrung.pdf.
204 Resolution 41/128, Anlage.
205 Siehe Resolution 62/88.
206 A/64/285.
207 A/64/172.
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waffnete Konflikte208, deren Empfehlungen unter voller Be-
rücksichtigung der Auffassungen der Mitgliedstaaten sorgfäl-
tig geprüft werden sollen, und Kenntnis nehmend von dem
Bericht des Generalsekretärs über Kinder und bewaffnete
Konflikte209, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den für Kinder
zuständigen nationalen staatlichen Strukturen zukommt, dar-
unter den bestehenden Ministerien und Institutionen für Kin-
der-, Familien- und Jugendfragen und unabhängigen Om-
budspersonen für Kinder oder anderen nationalen Institutio-
nen zur Förderung und zum Schutz der Rechte des Kindes, 

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, die alle zu-
ständigen Organe, Gremien, Institutionen und Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jewei-
ligen Mandats und die zuständigen Mandatsträger und Son-
derverfahren der Vereinten Nationen sowie gegebenenfalls
die zuständigen Regionalorganisationen und die zwischen-
staatlichen Organisationen zur Förderung und zum Schutz der
Rechte des Kindes leisten, und die wertvolle Rolle der Zivil-
gesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisatio-
nen, anerkennend,

zutiefst besorgt darüber, dass sich die weltweite Finanz-
und Wirtschaftskrise in vielen Teilen der Welt nachteilig auf
die Lage der Kinder ausgewirkt hat, bekräftigend, dass die
Beseitigung der Armut weiterhin die größte Herausforderung
darstellt, mit der die Welt heute konfrontiert ist, und in dem
Bewusstsein, dass ihre Auswirkungen über den sozioökono-
mischen Kontext hinausgehen,

sowie zutiefst besorgt darüber, dass die Lage der Kinder
in vielen Teilen der Welt in einem zunehmend globalisierten
Umfeld infolge des Fortbestehens von Armut, sozialer Un-
gleichheit, unbefriedigenden sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnissen, Pandemien, insbesondere HIV/Aids, Malaria
und Tuberkulose, Umweltschäden, Naturkatastrophen, be-
waffneten Konflikten, ausländischer Besetzung, Vertreibung,
Gewalt, Terrorismus, Missbrauch, Handel mit Kindern und
ihren Organen, allen Formen der Ausbeutung, gewerbsmäßi-
ger sexueller Ausbeutung von Kindern, Kinderprostitution,
Kinderpornografie und Kindersextourismus, Vernachlässi-
gung, Analphabetentum, Hunger, Intoleranz, Diskriminie-
rung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Ungleichstellung der
Geschlechter, Behinderungen sowie unzureichendem Rechts-
schutz nach wie vor kritisch ist, und davon überzeugt, dass
dringend wirksame nationale und internationale Maßnahmen
getroffen werden müssen,

I

Durchführung des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes und der dazugehörigen Fakultativprotokolle

1. gedenkt des zwanzigsten Jahrestags der Verab-
schiedung des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes195 und des fünfzigsten Jahrestags der Verabschiedung
der dem Übereinkommen zugrundeliegenden Erklärung der
Rechte des Kindes210 und nutzt diese Gelegenheit, um alle
Vertragsstaaten dazu aufzufordern, das Übereinkommen
wirksam durchzuführen und dadurch sicherzustellen, dass al-
le Kinder alle ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten voll
genießen können;

2. bekräftigt die Ziffern 1 bis 8 ihrer Resolution
63/241 und fordert die Staaten nachdrücklich auf, sofern sie
es noch nicht getan haben, mit Vorrang Vertragsparteien des
Übereinkommens und der dazugehörigen Fakultativproto-
kolle196 zu werden und sie vollständig durchzuführen;

3. fordert die Vertragsstaaten auf, die Vorbehalte zu-
rückzunehmen, die mit dem Ziel und Zweck des Überein-
kommens oder der dazugehörigen Fakultativprotokolle un-
vereinbar sind, und zu erwägen, andere Vorbehalte im Ein-
klang mit der Erklärung und dem Aktionsprogramm von
Wien197 regelmäßig zu überprüfen, mit dem Ziel, sie zurück-
zunehmen;

4. legt den Vertragsstaaten nahe, bei der Durchfüh-
rung des Übereinkommens und der dazugehörigen Fakulta-
tivprotokolle die Empfehlungen, Stellungnahmen und Allge-
meinen Bemerkungen des Ausschusses für die Rechte des
Kindes, unter anderem auch die Allgemeine Bemerkung
Nr. 12 (2009) „Das Recht des Kindes, angehört zu werden“211,
gebührend zu berücksichtigen;

5. begrüßt die Maßnahmen des Ausschusses zur
Überwachung der Durchführung des Übereinkommens durch
die Vertragsstaaten, nimmt mit Dank Kenntnis von seinen
Maßnahmen zur Weiterverfolgung seiner Abschließenden
Bemerkungen und Empfehlungen und hebt in dieser Hinsicht
insbesondere die regionalen Arbeitstagungen und die Beteili-
gung des Ausschusses an Initiativen auf nationaler Ebene her-
vor;

6. erinnert an die Resolution 10/14 des Menschen-
rechtsrats vom 26. März 2009 über die Durchführung des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes und der dazu-
gehörigen Fakultativprotokolle212;

208 A/64/254.
209 A/63/785-S/2009/158 und Corr.1.

210 Siehe Resolution 1386 (XIV).
211 CRC/C/GC/12.
212 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. II, Abschn. A.
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II

Förderung und Schutz der Rechte des Kindes und
Nichtdiskriminierung von Kindern

Nichtdiskriminierung

7. bekräftigt die Ziffern 9 bis 11 ihrer Resolution
63/241 und fordert die Staaten auf, dafür zu sorgen, dass Kin-
der ohne jegliche Diskriminierung alle ihre bürgerlichen, kul-
turellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rechte ge-
nießen können;

Registrierung, Familienbeziehungen und Adoption oder 
andere Formen der alternativen Betreuung

8. bekräftigt außerdem die Ziffern 12 bis 16 ihrer Re-
solution 63/241 und fordert alle Vertragsstaaten nachdrück-
lich auf, sich verstärkt darum zu bemühen, ihren Verpflich-
tungen aus dem Übereinkommen über die Rechte des
Kindes195 zum Schutz der Kinder in den die Registrierung, die
Familienbeziehungen und die Adoption oder andere Formen
der alternativen Betreuung betreffenden Angelegenheiten
nachzukommen, und legt den Staaten nahe, in Fällen interna-
tionaler Kindesentführung durch einen Elternteil oder durch
Familienangehörige unter anderem die Rückkehr des Kindes
in das Land, in dem es unmittelbar vor der Verbringung oder
Zurückhaltung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, zu er-
leichtern;

9. begrüßt die Fertigstellung der Leitlinien für alter-
native Formen der Betreuung von Kindern213 und den vom
Menschenrechtsrat mit seiner Resolution 11/7 vom 17. Juni
2009 gefassten Beschluss214, sie der Generalversammlung zur
Beschlussfassung vorzulegen;

Wirtschaftliches und soziales Wohlergehen von Kindern, 
Beseitigung der Armut, Recht auf Bildung, Recht auf das 
erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger
Gesundheit und Recht auf Nahrung

10. bekräftigt die Ziffern 17 bis 26 ihrer Resolution
63/241, die Ziffern 42 bis 52 ihrer Resolution 61/146 vom
19. Dezember 2006 zum Thema Kinder und Armut und die
Ziffern 37 bis 42 ihrer Resolution 60/231 vom 23. Dezember
2005 zum Thema HIV-infizierte und von HIV/Aids betroffe-
ne Kinder und fordert alle Staaten und die internationale Ge-
meinschaft auf, ein Umfeld zu schaffen, in dem das Wohler-
gehen des Kindes gewährleistet ist, namentlich indem sie die
internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet verstärken
und ihren früher eingegangenen Verpflichtungen in Bezug
auf die Beseitigung der Armut, das Recht auf Bildung, das
Recht auf das erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit, auch durch Anstrengungen zur Verbes-
serung der Lage mit HIV/Aids lebender oder davon betroffe-
ner Kinder und zur Beseitigung der Mutter-Kind-Übertra-

gung des HIV, das Recht auf Nahrung für alle und das Recht
auf einen angemessenen Lebensstandard, einschließlich
Wohnung und Bekleidung, nachkommen;

11. ist sich dessen bewusst, dass die Erreichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele, aufgrund der weltweiten
Finanz- und Wirtschaftskrise gefährdet ist, die mit mehreren
miteinander verknüpften globalen Krisen und Herausforde-
rungen wie der Nahrungsmittelkrise und der anhaltenden Er-
nährungsunsicherheit, den stark schwankenden Energie- und
Rohstoffpreisen und dem Klimawandel zusammenhängt, und
fordert die Staaten auf, bei der Bekämpfung dieser Krise alle
Auswirkungen auf den vollen Genuss der Rechte der Kinder
anzugehen;

Beseitigung der Gewalt gegen Kinder

12. bekräftigt die Ziffern 27 bis 32 ihrer Resolution
63/241 und die Ziffern 47 bis 62 ihrer Resolution 62/141 vom
18. Dezember 2007 zum Thema Beseitigung der Gewalt ge-
gen Kinder, verurteilt alle Formen der Gewalt gegen Kinder
und legt allen Staaten eindringlich nahe, die in Ziffer 27 ihrer
Resolution 63/241 festgelegten Maßnahmen durchzuführen;

13. begrüßt die Ernennung der Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs über Gewalt gegen Kinder, ermutigt alle
Staaten, ersucht die Institutionen und Organisationen der Ver-
einten Nationen und bittet die Regionalorganisationen und
die Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Or-
ganisationen, mit der Sonderbeauftragten zusammenzuarbei-
ten und sie auch mit finanziellen Mitteln dabei zu unterstüt-
zen, ihr in Resolution 62/141 festgelegtes Mandat wirksam
und unabhängig wahrzunehmen und die weitere Umsetzung
der Empfehlungen in der Studie der Vereinten Nationen über
Gewalt gegen Kinder215 zu fördern, bei gleichzeitiger Förde-
rung und Gewährleistung der nationalen Eigenverantwortung
und der nationalen Pläne und Programme in diesem Bereich,
und fordert die Staaten und die betroffenen Institutionen auf
und bittet den Privatsektor, zu diesem Zweck freiwillige Bei-
träge zu leisten;

Förderung und Schutz der Rechte der Kinder, namentlich 
der Kinder in besonders schwierigen Situationen

14. bekräftigt die Ziffern 34 bis 42 ihrer Resolution
63/241 und fordert alle Staaten auf, alle Menschenrechte aller
Kinder in besonders schwierigen Situationen zu fördern und
zu schützen, Programme und Maßnahmen durchzuführen, die
ihnen besonderen Schutz und besondere Hilfe gewähren, na-
mentlich den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung
und sozialen Diensten sowie, wo dies angebracht und mög-
lich ist, freiwillige Repatriierung, Wiedereingliederung, Fa-
miliensuche und Familienzusammenführung, insbesondere
für unbegleitete Kinder, und sicherzustellen, dass das Wohl
des Kindes vorrangig berücksichtigt wird;

213 Resolution 64/142, Anlage.
214 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. I. 215 Siehe A/61/299 und A/62/209.
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Kinder, die der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt 
oder überführt werden, und Kinder von Personen, die der 
Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder überführt 
werden

15. bekräftigt außerdem die Ziffern 43 bis 47 ihrer Re-
solution 63/241 und fordert alle Staaten auf, die Rechte der
Kinder, die der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder
überführt werden, sowie der Kinder von Personen, die der
Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder überführt wer-
den, zu achten und zu schützen;

Verhütung und Abschaffung des Verkaufs von Kindern, 
der Kinderprostitution und der Kinderpornografie

16. bekräftigt ferner die Ziffern 48 bis 50 ihrer Resolu-
tion 63/241 und fordert alle Staaten auf, alle Formen des Ver-
kaufs von Kindern, so auch zur Übertragung von Organen des
Kindes zu Gewinnzwecken, die Kindersklaverei, die ge-
werbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern, die Kinder-
prostitution und die Kinderpornografie zu verhüten, unter
Strafe zu stellen, zu verfolgen und zu ahnden, mit dem Ziel,
diese Praktiken und die Nutzung des Internets und anderer In-
formations- und Kommunikationstechnologien für diese
Zwecke zu unterbinden, das Bestehen eines Marktes zu be-
kämpfen, der kriminelle Praktiken dieser Art begünstigt, und
Maßnahmen zu ergreifen, um die diese Praktiken fördernde
Nachfrage zu unterbinden, sowie den Bedürfnissen der Opfer
wirksam Rechnung zu tragen und wirksame Maßnahmen ge-
gen die Kriminalisierung von Kindern zu ergreifen, die Opfer
von Ausbeutung sind;

17. begrüßt die Abhaltung des dritten Weltkongresses
gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendli-
chen vom 25. bis 28. November 2008 in Rio de Janeiro (Bra-
silien) und die Erklärung und den Aktionsaufruf von Rio de
Janeiro zur Verhütung und Beendigung der sexuellen Aus-
beutung von Kindern und Jugendlichen;

18. fordert alle Staaten auf, in Zusammenarbeit mit
den maßgeblichen Interessenträgern die notwendigen gesetz-
geberischen oder sonstigen Maßnahmen zu erlassen und
durchzusetzen, um die Verbreitung von Kinderpornografie,
einschließlich der Darstellung des sexuellen Missbrauchs von
Kindern, über das Internet zu verhindern und dabei sicherzu-
stellen, dass geeignete Mechanismen für die Meldung und
Entfernung derartigen Materials vorhanden sind und dass sei-
ne Urheber, Verteiler und/oder Sammler strafrechtlich ver-
folgt werden;

Von einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder

19. bekräftigt die Ziffern 51 bis 63 ihrer Resolution
63/241, verurteilt auf das Entschiedenste alle Rechtsverlet-
zungen und Missbrauchshandlungen, die an von einem be-
waffneten Konflikt betroffenen Kindern begangen werden,
und fordert in dieser Hinsicht alle Staaten und anderen an ei-
nem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien, die unter Ver-
stoß gegen das anwendbare Völkerrecht, einschließlich des
humanitären Völkerrechts, an der Einziehung und dem Ein-
satz von Kindern, systematischen Tötungen und Verstümme-
lungen von Kindern und/oder Vergewaltigungen und anderen

sexuellen Gewalthandlungen an Kindern sowie allen anderen
Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern
beteiligt sind, nachdrücklich auf, fristgebundene und wirksa-
me Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Handlungen ein En-
de zu setzen, und legt allen Staaten, den Organisationen,
Fonds und Programmen der Vereinten Nationen, den sonsti-
gen zuständigen internationalen und regionalen Organisatio-
nen und der Zivilgesellschaft eindringlich nahe, sich im Ein-
klang mit dem humanitären Völkerrecht, namentlich dem
Ersten bis Vierten Genfer Abkommen216, weiter ernsthaft mit
allen an Kindern in Situationen bewaffneten Konflikts began-
genen Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen zu
befassen und den Opfern Schutz und Hilfe zu gewähren;

20. bekräftigt außerdem die wesentliche Rolle der Ge-
neralversammlung, des Wirtschafts- und Sozialrats und des
Menschenrechtsrats bei der Förderung und dem Schutz der
Rechte und des Wohls der Kinder, einschließlich der von ei-
nem bewaffneten Konflikt betroffenen Kinder, stellt fest, dass
der Sicherheitsrat bei der Gewährleistung des Schutzes der
von einem bewaffneten Konflikt betroffenen Kinder eine zu-
nehmend wichtige Rolle spielt, und stellt außerdem fest, dass
die Kommission für Friedenskonsolidierung im Rahmen ihres
Mandats in Bereichen tätig geworden ist, die den Genuss der
Rechte der Kinder und deren Wohl fördern und dazu beitra-
gen;

21. nimmt mit Dank Kenntnis von den in Bezug auf die
Resolutionen des Sicherheitsrats 1539 (2004) vom 22. April
2004 und 1612 (2005) vom 26. Juli 2005 unternommenen
Schritten, der Verabschiedung der Resolution 1882 (2009)
des Rates vom 4. August 2009 und den Anstrengungen, die
der Generalsekretär unternimmt, um den Überwachungs- und
Berichterstattungsmechanismus über Kinder und bewaffnete
Konflikte im Einklang mit den genannten Resolutionen ein-
zurichten, unter Einbeziehung der nationalen Regierungen
und der zuständigen Akteure der Vereinten Nationen und der
Zivilgesellschaft, namentlich auf Landesebene, und in Zu-
sammenarbeit mit ihnen, ersucht den Generalsekretär, dafür
zu sorgen, dass die mit diesem Mechanismus gesammelten
und übermittelten Informationen genau, objektiv, verlässlich
und nachprüfbar sind, und befürwortet in dieser Hinsicht die
Arbeit und gegebenenfalls den Einsatz von Kinderschutzbe-
ratern der Vereinten Nationen in Friedenssicherungseinsätzen
und in politischen und Friedenskonsolidierungsmissionen;

Kinderarbeit

22. bekräftigt die Ziffern 64 bis 80 ihrer Resolution
63/241 zum Thema Kinderarbeit217 und fordert alle Staaten
auf, ihre Selbstverpflichtung zur schrittweisen und wirksa-
men Beseitigung der Kinderarbeit, die das Kind Gefahren
aussetzen, seine Erziehung behindern oder seine Gesundheit

216 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989
Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300.
217 Entsprechend der Definition in den Übereinkommen der Internationa-
len Arbeitsorganisation über das Mindestalter, 1973 (Nr. 138), und zur
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999 (Nr. 182).
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oder körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale
Entwicklung schädigen könnte, in konkrete Maßnahmen um-
zusetzen und die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sofort
zu beseitigen;

23. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Weltbericht
„Bildung für alle“ 2009 der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, in dem betont
wird, dass die Qualität der Bildung verbessert werden muss,
um zu bewirken, dass Kinder zum Schulbesuch gebracht und
an den Schulen gehalten werden, und auf diese Weise Kinder-
arbeit zu verhüten und zu beseitigen, und fordert alle Staaten
auf, bei ihren nationalen Anstrengungen zur Bekämpfung der
Kinderarbeit dem Bericht der Internationalen Arbeitsorgani-
sation „Das Ende der Kinderarbeit – Zum Greifen nah“ und
dem vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamts im
Jahr 2006 gebilligten globalen Aktionsplan in vollem Um-
fang Rechnung zu tragen und die Fortschritte bei der Ver-
wirklichung des Ziels, bis 2016 die schlimmsten Formen der
Kinderarbeit zu beseitigen, zu überwachen;

III

Das Recht des Kindes, seine Meinung in allen es
berührenden Angelegenheiten frei zu äußern

24. erkennt an, dass dem Kind, das fähig ist, sich eine
eigene Meinung zu bilden, das in dieser Resolution als „das
Recht, angehört zu werden“218 bezeichnete Recht gewährleis-
tet werden soll, diese Meinung in allen es berührenden Ange-
legenheiten frei zu äußern, wobei die Meinung des Kindes
entsprechend seinem Alter und seiner Reife gebührend zu be-
achten ist;

25. bekräftigt, dass der allgemeine Grundsatz der Teil-
habe Bestandteil des Rahmens für die Auslegung und die Er-
füllung aller anderen in dem Übereinkommen über die Rechte
des Kindes195 enthaltenen Rechte ist;

26. erkennt an, dass die Staaten die Aufgaben, Rechte
und Pflichten der Eltern oder gegebenenfalls, soweit nach
Ortsbrauch vorgesehen, der Mitglieder der weiteren Familie
oder der Gemeinschaft, des Vormunds oder anderer für das
Kind gesetzlich verantwortlicher Personen zu achten haben,
das Kind bei der Ausübung seines Rechts, angehört zu wer-
den, in einer seinem Alter, seiner Reife und seiner Entwick-
lung entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu füh-
ren;

27. bekräftigt die internationale Einigung auf 2015 als
Zieljahr für die Verwirklichung der allgemeinen Grundschul-
bildung in allen Ländern, erkennt an, dass Armut und Bildung
sich darauf auswirken und damit zusammenhängen, ob Kin-
der in den vollen Genuss ihres Rechts kommen, angehört zu
werden und teilzuhaben, betont daher, dass die Alphabetisie-
rung und der allgemeine Zugang zu einer unentgeltlichen und
obligatorischen hochwertigen Grundschulbildung für alle

Kinder Schlüsselelemente zur Förderung des Rechts des Kin-
des, angehört zur werden, sind, und befürwortet die diesbe-
zügliche internationale Zusammenarbeit, einschließlich der
regionalen Zusammenarbeit sowie der Süd-Süd-Zusammen-
arbeit; 

28. erkennt an, dass Kinder durch die freie Beteiligung
an außerschulischen Aktivitäten, wie etwa Kultur-, Kunst-,
Erholungs-, Freizeit-, Umwelt- und Sportaktivitäten auf loka-
ler und nationaler Ebene, die Fähigkeit, ihre Meinung zu äu-
ßern, entwickeln könnten;

29. erkennt außerdem an, dass die Bildungseinrich-
tungen und die Organisationen und Projekte der Gemeinwe-
sen sowie verschiedene lokale und nationale Einrichtungen,
wie Kinderorganisationen und Kinderparlamente, eine
Schlüsselrolle dabei spielen können, die sinnvolle Teilhabe
von Kindern zu gewährleisten, und legt den Staaten in dieser
Hinsicht nahe, dafür zu sorgen, dass die Teilhabe von Kin-
dern institutionalisiert wird, und dafür einzutreten, dass Kin-
der in allen sie berührenden Angelegenheiten entsprechend
ihrem Alter, ihrer Reife und ihrer Entwicklung aktiv zu Rate
gezogen werden und ihre Meinung berücksichtigt wird; 

30. erkennt ferner die Rolle an, die der Privatsektor,
einschließlich der Medien, dabei spielen kann, die Teilhabe
und das aktive Zurateziehen von Kindern in sie berührenden
Fragen zu fördern, und betont, wie wichtig es ist, dass diese
Akteure das Wohl des Kindes berücksichtigen; 

31. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck,
dass Kinder trotz ihrer Anerkennung als Träger des Rechts, in
allen sie berührenden Angelegenheiten angehört zu werden,
in diesen Angelegenheiten aufgrund einer Vielzahl von
Zwängen und Hindernissen selten ernsthaft zu Rate gezogen
und einbezogen werden und dass dieses Recht in vielen Tei-
len der Welt noch nicht voll verwirklicht worden ist; 

32. ist sich dessen bewusst, dass die Erwachsenen eine
angemessene, das Kind in den Mittelpunkt stellende Haltung
einnehmen, dem Kind zuhören und seine Rechte und Stand-
punkte achten müssen, damit es in den vollen Genuss seines
Rechts kommt, angehört zu werden und teilzuhaben;

33. fordert alle Staaten auf,

a) sicherzustellen, dass den Kindern die Gelegenheit
gegeben wird, in allen sie berührenden Angelegenheiten ohne
jede Diskriminierung angehört zu werden, und zu diesem
Zweck Regelungen und Vereinbarungen zu treffen und/oder
weiter umzusetzen, die die Teilhabe der Kinder in allen Situa-
tionen, darunter auch in der Familie, in der Schule und in ih-
ren Gemeinwesen, vorsehen und nach Bedarf fördern und die
fest in Gesetzen und institutionellen Regeln verankert sind
und regelmäßig im Hinblick auf ihre Wirksamkeit evaluiert
werden; 

b) die für Kinder zuständigen staatlichen Strukturen,
gegebenenfalls einschließlich für Kinderfragen zuständiger
Minister und unabhängiger Ombudspersonen für Kinder, zu
benennen, zu schaffen oder zu stärken, Mechanismen einzu-
richten, die die Mitwirkung und Teilhabe von Kindern an der
Gestaltung und Durchführung öffentlicher Maßnahmen er-

218 In dieser Resolution bezieht sich das „Recht, angehört zu werden“ auf
das in Artikel 12 Absatz 1 des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes dargelegte Recht.
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lauben und fördern, insbesondere soweit sie der Erreichung
nationaler Ziele und Vorgaben zugunsten von Kindern und
Jugendlichen dienen, und sicherzustellen, dass die mit und für
Kinder arbeitenden Berufsgruppen auf dem Gebiet der Rech-
te des Kindes angemessen und systematisch ausgebildet wer-
den;

c) Kinder in angemessener Weise an der Planung,
Gestaltung, Umsetzung und Evaluierung der in dem Doku-
ment „Eine kindergerechte Welt“199 vorgesehenen nationalen
Aktionspläne, die sich auf die Rechte des Kindes beziehen, zu
beteiligen und so die Rolle des Kindes als eines wesentlichen
Akteurs in dem Prozess anzuerkennen;

d) Politiken und wirksame Mechanismen auf lokaler
und nationaler Ebene auszuarbeiten, die Kinder in die Lage
versetzen, angehört zu werden und sicher und sinnvoll an den
Überwachungs- und Berichterstattungsprozessen im Zusam-
menhang mit der Durchführung des Übereinkommens mitzu-
wirken;

e) Kindern und Jugendlichen Unterstützung zu ge-
währen, damit sie im Einklang mit dem innerstaatlichen
Recht und dem Völkerrecht eigene Vereinigungen und andere
von Kindern und Jugendlichen geführte Initiativen gründen
und eintragen lassen können;

f) dafür zu sorgen, dass bei der Ressourcenverteilung
die Finanzierung der Teilhabe von Kindern erwogen wird und
dass Politiken und Programme zur Erleichterung der Teilhabe
von Kindern institutionalisiert und vollständig durchgeführt
werden; 

g) sicherzustellen, dass Mädchen, einschließlich Ju-
gendlicher, gleichberechtigt, auf der Grundlage der Nichtdis-
kriminierung und partnerschaftlich mit Jungen, einschließlich
Jugendlicher, an der Ausarbeitung von Strategien und an der
Durchführung von Maßnahmen zur Herbeiführung der
Gleichstellung der Geschlechter sowie von Entwicklung, Ge-
waltlosigkeit und Frieden teilhaben;

h) auf systematische Weise die Integration der Teil-
habe und der sicheren und sinnvollen Mitwirkung von Kin-
dern an den die Förderung und den Schutz der Rechte der
Kinder betreffenden Aktivitäten und Prozessen der Vereinten
Nationen zu unterstützen; 

i) die Teilhabe von Kindern an den Initiativen zur
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, ein-
schließlich der Arbeit der Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs über Gewalt gegen Kinder, zu unterstützen;

j) Maßnahmen zu ergreifen, um die Teilhabe von
Kindern an der Gestaltung und Durchführung umfassender
Präventivmaßnahmen gegen Tyrannisierung zu unterstützen; 

k) alle tieferen Ursachen anzugehen, die Kinder von
der Ausübung ihres Rechts abhalten, in allen sie berührenden
Angelegenheiten angehört und zu Rate gezogen zu werden,
Kinder, Eltern, Vormünder, andere Betreuungspersonen und
die Allgemeinheit über die Rechte des Kindes zu informieren
und das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig und vor-
teilhaft die Teilhabe von Kindern am gesellschaftlichen Le-

ben ist, namentlich im Rahmen von Partnerschaften mit der
Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und den Medien, gleich-
zeitig jedoch auf deren Einfluss auf Kinder zu achten;

l) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die volle
Verwirklichung des Rechts auf Bildung auf der Grundlage
der Chancengleichheit für jedes Kind zu gewährleisten, na-
mentlich durch die Bereitstellung einer zugänglichen, unent-
geltlichen und obligatorischen Grundschulbildung, die auf
die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der Begabung und der
Fähigkeiten des Kindes gerichtet ist, in Anerkennung der
Wichtigkeit der Bildung für das staatsbürgerliche Engage-
ment von Kindern und für ihren vollen Genuss des Rechts, bei
allen sie berührenden Angelegenheiten angehört zu werden
und teilzuhaben;

m) Politiken und Programme auszuarbeiten und
durchzuführen, die öffentliche Behörden, Eltern, Vormünder,
andere Betreuungspersonen und sonstige mit oder für Kinder
arbeitende Erwachsene dabei unterstützen, ein sicheres und
förderliches Umfeld zu schaffen, das auf Vertrauen, Informa-
tionsaustausch, der Fähigkeit zuzuhören und vernünftiger
Anleitung beruht und die sachkundige und freiwillige Teilha-
be von Kindern, namentlich an Entscheidungsprozessen, be-
günstigt;

n) alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die
aktive Mitwirkung von Eltern, Fachleuten und den zuständi-
gen Behörden an der Schaffung von Gelegenheiten für Kinder
zur Ausübung ihres Rechts, im Rahmen ihrer täglichen Akti-
vitäten in allen relevanten Situationen angehört zu werden, zu
fördern, namentlich durch ein Schulungsangebot zur Vermitt-
lung der notwendigen Fertigkeiten;

o) Mädchen, einschließlich Jugendlicher, erforderli-
chenfalls Unterstützung zu gewähren, damit sie ihre Meinung
äußern können und diese angemessen berücksichtigt wird,
und Maßnahmen zu beschließen, um Rollenklischees zu be-
seitigen, die Mädchen bei der Ausübung ihres Rechts, ange-
hört zu werden, behindern und ihnen schwerwiegende Be-
schränkungen auferlegen;

p) sicherzustellen, dass Kindern und ihren Vertretern
kindgerechte Verfahren zur Verfügung stehen, damit Kinder
die Möglichkeit erhalten, bei Verstößen gegen eines ihrer
Rechte aus dem Übereinkommen mittels unabhängiger Bera-
tung, Interessenvertretung und Beschwerdeverfahren, ein-
schließlich Justizmechanismen, wirksam Abhilfe zu schaffen,
und dass ihre Meinung in Gerichts- oder Verwaltungsverfah-
ren, in denen es um sie oder ihre Interessen geht, auf eine mit
den Verfahrensregeln des innerstaatlichen Rechts vereinbare
Weise angehört wird;

q) sicherzustellen, dass in Übereinstimmung mit den
gesetzlich vorgesehenen Verfahren und den anwendbaren in-
ternationalen Übereinkünften das Recht des Kindes, angehört
zu werden, geachtet und das Wohl des Kindes vorrangig be-
rücksichtigt wird, wenn die erforderlichen Maßnahmen er-
griffen werden, um die unrechtmäßige Entziehung von Kin-
dern, die Opfer eines Verschwindenlassens sind, oder von
Kindern, deren Vater, Mutter oder gesetzlicher Vertreter Op-
fer eines Verschwindenlassens ist, oder von Kindern, die
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während der Gefangenschaft ihrer Mutter im Rahmen eines
Verschwindenlassens geboren sind, zu verhüten und zu be-
strafen;

r) Kinder, insbesondere Jugendliche, die von Natur-
katastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen
und komplexen Notsituationen betroffen sind, zu ermutigen
und zu befähigen, sich an der Analyse ihrer Situation und ih-
rer Zukunftsaussichten in Krisen-, Krisenfolge- und Über-
gangsprozessen zu beteiligen, und dabei gleichzeitig sicher-
zustellen, dass diese Beteiligung ihrem Alter, ihrer Reife und
ihrer Entwicklung entspricht und mit dem Wohl des Kindes
vereinbar ist, und anzuerkennen, dass angemessene Sorgfalt
darauf verwendet werden muss, Kinder vor Situationen zu
schützen, die traumatisch oder schädlich sein können;

s) Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass
Kinder, die Minderheiten und/oder benachteiligten Gruppen
angehören, namentlich Migrantenkinder und indigene Kin-
der, im Rahmen ihrer kulturellen Werte oder ihrer ethnischen
Identität in den Genuss des Rechts, angehört zu werden, kom-
men;

t) Maßnahmen zu ergreifen, namentlich die Bereit-
stellung zugänglicher Mittel, Formen und Formate der Kom-
munikation oder die Förderung ihrer Nutzung, um Kindern
mit Behinderungen den Genuss des Rechts, angehört zu wer-
den, zu erleichtern;

IV

Folgemaßnahmen

34. beschließt,

a) den Generalsekretär zu ersuchen, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen umfas-
senden Bericht über die Rechte des Kindes vorzulegen, der
Angaben über den Stand des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes195 und die in dieser Resolution angespro-
chenen Fragen enthält, und dabei einen Schwerpunkt auf die
Verwirklichung der Rechte von Kindern in der frühen Kind-
heit zu legen;

b) die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für
Kinder und bewaffnete Konflikte zu ersuchen, der General-
versammlung und dem Menschenrechtsrat auch weiterhin
Berichte über die in Wahrnehmung ihres Mandats durchge-
führten Maßnahmen samt Informationen zu ihren Feldbesu-
chen sowie über die im Rahmen der Agenda für Kinder und
bewaffnete Konflikte erzielten Fortschritte und nach wie vor
bestehenden Probleme vorzulegen;

c) die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs über
Gewalt gegen Kinder zu ersuchen, der Generalversammlung
und dem Menschenrechtsrat jährlich einen Bericht über die in
Wahrnehmung ihres Mandats durchgeführten Maßnahmen
vorzulegen;

d) die Sonderberichterstatterin über den Verkauf von
Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie zu
ersuchen, der Generalversammlung und dem Menschen-

rechtsrat Berichte über die in Wahrnehmung ihres Mandats
durchgeführten Maßnahmen vorzulegen;

e) die Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte
des Kindes zu bitten, der Generalversammlung auf ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung mündlich über die Arbeit des Aus-
schusses Bericht zu erstatten und dadurch die Kommunika-
tion zwischen der Versammlung und dem Ausschuss zu ver-
bessern;

f) alle Mitgliedstaaten, Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, nichtstaatlichen Organisationen und
Einzelpersonen zu bitten, den zwanzigsten Jahrestag der Ver-
abschiedung des Übereinkommens zu begehen;

g) diese Frage auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung
unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Rechte des Kin-
des“ weiter zu behandeln und Abschnitt III der Resolution
über die Rechte des Kindes der Verwirklichung der Rechte
von Kindern in der frühen Kindheit zu widmen.

RESOLUTION 64/147

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 127 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 54 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/64/437, Ziff. 26)219:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabun,
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Israel, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Sier-
ra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.

219 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Äthiopien, Belarus, Benin, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Côte d’Ivoire, Eritrea, Irak, Kap Verde, Kasach-
stan, Kirgisistan, Kuba, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Russische Föde-
ration, Seychellen, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Tadschikistan, Turk-
menistan, Uganda, Usbekistan und Venezuela (Bolivarische Republik).
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Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bos-
nien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Itali-
en, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Sa-
moa, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tonga, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Va-
nuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zy-
pern.

64/147. Unzulässigkeit bestimmter Praktiken, die zum 
Schüren zeitgenössischer Formen des Rassismus, 
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz beitragen

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte220, dem Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte221, dem In-
ternationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung222 und anderen maßgeblichen
Menschenrechtsübereinkünften,

unter Hinweis auf die Resolutionen der Menschen-
rechtskommission 2004/16 vom 16. April 2004223 und 2005/5
vom 14. April 2005224 und die einschlägigen Resolutionen des
Menschenrechtsrats, insbesondere Resolution 7/34 vom
28. März 2008225, sowie die Resolutionen der Generalver-
sammlung 60/143 vom 16. Dezember 2005, 61/147 vom
19. Dezember 2006, 62/142 vom 18. Dezember 2007 und
63/162 vom 18. Dezember 2008 zu dieser Frage und die Re-
solutionen 61/149 vom 19. Dezember 2006, 62/220 vom
22. Dezember 2007 und 63/242 vom 24. Dezember 2008 mit
dem Titel „Weltweite Bemühungen um die vollständige Be-
seitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz und
umfassende Umsetzung und Weiterverfolgung der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Durban“,

sowie unter Hinweis auf das Statut des Nürnberger Ge-
richtshofs und das Urteil des Gerichtshofs, in dem unter ande-
rem die SS und alle ihre Bestandteile, einschließlich der Waf-
fen-SS, als verbrecherische Organisation anerkannt und als
für viele Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verantwortlich erklärt wurden,

ferner unter Hinweis auf die maßgeblichen Bestimmun-
gen der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban,
die am 8. September 2001 von der Weltkonferenz gegen Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz verabschiedet wur-
den226, insbesondere auf Ziffer 2 der Erklärung und Ziffer 86
des Aktionsprogramms, sowie auf die maßgeblichen Bestim-
mungen des Ergebnisdokuments der Durban-Überprüfungs-
konferenz vom 24. April 2009227, insbesondere die Ziffern 11
und 54,

in diesem Zusammenhang höchst beunruhigt darüber,
dass sich in vielen Teilen der Welt verschiedene extremisti-
sche politische Parteien, Bewegungen und Gruppen, nament-
lich Neonazi- und Skinhead-Gruppen sowie ähnliche extre-
mistische ideologische Bewegungen, ausbreiten,

daran erinnernd, dass die vierundsechzigste Tagung der
Generalversammlung mit dem fünfundsechzigsten Jahrestag
des Endes des Zweiten Weltkriegs zusammenfällt,

1. bekräftigt die maßgeblichen Bestimmungen der
Erklärung von Durban226 und des Ergebnisdokuments der
Durban-Überprüfungskonferenz227, in denen die Staaten den
Fortbestand und das Wiederaufleben von Neonazismus, Neo-
faschismus und gewalttätigen nationalistischen Ideologien,
die auf rassischen und nationalen Vorurteilen gründen, verur-
teilten und erklärten, dass diese Erscheinungen niemals und
unter keinen Umständen zu rechtfertigen sind;

2. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des
Sonderberichterstatters über zeitgenössische Formen des
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz, der ge-
mäß dem Ersuchen in Resolution 63/162 der Generalver-
sammlung erstellt wurde228;

3. spricht der Hohen Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte ihre Anerkennung dafür aus, dass
sie entschlossen ist, den Kampf gegen den Rassismus als eine
der vorrangigen Tätigkeiten ihres Amtes weiterzuführen;

4. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die
Verherrlichung der nationalsozialistischen Bewegung und
der ehemaligen Mitglieder der Waffen-SS, namentlich durch
die Errichtung von Denk- und Ehrenmälern und die Veran-
staltung öffentlicher Demonstrationen zur Verherrlichung der
nationalsozialistischen Vergangenheit, der nationalsozialisti-

220 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ ar217a3.html.
221 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
222 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
223 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
224 Ebd., 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.
225 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.

226 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
227 Siehe A/CONF.211/8, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/a-conf-211-8.pdf.
228 Siehe A/64/295.
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schen Bewegung und des Neonazismus sowie dadurch, dass
diese Mitglieder und diejenigen, die gegen die Anti-Hitler-
Koalition kämpften und mit der nationalsozialistischen Be-
wegung kollaborierten, zu Mitwirkenden in nationalen Be-
freiungsbewegungen erklärt werden beziehungsweise ver-
sucht wird, sie dazu zu erklären;

5. bekundet ihre Besorgnis über wiederholte Versu-
che, Denkmäler, die zum Gedenken an diejenigen errichtet
wurden, die während des Zweiten Weltkriegs gegen den Na-
tionalsozialismus kämpften, zu schänden oder zu zerstören
sowie die sterblichen Überreste dieser Personen widerrecht-
lich zu exhumieren oder zu entfernen, und fordert die Staaten
in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, ihre einschlägigen Ver-
pflichtungen, unter anderem nach Artikel 34 des Zusatzproto-
kolls I zu den Genfer Abkommen von 1949229, voll zu erfül-
len;

6. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Anstieg
rassistischer Zwischenfälle in mehreren Ländern und dem
Aufkommen von Skinhead-Gruppen, die für viele dieser Zwi-
schenfälle verantwortlich sind, sowie von dem Wiederauf-
flammen rassistischer und fremdenfeindlicher Gewalt gegen
Angehörige ethnischer, religiöser oder kultureller Gemein-
schaften und nationaler Minderheiten, wie im jüngsten Be-
richt des Sonderberichterstatters über zeitgenössische For-
men des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
festgestellt;

7. bekräftigt, dass derartige Handlungen den Aktivi-
täten zugeordnet werden können, die in Artikel 4 des Interna-
tionalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung222 beschrieben sind, und dass sie einen
klaren und offenkundigen Missbrauch des Rechts, sich fried-
lich zu versammeln, des Rechts auf Vereinigungsfreiheit so-
wie des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäu-
ßerung darstellen können, in dem Sinn, in dem diese Rechte
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte220, dem In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte221

und dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form von Rassendiskriminierung garantiert sind;

8. betont, dass die beschriebenen Praktiken das An-
denken der unzähligen Opfer der im Zweiten Weltkrieg be-
gangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschmut-
zen, insbesondere der Opfer der von der SS und denjenigen,
die gegen die Anti-Hitler-Koalition kämpften und mit der na-
tionalsozialistischen Bewegung kollaborierten, begangenen
Verbrechen, und die Gedanken von Jugendlichen vergiften
und dass Staaten, die nicht wirksam gegen diese Praktiken
vorgehen, gegen die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen nach deren Charta und die Ziele und
Grundsätze der Organisation verstoßen;

9. betont außerdem, dass derartige Praktiken zeitge-
nössische Formen des Rassismus, der Rassendiskriminie-
rung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
der Intoleranz schüren und dazu beitragen, dass sich verschie-
dene extremistische politische Parteien, Bewegungen und
Gruppen, namentlich Neonazi- und Skinhead-Gruppen, aus-
breiten und vermehren;

10. betont die Notwendigkeit, die erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um den beschriebenen Praktiken ein
Ende zu setzen, und ruft die Staaten auf, wirksamere, mit den
internationalen Menschenrechtsnormen vereinbare Maßnah-
men zur Bekämpfung dieser Erscheinungen und extremisti-
schen Bewegungen zu ergreifen, die eine echte Bedrohung
der demokratischen Werte darstellen;

11. bekräftigt in diesem Zusammenhang die besondere
Bedeutung, die allen Formen der Aufklärung, einschließlich
der Menschenrechtserziehung, ergänzend zum Erlass von
Rechtsvorschriften zukommt, wie der Sonderberichterstatter
in seinem Bericht an die Generalversammlung dargelegt hat;

12. unterstreicht die Empfehlung des Sonderberichter-
statters in Bezug auf die Bedeutung, die dem Geschichtsun-
terricht, insbesondere angesichts des bevorstehenden fünf-
undsechzigsten Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs,
bei der Vermittlung der dramatischen Ereignisse und des
menschlichen Leids zukommt, die das Ergebnis nationalso-
zialistischer und faschistischer Ideologie waren;

13. betont, wie wichtig andere positive Maßnahmen
und Initiativen sind, die Gemeinschaften zusammenbringen
und ihnen Räume für einen echten Dialog eröffnen sollen, wie
etwa Runde Tische, Arbeitsgruppen und Seminare, darunter
Schulungsseminare für Vertreter des Staates und Angehörige
der Medienberufe, sowie bewusstseinsbildende Maßnahmen,
insbesondere diejenigen, die von Vertretern der Zivilgesell-
schaft ins Leben gerufen werden und anhaltender Unterstüt-
zung durch den Staat bedürfen;

14. unterstreicht die positive Rolle, die die zuständi-
gen Institutionen und Programme der Vereinten Nationen,
insbesondere die Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur, auf den genannten Gebie-
ten möglicherweise spielen können;

15. bekräftigt, dass die Vertragsstaaten des Internatio-
nalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung nach dessen Artikel 4 unter anderem dazu
verpflichtet sind,

a) jede Propaganda und alle Organisationen zu verur-
teilen, die auf Ideen hinsichtlich der Überlegenheit einer Ras-
se beruhen oder die irgendeine Form von Rassenhass und
Rassendiskriminierung zu rechtfertigen oder zu fördern su-
chen;

b) unmittelbare und positive Maßnahmen zu treffen,
um jedes Aufreizen zur Rassendiskriminierung und alle ras-
sisch diskriminierenden Handlungen auszumerzen, unter ge-
bührender Berücksichtigung der in der Allgemeinen Erklä-

229 United Nations, Treaty Series, Vol. 1125, Nr. 17512. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989
Nr. 62; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982 1362.
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rung der Menschenrechte niedergelegten Grundsätze und der
ausdrücklich in Artikel 5 des Übereinkommens genannten
Rechte;

c) jede Verbreitung von Ideen, die sich auf die Über-
legenheit einer Rasse oder den Rassenhass gründen, jedes
Aufreizen zur Rassendiskriminierung und jede Gewalttätig-
keit oder Aufreizung dazu gegen eine Rasse oder eine Perso-
nengruppe anderer Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit sowie
jede Unterstützung rassenkämpferischer Betätigung ein-
schließlich ihrer Finanzierung zu einer nach dem Gesetz straf-
baren Handlung zu erklären;

d) alle Organisationen und alle organisierten oder
sonstigen Propagandatätigkeiten, welche die Rassendiskrimi-
nierung fördern und dazu aufreizen, als gesetzwidrig zu erklä-
ren und zu verbieten und die Beteiligung an derartigen Orga-
nisationen oder Tätigkeiten als eine nach dem Gesetz strafba-
re Handlung anzuerkennen;

e) staatlichen oder örtlichen Behörden oder öffentli-
chen Einrichtungen zu verbieten, die Rassendiskriminierung
zu fördern oder dazu aufzureizen;

16. bekräftigt außerdem, dass, wie in Ziffer 13 des Er-
gebnisdokuments der Durban-Überprüfungskonferenz unter-
strichen, jedes Eintreten für nationalen, rassischen oder reli-
giösen Hass, durch das zu Diskriminierung, Feindseligkeit
oder Gewalt aufgestachelt wird, durch Gesetz zu verbieten ist,
dass die Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überlegen-
heit einer Rasse oder den Rassenhass gründen, jede Gewalttä-
tigkeit oder Aufreizung dazu zu einer nach dem Gesetz straf-
baren Handlung zu erklären ist und dass diese Verbote mit der
Meinungsfreiheit und dem Recht der freien Meinungsäuße-
rung vereinbar sind;

17. unterstreicht gleichzeitig den positiven Beitrag,
den die Ausübung des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie
Meinungsäußerung sowie die volle Achtung der Freiheit, In-
formationen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten, bei
der Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz leisten können;

18. ermutigt die Staaten, die Vorbehalte gegen Arti-
kel 4 des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung angebracht haben,
ernsthaft zu erwägen, diese Vorbehalte mit Vorrang zurück-
zunehmen;

19. verweist darauf, dass die Menschenrechtskommis-
sion in ihrer Resolution 2005/5224 darum ersucht hat, dass sich
der Sonderberichterstatter weiter mit dieser Frage befasst,
dass er in seinen künftigen Berichten einschlägige Empfeh-
lungen abgibt und in dieser Hinsicht die Auffassungen der
Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen einholt und
berücksichtigt;

20. ersucht den Sonderberichterstatter, auf der Grund-
lage der Auffassungen, die im Einklang mit dem von der Ver-
sammlung in Ziffer 19 genannten Ersuchen der Menschen-

rechtskommission eingeholt wurden, Berichte über die
Durchführung dieser Resolution zu erstellen, die der General-
versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung und dem
Menschenrechtsrat vorzulegen sind;

21. dankt den Regierungen, die dem Sonderberichter-
statter bei der Erstellung seines Berichts an die Generalver-
sammlung Informationen bereitgestellt haben;

22. legt den Regierungen und den nichtstaatlichen Or-
ganisationen nahe, mit dem Sonderberichterstatter bei der Er-
füllung der in Ziffer 19 genannten Aufgaben voll zusammen-
zuarbeiten;

23. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu blei-
ben.

RESOLUTION 64/148

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 128 Stimmen bei
13 Gegenstimmen und 43 Enthaltungen, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/64/437, Ziff. 26)230:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi,
Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
merun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Se-
negal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Australien, Dänemark, Deutschland, Israel, Itali-
en, Kanada, Marshallinseln, Niederlande, Palau, Polen, Rumäni-
en, Tschechische Republik, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland,
Irland, Island, Japan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Norwe-

230 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von der Russischen Föderation und Sudan (im Na-
men der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der
Gruppe der 77 sind, und Chinas).
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gen, Österreich, Papua-Neuguinea, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Ser-
bien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tonga, Ukraine, Ungarn, Va-
nuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zy-
pern.

64/148. Weltweite Bemühungen um die vollständige Be-
seitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz und umfassende Umsetzung 
und Weiterverfolgung der Erklärung und des 
Aktionsprogramms von Durban

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 52/111 vom 12. De-
zember 1997, in der sie beschloss, die Weltkonferenz gegen
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz einzuberufen, und
ihre Resolutionen 56/266 vom 27. März 2002, 57/195 vom
18. Dezember 2002, 58/160 vom 22. Dezember 2003, 59/177
vom 20. Dezember 2004 und 60/144 vom 16. Dezember
2005, in denen sie den Weg für die umfassende Weiterverfol-
gung und wirksame Umsetzung der Ergebnisse der Weltkon-
ferenz vorgab, und in dieser Hinsicht unterstreichend, wie
wichtig die vollständige und wirksame Durchführung der ge-
nannten Resolutionen ist,

unter Begrüßung des Ergebnisses der Durban-Überprü-
fungskonferenz, die im Einklang mit ihrer Resolution 61/149
vom 19. Dezember 2006 im Rahmen der Generalversamm-
lung vom 20. bis 24. April 2009 in Genf abgehalten wurde, 

feststellend, dass bald der zehnte Jahrestag der Verab-
schiedung der Erklärung und des Aktionsprogramms von
Durban231 begangen wird,

unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen und
Beschlüsse der Menschenrechtskommission und des Men-
schenrechtsrats zu diesem Thema und mit der Aufforderung,
sie durchzuführen, um die erfolgreiche Umsetzung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban zu gewährleis-
ten,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss 3/103 des Men-
schenrechtsrats vom 8. Dezember 2006232, mit dem der Rat in
Befolgung des Beschlusses und der Weisung der Weltkonfe-
renz den Ad-hoc-Ausschuss des Menschenrechtsrats zur Aus-
arbeitung ergänzender Normen einsetzte,

eingedenk der Verantwortung und der Verpflichtungen
des Menschenrechtsrats, die aus dem Ergebnis der Durban-
Überprüfungskonferenz hervorgehen233,

erneut darauf hinweisend, dass alle Menschen frei und
gleich an Würde und Rechten geboren sind und einen kon-
struktiven Beitrag zur Entwicklung und zum Wohlergehen ih-
rer Gesellschaften leisten können und dass jede Lehre rassi-
scher Überlegenheit wissenschaftlich falsch, moralisch ver-
werflich sowie sozial ungerecht und gefährlich ist und zusam-
men mit Theorien, mit denen versucht wird, die Existenz ge-
trennter menschlicher Rassen nachzuweisen, abzulehnen ist,

überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz gegenüber Frauen und Mädchen in differenzierter Weise
zutage treten und zu den Faktoren gehören können, die für die
Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, Armut, Gewalt,
vielfältige Formen der Diskriminierung und die Einschrän-
kung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verantwort-
lich sind, sowie die Notwendigkeit anerkennend, eine Ge-
schlechterperspektive in die einschlägigen Politiken, Strategi-
en und Aktionsprogramme zur Bekämpfung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz zu integrieren, um vielfältige
Formen der Diskriminierung anzugehen, 

unterstreichend, dass politischer Wille, internationale
Zusammenarbeit sowie eine ausreichende Finanzierung auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebene von vorran-
giger Bedeutung sind, um alle Arten und Erscheinungsformen
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängender Intoleranz anzugehen,

bestürzt über die Zunahme rassistischer Gewalt und
fremdenfeindlichen Gedankenguts in vielen Teilen der Welt,
in politischen Kreisen, in der öffentlichen Meinung und in der
Gesellschaft überhaupt, unter anderem infolge wieder aufle-
bender Aktivitäten von Vereinigungen, die auf der Basis ras-
sistischer und fremdenfeindlicher Programme und Satzungen
gegründet wurden, und der anhaltenden Nutzung dieser Pro-
gramme und Satzungen zur Förderung rassistischer Ideologi-
en oder zur Aufstachelung dazu,

unterstreichend, wie wichtig und dringend es ist, die
weiter anhaltenden gewaltsamen Tendenzen in Verbindung
mit dem Rassismus und der Rassendiskriminierung zu besei-
tigen, und sich dessen bewusst, dass jede Form der Straflosig-
keit bei Verbrechen, die durch rassistische und fremdenfeind-
liche Einstellungen motiviert sind, zur Schwächung der
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie beiträgt, das Wieder-
auftreten solcher Verbrechen oft begünstigt und nur durch
entschlossenes Handeln und Zusammenarbeit beseitigt wer-
den kann,

unter Begrüßung der anhaltenden Entschlossenheit der
Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte, dem Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz ein schärferes Profil zu geben und ihn besser be-
kannt zu machen, und in der Erkenntnis, dass die Hohe Kom-
missarin dies zu einer Querschnittsaufgabe in den Tätigkeiten
und Programmen ihres Amtes machen muss,

231 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
232 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. II, Abschn. B.
233 Siehe A/CONF.211/8. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/a-conf-211-8.pdf.
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I

Ergebnisse der Weltkonferenz 2001 gegen Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und

damit zusammenhängende Intoleranz und der
Durban-Überprüfungskonferenz 2009

1. bekräftigt, dass die Generalversammlung im Ein-
klang mit ihrer Resolution 50/227 vom 24. Mai 1996 die
höchste zwischenstaatliche Instanz für die Ausarbeitung und
Bewertung von Politiken im Wirtschafts- und Sozialbereich
und auf damit zusammenhängenden Gebieten ist und dass sie
zusammen mit dem Menschenrechtsrat einen zwischenstaat-
lichen Mechanismus für die umfassende Umsetzung und
Weiterverfolgung der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Durban231 bildet;

2. bringt ihre Befriedigung darüber zum Ausdruck,
dass die Durban-Überprüfungskonferenz und der Vorberei-
tungsausschuss für die Konferenz die aktive Teilnahme der
Mitgliedstaaten und Beobachter der Vereinten Nationen, der
Sonderorganisationen, der Fonds und Programme der Verein-
ten Nationen, verschiedener zwischenstaatlicher Organisatio-
nen sowie der wichtigen Gruppen aus allen Weltregionen auf
höchster Ebene ermöglichten, und nimmt Kenntnis von den
Beiträgen nichtstaatlicher Organisationen zur Vorbereitung
der Durban-Überprüfungskonferenz, die auf breiter Grundla-
ge beruhten, regional ausgewogen waren und mit den Zielen
der Konferenz übereinstimmten;

3. betont, dass die grundlegende Verantwortung für
die wirksame Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
der Intoleranz bei den Staaten liegt und dass sie in dieser Hin-
sicht die Hauptverantwortung dafür tragen, die vollständige
und wirksame Umsetzung aller in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Durban sowie im Ergebnis der Durban-
Überprüfungskonferenz enthaltenen Verpflichtungen und
Empfehlungen sicherzustellen, und begrüßt in dieser Hinsicht
die von zahlreichen Regierungen unternommenen Schritte;

4. fordert alle Staaten, die ihre nationalen Aktions-
pläne zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz noch nicht ausgearbeitet haben, auf, ihre auf der
Weltkonferenz eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen;

5. fordert alle Staaten auf, unverzüglich auf nationa-
ler, regionaler und internationaler Ebene Politiken und Ak-
tionspläne auszuarbeiten und durchzuführen, um Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängende Intoleranz, einschließlich ihrer ge-
schlechtsspezifischen Ausprägungen, zu bekämpfen; 

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Tätig-
keit der bestehenden regionalen Stellen oder Zentren, die
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz in ihren jeweiligen
Regionen bekämpfen, zu unterstützen, und empfiehlt die Ein-
richtung solcher Stellen in allen Regionen, in denen es sie
noch nicht gibt; 

7. fordert die Staaten, die die in Ziffer 78 des Ak-
tionsprogramms von Durban aufgeführten Übereinkünfte,
darunter die Internationale Konvention von 1990 zum Schutz
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienan-
gehörigen234, noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben
beziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, auf, dies
zu erwägen;

8. betont die grundlegende und ergänzende Rolle der
nationalen Menschenrechtsinstitutionen, der regionalen Stel-
len oder Zentren und der Zivilgesellschaft, die gemeinsam
mit den Staaten darauf hinwirken, alle Formen von Rassismus
zu beseitigen und insbesondere die Ziele der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban zu erreichen;

9. erkennt die grundlegende Rolle an, die der Zivil-
gesellschaft im Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz zukommt, insbesondere durch ihre Unterstützung
der Staaten bei der Ausarbeitung von Vorschriften und Strate-
gien, durch Maßnahmen und Aktionen gegen diese Formen
der Diskriminierung und durch die Durchführung von Folge-
maßnahmen;

10. bekräftigt ihr Bekenntnis zur Beseitigung aller
Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und anderer Formen von damit zusam-
menhängender Intoleranz gegenüber indigenen Völkern und
nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der Aufmerksamkeit,
die den mit der Bekämpfung von Vorurteilen und der Beseiti-
gung von Diskriminierung sowie der Förderung der Toleranz,
der Verständigung und guter Beziehungen zwischen den indi-
genen Völkern und allen anderen Teilen der Gesellschaft ver-
bundenen Zielen in der Erklärung der Vereinten Nationen
über die Rechte der indigenen Völker235 gewidmet wird;

11. erkennt an, dass sich die Weltkonferenz, die dritte
Weltkonferenz gegen Rassismus, erheblich von den beiden
früheren Konferenzen unterschied, was sich daran zeigt, dass
in ihren Titel zwei wichtige Komponenten aufgenommen
wurden, die mit den zeitgenössischen Formen des Rassismus
in Verbindung stehen, nämlich Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz;

12. erkennt außerdem an, dass die Ergebnisse der
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz und der Durban-Überprüfungskonferenz auf einer Stufe
mit den Ergebnissen aller großen Konferenzen, Gipfeltreffen
und Sondertagungen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Menschenrechte und auf sozialem Gebiet stehen;

13. weist darauf hin, dass sich die Weltkonferenz im
Jahr 2011 zum zehnten Mal jährt, und beschließt, aus diesem
Anlass zu einer eintägigen Gedenk-Plenarveranstaltung auf-

234 United Nations, Treaty Series, Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachi-
ge Fassung: Resolution 45/158 der Generalversammlung, Anlage.
235 Resolution 61/295, Anlage.
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zurufen, die während des der Beseitigung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz gewidmeten Tagungsteils auf
hoher Ebene der sechsundsechzigsten Tagung der General-
versammlung im Jahr 2011 stattfinden soll und deren Moda-
litäten während der fünfundsechzigsten Tagung endgültig
festgelegt werden;

14. begrüßt die lobenswerte, von den Mitgliedstaaten
der Karibischen Gemeinschaft und anderen Mitgliedstaaten
getragene Initiative zur Errichtung eines ständigen Mahnmals
bei den Vereinten Nationen für die Opfer der Sklaverei und
des transatlantischen Sklavenhandels als Beitrag zur Erfül-
lung der Ziffer 101 der Erklärung von Durban, bekundet ihre
Anerkennung für die Beiträge an den zu diesem Zweck einge-
richteten freiwilligen Fonds und fordert die anderen Länder
nachdrücklich auf, zu diesem Fonds beizutragen; 

15. bekundet ihre Anerkennung für die fortgesetzte
Arbeit der mit der Weiterverfolgung der Weltkonferenz be-
auftragten Mechanismen; 

16. beschließt, dass das Ergebnis der Durban-Über-
prüfungskonferenz in demselben Rahmen und mit denselben
Mechanismen umgesetzt werden soll wie das Ergebnis der
Weltkonferenz;

17. ist sich der zentralen Bedeutung bewusst, die der
Mobilisierung von Ressourcen, einer wirksamen weltweiten
Partnerschaft und der internationalen Zusammenarbeit im
Kontext der Ziffern 157 und 158 des Aktionsprogramms von
Durban zukommt, wenn die auf der Weltkonferenz eingegan-
genen Verpflichtungen erfolgreich verwirklicht werden sol-
len, und hebt in dieser Hinsicht hervor, wie wichtig das Man-
dat der Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Um-
setzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Dur-
ban ist, insbesondere wenn es darum geht, den zur erfolgrei-
chen Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms
erforderlichen politischen Willen zu mobilisieren; 

18. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen
Ressourcen bereitzustellen, damit die Zwischenstaatliche Ar-
beitsgruppe für die wirksame Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban, die Arbeitsgruppe von
Sachverständigen für Menschen afrikanischer Abstammung,
die Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Umset-
zung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban
und der Ad-hoc-Ausschuss zur Ausarbeitung ergänzender
Normen ihr Mandat wirksam erfüllen können; 

19. bekundet ihre Besorgnis über die Zunahme rassis-
tischer Zwischenfälle bei verschiedenen Sportveranstaltun-
gen, nimmt jedoch gleichzeitig mit Anerkennung Kenntnis
von den Anstrengungen, die einige Leitungsgremien der ver-
schiedenen Sportarten unternehmen, um den Rassismus zu
bekämpfen, und bittet in diesem Zusammenhang alle interna-
tionalen Sportgremien, über ihre nationalen, regionalen und
internationalen Verbände eine Welt des Sportes zu fördern,
die frei von Rassismus und Rassendiskriminierung ist;

20. begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiative
der Fédération Internationale de Football Association, eine
öffentlichkeitswirksame Kampagne gegen den Rassismus im
Fußball einzuleiten, und bittet die Fédération, diese Initiative
bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika fortzu-
setzen;

21. erkennt die Orientierungs- und Führungsrolle des
Menschenrechtsrats an und legt ihm nahe, die Umsetzung der
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban und des
Ergebnisses der Durban-Überprüfungskonferenz weiter zu
beaufsichtigen; 

22. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte, dem Menschenrechtsrat
weiterhin jede zur Erreichung seiner diesbezüglichen Ziele
erforderliche Unterstützung zu gewähren; 

II

Allgemeine Grundsätze

23. erkennt an, dass das Verbot der Rassendiskrimi-
nierung, des Völkermordes, des Verbrechens der Apartheid
oder der Sklaverei, wie in den Verpflichtungen aus den ein-
schlägigen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte
festgelegt, nicht außer Kraft gesetzt werden darf; 

24. bekundet ihre tiefe Besorgnis über alle Formen des
Rassismus und der Rassendiskriminierung, einschließlich da-
mit zusammenhängender Handlungen rassisch motivierter
Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, sowie über
Propagandatätigkeiten und Organisationen, die versuchen,
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz in irgendeiner
Form zu rechtfertigen oder zu fördern, und verurteilt sie un-
missverständlich; 

25. bekundet ihre tiefe Besorgnis über unangemessene
Reaktionen auf neu entstehende und wieder auflebende For-
men von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz und for-
dert die Staaten nachdrücklich auf, Maßnahmen zu ergreifen,
um entschieden gegen diese Geißeln vorzugehen, mit dem
Ziel, ihre Ausübung zu verhindern und die Opfer zu schützen; 

26. betont, dass die Staaten und internationalen Orga-
nisationen dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass die
im Kampf gegen den Terrorismus ergriffenen Maßnahmen
keine Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der
Abstammung oder der nationalen oder ethnischen Herkunft
bezwecken oder bewirken, und fordert alle Staaten nach-
drücklich auf, alle Formen von Ermittlungen oder Kontrollen
auf der Basis der Rasse einzustellen beziehungsweise zu un-
terlassen; 

27. ist sich dessen bewusst, dass die Staaten geeignete
und wirksame gesetzgeberische, gerichtliche, regulatorische
und administrative Maßnahmen zur Verhütung von und zum
Schutz vor rassistischen Handlungen, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
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Intoleranz durchführen und durchsetzen sollen, um damit zur
Verhütung von Menschenrechtsverletzungen beizutragen; 

28. ist sich außerdem dessen bewusst, dass Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängende Intoleranz aufgrund der Rasse, der Haut-
farbe, der Abstammung oder der nationalen oder ethnischen
Herkunft auftreten und dass die Opfer mehrfache oder ver-
schärfte Formen der Diskriminierung aus anderen damit zu-
sammenhängenden Gründen erleiden können, wie etwa auf-
grund des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, der sozialen Herkunft, des
Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status; 

29. erklärt erneut, dass jedes Eintreten für nationalen,
rassischen oder religiösen Hass, durch das zu Diskriminie-
rung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, durch
Gesetz zu verbieten ist; 

30. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, wirksame
Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Handlungen zu
treffen, die durch Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
motiviert sind, namentlich Maßnahmen, die sicherstellen,
dass derartige Beweggründe bei der Strafzumessung als er-
schwerende Umstände angesehen werden, verhindern, dass
diese Verbrechen straflos bleiben, und die Rechtsstaatlichkeit
gewährleisten; 

31. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ihr Einwan-
derungsrecht und ihre Einwanderungspolitik und -praxis zu
überprüfen und erforderlichenfalls dahingehend zu ändern,
dass sie frei von Rassendiskriminierung sind und mit ihren
Verpflichtungen aus den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte im Einklang stehen; 

32. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit den in
Ziffer 147 des Aktionsprogramms von Durban231 eingegange-
nen Verpflichtungen alle notwendigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Aufstachelung zu durch Rassenhass motivierter
Gewalt, auch durch den Missbrauch der Print-, der audiovisu-
ellen und der elektronischen Medien sowie der neuen Kom-
munikationstechnologien, zu bekämpfen, und in Zusammen-
arbeit mit den Diensteanbietern die Nutzung dieser Technolo-
gien, einschließlich des Internets, im Kampf gegen Rassismus
zu fördern, wobei den internationalen Normen für das Recht
der freien Meinungsäußerung entsprochen werden muss und
alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen sind, um dieses
Recht zu garantieren; 

33. legt allen Staaten nahe, in ihre Lehrpläne und So-
zialprogramme auf allen Ebenen je nach den Gegebenheiten
die Vermittlung von Kenntnissen über alle Kulturen, Zivilisa-
tionen, Religionen, Völker und Länder und von Toleranz und
Achtung für diese sowie Informationen über die Weiterver-
folgung und Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban aufzunehmen; 

34. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, bei der Ge-
staltung und Ausarbeitung von Präventiv-, Ausbildungs- und
Schutzmaßnahmen zur Beseitigung von Rassismus, Rassen-

diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz auf allen Ebenen die Geschlechterper-
spektive durchgängig zu integrieren, um zu gewährleisten,
dass diese Maßnahmen der spezifischen Situation von Frauen
und Männern gerecht werden;

III

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung

35. erklärt erneut, dass der weltweite Beitritt zu dem
Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung236 und seine vollständige Durch-
führung von höchster Wichtigkeit für den Kampf gegen Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz sowie für die Förde-
rung der Gleichheit und Nichtdiskriminierung in der Welt
sind; 

36. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass
entgegen den in der Erklärung und dem Aktionsprogramm
von Durban231 eingegangenen Verpflichtungen die universelle
Ratifikation des Übereinkommens noch nicht erreicht wurde,
und fordert alle Staaten, die dem Übereinkommen bisher
noch nicht beigetreten sind, auf, dies dringend zu tun; 

37. fordert in diesem Zusammenhang das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte nachdrücklich auf, auf seiner Website eine Liste der
Länder zu führen und regelmäßig zu aktualisieren, die das
Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben, und diese Län-
der zu ermutigen, es möglichst bald zu ratifizieren; 

38. bekundet ihre Besorgnis über die gravierenden
Verzögerungen bei der Vorlage überfälliger Berichte an den
Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung,
die die Wirksamkeit des Ausschusses beeinträchtigen, ruft al-
le Vertragsstaaten des Übereinkommens nachdrücklich auf,
ihre Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, und bekräftigt, wie
wichtig es ist, den Ländern, die technische Hilfe für die Aus-
arbeitung ihrer Berichte an den Ausschuss beantragen, diese
Hilfe zu gewähren; 

39. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens,
die Änderung des Artikels 8 des Übereinkommens betreffend
die Finanzierung des Ausschusses zu ratifizieren, und fordert
ausreichende zusätzliche Mittel aus dem ordentlichen Haus-
halt der Vereinten Nationen, um dem Ausschuss die uneinge-
schränkte Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen; 

40. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, unter gebührender Berücksichtigung der
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte237 nieder-

236 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
237 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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gelegten Grundsätze sowie des Artikels 5 des Übereinkom-
mens verstärkte Anstrengungen zur Erfüllung der Verpflich-
tungen zu unternehmen, die sie gemäß Artikel 4 des Überein-
kommens eingegangen sind;

41. erinnert daran, dass der Ausschuss die Auffassung
vertritt, dass das Verbot der Verbreitung auf rassischer Über-
legenheit oder Rassenhass beruhenden Gedankenguts mit
dem Recht auf Meinungsfreiheit und dem Recht der freien
Meinungsäußerung nach Artikel 19 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte und Artikel 5 des Übereinkommens
vereinbar ist;

42. begrüßt es, dass der Ausschuss betont hat, wie
wichtig die Weiterverfolgung der Weltkonferenz ist, und
Maßnahmen zur besseren Durchführung des Übereinkom-
mens sowie zur Stärkung der Arbeitsweise des Ausschusses
empfohlen hat;

IV

Sonderberichterstatter über zeitgenössische Formen des 
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der

Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender 
Intoleranz und Folgemaßnahmen zu seinen Besuchen

43. nimmt Kenntnis von der Arbeit des Sonderbericht-
erstatters über zeitgenössische Formen des Rassismus, der
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz und begrüßt die Resolution
7/34 des Menschenrechtsrats vom 28. März 2008238, mit der
der Rat beschloss, das Mandat des Sonderberichterstatters um
drei Jahre zu verlängern; 

44. nimmt außerdem Kenntnis von den Berichten des
Sonderberichterstatters239 und legt den Mitgliedstaaten und
anderen maßgeblichen Interessenträgern nahe, die Umset-
zung der in den Berichten enthaltenen Empfehlungen zu er-
wägen; 

45. fordert alle Mitgliedstaaten, zwischenstaatlichen
Organisationen, zuständigen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Organisationen er-
neut auf, mit dem Sonderberichterstatter voll zusammenzuar-
beiten, und fordert die Staaten auf, zu erwägen, seinen Anträ-
gen auf Besuch ihres Landes zu entsprechen, damit er sein
Mandat uneingeschränkt und wirksam erfüllen kann; 

46. nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der Zunahme
des Antisemitismus, der Christen- und der Islamfeindlichkeit
in verschiedenen Teilen der Welt sowie von dem Aufkommen
rassischer und gewalttätiger Bewegungen auf der Grundlage
von Rassismus und diskriminierendem Gedankengut gegen-
über arabischen, christlichen, jüdischen und muslimischen

Gemeinschaften sowie allen religiösen Gemeinschaften, Ge-
meinschaften von Menschen afrikanischer und asiatischer
Herkunft, indigenen Gemeinschaften sowie anderen Gemein-
schaften; 

47. befürwortet eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen dem Sonderberichterstatter und dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte,
insbesondere der Antidiskriminierungs-Gruppe; 

48. fordert die Hohe Kommissarin nachdrücklich auf,
den Staaten auf Antrag Beratende Dienste und technische Hil-
fe zur Verfügung zu stellen, damit sie die Empfehlungen des
Sonderberichterstatters in vollem Umfang umsetzen können; 

49. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht-
erstatter jede erforderliche personelle und finanzielle Hilfe zu
gewähren, damit er sein Mandat effizient, wirksam und rasch
erfüllen und der Generalversammlung auf ihrer fünfundsech-
zigsten Tagung einen Bericht vorlegen kann; 

50. ersucht den Sonderberichterstatter, den negativen
Auswirkungen von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz auf den vollen Genuss der bürgerlichen, kulturellen,
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rechte durch natio-
nale oder ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten,
Einwanderergruppen, Asylsuchende und Flüchtlinge auch
weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

51. bittet die Mitgliedstaaten, den Rassismus im Sport
entschlossener zu bekämpfen, indem sie in Zusammenarbeit
mit nationalen und internationalen Sportorganisationen Auf-
klärungs- und Sensibilisierungskampagnen durchführen und
die Urheber rassistischer Zwischenfälle nachdrücklich verur-
teilen;

V

Allgemeines

52. empfiehlt, die der Weiterverfolgung der Weltkon-
ferenz und der Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban231 gewidmeten Sitzungen des Menschen-
rechtsrats so anzuberaumen, dass eine breite Beteiligung
möglich ist und eine Überschneidung mit den Sitzungen, in
denen die Generalversammlung diesen Punkt behandelt, ver-
mieden wird;

53. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution samt Empfehlungen
vorzulegen; 

54. beschließt, mit dieser wichtigen Angelegenheit auf
ihrer fünfundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Beseiti-
gung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz“ befasst
zu bleiben.

238 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
239 Siehe A/64/271 und A/64/295.
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RESOLUTION 64/149

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/438,
Ziff. 19)240.

64/149. Universale Verwirklichung des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Ge-
währleistung und Einhaltung der Menschenrechte die univer-
sale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker
ist, das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in
den Internationalen Menschenrechtspakten241 sowie in der in
Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker festgeschrie-
ben ist,

den Umstand begrüßend, dass die unter kolonialer,
fremder oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in
zunehmendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben
und sich zu souveränen und unabhängigen Staaten entwi-
ckeln,

zutiefst besorgt darüber, dass es nach wie vor zu fremder
militärischer Intervention und Besetzung beziehungsweise
zur Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das
Selbstbestimmungsrecht von Völkern und Nationen unter-
drückt zu werden droht oder bereits unterdrückt worden ist,

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass als
Folge des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millio-
nen von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos
geworden sind beziehungsweise heimatlos werden, und nach-
drücklich darauf hinweisend, dass konzertierte internationale
Maßnahmen zur Erleichterung ihrer Lage dringend erforder-
lich sind,

unter Hinweis auf die von der Menschenrechtskommis-
sion auf ihrer einundsechzigsten Tagung242 und vorangegan-

genen Tagungen verabschiedeten einschlägigen Resolutionen
betreffend die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker und anderer Menschenrechte infolge fremder militäri-
scher Intervention, Aggression und Besetzung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die
universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, namentlich der Resolution 63/163 vom 18. Dezember
2008, 

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom 8. Sep-
tember 2000 mit der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen und unter Hinweis auf ihre Resolution 60/1 vom
16. September 2005 mit dem Ergebnis des Weltgipfels 2005,
die unter anderem für das Selbstbestimmungsrecht der Völker
eintraten, die unter kolonialer Herrschaft und ausländischer
Besetzung stehen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über das Selbstbestimmungsrecht der Völker243, 

1. erklärt erneut, dass die universale Verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließlich der-
jenigen, die unter kolonialer, fremder und ausländischer Herr-
schaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächliche
Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und für
die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt;

2. bekundet ihre entschiedene Ablehnung von frem-
der militärischer Intervention, Aggression und Besetzung, da
diese in bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker und anderer Menschen-
rechte geführt haben;

3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre
militärische Intervention in fremden Ländern und Hoheitsge-
bieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrückung, Dis-
kriminierung, Ausbeutung und Misshandlung sofort einzu-
stellen, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Me-
thoden, die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Hand-
lungen gegen die betroffenen Völker angewandt werden;

4. beklagt das Leid der Millionen von Flüchtlingen
und Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen ent-
wurzelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige,
sichere und ehrenvolle Rückkehr in ihre Heimat;

5. ersucht den Menschenrechtsrat, der Frage der Ver-
letzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbstbestim-
mungsrechts, als Folge fremder militärischer Intervention,
Aggression oder Besetzung auch künftig besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung unter dem
Punkt „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ über diese Frage
Bericht zu erstatten.

240 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Ägypten, Algerien, Angola, Armeni-
en, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Benin, Bolivien (Plurinatio-
naler Staat), Brunei Darussalam, Burkina Faso, China, Côte d’Ivoire,
Dominica, El Salvador, Eritrea, Ghana, Grenada, Guinea, Iran (Islami-
sche Republik), Jordanien, Kamerun, Katar, Kenia, Komoren, Kongo,
Kuwait, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia,
Mali, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Sey-
chellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Südafrika, Sudan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Uganda, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate und Zentralafrikanische Republik.
241 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt). 
242 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A. 243 A/64/360.
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RESOLUTION 64/150

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 176 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 3 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/64/438, Ziff. 19)244:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Repu-
blik Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat),
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik La-
os, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Ni-
geria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Fö-
deration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabi-
en, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St.
Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südaf-
rika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Ti-

mor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Kamerun, Kanada, Tonga.

64/150. Das Recht des palästinensischen Volkes auf 
Selbstbestimmung

Die Generalversammlung, 

im Bewusstsein dessen, dass die Entwicklung freund-
schaftlicher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleich-
berechtigung und der Selbstbestimmung der Völker beruhen-
der Beziehungen zwischen den Nationen zu den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört, die in ihrer
Charta festgelegt sind, 

in dieser Hinsicht verweisend auf ihre Resolution 2625
(XXV) vom 24. Oktober 1970 mit dem Titel „Erklärung über
Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen“, 

eingedenk der Internationalen Menschenrechtspakte245,
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte246, der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker247 sowie der Erklärung und des Aktions-
programms von Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden248, 

unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzigs-
ten Jahrestags der Vereinten Nationen249, 

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen250, 

ferner unter Hinweis auf das Gutachten des Internatio-
nalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen
des Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet251 und insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort

244 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Antigua und Barbuda, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana,
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokrati-
sche Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Domini-
ca, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia,
Ghana, Grenada, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indien,
Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kap
Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Monaco, Montenegro,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, Republik Mol-
dau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sey-
chellen, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spani-
en, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suri-
name, Tadschikistan, Timor-Leste, Tschad, Tunesien, Türkei, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern und Palästi-
na.

245 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
246 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
247 Resolution 1514 (XV).
248 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
249 Siehe Resolution 50/6.
250 Siehe Resolution 55/2.
251 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1; siehe auch Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.
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des Gerichtshofs, namentlich zum Selbstbestimmungsrecht
der Völker, das ein Recht erga omnes ist252, 

unter Hinweis auf die Schlussfolgerung des Gerichts-
hofs in seinem Gutachten vom 9. Juli 2004, dass der Bau der
Mauer durch die Besatzungsmacht Israel in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, zu-
sammen mit vorangegangenen Maßnahmen das palästinensi-
sche Volk in seinem Selbstbestimmungsrecht erheblich be-
hindert253, 

auf die dringende Notwendigkeit hinweisend, die Ver-
handlungen im Rahmen des Nahost-Friedensprozesses auf
der Grundlage der einschlägigen Resolutionen der Vereinten
Nationen, des Rahmens von Madrid, einschließlich des
Grundsatzes „Land gegen Frieden“, der Arabischen Friedens-
initiative254 und des Fahrplans des Quartetts für eine dauerhaf-
te Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israelisch-palästi-
nensischen Konflikts255 wiederaufzunehmen und rasch eine
gerechte, dauerhafte und umfassende Friedensregelung zwi-
schen der palästinensischen und der israelischen Seite herbei-
zuführen,

unter Betonung der Notwendigkeit, die Einheit, den Zu-
sammenhang und die Unversehrtheit des gesamten besetzten
palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, zu
achten und zu wahren, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/165 vom 18. De-
zember 2008, 

in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter
Grenzen zu leben, 

1. bekräftigt das Recht des palästinensischen Volkes
auf Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts auf einen
unabhängigen Staat Palästina; 

2. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisatio-
nen und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
nachdrücklich auf, das palästinensische Volk im Hinblick auf
die baldige Verwirklichung seines Selbstbestimmungsrechts
auch weiterhin zu unterstützen und ihm dabei Hilfe zu gewäh-
ren.

RESOLUTION 64/151

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen bei
53 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/438, Ziff. 19)256:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabun,
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan,
Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Tuvalu,
Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Fidschi, Schweiz, Timor-Leste, Tonga.

252 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1, Gutachten, Ziff. 88; siehe auch Legal
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian
Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.
253 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1, Gutachten, Ziff. 122; siehe auch Le-
gal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Pales-
tinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.
254 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
255 S/2003/529, Anlage.

256 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Angola, Arabische Repu-
blik Syrien, Äthiopien, Belarus, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat),
China, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokrati-
sche Volksrepublik Laos, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salva-
dor, Eritrea, Gambia, Honduras, Iran (Islamische Republik), Kenia, Ko-
moren, Kuba, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Mali, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Paki-
stan, Peru, Russische Föderation, Simbabwe, Sri Lanka, Südafrika, Su-
dan, Swasiland, Venezuela (Bolivarische Republik) und Vietnam.
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64/151. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur
Verletzung der Menschenrechte und zur
Behinderung der Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu
diesem Thema, einschließlich der Resolution 63/164 vom
18. Dezember 2008, auf die Resolution 10/11 des Menschen-
rechtsrats vom 26. März 2009257 und auf alle diesbezüglichen
Resolutionen der Menschenrechtskommission, 

sowie unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolu-
tionen, in denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat,
die die Anwerbung, die Finanzierung, die Ausbildung, die
Zusammenziehung, die Durchreise und den Einsatz von Söld-
nern zulassen oder dulden, mit dem Ziel, die Regierung eines
Mitgliedstaats der Vereinten Nationen, insbesondere eines
Entwicklungslandes, zu stürzen oder gegen nationale Befrei-
ungsbewegungen zu kämpfen, und ferner unter Hinweis auf
die einschlägigen Resolutionen und internationalen Rechtsin-
strumente der Generalversammlung, des Sicherheitsrats, des
Wirtschafts- und Sozialrats, der Organisation der afrikani-
schen Einheit, unter anderem das Übereinkommen der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit über die Beseitigung des
Söldnertums in Afrika258, sowie der Afrikanischen Union259, 

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Natio-
nen verankerten Ziele und Grundsätze betreffend die strikte
Einhaltung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, politi-
schen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit der
Staaten, der Selbstbestimmung der Völker, der Nichtanwen-
dung und Nichtandrohung von Gewalt in den internationalen
Beziehungen sowie der Nichteinmischung in die inneren An-
gelegenheiten von Staaten,

sowie bekräftigend, dass alle Völker gemäß dem Grund-
satz der Selbstbestimmung das Recht haben, ihren politischen
Status frei zu bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung zu verfolgen, und dass jeder Staat die
Pflicht hat, dieses Recht im Einklang mit den Bestimmungen
der Charta zu achten,

ferner in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze
des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen260, 

höchst beunruhigt und besorgt über die Gefahr, die die
Söldneraktivitäten für den Frieden und die Sicherheit in den
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in den klei-
nen Staaten, bedeuten,

tief besorgt über die Verluste an Menschenleben, die be-
trächtlichen Sachschäden und die negativen Auswirkungen
krimineller Aktivitäten von Söldnern auf die politische Ord-
nung und die Volkswirtschaft der betroffenen Länder,

äußerst beunruhigt und besorgt über die jüngsten Söld-
neraktivitäten in einigen Entwicklungsländern in verschiede-
nen Teilen der Welt, darunter in Gebieten eines bewaffneten
Konflikts, und über die Bedrohung, die sie für den Bestand
und die Achtung der verfassungsmäßigen Ordnung in den be-
troffenen Ländern darstellen,

überzeugt, dass Söldner und Söldneraktivitäten, gleich-
viel wie sie eingesetzt werden oder welche Form sie anneh-
men, um den Anschein der Rechtmäßigkeit zu erwecken, eine
Bedrohung des Friedens, der Sicherheit und der Selbstbestim-
mung der Völker darstellen und die Völker daran hindern, alle
Menschenrechte zu genießen,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
der Arbeitsgruppe über den Einsatz von Söldnern als Mittel
zur Verletzung der Menschenrechte und zur Behinderung der
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker261 und
dankt den Sachverständigen der Arbeitsgruppe für die von ih-
nen geleistete Arbeit;

2. erklärt erneut, dass der Einsatz von Söldnern so-
wie ihre Anwerbung, Finanzierung und Ausbildung allen
Staaten ernste Sorge bereiten und gegen die in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze versto-
ßen;

3. ist sich dessen bewusst, dass unter anderem be-
waffnete Konflikte, Terrorismus, Waffenhandel und verdeck-
te Operationen von Drittstaaten die Nachfrage nach Söldnern
auf dem Weltmarkt stimulieren;

4. fordert alle Staaten abermals nachdrücklich auf,
die notwendigen Schritte einzuleiten und gegenüber der Be-
drohung durch Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an
den Tag zu legen und durch den Erlass von Rechtsvorschrif-
ten sicherzustellen, dass ihr Hoheitsgebiet und andere ihrer
Kontrolle unterstehende Gebiete sowie ihre Staatsangehöri-
gen nicht für die Anwerbung, die Zusammenziehung, die Fi-
nanzierung, die Ausbildung und die Durchreise von Söldnern
zur Planung von Aktivitäten benutzt werden, die Völker in ih-
rem Recht auf Selbstbestimmung behindern sollen, die auf
die Destabilisierung oder den Sturz der Regierung eines Staa-
tes gerichtet sind oder die territoriale Unversehrtheit oder die
politische Einheit souveräner und unabhängiger Staaten, de-
ren Verhalten mit dem Recht der Völker auf Selbstbestim-
mung im Einklang steht, ganz oder teilweise zerstören oder
beeinträchtigen sollen;

5. ersucht alle Staaten, gegenüber jedweder Form der
Anwerbung, der Ausbildung, der Einstellung oder Finanzie-
rung von Söldnern durch Privatunternehmen, die internatio-
nale militärische Beratungs- und Sicherheitsdienste anbieten,
höchstmögliche Wachsamkeit an den Tag zu legen, sowie

257 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. II, Abschn. A.
258 United Nations, Treaty Series, Vol. 1490, Nr. 25573.
259 Die Organisation der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf
zu bestehen. An ihre Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union.
260 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 261 Siehe A/64/311.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

452

diesen Unternehmen die Einmischung in bewaffnete Konflik-
te oder Maßnahmen zur Destabilisierung verfassungsmäßiger
Regime ausdrücklich zu untersagen;

6. legt den Staaten, die von Privatunternehmen ange-
botene militärische Unterstützungs-, Beratungs- und Sicher-
heitsdienste importieren, nahe, nationale Regulierungsme-
chanismen für die Registrierung dieser Unternehmen und die
Vergabe von Lizenzen an diese zu schaffen, um sicherzustel-
len, dass die von diesen Privatunternehmen erbrachten impor-
tierten Dienste die Menschenrechte im Empfängerland weder
verletzen noch ihren Genuss beeinträchtigen;

7. fordert alle Staaten, die der Internationalen Kon-
vention gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung
und die Ausbildung von Söldnern262 noch nicht beigetreten
sind beziehungsweise sie noch nicht ratifiziert haben, auf, die
diesbezüglich erforderlichen Maßnahmen in Erwägung zu
ziehen;

8. begrüßt die Kooperationsbereitschaft der Länder,
denen die Arbeitsgruppe einen Besuch abgestattet hat, und
den Erlass innerstaatlicher Rechtsvorschriften in einigen
Staaten, die die Anwerbung, die Zusammenziehung, die Fi-
nanzierung, die Ausbildung und die Durchreise von Söldnern
einschränken;

9. verurteilt die jüngsten Söldneraktivitäten in Ent-
wicklungsländern in verschiedenen Teilen der Welt, insbe-
sondere in Konfliktgebieten, und die Bedrohung, die sie für
den Bestand und die Achtung der verfassungsmäßigen Ord-
nung dieser Länder und für die Ausübung des Selbstbestim-
mungsrechts ihrer Völker darstellen, und betont, wie wichtig
es ist, dass die Arbeitsgruppe die Quellen, die tieferen Ursa-
chen und die politische Motivation von Söldnern und Söld-
neraktivitäten untersucht;

10. fordert die Staaten auf, die Möglichkeit einer Be-
teiligung von Söldnern zu untersuchen, wann und wo immer
es zu kriminellen Handlungen terroristischer Art kommt, und
die für verantwortlich Befundenen vor Gericht zu stellen oder
auf Antrag ihre Auslieferung im Einklang mit dem innerstaat-
lichen Recht und den anwendbaren bilateralen oder interna-
tionalen Verträgen in Erwägung zu ziehen;

11. verurteilt jede Form der Straflosigkeit gegenüber
denjenigen, die Söldneraktivitäten ausführen, und denjeni-
gen, die für den Einsatz, die Anwerbung, die Finanzierung
und die Ausbildung von Söldnern verantwortlich sind, und
fordert alle Staaten nachdrücklich auf, im Einklang mit ihren
völkerrechtlichen Verpflichtungen diese Personen ohne Un-
terschied vor Gericht zu bringen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Einklang mit
ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen bei der strafrechtli-
chen Verfolgung von Personen, die der Söldneraktivitäten be-
schuldigt werden, im Rahmen transparenter, offener und fai-
rer Gerichtsverfahren zusammenzuarbeiten und Hilfe zu ge-
währen;

13. ersucht die Arbeitsgruppe, die von den früheren
Sonderberichterstattern geleistete Vorarbeit zur Stärkung des
völkerrechtlichen Rahmens für die Verhütung und Bestrafung
der Anwerbung, des Einsatzes, der Finanzierung und der Aus-
bildung von Söldnern unter Berücksichtigung der von dem
Sonderberichterstatter in seinem Bericht an die Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechzigsten Tagung vorgeschla-
genen neuen rechtlichen Definition des Söldnerbegriffs263

weiterzuführen, namentlich durch die Ausarbeitung und Un-
terbreitung konkreter Vorschläge für mögliche ergänzende
und neue Normen zur Schließung bestehender Lücken sowie
allgemeiner Leitlinien oder Grundprinzipien mit dem Ziel,
angesichts der aktuellen und neu entstehenden Bedrohungen
durch Söldner oder Söldneraktivitäten den Schutz der Men-
schenrechte, insbesondere des Rechts der Völker auf Selbst-
bestimmung, weiter zu verstärken;

14. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte, der Öffentlichkeit die
nachteiligen Auswirkungen von Söldneraktivitäten auf das
Recht der Völker auf Selbstbestimmung mit Vorrang be-
kanntzumachen und den von solchen Aktivitäten betroffenen
Staaten nach Bedarf und auf entsprechendes Ersuchen Bera-
tende Dienste zu gewähren;

15. dankt dem Amt des Hohen Kommissars für seine
Unterstützung bei der Einberufung der in der Russischen Fö-
deration für die Staaten der Gruppe der osteuropäischen Staa-
ten und der Region Zentralasien und in Thailand für die Staa-
ten der Region Asien abgehaltenen regionalen Regierungs-
konsultationen über herkömmliche und neue Formen von
Söldneraktivitäten als Mittel zur Verletzung der Menschen-
rechte und zur Behinderung der Ausübung des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker, insbesondere über die Auswirkun-
gen der Aktivitäten privater Militär- und Sicherheitsunterneh-
men auf den Genuss der Menschenrechte;

16. ersucht das Amt des Hohen Kommissars, die Ar-
beitsgruppe auch weiterhin bei der Einberufung der regiona-
len Regierungskonsultationen in dieser Angelegenheit zu un-
terstützen, von denen die beiden verbleibenden vor Ende
2010 abzuhalten sind, eingedenk dessen, dass dieser Prozess
zur Abhaltung eines Runden Tisches der Staaten auf hoher
Ebene unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen
führen könnte, auf dem die grundlegende Frage des staatli-
chen Gewaltmonopols erörtert würde, mit dem Ziel, ein kriti-
sches Verständnis der Verantwortlichkeiten der verschiede-
nen Akteure, einschließlich privater Militär- und Sicherheits-
unternehmen, im aktuellen Kontext sowie ihrer jeweiligen
Verpflichtungen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte zu erleichtern und eine gemeinsame Verständi-
gung über die auf internationaler Ebene erforderlichen zu-
sätzlichen Regulierungsmaßnahmen und Kontrollen herbei-
zuführen; 

17. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der von der
Arbeitsgruppe nach ihren Länderbesuchen und über den Pro-
zess der regionalen Konsultationen sowie in Abstimmung mit

262 United Nations, Treaty Series, Vol. 2163, Nr. 37789. Deutschsprachi-
ge Fassung: Resolution 44/34 der Generalversammlung, Anlage. 263 Siehe E/CN.4/2004/15, Ziff. 47.
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Wissenschaftlern und zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen geleisteten Arbeit zur Erstellung kon-
kreter Grundsätze für die Regulierung von Privatunterneh-
men, die auf dem internationalen Markt militärische Unter-
stützungs-, Beratungs- und sonstige militärische Sicherheits-
dienste anbieten;

18. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der Ar-
beitsgruppe bei der Wahrnehmung ihres Mandats voll zusam-
menzuarbeiten;

19. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, der Ar-
beitsgruppe jede erforderliche fachliche und finanzielle Hilfe
und Unterstützung zur Wahrnehmung ihres Mandats zu ge-
währen, namentlich durch die Förderung der Zusammenar-
beit zwischen der Arbeitsgruppe und anderen Teilen des Sys-
tems der Vereinten Nationen, die sich mit der Bekämpfung
von Söldneraktivitäten befassen, um den Anforderungen zu
entsprechen, die sich aus ihren gegenwärtigen und künftigen
Tätigkeiten ergeben;

20. ersucht die Arbeitsgruppe, die Staaten sowie die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen bei
der Durchführung dieser Resolution zu konsultieren und der
Generalversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung
einen Bericht vorzulegen, der ihre Feststellungen in Bezug
auf den Einsatz von Söldnern zur Untergrabung des Genusses
aller Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker sowie konkrete Emp-
fehlungen enthält;

21. beschließt, auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung
die Frage des Einsatzes von Söldnern als Mittel zur Verlet-
zung der Menschenrechte und zur Behinderung der Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Völker unter dem
Punkt „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ zu behandeln.

RESOLUTION 64/152

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 185 Stimmen ohne Ge-
genstimme und ohne Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/64/439/Add.1 und Corr.1, Ziff. 25) in ihrer mündlich abge-
änderten Fassung264:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Repu-
blik Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien,

Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat),
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik La-
os, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika,
Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon,
Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Monte-
negro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lu-
cia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbe-
kistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Keine.

Enthaltungen: Keine.

64/152. Internationale Menschenrechtspakte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/147 vom 18. De-
zember 2007 und die Resolution 2004/69 der Menschen-
rechtskommission vom 21. April 2004265,

eingedenk dessen, dass die Internationalen Menschen-
rechtspakte266 die ersten allumfassenden und rechtsverbindli-
chen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Menschen-
rechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte267 den Kern der Internationalen
Menschenrechtscharta bilden,

264 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Armenien, Australien,
Belgien, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina,
Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Gua-
temala, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malediven, Malta, Mexiko,
Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, Po-
len, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbi-
en, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.

265 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
266 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
267 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte266 und den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte266 und
erneut erklärend, dass alle Menschenrechte und Grundfreihei-
ten allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedingen und
miteinander verknüpft sind, dass sie auf faire und gleiche
Weise, gleichberechtigt und gleichgewichtig behandelt wer-
den sollen und dass die Förderung und der Schutz einer Kate-
gorie von Rechten die Staaten niemals der Verpflichtung zur
Förderung und zum Schutz der anderen Rechte entheben oder
entbinden darf,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Generalversamm-
lung anlässlich des sechzigjährigen Bestehens der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte das Fakultativprotokoll
zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte268 verabschiedete,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die dem Men-
schenrechtsausschuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte im Hinblick auf die Prüfung der
von den Vertragsstaaten erzielten Fortschritte bei der Erfül-
lung der in den Internationalen Menschenrechtspakten und
den dazugehörigen Fakultativprotokollen eingegangenen
Verpflichtungen sowie im Hinblick auf die Abgabe von Emp-
fehlungen an die Vertragsstaaten bezüglich der Anwendung
dieser Rechtsakte zukommt,

in der Erwägung, dass es für die volle und wirksame
Durchführung der Internationalen Menschenrechtspakte un-
verzichtbar ist, dass der Menschenrechtsausschuss und der
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
wirksam arbeiten,

in dem Bewusstsein, wie wichtig die regionalen Men-
schenrechtsübereinkünfte und Überwachungsmechanismen
als Ergänzung des universalen Systems der Förderung und
des Schutzes der Menschenrechte sind,

1. bekräftigt die Bedeutung der Internationalen Men-
schenrechtspakte266 als wesentliche Bestandteile der interna-
tionalen Bemühungen um die Förderung der allgemeinen
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten;

2. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, sofern sie
es nicht bereits geworden sind, Vertragsparteien des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte266 und des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte266 zu werden sowie den Beitritt zu den dazu-
gehörigen Fakultativprotokollen und die Abgabe der in Arti-
kel 41 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte und der in den Artikeln 10 und 11 des Fakultativ-
protokolls zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte268 vorgesehenen Erklärungen zu
erwägen, und ersucht den Generalsekretär in Kenntnisnahme
dessen, dass in jüngster Zeit weitere Staaten Vertragsparteien

dieser Rechtsakte geworden sind, zu diesem Zweck die jähr-
liche Zeremonie der Verträge weiter zu unterstützen;

3. nimmt davon Kenntnis, dass das Fakultativproto-
koll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte am 24. September 2009 im Rahmen der
Zeremonie der Verträge 2009 zur Unterzeichnung aufgelegt
wurde und dass dabei im Hinblick auf sein Inkrafttreten Un-
terschriften hinterlegt wurden;

4. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, verstärkt systematische Anstrengun-
gen zu unternehmen, um die Staaten zu ermutigen, Vertrags-
parteien der Internationalen Menschenrechtspakte zu werden,
damit sie weltweite Geltung erlangen, und diesen Staaten auf
Ersuchen über das Programm für Beratende Dienste auf dem
Gebiet der Menschenrechte bei der Ratifikation der Pakte und
der dazugehörigen Fakultativprotokolle beziehungsweise
beim Beitritt zu diesen Rechtsakten behilflich zu sein;

5. fordert die Vertragsstaaten auf, ihre Verpflichtun-
gen aus dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte und dem Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte sowie gegebenenfalls den da-
zugehörigen Fakultativprotokollen genauestens einzuhalten; 

6. hebt hervor, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen aus dem einschlägi-
gen Völkerrecht, darunter ihren Verpflichtungen aus den in-
ternationalen Menschenrechtspakten, im Einklang steht; 

7. betont, wie wichtig es ist, die Aushöhlung der
Menschenrechte durch die Außerkraftsetzung von Bestim-
mungen zu vermeiden, und erinnert daran, dass gewisse
Rechte unter keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden
können, unterstreicht den Ausnahme- und Übergangscharak-
ter solcher Außerkraftsetzungen und die Tatsache, dass sie
mit den in Artikel 4 des Internationalen Paktes über bürgerli-
che und politische Rechte festgelegten Bedingungen und Ver-
fahren im Einklang stehen müssen, eingedenk dessen, dass
die Vertragsstaaten in Notstandssituationen möglichst umfas-
sende Informationen vorlegen müssen, damit festgestellt wer-
den kann, ob die unter diesen Umständen ergriffenen Maß-
nahmen gerechtfertigt und angemessen sind, und nimmt in
dieser Hinsicht Kenntnis von der vom Menschenrechtsaus-
schuss verabschiedeten Allgemeinen Bemerkung Nr. 29269;

8. ermutigt die Vertragsstaaten, zu erwägen, den Um-
fang etwaiger Vorbehalte, die sie gegen die Internationalen
Menschenrechtspakte und die dazugehörigen Fakultativpro-
tokolle einlegen, zu begrenzen, sie so genau und eng gefasst
wie möglich zu formulieren und sie regelmäßig im Hinblick
auf ihre Rücknahme zu überprüfen, um sicherzustellen, dass
sie mit dem Ziel und Zweck des betreffenden Vertrags nicht
unvereinbar sind; 

268 Resolution 63/117, Anlage.

269 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 40 (A/56/40), Vol. I, Anhang VI.
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9. begrüßt die Jahresberichte, die der Menschen-
rechtsausschuss der Generalversammlung auf ihrer dreiund-
sechzigsten270 und vierundsechzigsten271 Tagung vorgelegt
hat; 

10. begrüßt außerdem die Berichte des Ausschusses
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte über seine
achtunddreißigste und neununddreißigste Tagung272 sowie
über seine vierzigste und einundvierzigste Tagung273 und
nimmt Kenntnis von der vom Ausschuss verabschiedeten All-
gemeinen Bemerkung Nr. 19 über das Recht auf soziale Si-
cherheit274; 

11. bekundet ihr Bedauern über die Anzahl der Ver-
tragsstaaten, die ihren Berichtspflichten aus den Internationa-
len Menschenrechtspakten nicht nachgekommen sind, fordert
die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, diesen Pflichten
pünktlich nachzukommen, bittet sie, bei der Vorlage der Be-
richte von den Harmonisierten Leitlinien für die Berichter-
stattung gemäß den internationalen Menschenrechtsverträ-
gen, einschließlich Leitlinien für ein gemeinsames Grundla-
gendokument und vertragsspezifische Dokumente275, Ge-
brauch zu machen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf,
bei der Behandlung der Berichte durch den Menschenrechts-
ausschuss und den Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte anwesend zu sein und daran mitzuwirken,
wenn sie darum ersucht werden; 

12. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, in
ihren Berichten nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten her-
anzuziehen, und betont, wie wichtig es ist, dass bei der
Durchführung der Internationalen Menschenrechtspakte auf
nationaler Ebene, namentlich in den nationalen Berichten der
Vertragsstaaten und bei der Arbeit des Menschenrechtsaus-
schusses und des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte, die Geschlechterperspektive voll berück-
sichtigt wird;

13. legt den Vertragsstaaten, die dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
noch keine Grundlagendokumente vorgelegt haben, eindring-
lich nahe, dies zu tun, bittet sie, von den Harmonisierten Leit-
linien für die Berichterstattung Gebrauch zu machen, und bit-
tet außerdem alle Vertragsstaaten, ihre Grundlagendokumen-
te regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren und dabei
die derzeit geführte Diskussion über die Ausarbeitung eines
erweiterten Grundlagendokuments zu berücksichtigen;

14. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, bei
der Umsetzung der Bestimmungen der Internationalen Men-
schenrechtspakte den vom Menschenrechtsausschuss und
vom Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte während der Behandlung der Staatenberichte abgege-
benen Empfehlungen und Bemerkungen gebührend Rech-
nung zu tragen, und fordert die Vertragsstaaten der jeweiligen
Fakultativprotokolle nachdrücklich auf, den vom Menschen-
rechtsausschuss gemäß dem ersten Fakultativprotokoll zum
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte266

und den vom Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte gemäß dem Fakultativprotokoll zum Interna-
tionalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte nach seinem Inkrafttreten geäußerten Auffassungen
gebührend Rechnung zu tragen;

15. nimmt in dieser Hinsicht mit Anerkennung Kennt-
nis von den Maßnahmen beider Ausschüsse zur Weiterverfol-
gung ihrer Abschließenden Bemerkungen; 

16. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Wort-
laut der Internationalen Menschenrechtspakte und der dazu-
gehörigen Fakultativprotokolle in möglichst vielen Lokal-
sprachen zu veröffentlichen und ihn so weit wie möglich un-
ter allen in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen und ihrer Herr-
schaftsgewalt unterstellten Personen zu verbreiten und be-
kanntzumachen; 

17. fordert alle Vertragsstaaten nachdrücklich auf,
insbesondere für die Verbreitung ihrer dem Menschenrechts-
ausschuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte vorgelegten Berichte auf innerstaatlicher
Ebene Sorge zu tragen und des Weiteren den vollen Wortlaut
der von den Ausschüssen nach der Prüfung dieser Berichte
abgegebenen Empfehlungen und Bemerkungen zu übersetzen
und zu veröffentlichen und ihn mit geeigneten Mitteln allen in
seinem Hoheitsgebiet lebenden und seiner Herrschaftsgewalt
unterstellten Personen zugänglich zu machen; 

18. erklärt erneut, dass die Vertragsstaaten bei der Be-
nennung von Mitgliedern des Menschenrechtsausschusses
und des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Rechte darauf achten sollen, dass die Ausschüsse sich aus
Personen von hohem sittlichem Ansehen und anerkannter
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte zusam-
mensetzen, wobei die Nützlichkeit der Mitwirkung von Per-
sonen mit juristischer Erfahrung sowie die gleiche Vertretung
von Frauen und Männern in Betracht zu ziehen ist, und dass
die Mitglieder in persönlicher Eigenschaft tätig sein müssen,
und erklärt außerdem erneut, dass bei den Wahlen zu den
Ausschüssen der ausgewogenen geografischen Verteilung der
Mitglieder und der Vertretung der verschiedenen Kulturkrei-
se und der hauptsächlichen Rechtssysteme Rechnung zu tra-
gen ist; 

19. bittet den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, bei
der Behandlung der Berichte der Vertragsstaaten auch künftig
die konkreten Bedürfnisse zu ermitteln, auf die die Hauptab-
teilungen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen und
die Sonderorganisationen eingehen könnten, namentlich im

270 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 40 (A/63/40), Vol. I und II.
271 Ebd., Sixty-fourth Session, Supplement No. 40 (A/64/40), Vol. I und
II.
272 Official Records of the Economic and Social Council, 2008, Supple-
ment No. 2 (E/2008/22).
273 Ebd., 2009, Supplement No. 2 (E/2009/22).
274 Ebd., 2008, Supplement No. 2 (E/2008/22), Anhang VII.
275 HRI/GEN/2/Rev.5, Kap. I; und Official Records of the Economic and
Social Council, 2009, Supplement No. 2 (E/2009/22), Anhang VIII.
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Rahmen des Programms für Beratende Dienste und techni-
sche Zusammenarbeit des Amtes des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte;

20. betont, dass die zuständigen Mechanismen und Or-
gane der Vereinten Nationen ihre Koordinierung verbessern
müssen, wenn es darum geht, die Vertragsstaaten auf Antrag
bei der Anwendung der Internationalen Menschenrechtspakte
und der dazugehörigen Fakultativprotokolle zu unterstützen,
und ermutigt zu weiteren Anstrengungen in dieser Richtung; 

21. dankt dem Menschenrechtsausschuss und dem
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
für ihre bisherigen Bemühungen zur Steigerung der Effizienz
ihrer Arbeitsmethoden, ermutigt sie, ihre Bemühungen fort-
zusetzen, begrüßt in dieser Hinsicht die von den Ausschüssen
und den Vertragsstaaten abgehaltenen Treffen zum Aus-
tausch von Ideen darüber, wie die Arbeitsmethoden der Aus-
schüsse effizienter gemacht werden können, und legt allen
Vertragsstaaten nahe, zu diesem Dialog auch weiterhin mit
praktischen und konkreten Vorschlägen und Ideen über Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsweise der Ausschüsse
beizutragen;

22. legt denjenigen Sonderorganisationen, die noch
nicht im Einklang mit Artikel 18 des Internationalen Paktes
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ihre Be-
richte über die Fortschritte im Hinblick auf die Einhaltung der
Bestimmungen des Paktes vorgelegt haben, nahe, dies zu tun,
und dankt denjenigen, die dies bereits getan haben; 

23. ermutigt den Generalsekretär, den Vertragsstaaten
der Internationalen Menschenrechtspakte bei der rechtzeiti-
gen Ausarbeitung ihrer Berichte auch künftig behilflich zu
sein, so auch durch die Abhaltung von Seminaren oder Ar-
beitstagungen auf nationaler Ebene zur Schulung von Regie-
rungsbeamten, die mit der Ausarbeitung dieser Berichte be-
fasst sind, sowie auf Antrag der Staaten durch die Erkundung
anderer Möglichkeiten wie des Programms für Beratende
Dienste und technische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte;

24. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte und die zuständigen Institutionen der Ver-
einten Nationen den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bei
der Wahrnehmung ihres jeweiligen Mandats tatkräftig unter-
stützen, unter anderem durch die Bereitstellung ausreichender
Mittel für Sekretariatspersonal sowie für Konferenz- und
andere einschlägige Unterstützungsdienste, einschließlich
Übersetzung;

25. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Gene-
ralversammlung über die Internetseiten der Vereinten Natio-
nen über den Stand der Internationalen Menschenrechtspakte
und der dazugehörigen Fakultativprotokolle, einschließlich
aller Vorbehalte und Erklärungen, auf dem Laufenden zu hal-
ten.

RESOLUTION 64/153

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.1 und Corr.1, Ziff. 25)276.

64/153. Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass niemand der Folter oder anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe unterworfen werden darf,

unter Hinweis darauf, dass die Freiheit von Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe ein Recht ist, das nicht außer Kraft ge-
setzt werden darf und unter allen Umständen geschützt wer-
den muss, auch in Zeiten internationaler oder innerer bewaff-
neter Konflikte oder Unruhen, und dass das absolute Verbot
der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe in den einschlägigen in-
ternationalen Übereinkünften bekräftigt wird,

sowie unter Hinweis darauf, dass das Verbot der Folter
eine zwingende Norm des Völkerrechts ist und dass interna-
tionale, regionale und innerstaatliche Gerichte die Auffas-
sung vertreten haben, dass das Verbot grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe eine Norm
des Völkergewohnheitsrechts ist,

ferner unter Hinweis auf die Definition der Folter in Ar-
tikel 1 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausa-
me, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe277, unbeschadet aller internationalen Übereinkünfte
oder innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die weitergehende
Bestimmungen enthalten oder enthalten können,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist,
dass die Staaten ihre Verpflichtungen in Bezug auf Folter und

276 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Bra-
silien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras,
Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jordanien, Kanada, Kap Verde, Kirgi-
sistan, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Togo, Tschad,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
277 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
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andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe ordnungsgemäß auslegen und erfüllen und
sich streng an die Definition der Folter in Artikel 1 des Über-
einkommens halten,

feststellend, dass nach den Genfer Abkommen von
1949278 Folter und unmenschliche Behandlung eine schwere
Verletzung sind und dass nach dem Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht, dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zur
Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Ho-
heitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer
Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im
Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord
und andere derartige Verstöße verantwortlich sind, und nach
dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichts-
hofs279 Folterhandlungen Verbrechen gegen die Menschlich-
keit darstellen können und, wenn sie in einem bewaffneten
Konflikt begangen werden, Kriegsverbrechen darstellen,

hervorhebend, dass das möglichst baldige Inkrafttreten
des Internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Perso-
nen vor dem Verschwindenlassen280 und seine Durchführung
einen wesentlichen Beitrag zur Verhütung und zum Verbot
von Folter leisten werden, namentlich durch das Verbot ge-
heimer Haftorte, und allen Staaten, die das Übereinkommen
noch nicht unterzeichnet oder ratifiziert haben oder ihm noch
nicht beigetreten sind, nahelegend, dies zu erwägen,

in Würdigung der beharrlichen Anstrengungen zur Be-
kämpfung der Folter und zur Linderung der Leiden der Opfer
der Folter, die von Organisationen der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich nichtstaatlicher Organisationen, nationaler Men-
schenrechtsinstitutionen und des umfassenden Netzwerks
von Zentren für die Rehabilitation von Opfern der Folter, un-
ternommen werden,

1. verurteilt jede Form der Folter und anderer grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe, einschließlich durch Einschüchterung, die zu jeder
Zeit und an jedem Ort verboten ist und verboten bleibt und
daher niemals gerechtfertigt sein kann, und fordert alle Staa-
ten auf, das absolute Verbot der Folter und anderer grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe uneingeschränkt anzuwenden;

2. hebt hervor, dass die Staaten beharrliche, ent-
schlossene und wirksame Maßnahmen ergreifen müssen, um
alle Folterungen und anderen grausamen, unmenschlichen
oder erniedrigenden Behandlungen oder Strafen zu verhüten
und zu bekämpfen, betont, dass alle Folterungen nach dem in-
nerstaatlichen Strafrecht als Straftaten umschrieben werden
müssen, und legt den Staaten nahe, nach dem innerstaatlichen
Recht Handlungen zu verbieten, die eine grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe dar-
stellen;

3. begrüßt die Schaffung nationaler Mechanismen
zur Verhütung von Folter, legt allen Staaten, die dies noch
nicht getan haben, nahe, solche Mechanismen zu schaffen,
und fordert die Vertragsstaaten des Fakultativprotokolls zum
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe281

auf, ihrer Verpflichtung zur Bezeichnung oder Schaffung
wirklich unabhängiger und wirksamer nationaler Mechanis-
men zur Verhütung von Folter nachzukommen;

4. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Staaten
den Empfehlungen und Schlussfolgerungen der zuständigen
Vertragsorgane und Mechanismen, namentlich des Ausschus-
ses gegen Folter, des Unterausschusses zur Verhütung von
Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe und des Sonderberichterstat-
ters des Menschenrechtsrats über Folter und andere grausa-
me, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe, mit angemessenen Folgemaßnahmen entsprechen;

5. verurteilt alle von Staaten oder Amtsträgern unter-
nommenen Maßnahmen oder Versuche, Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe zu legalisieren, zu genehmigen oder zuzulassen,
gleichviel unter welchen Umständen, einschließlich aus
Gründen der nationalen Sicherheit oder aufgrund gerichtli-
cher Entscheidungen;

6. betont, dass eine unabhängige, zuständige nationa-
le Behörde alle Anschuldigungen betreffend Folter oder an-
dere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe sowie alle Fälle, in denen ein hinreichender
Grund für die Annahme besteht, dass eine solche Handlung
begangen wurde, umgehend, wirksam und unparteiisch unter-
suchen muss und dass diejenigen, die zu solchen Handlungen
ermutigen, diese befehlen, dulden oder verüben, einschließ-
lich der für den Ort der Freiheitsentziehung, an dem die ver-
botene Handlung nachweislich stattfand, verantwortlichen
Amtsträger, zur Verantwortung gezogen, vor Gericht gestellt
und in einer der Schwere der Straftat angemessenen Weise
bestraft werden müssen;

7. nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von den Grund-
sätzen für die wirksame Untersuchung und Dokumentation
von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe (Grundsätze von Istan-

278 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 181 207 228 300.
279 Ebd., Vol. 2187, Nr. 38544. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002 Nr. 90; öBGBl. III Nr. 180/2002;
AS 2002 3743.
280 Resolution 61/177, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 2009 II S. 932.

281 Resolution 57/199, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 854; LGBl. 2007 Nr. 260; AS 2009 5449.
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bul)282, die ein nützliches Instrument bei den Bemühungen zur
Verhütung und Bekämpfung der Folter sind, sowie von dem
aktualisierten Grundsatzkatalog für den Schutz der Men-
schenrechte durch die Bekämpfung der Straflosigkeit283;

8. fordert alle Staaten auf, wirksame Maßnahmen zur
Verhütung von Folter und anderer grausamer, unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe durchzufüh-
ren, insbesondere an Haftorten und anderen Orten der Frei-
heitsentziehung, einschließlich der Unterweisung und Ausbil-
dung des Personals, das mit dem Gewahrsam, der Verneh-
mung oder der Behandlung einer Person befasst werden kann,
die der Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug oder einer an-
deren Form der Freiheitsentziehung unterworfen ist;

9. fordert außerdem alle Staaten auf, im Kampf ge-
gen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe einen geschlechtersensiblen
Ansatz zu verfolgen und dabei besonderes Augenmerk auf die
geschlechtsspezifische Gewalt zu richten;

10. fordert die Staaten auf, eingedenk des Überein-
kommens über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen284 dafür Sorge zu tragen, dass die Rechte von Menschen
mit Behinderungen voll in die Präventions- und Schutzmaß-
nahmen gegen Folter integriert werden, und begrüßt die dies-
bezüglichen Anstrengungen des Sonderberichterstatters;

11. legt allen Staaten nahe, sicherzustellen, dass Per-
sonen, die wegen Folter oder anderer grausamer, unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verurteilt
wurden, in der Folge nicht mit dem Gewahrsam, der Verneh-
mung oder der Behandlung einer Person befasst werden, die
der Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug oder einer anderen
Form der Freiheitsentziehung unterworfen ist;

12. betont, dass Folterhandlungen in bewaffneten
Konflikten schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht sind und in dieser Hinsicht Kriegsverbrechen darstellen,
dass Folterhandlungen Verbrechen gegen die Menschlichkeit
darstellen können und dass alle, die Folterhandlungen bege-
hen, strafrechtlich verfolgt und bestraft werden müssen;

13. fordert die Staaten mit allem Nachdruck auf, dafür
Sorge zu tragen, dass Aussagen, die nachweislich durch Fol-
ter herbeigeführt worden sind, nicht als Beweis in einem Ver-
fahren verwendet werden, es sei denn gegen eine der Folter
angeklagte Person als Beweis dafür, dass die Aussage ge-
macht wurde, und fordert die Staaten auf, zu erwägen, dieses
Verbot auf Aussagen auszudehnen, die durch grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe her-
beigeführt wurden;

14. betont, dass die Staaten Personal nicht bestrafen
dürfen, wenn es sich weigert, auf Befehl Handlungen zu be-
gehen oder zu verheimlichen, die Folter oder einer anderen
grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung
oder Strafe gleichkommen;

15. fordert die Staaten nachdrücklich auf, eine Person
nicht in einen anderen Staat auszuweisen, abzuschieben, an
ihn auszuliefern oder in anderer Weise an ihn zu überstellen,
wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie
dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden, und erkennt an, dass et-
waige diplomatische Zusicherungen die Staaten nicht von ih-
ren Verpflichtungen nach den internationalen Menschen-
rechtsnormen, dem humanitären Völkerrecht und dem
Flüchtlingsvölkerrecht, insbesondere dem Grundsatz der
Nichtzurückweisung, entbinden;

16. erinnert daran, dass die zuständigen Behörden bei
der Feststellung, ob solche Gründe vorliegen, alle maßgebli-
chen Erwägungen zu berücksichtigen haben, gegebenenfalls
einschließlich des Umstands, dass in dem betreffenden Staat
eine ständige Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter
Verletzungen der Menschenrechte herrscht;

17. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung oder Strafe277 auf, ihrer Verpflich-
tung gemäß diejenigen, die mutmaßlich Folterhandlungen be-
gangen haben, einer strafrechtlichen Verfolgung zuzuführen
oder auszuliefern, und legt den anderen Staaten nahe, dies
ebenfalls zu tun, eingedenk der Notwendigkeit, die Straflo-
sigkeit zu bekämpfen;

18. hebt hervor, dass innerstaatliche Rechtsordnungen
gewährleisten müssen, dass die Opfer von Folter und anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe Wiedergutmachung, eine gerechte und angemes-
sene Entschädigung sowie geeignete soziale und medizini-
sche Rehabilitation erhalten, fordert die Staaten nachdrück-
lich auf, zu diesem Zweck wirksame Maßnahmen zu ergrei-
fen, und befürwortet in diesem Zusammenhang die Einrich-
tung von Rehabilitationszentren;

19. verweist auf ihre Resolution 43/173 vom 9. De-
zember 1988 über den Grundsatzkatalog für den Schutz aller
irgendeiner Form von Haft oder Strafgefangenschaft unter-
worfenen Personen und unterstreicht in diesem Zusammen-
hang, dass Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe wirksam verhütet wer-
den können, wenn gewährleistet ist, dass jede festgenommene
oder inhaftierte Person unverzüglich einem Richter oder ei-
nem anderen unabhängigen Justizbeamten vorgeführt wird,
und wenn ihr unverzüglich und regelmäßig medizinische Be-
treuung und der Beistand eines Verteidigers gewährt sowie
Besuche durch Familienangehörige und unabhängige Über-
wachungsmechanismen gestattet werden;

20. erinnert alle Staaten daran, dass lange Isolations-
haft oder Haft an geheimen Orten das Begehen von Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lungen oder Strafen erleichtern und an sich schon eine derar-

282 Resolution 55/89, Anlage.
283 Siehe E/CN.4/2005/102/Add.1.
284 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
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tige Behandlung darstellen kann, und fordert alle Staaten
nachdrücklich auf, die Garantien zum Schutz der Freiheit, der
Sicherheit und der Würde der Person zu achten und sicherzu-
stellen, dass geheime Haft- und Vernehmungsorte abge-
schafft werden;

21. betont, dass die Haftbedingungen so beschaffen
sein müssen, dass die Würde und die Menschenrechte der In-
haftierten geachtet werden, hebt hervor, wie wichtig es ist,
dies bei den Bemühungen zur Förderung der Achtung und des
Schutzes der Rechte von Inhaftierten zu berücksichtigen, und
nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von den Besorgnissen über
die Einzelhaft;

22. fordert alle Staaten auf, geeignete und wirksame
gesetzgeberische, administrative, justizielle und andere Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Herstellung, die Ausfuhr und
den Einsatz von Gerät, das speziell dazu bestimmt ist, Folter
oder eine andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe zuzufügen, sowie den Handel da-
mit zu verhüten und zu verbieten;

23. fordert alle Staaten, die noch nicht Vertragspartei-
en des Übereinkommens geworden sind, nachdrücklich auf,
dies mit Vorrang zu tun, und fordert die Vertragsstaaten auf,
die Unterzeichnung und Ratifikation des Fakultativprotokolls
zu dem Übereinkommen rasch in Erwägung zu ziehen;

24. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens,
die die in den Artikeln 21 und 22 vorgesehenen Erklärungen
betreffend Mitteilungen zwischen Staaten und Mitteilungen
einzelner Personen noch nicht abgegeben haben, nachdrück-
lich auf, dies zu tun, die Möglichkeit der Rücknahme ihrer
Vorbehalte zu Artikel 20 zu erwägen und dem Generalsekre-
tär möglichst bald ihre Annahme der Änderungen der Arti-
kel 17 und 18 zu notifizieren, mit dem Ziel, die Wirksamkeit
des Ausschusses gegen Folter möglichst rasch zu verbessern;

25. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ih-
ren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen genauestens
nachzukommen und angesichts der hohen Anzahl der nicht
rechtzeitig vorgelegten Berichte namentlich ihre Verpflich-
tung zu erfüllen, Berichte im Einklang mit Artikel 19 des
Übereinkommens vorzulegen, und bittet die Vertragsstaaten,
in ihre Berichte an den Ausschuss eine geschlechtsspezifische
Perspektive sowie Informationen betreffend Kinder und Ju-
gendliche und Menschen mit Behinderungen aufzunehmen;

26. begrüßt die Arbeit des Ausschusses und seinen ge-
mäß Artikel 24 des Übereinkommens vorgelegten Bericht285,
empfiehlt dem Ausschuss, darin auch künftig Informationen
über die Folgemaßnahmen der Staaten zu seinen Empfehlun-
gen aufzunehmen, und unterstützt den Ausschuss in seiner
Absicht, die Wirksamkeit seiner Arbeitsmethoden weiter zu
verbessern;

27. bittet die Vorsitzenden des Ausschusses und des
Unterausschusses, der Generalversammlung auf ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung unter dem Unterpunkt „Umsetzung
der internationalen Menschenrechtsübereinkünfte“ mündlich
über die Arbeit der Ausschüsse Bericht zu erstatten und in ei-
nen interaktiven Dialog mit ihr einzutreten;

28. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte auf, im Einklang mit ihrem in der
Resolution 48/141 der Generalversammlung vom 20. Dezem-
ber 1993 festgelegten Mandat auch weiterhin auf Antrag der
Staaten Beratende Dienste für die Verhütung von Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe, namentlich im Hinblick auf die Erstel-
lung der Staatenberichte an den Ausschuss und die Einrich-
tung und Tätigkeit nationaler Präventionsmechanismen, so-
wie technische Hilfe bei der Ausarbeitung, Herstellung und
Verbreitung von Lehrmaterial für diesen Zweck bereitzustel-
len;

29. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Zwi-
schenbericht des Sonderberichterstatters286 und legt dem Son-
derberichterstatter nahe, in seine Empfehlungen auch weiter-
hin Vorschläge zur Verhütung und Untersuchung von Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe, namentlich ihrer geschlechtsspezifi-
schen Ausprägungen, aufzunehmen;

30. ersucht den Sonderberichterstatter, auch künftig
zu erwägen, in seinen Bericht Informationen über die Folge-
maßnahmen der Staaten zu seinen Empfehlungen, Besuchen
und Mitteilungen, namentlich über die erzielten Fortschritte
und die aufgetretenen Probleme, sowie über andere offizielle
Kontakte aufzunehmen;

31. fordert alle Staaten auf, mit dem Sonderberichter-
statter bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe zusammenzuar-
beiten und ihm in dieser Hinsicht behilflich zu sein, alle von
ihm erbetenen notwendigen Informationen bereitzustellen,
uneingeschränkt und rasch auf seine dringenden Appelle zu
reagieren und diesen nachzukommen, die positive Beantwor-
tung der Ersuchen des Sonderberichterstatters, ihnen einen
Besuch abzustatten, ernsthaft zu erwägen und mit ihm in ei-
nen konstruktiven Dialog über die von ihm beantragten Besu-
che und die Folgemaßnahmen zu seinen Empfehlungen ein-
zutreten;

32. betont die Notwendigkeit, dass der Ausschuss, der
Unterausschuss, der Sonderberichterstatter und die anderen
zuständigen Mechanismen und Organe der Vereinten Natio-
nen auch weiterhin regelmäßig ihre Auffassungen austau-
schen und dass die Zusammenarbeit mit den zuständigen Pro-
grammen der Vereinten Nationen, namentlich dem Pro-
gramm der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflege, mit den Regionalorganisationen bezie-
hungsweise Regionalmechanismen und mit den Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen

285 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Sup-
plement No. 44 (A/64/44). 286 Siehe A/64/215 und Corr.1.
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Organisationen, fortgeführt wird, mit dem Ziel, ihre Wirk-
samkeit und Zusammenarbeit in Fragen im Zusammenhang
mit der Verhütung und Abschaffung der Folter unter anderem
durch eine bessere Koordinierung weiter zu verbessern;

33. erkennt an, dass weltweit ein Bedarf an internatio-
naler Hilfe für Opfer der Folter besteht, betont, wie wichtig
die Arbeit des Treuhänderausschusses für den Freiwilligen
Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der Folter ist, appel-
liert an alle Staaten und Organisationen, jährliche Beiträge an
den Fonds zu leisten und diese nach Möglichkeit beträchtlich
zu erhöhen, und ermutigt zu Beiträgen an den im Rahmen des
Fakultativprotokolls eingerichteten Sonderfonds, aus dem die
Umsetzung der Empfehlungen des Unterausschusses sowie
die Schulungsprogramme der nationalen Präventionsmecha-
nismen mitfinanziert werden sollen;

34. ersucht den Generalsekretär, die Appelle der Ge-
neralversammlung, Beiträge an die Fonds zu leisten, auch
künftig an alle Staaten zu übermitteln und die Fonds jährlich
in die Programme aufzunehmen, für die auf der Beitragsan-
kündigungskonferenz der Vereinten Nationen für Entwick-
lungsaktivitäten Mittel angekündigt werden;

35. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Men-
schenrechtsrat sowie der Generalversammlung auf ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung einen Bericht über die Tätigkeit der
Fonds vorzulegen;

36. ersucht den Generalsekretär ferner, im Einklang
mit der nachdrücklichen Unterstützung, die die Mitgliedstaa-
ten für die Verhütung und Bekämpfung der Folter und die Ge-
währung von Hilfe an die Opfer der Folter bekundet haben,
dafür zu sorgen, dass die Organe und Mechanismen, die an
der Verhütung und Bekämpfung der Folter und an der Ge-
währung von Hilfe für die Opfer der Folter oder anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe mitwirken, insbesondere der Unterausschuss zur Ver-
hütung von Folter, im Rahmen des Gesamthaushalts der Ver-
einten Nationen über ausreichendes Personal und ausreichen-
de Einrichtungen verfügen;

37. fordert alle Staaten, das Amt des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und die an-
deren Organe und Organisationen der Vereinten Nationen so-
wie die zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen und
Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich der nicht-
staatlichen Organisationen, auf, am 26. Juni den Internationa-
len Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Opfer
der Folter zu begehen;

38. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs, ein-
schließlich des Berichts über den Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für Opfer der Folter und den im Rahmen des
Fakultativprotokolls eingerichteten Sonderfonds, den Bericht
des Ausschusses gegen Folter und den Zwischenbericht des
Sonderberichterstatters über Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe auf
ihrer fünfundsechzigsten Tagung zu behandeln.

RESOLUTION 64/154

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.1 und Corr.1, Ziff. 25)287.

64/154. Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen und das dazugehörige
Fakultativprotokoll

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolu-
tionen, zuletzt Resolution 63/192 vom 18. Dezember 2008,
sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Menschen-
rechtsrats, der Kommission für soziale Entwicklung und der
Menschenrechtskommission,

1. begrüßt es, dass seit der Auflegung des Überein-
kommens über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen288 und des dazugehörigen Fakultativprotokolls289 zur Un-
terzeichnung am 30. März 2007 das Übereinkommen von ein-
hundertdreiundvierzig Staaten unterzeichnet und von sechs-
undsiebzig ratifiziert wurde und das Fakultativprotokoll von
siebenundachtzig Staaten unterzeichnet und von achtundvier-
zig ratifiziert wurde und dass das Übereinkommen von einer
Organisation der regionalen Integration unterzeichnet wurde;

2. fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkom-
men und das Fakultativprotokoll noch nicht unterzeichnet be-
ziehungsweise ratifiziert haben, auf, dies mit Vorrang zu er-
wägen;

3. begrüßt es, dass vom 2. bis 4. September 2009 die
zweite Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten des Über-

287 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Australien, Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize, Benin,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dä-
nemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren,
Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mauritius,
Mexiko, Montenegro, Myanmar, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Pe-
ru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
anda, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesi-
en, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Verei-
nigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
288 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
289 Ebd., Anlage II. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008
II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
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einkommens abgehalten wurde und dass der Ausschuss für
die Rechte von Menschen mit Behinderungen seine Arbeit
aufgenommen hat;

4. begrüßt außerdem den Bericht des Generalsekre-
tärs290 und die zur Unterstützung des Übereinkommens durch-
geführten Aktivitäten;

5. legt der Interinstitutionellen Unterstützungsgruppe
für das Übereinkommen nahe, auch weiterhin darauf hinzu-
wirken, dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen im gesamten System der Vereinten Natio-
nen durchgängig Geltung zu verschaffen, und fordert die
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten
und das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte auf, ihre diesbezügliche Zusammenarbeit
weiter zu verstärken; 

6. bittet den Generalsekretär, verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, um den Staaten dabei behilflich zu sein,
Vertragsparteien des Übereinkommens und des Fakultativ-
protokolls zu werden, und diese Hilfe namentlich auf das Ziel
der Verwirklichung des Beitritts aller Staaten zu richten;

7. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichti-
gung der einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens
auch weiterhin schrittweise Standards und Leitlinien für den
barrierefreien Zugang zu den Einrichtungen und Diensten des
Systems der Vereinten Nationen anzuwenden, insbesondere
bei der Durchführung von Renovierungsarbeiten, einschließ-
lich vorläufiger Regelungen;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, weitere
Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte von Menschen mit
Behinderungen im System der Vereinten Nationen im Ein-
klang mit dem Übereinkommen zu fördern, einschließlich der
Bindung und Rekrutierung von Menschen mit Behinderun-
gen;

9. ersucht die Einrichtungen und Organisationen der
Vereinten Nationen und bittet die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, sich auch weiterhin verstärkt
darum zu bemühen, zugängliche Informationen über das
Übereinkommen und das Fakultativprotokoll zu verbreiten,
einschließlich unter Kindern und Jugendlichen, um das Ver-
ständnis dieser Rechtsinstrumente zu fördern, und den Ver-
tragsstaaten bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach die-
sen Rechtsinstrumenten behilflich zu sein;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über den Stand des Übereinkommens und des Fakulta-
tivprotokolls und über die Durchführung dieser Resolution
vorzulegen.

RESOLUTION 64/155

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)291.

64/155. Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen bei 
der Förderung regelmäßiger und unverfälschter 
Wahlen und der Demokratisierung

Die Generalversammlung,

bekräftigend, dass die Demokratie ein universaler Wert
ist, der auf dem frei bekundeten Willen der Menschen, ihr po-
litisches, wirtschaftliches, soziales und kulturelles System
selbst zu bestimmen, sowie auf ihrer uneingeschränkten Teil-
habe an allen Aspekten ihres Lebens beruht,

sowie bekräftigend, dass Demokratien zwar gemeinsa-
me Merkmale aufweisen, es jedoch kein einheitliches Demo-
kratiemodell gibt und dass Demokratie nicht einem Land oder
einer Region gehört, und ferner bekräftigend, dass die Souve-
ränität und das Recht auf Selbstbestimmung gebührend ge-
achtet werden müssen,

betonend, dass Demokratie, Entwicklung und die Ach-
tung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten einander be-
dingen und sich gegenseitig verstärken,

bekräftigend, dass die Mitgliedstaaten für die Organisa-
tion, Durchführung und Gewährleistung freier und fairer
Wahlprozesse verantwortlich sind und in Ausübung ihrer
Souveränität internationale Organisationen um Beratende
Dienste oder Hilfe zur Stärkung und Weiterentwicklung ihrer
Wahlinstitutionen und -prozesse, einschließlich der Entsen-
dung vorläufiger Missionen zu diesem Zweck, ersuchen kön-
nen,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema, insbesondere die Resolution 62/150 vom 18. Dezem-
ber 2007,

erneut erklärend, dass Wahlhilfe und Unterstützung zur
Förderung der Demokratisierung von den Vereinten Nationen

290 A/64/128 und Corr.1 und 2.

291 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Äquatorialguinea, Argenti-
nien, Australien, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Botsuana,
Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kon-
go, Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde, Kolumbien, Komoren,
Kroatien, Lesotho, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Namibia, Neusee-
land, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Phil-
ippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien,
Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Seychellen, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Thailand, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika und Zypern.
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nur auf ausdrücklichen Antrag des betreffenden Mitglied-
staats gewährt werden,

mit Befriedigung feststellend, dass immer mehr Mit-
gliedstaaten Wahlen als friedliches Mittel zur Ermittlung des
Volkswillens einsetzen, was Vertrauen in ein repräsentatives
Regierungssystem schafft und zu mehr Frieden und Stabilität
im Land beiträgt,

unter Hinweis auf die am 10. Dezember 1948 verab-
schiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte292, ins-
besondere auf den Grundsatz, dass der Wille des Volkes, der
durch regelmäßige und unverfälschte Wahlen zum Ausdruck
kommt, die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Ge-
walt bildet, sowie das Recht auf freie Wahl von Vertretern
durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche
Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder ein gleichwertiges
freies Wahlverfahren,

in Bekräftigung des Internationalen Paktes über bürger-
liche und politische Rechte293, des Übereinkommens zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau294 und des
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung295 insbesondere dessen, dass
Staatsbürger ohne Unterschied das Recht und die Möglichkeit
haben, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten
unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen
und bei unverfälschten, regelmäßigen, allgemeinen, gleichen
und geheimen Wahlen, bei denen die freie Äußerung des
Wählerwillens gewährleistet ist, zu wählen und gewählt zu
werden,

betonend, wie wichtig im Allgemeinen und im Kontext
der Förderung fairer und freier Wahlen die Achtung der Frei-
heit ist, Informationen zu suchen, zu empfangen und zu ver-
breiten, im Einklang mit dem Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte, und insbesondere feststellend,
wie grundlegend wichtig der Zugang zu Informationen und
die Medienfreiheit sind,

in der Erkenntnis, dass die demokratischen Prozesse,
die Wahlinstitutionen und der Aufbau nationaler Kapazitäten
in den antragstellenden Ländern, namentlich der Kapazität
zur Abhaltung fairer Wahlen, zur Förderung der gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Frauen, zur Verstärkung der Bürger-
beteiligung und zur Bereitstellung von Unterricht in Staats-
bürgerkunde, gestärkt werden müssen, damit das durch frühe-
re Wahlen Erreichte konsolidiert und stabilisiert wird und
spätere Wahlen unterstützt werden,

feststellend, wie wichtig es ist, geordnete, offene, faire
und transparente demokratische Prozesse zu gewährleisten,
die das Recht wahren, sich friedlich zu versammeln,

sowie feststellend, dass die internationale Gemeinschaft
dazu beitragen kann, die Bedingungen zu schaffen, die in
Postkonflikt- und Übergangssituationen vor, während und
nach Wahlen die Stabilität und die Sicherheit fördern könn-
ten,

erneut erklärend, dass Transparenz eine grundlegende
Voraussetzung für freie und faire Wahlen ist, die dazu beitra-
gen, dass die politischen Führer gegenüber den Staatsbürgern
Rechenschaft ablegen, welche ihrerseits ein Fundament de-
mokratischer Gesellschaften bildet,

in dieser Hinsicht anerkennend, wie wichtig die interna-
tionale Wahlbeobachtung für die Förderung freier und fairer
Wahlen ist und welchen Beitrag sie dazu leistet, die Integrität
von Wahlprozessen in den antragstellenden Ländern zu erhö-
hen, das Vertrauen der Öffentlichkeit und die Wahlbeteili-
gung zu fördern und die Wahrscheinlichkeit von Störungen
im Zusammenhang mit den Wahlen zu mindern,

sowie anerkennend, dass es das souveräne Recht der
Mitgliedstaaten ist, internationale Wahlhilfe und/oder -beob-
achtung anzufordern, und die Entscheidungen der Staaten be-
grüßend, die um eine derartige Hilfe und/oder Beobachtung
ersucht haben,

unter Begrüßung der Unterstützung, welche die Mit-
gliedstaaten den Aktivitäten der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Wahlhilfe gewähren, indem sie unter anderem
Wahlsachverständige, einschließlich Mitgliedern von Wahl-
kommissionen, und Wahlbeobachter zur Verfügung stellen
und Beiträge an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen
für Wahlhilfe, den Thematischen Treuhandfonds für demo-
kratische Regierungsführung und den Demokratiefonds der
Vereinten Nationen leisten,

in Anbetracht dessen, dass Wahlhilfe, insbesondere mit-
tels geeigneter, nachhaltiger und kostenwirksamer Wahltech-
nologien, die Wahlprozesse der Entwicklungsländer unter-
stützt,

sowie in Anbetracht der Koordinierungsprobleme, die
dadurch entstehen, dass an der Wahlhilfe eine Vielzahl von
Akteuren inner- und außerhalb der Vereinten Nationen betei-
ligt ist,

unter Begrüßung der von internationalen und regionalen
Organisationen sowie nichtstaatlichen Organisationen geleis-
teten Beiträge zur Steigerung der Wirksamkeit des Grundsat-
zes regelmäßiger und unverfälschter Wahlen und zur Förde-
rung der Demokratisierung,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs296;

2. würdigt die Wahlhilfe, die Mitgliedstaaten auf
Antrag von den Vereinten Nationen gewährt wird, und er-
sucht darum, dass diese Hilfe fallweise und entsprechend den
sich verändernden Anforderungen und Rechtsvorschriften

292 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
293 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
294 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
295 Ebd., Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972; AS
1995 1164. 296 A/64/304.
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der antragstellenden Länder in Bezug auf den Aufbau, die
Verbesserung und die Verfeinerung ihrer Wahlinstitutionen
und -prozesse fortgesetzt wird, wobei sie anerkennt, dass die
Verantwortung für die Organisation freier und fairer Wahlen
bei den Regierungen liegt;

3. bekräftigt, dass die von den Vereinten Nationen
gewährte Wahlhilfe auch weiterhin objektiv, unparteiisch,
neutral und unabhängig sein soll;

4. ersucht den Untergeneralsekretär für politische
Angelegenheiten in seiner Rolle als Koordinator für Wahlhil-
feangelegenheiten, die Mitgliedstaaten auch weiterhin regel-
mäßig über die eingegangenen Anträge und die Art der ge-
währten Hilfe zu unterrichten;

5. ersucht die Vereinten Nationen, auch weiterhin da-
nach zu trachten, vor einer Zusage zur Gewährung von Wahl-
hilfe an einen antragstellenden Staat sicherzustellen, dass aus-
reichend Zeit für die Organisation und Durchführung einer
wirksamen Wahlhilfemission, einschließlich der Bereitstel-
lung einer langfristigen technischen Zusammenarbeit, zur
Verfügung steht, dass die Bedingungen für freie und faire
Wahlen gegeben sind und dass eine umfassende und einheit-
liche Berichterstattung über die Ergebnisse der Mission er-
folgt;

6. empfiehlt, dass die Vereinten Nationen während
der gesamten Zeitdauer des Wahlzyklus, gegebenenfalls auch
vor und nach den Wahlen, aufgrund einer Bedarfsermittlung
und im Einklang mit den sich verändernden Anforderungen
der antragstellenden Mitgliedstaaten sowie eingedenk der
Grundsätze der Nachhaltigkeit und Kostenwirksamkeit den
antragstellenden Staaten und Wahlinstitutionen weiterhin
technischen Rat und sonstige Hilfe gewähren, um zur Stär-
kung ihrer demokratischen Prozesse beizutragen;

7. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den zusätz-
lichen Bemühungen, die derzeit unternommen werden, um
die Zusammenarbeit mit anderen internationalen, staatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen zu verstärken, damit
Wahlhilfeanträgen umfassender und bedarfsgerechter ent-
sprochen werden kann, ermutigt diese Organisationen, ihr
Wissen und ihre Erfahrungen weiterzugeben, um bei der von
ihnen gewährten Hilfe und bei ihrer Berichterstattung über
die Wahlprozesse die besten Verfahrensweisen zu fördern,
und dankt denjenigen Mitgliedstaaten, Regionalorganisatio-
nen und nichtstaatlichen Organisationen, die Beobachter oder
technische Sachverständige zur Unterstützung der Wahlhilfe-
tätigkeiten der Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt ha-
ben;

8. anerkennt das Ziel, die Methoden und Standards
der zahlreichen an Wahlbeobachtungen beteiligten zwischen-
und nichtstaatlichen Organisationen zu harmonisieren, und
begrüßt in dieser Hinsicht die Grundsatzerklärung für die in-
ternationale Wahlbeobachtung und den Verhaltenskodex für
internationale Wahlbeobachter, in denen Leitlinien für die in-
ternationale Wahlbeobachtung festgelegt sind;

9. erinnert daran, dass der Generalsekretär den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Wahlhilfe geschaffen
hat, und fordert die Mitgliedstaaten eingedenk dessen, dass

der Fonds derzeit nahezu ausgeschöpft ist, auf, zu erwägen,
Beiträge an den Fonds zu leisten;

10. ermutigt den Generalsekretär, über den Koordina-
tor der Vereinten Nationen für Wahlhilfeangelegenheiten und
mit Unterstützung der Abteilung Wahlhilfe der Sekretariats-
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten auch weiterhin
auf die sich ändernde Art der Hilfeanträge und den zuneh-
menden Bedarf an bestimmten Formen der mittelfristigen
sachverständigen Hilfe einzugehen, die darauf ausgerichtet
ist, die vorhandene Kapazität der antragstellenden Regierung
zu unterstützen und zu stärken, insbesondere durch die Stei-
gerung der Kapazitäten der nationalen Wahlinstitutionen;

11. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung Wahl-
hilfe personell und finanziell angemessen auszustatten, damit
sie ihren Auftrag erfüllen und insbesondere bei der Liste der
Wahlsachverständigen und dem institutionellen Gedächtnis
der Organisation im Zusammenhang mit Wahlangelegenhei-
ten für leichtere Zugänglichkeit und größere Vielfalt sorgen
kann, und auch weiterhin zu gewährleisten, dass das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte im Rahmen seines Mandats und in enger Abstimmung
mit der Abteilung den zahlreichen und zunehmend komple-
xen und umfassenden Anträgen von Mitgliedstaaten auf Be-
ratende Dienste entsprechen kann;

12. erklärt erneut, dass die Abteilung Wahlhilfe und
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen sowie
die Sekretariats-Hauptabteilungen Friedenssicherungseinsät-
ze und Unterstützung der Feldeinsätze sich unter der Schirm-
herrschaft des Koordinators der Vereinten Nationen für
Wahlhilfeangelegenheiten laufend und umfassend abstimmen
müssen, um die Koordinierung und Kohärenz der Wahlhilfe
der Vereinten Nationen zu gewährleisten und Doppelarbeit zu
vermeiden, und befürwortet in diesem Zusammenhang ein
noch stärkeres Engagement des Amtes des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen für Menschenrechte;

13. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, seine Hilfsprogramme für demokratische Regie-
rungs- und Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit an-
deren zuständigen Organisationen weiter durchzuführen, ins-
besondere diejenigen, die die Stärkung der demokratischen
Institutionen sowie der Verbindungen zwischen der Zivilge-
sellschaft und den Regierungen fördern;

14. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Koordinie-
rung inner- und außerhalb des Systems der Vereinten Natio-
nen zu verstärken, und bekräftigt die Rolle des Koordinators
der Vereinten Nationen für Wahlhilfeangelegenheiten bei der
Gewährleistung der systemweiten Kohärenz und Schlüssig-
keit und bei der Stärkung des institutionellen Gedächtnisses
und der Ausarbeitung und Verbreitung von Wahlpolitiken;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution, insbesondere über den
Stand der von den Mitgliedstaaten gestellten Anträge auf
Wahlhilfe, sowie über die Maßnahmen Bericht zu erstatten,
die er ergriffen hat, um sicherzustellen, dass der Demokrati-
sierungsprozess in den Mitgliedstaaten von der Organisation
stärker unterstützt wird.
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RESOLUTION 64/156

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 80 Stimmen bei 61 Ge-
genstimmen und 42 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)297:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Arabische
Republik Syrien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler
Staat), Brunei Darussalam, China, Côte d’Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokrati-
sche Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikanische Republik,
Dschibuti, El Salvador, Eritrea, Gabun, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Komoren,
Kongo, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan,
Philippinen, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Senegal, Sin-
gapur, Somalia, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, To-
go, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Usbeki-
stan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam.

Dagegen: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Chile,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland,
Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mexiko, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Nauru,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Ti-
mor-Leste, Tonga, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Vanuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Albanien, Antigua und Barbuda, Äquatorial-
guinea, Argentinien, Armenien, Bahamas, Belize, Benin, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi,
Costa Rica, Ecuador, Fidschi, Ghana, Grenada, Guatemala, Haiti,
Honduras, Indien, Jamaika, Japan, Kamerun, Kap Verde, Kenia,
Kolumbien, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritius, Mongolei, Nepal,
Paraguay, Peru, Ruanda, Sambia, St. Kitts und Nevis, Trinidad
und Tobago, Tuvalu, Vereinigte Republik Tansania.

64/156. Bekämpfung der Diffamierung von Religionen

Die Generalversammlung,

bekräftigend, dass sich alle Staaten nach der Charta der
Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine Ach-
tung und Einhaltung aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder
Religion zu fördern und zu festigen, 

unter Hinweis auf die einschlägigen internationalen
Übereinkünfte über die Beseitigung der Diskriminierung, ins-

besondere das Internationale Übereinkommen über die Besei-
tigung jeder Form von Rassendiskriminierung298, den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte299, die
Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz
und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Über-
zeugung300, die Erklärung über die Menschenrechte von Per-
sonen, die nicht Staatsangehörige des Landes sind, in dem sie
leben301, und die Erklärung über die Rechte von Personen, die
nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Min-
derheiten angehören302,

bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemeingültig
und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind,

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der
Menschenrechtskommission und des Menschenrechtsrats zu
diesem Thema,

es begrüßend, dass in der am 8. September 2000 von der
Generalversammlung verabschiedeten Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen303 die Entschlossenheit bekundet
wurde, Maßnahmen zu ergreifen, um die in vielen Gesell-
schaften immer häufiger vorkommenden rassistischen und
fremdenfeindlichen Handlungen zu beseitigen und in allen
Gesellschaften größere Harmonie und Toleranz zu fördern,
und ihrer effektiven Verwirklichung auf allen Ebenen mit In-
teresse entgegensehend,

in diesem Zusammenhang unterstreichend, wie wichtig
die Erklärung und das Aktionsprogramm von Durban, die auf
der vom 31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südaf-
rika) abgehaltenen Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz verabschiedet wurden304, und das Ergeb-
nisdokument der vom 20. bis 24. April 2009 in Genf abgehal-
tenen Durban-Überprüfungskonferenz305 sind, die bei ihrer
Umsetzung erzielten Fortschritte begrüßend und betonend,
dass diese Dokumente eine feste Grundlage für die Beseiti-
gung der Geißeln des Rassismus, der Rassendiskriminierung,
der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender In-
toleranz in allen ihren Erscheinungsformen bilden,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Zu-
nahme rassistischer Gewalt und fremdenfeindlichen Gedan-

297 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Belarus, Malaysia (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Organisation der Islami-
schen Konferenz sind) und Venezuela (Bolivarische Republik).

298 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
299 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
300 Siehe Resolution 36/55.
301 Resolution 40/144, Anlage.
302 Resolution 47/135, Anlage.
303 Siehe Resolution 55/2.
304 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
305 Siehe A/CONF.211/8, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/a-conf-211-8.pdf.
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kenguts in vielen Teilen der Welt, in politischen Kreisen, in
der öffentlichen Meinung und in der Gesellschaft an sich, un-
ter anderem infolge wiederauflebender Aktivitäten von politi-
schen Parteien und Vereinigungen, die auf der Grundlage ras-
sistischer, fremdenfeindlicher, sich auf ideologische Überle-
genheit berufender Programme und Satzungen gegründet
werden, und der anhaltenden Nutzung dieser Programme und
Satzungen zur Förderung rassistischer Ideologien oder zur
Aufstachelung dazu,

zutiefst beunruhigt über die wachsende Tendenz zur
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Weltan-
schauung, so auch in manchen innerstaatlichen Politiken,
Rechtsvorschriften und Verwaltungsmaßnahmen, die be-
stimmten Religionen und Weltanschauungen angehörende
Bevölkerungsgruppen unter den verschiedensten Vorwänden
im Zusammenhang mit Sicherheit und irregulärer Einwande-
rung stigmatisieren und so ihre Diskriminierung legitimieren
und infolgedessen ihren Genuss des Rechts auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit beeinträchtigen und ihre
Fähigkeit behindern, frei und ohne Furcht vor Nötigung, Ge-
walt oder Repressalien ihre Religion einzuhalten, auszuüben
und zu bekunden,

mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von den in vielen
Teilen der Welt auftretenden ernsten Fällen von Intoleranz,
Diskriminierung und Gewalthandlungen aufgrund der Reli-
gion oder der Weltanschauung, von Einschüchterungen und
Nötigungen, deren Beweggrund religiöser oder sonstiger Ex-
tremismus ist, sowie von dem negativen Bild bestimmter Re-
ligionen in den Medien und der Einführung und Anwendung
von Gesetzen und Verwaltungsmaßnahmen, die Personen be-
stimmter ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit, nach den
Ereignissen des 11. September 2001 insbesondere muslimi-
sche Minderheiten, gezielt diskriminieren, sich gegen sie
richten und sie am uneingeschränkten Genuss ihrer Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu hindern drohen,

betonend, dass die Diffamierung von Religionen ein
schwerer Affront gegen die Menschenwürde ist und zur uner-
laubten Einschränkung der Religionsfreiheit ihrer Anhänger
und zur Aufstachelung zu religiösem Hass und religiöser Ge-
walt führt,

sowie betonend, dass die Diffamierung aller Religionen
und die Aufstachelung zu religiösem Hass im Allgemeinen
wirksam bekämpft werden müssen,

erneut erklärend, dass die Diskriminierung von Men-
schen aufgrund der Religion oder der Weltanschauung eine
Verletzung der Menschenrechte und eine Verleugnung der
Grundsätze der Charta darstellt,

mit Besorgnis feststellend, dass die Diffamierung von
Religionen und die Aufstachelung zu religiösem Hass im All-
gemeinen zu sozialer Disharmonie und zu Menschenrechts-
verletzungen führen können, und bestürzt über die Untätig-
keit mancher Staaten, wenn es darum geht, diesen aufkeimen-
den Trend und die darauf zurückzuführenden diskriminieren-
den Praktiken gegen die Anhänger bestimmter Religionen zu
bekämpfen,

Kenntnis nehmend von den Berichten, die der Sonderbe-
richterstatter über zeitgenössische Formen des Rassismus, der

Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz dem Menschenrechtsrat auf
seiner vierten, sechsten, neunten und zwölften Tagung vor-
legte306 und in denen er hervorhob, wie gravierend die Diffa-
mierung aller Religionen ist und dass die rechtlichen Strategi-
en ergänzt werden müssen, und den Aufruf des Sonderbe-
richterstatters an alle Staaten wiederholend, eine systemati-
sche Kampagne gegen die Aufstachelung zu Hass aufgrund
der Rasse und der Religion zu führen, indem sie für das rich-
tige Gleichgewicht zwischen der Verteidigung des Säkularis-
mus und der Achtung der Religionsfreiheit sorgen und die
Komplementarität aller in den international vereinbarten
Menschenrechtsübereinkünften, einschließlich des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, ver-
ankerten Freiheiten anerkennen und achten,

unter Hinweis auf die Verkündung der Globalen Agen-
da für den Dialog zwischen den Kulturen307 und mit der Bitte
an die Staaten, die Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen, im Rahmen der vorhandenen Mittel,
sowie an andere internationale und regionale Organisationen
und die Zivilgesellschaft, zur Durchführung des in der Globa-
len Agenda enthaltenen Aktionsprogramms beizutragen,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die die Initiative
„Allianz der Zivilisationen“ zur Förderung der gegenseitigen
Achtung und Verständigung zwischen den verschiedenen
Kulturen und Gesellschaften unternimmt, darunter ihr 2008 in
Spanien abgehaltenes erstes Forum, ihr 2009 in der Türkei ab-
gehaltenes zweites Forum, ihr für 2010 in Brasilien anbe-
raumtes drittes Forum und ihr für 2011 in Katar anberaumtes
viertes Forum,

in Anerkennung des wertvollen Beitrags aller Religio-
nen und Weltanschauungen zur modernen Zivilisation und
des Beitrags, den der Dialog zwischen den Kulturen zu einem
besseren Bewusstsein und Verständnis der gemeinsamen
Werte leisten kann,

davon überzeugt, dass die Achtung der kulturellen, eth-
nischen, religiösen und sprachlichen Vielfalt sowie der Dia-
log innerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentli-
che Voraussetzung für Frieden, Verständigung und Freund-
schaft zwischen Menschen und zwischen Völkern sind, die
den verschiedenen Kulturen und Nationen der Welt angehö-
ren, während Erscheinungsformen von kulturellen Vorurtei-
len, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Men-
schen, die anderen Kulturen, Religionen und Weltanschauun-
gen angehören, zu Polarisierung führen, den sozialen Zusam-
menhalt stören und überall auf der Welt Hass und Gewalt
zwischen den Völkern und Nationen hervorrufen,

die wichtige Rolle unterstreichend, die der Bildung bei
der Förderung der Toleranz zukommt, zu der auch die Akzep-
tanz und Achtung der Vielfalt durch die Öffentlichkeit gehö-
ren, namentlich im Hinblick auf religiöse Ausdrucksformen,
sowie unterstreichend, dass die Bildung einen maßgeblichen

306 A/HRC/4/19, A/HRC/6/6, A/HRC/9/12 und A/HRC/12/38.
307 Siehe Resolution 56/6.
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Beitrag zur Förderung der Toleranz und zur Beseitigung von
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Weltan-
schauung leisten soll,

erneut erklärend, dass alle Staaten weitere nationale und
internationale Anstrengungen zur Förderung des Dialogs und
zur Vertiefung des Verständnisses zwischen den Zivilisatio-
nen, Kulturen, Religionen und Weltanschauungen unterneh-
men müssen, und betonend, dass den Staaten, den Regional-
organisationen, nichtstaatlichen Organisationen, religiösen
Organisationen und den Medien eine wichtige Rolle bei der
Förderung der Toleranz sowie der Achtung und der Freiheit
der Religion und der Weltanschauung zukommt,

unter Begrüßung aller internationalen und regionalen
Initiativen zur Förderung der interkulturellen und interreligiö-
sen Harmonie, einschließlich des internationalen Dialogs
über die Zusammenarbeit zwischen den Religionen, der vom
16. bis 18. Juli 2008 in Madrid abgehaltenen Weltkonferenz
über den Dialog und der am 12. und 13. November 2008 ab-
gehaltenen Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebe-
ne über die Kultur des Friedens, und ihrer wertvollen An-
strengungen im Hinblick auf die Förderung einer Kultur des
Friedens und des Dialogs auf allen Ebenen und mit Anerken-
nung Kenntnis nehmend von den diesbezüglichen Program-
men unter der Federführung der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur,

unterstreichend, wie wichtig der Ausbau der Kontakte
auf allen Ebenen ist, um den Dialog zu vertiefen und die Ver-
ständigung zwischen verschiedenen Kulturen, Religionen,
Weltanschauungen und Zivilisationen zu verstärken, und in
dieser Hinsicht mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der
Erklärung und dem Aktionsprogramm, die auf der am 3. und
4. September 2007 in Teheran abgehaltenen Ministertagung
der Bewegung der nichtgebundenen Länder über Menschen-
rechte und kulturelle Vielfalt verabschiedet wurden308,

anerkennend, wie wichtig die Schnittstelle von Religion
und Rasse ist und dass mehrfache oder verschärfte Formen
der Diskriminierung aufgrund der Religion und aus anderen
Gründen wie Rasse, Hautfarbe, Abstammung oder nationale
oder ethnische Herkunft auftreten können,

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/171 vom 18. De-
zember 2008,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs309;

2. bekundet tiefe Besorgnis über die negative Stereo-
typisierung von Religionen und die Erscheinungsformen von
Intoleranz und Diskriminierung in Fragen der Religion oder
der Weltanschauung, die in der Welt nach wie vor auftreten;

3. missbilligt entschieden alle psychischen und phy-
sischen Gewalthandlungen und tätlichen Angriffe gegen Per-
sonen aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung bezie-
hungsweise die Aufstachelung dazu sowie alle derartigen

Handlungen, die sich gegen ihre Geschäfte, Vermögenswerte,
Kulturzentren und Kultstätten richten, sowie gezielte Atta-
cken gegen die heiligen Stätten und religiösen Symbole aller
Religionen;

4. bekundet tiefe Besorgnis über die von extremisti-
schen Organisationen und Gruppen verfolgten Programme
und Ziele zur Hervorbringung und Verfestigung von Stereo-
typen in Bezug auf bestimmte Religionen, insbesondere wenn
sie von Regierungen geduldet werden;

5. nimmt mit tiefer Besorgnis Kenntnis von der Inten-
sivierung der generellen Diffamierungskampagne gegen Re-
ligionen und der Aufstachelung zu religiösem Hass im Allge-
meinen, einschließlich der gezielten Überwachung muslimi-
scher Minderheiten aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit
und der Religion seit den tragischen Ereignissen des 11. Sep-
tember 2001;

6. erkennt an, dass die Diffamierung von Religionen
und die Aufstachelung zu religiösem Hass im Allgemeinen
im Kontext des Kampfes gegen den Terrorismus zu erschwe-
renden Faktoren werden, die zur Verweigerung der Grund-
rechte und Grundfreiheiten der Angehörigen der Zielgruppen
sowie zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Ausgrenzung
beitragen;

7. bekundet in dieser Hinsicht tiefe Besorgnis dar-
über, dass der Islam oft fälschlich mit Menschenrechtsverlet-
zungen und Terrorismus in Verbindung gebracht wird;

8. verweist erneut auf die von allen Staaten eingegan-
gene Verpflichtung zur integrierten Umsetzung der Weltwei-
ten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des
Terrorismus, die von der Generalversammlung am 8. Septem-
ber 2006 ohne Abstimmung verabschiedet310 und von der Ver-
sammlung in ihrer Resolution 62/272 vom 5. September 2008
bekräftigt wurde und in der unter anderem klar bestätigt wird,
dass der Terrorismus nicht mit einer bestimmten Religion,
Nationalität, Zivilisation oder ethnischen Gruppe in Verbin-
dung gebracht werden kann und darf, und gleichzeitig betont
wird, dass sich die internationale Gemeinschaft verstärkt da-
für einsetzen muss, eine Kultur des Friedens, der Gerechtig-
keit und der menschlichen Entwicklung, der ethnischen, na-
tionalen und religiösen Toleranz und der Achtung aller Reli-
gionen, religiösen Werte, Weltanschauungen oder Kulturen
zu fördern und die Diffamierung von Religionen zu verhin-
dern;

9. missbilligt die Verwendung der Print-, audiovisu-
ellen und elektronischen Medien, einschließlich des Internets,
und aller anderen Mittel zu dem Zweck, zu Gewalthandlun-
gen, Fremdenfeindlichkeit oder damit zusammenhängender
Intoleranz und Diskriminierung gegen jedwede Religion auf-
zustacheln, sowie die gezielten Attacken gegen religiöse
Symbole;

10. hebt hervor, dass jeder das in den internationalen
Menschenrechtsnormen verankerte Recht auf unbehinderte
Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung

308 A/62/464, Anlage.
309 A/64/209. 310 Resolution 60/288.
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hat und dass die Ausübung dieser Rechte besondere Pflichten
und Verantwortung mit sich bringt und daher Beschränkun-
gen unterliegen kann, die gesetzlich vorgeschrieben und für
die Achtung der Rechte oder des guten Rufs anderer und den
Schutz der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ord-
nung, der öffentlichen Gesundheit oder der Moral notwendig
sind;

11. bekräftigt, dass die allgemeine Empfehlung XV
(42) des Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskrimi-
nierung311, in der der Ausschuss die Auffassung vertritt, dass
das Verbot der Verbreitung jeglichen auf rassischer Überle-
genheit oder Rassenhass beruhenden Gedankenguts mit der
Meinungsfreiheit und dem Recht der freien Meinungsäuße-
rung vereinbar ist, gleichermaßen für die Frage der Aufsta-
chelung zu religiösem Hass gilt;

12. nimmt Kenntnis von der Arbeit des Sonderbericht-
erstatters über zeitgenössische Formen des Rassismus, der
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz und des Sonderberichterstat-
ters über die Förderung und den Schutz der Meinungsfreiheit
und des Rechts der freien Meinungsäußerung im Rahmen ih-
res jeweiligen Mandats, das der Menschenrechtsrat in seinen
Resolutionen 7/34 und 7/36 vom 28. März 2008 festgelegt
hat312;

13. verurteilt nachdrücklich alle gegen nationale oder
ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten und Mi-
granten gerichteten Erscheinungsformen und Akte von Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz sowie die häufig auf
sie angewandten Stereotype, namentlich aufgrund der Reli-
gion oder der Weltanschauung, und fordert alle Staaten ein-
dringlich auf, die bestehenden Gesetze anzuwenden und ge-
gebenenfalls zu verstärken, wenn es zu solchen fremden-
feindlichen oder intoleranten Handlungen, Vorkommnissen
oder Äußerungen kommt, um der Straflosigkeit für diejeni-
gen, die fremdenfeindliche und rassistische Handlungen be-
gehen, ein Ende zu setzen;

14. bekräftigt die Verpflichtung aller Staaten, die not-
wendigen Gesetze zu erlassen, um die Propagierung von Hass
aufgrund der nationalen Herkunft, der Rasse oder der Reli-
gion, durch die zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Ge-
walt aufgestachelt wird, zu verbieten, und legt den Staaten na-
he, bei ihren Folgemaßnahmen zu der Weltkonferenz gegen
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intoleranz mit nationalen oder
ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten zusam-
menhängende Aspekte in ihre nationalen Aktionspläne aufzu-
nehmen und in diesem Kontext Formen der Mehrfachdiskri-
minierung von Minderheiten in vollem Umfang zu berück-
sichtigen;

15. bittet alle Staaten, die Bestimmungen der Erklä-
rung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und

Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Überzeu-
gung300 in die Praxis umzusetzen;

16. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, im Rahmen
ihrer jeweiligen Rechts- und Verfassungsordnung einen hin-
reichenden Schutz vor Akten des Hasses, der Diskriminie-
rung, der Einschüchterung und der Nötigung, die aus der Dif-
famierung von Religionen resultieren, und vor der Aufstache-
lung zu religiösem Hass im Allgemeinen zu gewährleisten; 

17. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Toleranz und die
Achtung aller Religionen und Weltanschauungen und das
Verständnis ihrer Wertesysteme zu fördern, und ihre Rechts-
ordnungen durch geistige und moralische Strategien zur Be-
kämpfung von Hass und Intoleranz aufgrund der Religion zu
ergänzen;

18. erkennt an, dass die offene, konstruktive und re-
spektvolle Debatte von Ideen sowie der Dialog zwischen den
Religionen und Kulturen auf lokaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene eine positive Rolle bei der Bekämpfung von
Hass, Aufstachelung und Gewalt aufgrund der Religion spie-
len können;

19. begrüßt die Schritte, die die Mitgliedstaaten in
letzter Zeit unternommen haben, um die Religionsfreiheit
durch den Erlass oder die Stärkung innerstaatlicher Rahmen-
vorgaben und Rechtsvorschriften zur Verhütung der Diffa-
mierung von Religionen und der negativen Stereotypisierung
religiöser Gruppen zu schützen;

20. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sicherzu-
stellen, dass alle öffentlichen Amtsträger, namentlich die Mit-
glieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauftragten Organe,
das Militär, die Beamten und die Lehrkräfte, bei der Wahr-
nehmung ihrer amtlichen Aufgaben die Menschen ungeachtet
ihrer unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen
achten und niemanden aufgrund seiner Religion oder Weltan-
schauung diskriminieren und dass jede erforderliche und ge-
eignete Aufklärung oder Schulung geleistet wird;

21. unterstreicht die Notwendigkeit, die Diffamierung
von Religionen und die Aufstachelung zu religiösem Hass im
Allgemeinen durch Aufklärungsarbeit und bewusstseinsbil-
dende Maßnahmen zu bekämpfen, indem die Maßnahmen auf
lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu
Strategien zusammengefasst und harmonisiert werden, und
fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den gleichen Zugang
zur Bildung für alle im Gesetz und in der Praxis zu gewähr-
leisten, namentlich den Zugang aller Kinder, Mädchen wie
Jungen, zu kostenloser Grundschulbildung sowie den Zugang
Erwachsener zu lebenslangem Lernen und zu Bildung, auf
der Grundlage der Achtung der Menschenrechte, der Vielfalt
und der Toleranz sowie ohne jede Diskriminierung, und keine
rechtlichen oder sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, die zu
einer Rassentrennung beim Zugang zur Schulbildung führen;

22. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit ihren in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung
mit den internationalen Menschenrechtsnormen und dem hu-
manitären Völkerrecht alles zu tun, damit religiöse Orte, Stät-
ten, Heiligtümer und Symbole umfassend geachtet und ge-
schützt werden, und in Fällen, in denen sie der Gefahr der

311 Siehe Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Ses-
sion, Supplement No. 18 (A/48/18), Kap. VIII, Abschn. B.
312 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
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Entweihung oder Zerstörung ausgesetzt sind, zusätzliche
Maßnahmen zu ergreifen;

23. fordert die internationale Gemeinschaft auf, einen
globalen Dialog zur Förderung einer Kultur der Toleranz und
des Friedens auf allen Ebenen auf der Grundlage der Achtung
der Menschenrechte und der Vielfalt der Religionen und
Weltanschauungen zu begünstigen, und legt den Staaten, den
nichtstaatlichen Organisationen, den religiösen Führern und
Organisationen sowie den Print- und elektronischen Medien
eindringlich nahe, einen solchen Dialog zu unterstützen und
zu begünstigen;

24. bekräftigt, dass der Menschenrechtsrat die allge-
meine Achtung aller religiösen und kulturellen Werte fördern
und sich mit Fällen der Intoleranz, der Diskriminierung und
der Aufstachelung zu Hass gegenüber Angehörigen jedweder
Gemeinschaft oder den Anhängern jedweder Religion sowie
mit den Mitteln zur Verstärkung der internationalen Bemü-
hungen um die Bekämpfung der Straflosigkeit für solche be-
klagenswerten Handlungen befassen wird;

25. begrüßt es, dass auf Initiative der Hohen Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte am 2. und
3. Oktober 2008 ein Sachverständigenseminar über Mei-
nungsfreiheit und die Propagierung religiösen Hasses, durch
die zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgesta-
chelt wird, abgehalten wurde, und ersucht die Hohe Kommis-
sarin, weiter auf dieser Initiative aufzubauen, mit dem Ziel,
konkrete Beiträge zur Verhütung und Beseitigung aller derar-
tigen Formen der Aufstachelung sowie der Folgen einer nega-
tiven Stereotypisierung von Religionen oder Weltanschauun-
gen und ihrer Anhänger für die Menschenrechte dieser Perso-
nen und ihrer Gemeinschaften zu leisten;

26. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der Ho-
hen Kommissarin, Menschenrechtsaspekte zu fördern und in
Bildungsprogramme zu integrieren, insbesondere in das von
der Generalversammlung am 10. Dezember 2004 verkündete
Weltprogramm für Menschenrechtsbildung313, und fordert die
Hohe Kommissarin auf, diese Anstrengungen fortzusetzen,
unter besonderer Berücksichtigung

a) des Beitrags der Kulturen sowie der religiösen und
kulturellen Vielfalt;

b) der Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Or-
ganen des Systems der Vereinten Nationen sowie mit regio-
nalen und internationalen Organisationen bei der Abhaltung
gemeinsamer Konferenzen zur Förderung des Dialogs zwi-
schen den Kulturen und des Verständnisses der Allgemein-
gültigkeit der Menschenrechte und ihrer Verwirklichung auf
verschiedenen Ebenen, insbesondere mit dem Büro des Ho-
hen Beauftragten der Vereinten Nationen für die Allianz der
Zivilisationen, der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur und der Stelle innerhalb
des Sekretariats, die damit beauftragt ist, mit den verschiede-
nen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen zusam-

menzuwirken und ihren Beitrag zum zwischenstaatlichen
Prozess zu koordinieren;

27. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der sich
auch mit dem Zusammenhang zwischen der Diffamierung
von Religionen und der Schnittstelle von Religion und Rasse,
der Zunahme der Aufstachelung, der Intoleranz und des Has-
ses in vielen Teilen der Welt und den Schritten, die die Staa-
ten zur Bekämpfung dieses Phänomens unternehmen, befasst.

RESOLUTION 64/157

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 127 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)314:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat),
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo,
Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepu-
blik Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Gua-
temala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nami-
bia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Philippinen, Ruanda, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-

313 Siehe Resolutionen 59/113 A und B.

314 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Angola, Arabische Repu-
blik Syrien, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bolivien (Plurina-
tionaler Staat), Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ghana, Honduras, Indonesien, Iran (Isla-
mische Republik), Kamerun, Komoren, Kongo, Kuba, Lesotho, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mali,
Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Sudan,
Swasiland, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik) und Viet-
nam.
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burg, Malta, Marshallinseln, Monaco, Montenegro, Neuseeland,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Chile, Mexiko, Peru.

64/157. Förderung einer demokratischen und gerechten 
internationalen Ordnung 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die
Förderung einer demokratischen und gerechten internationa-
len Ordnung, namentlich Resolution 63/189 vom 18. Dezem-
ber 2008, und Kenntnis nehmend von der Resolution 8/5 des
Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2008315,

in Bekräftigung der Selbstverpflichtung aller Staaten,
ihren Verpflichtungen zur Förderung der allgemeinen Ach-
tung, der Einhaltung und des Schutzes aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen, anderen Menschenrechtsübereinkünften
und dem Völkerrecht nachzukommen,

bekräftigend, dass die internationale Zusammenarbeit
zur Förderung und zum Schutz aller Menschenrechte auch
künftig weiter verstärkt werden soll, in voller Übereinstim-
mung mit den in den Artikeln 1 und 2 der Charta verankerten
Zielen und Grundsätzen der Charta und des Völkerrechts und
unter anderem unter voller Achtung der Souveränität, der ter-
ritorialen Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit
der Staaten sowie der Grundsätze der Nichtandrohung und
Nichtanwendung von Gewalt in den internationalen Beziehun-
gen und der Nichtintervention in Angelegenheiten, die ihrem
Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören,

unter Hinweis auf die Präambel der Charta, insbesonde-
re auf die dort zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit, den
Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und
Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung
von Mann und Frau sowie von großen und kleinen Nationen
erneut zu bekräftigen,

in Bekräftigung dessen, dass jeder Mensch Anspruch
auf eine soziale und internationale Ordnung hat, in der die in
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte316 verkünde-
ten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können,

sowie in Bekräftigung der in der Präambel der Charta
geäußerten Entschlossenheit, die künftigen Geschlechter vor
der Geißel des Krieges zu bewahren, Bedingungen zu schaf-
fen, unter denen Gerechtigkeit und Achtung der Verpflichtun-
gen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts ge-
wahrt werden können, den sozialen Fortschritt und einen bes-

seren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, Tole-
ranz zu üben und als gute Nachbarn miteinander zu leben und
den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker
durch internationale Einrichtungen zu fördern,

betonend, dass die Verantwortung für die Auseinander-
setzung mit weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Fragen
und die Bewältigung von Bedrohungen des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit von allen Nationen der Welt
gemeinsam getragen werden muss und multilateral wahrge-
nommen werden soll und dass die Vereinten Nationen als uni-
versellste und repräsentativste Organisation der Welt in die-
ser Hinsicht die zentrale Rolle spielen müssen,

in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich der-
zeit auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des Stre-
bens aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf
den in der Charta verankerten Grundsätzen beruht, nament-
lich der Förderung und Unterstützung der Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle sowie der Achtung
des Grundsatzes der Gleichberechtigung und der Selbstbe-
stimmung der Völker, des Friedens, der Demokratie, der Ge-
rechtigkeit, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, des Plura-
lismus, der Entwicklung, der Verbesserung des Lebensstan-
dards und der Solidarität, 

anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für die
volle Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, na-
mentlich für die wirksame Förderung und den wirksamen
Schutz aller Menschenrechte, unabdingbar ist, 

in Anbetracht dessen, dass in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte verkündet wird, dass alle Menschen
frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne
irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Status, Anspruch auf alle darin ver-
kündeten Rechte und Freiheiten haben,

erneut erklärend, dass Demokratie, Entwicklung und
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten einan-
der bedingen und sich gegenseitig verstärken und dass die
Demokratie auf dem frei bekundeten Willen der Menschen,
über ihre politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Systeme frei zu bestimmen, und auf ihrer vollen Teilhabe
an allen Aspekten ihres Lebens beruht,

anerkennend, dass die Förderung und der Schutz der
Menschenrechte auf den Grundsätzen der Zusammenarbeit
und eines echten Dialogs beruhen und darauf gerichtet sein
sollen, die Mitgliedstaaten verstärkt in die Lage zu versetzen,
ihren Menschenrechtsverpflichtungen zum Wohle aller Men-
schen nachzukommen,

hervorhebend, dass Demokratie nicht nur ein politischer
Begriff ist, sondern auch wirtschaftliche und soziale Dimen-
sionen hat,

in der Erkenntnis, dass Demokratie, die Achtung aller
Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung,
eine transparente, rechenschaftspflichtige Regierungs- und
Verwaltungsführung in allen Sektoren der Gesellschaft sowie

315 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. III, Abschn. A.
316 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ ar217a3.html.
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eine wirksame Teilhabe der Zivilgesellschaft zu den unent-
behrlichen Grundlagen für die Verwirklichung einer nachhal-
tigen sozialen Entwicklung gehören, in deren Mittelpunkt der
Mensch steht,

mit Besorgnis feststellend, dass Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz unter anderem durch eine ungleiche Ver-
teilung des Wohlstands, Marginalisierung und soziale Aus-
grenzung verschärft werden können,

unterstreichend, dass die internationale Gemeinschaft
zwingend dafür sorgen muss, dass die Globalisierung für alle
Menschen der Welt zu einer positiven Kraft wird, und dass
die Globalisierung nur dann alle voll einschließen und ausge-
wogen sein kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstren-
gungen auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen
Menschheit unternommen werden,

besorgt, dass die derzeitige weltweite Wirtschafts-, Fi-
nanz-, Energie- und Nahrungsmittelkrise, die sich aus einem
Zusammentreffen mehrerer wichtiger Faktoren ergibt, darun-
ter makroökonomische und andere Faktoren wie Umweltzer-
störung, Wüstenbildung und globaler Klimawandel, Naturka-
tastrophen und das Fehlen der für die Bewältigung ihrer nega-
tiven Auswirkungen in den Entwicklungsländern, insbeson-
dere den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen
Inselentwicklungsländern, erforderlichen Finanzmittel und
Technologien, ein globales Szenario darstellt, das den ausrei-
chenden Genuss aller Menschenrechte gefährdet und die
Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern vergrößert,

betonend, dass die Anstrengungen, durch die erreicht
werden soll, dass die Globalisierung alle voll einschließt und
ausgewogen ist, Politiken und Maßnahmen auf weltweiter
Ebene umfassen müssen, die den Bedürfnissen der Entwick-
lungs- und Transformationsländer entsprechen und an deren
Ausarbeitung und Durchführung diese Länder wirksam mit-
arbeiten,

sowie betonend, dass es erforderlich ist, die Entwick-
lungsländer, insbesondere die Binnenentwicklungsländer und
die kleinen Inselentwicklungsländer, durch die Bereitstellung
ausreichender Finanzmittel und durch Technologietransfer
insbesondere bei ihren Anstrengungen zur Anpassung an den
Klimawandel zu unterstützen,

nach Anhörung der Völker der Welt und in Anerken-
nung ihres Strebens nach Gerechtigkeit, nach Chancengleich-
heit für alle, nach dem Genuss ihrer Menschenrechte, ein-
schließlich des Rechts auf Entwicklung, auf ein Leben in
Frieden und Freiheit und auf gleichberechtigte Teilhabe ohne
Diskriminierung am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen,
bürgerlichen und politischen Leben,

entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um
eine demokratische und gerechte internationale Ordnung zu
gewährleisten,

1. bekräftigt, dass jeder Mensch Anspruch auf eine
demokratische und gerechte internationale Ordnung hat;

2. bekräftigt außerdem, dass eine demokratische und
gerechte internationale Ordnung die volle Verwirklichung al-
ler Menschenrechte für alle fördert;

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihrer in Durban
(Südafrika) auf der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz zum Ausdruck gebrachten Selbstver-
pflichtung nachzukommen, den Nutzen der Globalisierung zu
maximieren, unter anderem durch die Verstärkung und Ver-
besserung der internationalen Zusammenarbeit mit dem Ziel,
die Chancengleichheit im Hinblick auf Handel, Wirtschafts-
wachstum und nachhaltige Entwicklung zu erhöhen, globale
Kommunikation durch den Einsatz neuer Technologien und
verstärkten interkulturellen Austausch durch die Erhaltung
und Förderung der kulturellen Vielfalt317, und erklärt erneut,
dass die Globalisierung nur dann alle voll einschließen und
ausgewogen sein kann, wenn breit angelegte und dauerhafte
Anstrengungen unternommen werden, um auf der Grundlage
der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsa-
me Zukunft zu schaffen;

4. bekräftigt, dass eine demokratische und gerechte
internationale Ordnung unter anderem Folgendes voraussetzt:

a) Die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf
Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politischen Status
frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Entwicklung frei nachgehen können;

b) die Verwirklichung des Rechts der Völker und Na-
tionen auf die ständige Souveränität über ihre natürlichen
Reichtümer und Ressourcen;

c) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Men-
schen und aller Völker auf Entwicklung; 

d) die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf
Frieden;

e) die Verwirklichung des Rechts auf eine internatio-
nale Wirtschaftsordnung, die auf der gleichberechtigten Teil-
habe an den Entscheidungsprozessen, Interdependenz, wech-
selseitigem Interesse, Solidarität und der Zusammenarbeit
zwischen allen Staaten beruht;

f) die Verwirklichung der internationalen Solidarität
als Recht der Völker und des Einzelnen;

g) die Förderung und Festigung transparenter, demo-
kratischer, gerechter und verantwortlicher internationaler In-
stitutionen in allen Bereichen der Zusammenarbeit, insbeson-
dere durch die Verwirklichung des Grundsatzes einer umfas-
senden und gleichberechtigten Teilhabe an den jeweiligen
Entscheidungsmechanismen;

h) die Verwirklichung des Rechts auf die gleichbe-
rechtigte Teilhabe aller ohne jede Diskriminierung an den in-
nerstaatlichen und weltweiten Entscheidungsprozessen;

i) die Verwirklichung des Grundsatzes der ausgewo-
genen Vertretung der Regionen sowie von Männern und

317 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
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Frauen bei der personellen Zusammensetzung des Systems
der Vereinten Nationen;

j) die Förderung einer freien, gerechten, wirksamen
und ausgewogenen internationalen Informations- und Kom-
munikationsordnung auf der Grundlage internationaler Zu-
sammenarbeit mit dem Ziel, ein neues Gleichgewicht und ei-
ne stärkere Gegenseitigkeit im Hinblick auf den internationa-
len Informationsfluss herbeizuführen und insbesondere die
Ungleichheiten im Informationsfluss in die Entwicklungslän-
der und aus diesen Ländern zu beheben;

k) die Achtung der kulturellen Vielfalt und der kultu-
rellen Rechte aller Menschen, weil dies den Pluralismus der
Kulturen verstärkt, zu einem breiteren Austausch von Wissen
und zu einem besseren Verständnis der kulturellen Vorausset-
zungen beiträgt, die Anwendung und den Genuss der allge-
mein anerkannten Menschenrechte überall auf der Welt för-
dert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher Be-
ziehungen zwischen den Völkern und Nationen begünstigt;

l) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Men-
schen und aller Völker auf eine gesunde Umwelt und auf eine
verstärkte internationale Zusammenarbeit, die dem Bedarf an
Unterstützung der nationalen Anstrengungen zur Anpassung
an den Klimawandel, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, wirksam gerecht wird und die Erfüllung der internatio-
nalen Vereinbarungen zur Abschwächung des Klimawandels
fördert;

m) die Förderung des ausgewogenen Zugangs zu den
aus der internationalen Verteilung des Wohlstands erwach-
senden Vorteilen durch eine verstärkte internationale Zusam-
menarbeit, insbesondere auf dem Gebiet der internationalen
Wirtschafts-, Handels- und Finanzbeziehungen;

n) die Verwirklichung der Teilhabe eines jeden Men-
schen am gemeinsamen Erbe der Menschheit in Verbindung
mit dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zur Kultur; 

o) die von allen Nationen der Welt gemeinsam getra-
gene Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung
von Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit, die auf multilateraler Ebene wahrgenommen wer-
den soll;

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Stärkung
der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte den Reichtum und die Vielfalt der interna-
tionalen Gemeinschaft der Nationen und Völker zu bewahren
sowie die nationalen und regionalen Besonderheiten und die
unterschiedlichen historischen, kulturellen und religiösen
Voraussetzungen zu achten;

6. unterstreicht außerdem, dass alle Menschenrechte
allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedingen und
miteinander verknüpft sind und dass die internationale Ge-
meinschaft die Menschenrechte weltweit in fairer und glei-
cher Weise, gleichberechtigt und gleichgewichtig behandeln
muss, und erklärt erneut, dass es, obschon die Bedeutung na-
tionaler und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher
historischer, kultureller und religiöser Voraussetzungen im
Auge zu behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne Rück-

sicht auf ihre jeweilige politische, wirtschaftliche und kultu-
relle Ordnung alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu
fördern und zu schützen;

7. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Ak-
teure nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu er-
richten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung
und Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verstän-
digung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen
Vielfalt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle
Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gründen;

8. bekräftigt, dass alle Staaten die Herbeiführung, die
Wahrung und die Festigung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit fördern und zu diesem Zweck ihr Mög-
lichstes tun sollen, um eine allgemeine und vollständige Ab-
rüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle herbeizu-
führen und sicherzustellen, dass die durch wirksame Abrüs-
tungsmaßnahmen freigesetzten Ressourcen für eine umfas-
sende Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer,
verwendet werden;

9. bekräftigt außerdem die Notwendigkeit, nach-
drücklich auf die Errichtung einer internationalen Wirt-
schaftsordnung hinzuwirken, die auf Gerechtigkeit, souverä-
ner Gleichheit, wechselseitiger Abhängigkeit, dem gemeinsa-
men Interesse und der Zusammenarbeit aller Staaten unab-
hängig von ihrem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem be-
ruht, die Ungleichheiten behebt und bestehende Ungerechtig-
keiten beseitigt, die die Aufhebung der sich vertiefenden
Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern ermöglicht und eine sich stetig beschleunigende
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Frieden und Ge-
rechtigkeit für die heutigen und die kommenden Generatio-
nen gewährleistet;

10. bekräftigt ferner, dass die internationale Gemein-
schaft Mittel und Wege finden soll, um die derzeitigen Hin-
dernisse zu beseitigen und den Herausforderungen zu begeg-
nen, die sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte
entgegenstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzungen
zu verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben;

11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich auch
weiterhin durch eine verstärkte internationale Zusammenar-
beit um die Förderung einer demokratischen und gerechten
internationalen Ordnung zu bemühen;

12. ersucht den Menschenrechtsrat, die Menschen-
rechtsvertragsorgane, das Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte, die vom Rat verlän-
gerten Sondermechanismen und den Beratenden Ausschuss
des Menschenrechtsrats, dieser Resolution im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats gebührende Aufmerksamkeit zu widmen
und zu ihrer Durchführung beizutragen;

13. fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, sich
weiter mit der Frage der Förderung einer demokratischen und
gerechten internationalen Ordnung zu befassen; 

14. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen
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Teilen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen,
und den nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu
bringen und so weit wie möglich zu verbreiten;

15. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
fünfundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen. 

RESOLUTION 64/158

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)318:

64/158. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die 
Förderung der internationalen Zusammenarbeit 
und Wichtigkeit der Nichtselektivität,
Unparteilichkeit und Objektivität

Die Generalversammlung,

eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten
Nationen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung
vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Na-
tionen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur
Festigung des Weltfriedens zu ergreifen und eine internatio-
nale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Pro-
bleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer
Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen,

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internatio-
nalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzie-
len,

die Auffassung vertretend, dass sich diese internationale
Zusammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im Völ-
kerrecht, insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen
sowie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte319,

den Internationalen Menschenrechtspakten320 und anderen
einschlägigen Dokumenten verankert sind,

zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte nicht nur
von einem eingehenden Verständnis der breiten Vielfalt der
Probleme getragen werden soll, die in allen Gesellschaften
bestehen, sondern auch von der uneingeschränkten Achtung
der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten
in diesen Gesellschaften, in strikter Übereinstimmung mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta und mit dem grundlegen-
den Ziel der Förderung und Festigung der Achtung vor den
Menschenrechten und Grundfreiheiten durch internationale
Zusammenarbeit,

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Reso-
lutionen,

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität,
Objektivität, und Nichtselektivität der Behandlung von Men-
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden321, und nicht mit zweierlei Maß zu messen,

erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichter-
statter und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und
Länder sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der
Wahrnehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit,
Unparteilichkeit und Diskretion beweisen,

unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet sind,
die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Ver-
antwortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völker-
recht, insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen in-
ternationalen Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschen-
rechte eingegangen sind,

1. erklärt erneut, dass alle Völker aufgrund des in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Einmi-
schung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen,
und dass jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den
Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung
der territorialen Unversehrtheit mit einschließt;

2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten
Nationen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusam-
menarbeit mit der Organisation die Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen
und in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen, wo immer
diese vorkommen, wachsam zu bleiben;

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, insbesonde-

318 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Angola, Arabische Repu-
blik Syrien, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bolivien (Plurina-
tionaler Staat), Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, Eritrea, Ghana, Guinea-Bissau, Honduras, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Lesotho, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauretanien,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan,
Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Sudan, Turkmenistan, Uganda, Usbekistan, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Vietnam und Zen-
tralafrikanische Republik.
319 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ ar217a3.html.

320 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
321 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
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re auch zum Ausbau der weiteren internationalen Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta der Vereinten Natio-
nen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte319, den
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte320, den Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte320 und andere einschlägige internationale
Rechtsakte zu stützen und Handlungen zu unterlassen, die mit
diesem internationalen Instrumentarium unvereinbar sind;

4. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret
zur dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagran-
ter Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten
für alle und zur Festigung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit beitragen soll;

5. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten für alle als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft
von den Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilich-
keit und der Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst
politischer Ziele gestellt werden sollen;

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems
der Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter,
Sonderbeauftragten, unabhängigen Experten und Arbeits-
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt die-
ser Resolution gebührend zu berücksichtigen;

7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine un-
voreingenommene und faire Auseinandersetzung mit Men-
schenrechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusam-
menarbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen
Schutz und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten beiträgt;

8. betont in diesem Zusammenhang, dass auch künf-
tig unparteiische und objektive Informationen über die politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und Er-
eignisse in allen Ländern verfügbar sein müssen;

9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Bedarf
im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend
ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere
der Charta, sowie den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, die sie für angebracht halten, um weitere Fortschritte bei
der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festi-
gung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten zu erzielen;

10. ersucht den Menschenrechtsrat, diese Resolution
weiter gebührend zu berücksichtigen und weitere Vorschläge
zu prüfen, die darauf gerichtet sind, die Tätigkeit der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die
Förderung der internationalen Zusammenarbeit und der
Wichtigkeit der Grundsätze der Nichtselektivität, Unpartei-
lichkeit und Objektivität zu stärken, namentlich im Rahmen
der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung;

11. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten
und die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen um die Vorlage weiterer praktischer Vorschläge und
Ideen zu bitten, die dazu beitragen würden, die Tätigkeit der

Vereinten Nationen im Menschenrechtsbereich durch die
Förderung internationaler Zusammenarbeit auf der Grundla-
ge der Grundsätze der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und
Objektivität zu stärken, und der Generalversammlung auf ih-
rer sechsundsechzigsten Tagung einen umfassenden Bericht
über diese Frage vorzulegen;

12. beschließt, diese Frage auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der
Menschenrechte“ zu behandeln.

RESOLUTION 64/159

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)322.

64/159. Das Recht auf Nahrung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung aller früheren im Rahmen der Vereinten
Nationen verabschiedeten Resolutionen und Beschlüsse über
das Recht auf Nahrung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte323, in der es heißt, dass jeder das Recht auf einen
Lebensstandard hat, der seine Gesundheit und sein Wohl ge-
währleistet, einschließlich Nahrung, die Allgemeine Erklä-
rung über die Ausrottung von Hunger und Mangelernäh-

322 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demo-
kratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demo-
kratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia,
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Montenegro,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-
Neuguinea, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
San Marino, Saudi-Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Si-
erra Leone, Simbabwe, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Tuvalu, Uganda, Ukraine, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrika-
nische Republik und Zypern.
323 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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rung324 sowie die Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen325, insbesondere das Millenniums-Entwicklungsziel 1
zur Beseitigung von extremer Armut und Hunger bis 2015,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte326, in denen das grundlegende Recht eines jeden aner-
kannt wird, vor Hunger geschützt zu sein,

eingedenk der Erklärung von Rom zur Welternährungs-
sicherheit und des Aktionsplans des Welternährungsgipfels327

sowie der am 13. Juni 2002 in Rom verabschiedeten Erklä-
rung des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre danach328,

in Bekräftigung der konkreten Empfehlungen in den
vom Rat der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen im November 2004 verabschiedeten
Freiwilligen Leitlinien zur Unterstützung der schrittweisen
Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung im
Rahmen der nationalen Ernährungssicherheit329,

sowie bekräftigend, dass alle Menschenrechte allge-
meingültig und unteilbar sind, einander bedingen und mitein-
ander verknüpft sind und dass sie weltweit in fairer und glei-
cher Weise, gleichberechtigt und gleichgewichtig behandelt
werden müssen,

ferner bekräftigend, dass ein friedliches, stabiles und
förderliches politisches, soziales und wirtschaftliches Umfeld
auf nationaler wie auf internationaler Ebene die unabdingbare
Grundlage bildet, die die Staaten in die Lage versetzen wird,
der Ernährungssicherheit und der Armutsbeseitigung ange-
messene Priorität einzuräumen,

erneut erklärend, wie schon in der Erklärung von Rom
zur Welternährungssicherheit und der Erklärung des Welter-
nährungsgipfels: Fünf Jahre danach, dass Nahrungsmittel
nicht als politisches oder wirtschaftliches Druckmittel einge-
setzt werden sollen, und in diesem Zusammenhang die Wich-
tigkeit internationaler Zusammenarbeit und Solidarität sowie

die Notwendigkeit bekräftigend, einseitige Maßnahmen zu
unterlassen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und
der Charta der Vereinten Nationen stehen und die die Ernäh-
rungssicherheit gefährden,

überzeugt, dass jeder Staat eine mit seinen Ressourcen
und Kapazitäten vereinbare Strategie verabschieden muss,
um bei der Umsetzung der in der Erklärung von Rom zur
Welternährungssicherheit und im Aktionsplan des Welter-
nährungsgipfels enthaltenen Empfehlungen seine individuel-
len Ziele zu verwirklichen, und gleichzeitig auf regionaler
und internationaler Ebene zusammenarbeiten muss, um in ei-
ner Welt zunehmend miteinander verknüpfter Institutionen,
Gesellschaften und Volkswirtschaften, in der koordinierte
Anstrengungen und gemeinsam getragene Verantwortung un-
erlässlich sind, gemeinsame Lösungen für globale Fragen der
Ernährungssicherheit herbeizuführen,

in der Erkenntnis, dass die weltweite Nahrungsmittel-
krise, in der eine massive Verletzung des Rechts auf ange-
messene Nahrung droht, ein komplexes Phänomen ist, in dem
mehrere wichtige Faktoren zusammenwirken, darunter die
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die Umweltzerstö-
rung, die Wüstenbildung und die Auswirkungen des globalen
Klimawandels, Naturkatastrophen und das Fehlen der für die
Bewältigung ihrer Auswirkungen erforderlichen Technologi-
en, Investitionen und Kapazitätsaufbaumaßnahmen in vielen
Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern, den am
wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselent-
wicklungsländern,

entschlossen, zu handeln, um sicherzustellen, dass die
Maßnahmen zur Bewältigung der gegenwärtigen weltweiten
Nahrungsmittelkrise auf nationaler, regionaler und internatio-
naler Ebene die Menschenrechtsperspektive berücksichtigen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl
und das Ausmaß von Naturkatastrophen, Krankheiten und
Schädlingsplagen und ihre zunehmenden Auswirkungen in
den letzten Jahren, die zu erheblichen Verlusten an Men-
schenleben und Existenzgrundlagen geführt und die landwirt-
schaftliche Produktion und die Ernährungssicherheit bedroht
haben, insbesondere in den Entwicklungsländern,

hervorhebend, wie wichtig es ist, den anhaltenden rea-
len wie auch prozentualen Rückgang der für die Landwirt-
schaft bereitgestellten öffentlichen Entwicklungshilfe umzu-
kehren,

anerkennend, wie wichtig der Schutz und die Erhaltung
der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft ist, wenn es
gilt, die Ernährungssicherheit und das Recht auf Nahrung für
alle Menschen zu garantieren,

sowie in Anerkennung der Rolle der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen als der
wichtigsten Organisation der Vereinten Nationen für ländli-
che und landwirtschaftliche Entwicklung und ihrer Maßnah-
men zur Unterstützung der Bemühungen der Mitgliedstaaten
um die volle Verwirklichung des Rechts auf Nahrung, so auch
indem sie technische Hilfe für die Entwicklungsländer bereit-

324 Report of the World Food Conference, Rome, 5–16 November 1974
(United Nations publication, Sales No. E.75.II.A.3), Kap. I. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/depts/german/wirtsozentw/hunger-
mangelernaehrung.pdf.
325 Siehe Resolution 55/2.
326 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl.
Nr. 590/1978; AS 1993 725.
327 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report
of the World Food Summit, 13–17 November 1996 (WFS 96/REP),
erster Teil, Anhang. Die Erklärung ist in Deutsch verfüg-
bar unter http://www.bmelv.de/cln_163/SharedDocs/Standardartikel/
Europa-Internationales/Welternaehrung-FAO/ErklaerungRom1996.html.
328 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of
the World Food Summit: five years later, 10–13 June 2002, erster Teil,
Anhang; siehe auch A/57/499, Anlage.
329 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of
the Council of FAO, One Hundred and Twenty-seventh Session, Rome,
2–27 November 2004 (CL 127/REP), Anhang D; siehe auch
E/CN.4/2005/131, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.fao.org/righttofood/common/ecg/51802_en_VGs_ger.web.pdf.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

475

stellt, um diese bei der Umsetzung der nationalen Prioritäts-
rahmen zu unterstützen,

Kenntnis nehmend von der Schlusserklärung, die auf der
Internationalen Konferenz über Agrarreform und ländliche
Entwicklung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen am 10. März 2006 in Porto Ale-
gre (Brasilien) verabschiedet wurde330,

in Anerkennung der vom Generalsekretär eingesetzten
Hochrangigen Arbeitsgruppe für die weltweite Nahrungsmit-
telkrise und in Unterstützung des Generalsekretärs bei seinen
anhaltenden diesbezüglichen Anstrengungen, wozu auch das
fortgesetzte Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten und
dem Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats über das
Recht auf Nahrung gehört,

1. bekräftigt, dass Hunger eine Schande ist und eine
Verletzung der Menschenwürde darstellt und dass daher auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebene dringend
Maßnahmen zu seiner Beseitigung ergriffen werden müssen;

2. bekräftigt außerdem das Recht jedes Menschen
auf Zugang zu gesundheitlich unbedenklichen, ausreichenden
und nährstoffreichen Nahrungsmitteln im Einklang mit dem
Recht auf angemessene Ernährung und dem grundlegenden
Recht eines jeden, vor Hunger geschützt zu sein, um seine
körperlichen und geistigen Fähigkeiten in vollem Umfang
entfalten und erhalten zu können;

3. erachtet es als unerträglich, dass nach Schätzun-
gen des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen bei mehr
als einem Drittel der Kinder unter fünf Jahren, die jedes Jahr
sterben, mit Hunger zusammenhängende Krankheiten die To-
desursache sind und dass nach Schätzungen der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen die
Zahl der unterernährten Menschen auf etwa 1,02 Milliarden
weltweit angestiegen ist, namentlich infolge der weltweiten
Nahrungsmittelkrise, obwohl die Erde genügend Nahrungs-
mittel produzieren könnte, um die gesamte Weltbevölkerung
zu ernähren;

4. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass Frauen und
Mädchen unverhältnismäßig stark von Hunger, Ernährungs-
unsicherheit und Armut betroffen sind, was zum Teil auf die
Ungleichstellung der Geschlechter und auf Diskriminierung
zurückzuführen ist, dass in vielen Ländern die Wahrschein-
lichkeit für Mädchen, an Mangelernährung und vermeidbaren
Kinderkrankheiten zu sterben, doppelt so hoch ist wie für Jun-
gen und dass schätzungsweise fast doppelt so viele Frauen an
Mangelernährung leiden wie Männer;

5. legt allen Staaten nahe, Maßnahmen zu ergreifen,
um gegen die Ungleichstellung der Geschlechter und die Dis-
kriminierung der Frau anzugehen, insbesondere wenn diese
zur Mangelernährung von Frauen und Mädchen beitragen,
einschließlich Maßnahmen, die die umfassende und gleichbe-

rechtigte Verwirklichung des Rechts auf Nahrung sicherstel-
len und dafür sorgen, dass Frauen gleichberechtigten Zugang
zu Ressourcen, darunter Einkommen, Grund und Boden und
Wasser, und Eigentum daran sowie vollen und gleichberech-
tigten Zugang zu Bildung, Wissenschaft und Technologie ha-
ben, damit sie sich selbst und ihre Familien ernähren können;

6. legt dem Sonderberichterstatter des Menschen-
rechtsrats über das Recht auf Nahrung nahe, bei der Wahr-
nehmung seines Mandats auch weiterhin durchgängig die Ge-
schlechterperspektive zu berücksichtigen, und legt der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen und allen anderen mit dem Recht auf Nahrung und der Er-
nährungsunsicherheit befassten Organen und Mechanismen
der Vereinten Nationen nahe, die Geschlechterperspektive in
ihre einschlägigen Politiken, Programme und Tätigkeiten zu
integrieren;

7. bekräftigt die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass
Programme zur Versorgung mit gesundheitlich unbedenkli-
chen und nährstoffreichen Nahrungsmitteln Menschen mit
Behinderungen einbeziehen und für sie zugänglich sind;

8. legt allen Staaten nahe, stufenweise auf die volle
Verwirklichung des Rechts auf Nahrung hinzuarbeiten und
unter anderem auch Maßnahmen zur Förderung der Voraus-
setzungen zu ergreifen, die allen Menschen ein Leben frei von
Hunger und möglichst bald den vollen Genuss des Rechts auf
Nahrung ermöglichen, sowie nationale Pläne zur Bekämp-
fung des Hungers auszuarbeiten und zu verabschieden;

9. erkennt die Fortschritte an, die dank der Süd-Süd-
Zusammenarbeit in den Entwicklungsländern und -regionen
bei der Ernährungssicherung und der Entwicklung der Agrar-
produktion zugunsten der vollen Verwirklichung des Rechts
auf Nahrung erzielt wurden;

10. betont, dass es für die Beseitigung von Hunger und
Armut, insbesondere in den Entwicklungsländern, unerläss-
lich ist, den Zugang zu Produktionsmitteln zu verbessern und
die öffentlichen Investitionen in die ländliche Entwicklung zu
erhöhen, namentlich durch die Förderung von Investitionen in
geeignete Technologien für kleinflächige Bewässerung und
Wasserbewirtschaftung, um die Dürreanfälligkeit zu verrin-
gern;

11. ist sich dessen bewusst, dass 80 Prozent der Hun-
ger leidenden Menschen in ländlichen Gebieten leben und
50 Prozent Kleinbauern sind und dass diese Menschen ange-
sichts der steigenden Betriebsmittelkosten und der sinkenden
Betriebseinkommen besonders stark von Ernährungsunsi-
cherheit bedroht sind, dass der Zugang zu Grund und Boden,
Wasser, Saatgut und sonstigen natürlichen Ressourcen für ar-
me Erzeuger immer problematischer wird, dass eine nachhal-
tige und gleichstellungsorientierte Agrarpolitik ein wichtiges
Instrument für die Förderung der Boden- und Agrarreform,
des ländlichen Kredit- und Versicherungswesens, der techni-
schen Hilfe und anderer damit verbundener Maßnahmen zur
Herbeiführung von Ernährungssicherheit und ländlicher Ent-
wicklung ist und dass staatliche Unterstützung für Kleinbau-
ern, Fischereigemeinschaften und lokale Unternehmen ein

330 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of
the International Conference on Agrarian Reform and Rural Develop-
ment, Porto Alegre, Brazil, 7–10 March 2006 (C 2006/REP), Anhang G.
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Schlüssel zur Ernährungssicherung und zur Gewährleistung
des Rechts auf Nahrung ist;

12. betont, wie wichtig die Bekämpfung des Hungers
in ländlichen Gebieten ist, namentlich auf dem Weg einzel-
staatlicher, durch internationale Partnerschaften unterstützter
Maßnahmen zur Aufhaltung der Wüstenbildung und Land-
verödung sowie durch Investitionen und eine öffentliche Po-
litik, die besonders dafür geeignet sind, der Gefahr von Tro-
ckengebieten entgegenzuwirken, und fordert in diesem Zu-
sammenhang die volle Durchführung des Übereinkommens
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffe-
nen Ländern, insbesondere in Afrika331;

13. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sofern sie es
nicht bereits getan haben, wohlwollend zu erwägen, Vertrags-
partei des Übereinkommens über die biologische Vielfalt332

zu werden, sowie zu erwägen, mit Vorrang Vertragspartei des
Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen
für Ernährung und Landwirtschaft333 zu werden;

14. erinnert an die Erklärung der Vereinten Nationen
über die Rechte der indigenen Völker334 und ist sich dessen
bewusst, dass viele indigene Organisationen und Vertreter in-
digener Völker in verschiedenen Foren ihre tiefe Besorgnis
über die Hindernisse und Probleme, die dem vollen Genuss
ihres Rechts auf Nahrung im Weg stehen, zum Ausdruck ge-
bracht haben, und fordert die Staaten auf, durch besondere
Maßnahmen die tieferen Ursachen der unverhältnismäßig
starken Verbreitung von Hunger und Mangelernährung unter
den indigenen Völkern und ihre anhaltende Diskriminierung
zu bekämpfen;

15. stellt fest, dass verschiedene Konzepte, wie unter
anderem „Nahrungsmittelsouveränität“, und ihr Bezug zur
Ernährungssicherheit und zum Recht auf Nahrung weiter un-
tersucht werden müssen, eingedenk der Notwendigkeit, alle
negativen Auswirkungen auf den Genuss des Rechts auf Nah-
rung für alle zu jeder Zeit zu vermeiden;

16. ersucht alle Staaten und privaten Akteure sowie
die internationalen Organisationen im Rahmen ihres jeweili-
gen Mandats, der Notwendigkeit, die effektive Verwirkli-
chung des Rechts auf Nahrung für alle zu fördern, voll und
ganz Rechnung zu tragen, namentlich im Rahmen der derzeit
auf verschiedenen Gebieten geführten Verhandlungen;

17. ist sich dessen bewusst, dass sowohl das einzel-
staatliche Engagement als auch die auf Antrag und in Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Ländern geleistete internatio-
nale Hilfe zur vollen Verwirklichung und zum vollen Schutz
des Rechts auf Nahrung verstärkt und insbesondere einzel-
staatliche Schutzmechanismen für die Menschen entwickelt
werden müssen, die sich aufgrund von Hunger oder humani-
tären Notlagen, die den Genuss des Rechts auf Nahrung be-
einträchtigen, gezwungen sahen, ihr Heim und ihren Grund
und Boden zu verlassen;

18. hebt hervor, dass Anstrengungen unternommen
werden müssen, um die Zuweisung und den Einsatz techni-
scher und finanzieller Ressourcen aus allen Quellen zu mobi-
lisieren und zu optimieren, einschließlich der Erleichterung
der Auslandsschuldenlast der Entwicklungsländer, und dass
die nationalen Maßnahmen zur Durchführung einer nachhal-
tigen Ernährungssicherungspolitik verstärkt werden müssen;

19. fordert den raschen Abschluss und ein erfolgrei-
ches, entwicklungsorientiertes Ergebnis der Doha-Runde der
Handelsverhandlungen in der Welthandelsorganisation als
Beitrag zur Schaffung der internationalen Voraussetzungen
für die volle Verwirklichung des Rechts auf Nahrung;

20. betont, dass alle Staaten alles daransetzen sollen,
um sicherzustellen, dass sich ihre internationalen Maßnah-
men politischer und wirtschaftlicher Natur, einschließlich der
internationalen Handelsübereinkünfte, nicht nachteilig auf
das Recht auf Nahrung in anderen Ländern auswirken;

21. erinnert daran, wie wichtig die New Yorker Erklä-
rung „Aktion gegen Hunger und Armut“ ist, und empfiehlt,
auch weiterhin Anstrengungen zur Ermittlung zusätzlicher
Finanzierungsquellen für den Kampf gegen Hunger und Ar-
mut zu unternehmen;

22. ist sich dessen bewusst, dass die auf dem Welter-
nährungsgipfel 1996 abgegebenen Versprechen, die Anzahl
der unterernährten Personen zu halbieren, bisher nicht einge-
halten wurden, erkennt jedoch die diesbezüglichen Anstren-
gungen der Mitgliedstaaten an und bittet abermals alle inter-
nationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen sowie die
zuständigen Organisationen und Fonds der Vereinten Natio-
nen, der Verwirklichung des Ziels, bis 2015 den Anteil der
Menschen, die Hunger leiden, zu halbieren, sowie der Ver-
wirklichung des in der Erklärung von Rom zur Welternäh-
rungssicherheit327 und in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen325 genannten Rechts auf Nahrung Vorrang
einzuräumen und die erforderlichen Mittel dafür bereitzustel-
len;

23. bekräftigt, dass es Teil umfassender Maßnahmen
zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit, einschließlich
der Bekämpfung der Ausbreitung von HIV/Aids, Tuberkulo-
se, Malaria und anderen übertragbaren Krankheiten ist, die
Unterstützung auf den Gebieten Nahrung und Ernährung zu
integrieren mit dem Ziel, dass alle Menschen jederzeit Zu-
gang zu ausreichenden und gesundheitlich unbedenklichen
Nahrungsmitteln mit entsprechendem Nährwert haben, um
zugunsten eines aktiven und gesunden Lebens ihren Ernäh-

331 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000
Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
332 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS
1995 1408.
333 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of
the Conference of FAO, Thirty-first Session, Rome, 2-13 November 2001
(C 2001/REP), Anhang D. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2003 II S. 906; öBGBl. III Nr. 98/2006; AS 2005 1789.
334 Resolution 61/295, Anlage.
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rungsbedarf decken und ihren Nahrungsmittelpräferenzen
Rechnung tragen zu können;

24. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei ihren
Entwicklungsstrategien und -ausgaben der Verwirklichung
des Rechts auf Nahrung angemessenen Vorrang einzuräu-
men;

25. betont, wie wichtig internationale Zusammenar-
beit und Entwicklungshilfe als wirksamer Beitrag sowohl
zum Ausbau und zur Verbesserung der Landwirtschaft und
ihrer Umweltverträglichkeit, der Nahrungsmittelproduktion,
der Zuchtprojekte zugunsten der Vielfalt von Anbaupflanzen
und Viehbeständen sowie für institutionelle Neuerungen wie
Saatgutbanken in den Gemeinwesen, Bauernfeldschulen und
Saatgutbörsen als auch für die Bereitstellung von humanitärer
Nahrungsmittelhilfe bei Aktivitäten im Zusammenhang mit
Notsituationen ist, um das Recht auf Nahrung zu verwirkli-
chen und die Ernährung nachhaltig zu sichern, stellt jedoch
gleichzeitig fest, dass jedes Land die Hauptverantwortung da-
für trägt, die Durchführung nationaler Programme und Strate-
gien auf diesem Gebiet sicherzustellen;

26. betont außerdem, dass die Vertragsstaaten des
Übereinkommens der Welthandelsorganisation über handels-
bezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums335 er-
wägen sollen, dieses Übereinkommen in einer die Ernäh-
rungssicherung unterstützenden Weise durchzuführen, einge-
denk der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, das Recht auf
Nahrung zu fördern und zu schützen;

27. fordert die Mitgliedstaaten, das System der Ver-
einten Nationen und andere maßgebliche Interessenträger
auf, nationale Anstrengungen zur raschen Bekämpfung der
gegenwärtig in ganz Afrika auftretenden Nahrungsmittelkri-
sen zu unterstützen, und bringt ihre tiefe Besorgnis darüber
zum Ausdruck, dass Finanzierungsengpässe das Welternäh-
rungsprogramm zu einer Einschränkung seiner Tätigkeit in
verschiedenen Regionen, einschließlich des südlichen Afrika,
zwingen;

28. bittet alle zuständigen internationalen Organisatio-
nen, einschließlich der Weltbank und des Internationalen
Währungsfonds, auch weiterhin Politiken und Projekte mit
positiven Auswirkungen auf das Recht auf Nahrung zu för-
dern, sicherzustellen, dass die Partner bei der Durchführung
gemeinsamer Projekte das Recht auf Nahrung achten, Strate-
gien der Mitgliedstaaten zur Verwirklichung des Rechts auf
Nahrung zu unterstützen und alle Maßnahmen zu vermeiden,
die sich negativ auf die Verwirklichung des Rechts auf Nah-
rung auswirken könnten;

29. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbe-
richt des Sonderberichterstatters336;

30. unterstützt die Erfüllung des vom Menschen-
rechtsrat in seiner Resolution 6/2 vom 27. September 2007337

verlängerten Mandats des Sonderberichterstatters;

31. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, alle für
die wirksame Erfüllung des Mandats des Sonderberichterstat-
ters erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen
bereitzustellen;

32. begrüßt die vom Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte bereits durchgeführten Arbeiten
zur Förderung des Rechts auf ausreichende Nahrung, insbe-
sondere seine Allgemeine Bemerkung Nr. 12 (1999) über das
Recht auf angemessene Nahrung (Artikel 11 des Internationa-
len Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te)338, in der der Ausschuss unter anderem bekräftigte, dass
das Recht auf angemessene Nahrung untrennbar mit der ange-
borenen Würde der menschlichen Person verbunden und für
die Wahrnehmung der anderen in der Internationalen Men-
schenrechtscharta verankerten Menschenrechte unerlässlich
ist und dass es außerdem unauflöslich mit der sozialen Ge-
rechtigkeit verbunden ist und daher die Verabschiedung einer
geeigneten Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik auf na-
tionaler wie auf internationaler Ebene erfordert, die auf die
Beseitigung der Armut und die Verwirklichung aller Men-
schenrechte für alle gerichtet ist;

33. erinnert an die Allgemeine Bemerkung Nr. 15
(2002) des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte über das Recht auf Wasser (Artikel 11 und 12 des
Paktes)339, in der der Ausschuss unter anderem feststellte, wie
wichtig es im Hinblick auf die Verwirklichung des Rechts auf
angemessene Nahrung ist, nachhaltige Wasserressourcen für
den menschlichen Konsum und für die Landwirtschaft sicher-
zustellen;

34. bekräftigt, dass die Freiwilligen Leitlinien zur Un-
terstützung der schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf
angemessene Nahrung im Rahmen der nationalen Ernäh-
rungssicherheit, die der Rat der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen im November
2004 verabschiedet hat329, ein praktisches Instrument zur För-
derung der Verwirklichung des Rechts auf Nahrung für alle
darstellen, zur Ernährungssicherung beitragen und somit ein
weiteres Hilfsmittel für die Erreichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millen-
niums-Erklärung enthaltenen Ziele, sind;

35. begrüßt die laufende Zusammenarbeit der Hohen
Kommissarin, des Ausschusses und des Sonderberichterstat-
ters und ermutigt sie zur Fortsetzung dieser Zusammenarbeit;

335 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay
Round of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on
15 April 1994 (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7).
Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1730; LGBl.
1997 Nr. 108; öBGBl. Nr. 1/1995; AS 1995 2117.
336 Siehe A/64/170.

337 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. I, Abschn. A.
338 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000,
Supplement No. 2 und Korrigendum (E/2000/22 und Corr.1), Anhang V.
339 Ebd., 2003, Supplement No. 2 (E/2003/22), Anhang IV.
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36. fordert alle Regierungen auf, mit dem Sonderbe-
richterstatter zusammenzuarbeiten und ihn bei seiner Aufga-
be zu unterstützen, alle von ihm angeforderten notwendigen
Informationen zur Verfügung zu stellen und ernsthaft in Er-
wägung zu ziehen, den Anträgen des Sonderberichterstatters
auf Besuch ihres Landes zu entsprechen, um ihm die wirksa-
mere Erfüllung seines Mandats zu ermöglichen;

37. ersucht den Sonderberichterstatter, der General-
versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen
Zwischenbericht über die Durchführung dieser Resolution
vorzulegen und seine Arbeit fortzusetzen und dabei im Rah-
men seines bestehenden Mandats auch die neu auftretenden
Fragen hinsichtlich der Verwirklichung des Rechts auf Nah-
rung zu untersuchen;

38. bittet die Regierungen, die zuständigen Organisa-
tionen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, die
Vertragsorgane, die Akteure der Zivilgesellschaft und die
nichtstaatlichen Organisationen sowie den Privatsektor, mit
dem Sonderberichterstatter bei der Erfüllung seines Mandats
voll zusammenzuarbeiten, unter anderem durch die Vorlage
von Stellungnahmen und Anregungen über Möglichkeiten
zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung;

39. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
fünfundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 64/160

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 129 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)340:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Armeni-
en, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationa-
ler Staat), Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo,
Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepu-
blik Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-

dor, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Gua-
temala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabi-
en, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St.
Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südaf-
rika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesi-
en, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanua-
tu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Brasilien, Chile, Singapur.

64/160. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf 
den vollen Genuss aller Menschenrechte

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen und insbesondere auf die Notwendigkeit
hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei der För-
derung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied herbeizufüh-
ren,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte341 sowie die Erklärung und das Aktionsprogramm
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über
Menschenrechte verabschiedet wurden342,

sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte343 und den Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte343,

340 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Anti-
gua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Äthiopien,
Bahrain, Bangladesch, Belarus, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat),
Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d’Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Ecua-
dor, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau,
Haiti, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jemen, Kamerun,
Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Li-
banon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippinen, Ruanda,
Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tschad, Tunesien, Uganda, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vietnam und Zentralafrikanische Republik.

341 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
342 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
343 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
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ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht
auf Entwicklung, die die Generalversammlung in ihrer Reso-
lution 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen344 und die Ergebnisdokumente der dreiund-
zwanzigsten345 und der vierundzwanzigsten346 Sondertagung
der Generalversammlung, die vom 5. bis 10. Juni 2000 in
New York beziehungsweise vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 in
Genf stattfanden,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 63/176 vom
18. Dezember 2008,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 2005/17 der
Menschenrechtskommission vom 14. April 2005 über die
Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss
aller Menschenrechte347,

in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein-
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in fairer und gleicher Weise,
gleichberechtigt und gleichgewichtig behandeln muss,

im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung auf
alle Länder unterschiedlich auswirkt und sie anfälliger für po-
sitive wie negative äußere Entwicklungen, unter anderem auf
dem Gebiet der Menschenrechte, macht,

sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung
nicht nur ein wirtschaftlicher Prozess ist, sondern auch sozia-
le, politische, ökologische, kulturelle und rechtliche Dimen-
sionen aufweist, die sich auf den vollen Genuss aller Men-
schenrechte auswirken,

betonend, dass es notwendig ist, die weltweite Entwick-
lungspartnerschaft voll durchzuführen und die von dem Welt-
gipfel 2005 ausgegangene Dynamik zu steigern, um die in
den Ergebnissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen
der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich
und auf damit zusammenhängenden Gebieten, einschließlich
des Weltgipfels 2005, eingegangenen Verpflichtungen zu
operationalisieren und zu erfüllen, und insbesondere die in
den Ziffern 19 und 47 des Ergebnisses des Weltgipfels
2005348 enthaltene Verpflichtung bekräftigend, eine faire Glo-
balisierung und die Entwicklung der Produktionssektoren in
den Entwicklungsländern zu fördern, damit diese auf wirksa-
mere Weise am Prozess der Globalisierung teilhaben und dar-
aus Nutzen ziehen können,

im Bewusstsein dessen, dass eine gründliche, unabhän-
gige und umfassende Bewertung der sozialen, ökologischen

und kulturellen Auswirkungen der Globalisierung auf die Ge-
sellschaften durchgeführt werden muss,

in der Erkenntnis, dass jede Kultur eine Würde und ei-
nen Wert besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung
verdienen, in der Überzeugung, dass alle Kulturen angesichts
ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechselseitigen
Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller Menschen
sind, und sich der Gefahr bewusst, dass die Globalisierung die
kulturelle Vielfalt stärker bedroht, wenn die Entwicklungs-
länder arm und marginalisiert bleiben,

sowie in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mecha-
nismen eine einzigartige Rolle dabei zukommt, den Heraus-
forderungen der Globalisierung zu begegnen und die Chan-
cen, die sie bietet, zu nutzen,

unter Betonung der globalen Natur des Migrationsphä-
nomens, der Bedeutung der internationalen, regionalen und
bilateralen Zusammenarbeit und der Notwendigkeit, die
Menschenrechte der Migranten zu schützen, insbesondere an-
gesichts der ständigen Zunahme der Migrationsströme in der
globalisierten Wirtschaft,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die negativen
Auswirkungen der Turbulenzen auf den internationalen Fi-
nanzmärkten auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung
und den vollen Genuss aller Menschenrechte, insbesondere
angesichts der gegenwärtigen globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise, die sich nachteilig auf die Verwirklichung der
international vereinbarten Entwicklungsziele, insbesondere
der gesundheitsbezogenen Millenniums-Entwicklungsziele,
auswirkt,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die nega-
tiven Auswirkungen der weltweit zunehmenden Probleme im
Nahrungsmittel- und Energiebereich und des Klimawandels
auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung und den vol-
len Genuss aller Menschenrechte für alle,

in der Erkenntnis, dass die Globalisierung von den
Grundprinzipien geleitet werden sollte, die dem Korpus der
Menschenrechte zugrunde liegen, wie Gerechtigkeit, Partizi-
pation, Rechenschaftspflicht, Nichtdiskriminierung auf natio-
naler wie internationaler Ebene, Achtung der Vielfalt, Tole-
ranz und internationale Zusammenarbeit und Solidarität,

betonend, dass die weit verbreitete extreme Armut die
volle Verwirklichung und die effektive Ausübung der Men-
schenrechte beeinträchtigt und dass die internationale Ge-
meinschaft der sofortigen Linderung und letztendlichen Be-
seitigung dieser Armut auch weiterhin hohe Priorität einräu-
men muss,

erneut mit Nachdruck die Entschlossenheit bekundend,
die rasche und vollständige Erreichung der auf den großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der auf dem Mill-
enniums-Gipfel vereinbarten und als Millenniums-Entwick-
lungsziele bezeichneten Ziele, sicherzustellen, die ein An-
sporn für Bemühungen um die Beseitigung der Armut sind,

344 Siehe Resolution 55/2.
345 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
346 Resolution S-24/2, Anlage.
347 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
348 Siehe Resolution 60/1.
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zutiefst besorgt über die Unzulänglichkeit der Maßnah-
men zur Verringerung der wachsenden Kluft zwischen den
entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern sowie
innerhalb der Länder, die unter anderem zu einer Verschär-
fung der Armut beigetragen und sich nachteilig auf den vollen
Genuss aller Menschenrechte ausgewirkt hat, vor allem in
den Entwicklungsländern,

unterstreichend, dass die Menschen eine Welt anstre-
ben, in der die Menschenrechte und die kulturelle Vielfalt ge-
achtet werden, und dass sie sich dementsprechend dafür ein-
setzen, dass alle Aktivitäten, einschließlich derjenigen, die
durch die Globalisierung berührt werden, mit diesen Zielen
vereinbar sind,

1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung
aufgrund ihrer Auswirkungen unter anderem auf die Rolle des
Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, dass
aber die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte in
erster Linie Aufgabe des Staates sind;

2. hebt hervor, dass die Entwicklung im Mittelpunkt
der internationalen Wirtschaftsagenda stehen sollte und dass
die Kohärenz zwischen den nationalen Entwicklungsstrategi-
en und den internationalen Verpflichtungen und Zusagen für
ein entwicklungsförderndes Umfeld und eine alle Menschen
einschließende und ausgewogene Globalisierung unabding-
bar ist;

3. bekräftigt, dass die Verringerung der Kluft zwi-
schen Arm und Reich, sowohl innerhalb der Länder als auch
zwischen ihnen, ein ausdrücklich angestrebtes Ziel auf natio-
naler und internationaler Ebene ist, als Teil der Bemühungen
um die Schaffung eines Umfelds, das dem vollen Genuss aller
Menschenrechte förderlich ist;

4. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf natio-
naler wie globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen, das der Ent-
wicklung und der Armutsbeseitigung förderlich ist, unter an-
derem durch die Förderung guter Regierungsführung in je-
dem Land und einer guten Ordnungspolitik auf internationa-
ler Ebene, durch die Vermeidung von Protektionismus, durch
erhöhte Transparenz der Finanz-, Währungs- und Handels-
systeme und durch die Verpflichtung auf ein offenes, faires,
regelgestütztes, berechenbares und nichtdiskriminierendes
multilaterales Handels- und Finanzsystem;

5. erkennt an, dass die Globalisierung zwar große
Chancen eröffnet, dass jedoch die mit ihr einhergehenden
Vorteile ebenso wie ihre Kosten sehr ungleich verteilt sind,
ein Aspekt des Prozesses, der sich auf den vollen Genuss aller
Menschenrechte auswirkt, insbesondere in den Entwick-
lungsländern;

6. begrüßt den Bericht der Hohen Kommissarin der
Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Globalisie-
rung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der Men-
schenrechte349, der sich schwerpunktmäßig mit der Handelsli-
beralisierung im Bereich der Landwirtschaft und ihren Aus-

wirkungen auf die Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, namentlich des Rechts auf Nahrung, befasst, und nimmt
Kenntnis von den darin enthaltenen Schlussfolgerungen und
Empfehlungen;

7. bekräftigt die internationale Verpflichtung auf die
Beseitigung des Hungers und die Sicherung von Nahrungs-
mitteln für alle Menschen, jetzt und in Zukunft, und erklärt
erneut, dass den zuständigen Organisationen der Vereinten
Nationen die erforderlichen Ressourcen zugesichert werden
sollen, damit sie ihre Nahrungsmittelhilfe ausweiten und ver-
stärken und Programme zur Schaffung von Sicherheitsnetzen
unterstützen können, die Hunger und Mangelernährung be-
kämpfen sollen, gegebenenfalls durch Beschaffung aus loka-
len oder regionalen Quellen;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, die zwi-
schenstaatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft
auf, zur Steuerung der Globalisierung ein ausgewogenes und
umweltverträgliches Wirtschaftswachstum zu fördern, um die
Armut systematisch zu verringern und die internationalen
Entwicklungsziele zu erreichen;

9. erkennt an, dass die Globalisierung nur dann alle
voll mit einschließen, ausgewogen sein, ein menschliches
Antlitz haben und so zum vollen Genuss aller Menschenrech-
te beitragen kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstren-
gungen, namentlich Politiken und Maßnahmen auf globaler
Ebene, unternommen werden, um auf der Grundlage der gan-
zen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zu-
kunft zu schaffen;

10. unterstreicht, dass es dringend erforderlich ist, ein
ausgewogenes, transparentes und demokratisches internatio-
nales System zu schaffen, um die Mitwirkung der Entwick-
lungsländer an den weltwirtschaftlichen Entscheidungs- und
Normsetzungsprozessen zu stärken und auszuweiten;

11. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer
Prozess eines Strukturwandels mit zahlreichen interdiszipli-
nären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte,
einschließlich des Rechts auf Entwicklung, auswirkt;

12. bekräftigt außerdem, dass die internationale Ge-
meinschaft danach streben soll, auf die aus der Globalisierung
erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer Wei-
se zu reagieren, die die Menschenrechte fördert und schützt
und gleichzeitig die Achtung der kulturellen Vielfalt aller ge-
währleistet;

13. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen
der Globalisierung für den vollen Genuss aller Menschen-
rechte weiter zu analysieren;

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs350 und ersucht ihn, weiter die Auffassungen der Mit-
gliedstaaten und der zuständigen Organisationen des Systems

349 E/CN.4/2002/54. 350 A/64/265.
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der Vereinten Nationen einzuholen und der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen sachbezoge-
nen Bericht zu diesem Thema vorzulegen, dem diese Auffas-
sungen zugrunde liegen und der Empfehlungen darüber ent-
hält, wie die Auswirkungen der Globalisierung auf den vollen
Genuss aller Menschenrechte bewältigt werden können.

RESOLUTION 64/161

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)351.

64/161. Nationale Institutionen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen, zuletzt
Resolution 63/172 vom 18. Dezember 2008, sowie auf die
Resolutionen der Menschenrechtskommission betreffend na-
tionale Institutionen und ihre Rolle bei der Förderung und
dem Schutz der Menschenrechte,

unter Begrüßung des weltweit rasch wachsenden Inter-
esses an der Schaffung und Stärkung unabhängiger, pluralisti-
scher nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz
der Menschenrechte,

unter Hinweis auf die Grundsätze betreffend die Stel-
lung nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz
der Menschenrechte („Pariser Grundsätze“)352,

in Bekräftigung der wichtigen Rolle, die diesen nationa-
len Institutionen jetzt und auch künftig dabei zukommt, die
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen, die Partizipation und die Rechtsstaatlichkeit zu stär-
ken und das Bewusstsein der Öffentlichkeit für diese Rechte
und Freiheiten zu wecken und zu verstärken,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den Vereinten
Nationen, insbesondere dem Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte, bei der Unterstüt-
zung des von den Pariser Grundsätzen geleiteten Aufbaus un-

abhängiger und wirksamer nationaler Menschenrechtsinstitu-
tionen zukommt, sowie in diesem Zusammenhang anerken-
nend, dass bei der Förderung und dem Schutz der Menschen-
rechte Möglichkeiten für eine verstärkte und komplementäre
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen, dem In-
ternationalen Koordinierungsausschuss der nationalen Insti-
tutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte
und diesen nationalen Institutionen bestehen,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden353 und in de-
nen die wichtige und konstruktive Rolle der nationalen Men-
schenrechtsinstitutionen bekräftigt wurde, insbesondere so-
weit es dabei um die Beratung der zuständigen Behörden, ihre
Rolle bei der Verhütung und Behebung von Menschenrechts-
verletzungen, der Verbreitung von Informationen über die
Menschenrechte und der Menschenrechtserziehung geht,

bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemeingültig
und unteilbar sind, einander bedingen, miteinander verknüpft
sind und sich gegenseitig verstärken und dass alle Menschen-
rechte in fairer und gleicher Weise, gleichberechtigt und
gleichgewichtig behandelt werden müssen,

eingedenk der Bedeutung nationaler und regionaler Be-
sonderheiten und der verschiedenen historischen, kulturellen
und religiösen Traditionen sowie der Pflicht aller Staaten, un-
geachtet ihrer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Systeme alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern
und zu schützen,

unter Hinweis auf das von den nationalen Institutionen
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte auf ihrer
Tagung während der Weltkonferenz über Menschenrechte im
Juni 1993 in Wien verabschiedete Aktionsprogramm354, in
dem empfohlen wurde, die Aktivitäten und Programme der
Vereinten Nationen zu verstärken, um den Ersuchen von
Staaten um Hilfe bei der Schaffung beziehungsweise beim
Ausbau ihrer eigenen nationalen Institutionen zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte nachkommen zu kön-
nen,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge-
neralsekretärs an den Menschenrechtsrat über nationale Insti-
tutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrech-
te355 und über den Akkreditierungsprozess des Internationalen
Koordinierungsausschusses356,

es begrüßend, dass in allen Regionen die regionale Zu-
sammenarbeit zwischen nationalen Menschenrechtsinstitutio-
nen gestärkt wurde, mit Anerkennung Kenntnis nehmend von
der fortgesetzten Tätigkeit der Europäischen Gruppe nationa-
ler Menschenrechtsinstitutionen, des Netzwerks nationaler
Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-

351 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belgien, Benin, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Costa Rica, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien,
Griechenland, Guatemala, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Itali-
en, Japan, Jordanien, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kroatien, Lett-
land, Libanon, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marokko, Me-
xiko, Mongolei, Montenegro, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Serbi-
en, Seychellen, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Thailand, To-
go, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Vanuatu,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika und Zypern.
352 Resolution 48/134, Anlage.

353 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
354 Siehe A/CONF.157/NI/6.
355 A/HRC/10/54.
356 A/HRC/10/55.
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rechte in Nord- und Südamerika, des Asiatisch-Pazifischen
Forums nationaler Menschenrechtsinstitutionen und des
Netzwerks afrikanischer nationaler Menschenrechtsinstitutio-
nen, und diese Stellen ermutigend, sich an der Arbeitstagung
über regionale Abmachungen zur Förderung und zum Schutz
der Menschenrechte zu beteiligen, die das Amt des Hohen
Kommissars 2010 veranstalten wird,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs357 und den darin enthaltenen Schlussfol-
gerungen;

2. bekräftigt, wie wichtig der Aufbau wirksamer, un-
abhängiger und pluralistischer nationaler Institutionen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte im Einklang
mit den Pariser Grundsätzen352 ist;

3. anerkennt die Rolle unabhängiger nationaler Insti-
tutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte
in der Zusammenarbeit mit Regierungen mit dem Ziel, die un-
eingeschränkte Achtung der Menschenrechte auf nationaler
Ebene zu gewährleisten, insbesondere durch ihre Beiträge zu
gegebenenfalls durchgeführten Folgemaßnahmen zu den
Empfehlungen der internationalen Menschenrechtsmechanis-
men;

4. begrüßt die zunehmend wichtige Rolle nationaler
Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte bei der Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen
ihren Regierungen und den Vereinten Nationen bei der Förde-
rung und dem Schutz der Menschenrechte;

5. erkennt an, dass jeder Staat gemäß der Erklärung
und dem Aktionsprogramm von Wien353 das Recht hat, den
Rahmen für die nationalen Institutionen zu wählen, der seinen
besonderen nationalen Bedürfnissen im Hinblick auf die För-
derung der Menschenrechte im Einklang mit den internatio-
nalen Menschenrechtsnormen am besten gerecht wird;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, wirksame, unab-
hängige und pluralistische nationale Institutionen zur Förde-
rung und zum Schutz aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten für alle zu schaffen beziehungsweise zu stärken, soweit
sie bereits bestehen, wie in der Erklärung und dem Aktions-
programm von Wien dargelegt;

7. begrüßt es, dass immer mehr Staaten nationale In-
stitutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrech-
te schaffen beziehungsweise ihre Schaffung in Erwägung zie-
hen;

8. ermutigt die von den Mitgliedstaaten geschaffenen
nationalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte, bei der Verhinderung und Bekämpfung al-
ler in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien
und in den einschlägigen internationalen Rechtsakten aufge-
zählten Menschenrechtsverletzungen auch künftig eine aktive
Rolle zu spielen;

9. anerkennt die Rolle, die die nationalen Institutio-
nen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte im
Menschenrechtsrat, namentlich im Rahmen seines Mechanis-
mus für die allgemeine regelmäßige Überprüfung, sowohl bei
der Vorbereitung als auch bei der Weiterverfolgung, und der
Sonderverfahren, sowie in den Menschenrechtsvertragsorga-
nen im Einklang mit den Resolutionen 5/1 und 5/2 des Rates
vom 18. Juni 2007358 und der Resolution 2005/74 der Men-
schenrechtskommission vom 20. April 2005359 übernehmen;

10. betont, wie wichtig die finanzielle und administra-
tive Unabhängigkeit und Stabilität der nationalen Menschen-
rechtsinstitutionen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte ist, und nimmt mit Befriedigung Kenntnis von
den Anstrengungen derjenigen Staaten, die ihren nationalen
Institutionen mehr Autonomie und Unabhängigkeit einge-
räumt haben, namentlich indem sie ihnen Ermittlungsfunktio-
nen übertragen beziehungsweise diese Funktionen gestärkt
haben, und legt den anderen Regierungen nahe, ähnliche
Schritte zu erwägen;

11. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf,
den Ersuchen der Mitgliedstaaten um Hilfe bei der Schaffung
und Stärkung nationaler Menschenrechtsinstitutionen auch
künftig hohen Vorrang einzuräumen; 

12. unterstreicht, wie wichtig die Autonomie und die
Unabhängigkeit der Ombudsinstitutionen ist, ermutigt die na-
tionalen Menschenrechtsinstitutionen und die regionalen und
internationalen Ombudsvereinigungen zu stärkerer Zusam-
menarbeit, legt den Ombudsinstitutionen außerdem nahe, von
den in internationalen Rechtsakten und den Pariser Grundsät-
zen aufgezählten Normen aktiv Gebrauch zu machen, um ihre
eigene Unabhängigkeit zu stärken und ihre Fähigkeit zu stei-
gern, als nationale Mechanismen zum Schutz der Menschen-
rechte zu fungieren, und bekräftigt in dieser Hinsicht die Re-
solution 63/169 der Generalversammlung vom 18. Dezember
2008 über die Rolle der Ombudsinstitutionen;

13. würdigt den hohen Vorrang, den das Amt des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
der Arbeit an nationalen Menschenrechtsinstitutionen ein-
räumt, legt der Hohen Kommissarin angesichts der Auswei-
tung der mit nationalen Institutionen zusammenhängenden
Aktivitäten nahe, für geeignete Regelungen und die Bereit-
stellung von Haushaltsmitteln zu sorgen, damit die Aktivitä-
ten zur Unterstützung der nationalen Institutionen weiterge-
führt und ausgebaut werden können, und bittet die Regierun-
gen, zusätzliche freiwillige Mittel für diesen Zweck beizu-
steuern;

14. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit
mit dem Amt des Hohen Kommissars auch künftig die erfor-
derliche Unterstützung für die Abhaltung internationaler und

357 A/64/320.

358 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. IV, Abschn. A.
359 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1 und 2),
Kap. II, Abschn. A.
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regionaler Sitzungen nationaler Institutionen bereitzustellen,
einschließlich der Sitzungen des Internationalen Koordinie-
rungsausschusses der nationalen Institutionen zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte;

15. ermutigt die nationalen Institutionen, einschließ-
lich der Ombudsinstitutionen, über den Internationalen Koor-
dinierungsausschuss den Akkreditierungsstatus anzustreben;

16. ermutigt alle Mitgliedstaaten, geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um den Austausch von Informationen und
Erfahrungen in Bezug auf die Schaffung und die wirksame
Arbeitsweise der nationalen Institutionen zu fördern;

17. ermutigt alle Menschenrechtsmechanismen und
Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Natio-
nen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats mit den Mitglied-
staaten und den nationalen Institutionen bei der Förderung
und dem Schutz der Menschenrechte zusammenzuarbeiten,
unter anderem im Rahmen von Projekten auf dem Gebiet der
guten Regierungsführung und der Rechtsstaatlichkeit, und
begrüßt in dieser Hinsicht die Anstrengungen, die die Hohe
Kommissarin unternimmt, um Partnerschaften zur Unterstüt-
zung der nationalen Institutionen aufzubauen;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 64/162

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)360.

64/162. Schutz und Hilfe für Binnenvertriebene

Die Generalversammlung,

daran erinnernd, dass Binnenvertriebene Personen oder
Personengruppen sind, die gezwungen oder genötigt wurden,
aus ihren Heimstätten oder dem Ort ihres gewöhnlichen Auf-
enthalts zu fliehen oder diese zu verlassen, insbesondere als
Folge oder zur Vermeidung der Auswirkungen eines bewaff-
neten Konflikts, von Situationen allgemeiner Gewalt, Men-

schenrechtsverletzungen und natürlichen oder vom Men-
schen verursachten Katastrophen, und die keine international
anerkannte Staatsgrenze überschritten haben361,

feststellend, dass Binnenvertriebene in voller Gleichheit
dieselben Rechte und Freiheiten nach dem Völkerrecht und
innerstaatlichem Recht wie andere Personen in ihrem Land
genießen,

zutiefst beunruhigt über die bestürzend hohe Zahl der
Menschen auf der ganzen Welt, die unter anderem aufgrund
von bewaffneten Konflikten, Menschenrechtsverletzungen
sowie natürlichen oder vom Menschen verursachten Kata-
strophen zu Binnenvertriebenen werden und denen in nur un-
zureichendem Maße Schutz und Hilfe zuteil wird, sowie im
Bewusstsein der ernsten Herausforderungen, die der interna-
tionalen Gemeinschaft daraus erwachsen,

in der Erkenntnis, dass Naturkatastrophen eine Ursache
von Binnenvertreibung sind, und in Sorge über Faktoren wie
die Klimaänderung, die die Auswirkungen von Naturkata-
strophen voraussichtlich verschärfen werden, sowie über
langsam einsetzende Ereignisse, die mit dem Klima zusam-
menhängen,

sowie in der Erkenntnis, dass die Folgen von Naturge-
fahren verhütet oder erheblich gemildert werden können,
wenn Strategien zur Verringerung des Katastrophenrisikos in
nationale Entwicklungspolitiken und -programme integriert
werden,

im Bewusstsein der Menschenrechtsdimension und der
humanitären Dimension des Problems der Binnenvertriebe-
nen, namentlich in Situationen lang anhaltender Vertreibung,
sowie der Verantwortung der Staaten und der internationalen
Gemeinschaft für die weitere Verstärkung des Schutzes und
der Hilfe für diese Personen,

betonend, dass die Staaten die Hauptverantwortung da-
für tragen, dass Binnenvertriebene in ihrem Hoheitsbereich
Schutz und Hilfe erhalten und dass die tieferen Ursachen des
Vertreibungsproblems in angemessener Zusammenarbeit mit
der internationalen Gemeinschaft behoben werden,

bekräftigend, dass alle Menschen, einschließlich Bin-
nenvertriebener, das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl
des Aufenthaltsorts haben und vor willkürlicher Vertreibung
geschützt werden sollen362,

im Hinblick auf die zunehmende Sensibilisierung der in-
ternationalen Gemeinschaft für die Frage der Binnenvertrie-
benen in der ganzen Welt und die dringende Notwendigkeit,
die tieferen Ursachen ihrer Vertreibung anzugehen und dau-
erhafte Lösungen zu finden, darunter namentlich die freiwil-
lige Rückkehr in Sicherheit und Würde sowie die freiwillige

360 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Angola, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belgien, Benin, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dä-
nemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Hondu-
ras, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde, Kongo, Kroatien,
Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Ma-
lawi, Mali, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mo-
naco, Montenegro, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Peru,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen,
Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste,
Tschechische Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Ver-
einigte Staaten von Amerika und Zypern.

361 Siehe Leitlinien betreffend Binnenvertreibungen
(E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang), Einleitung, Ziff. 2. In Deutsch verfügbar
unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/e-cn4-1998-53-add.2.pdf).
362 Siehe Leitlinien betreffend Binnenvertreibungen, Leitlinie 6.
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Integration in den Gebieten, in die Personen vertrieben wur-
den, oder die freiwillige Ansiedlung in anderen Landesteilen,

unter Hinweis auf die einschlägigen völkerrechtlichen
Normen, einschließlich der internationalen Menschenrechts-
normen, des humanitären Völkerrechts und des Flüchtlings-
völkerrechts, und anerkennend, dass der Schutz von Binnen-
vertriebenen durch die Festlegung, Bekräftigung und Konso-
lidierung konkreter Schutznormen gestärkt wurde, insbeson-
dere durch die Leitlinien betreffend Binnenvertreibungen363,

in diesem Zusammenhang feststellend, dass sich 2009
zum sechzigsten Mal die Verabschiedung der Genfer Abkom-
men von 1949364 jährt, die einen unverzichtbaren Rechtsrah-
men für den Schutz und die Hilfe für Zivilpersonen in bewaff-
neten Konflikten und unter fremder Besetzung, einschließlich
Binnenvertriebener, bilden,

unter Begrüßung des am 22. Oktober 2009 angenomme-
nen Übereinkommens der Afrikanischen Union über Schutz
und Hilfe für Binnenvertriebene in Afrika365, das einen Mei-
lenstein auf dem Weg zur Stärkung des innerstaatlichen und
des regionalen normativen Rahmens für den Schutz und die
Hilfe für Binnenvertriebene darstellt,

sowie unter Begrüßung der zunehmenden Verbreitung,
Förderung und Anwendung der Leitlinien bei der Auseinan-
dersetzung mit Situationen der Binnenvertreibung,

unter Missbilligung der Praktiken der Zwangsvertrei-
bung und deren negativer Auswirkungen auf den Genuss der
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch große Bevölke-
rungsgruppen und unter Hinweis auf die einschlägigen Be-
stimmungen des Römischen Statuts des Internationalen Straf-
gerichtshofs, die die Vertreibung oder zwangsweise Überfüh-
rung der Bevölkerung als Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und die rechtswidrige Vertreibung oder Überführung der
Zivilbevölkerung oder die Anordnung der Verlegung der Zi-
vilbevölkerung als Kriegsverbrechen definieren366,

die Zusammenarbeit begrüßend, die zwischen dem Be-
auftragten des Generalsekretärs für die Menschenrechte Bin-
nenvertriebener und einzelstaatlichen Regierungen, den zu-
ständigen Stellen und Einrichtungen der Vereinten Nationen
sowie anderen internationalen und regionalen Organisationen
hergestellt wurde, und zur weiteren Verstärkung dieser Zu-
sammenarbeit ermutigend, mit dem Ziel, die Verbesserung
der Strategien, des Schutzes, der Hilfe und dauerhafter Lö-
sungen für Binnenvertriebene zu fördern,

in dankbarer Anerkennung des wichtigen und unabhän-
gigen Beitrags der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung und anderer humanitärer Organisationen
zum Schutz und zur Hilfe für Binnenvertriebene in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen internationalen Stellen,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die von der Weltkonferenz über Men-
schenrechte am 25. Juni 1993 verabschiedet wurden367, be-
treffend die Notwendigkeit der Ausarbeitung globaler Strate-
gien zur Bewältigung des Problems der Binnenvertreibung,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 62/153 vom
18. Dezember 2007 und die Resolution 6/32 des Menschen-
rechtsrats vom 14. Dezember 2007368,

1. begrüßt den Bericht des Beauftragten des General-
sekretärs für die Menschenrechte Binnenvertriebener369 und
die darin enthaltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen;

2. würdigt den Beauftragten des Generalsekretärs für
die bisher durchgeführten Maßnahmen, für die Katalysator-
funktion, die er wahrnimmt, indem er der Öffentlichkeit die
Not der Binnenvertriebenen stärker bewusst macht, sowie für
seine laufenden Bemühungen um die Deckung des Entwick-
lungsbedarfs und der sonstigen konkreten Bedürfnisse von
Binnenvertriebenen, einschließlich durch die systematische
Integration der Menschenrechte von Binnenvertriebenen in
alle maßgeblichen Teile des Systems der Vereinten Nationen;

3. legt dem Beauftragten des Generalsekretärs nahe,
im Wege eines kontinuierlichen Dialogs mit den Regierungen
und allen in Betracht kommenden zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen auch weiterhin die tieferen
Ursachen für die Binnenvertreibung sowie die Bedürfnisse
und Menschenrechte der Vertriebenen zu analysieren, die
Ausarbeitung von Kriterien für die Herbeiführung dauerhaf-
ter Lösungen und von Präventivmaßnahmen, einschließlich
Frühwarnung, sowie Möglichkeiten zur Verbesserung des
Schutzes, der Hilfe und dauerhafter Lösungen für Binnenver-
triebene fortzusetzen und auch weiterhin umfassende Strate-
gien zu fördern und dabei die Hauptverantwortung der Staa-
ten für den Schutz und die Hilfe für Binnenvertriebene inner-
halb ihres Hoheitsbereichs zu berücksichtigen;

4. dankt den Regierungen und den zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, die Binnenvertrie-
benen Schutz und Hilfe gewährt und die Arbeit des Beauf-
tragten des Generalsekretärs unterstützt haben;

5. fordert die Staaten auf, dauerhafte Lösungen her-
beizuführen, und ermutigt zu verstärkter internationaler Zu-
sammenarbeit, namentlich durch die Bereitstellung von Res-
sourcen und Sachverstand, um den betroffenen Ländern, ins-
besondere Entwicklungsländern, bei deren innerstaatlichen

363 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wiso/e-cn4-1998-53-add.2.pdf.
364 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989
Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300.
365 In Englisch verfügbar unter http://www.africa-union.org.
366 Art. 7 Absatz 1 d) und 2 d) und Art. 8 Absatz 2 a) vii) und 2 e) viii)
(siehe United Nations, Treaty Series, Vol. 2187, Nr. 38544. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002
Nr. 90; öBGBl. III Nr. 180/2002; AS 2002 3743).

367 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
368 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. I, Abschn. A.
369 Siehe A/64/214.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

485

politischen und sonstigen Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Hilfe, dem Schutz und der Rehabilitation für Binnen-
vertriebene behilflich zu sein;

6. verleiht ihrer besonderen Besorgnis über die
schwerwiegenden Probleme Ausdruck, denen sich viele bin-
nenvertriebene Frauen und Kinder gegenübersehen, nament-
lich Gewalt und Missbrauch, sexuelle Ausbeutung, Men-
schenhandel, Zwangsrekrutierung und Entführung, und er-
mutigt den Beauftragten des Generalsekretärs, auch weiterhin
entschlossen Maßnahmen zu fördern, um ihren besonderen
Hilfe-, Schutz- und Entwicklungsbedürfnissen sowie denjeni-
gen anderer Gruppen mit besonderen Bedürfnissen, wie
schwer traumatisierte Menschen, ältere Menschen und Men-
schen mit Behinderungen, zu entsprechen, unter Berücksich-
tigung der einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung und des Sicherheitsrats sowie unter angemessener Be-
achtung des Anhangs I des Berichts der Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte
über Rechte und Garantien für binnenvertriebene Kinder370;

7. betont, wie wichtig es ist, dass Regierungen und
andere maßgebliche Akteure im Einklang mit ihrem konkre-
ten Mandat während aller Phasen der Vertreibung Konsulta-
tionen mit Binnenvertriebenen und den Aufnahmegemein-
schaften führen und dass Binnenvertriebene gegebenenfalls
an den sie betreffenden Programmen und Aktivitäten mitwir-
ken, unter Berücksichtigung der Hauptverantwortung der
Staaten für den Schutz und die Hilfe für die in ihrem Hoheits-
bereich befindlichen Binnenvertriebenen;

8. stellt fest, wie wichtig es ist, in Friedensprozessen
bei Bedarf den Menschenrechten und dem besonderen
Schutz- und Hilfebedarf von Binnenvertriebenen Rechnung
zu tragen, und betont, dass dauerhafte Lösungen für Binnen-
vertriebene, namentlich durch freiwillige Rückkehr, nachhal-
tige Wiedereingliederungs- und Rehabilitationsprozesse, und
gegebenenfalls ihre aktive Mitwirkung am Friedensprozess,
notwendige Bestandteile einer wirksamen Friedenskonsoli-
dierung sind;

9. begrüßt die diesbezügliche Rolle der Kommission
für Friedenskonsolidierung und fordert die Kommission wei-
ter nachdrücklich auf, sich im Rahmen ihres Mandats, in Zu-
sammenarbeit mit den nationalen Regierungen und Über-
gangsregierungen und in Absprache mit den zuständigen In-
stitutionen der Vereinten Nationen verstärkt darum zu bemü-
hen, die Rechte und die besonderen Bedürfnisse von Binnen-
vertriebenen, namentlich ihre freiwillige Rückkehr in Sicher-
heit und Würde, ihre Wiedereingliederung und Rehabilita-
tion, sowie damit zusammenhängende Fragen betreffend
Grund und Boden und Eigentum einzubeziehen, wenn sie in
den Postkonfliktsituationen, mit denen sie befasst ist, Bera-
tung im Hinblick auf landesspezifische Strategien für die
Friedenskonsolidierung gewährt oder solche Strategien vor-
schlägt;

10. anerkennt die Leitlinien betreffend Binnenvertrei-
bungen363 als einen wichtigen internationalen Rahmen für den
Schutz von Binnenvertriebenen, begrüßt es, dass immer mehr
Staaten, Organisationen der Vereinten Nationen sowie regio-
nale und nichtstaatliche Organisationen diese Leitlinien als
Norm anwenden, und legt allen maßgeblichen Akteuren nahe,
die Leitlinien anzuwenden, wenn sie sich mit Situationen der
Binnenvertreibung befassen;

11. begrüßt es, dass der Beauftragte des Generalsekre-
tärs in seinem Dialog mit Regierungen, zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen sowie anderen maßgebli-
chen Akteuren weiter die Leitlinien heranzieht, und ersucht
ihn, seine Bemühungen um die stärkere Verbreitung, Förde-
rung und Anwendung der Leitlinien fortzusetzen und die An-
strengungen zu unterstützen, die zur Förderung des Kapazi-
tätsaufbaus und der Anwendung der Leitlinien sowie der Aus-
arbeitung innerstaatlicher Rechtsvorschriften und Politik-
maßnahmen unternommen werden;

12. legt den Staaten nahe, auf eine niemanden aus-
schließende oder diskriminierende Weise auch weiterhin in-
nerstaatliche Rechtsvorschriften und Politikmaßnahmen hin-
sichtlich aller Phasen der Vertreibung auszuarbeiten und
durchzuführen und insbesondere innerhalb der Regierung ei-
ne nationale Koordinierungsstelle für Fragen der Binnenver-
treibung zu benennen sowie Haushaltsmittel dafür zu veran-
schlagen, und ermutigt die internationale Gemeinschaft und
die nationalen Akteure, den Regierungen auf Antrag diesbe-
zügliche finanzielle Unterstützung zu gewähren und mit ih-
nen zusammenzuarbeiten; 

13. äußert ihre Zufriedenheit darüber, dass immer
mehr Staaten innerstaatliche Rechtsvorschriften erlassen und
Politikmaßnahmen ergriffen haben, die alle Phasen der Ver-
treibung berühren;

14. fordert alle Regierungen, insbesondere die Regie-
rungen von Ländern, in denen Situationen von Binnenvertrei-
bung bestehen, nachdrücklich auf, die Tätigkeit des Beauf-
tragten des Generalsekretärs auch künftig zu erleichtern so-
wie Ersuchen des Beauftragten um einen Besuch ihres Landes
zu entsprechen, damit er den Dialog mit den Regierungen zur
Überwindung von Situationen der Binnenvertreibung fortfüh-
ren und intensivieren kann, und dankt den Regierungen, die
dies bereits getan haben;

15. bittet die Regierungen, im Dialog mit dem Beauf-
tragten des Generalsekretärs die Empfehlungen und Anregun-
gen, die er ihnen im Einklang mit seinem Mandat unterbreitet
hat, ernsthaft zu prüfen und ihn über die daraufhin ergriffenen
Maßnahmen zu unterrichten;

16. fordert die Regierungen auf, Binnenvertriebenen
Schutz und Hilfe zu gewähren, namentlich Wiedereingliede-
rungs- und Entwicklungshilfe, und die diesbezüglichen An-
strengungen der zuständigen Organisationen der Vereinten
Nationen und der humanitären Organisationen zu erleichtern,
so auch indem sie den Zugang zu Binnenvertriebenen weiter
verbessern und den zivilen und humanitären Charakter beste-
hender Lager und Siedlungen für Binnenvertriebene wahren;

370 Siehe A/64/254.
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17. betont die zentrale Rolle des Nothilfekoordinators
bei der interinstitutionellen Koordinierung des Schutzes und
der Hilfe für Binnenvertriebene, begrüßt die Initiativen, die
weiterhin ergriffen werden, um bessere Schutz-, Hilfe- und
Entwicklungsstrategien zugunsten von Binnenvertriebenen
und eine bessere Koordinierung der sie betreffenden Aktivitä-
ten zu gewährleisten, und betont, dass die Kapazitäten der Or-
ganisationen der Vereinten Nationen und anderer maßgebli-
cher Akteure gestärkt werden müssen, damit sie sich den im-
mensen humanitären Problemen stellen können, die mit der
Binnenvertreibung einhergehen;

18. legt allen in Betracht kommenden Organisationen
der Vereinten Nationen und den auf dem Gebiet der humani-
tären Hilfe, der Menschenrechte und der Entwicklung tätigen
Organisationen nahe, ihre Zusammenarbeit und Koordinie-
rung über den Ständigen interinstitutionellen Ausschuss und
die Landesteams der Vereinten Nationen in Ländern, in denen
Situationen der Binnenvertreibung bestehen, zu verstärken
und dem Beauftragten des Generalsekretärs jede erdenkliche
Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, und ersucht
den Beauftragten, sich weiter an der Tätigkeit des Ständigen
interinstitutionellen Ausschusses und seiner Nebenorgane zu
beteiligen;

19. stellt mit Anerkennung fest, dass der Frage der Bin-
nenvertriebenen in dem Prozess der konsolidierten Beitrags-
appelle verstärkte Aufmerksamkeit gilt, und ermutigt zu wei-
teren diesbezüglichen Anstrengungen;

20. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von
der immer wichtigeren Rolle, die den nationalen Menschen-
rechtsinstitutionen bei der Gewährung von Hilfe für Binnen-
vertriebene und bei der Förderung und dem Schutz ihrer Men-
schenrechte zukommt;

21. ist sich bewusst, wie wichtig die globale Daten-
bank über Binnenvertriebene ist, für die sich der Beauftragte
des Generalsekretärs eingesetzt hat, und legt den Mitgliedern
des Ständigen interinstitutionellen Ausschusses und den Re-
gierungen nahe, bei diesem Vorhaben weiter zusammenzuar-
beiten und es unter anderem durch die Bereitstellung von Fi-
nanzmitteln und einschlägigen Daten über Situationen der
Binnenvertreibung zu unterstützen;

22. begrüßt die Initiativen der Regionalorganisatio-
nen, wie beispielsweise der Afrikanischen Union, der Interna-
tionalen Konferenz über die Region der Großen Seen, der Or-
ganisation der amerikanischen Staaten und des Europarats,
die auf die Schutz-, Hilfe- und Entwicklungsbedürfnisse von
Binnenvertriebenen eingehen und nach dauerhaften Lösun-
gen für sie suchen, und ermutigt die Regionalorganisationen,
ihre Aktivitäten und ihre Zusammenarbeit mit dem Beauf-
tragten des Generalsekretärs zu verstärken;

23. ersucht den Generalsekretär, seinem Beauftragten
im Rahmen der vorhandenen Ressourcen jede erforderliche
Hilfe zukommen zu lassen, damit er sein Mandat wirksam
wahrnehmen kann, und legt dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte nahe, in enger
Zusammenarbeit mit dem Nothilfekoordinator, dem Sekreta-
riats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenhei-

ten und dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen und allen sonstigen zuständigen Stellen und
Einrichtungen der Vereinten Nationen den Beauftragten auch
weiterhin zu unterstützen;

24. legt dem Beauftragten des Generalsekretärs nahe,
sich auch weiterhin um Beiträge der Staaten, der zuständigen
Organisationen und Institutionen zu bemühen, um seine Ar-
beit auf eine stabilere Grundlage zu stellen;

25. ersucht den Beauftragten des Generalsekretärs, für
die Generalversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten und
sechsundsechzigsten Tagung einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution zu erstellen;

26. beschließt, ihre Behandlung der Frage des Schut-
zes und der Hilfe für Binnenvertriebene auf ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 64/163

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)371.

64/163. Erklärung über das Recht und die Verpflichtung 
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der 
Gesellschaft, die allgemein anerkannten
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu schützen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/144 vom 9. De-
zember 1998, mit der sie die in deren Anlage enthaltene Er-
klärung über das Recht und die Verpflichtung von Einzelper-
sonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die allgemein
anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern
und zu schützen, im Konsens verabschiedete, und erneut er-
klärend, wie wichtig die Erklärung und ihre Förderung und
Umsetzung sind,

sowie unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen zu
diesem Thema, insbesondere ihre Resolution 62/152 vom

371 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Äquatorialguinea,
Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Benin, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien,
Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Irak, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kap Verde, Kolumbien, Kongo, Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Marok-
ko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Montene-
gro, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama,
Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Sloweni-
en, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrika-
nische Republik und Zypern.
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18. Dezember 2007 und die Resolution 7/8 des Menschen-
rechtsrats vom 27. März 2008372,

mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in
vielen Ländern Personen und Organisationen, die sich für die
Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten einsetzen, aufgrund dieser Tätigkeiten häufig Dro-
hungen und Drangsalierungen ausgesetzt sind und in Unsi-
cherheit leben, so auch durch Einschränkungen der Vereini-
gungsfreiheit oder der freien Meinungsäußerung oder des
Rechts, sich friedlich zu versammeln, oder durch Missbrauch
von Zivil- oder Strafverfahren,

ernsthaft besorgt darüber, dass in einigen Fällen Geset-
ze und sonstige Maßnahmen zum Schutz der nationalen Si-
cherheit und zur Bekämpfung des Terrorismus missbräuch-
lich gegen Menschenrechtsverteidiger angewandt wurden be-
ziehungsweise dass sie deren Arbeit und Sicherheit in völker-
rechtswidriger Weise behindert haben, 

sowie ernsthaft besorgt über die nach wie vor zahlrei-
chen Menschenrechtsverletzungen an Personen, die sich für
die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten überall auf der Welt einsetzen, sowie dar-
über, dass in vielen Ländern Drohungen, Angriffe und Ein-
schüchterungshandlungen gegen Menschenrechtsverteidiger
nach wie vor straflos bleiben und dass sich dies negativ auf
ihre Arbeit und ihre Sicherheit auswirkt,

ferner ernsthaft besorgt über die erhebliche Zahl von
Mitteilungen an die Sonderberichterstatterin des Menschen-
rechtsrats über die Lage von Menschenrechtsverteidigern, die
zusammen mit den von einigen anderen Mechanismen für
Sonderverfahren vorgelegten Berichten nahelegen, dass Men-
schenrechtsverteidiger, insbesondere die Frauen unter ihnen,
ernsten Risiken ausgesetzt sind,

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle von Einzelper-
sonen, Organisationen der Zivilgesellschaft, nichtstaatlichen
Organisationen, Gruppen, Organen der Gesellschaft und un-
abhängigen nationalen Institutionen im Hinblick auf die För-
derung und den Schutz aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten für alle, namentlich bei dem Vorgehen gegen alle For-
men von Menschenrechtsverletzungen, der Bekämpfung der
Straflosigkeit, der Bekämpfung der Armut und der Diskrimi-
nierung und der Förderung des Zugangs zu Gerechtigkeit,
Demokratie, Toleranz, Menschenwürde und dem Recht auf
Entwicklung, und daran erinnernd, dass sie allesamt Rechte
sowie Verantwortlichkeiten und Pflichten innerhalb und ge-
genüber der Gemeinschaft haben,

in der Erkenntnis, dass Menschenrechtsverteidiger eine
maßgebliche Rolle dabei spielen können, Anstrengungen zur
Stärkung des Friedens und der Entwicklung durch Dialog,
Offenheit, Partizipation und Gerechtigkeit zu unterstützen,
namentlich indem sie die Förderung und den Schutz der Men-

schenrechte überwachen, darüber berichten und dazu beitra-
gen,

unter Hinweis darauf, dass gewisse Rechte im Einklang
mit Artikel 4 des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte373 als Rechte anerkannt werden, die unter
keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, und
dass jede Außerkraftsetzung von anderen Bestimmungen des
Paktes in jedem Fall mit dem genannten Artikel im Einklang
stehen muss, sowie unter Betonung des Ausnahme- und
Übergangscharakters aller solcher Außerkraftsetzungen, auf
die der Menschenrechtsausschuss in seiner am 24. Juli 2001
verabschiedeten Allgemeinen Bemerkung Nr. 29 über Not-
standssituationen374 hingewiesen hat,

unter Begrüßung der Zusammenarbeit zwischen der
Sonderberichterstatterin und den anderen Sonderverfahren
des Menschenrechtsrats sowie anderen zuständigen Organen,
Büros, Hauptabteilungen, Sonderorganisationen und Mitar-
beitern der Vereinten Nationen am Amtssitz und auf Landes-
ebene im Rahmen ihres Mandats,

sowie unter Begrüßung der regionalen Initiativen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte wie auch der
verstärkten Zusammenarbeit zwischen internationalen und
regionalen Mechanismen zum Schutz von Menschenrechts-
verteidigern und zu weiteren Fortschritten in dieser Hinsicht
anregend,

ferner unter Begrüßung der Schritte, die einige Staaten
unternommen haben, um innerstaatliche Politikmaßnahmen
oder Rechtsvorschriften zum Schutz von Einzelpersonen,
Gruppen und Organen der Gesellschaft, die sich für die För-
derung und Verteidigung der Menschenrechte einsetzen, zu
erlassen, namentlich in Weiterverfolgung des Mechanismus
des Menschenrechtsrats für die allgemeine regelmäßige
Überprüfung,

daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwor-
tung für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte
tragen, erneut erklärend, dass die mit der Charta der Verein-
ten Nationen und anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen
der Staaten auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grund-
freiheiten übereinstimmenden innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften den rechtlichen Rahmen bilden, innerhalb dessen
die Menschenrechtsverteidiger ihre Tätigkeit ausüben, und
mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Aktivitäten man-
cher nichtstaatlicher Akteure die Sicherheit der Menschen-
rechtsverteidiger in erheblichem Maße bedrohen, 

hervorhebend, dass es robuster und wirksamer Maßnah-
men zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern bedarf,

1. fordert alle Staaten auf, für die Erklärung über das
Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen

372 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.

373 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
374 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 40 (A/56/40), Vol. I, Anhang VI.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

488

und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen375, einzutreten und sie in vollem Umfang zu verwirk-
lichen, namentlich indem sie gegebenenfalls konkrete Maß-
nahmen zu diesem Zweck ergreifen;

2. begrüßt die Berichte der Sonderberichterstatterin
des Menschenrechtsrats über die Lage von Menschenrechts-
verteidigern376 und ihren Beitrag zur wirksamen Förderung
der Erklärung und zur Verbesserung des Schutzes von Men-
schenrechtsverteidigern überall auf der Welt;

3. verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen an
Personen, die sich für die Förderung und Verteidigung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten überall auf der Welt
einsetzen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle ge-
eigneten, mit der Erklärung und allen weiteren einschlägigen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang
stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Menschen-
rechtsverletzungen zu verhüten und zu beseitigen;

4. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um den Schutz der Menschenrechtsver-
teidiger sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene zu
gewährleisten, einschließlich in Zeiten bewaffneter Konflikte
und der Friedenskonsolidierung; 

5. fordert die Staaten auf, das Recht der freien Mei-
nungsäußerung und die Vereinigungsfreiheit von Menschen-
rechtsverteidigern zu achten, zu schützen und zu gewährleis-
ten und in dieser Hinsicht dort, wo es Verfahren für die Regis-
trierung von Organisationen der Zivilgesellschaft gibt, dafür
zu sorgen, dass sie transparent, nichtdiskriminierend, zügig
und kostengünstig sind, im Rahmen ihres innerstaatlichen
Rechts die Möglichkeit des Einspruchs zulassen und die Not-
wendigkeit einer erneuten Registrierung vermeiden und mit
den internationalen Menschenrechtsnormen im Einklang ste-
hen;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür Sorge
zu tragen, dass alle ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus und zur Wahrung der nationalen Sicherheit ihren
völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere aus dem
Völkerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte, entspre-
chen und weder die Arbeit der Einzelpersonen, Gruppen und
Organe der Gesellschaft, die sich für die Förderung und Ver-
teidigung der Menschenrechte einsetzen, behindern noch ihre
Sicherheit beeinträchtigen;

7. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf,
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Frage der Straflo-
sigkeit für Angriffe, Drohungen und Einschüchterungshand-
lungen, einschließlich Fällen von geschlechtsspezifischer Ge-
walt, gegen Menschenrechtsverteidiger und ihre Angehörigen
anzugehen, namentlich indem sie dafür sorgen, dass Be-
schwerden von Menschenrechtsverteidigern umgehend unter-

sucht werden und dass ihnen auf transparente, unabhängige
und rechenschaftspflichtige Weise nachgegangen wird;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der
Sonderberichterstatterin bei der Wahrnehmung ihres Mandats
zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen sowie
rechtzeitig alle Informationen vorzulegen und die ihnen von
der Sonderberichterstatterin übermittelten Mitteilungen ohne
unangemessene Verzögerung zu beantworten;

9. fordert die Staaten auf, ernsthaft in Erwägung zu
ziehen, den Anträgen der Sonderberichterstatterin auf Besuch
ihres Landes zu entsprechen, und fordert sie nachdrücklich
auf, mit der Sonderberichterstatterin im Hinblick auf die Wei-
terverfolgung und Umsetzung ihrer Empfehlungen in einen
konstruktiven Dialog einzutreten, um ihr die noch wirksame-
re Erfüllung ihres Mandats zu ermöglichen;

10. legt den Staaten eindringlich nahe, die Erklärung
übersetzen zu lassen und Maßnahmen zu ergreifen, um si-
cherzustellen, dass sie auf nationaler und lokaler Ebene so
weit wie möglich verbreitet wird;

11. legt den Staaten nahe, die Erklärung besser be-
kannt zu machen und eine entsprechende Schulung zu för-
dern, um Amtsträger, Organisationen, Behörden und Richter
zur Einhaltung der Bestimmungen der Erklärung zu befähi-
gen und dadurch ein besseres Verständnis und mehr Achtung
für die Einzelpersonen, Gruppen und Organe der Gesell-
schaft, die sich für die Förderung und Verteidigung der Men-
schenrechte einsetzen, sowie für ihre Arbeit zu bewirken;

12. ermutigt die zuständigen Organe der Vereinten
Nationen, einschließlich auf Landesebene, im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats und in Zusammenarbeit mit den Staaten
die Erklärung und die Berichte der Sonderberichterstatterin
gebührend zu berücksichtigen, und ersucht in diesem Zusam-
menhang das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte, die Aufmerksamkeit aller zustän-
digen Organe der Vereinten Nationen, so auch auf Landes-
ebene, auf die Berichte der Sonderberichterstatterin zu len-
ken;

13. ersucht das Amt des Hohen Kommissars sowie die
anderen zuständigen Organe, Büros, Hauptabteilungen und
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, im Rahmen
ihres jeweiligen Mandats zu prüfen, wie sie die Staaten dabei
unterstützen können, die Rolle der Menschenrechtsverteidi-
ger und ihre Sicherheit zu stärken, einschließlich in Situatio-
nen bewaffneter Konflikte und bei der Friedenskonsolidie-
rung;

14. ersucht alle zuständigen Einrichtungen und Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats
der Sonderberichterstatterin bei der wirksamen Erfüllung ih-
res Mandats, namentlich im Rahmen von Länderbesuchen, je-
de erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu gewähren;

15. ersucht die Sonderberichterstatterin, der General-
versammlung und dem Menschenrechtsrat auch künftig im
Einklang mit ihrem Mandat jährlich über ihre Tätigkeit Be-
richt zu erstatten;

375 Resolution 53/144, Anlage.
376 Siehe A/63/288 und A/64/226.
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16. beschließt, diese Frage auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der
Menschenrechte“ zu behandeln.

RESOLUTION 64/164

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)377.

64/164. Beseitigung aller Formen von Intoleranz und
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der 
Weltanschauung 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 36/55 vom 25. No-
vember 1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung
aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund
der Religion oder der Überzeugung verkündete,

sowie unter Hinweis auf Artikel 18 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte378, Artikel 18
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte379 und andere
einschlägige Menschenrechtsbestimmungen,

ferner unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen
über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskri-
minierung aufgrund der Religion oder der Weltanschauung,
einschließlich Resolution 63/181 vom 18. Dezember 2008,
sowie die Resolution 10/25 des Menschenrechtsrats vom
27. März 2009380,

in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die der Men-
schenrechtsausschuss leistet, indem er Orientierungshilfen
zur Reichweite der Religions- und Weltanschauungsfreiheit
bereitstellt, 

in Anbetracht dessen, dass die Religion oder die Welt-
anschauung für jeden, der sich dazu bekennt, einen grundle-
genden Bestandteil seiner Lebensauffassung darstellt und
dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ohne jede
Einschränkung geachtet und garantiert werden soll,

bekräftigend, dass jeder das Recht auf Gedanken-, Ge-
wissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit hat und
dass dieses Recht die Freiheit umfasst, eine Religion oder ei-
ne Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzuneh-
men, und die Freiheit, sich zu seiner Religion oder Weltan-
schauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen und öffent-
lich oder privat durch Unterricht, Ausübung, Gottesdienst
und Beachtung religiöser Bräuche zu bekennen,

in großer Sorge darüber, dass hinsichtlich der Beseiti-
gung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf-
grund der Religion oder der Weltanschauung nur begrenzte
Fortschritte erzielt worden sind, und die Auffassung vertre-
tend, dass daher weitere verstärkte Anstrengungen zur Förde-
rung und zum Schutz des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-,
Religions- und Weltanschauungsfreiheit und zur Beseitigung
aller Formen von Hass, Intoleranz und Diskriminierung auf-
grund der Religion oder der Weltanschauung geboten sind,
wie dies auch auf der Weltkonferenz gegen Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängende Intoleranz sowie auf der Durban-Überprü-
fungskonferenz festgestellt wurde,

besorgt darüber, dass gegen Angehörige religiöser Min-
derheiten gerichtete Gewalthandlungen oder glaubwürdige
Gewaltandrohungen mitunter von staatlichen Stellen gedul-
det oder begünstigt werden,

mit dem Ausdruck tiefer Besorgnis über alle Formen der
Diskriminierung und Intoleranz, einschließlich Vorurteilen
gegenüber Personen und der abfälligen Stereotypisierung von
Personen aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung,

besorgt darüber, dass die Zahl der Gesetze oder Vor-
schriften, die die Religions- und Weltanschauungsfreiheit
einschränken, zugenommen hat und dass bestehende Gesetze
auf diskriminierende Weise angewandt werden,

überzeugt von der Notwendigkeit einer Auseinanderset-
zung mit dem in verschiedenen Teilen der Welt festzustellen-
den Anstieg des religiösen Extremismus, der die Rechte von
Personen beeinträchtigt, mit den Situationen von Gewalt und
Diskriminierung, denen viele Frauen sowie andere Personen
aus Gründen oder im Namen der Religion oder der Weltan-
schauung oder infolge kultureller und traditioneller Praktiken
ausgesetzt sind, und mit dem Missbrauch der Religion oder
der Weltanschauung zu Zwecken, die mit der Charta der Ver-
einten Nationen und anderen einschlägigen Rechtsinstrumen-
ten der Vereinten Nationen unvereinbar sind,

ernsthaft besorgt über alle unter Verstoß gegen das Völ-
kerrecht, insbesondere die internationalen Menschenrechts-
normen und das humanitäre Völkerrecht, verübten Angriffe
auf religiöse Orte, Stätten und Heiligtümer, namentlich jede
vorsätzliche Zerstörung von Relikten und Denkmälern,

377 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Äquatorialguinea,
Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Benin, Bolivien (Plurina-
tionaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile,
Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Est-
land, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti,
Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malta, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Serbien, Seychellen, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinig-
te Staaten von Amerika und Zypern.
378 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
379 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
380 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. II, Abschn. A.
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betonend, dass den Staaten, den Regionalorganisatio-
nen, den nichtstaatlichen Organisationen, den religiösen Or-
ganisationen und den Medien eine wichtige Rolle bei der För-
derung der Toleranz und der Achtung der religiösen und kul-
turellen Vielfalt und bei der universellen Förderung und dem
universellen Schutz der Menschenrechte, einschließlich der
Religions- und Weltanschauungsfreiheit, zukommt,

die wichtige Rolle unterstreichend, die der Bildung bei
der Förderung der Toleranz zukommt, zu der auch die Akzep-
tanz und Achtung der Vielfalt durch die Öffentlichkeit gehört,
namentlich im Hinblick auf religiöse Ausdrucksformen, so-
wie unterstreichend, dass die Bildung, insbesondere in den
Schulen, einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung der Tole-
ranz und zur Beseitigung von Diskriminierung aufgrund der
Religion oder der Weltanschauung leisten soll, 

1. verurteilt alle Formen von Intoleranz und Diskri-
minierung aufgrund der Religion oder der Weltanschauung
sowie Verletzungen der Gedanken-, Gewissens-, Religions-
und Weltanschauungsfreiheit;

2. betont, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit für alle Menschen gleichermaßen gilt,
ungeachtet ihrer Religion oder Weltanschauung, und ohne je-
de Diskriminierung in Bezug auf ihren gleichen Schutz durch
das Gesetz;

3. betont, dass, wie der Menschenrechtsausschuss
unterstrichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu einer
Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zulässig
sind, wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen sind,
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit
oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten
anderer erforderlich und nichtdiskriminierend sind und in ei-
ner Weise angewandt werden, die das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit nicht beeinträchtigt; 

4. betont außerdem, dass die Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäuße-
rung einander bedingen, miteinander verknüpft sind und sich
gegenseitig verstärken;

5. nimmt mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis, dass
Fälle von Intoleranz und Gewalt gegenüber den Angehörigen
zahlreicher religiöser und anderer Gemeinschaften in ver-
schiedenen Teilen der Welt insgesamt zugenommen haben,
namentlich Fälle, deren Beweggründe Islamfeindlichkeit,
Antisemitismus und Christenfeindlichkeit sind;

6. verurteilt jedes Eintreten für religiösen Hass,
durch das zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt
aufgestachelt wird, sei es durch den Einsatz von Print-, audio-
visuellen oder elektronischen Medien oder durch andere Mit-
tel;

7. bekundet ihre Besorgnis über das Fortbestehen in-
stitutionalisierter gesellschaftlicher Intoleranz und Diskrimi-
nierung gegenüber vielen Menschen aufgrund der Religion
oder der Weltanschauung und betont, dass die Ausübung des
Rechts, sich zu einer Religion oder Weltanschauung zu be-
kennen, nicht an rechtliche Verfahren betreffend religiöse
oder auf einer Weltanschauung gründende Gruppen und Kult-

stätten gebunden ist und dass solche Verfahren, sofern sie auf
nationaler oder lokaler Ebene rechtlich erforderlich sind,
nichtdiskriminierend sein sollen, um zum wirksamen Schutz
des Rechts aller Personen auf die Ausübung ihrer Religion
oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit ande-
ren und öffentlich oder privat beizutragen; 

8. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Lage, in der
sich Personen in prekären Situationen, namentlich Personen,
denen die Freiheit entzogen ist, Flüchtlinge, Asylsuchende
und Binnenvertriebene, Kinder, Angehörige nationaler oder
ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten und Mi-
granten im Hinblick auf ihre Fähigkeit befinden, ihr Recht auf
Religions- und Weltanschauungsfreiheit frei auszuüben;

9. betont, dass die Staaten verpflichtet sind, die nöti-
ge Sorgfalt walten zu lassen, um gegen Angehörige religiöser
Minderheiten gerichtete Gewalthandlungen, gleichviel von
wem sie begangen werden, zu verhüten, zu untersuchen und
zu bestrafen, und dass die Nichteinhaltung dieser Verpflich-
tung eine Menschenrechtsverletzung darstellen kann;

10. betont außerdem, dass keine Religion mit Terroris-
mus gleichgesetzt werden soll, da dies nachteilige Auswir-
kungen auf den Genuss des Rechts auf Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit durch alle Mitglieder der betreffenden
religiösen Gemeinschaften haben kann;

11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, ihre An-
strengungen zum Schutz und zur Förderung der Gedanken-,
Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu ver-
stärken, und zu diesem Zweck

a) sicherzustellen, dass ihre Verfassungs- und
Rechtsordnung angemessene und wirksame Garantien für die
Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungs-
freiheit für alle ohne Unterschied vorsieht, unter anderem
durch die Bereitstellung wirksamer Rechtsbehelfe in Fällen,
in denen das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions-
oder Weltanschauungsfreiheit oder das Recht auf freie Reli-
gionsausübung, einschließlich des Rechts, die eigene Reli-
gion oder Weltanschauung zu ändern, verletzt worden ist;

b) sicherzustellen, dass niemand, der ihrer Herr-
schaftsgewalt untersteht, aufgrund seiner Religion oder Welt-
anschauung des Rechts auf Leben, Freiheit oder Sicherheit
der Person beraubt wird und dass niemand aus diesem Grund
der Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe oder willkürlicher Fest-
nahme oder Inhaftnahme unterworfen wird, und alle, die die-
se Rechte verletzen, vor Gericht zu stellen;

c) den Verletzungen der Menschenrechte von Frauen
ein Ende zu setzen und besondere Aufmerksamkeit der Ab-
schaffung von Praktiken zu widmen, die Frauen diskriminie-
ren, namentlich bei der Ausübung ihres Rechts auf Gedan-
ken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit;

d) sicherzustellen, dass niemand aufgrund seiner Re-
ligion oder Weltanschauung beim Zugang unter anderem zu
Bildung, medizinischer Versorgung, Beschäftigung, humani-
tärer Hilfe oder Sozialleistungen diskriminiert wird und dass
jeder das Recht und die Möglichkeit hat, unter allgemeinen
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Gesichtspunkten der Gleichheit Zugang zu öffentlichen
Diensten seines Landes ohne Diskriminierung aufgrund der
Religion oder der Weltanschauung zu haben;

e) gegebenenfalls die bestehenden Registrierungs-
praktiken zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass diese
Praktiken nicht das Recht aller Personen einschränken, sich
allein oder in Gemeinschaft mit anderen und öffentlich oder
privat zu ihrer Religion oder Weltanschauung zu bekennen;

f) sicherzustellen, dass niemandem amtliche Doku-
mente aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung
vorenthalten werden und dass jeder das Recht hat, in derarti-
gen Dokumenten Informationen über seine Religionszugehö-
rigkeit nicht offenzulegen, wenn er es nicht wünscht;

g) insbesondere das Recht aller Personen zu gewähr-
leisten, im Zusammenhang mit einer Religion oder einer
Weltanschauung Kulthandlungen vorzunehmen, sich zu ver-
sammeln oder zu lehren, eigene Stätten dafür zu schaffen und
zu unterhalten und einschlägige Publikationen auf diesen Ge-
bieten zu verfassen, herauszugeben und zu verbreiten;

h) im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften und in Übereinstimmung mit den internationalen
Menschenrechtsnormen alles zu tun, um sicherzustellen, dass
religiöse Orte, Stätten, Heiligtümer und Symbole umfassend
geachtet und geschützt werden, und in Fällen, in denen sie der
Gefahr der Entweihung und Zerstörung ausgesetzt sind, zu-
sätzliche Maßnahmen zu ergreifen;

i) sicherzustellen, dass im Einklang mit entsprechen-
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und in Übereinstim-
mung mit den internationalen Menschenrechtsnormen die
Freiheit aller Personen und Mitglieder von Gruppen, religiö-
se, karitative oder humanitäre Institutionen zu schaffen und
zu unterhalten, uneingeschränkt geachtet und geschützt wird;

j) sicherzustellen, dass alle öffentlichen Amtsträger
und Bediensteten, namentlich die Mitglieder der mit der
Rechtsdurchsetzung beauftragten Organe und das Personal
der Haftanstalten, das Militär und die Lehrkräfte, bei der
Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten die Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit achten und niemanden aus Gründen der
Religion oder der Weltanschauung diskriminieren und dass
jede erforderliche und geeignete Sensibilisierung, Aufklärung
oder Schulung erfolgt;

k) in Übereinstimmung mit den internationalen Men-
schenrechtsnormen alle erforderlichen und geeigneten Maß-
nahmen zu ergreifen, um Hass, Diskriminierung, Intoleranz
und Gewalthandlungen, Einschüchterungen und Nötigungen,
deren Beweggrund Intoleranz aufgrund der Religion oder der
Weltanschauung ist, sowie Aufstachelung zu Feindseligkeit
und Gewalt zu bekämpfen, unter besonderer Beachtung von
Angehörigen religiöser Minderheiten in allen Teilen der
Welt;

l) durch Bildung und andere Mittel Verständigung,
Toleranz, Nichtdiskriminierung und Achtung in allen mit der
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zusammenhängen-

den Angelegenheiten zu fördern, indem sie sich für eine brei-
tere Kenntnis der Geschichte, der Traditionen, der Sprachen
und der Kultur der verschiedenen in ihrem Hoheitsgebiet le-
benden religiösen Minderheiten in der Gesamtgesellschaft
einsetzen;

m) jede Unterscheidung, Ausgrenzung, Beschränkung
oder Bevorzugung aufgrund der Religion oder der Weltan-
schauung zu verhindern, die die Anerkennung, den Genuss
oder die Ausübung der Menschenrechte und der Grundfrei-
heiten auf gleicher Grundlage beeinträchtigt, und die Zeichen
von Intoleranz wahrzunehmen, die zu Diskriminierung auf-
grund der Religion oder der Weltanschauung führen können; 

12. hebt hervor, wie wichtig ein kontinuierlicher und
verstärkter Dialog in allen seinen Formen, namentlich zwi-
schen den Religionen oder Weltanschauungen und innerhalb
dieser, und unter breiterer Beteiligung, namentlich der Frau-
en, ist, um ein größeres Maß an Toleranz, Achtung und ge-
genseitigem Verständnis zu fördern, und begrüßt verschiede-
ne diesbezügliche Initiativen, darunter die Allianz der Zivili-
sationen und die Programme unter der Federführung der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur;

13. begrüßt und unterstützt die Anstrengungen, die al-
le Akteure der Gesellschaft, einschließlich der nichtstaatli-
chen Organisationen und der auf Religion oder Weltanschau-
ung gründenden Organisationen und Gruppen nach wie vor
unternehmen, um die Umsetzung der Erklärung über die Be-
seitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung
aufgrund der Religion oder der Überzeugung381 zu fördern,
und bestärkt sie weiter in ihren Bemühungen, die Religions-
und Weltanschauungsfreiheit zu fördern und auf Fälle der re-
ligiösen Intoleranz, Diskriminierung und Verfolgung auf-
merksam zu machen;

14. empfiehlt den Staaten, den Vereinten Nationen und
anderen Akteuren, einschließlich der nichtstaatlichen Organi-
sationen und der auf Religion oder Weltanschauung gründen-
den Organisationen und Gruppen, bei ihren Maßnahmen zur
Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit dafür
Sorge zu tragen, dass der Wortlaut der Erklärung in möglichst
vielen Sprachen so weit wie möglich verbreitet wird, und ihre
Umsetzung zu fördern;

15. begrüßt die Arbeit und den Zwischenbericht der
Sonderberichterstatterin des Menschenrechtsrats über Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit382;

16. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, mit
der Sonderberichterstatterin voll zusammenzuarbeiten, ihren
Anträgen auf Besuch ihres Landes zu entsprechen und alle für
die wirksame Wahrnehmung ihres Mandats erforderlichen In-
formationen zur Verfügung zu stellen;

381 Siehe Resolution 36/55.
382 Siehe A/64/159.
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17. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
die Sonderberichterstatterin die für die uneingeschränkte Er-
füllung ihres Mandats notwendigen Ressourcen erhält;

18. ersucht die Sonderberichterstatterin, der General-
versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen
Zwischenbericht vorzulegen;

19. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen
von religiöser Intoleranz auf ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschen-
rechte“ zu behandeln.

RESOLUTION 64/165

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)383.

64/165. Subregionales Zentrum für Menschenrechte und 
Demokratie in Zentralafrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/105 vom 4. De-
zember 2000 über regionale Abmachungen zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/34 B vom
20. November 2000 und 55/233 vom 23. Dezember 2000, Ab-
schnitt III ihrer Resolution 55/234 vom 23. Dezember 2000,
ihre Resolution 56/253 vom 24. Dezember 2001 und ihre Re-
solutionen 58/176 vom 22. Dezember 2003, 59/183 vom
20. Dezember 2004, 60/151 vom 16. Dezember 2005, 61/158
vom 19. Dezember 2006, 62/221 vom 22. Dezember 2007
und 63/177 vom 18. Dezember 2008 über das Subregionale
Zentrum für Menschenrechte und Demokratie in Zentralafri-
ka,

ferner unter Hinweis darauf, dass die Weltkonferenz
über Menschenrechte empfohlen hat, dass für die Stärkung
regionaler Abmachungen zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte im Rahmen des von dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
durchgeführten Programms für technische Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Menschenrechte mehr Ressourcen bereit-
gestellt werden sollen384,

unter Hinweis auf den Bericht der Hohen Kommissa-
rin385,

Kenntnis nehmend von der Abhaltung der achtundzwan-
zigsten Ministertagung des Ständigen beratenden Ausschus-
ses der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentral-
afrika vom 4. bis 8. Mai 2009 in Libreville,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General-
sekretärs386,

unter Begrüßung des Ergebnisses des Weltgipfels
2005387, insbesondere des darin bekräftigten Beschlusses, den
ordentlichen Haushalt des Amtes des Hohen Kommissars in
den darauffolgenden fünf Jahren zu verdoppeln,

1. begrüßt die Tätigkeit des Subregionalen Zentrums
für Menschenrechte und Demokratie in Zentralafrika in Jaun-
de;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Unter-
stützung, die das Gastland bei der Einrichtung des Zentrums
gewährt hat;

3. nimmt Kenntnis von der Umsetzung der Dreijah-
resstrategie (2007-2009) für das Zentrum, die auf eine Ver-
stärkung seiner Aktivitäten abzielt388;

4. begrüßt es, dass am 28. Mai 2009 in Jaunde unter
Beteiligung des Zentrums und der Botschafter der Subregion
sowie der wichtigsten kamerunischen Ministerien eine Ta-
gung zum Austausch von Ideen über die mögliche Ausrich-
tung und Tätigkeit des Zentrums im Zeitraum 2009-2011 ab-
gehalten wurde, und legt dem Direktor des Zentrums nahe,
solche Austausche künftig zu institutionalisieren; 

5. vermerkt die Anstrengungen, die der Generalse-
kretär und die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für
Menschenrechte unternehmen, um sicherzustellen, dass die
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung389 voll-
ständig durchgeführt werden, damit ausreichende finanzielle
und personelle Ressourcen für die Aufgaben des Zentrums
bereitstehen;

6. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kom-
missarin, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen des Amtes
des Hohen Kommissars auch künftig zusätzliche finanzielle
und personelle Ressourcen bereitzustellen, damit das Zen-
trum dem wachsenden Bedarf im Hinblick auf die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte und den Aufbau einer
Kultur der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in der zen-

383 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Ägypten, Algerien, Angola, Äquato-
rialguinea, Argentinien, Äthiopien, Belgien, Benin, Bosnien und Herze-
gowina, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Re-
publik Kongo, Deutschland, Dschibuti, ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, Eritrea, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Israel, Italien, Kamerun, Kap Verde,
Kenia, Komoren, Kongo, Kroatien, Lesotho, Liberia, Luxemburg, Ma-
dagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Namibia, Niger, Nigeria, Österreich,
Portugal, Ruanda, Sambia, São Tomé und Príncipe, Senegal, Serbien, Si-
erra Leone, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Swasi-
land, Togo, Tschad, Uganda, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zentralafrikanische Republik.
384 Siehe A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.

385 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supple-
ment No. 36, Addendum (A/56/36/Add.1).
386 A/64/333.
387 Siehe Resolution 60/1.
388 Siehe A/62/317, Ziff. 14-19.
389 Siehe Resolutionen 61/158, 62/221 und 63/177.
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tralafrikanischen Subregion in positiver und wirksamer Wei-
se entsprechen kann;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 64/166

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)390.

64/166. Schutz von Migranten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen über
den Schutz von Migranten, zuletzt Resolution 63/184 vom
18. Dezember 2008, sowie unter Hinweis auf die Resolution
12/6 des Menschenrechtsrats vom 1. Oktober 2009391,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte392, in der verkündet wird, dass alle Menschen frei
und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Un-
terschied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe oder nationa-
ler Herkunft, Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und
Freiheiten haben,

sowie bekräftigend, dass jeder das Recht hat, sich inner-
halb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort
frei zu wählen und jedes Land, einschließlich seines eigenen,
zu verlassen und in sein Land zurückzukehren,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte393 und den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte393, das
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe394,
das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-

minierung der Frau395, das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes396, das Internationale Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung397, das Überein-
kommen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen398, das Wiener Übereinkommen über konsularische Be-
ziehungen399 und die Internationale Konvention zum Schutz
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienan-
gehörigen400,

sowie unter Hinweis auf die Migranten betreffenden Be-
stimmungen in den Ergebnisdokumenten aller großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, namentlich
in dem Ergebnis der Konferenz über die weltweite Finanz-
und Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die Ent-
wicklung401, in dem anerkannt wird, dass Wanderarbeitneh-
mer im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Krise zu den
am meisten gefährdeten Gruppen zählen,

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen der Kommis-
sion für Bevölkerung und Entwicklung 2006/2 vom 10. Mai
2006402 und 2009/1 vom 3. April 2009403,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem vom Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen erstellten Be-
richt über die menschliche Entwicklung 2009 – Barrieren
überwinden: Migration und menschliche Entwicklung404,

Kenntnis nehmend von dem vom Interamerikanischen
Gerichtshof für Menschenrechte abgegebenen Gutachten
OC-16/99 vom 1. Oktober 1999 betreffend das Recht auf In-
formation über konsularische Hilfe im Rahmen der Garantien
für ein ordnungsgemäßes Verfahren sowie von seinem Gut-
achten OC-18/03 vom 17. September 2003 betreffend die ju-
ristische Lage und die Rechte illegaler Migranten,

390 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
gola, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Belize,
Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brasilien, Burkina Faso, Chile,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indone-
sien, Irak, Jamaika, Kap Verde, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo,
Libanon, Mali, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Nicaragua, Niger, Ni-
geria, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Senegal, Seychellen, Sri
Lanka, Tadschikistan, Timor-Leste, Türkei, Uganda und Uruguay.
391 Siehe A/HRC/12/50, Erster Teil, Kap. I.
392 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
393 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
394 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.

395 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS
1999 1579.
396 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS
1998 2055.
397 Ebd., Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972; AS
1995 1164.
398 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
399 United Nations, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 1585; LGBl. 1968 Nr. 19/1;
öBGBl. Nr. 318/1969; AS 1968 887.
400 Ebd., Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution
45/158 der Generalversammlung, Anlage.
401 Resolution 63/303, Anlage.
402 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2006,
Supplement No. 5 (E/2006/25), Kap. I, Abschn. B.
403 Ebd., 2009, Supplement No. 5 (E/2009/25), Kap. I, Abschn. B.
404 Veröffentlicht für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNDP). Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.,
Berlin 2009. Verfügbar unter http://www.dgvn.de/un-berichte.html.
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sowie Kenntnis nehmend von dem Urteil des Internatio-
nalen Gerichtshofs in dem Fall Avena and Other Mexican Na-
tionals (Avena und andere mexikanische Staatsangehörige)
vom 31. März 2004405 und dem Urteil des Gerichtshofs vom
19. Januar 2009 betreffend den Antrag auf Auslegung des Ur-
teils in dem Fall Avena406 und auf die in den beiden Entschei-
dungen bekräftigten Verpflichtungen der Staaten hinweisend,

unterstreichend, wie wichtig der Menschenrechtsrat ist,
wenn es darum geht, die Achtung des Schutzes der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aller, einschließlich der Mi-
granten, zu fördern,

sich dessen bewusst, dass der Anteil von Frauen an den
internationalen Migrationsbewegungen zunimmt,

unter Hinweis auf den Dialog auf hoher Ebene über in-
ternationale Migration und Entwicklung, der am 14. und
15. September 2006 in New York abgehalten wurde, um die
mehrdimensionalen Aspekte der internationalen Migration
und Entwicklung zu erörtern, und in dem der Zusammenhang
zwischen der internationalen Migration, der Entwicklung und
den Menschenrechten anerkannt wurde,

Kenntnis nehmend von der zweiten und dritten Tagung
des Globalen Forums über Migration und Entwicklung, die
vom 27. bis 30. Oktober 2008 in Manila beziehungsweise
vom 2. bis 5. November 2009 in Athen stattfanden, anerken-
nend, dass die Erörterungen zum Thema „Integration, Schutz
und Akzeptanz von Migranten in der Gesellschaft: Verbin-
dung von Menschenrechten und der Stärkung der Selbstbe-
stimmung von Migranten zum Nutzen der Entwicklung“ ein
Schritt auf dem Weg zur Auseinandersetzung mit der Vieldi-
mensionalität der internationalen Migration ist, und mit Dank
Kenntnis nehmend von dem großzügigen Angebot der Regie-
rungen Mexikos und Spaniens, 2010 beziehungsweise 2011
die Tagungen des Globalen Forums auszurichten,

in Anerkennung des kulturellen und wirtschaftlichen
Beitrags, den Migranten zu den Aufnahmegesellschaften und
zu ihren Herkunftsgemeinden leisten, sowie der Notwendig-
keit, geeignete Mittel zur Maximierung des Nutzens für die
Entwicklung und zur Bewältigung der Probleme zu finden,
die die Migration insbesondere in Anbetracht der Auswirkun-
gen der Wirtschafts- und Finanzkrise für die Herkunfts-,
Transit- und Zielländer aufwirft, und sich verpflichtend, eine
würdige und menschliche Behandlung mit den entsprechen-
den Schutzgarantien zu gewährleisten und die Mechanismen
für die internationale Zusammenarbeit zu stärken,

unter Betonung des globalen Charakters des Migra-
tionsphänomens, der Bedeutung der Zusammenarbeit und des
Dialogs in dieser Hinsicht, je nach Bedarf auf internationaler,
regionaler und bilateraler Ebene, und der Notwendigkeit, die
Menschenrechte von Migranten zu schützen, insbesondere
angesichts der Zunahme der Migrationsströme in der globali-
sierten Wirtschaft und im Kontext neuer Sicherheitsproble-
me,

eingedenk dessen, dass die migrationspolitischen Kon-
zepte und Initiativen, einschließlich derjenigen, die sich auf
eine geordnete Steuerung der Migration richten, ganzheitli-
che, Ursachen und Folgen des Phänomens berücksichtigende
Ansätze sowie die uneingeschränkte Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten von Migranten fördern sollen,

betonend, wie wichtig es ist, dass die Vorschriften und
Gesetze betreffend die irreguläre Migration mit den Ver-
pflichtungen der Staaten nach dem Völkerrecht, einschließ-
lich der internationalen Menschenrechtsnormen, im Einklang
stehen,

besorgt über die hohe und weiter zunehmende Zahl von
Migranten, insbesondere Frauen und Kindern, die versuchen,
ohne die erforderlichen Reisedokumente internationale Gren-
zen zu überschreiten, und sich dadurch in eine prekäre Situa-
tion bringen, und die Verpflichtung der Staaten anerkennend,
die Menschenrechte dieser Migranten zu achten,

betonend, dass die Bestrafung und die Behandlung irre-
gulärer Migranten dem von ihnen begangenen Verstoß ange-
messen sein soll,

anerkennend, wie wichtig es ist, im Hinblick auf die in-
ternationale Migration einen umfassenden und ausgewoge-
nen Ansatz zu verfolgen, und eingedenk dessen, dass Migra-
tion das wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Ge-
füge von Staaten und die zwischen einigen Regionen beste-
henden historischen und kulturellen Bindungen bereichert,

sowie in Anerkennung der Verpflichtungen der Her-
kunfts-, Transit- und Zielländer nach den internationalen
Menschenrechtsnormen,

unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Staaten in
Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen Kampa-
gnen durchführen, die über Möglichkeiten, Beschränkungen
und Rechte im Falle der Migration aufklären sollen, damit ein
jeder sachlich fundierte Entscheidungen treffen kann und nie-
mand gefährliche Mittel zur Überschreitung internationaler
Grenzen benutzt,

1. fordert die Staaten auf, die Menschenrechte und
Grundfreiheiten aller Migranten, ungeachtet ihres Migra-
tionsstatus, insbesondere diejenigen der Frauen und Kinder,
wirksam zu fördern und zu schützen und die Frage der inter-
nationalen Migration auf dem Weg der Zusammenarbeit und
des Dialogs auf internationaler, regionaler oder bilateraler
Ebene und mittels eines umfassenden und ausgewogenen An-
satzes anzugehen und dabei die Rolle und die Verantwortlich-
keiten der Herkunfts-, Transit- und Zielländer bei der Förde-
rung und dem Schutz der Menschenrechte aller Migranten an-
zuerkennen und Ansätze zu vermeiden, die die prekäre Situa-
tion von Migranten verschlimmern könnten;

405 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 4 (A/59/4), Kap. V, Abschn. A.23; siehe auch Avena
and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America),
Judgement, I.C.J. Reports 2004, S. 12.
406 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 4 (A/64/4), Kap. V, Abschn. B.12. Siehe auch Request
for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case con-
cerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of
America) (Mexico v. United States of America), Judgment (in Englisch
verfügbar unter http://www.icj-cij.org/docket/files/139/14939.pdf).
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2. äußert sich besorgt über die Auswirkungen der ge-
genwärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise auf die internatio-
nale Migration und die Migranten und fordert die Regierun-
gen in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, die unge-
rechte und diskriminierende Behandlung von Migranten, ins-
besondere Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehö-
rigen, zu bekämpfen;

3. bekräftigt die in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte392 verankerten Rechte und die Pflichten der
Staaten nach den Internationalen Menschenrechtspakten393

und 

a) verurteilt in diesem Zusammenhang nachdrücklich
die gegen Migranten gerichteten Bekundungen und Akte von
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängender Intoleranz sowie die häufig
auf sie angewandten Klischees, namentlich aufgrund der Re-
ligion oder der Weltanschauung, und fordert die Staaten
nachdrücklich auf, die bestehenden Gesetze anzuwenden und
bei Bedarf zu verschärfen, wenn es zu fremdenfeindlichen
oder intoleranten Akten, Bekundungen oder Äußerungen ge-
gen Migranten kommt, um der Straflosigkeit für diejenigen,
die fremdenfeindliche und rassistische Akte begehen, ein En-
de zu setzen;

b) bekundet ihre Besorgnis über die von einigen Staa-
ten erlassenen Gesetze und Maßnahmen, die die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten von Migranten einschränken
könnten, und bekräftigt, dass die Staaten bei der Ausübung
ihres souveränen Rechts, migrationspolitische und grenzsi-
chernde Maßnahmen zu erlassen und durchzuführen, gehal-
ten sind, ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, ein-
schließlich der internationalen Menschenrechtsnormen, nach-
zukommen, um die volle Achtung der Menschenrechte von
Migranten zu gewährleisten;

c) fordert die Staaten auf, im Rahmen ihrer Rechts-
vorschriften und Politikkonzepte, namentlich auf dem Gebiet
der Terrorismusbekämpfung und der Bekämpfung der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität, etwa des Men-
schenhandels und der Schleusung von Migranten, die volle
Achtung der Menschenrechte von Migranten zu gewährleis-
ten;

d) fordert die Staaten, die die Internationale Konven-
tion zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ih-
rer Familienangehörigen400 noch nicht unterzeichnet und rati-
fiziert haben beziehungsweise ihr noch nicht beigetreten sind,
auf, dies mit Vorrang zu erwägen, und ersucht den Generalse-
kretär, sich weiter darum zu bemühen, die Konvention zu för-
dern und bekanntzumachen;

e) nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ausschusses
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen über seine neunte und zehnte Tagung407;

4. bekräftigt außerdem die Verpflichtung der Staa-
ten, die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Migran-

ten, insbesondere von Frauen und Kindern, ungeachtet ihres
Einwandererstatus in Übereinstimmung mit der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte und den internationalen Über-
einkünften, deren Vertragspartei sie sind, wirksam zu fördern
und zu schützen, und 

a) fordert daher alle Staaten auf, die Menschenrechte
von Migranten und die ihnen innewohnende Würde zu ach-
ten, willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen ein Ende
zu setzen und, soweit erforderlich, Haftzeiten zu prüfen, um
eine zu lange Inhaftierung irregulärer Migranten zu vermei-
den, und gegebenenfalls Haftalternativen zu schaffen;

b) fordert alle Staaten nachdrücklich auf, wirksame
Maßnahmen zur Verhütung und Bestrafung jeder Form der
rechtswidrigen Entziehung der Freiheit von Migranten durch
Einzelpersonen oder Gruppen zu beschließen;

c) nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Maß-
nahmen, die einige Staaten beschlossen haben, um bei der
Anwendung die irreguläre Migration betreffender innerstaat-
licher Vorschriften und Gesetze die Haftzeiten von Migranten
ohne gültige Ausweispapiere zu verkürzen;

d) nimmt außerdem mit Anerkennung davon Kennt-
nis, dass einige Staaten erfolgreich Haftalternativen für Mi-
granten ohne gültige Ausweispapiere eingesetzt haben, eine
Praxis, die alle Staaten erwägen sollten;

e) ersucht die Staaten, konkrete Maßnahmen zu be-
schließen, um die Verletzung der Menschenrechte von Mi-
granten während ihres Transits zu verhindern, namentlich in
Häfen, auf Flughäfen, an Grenzen und Migrationskontroll-
stellen, die in solchen Einrichtungen und in Grenzgebieten tä-
tigen Amtsträger darin zu schulen, Migranten mit Respekt
und im Einklang mit dem Gesetz zu behandeln, und jede Ver-
letzung der Menschenrechte von Migranten, wie etwa will-
kürliche Inhaftierung, Folter und Verletzungen des Rechts auf
Leben, einschließlich außergerichtlicher Hinrichtungen, wäh-
rend ihres Transits aus ihrem Herkunftsland in das Zielland
und umgekehrt, einschließlich ihres Transits über nationale
Grenzen hinweg, in Übereinstimmung mit den anwendbaren
Rechtsvorschriften strafrechtlich zu verfolgen;

f) unterstreicht das Recht der Migranten auf Rück-
kehr in das Land, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, und
weist darauf hin, dass die Staaten die angemessene Aufnahme
der rückkehrenden Staatsangehörigen gewährleisten müssen;

g) erklärt erneut nachdrücklich, dass die Vertrags-
staaten verpflichtet sind, die uneingeschränkte Achtung und
Einhaltung des Wiener Übereinkommens über konsularische
Beziehungen399 sicherzustellen, insbesondere im Hinblick auf
das Recht aller ausländischen Staatsangehörigen, ungeachtet
ihres Einwandererstatus, die festgenommen, inhaftiert oder in
Untersuchungshaft genommen sind oder denen anderweitig
die Freiheit entzogen ist, mit einem Konsularbeamten des
Entsendestaates zu verkehren, und auf die Pflicht des Aufnah-
mestaats, den ausländischen Staatsangehörigen unverzüglich
von seinen Rechten nach dem Übereinkommen in Kenntnis
zu setzen;

h) ersucht alle Staaten, im Einklang mit ihren inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und den anwendbaren völker-

407 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Sup-
plement No. 48 (A/64/48).
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rechtlichen Übereinkünften, deren Vertragspartei sie sind, das
Arbeitsrecht wirksam durchzusetzen, indem sie namentlich
gegen arbeitsrechtliche Verstöße vorgehen, die die Arbeitsbe-
ziehungen und Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitneh-
mern betreffen, unter anderem ihre Entlohnung, die Gesund-
heits- und Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz und das
Recht auf Vereinigungsfreiheit;

i) legt allen Staaten nahe, im Einklang mit den gel-
tenden Rechtsvorschriften etwaige rechtswidrige Hindernisse
zu beseitigen, die den sicheren, transparenten, uneinge-
schränkten und zügigen Transfer von Überweisungen, Ein-
künften, Vermögenswerten und Ruhestandsgeldern von Mi-
granten in ihr Herkunfts- oder ein Drittland verhindern, und
gegebenenfalls Maßnahmen zur Lösung der sonstigen Proble-
me zu erwägen, die einen solchen Transfer möglicherweise
behindern;

j) weist darauf hin, dass in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte anerkannt wird, dass jeder An-
spruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständi-
gen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen hat, durch
die seine ihm zustehenden Grundrechte verletzt werden;

5. betont, wie wichtig es ist, Menschen in prekären
Situationen zu schützen, und 

a) begrüßt in diesem Zusammenhang die Einwande-
rungsprogramme einiger Länder, die Migranten die volle In-
tegration in das Aufnahmeland ermöglichen, die Familienzu-
sammenführung erleichtern und ein harmonisches, tolerantes
und respektvolles Umfeld fördern, und legt den Staaten nahe,
die Möglichkeit zu erwägen, derartige Programme zu erlas-
sen;

b) legt allen Staaten nahe, Richtlinien und Program-
me für die internationale Migration auszuarbeiten, die eine
Geschlechterperspektive einbeziehen, um die erforderlichen
Maßnahmen zum besseren Schutz von Frauen und Mädchen
vor Gefahren und Missbrauch während der Migration zu be-
schließen;

c) fordert die Staaten auf, angesichts der prekären Si-
tuation von Kindermigranten die Menschenrechte dieser Kin-
der, insbesondere von unbegleiteten Kindermigranten, zu
schützen und dabei sicherzustellen, dass das Wohl des Kindes
bei ihrer Integrations-, Rückkehr- und Familienzusammen-
führungspolitik an erster Stelle steht;

d) legt allen Staaten nahe, jede diskriminierende Poli-
tik, die Kindermigranten den Zugang zu Bildung verwehrt, zu
verhüten und zu beseitigen;

e) fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür zu sor-
gen, dass die Rückführungsmechanismen die Ermittlung und
den besonderen Schutz von Personen in prekären Situationen,
darunter Menschen mit Behinderungen, ermöglichen, und im
Einklang mit ihren internationalen Verpflichtungen und Zu-
sagen den Grundsatz des Wohles des Kindes und der Famili-
enzusammenführung zu berücksichtigen;

f) fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-

nisierte Kriminalität408 und der dazugehörigen Protokolle,
nämlich des Zusatzprotokolls gegen die Schleusung von Mi-
granten auf dem Land-, See- und Luftweg409 und des Zusatz-
protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels410, nachdrücklich auf, sie voll umzusetzen, und fordert
die Staaten, die diese Übereinkünfte noch nicht ratifiziert ha-
ben beziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, auf,
dies mit Vorrang zu erwägen;

6. unterstreicht, wie wichtig die internationale, regio-
nale und bilaterale Zusammenarbeit ist, wenn es darum geht,
die Menschenrechte von Migranten zu schützen, und 

a) ersucht daher alle Staaten, internationalen Organi-
sationen und maßgeblichen Interessenträger, im Rahmen ih-
rer migrationspolitischen Konzepte und Initiativen dem glo-
balen Charakter des Migrationsphänomens Rechnung zu tra-
gen und der internationalen, regionalen und bilateralen Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet entsprechende Aufmerk-
samkeit zu widmen, namentlich indem sie Dialoge über Mi-
grationsfragen führen, an denen die Herkunfts-, Ziel- und
Transitländer sowie die Zivilgesellschaft, einschließlich der
Migranten, beteiligt sind, mit dem Ziel, unter anderem die Ur-
sachen und Folgen der Migration und das Problem der undo-
kumentierten oder irregulären Migration umfassend anzuge-
hen und dabei dem Schutz der Menschenrechte von Migran-
ten Vorrang einzuräumen;

b) ersucht die Mitgliedstaaten, das System der Ver-
einten Nationen, die internationalen Organisationen, die Zi-
vilgesellschaft und alle maßgeblichen Interessenträger, insbe-
sondere die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für
Menschenrechte und den Sonderberichterstatter des Men-
schenrechtsrats über die Menschenrechte von Migranten, da-
für Sorge zu tragen, dass der Gesichtspunkt der Menschen-
rechte von Migranten in die Schwerpunktbereiche der derzeit
im System der Vereinten Nationen geführten Diskussionen
über internationale Migration und Entwicklung einbezogen
wird, und unterstreicht in diesem Zusammenhang, wie wich-
tig es ist, den Gesichtspunkt der Menschenrechte als eine der
Prioritäten der für 2011 angesetzten informellen thematischen
Aussprache über internationale Migration und Entwicklung
sowie im Rahmen des Dialogs auf hoher Ebene über interna-
tionale Migration und Entwicklung, der gemäß Resolution
63/225 der Generalversammlung vom 19. Dezember 2008
während der achtundsechzigsten Tagung der Versammlung
im Jahr 2013 stattfinden wird, angemessen zu berücksichti-
gen;

408 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, Nr. 39574. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008
Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861.
409 Ebd., Vol. 2241, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III
Nr. 11/2008; AS 2006 5899.
410 Ebd., Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III
Nr. 220/2005; AS 2006 5917.
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c) bittet den Vorsitz des Ausschusses, vor der Gene-
ralversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung unter
dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschenrechte“ das
Wort zu ergreifen;

d) bittet den Sonderberichterstatter, der Generalver-
sammlung seinen Bericht auf ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschen-
rechte“ vorzulegen;

7. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der bei
den Vereinten Nationen vorhandenen Mittel die nötigen Res-
sourcen bereitzustellen, damit der Ausschuss 2010 je nach
den Anforderungen, die sich aus der Zahl der dem Ausschuss
vorgelegten Berichte ergeben, entweder eine höchstens drei-
wöchige Tagung oder zwei getrennte Tagungen abhalten
kann, und ersucht den Ausschuss, Möglichkeiten zur weiteren
Verbesserung der Wirksamkeit seiner Arbeitstagungen zu
prüfen und der Generalversammlung über die Nutzung seiner
Tagungszeit Bericht zu erstatten;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen
und darin eine Analyse der Mittel und Wege zur Förderung
der Menschenrechte von Migranten, insbesondere Kindern,
aufzunehmen, und beschließt, die Frage unter dem Punkt
„Förderung und Schutz der Menschenrechte“ weiter zu prü-
fen.

RESOLUTION 64/167

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)411.

64/167. Internationales Übereinkommen zum Schutz
aller Personen vor dem Verschwindenlassen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 61/177 vom 20. De-
zember 2006, mit der sie das Internationale Übereinkommen

zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen ver-
abschiedete und zur Unterzeichnung, zur Ratifikation und
zum Beitritt auflegte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/133 vom 18. De-
zember 1992, mit der sie die Erklärung über den Schutz aller
Personen vor dem Verschwindenlassen als einen Grundsatz-
katalog für alle Staaten verabschiedete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 63/186 vom
18. Dezember 2008 und die einschlägigen Resolutionen des
Menschenrechtsrats, namentlich die Resolution 10/10 vom
26. März 2009412, in der der Rat von dem Bericht der Arbeits-
gruppe zur Frage des Verschwindenlassens von Personen413

und von den darin enthaltenen Empfehlungen Kenntnis nahm,

insbesondere höchst besorgt über die Zunahme des Ver-
schwindenlassens von Personen in verschiedenen Regionen
der Welt, einschließlich Festnahmen, Entzugs der Freiheit
und Entführungen, wenn diese Teil des Verschwindenlassens
von Personen sind oder dem gleichkommen, sowie über die
wachsende Zahl von Berichten über die Drangsalierung,
Misshandlung und Einschüchterung von Zeugen des Ver-
schwindenlassens oder von Angehörigen verschwundener
Personen,

daran erinnernd, dass in dem Übereinkommen darge-
legt wird, dass jedes Opfer das Recht hat, die Wahrheit über
die Umstände des Verschwindenlassens, den Verlauf und die
Ergebnisse der Untersuchung und das Schicksal der ver-
schwundenen Person zu erfahren, und dass die Vertragsstaa-
ten verpflichtet sind, die zu diesem Zweck geeigneten Maß-
nahmen zu ergreifen,

in der Erkenntnis, dass in dem Übereinkommen das
Verschwindenlassen von Personen unter bestimmten Um-
ständen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt
wird,

sowie in der Erkenntnis, welche wertvolle Arbeit das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz dabei leistet, die Ein-
haltung des humanitären Völkerrechts auf diesem Gebiet zu
fördern,

anerkennend, dass das möglichst baldige, mit seiner Ra-
tifikation durch zwanzig Staaten bewirkte Inkrafttreten des
Übereinkommens und seine Durchführung ein bedeutsamer
Beitrag zur Beendigung der Straflosigkeit und zur Förderung
und zum Schutz aller Menschenrechte für alle sein werden,

1. begrüßt die Verabschiedung des Internationalen
Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Ver-
schwindenlassen414;

2. begrüßt es außerdem, dass das Übereinkommen
von einundachtzig Staaten unterzeichnet wurde und dass
achtzehn es ratifiziert haben beziehungsweise ihm beigetreten

411 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Belgien, Belize, Benin, Bolivien (Pluri-
nationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chi-
le, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Est-
land, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Ita-
lien, Japan, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Mona-
co, Mongolei, Montenegro, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Polen, Portugal, Republik
Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Swasiland, Timor-Leste, Togo, Tschad, Tsche-
chische Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Re-
publik und Zypern.

412 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. II, Abschn. A.
413 A/HRC/10/9 und Add.1.
414 Resolution 61/177, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 2009 II S. 932.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

498

sind, und fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen
noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben beziehungswei-
se ihm noch nicht beigetreten sind, auf, dies mit Vorrang zu
erwägen und die in den Artikeln 31 und 32 des Übereinkom-
mens vorgesehene Option betreffend den Ausschuss über das
Verschwindenlassen zu erwägen, damit es noch im Dezember
2009 in Kraft treten kann;

3. begrüßt ferner den Bericht des Generalsekretärs415;

4. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, ihre in-
tensiven Anstrengungen fortzusetzen, um den Staaten dabei
behilflich zu sein, Vertragsparteien des Übereinkommens zu
werden, mit dem Ziel, seine Universalität herbeizuführen;

5. ersucht die Einrichtungen und Organisationen der
Vereinten Nationen und bittet die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen und die Arbeitsgruppe zur
Frage des Verschwindenlassens von Personen, die Maßnah-
men zur Verbreitung von Informationen über das Überein-
kommen, zur Förderung seines Verständnisses, zur Vorberei-
tung seines Inkrafttretens und zur Unterstützung der Ver-
tragsstaaten bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach die-
sem Rechtsinstrument fortzusetzen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht
über den Stand des Übereinkommens und die Durchführung
dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 64/168

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)416.

64/168. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
bei der Bekämpfung des Terrorismus

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen,

sowie in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte417,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien418,

in Bekräftigung dessen, dass die Achtung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlich-
keit von grundlegender Bedeutung ist, einschließlich bei der
Bekämpfung des Terrorismus und der Angst vor dem Terro-
rismus,

sowie bekräftigend, dass die Staaten zum Schutz aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Personen ver-
pflichtet sind,

erneut darauf hinweisend, dass die im Einklang mit dem
Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschen-
rechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humani-
tären Völkerrecht, auf allen Ebenen getroffenen Maßnahmen
gegen den Terrorismus einen wichtigen Beitrag zur Funk-
tionsfähigkeit der demokratischen Institutionen und zur Wah-
rung des Friedens und der Sicherheit und damit zum vollen
Genuss der Menschenrechte leisten und dass es erforderlich
ist, diesen Kampf fortzusetzen, namentlich durch internatio-
nale Zusammenarbeit und die Stärkung der diesbezüglichen
Rolle der Vereinten Nationen,

zutiefst missbilligend, dass es im Kontext des Kampfes
gegen den Terrorismus zu Verletzungen der Menschenrechte
und Grundfreiheiten sowie zu Verstößen gegen das Flücht-
lingsvölkerrecht und das humanitäre Völkerrecht kommt,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von Maßnahmen, die
die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit untergraben
können, wie etwa die Inhaftierung von Personen, die terroris-
tischer Handlungen verdächtigt werden, ohne Rechtsgrundla-
ge für die Inhaftierung und ohne Gewährleistung eines ord-
nungsgemäßen Verfahrens, die Freiheitsentziehung, bei der
die inhaftierte Person dem Schutz des Gesetzes entzogen
wird, die Abhaltung von Verfahren gegen Verdächtige ohne
grundlegende Rechtsgarantien, die rechtswidrige Entziehung
der Freiheit und die Überstellung von Personen, die terroristi-
scher Handlungen verdächtigt werden, und die Rückführung
von Verdächtigen in bestimmte Länder, ohne in jedem Ein-
zelfall zu prüfen, ob stichhaltige Gründe für die Annahme be-
stehen, dass sie dort Gefahr liefen, gefoltert zu werden, sowie
Einschränkungen einer wirksamen Kontrolle von Terroris-
musbekämpfungsmaßnahmen,

betonend, dass alle im Kampf gegen den Terrorismus
angewendeten Maßnahmen, namentlich die Erstellung von
Personenprofilen und die Nutzung von diplomatischen Zusi-
cherungen, Absprachen und anderen Überstellungsabkom-
men oder -vereinbarungen mit den Verpflichtungen der Staa-
ten nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen

415 A/64/171.
416 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Ägypten, Angola, Äquatorialguinea,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus,
Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Domini-
kanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Indonesi-
en, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro, Nica-
ragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay,
Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, Sambia,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Slowakei, Sloweni-
en, Somalia, Spanien, Tschechische Republik, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

417 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
418 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
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Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und
dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen müssen,

unter Hinweis auf Artikel 30 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte und bekräftigend, dass die Hand-
lungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen sei-
nen Arten und Erscheinungsformen Aktivitäten sind, die auf
die Beseitigung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und
der Demokratie gerichtet sind, die territoriale Unversehrtheit
und die Sicherheit der Staaten bedrohen und rechtmäßig kon-
stituierte Regierungen destabilisieren, und dass die internatio-
nale Gemeinschaft die notwendigen Schritte unternehmen
soll, um die Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämp-
fung des Terrorismus zu verstärken419,

in Bekräftigung ihrer unmissverständlichen Verurtei-
lung aller Handlungen, Methoden und Praktiken des Terroris-
mus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen als krimi-
nell und nicht zu rechtfertigen, gleichviel, wo und von wem
sie begangen werden, und ungeachtet ihrer Beweggründe,
und erneut ihre Entschlossenheit bekundend, die internationa-
le Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Ter-
rorismus zu stärken,

in der Erkenntnis, dass die Achtung aller Menschen-
rechte, die Achtung der Demokratie und die Achtung der
Rechtsstaatlichkeit eng miteinander verknüpft sind und sich
gegenseitig verstärken,

bekräftigend, dass der Terrorismus nicht mit einer be-
stimmten Religion, Nationalität, Zivilisation oder ethnischen
Gruppe in Verbindung gebracht werden kann und soll,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, die
Verpflichtungen der Staaten in Bezug auf Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe ordnungsgemäß auszulegen und umzusetzen und
sich im Kampf gegen den Terrorismus streng an die Defini-
tion der Folter in Artikel 1 des Übereinkommens gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe420 zu halten,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/219 vom
18. Dezember 2002, 58/187 vom 22. Dezember 2003, 59/191
vom 20. Dezember 2004, 60/158 vom 16. Dezember 2005,
61/171 vom 19. Dezember 2006, 62/159 vom 18. Dezember
2007 und 63/185 vom 18. Dezember 2008, die Resolutionen
der Menschenrechtskommission 2003/68 vom 25. April
2003421, 2004/87 vom 21. April 2004422 und 2005/80 vom

21. April 2005423 und andere einschlägige Resolutionen und
Beschlüsse der Generalversammlung, der Menschenrechts-
kommission und des Menschenrechtsrats, einschließlich des
Ratsbeschlusses 2/112 vom 27. November 2006424 und der
Ratsresolutionen 7/7 vom 27. März 2008425 und 10/15 vom
26. März 2009426,

in der Erkenntnis, wie wichtig die am 8. September
2006 angenommene Weltweite Strategie der Vereinten Natio-
nen zur Bekämpfung des Terrorismus427 ist, in Bekräftigung
dessen, dass die Förderung und der Schutz der Menschen-
rechte für alle sowie die Rechtsstaatlichkeit für die Bekämp-
fung des Terrorismus unverzichtbar sind, in der Erkenntnis,
dass wirksame Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung und
der Schutz der Menschenrechte nicht einander widerspre-
chende, sondern vielmehr einander ergänzende und sich ge-
genseitig verstärkende Ziele sind, und unter Betonung der
Notwendigkeit, die Rechte der Opfer des Terrorismus zu för-
dern und zu schützen,

unter Hinweis auf die Resolution 6/28 des Menschen-
rechtsrats vom 14. Dezember 2007428, mit der der Rat be-
schloss, das Mandat des Sonderberichterstatters über die För-
derung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten bei der Bekämpfung des Terrorismus zu verlängern,

1. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnor-
men, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völ-
kerrecht, im Einklang steht;

2. beklagt zutiefst das Leid, das der Terrorismus den
Opfern und ihren Angehörigen zufügt, bringt ihre tiefe Soli-
darität mit ihnen zum Ausdruck und betont, wie wichtig es ist,
ihnen Hilfe zu gewähren;

3. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass
es im Kontext der Bekämpfung des Terrorismus zu Verlet-
zungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie zu
Verstößen gegen das Flüchtlingsvölkerrecht und das humani-
täre Völkerrecht kommt;

4. bekräftigt, dass Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung im Einklang mit dem Völkerrecht, namentlich den
internationalen Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvöl-
kerrecht und dem humanitären Völkerrecht, und somit unter
voller Berücksichtigung der Menschenrechte aller, ein-

419 Siehe Abschn. I, Ziff. 17 der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschen-
rechte verabschiedet wurden (A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III).
420 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
421 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschn. A.
422 Ebd., 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.

423 Ebd., 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.
424 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. I, Abschn. B.
425 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
426 Ebd., Sixty-fourth Session, Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. II,
Abschn. A.
427 Resolution 60/288.
428 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. I, Abschn. A.
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schließlich der Angehörigen nationaler oder ethnischer, reli-
giöser und sprachlicher Minderheiten, und in diesem Zusam-
menhang ohne Diskriminierung aufgrund der Rasse, der
Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion oder
der sozialen Herkunft durchzuführen sind;

5. bekräftigt außerdem die Verpflichtung der Staa-
ten, gewisse Rechte im Einklang mit Artikel 4 des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte429 als
Rechte anzuerkennen, die unter keinen Umständen außer
Kraft gesetzt werden können, erinnert im Hinblick auf alle an-
deren Rechte nach dem Pakt daran, dass jede Maßnahme zur
Außerkraftsetzung von Bestimmungen des Paktes in jedem
Falle mit dem genannten Artikel im Einklang stehen muss,
unterstreicht den Ausnahme- und Übergangscharakter solcher
Außerkraftsetzungen430 und fordert die Staaten in dieser Hin-
sicht auf, den an der Terrorismusbekämpfung beteiligten na-
tionalen Behörden die Wichtigkeit dieser Verpflichtungen
stärker bewusst zu machen;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei der Be-
kämpfung des Terrorismus

a) ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, ins-
besondere den internationalen Menschenrechtsnormen, dem
Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, in
Bezug auf das absolute Verbot der Folter und anderer grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe umfassend nachzukommen;

b) alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um si-
cherzustellen, dass Personen, denen die Freiheit entzogen
wurde, ungeachtet des Ortes der Festnahme oder der Frei-
heitsentziehung die ihnen nach dem Völkerrecht zustehenden
Garantien in Anspruch nehmen können, darunter die Über-
prüfung der Freiheitsentziehung und andere grundlegende
Rechtsgarantien;

c) sicherzustellen, dass keine Form der Freiheitsent-
ziehung die inhaftierte Person dem Schutz des Gesetzes ent-
zieht, und die Garantien zum Schutz der Freiheit, der Sicher-
heit und der Würde der Person im Einklang mit dem Völker-
recht, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnor-
men und des humanitären Völkerrechts, zu achten;

d) alle Häftlinge ungeachtet des Ortes der Freiheits-
entziehung im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich
der internationalen Menschenrechtsnormen und des humani-
tären Völkerrechts, zu behandeln;

e) das im Völkerrecht, namentlich in den internatio-
nalen Menschenrechtsnormen wie dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte sowie im humanitären
Völkerrecht und im Flüchtlingsvölkerrecht, verankerte Recht

der Personen auf Gleichheit vor dem Gesetz, auf Gleichheit
vor Gericht und auf ein faires Verfahren zu achten;

f) alle Menschenrechte einschließlich der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte zu achten, eingedenk
dessen, dass sich bestimmte Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung auf den Genuss dieser Rechte auswirken können;

g) sicherzustellen, dass die Leitlinien und Verfahren,
die bei allen Grenzkontrolloperationen und anderen der Ein-
reise vorgeschalteten Mechanismen angewendet werden, klar
definiert sind und in vollem Maße den Verpflichtungen ent-
sprechen, die sie nach dem Völkerrecht, insbesondere dem
Flüchtlingsvölkerrecht und den internationalen Menschen-
rechtsnormen, gegenüber den Personen haben, die um inter-
nationalen Schutz ersuchen;

h) die nach dem Flüchtlingsvölkerrecht und den in-
ternationalen Menschenrechtsnormen bestehenden Verpflich-
tungen zur Nichtzurückweisung voll einzuhalten und gleich-
zeitig unter voller Achtung dieser Verpflichtungen und ande-
rer rechtlicher Schutzbestimmungen im Einzelfall die Rechts-
gültigkeit einer Entscheidung über den Flüchtlingsstatus zu
überprüfen, wenn aufgrund glaubwürdiger und relevanter Be-
weise anzunehmen ist, dass die betreffende Person kriminelle
Handlungen, darunter terroristische Handlungen, begangen
hat, die unter die Ausschlussklauseln nach dem Flüchtlings-
völkerrecht fallen;

i) die Rückführung von Personen in ihr Herkunfts-
land oder einen Drittstaat, auch in den mit Terrorismus zu-
sammenhängenden Fällen, zu unterlassen, wenn eine solche
Überstellung den Verpflichtungen der Staaten nach dem Völ-
kerrecht, insbesondere den internationalen Menschenrechts-
normen, dem humanitären Völkerrecht und dem Flüchtlings-
völkerrecht, zuwiderlaufen würde, namentlich in Fällen, in
denen stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie
dort Gefahr liefen, gefoltert zu werden, oder in denen unter
Verstoß gegen das Flüchtlingsvölkerrecht ihr Leben oder ihre
Freiheit wegen ihrer Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ih-
rer politischen Überzeugung bedroht wäre, eingedenk dessen,
dass die Staaten möglicherweise zur strafrechtlichen Verfol-
gung nicht zurückgeführter Personen verpflichtet sind;

j) Personen nicht durch die Rückführung in ein ande-
res Land grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe auszusetzen, insofern eine solche Hand-
lung gegen ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen verstößt;

k) sicherzustellen, dass ihre Gesetze, die terroristi-
sche Handlungen unter Strafe stellen, zugänglich, präzise for-
muliert, nichtdiskriminierend und nicht rückwirkend sind und
mit dem Völkerrecht, einschließlich der Menschenrechtsnor-
men, im Einklang stehen;

l) die Praxis der Erstellung von Personenprofilen an-
hand von Stereotypen, die auf nach dem Völkerrecht verbote-
ner Diskriminierung beruhen, einschließlich aufgrund der
Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit und/oder der Religion,
nicht anzuwenden;

429 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
430 Siehe beispielsweise die Allgemeine Bemerkung Nr. 29 über Not-
standssituationen, die der Menschenrechtsausschuss am 24. Juli 2001
verabschiedete.
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m) sicherzustellen, dass die Vernehmungsmethoden,
die sie gegenüber Terrorismusverdächtigen anwenden, mit
ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen im Einklang stehen
und überprüft werden, um der Gefahr einer Verletzung ihrer
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, einschließlich der in-
ternationalen Menschenrechtsnormen, des Flüchtlingsvölker-
rechts und des humanitären Völkerrechts, vorzubeugen;

n) sicherzustellen, dass Personen, deren Menschen-
rechte oder Grundfreiheiten verletzt wurden, Zugang zu ei-
nem wirksamen Rechtsbehelf haben und dass die Opfer gege-
benenfalls eine angemessene, wirksame und rasche Wieder-
gutmachung erhalten, so auch indem die für derartige Verstö-
ße Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden;

o) ein ordnungsgemäßes Verfahren zu gewährleisten,
in Übereinstimmung mit allen einschlägigen Bestimmungen
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte417 und ihren
Verpflichtungen nach dem Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte, den Genfer Abkommen von
1949431 und den dazugehörigen Zusatzprotokollen von 1977432

und dem Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge433 und dem dazugehörigen Protokoll von 1967434

in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen;

p) alle Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung
nach den Grundsätzen der Gleichstellung der Geschlechter
und der Nichtdiskriminierung zu gestalten und durchzufüh-
ren;

7. legt den Staaten nahe, bei der Terrorismusbekämp-
fung die einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse der Ver-
einten Nationen über Menschenrechte zu berücksichtigen und
den von den Sonderverfahren und -mechanismen des Men-
schenrechtsrats abgegebenen Empfehlungen sowie den ein-
schlägigen Stellungnahmen und Auffassungen der Men-
schenrechtsvertragsorgane der Vereinten Nationen gebüh-
rend Rechnung zu tragen;

8. stellt fest, dass sie in ihrer Resolution 61/177 vom
20. Dezember 2006 das Internationale Übereinkommen zum
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen verab-
schiedet hat, und erkennt an, dass das Inkrafttreten des Über-
einkommens und seine Durchführung ein wichtiger Schritt
zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit bei der Bekämpfung
des Terrorismus sein wird;

9. erkennt an, dass auch weiterhin dafür gesorgt wer-
den muss, dass faire und klare Verfahren im Rahmen des
Sanktionsregimes der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des
Terrorismus gestärkt und damit effizienter und transparenter
werden, und begrüßt und befürwortet unter Betonung der
Wichtigkeit dieser Sanktionen bei der Bekämpfung des Ter-
rorismus die laufenden Anstrengungen des Sicherheitsrats zu-
gunsten dieser Ziele, darunter die weitere Überprüfung aller
Namen von Personen und Einrichtungen, die von dem Re-
gime erfasst sind;

10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, unter voller
Einhaltung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen die
Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten und ausreichende Men-
schenrechtsgarantien in ihren nationalen Verfahren für die
Aufnahme von Personen und Einrichtungen in die zur Be-
kämpfung des Terrorismus geführten Listen vorzusehen;

11. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte und den Sonderbericht-
erstatter des Menschenrechtsrats über die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Be-
kämpfung des Terrorismus, auch weiterhin zur Tätigkeit des
Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung beizutragen, so auch
indem sie das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Ach-
tung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit bei der
Bekämpfung des Terrorismus schärfen;

12. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über den Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten bei der Bekämpfung des Terrorismus435 und von der
früheren Tätigkeit des Sonderberichterstatters über die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten bei der Bekämpfung des Terrorismus im Einklang mit sei-
nem Mandat, das auf der Resolution 2005/80 der Menschen-
rechtskommission vom 21. April 2005423 sowie den Resolu-
tionen des Menschenrechtsrats 5/1 und 5/2 vom 18. Juni
2007436 und 6/28 vom 14. Dezember 2007428 beruht;

13. begrüßt den im Kontext des Kampfes gegen den
Terrorismus geführten Dialog zwischen dem Sicherheitsrat
und seinem Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus ei-
nerseits und den für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte zuständigen Organen andererseits und legt dem
Sicherheitsrat und seinem Ausschuss zur Bekämpfung des
Terrorismus nahe, die Verbindungen, die Zusammenarbeit
und den Dialog mit den zuständigen Menschenrechtsorganen,
insbesondere dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte, dem Sonderberichterstatter
über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus und an-
deren zuständigen Sonderverfahren und -mechanismen des
Menschenrechtsrats und den zuständigen Vertragsorganen zu
stärken und dabei der Förderung und dem Schutz der Men-
schenrechte und der Rechtsstaatlichkeit bei den laufenden Tä-

431 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989
Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300.
432 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989 Nr. 62; öBGBl.
Nr. 527/1982; AS 1982 1362 (Protokoll I); dBGBl. 1990 II S. 1637;
LGBl. 1989 Nr. 63; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982 1432 (Protokoll II).
433 Ebd., Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15; öBGBl. Nr. 55/1955; AS
1955 443.
434 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974; AS
1968 1189.

435 A/64/186.
436 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. IV, Abschn. A.
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tigkeiten gemäß den einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats zur Frage des Terrorismus gebührend Rechnung zu
tragen;

14. fordert die Staaten und gegebenenfalls die anderen
in Betracht kommenden Akteure auf, die Weltweite Strategie
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus427,
in der unter anderem die Achtung der Menschenrechte für alle
und die Rechtsstaatlichkeit als wesentliche Grundlage des
Kampfes gegen den Terrorismus bekräftigt werden, auch wei-
terhin umzusetzen;

15. ersucht den Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung,
auch künftig darauf hinzuwirken, dass die Vereinten Natio-
nen die Mitgliedstaaten in ihrem Bemühen, bei der Bekämp-
fung des Terrorismus ihre Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnor-
men, des Flüchtlingsvölkerrechts und des humanitären Völ-
kerrechts, einzuhalten, koordinierter und stärker unterstützen
können;

16. ermutigt die zuständigen Organe und Institutionen
der Vereinten Nationen sowie die internationalen, regionalen
und subregionalen Organisationen, insbesondere die am Ar-
beitsstab Terrorismusbekämpfung mitwirkenden Organisa-
tionen, die im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat und
nach Bedarf auf Antrag technische Hilfe im Zusammenhang
mit der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus leisten,
im Rahmen ihrer technischen Hilfe stärker darauf hinzuwir-
ken, dass die internationalen Menschenrechtsnormen, das
Flüchtlingsvölkerrecht und das humanitäre Völkerrecht so-
wie die Rechtsstaatlichkeit geachtet werden;

17. fordert die zuständigen Organe und Institutionen
der Vereinten Nationen sowie die internationalen, regionalen
und subregionalen Organisation, namentlich das Büro der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung im Rahmen seines Mandats im Zusammenhang mit der
Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus, nachdrücklich
auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, um auf Antrag techni-
sche Hilfe beim Aufbau von Kapazitäten in den Mitgliedstaa-
ten zur Erarbeitung und Durchführung von Hilfe- und Unter-
stützungsprogrammen für Opfer des Terrorismus zu leisten,
im Einklang mit den einschlägigen innerstaatlichen Rechts-
vorschriften;

18. fordert die internationalen, regionalen und subre-
gionalen Organisationen auf, den Informationsaustausch, die
Koordinierung und die Zusammenarbeit bei der Förderung
des Schutzes der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und
der Rechtsstaatlichkeit bei der Bekämpfung des Terrorismus
zu stärken;

19. ersucht den Sonderberichterstatter über die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten bei der Bekämpfung des Terrorismus, im Rahmen seines
Mandats Empfehlungen in Bezug auf die Verhütung, Be-
kämpfung und Wiedergutmachung von Verletzungen der
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Kontext der Be-
kämpfung des Terrorismus abzugeben;

20. ersucht alle Regierungen, mit dem Sonderbericht-
erstatter über die Förderung und den Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terroris-
mus bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben und
Pflichten voll zusammenzuarbeiten, so auch indem sie auf
seine dringenden Appelle rasch reagieren und die erbetenen
Informationen zur Verfügung stellen und ernsthaft erwägen,
ihn auf seine Bitte hin zum Besuch ihres Landes einzuladen,
sowie mit den anderen zuständigen Verfahren und Mechanis-
men des Menschenrechtsrats betreffend die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der
Bekämpfung des Terrorismus zusammenzuarbeiten;

21. begrüßt die Arbeit, die die Hohe Kommissarin der
Vereinten Nationen für Menschenrechte leistet, um das ihr im
Jahr 2005 in Resolution 60/158 erteilte Mandat durchzufüh-
ren, und ersucht sie, ihre diesbezüglichen Anstrengungen
fortzusetzen;

22. ersucht den Generalsekretär, dem Menschen-
rechtsrat sowie der Generalversammlung auf ihrer fünfund-
sechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution vorzulegen;

23. beschließt, den Bericht des Sonderberichterstatters
über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus auf ih-
rer fünfundsechzigsten Tagung zu behandeln.

RESOLUTION 64/169

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)437.

64/169. Internationales Jahr der Menschen afrikanischer 
Abstammung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte438, in der verkündet wird, dass alle Menschen frei
und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Un-
terschied Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und
Freiheiten haben,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte439, den Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte439, das Interna-

437 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Belarus, Belize, Bolivien (Plurina-
tionaler Staat), Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Indien, Kolumbien, Panama, Peru, Se-
negal, Uruguay und Vereinigte Staaten von Amerika.
438 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
439 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
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tionale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung440, das Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Diskriminierung der Frau441, das Überein-
kommen über die Rechte des Kindes442, die Internationale
Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitneh-
mer und ihrer Familienangehörigen443, das Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen444 und an-
dere einschlägige internationale Menschenrechtsübereinkünf-
te,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmun-
gen der Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen, insbesondere der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Wien445 und der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban446,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 62/122 vom
17. Dezember 2007, 63/5 vom 20. Oktober 2008 und 64/15
vom 16. November 2009 über das ständige Mahnmal für die
Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels
und die Wahrung ihres Gedenkens,

1. erklärt das am 1. Januar 2011 beginnende Jahr
zum Internationalen Jahr der Menschen afrikanischer Ab-
stammung, mit dem Ziel, die einzelstaatlichen Maßnahmen
und die regionale und internationale Zusammenarbeit zu-
gunsten der Menschen afrikanischer Abstammung zu verstär-
ken, um diesen den vollen Genuss der wirtschaftlichen, kultu-
rellen, sozialen, bürgerlichen und politischen Rechte und ihre
Teilhabe und Einbindung in alle politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Aspekte der Gesellschaft zu ermögli-
chen und eine bessere Kenntnis und größere Achtung ihres
vielfältigen Erbes und ihrer vielfältigen Kultur zu fördern;

2. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats und der vorhandenen Ressourcen sowie
die Zivilgesellschaft, Vorbereitungen für das Jahr zu treffen
und Initiativen zu ermitteln, die zu seinem Erfolg beitragen
könnten;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht

vorzulegen, der den Entwurf eines Aktivitätenprogramms für
das Jahr enthält, und dabei die Auffassungen und Empfehlun-
gen der Mitgliedstaaten, der Hohen Kommissarin der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, des Ausschusses für die
Beseitigung der Rassendiskriminierung, der Arbeitsgruppe
von Sachverständigen des Menschenrechtsrats für Menschen
afrikanischer Abstammung und gegebenenfalls anderer zu-
ständiger Organisationen, Fonds und Programme der Verein-
ten Nationen zu berücksichtigen.

RESOLUTION 64/170

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 132 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)447:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabun,
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Sin-
gapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Keine.

440 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80;
öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
441 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS
1999 1579.
442 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS
1998 2055.
443 Ebd., Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution
45/158 der Generalversammlung, Anlage.
444 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
445 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
446 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.

447 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Kuba (im Namen der Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebunde-
nen Länder sind).
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64/170. Menschenrechte und einseitige Zwangs-
maßnahmen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu
diesem Thema, zuletzt Resolution 63/179 vom 18. Dezember
2008, auf die Resolution 12/22 des Menschenrechtsrats vom
2. Oktober 2009448 und auf die früheren Resolutionen des Ra-
tes und der Menschenrechtskommission,

in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Be-
stimmungen in der von der Generalversammlung in ihrer Re-
solution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten,
insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass kein
Staat wirtschaftliche, politische oder sonstige Zwangsmaß-
nahmen gegen einen anderen Staat anwenden oder ihre An-
wendung begünstigen darf, um von ihm die Unterordnung bei
der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs, der gemäß der Resolution 63/179 der Generalversamm-
lung vorgelegt wurde449, und den Berichten des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Versammlungsresolutionen
52/120 vom 12. Dezember 1997450 und 55/110 vom 4. De-
zember 2000451,

betonend, dass einseitige Zwangsmaßnahmen und -ge-
setze gegen das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht, die
Charta der Vereinten Nationen und die Normen und Grund-
sätze zur Regelung der friedlichen Beziehungen zwischen
den Staaten verstoßen,

in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allge-
meingültig und unteilbar sind, einander bedingen und mitein-
ander verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang erneut
erklärend, dass das Recht auf Entwicklung ein fester Bestand-
teil aller Menschenrechte ist,

unter Hinweis auf das Schlussdokument der vom 11. bis
16. Juli 2009 in Scharm esch-Scheich (Ägypten) abgehalte-
nen fünfzehnten Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungs-
chefs der Bewegung der nichtgebundenen Länder452 sowie die
auf früheren Gipfeltreffen und Konferenzen angenommenen
Dokumente, in denen die Mitgliedstaaten der Bewegung
übereinkamen, derartige Maßnahmen oder Gesetze und ihre
weitere Anwendung abzulehnen und zu verurteilen, sich wei-
ter beharrlich um ihre effektive Aufhebung zu bemühen und
die anderen Staaten nachdrücklich aufzufordern, Gleiches zu
tun, wie von der Generalversammlung und anderen Organen
der Vereinten Nationen gefordert, und die diese Maßnahmen
oder Gesetze anwendenden Staaten zu ersuchen, sie sofort
vollständig zurückzunehmen,

sowie daran erinnernd, dass die Staaten auf der vom
14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz
über Menschenrechte aufgefordert wurden, alle nicht im Ein-
klang mit dem Völkerrecht und der Charta stehenden einseiti-
gen Maßnahmen zu unterlassen, die die Handelsbeziehungen
zwischen den Staaten behindern und der vollen Verwirkli-
chung aller Menschenrechte im Wege stehen453 und die außer-
dem die Handelsfreiheit ernsthaft gefährden,

eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der am
12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale Entwicklung ver-
abschiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung454, der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing,
die am 15. September 1995 von der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz verabschiedet wurden455, der Istanbul-Erklärung über
menschliche Siedlungen und der Habitat-Agenda, die am
14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) verab-
schiedet wurden456, sowie in ihren fünfjährlichen Überprüfun-
gen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die negativen
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die inter-
nationalen Beziehungen, den Handel, die Investitionen und
die Zusammenarbeit,

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis darüber,
dass die Lage der Kinder in einigen Ländern durch einseitige
Zwangsmaßnahmen beeinträchtigt wird, die weder mit dem
Völkerrecht noch mit der Charta im Einklang stehen, die Han-
delsbeziehungen zwischen den Staaten und die volle Ver-
wirklichung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
behindern und dem Wohlergehen der Bevölkerung in den be-
troffenen Ländern entgegenstehen, mit besonders schweren
Folgen für Frauen und Kinder, einschließlich Jugendlicher,

tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die
von der Generalversammlung, dem Menschenrechtsrat, der
Menschenrechtskommission und den in jüngster Zeit veran-
stalteten großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu die-
ser Frage verabschiedet wurden, und im Widerspruch zu dem
allgemeinen Völkerrecht und der Charta nach wie vor einsei-
tige Zwangsmaßnahmen erlassen und angewandt werden, mit
allen ihren negativen Auswirkungen, namentlich ihren Extra-

448 Siehe A/HRC/12/50, Erster Teil, Kap. I.
449 A/64/219.
450 A/53/293 und Add.1.
451 A/56/207 und Add.1.
452 A/63/965-S/2009/514, Anlage.

453 Siehe A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
454 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6–
12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum2.htm.
455 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–
15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
456 Report of the United Nations Conference on Human Settlements
(Habitat II), Istanbul, 3–14 June 1996 (United Nations publication,
Sales No. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. Deutsche
Übersetzung in: Abschlußdokumente: Die HABITAT-Agenda und die
Istanbul-Erklärung über menschliche Siedlungen, hrsg. v. Bundesminis-
terium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Bonn, 1997.
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territorialwirkungen, auf die sozialen und humanitären Tätig-
keiten und auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
der Entwicklungsländer, wodurch zusätzliche Hindernisse für
den vollen Genuss aller Menschenrechte durch Völker und
Einzelpersonen errichtet werden, die der Herrschaftsgewalt
von Drittstaaten unterstehen,

eingedenk aller Extraterritorialwirkungen einseitiger ge-
setzgeberischer, administrativer und wirtschaftlicher Maß-
nahmen, Regelungen und Praktiken mit Zwangscharakter, die
sich gegen den Entwicklungsprozess und die verstärkte Gel-
tendmachung der Menschenrechte in den Entwicklungslän-
dern richten und die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte behindern,

erneut erklärend, dass einseitige Zwangsmaßnahmen
ein wesentliches Hindernis für die Umsetzung der Erklärung
über das Recht auf Entwicklung457 darstellen,

unter Hinweis auf den gemeinsamen Artikel 1 Absatz 2
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte458 und des Internationalen Paktes über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte458, in dem es unter anderem
heißt, dass ein Volk in keinem Falle seiner eigenen Existenz-
mittel beraubt werden darf,

Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen
der Offenen Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrats über das
Recht auf Entwicklung und insbesondere in Bekräftigung ih-
rer Kriterien, nach denen einseitige Zwangsmaßnahmen eines
der Hindernisse für die Umsetzung der Erklärung über das
Recht auf Entwicklung darstellen,

1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Verab-
schiedung oder Anwendung einseitiger Maßnahmen einzu-
stellen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht, der Char-
ta der Vereinten Nationen und den die friedlichen Beziehun-
gen zwischen den Staaten regelnden Normen und Grundsät-
zen stehen, insbesondere von Zwangsmaßnahmen mit allen
ihren Extraterritorialwirkungen, welche die Handelsbezie-
hungen zwischen den Staaten behindern und so der vollen
Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte459 und anderen internationalen Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte im Weg
stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen und Völ-
kern auf Entwicklung;

2. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
keinerlei einseitige Maßnahmen zu verabschieden, die nicht
im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta stehen und
die die umfassende Verwirklichung der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung der Bevölkerung, insbesondere der
Kinder und Frauen, in den betroffenen Ländern verhindern,

ihr Wohlergehen einschränken und Hindernisse für den vol-
len Genuss ihrer Menschenrechte aufwerfen, einschließlich
des Rechts eines jeden Menschen auf einen für seine Gesund-
heit und sein Wohlergehen angemessenen Lebensstandard so-
wie seines Rechts auf Nahrung, medizinische Versorgung
und die notwendigen sozialen Dienste, sowie sicherzustellen,
dass Nahrungsmittel und Medikamente nicht als politisches
Druckmittel eingesetzt werden;

3. wendet sich entschieden gegen den extraterritoria-
len Charakter derjenigen Maßnahmen, die zusätzlich die Sou-
veränität von Staaten bedrohen, und fordert in diesem Zusam-
menhang alle Mitgliedstaaten auf, diese Maßnahmen weder
anzuerkennen noch anzuwenden sowie gegebenenfalls admi-
nistrative oder gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen,
um den extraterritorialen Anwendungen oder Wirkungen ein-
seitiger Zwangsmaßnahmen entgegenzutreten;

4. verurteilt die anhaltende einseitige Anwendung
und Durchsetzung einseitiger Zwangsmaßnahmen durch be-
stimmte Mächte und weist diese Maßnahmen mit allen ihren
Extraterritorialwirkungen als politische oder wirtschaftliche
Druckmittel gegen ein Land, insbesondere gegen Entwick-
lungsländer, zurück, weil sie diese Länder an der Ausübung
ihres Rechts hindern sollen, über ihr eigenes politisches, wirt-
schaftliches und soziales System frei zu entscheiden, und weil
sie die Verwirklichung aller Menschenrechte weiter Kreise
der Bevölkerung, insbesondere von Kindern, Frauen und älte-
ren Menschen, beeinträchtigen;

5. erklärt erneut, dass lebenswichtige Güter wie Nah-
rungsmittel und Medikamente nicht als politisches Druckmit-
tel eingesetzt werden dürfen und dass Menschen unter keinen
Umständen der eigenen Mittel zur Sicherung der Existenz
und der Entwicklung beraubt werden dürfen;

6. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige
Maßnahmen ergriffen haben, auf, die Grundsätze des Völker-
rechts, die Charta, die Erklärungen der Konferenzen der Ver-
einten Nationen und der Weltkonferenzen sowie die einschlä-
gigen Resolutionen zu befolgen und ihre Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten aus den internationalen Menschen-
rechtsübereinkünften, deren Vertragspartei sie sind, zu erfül-
len, indem sie diese Maßnahmen so bald wie möglich aufhe-
ben;

7. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht al-
ler Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren poli-
tischen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Entwicklung frei nachgehen können;

8. erinnert daran, dass nach der in der Anlage zur Re-
solution 2625 (XXV) der Generalversammlung vom 24. Ok-
tober 1970 enthaltenen Erklärung über Grundsätze des Völ-
kerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und nach den einschlägigen
Grundsätzen und Bestimmungen in der von der Versamm-
lung in ihrer Resolution 3281 (XXIX) verkündeten Charta der
wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, insbeson-
dere deren Artikel 32, ein Staat keine wirtschaftlichen, politi-
schen oder sonstigen Zwangsmaßnahmen gegen einen ande-

457 Resolution 41/128, Anlage.
458 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
459 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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ren Staat anwenden oder deren Anwendung begünstigen darf,
um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner sou-
veränen Rechte zu erlangen oder von ihm Vorteile irgendwel-
cher Art zu erwirken;

9. weist alle Versuche, einseitige Zwangsmaßnah-
men einzuleiten, zurück und fordert den Menschenrechtsrat
nachdrücklich auf, bei seinen Arbeiten im Zusammenhang
mit der Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung die nega-
tiven Auswirkungen dieser Maßnahmen, namentlich die
durch den Erlass völkerrechtswidriger innerstaatlicher Geset-
ze und ihre extraterritoriale Anwendung verursachten Aus-
wirkungen, voll zu berücksichtigen;

10. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
im Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung
und dem Schutz des Rechts auf Entwicklung und angesichts
der Wirkungen, die einseitige Zwangsmaßnahmen nach wie
vor auf die Bevölkerung von Entwicklungsländern ausüben,
in ihrem Jahresbericht an die Generalversammlung vorrangig
auf diese Resolution einzugehen;

11. unterstreicht, dass einseitige Zwangsmaßnahmen
eines der wesentlichen Hindernisse für die Umsetzung der Er-
klärung über das Recht auf Entwicklung457 sind, und fordert in
dieser Hinsicht alle Staaten auf, die einseitige Verhängung
wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen und die extraterritoriale
Anwendung innerstaatlicher Gesetze zu vermeiden, die nach
Feststellung der Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrats für
das Recht auf Entwicklung den Grundsätzen des freien Han-
dels zuwiderlaufen und die Entwicklung der Entwicklungs-
länder behindern;

12. erkennt an, dass die Staaten in der Grundsatzerklä-
rung, die während der ersten Phase des Weltgipfels über die
Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. Dezember 2003 in
Genf verabschiedet wurde460, mit allem Nachdruck aufgefor-
dert wurden, beim Aufbau der Informationsgesellschaft ein-
seitige Maßnahmen, die nicht im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen stehen, zu ver-
meiden und zu unterlassen;

13. unterstützt die Bitte des Menschenrechtsrats an al-
le Sonderberichterstatter und bestehenden thematischen Me-
chanismen des Rates auf dem Gebiet der wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte, im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats die schädlichen Auswirkungen und Folgen einseiti-
ger Zwangsmaßnahmen gebührend zu beachten;

14. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
aller Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, weiter-
hin ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen
und negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen
auf ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen analytischen

Bericht hierzu vorzulegen, und erklärt erneut, dass praktische
Präventivmaßnahmen in dieser Hinsicht hervorzuheben sind;

15. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundsechzigs-
ten Tagung unter dem Unterpunkt „Menschenrechtsfragen,
einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung
der effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten“ mit Vorrang zu behandeln.

RESOLUTION 64/171

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)461.

64/171. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der
Charta der Vereinten Nationen, insbesondere des Artikels 1
Absatz 3, sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden462, die internationale Zusammenarbeit zu för-
dern, damit es in stärkerem Umfang zu einer echten Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Menschenrechte kommt,

unter Hinweis auf die von ihr am 8. September 2000
verabschiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen463 und ihre Resolution 63/180 vom 18. Dezember 2008,
die Resolution 10/6 des Menschenrechtsrats vom 26. März
2009464 und die Resolutionen der Menschenrechtskommission
über die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Menschenrechte,

sowie unter Hinweis auf die vom 31. August bis 8. Sep-
tember 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz und
die vom 20. bis 24. April 2009 in Genf abgehaltene Durban-
Überprüfungskonferenz sowie ihre Rolle bei der Stärkung der
internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte,

anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für die
volle Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, na-
mentlich für die wirksame Förderung und den wirksamen
Schutz aller Menschenrechte, unabdingbar ist,

460 A/C.2/59/3, Anlage, Kap. I, Abschn. A. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_geneva_doc4d.pdf.

461 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Kuba (im Namen der Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebunde-
nen Länder sind).
462 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
463 Siehe Resolution 55/2.
464 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. II, Abschn. A.
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sowie anerkennend, dass die Förderung und der Schutz
der Menschenrechte auf den Grundsätzen der Zusammenar-
beit und eines echten Dialogs beruhen und darauf gerichtet
sein sollen, die Mitgliedstaaten verstärkt in die Lage zu ver-
setzen, ihren Menschenrechtsverpflichtungen zum Wohle al-
ler Menschen nachzukommen,

erneut erklärend, dass ein Dialog zwischen den Religio-
nen, Kulturen und Zivilisationen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte erheblich zur Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet beitragen könnte,

hervorhebend, dass es gilt, weitere Fortschritte bei der
Förderung und Festigung der Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten zu erzielen, unter anderem durch inter-
nationale Zusammenarbeit,

unterstreichend, dass gegenseitiges Verständnis, Dia-
log, Zusammenarbeit, Transparenz und Vertrauensbildung
wichtige Bestandteile aller Tätigkeiten zur Förderung und
zum Schutz der Menschenrechte sind,

unter Hinweis auf die von der Unterkommission für die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung verabschiedete Resolution
2000/22 vom 18. August 2000 über die Förderung des Dia-
logs über Menschenrechtsfragen465,

1. erklärt erneut, dass es eines der Ziele der Verein-
ten Nationen und die Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, die
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern, zu schützen
und zu ihrer Achtung zu ermutigen, unter anderem durch in-
ternationale Zusammenarbeit;

2. erkennt an, dass die Staaten neben ihren eigenen
Verantwortlichkeiten gegenüber ihrer jeweiligen Gesellschaft
gemeinschaftlich dafür verantwortlich sind, weltweit die
Grundsätze der Menschenwürde, der Gleichberechtigung und
der Gleichstellung zu wahren;

3. erklärt erneut, dass der Dialog zwischen den Kul-
turen und Zivilisationen die Förderung einer Kultur der Tole-
ranz und der Achtung der Vielfalt erleichtert, und begrüßt in
diesem Zusammenhang die Veranstaltung von Konferenzen
und Tagungen auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene über den Dialog zwischen den Kulturen;

4. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Ak-
teure nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu er-
richten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung
und Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verstän-
digung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen
Vielfalt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle
Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gründen;

5. bekräftigt, wie wichtig es für die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte und für die Verwirklichung

der Ziele des Kampfes gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz ist, die internationale Zusammenarbeit zu verstär-
ken;

6. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte im Ein-
klang mit den in der Charta der Vereinten Nationen veranker-
ten Zielen und Grundsätzen und mit dem Völkerrecht wir-
kungsvoll und konkret zur dringend gebotenen Verhütung
von Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten
beitragen sollte;

7. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten von den Grundsätzen der Universalität, der Nicht-
selektivität, der Objektivität und der Transparenz geleitet sein
sollen, in einer Art und Weise, die mit den in der Charta ver-
ankerten Zielen und Grundsätzen vereinbar ist;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisatio-
nen und die zwischenstaatlichen Organisationen auf, auch
weiterhin einen konstruktiven Dialog und Konsultationen zur
Vertiefung der Verständigung und zur Förderung und zum
Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu führen,
und ermutigt die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv dazu
beizutragen;

9. bittet die Staaten und die zuständigen Mechanis-
men und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wech-
selseitigen Zusammenarbeit, der Verständigung und des Dia-
logs zu beachten, wenn es darum geht, die Förderung und den
Schutz aller Menschenrechte zu gewährleisten;

10. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit
mit der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte Konsultationen mit Staaten und mit zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen über Mittel
und Wege zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit
und des Dialogs in den Menschenrechtsmechanismen der
Vereinten Nationen, einschließlich des Menschenrechtsrats,
sowie über diesbezügliche Hindernisse und Herausforderun-
gen und Möglichkeiten zu deren Überwindung zu führen;

11. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
fünfundsechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 64/172

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 133 Stimmen bei
23 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)466:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-

465 Siehe E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, Kap. II, Abschn. A.

466 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Brasilien, China und Kuba (im Namen der Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der
nichtgebundenen Länder sind).
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en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik La-
os, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indone-
sien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordani-
en, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Le-
sotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretani-
en, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Serbi-
en, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesi-
en, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Ver-
einigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Repu-
blik.

Dagegen: Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Georgien, Israel, Kanada, Litauen, Marshallinseln, Neu-
seeland, Niederlande, Palau, Polen, Schweden, Schweiz, Slowa-
kei, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Norwe-
gen, Österreich, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
mänien, Samoa, San Marino, Slowenien, Spanien, Türkei, Ukrai-
ne, Vanuatu, Zypern.

64/172. Das Recht auf Entwicklung

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, in der
insbesondere die Entschlossenheit bekundet wird, den sozia-
len Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer
Freiheit zu fördern und zu diesem Zweck den wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritt aller Völker durch internationale Ein-
richtungen zu fördern,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte467 sowie auf den Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte468 und den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte468,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse aller großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im
Wirtschafts- und Sozialbereich,

ferner unter Hinweis darauf, dass die von der General-
versammlung in ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember
1986 verabschiedete Erklärung über das Recht auf Entwick-
lung bestätigte, dass das Recht auf Entwicklung ein unveräu-
ßerliches Menschenrecht ist und dass die Gleichheit der Ent-
wicklungschancen ein Vorrecht der Nationen wie auch der
einzelnen Menschen ist, aus denen die Nationen sich zusam-
mensetzen, und dass der einzelne Mensch zentrales Subjekt
und Nutznießer der Entwicklung ist,

betonend, dass in der Erklärung und dem Aktionspro-
gramm von Wien469 bekräftigt wurde, dass das Recht auf Ent-
wicklung ein universelles und unveräußerliches Recht und
ein fester Bestandteil der grundlegenden Menschenrechte ist
und dass der einzelne Mensch zentrales Subjekt und Nutznie-
ßer der Entwicklung ist,

in Bekräftigung des Ziels, das Recht auf Entwicklung
für jeden zur Wirklichkeit werden zu lassen, wie in der von
der Generalversammlung am 8. September 2000 verabschie-
deten Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen470 dar-
gelegt,

in großer Sorge darüber, dass die Mehrheit der indige-
nen Völker der Welt in einem Zustand der Armut lebt, und in
der Erkenntnis, dass die negativen Auswirkungen der Armut
und der Ungleichheit auf die indigenen Völker dringend an-
gegangen werden müssen, indem sichergestellt wird, dass sie
in die Entwicklungs- und Armutsbekämpfungsprogramme
voll und wirksam einbezogen werden,

bekräftigend, dass alle bürgerlichen, kulturellen, wirt-
schaftlichen, politischen und sozialen Rechte, einschließlich
des Rechts auf Entwicklung, allgemeingültig, unteilbar und
miteinander verknüpft sind und einander bedingen und ver-
stärken,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die feh-
lenden Fortschritte bei den Handelsverhandlungen der Welt-
handelsorganisation und in Bekräftigung der Notwendigkeit
eines erfolgreichen Ausgangs der Doha-Entwicklungsrunde
in Schlüsselbereichen wie Landwirtschaft, Marktzugang für
nichtlandwirtschaftliche Produkte, Handelserleichterungen,
Entwicklung und Dienstleistungen,

unter Hinweis auf das Ergebnis der vom 20. bis
25. April 2008 in Accra abgehaltenen zwölften Tagung der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen zum Thema „Auseinandersetzung mit den Chancen und
Herausforderungen der Globalisierung für die Entwick-
lung“471,

467 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
468 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).

469 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
470 Siehe Resolution 55/2.
471 Siehe TD/442 und Corr.1.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

509

sowie unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen,
die Resolution 12/23 des Menschenrechtsrats vom 2. Oktober
2009472, die früheren Resolutionen des Rates sowie diejenigen
der Menschenrechtskommission über das Recht auf Entwick-
lung, insbesondere die Kommissionsresolution 1998/72 vom
22. April 1998473 über die dringende Notwendigkeit weiterer
Fortschritte bei der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, wie in der Erklärung über das Recht auf Entwicklung
dargelegt,

unter Begrüßung der Ergebnisse der vom 22. bis 26. Ju-
ni 2009 in Genf abgehaltenen zehnten Tagung der Arbeits-
gruppe des Menschenrechtsrats für das Recht auf Entwick-
lung, die in dem Bericht der Arbeitsgruppe474 enthalten sind
und auf die in dem Bericht des Generalsekretärs475 Bezug ge-
nommen wird,

unter Hinweis auf die vom 11. bis 16. Juli 2009 in
Scharm esch-Scheich (Ägypten) abgehaltene fünfzehnte Gip-
felkonferenz der Staats- und Regierungschefs der Bewegung
der nichtgebundenen Länder und die früheren Gipfeltreffen
und Konferenzen, auf denen die Mitgliedstaaten der Bewe-
gung die Notwendigkeit unterstrichen, das Recht auf Ent-
wicklung mit Vorrang umzusetzen,

erneut ihre weitere Unterstützung für die Neue Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas476 als Entwicklungsrah-
men für Afrika bekundend,

tief besorgt über die negativen Auswirkungen der welt-
weiten Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Verwirklichung
des Rechts auf Entwicklung,

anerkennend, dass Armut ein Affront gegen die Men-
schenwürde ist,

sowie anerkennend, dass extreme Armut und Hunger
die größte weltweite Bedrohung sind, deren Beseitigung ent-
sprechend dem Millenniums-Entwicklungsziel 1 das kollekti-
ve Engagement der internationalen Gemeinschaft erfordert,
und daher die internationale Gemeinschaft, einschließlich des
Menschenrechtsrats, dazu auffordernd, zur Erreichung dieses
Zieles beizutragen,

ferner anerkennend, dass historische Ungerechtigkeiten
zweifellos zu Armut, Unterentwicklung, Marginalisierung,
sozialer Ausgrenzung, wirtschaftlichen Disparitäten, Instabi-
lität und Unsicherheit beigetragen haben, unter denen viele
Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, insbesondere in
den Entwicklungsländern, zu leiden haben,

betonend, dass die Beseitigung der Armut ein entschei-
dend wichtiger Bestandteil der Förderung und Verwirkli-

chung des Rechts auf Entwicklung ist, dass Armut ein mehr-
dimensionales Problem ist, das einen mehrdimensionalen,
ganzheitlichen Ansatz erfordert, um auf die wirtschaftlichen,
politischen, sozialen, ökologischen und institutionellen
Aspekte auf allen Ebenen einzugehen, insbesondere im Rah-
men des Millenniums-Entwicklungsziels, bis 2015 den Anteil
der Weltbevölkerung, dessen Einkommen weniger als einen
Dollar pro Tag beträgt, und den Anteil der Menschen, die
Hunger leiden, zu halbieren,

1. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen an, die die Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrats für
das Recht auf Entwicklung auf ihrer zehnten Tagung im Kon-
sens verabschiedete474, und fordert ihre unverzügliche, voll-
ständige und wirksame Umsetzung durch das Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und
andere maßgebliche Akteure;

2. unterstützt die Erfüllung des vom Menschen-
rechtsrat in seiner Resolution 9/3 vom 24. September 2008477

verlängerten Mandats der Arbeitsgruppe in dem Bewusstsein,
dass die Arbeitsgruppe Jahrestagungen mit einer Dauer von
fünf Arbeitstagen abhalten und dem Rat ihre Berichte vorle-
gen wird;

3. unterstützt außerdem die Erfüllung des vom Men-
schenrechtsrat in seiner Resolution 9/3 verlängerten Mandats
der im Rahmen der Arbeitsgruppe eingerichteten Sonderar-
beitsgruppe auf hoher Ebene für die Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung in dem weiteren Bewusstsein, dass
die Sonderarbeitsgruppe Jahrestagungen mit einer Dauer von
sieben Arbeitstagen abhalten und der Arbeitsgruppe ihre Be-
richte vorlegen wird;

4. unterstreicht die einschlägigen Bestimmungen der
Resolution 60/251 der Generalversammlung vom 15. März
2006 zur Einrichtung des Menschenrechtsrats und fordert in
dieser Hinsicht den Rat zur Umsetzung der Vereinbarung auf,
auch weiterhin darauf hinzuwirken, dass seine Agenda die
nachhaltige Entwicklung und die Erreichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele fördert und voranbringt, und in dieser
Hinsicht außerdem darauf hinzuwirken, dass das in den Zif-
fern 5 und 10 der Erklärung und des Aktionsprogramms von
Wien469 festgelegte Recht auf Entwicklung auf die gleiche
Stufe mit allen anderen Menschenrechten und Grundfreihei-
ten gestellt wird;

5. stellt mit Anerkennung fest, dass die Sonderarbeits-
gruppe auf hoher Ebene auf ihrer zweiten Tagung das Millen-
niums-Entwicklungsziel 8 über den Aufbau einer weltweiten
Entwicklungspartnerschaft geprüft und Kriterien für seine re-
gelmäßige Evaluierung vorgeschlagen hat, mit dem Ziel, die
Wirksamkeit der weltweiten Partnerschaft im Hinblick auf
die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung zu verbes-
sern478;472 Siehe A/HRC/12/50, Erster Teil, Kap. I.

473 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998,
Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschn. A.
474 A/HRC/12/28.
475 A/64/256.
476 A/57/304, Anlage.

477 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53A (A/63/53/Add.1), Kap. I.
478 Siehe E/CN.4/2005/WG.18/TF/3.
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6. schließt sich den in den Ziffern 44 bis 46 des Be-
richts der Arbeitsgruppe474 dargelegten Empfehlungen an,
durch die sichergestellt würde, dass die für das Recht auf Ent-
wicklung angewandten Kriterien und die entsprechenden
operativen Unterkriterien, die die Sonderarbeitsgruppe auf
hoher Ebene der Arbeitsgruppe auf deren elfter Tagung 2010
zusammen mit Vorschlägen für die weitere Arbeit vorzulegen
hat, auf umfassende und kohärente Weise an den wesentli-
chen Merkmalen des Rechts auf Entwicklung nach der Defi-
nition in der Erklärung über das Recht auf Entwicklung479 an-
setzen, einschließlich der vorrangigen Anliegen der interna-
tionalen Gemeinschaft, die über die im Millenniums-Ent-
wicklungsziel 8 genannten hinausgehen;

7. betont, dass die genannten Kriterien und die ent-
sprechenden operativen Unterkriterien nach ihrer Prüfung,
Überarbeitung und Billigung durch die Arbeitsgruppe gege-
benenfalls zur Erarbeitung eines umfassenden und kohären-
ten Katalogs von Normen für die Verwirklichung des Rechts
auf Entwicklung herangezogen werden sollen;

8. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Arbeits-
gruppe nach Abschluss des Arbeitsplans der Sonderarbeits-
gruppe auf hoher Ebene für den Zeitraum 2008-2010480, den
der Menschenrechtsrat in seiner Resolution 9/3 unterstützte,
geeignete Schritte unternimmt, um die Beachtung und prakti-
sche Anwendung der genannten Normen sicherzustellen, die
verschiedene Formen annehmen könnten, darunter die Erar-
beitung von Leitlinien für die Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung, und die zu einer Grundlage für die Prüfung ei-
ner völkerrechtlich verbindlichen Norm im Rahmen eines
Prozesses des kooperativen Engagements werden könnten;

9. hebt hervor, dass die in den Schlussfolgerungen
der dritten Tagung der Arbeitsgruppe enthaltenen Kerngrund-
sätze481, die mit dem Zweck der internationalen Menschen-
rechtsübereinkünfte übereinstimmen, wie etwa Gleichstel-
lung, Nichtdiskriminierung, Rechenschaftspflicht, Partizipa-
tion und internationale Zusammenarbeit, von entscheidender
Bedeutung sind, wenn es darum geht, das Recht auf Entwick-
lung auf nationaler und internationaler Ebene zu einer Quer-
schnittsaufgabe zu machen, und unterstreicht, wie wichtig die
Grundsätze der Gerechtigkeit und Transparenz sind;

10. hebt außerdem hervor, wie wichtig es ist, dass die
Sonderarbeitsgruppe auf hoher Ebene und die Arbeitsgruppe
bei der Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags die Notwendig-
keit berücksichtigen,

a) die Demokratisierung des internationalen ord-
nungspolitischen Systems zu fördern, damit die Entwick-
lungsländer wirksamer an den internationalen Entscheidungs-
prozessen beteiligt werden;

b) auch wirksame Partnerschaften wie die Neue Part-
nerschaft für die Entwicklung Afrikas476 und andere ähnliche

Initiativen zu fördern, die zusammen mit den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Län-
dern, im Hinblick auf die Verwirklichung ihres Rechts auf
Entwicklung, einschließlich der Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele, durchgeführt werden;

c) auf eine breitere Akzeptanz, die Operationalisie-
rung und die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung auf
internationaler Ebene hinzuarbeiten und gleichzeitig alle
Staaten nachdrücklich aufzufordern, auf nationaler Ebene die
erforderliche Politik zu formulieren und die erforderlichen
Maßnahmen zur Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung
als festen Bestandteil der grundlegenden Menschenrechte zu
ergreifen sowie die gegenseitig nutzbringende Zusammenar-
beit zur Gewährleistung der Entwicklung und zur Beseitigung
von Entwicklungshindernissen zu erweitern und zu vertiefen,
im Kontext der Förderung einer wirksamen internationalen
Zusammenarbeit mit dem Ziel der Verwirklichung des Rechts
auf Entwicklung, eingedenk dessen, dass eine wirksame Ent-
wicklungspolitik auf nationaler Ebene und ein günstiges wirt-
schaftliches Umfeld auf internationaler Ebene die Vorausset-
zung für dauerhafte Fortschritte bei der Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung sind;

d) zu prüfen, wie die Operationalisierung des Rechts
auf Entwicklung auch künftig mit Vorrang gewährleistet wer-
den kann;

e) das Recht auf Entwicklung zum festen Bestandteil
der Politik und der operativen Tätigkeiten der Vereinten Na-
tionen und der Sonderorganisationen, Fonds und Programme
zu machen und es in die Maßnahmen und Strategien im Rah-
men des internationalen Finanz- und des multilateralen Han-
delssystems zu integrieren und dabei zu berücksichtigen, dass
die Kerngrundsätze des internationalen Wirtschafts-, Han-
dels- und Finanzbereichs, wie etwa Gerechtigkeit, Nichtdis-
kriminierung, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Partizipa-
tion und internationale Zusammenarbeit, einschließlich wirk-
samer Entwicklungspartnerschaften, für die Verwirklichung
des Rechts auf Entwicklung und die Verhütung einer diskri-
minierenden Behandlung aufgrund politischer oder anderer
nichtwirtschaftlicher Erwägungen bei der Auseinanderset-
zung mit für die Entwicklungsländer wichtigen Fragen unver-
zichtbar sind;

11. ermutigt den Menschenrechtsrat, zu prüfen, wie
die Weiterverfolgung der Arbeiten der ehemaligen Unter-
kommission für die Förderung und den Schutz der Menschen-
rechte betreffend das Recht auf Entwicklung sichergestellt
werden kann, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmun-
gen der von der Generalversammlung und der Menschen-
rechtskommission verabschiedeten Resolutionen und in Be-
folgung der vom Rat zu treffenden Beschlüsse;

12. bittet die Mitgliedstaaten und alle anderen Interes-
senträger, aktiv an den künftigen Tagungen des Sozialforums
mitzuwirken, und erkennt gleichzeitig die umfangreiche Un-
terstützung an, die dem Forum auf seinen ersten vier Tagun-
gen durch die Unterkommission für die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte zuteil wurde;

479 Resolution 41/128, Anlage.
480 Siehe A/HRC/9/17, Ziff. 43.
481 Siehe E/CN.4/2002/28/Rev.1, Abschn. VIII.A.
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13. bekräftigt die Verpflichtung zur Verwirklichung
der in allen Ergebnisdokumenten der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und den dazugehö-
rigen Überprüfungsprozessen genannten Ziele und Zielvorga-
ben, insbesondere soweit sie die Verwirklichung des Rechts
auf Entwicklung betreffen, in der Erkenntnis, dass die Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung Grundvorausset-
zung für die Erreichung der in diesen Ergebnisdokumenten
genannten Ziele und Zielvorgaben ist;

14. bekräftigt außerdem, dass die Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung für die Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Wien unabdingbar ist, wonach al-
le Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar sind, einan-
der bedingen und miteinander verknüpft sind, der Mensch im
Mittelpunkt der Entwicklung steht und anerkannt wird, dass
die Entwicklung den Genuss aller Menschenrechte erleich-
tert, umgekehrt jedoch ein Mangel an Entwicklung nicht als
Rechtfertigung für die Schmälerung international anerkannter
Menschenrechte angeführt werden darf;

15. hebt hervor, dass die Hauptverantwortung für die
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte beim Staat
liegt, und erklärt erneut, dass die Staaten selbst die Hauptver-
antwortung für ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung
tragen und dass die Rolle der nationalen Politiken und Ent-
wicklungsstrategien nicht genug betont werden kann;

16. bekräftigt, dass die Staaten die Hauptverantwor-
tung für die Schaffung nationaler und internationaler Bedin-
gungen tragen, die der Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung förderlich sind, und dass sie sich zu diesem Zweck
zur Zusammenarbeit miteinander verpflichtet haben;

17. bekräftigt außerdem, dass es eines der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung förderlichen internationa-
len Umfelds bedarf;

18. betont, dass auf eine breitere Akzeptanz, die Ope-
rationalisierung und die Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung auf internationaler und nationaler Ebene hingear-
beitet werden muss, und fordert die Staaten auf, die Maßnah-
men zu ergreifen, die für die Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung als fester Bestandteil der grundlegenden Men-
schenrechte erforderlich sind;

19. hebt hervor, dass es entscheidend wichtig ist, die
Hindernisse aufzuzeigen und zu analysieren, die sich der vol-
len Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung auf nationa-
ler und internationaler Ebene entgegenstellen;

20. bekräftigt, dass die Globalisierung zwar Chancen
wie auch Herausforderungen mit sich bringt, dass der Globa-
lisierungsprozess jedoch das Ziel der Integration aller Länder
in eine globalisierte Welt bislang verfehlt hat, und betont,
dass es als Antwort auf die Herausforderungen und Chancen
der Globalisierung grundsatzpolitischer und sonstiger Maß-
nahmen auf nationaler und globaler Ebene bedarf, wenn die-
ser Prozess alle Seiten einschließen und ausgewogen sein
soll;

21. ist sich dessen bewusst, dass die Kluft zwischen
den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern trotz

kontinuierlicher Anstrengungen der internationalen Gemein-
schaft nach wie vor unannehmbar groß ist, dass die meisten
Entwicklungsländer sich auch weiterhin Schwierigkeiten in
Bezug auf ihre Teilhabe am Globalisierungsprozess gegen-
übersehen und dass viele von ihnen Gefahr laufen, marginali-
siert und von seinen Vorteilen effektiv ausgeschlossen zu
werden;

22. bekundet in dieser Hinsicht ihre tiefe Besorgnis
über die negativen Auswirkungen der durch die derzeitige in-
ternationale Energie-, Nahrungsmittel- und Finanzkrise sowie
die weltweite Klimaänderung ausgelösten weiteren Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, auf die Verwirklichung
des Rechts auf Entwicklung;

23. unterstreicht, dass die internationale Gemeinschaft
weit davon entfernt ist, das in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen470 gesetzte Ziel zu erreichen, die Zahl der
in Armut lebenden Menschen bis zum Jahr 2015 zu halbieren,
bekräftigt die eingegangene Verpflichtung zur Erreichung
dieses Ziels und betont den Grundsatz der internationalen Zu-
sammenarbeit, einschließlich Partnerschaft und gegenseitiger
Bindung, zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungs-
ländern auf dem Weg zur Zielerreichung;

24. fordert die entwickelten Länder, sofern sie es noch
nicht getan haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Bereitstellung von
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche
Entwicklungshilfe für Entwicklungsländer und von 0,15 bis
0,2 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten
entwickelten Länder zu erreichen, und ermutigt die Entwick-
lungsländer, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen, um
sicherzustellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effek-
tiv eingesetzt wird, um die Entwicklungsziele und -zielvorga-
ben erreichen zu helfen;

25. erkennt an, dass die Frage des Marktzugangs für
Entwicklungsländer angegangen werden muss, namentlich
im Bereich der Landwirtschaft, der Dienstleistungen und der
nichtlandwirtschaftlichen Produkte, insbesondere derjenigen,
die für die Entwicklungsländer von Interesse sind;

26. fordert eine in angemessenem Tempo vonstatten
gehende sinnvolle Handelsliberalisierung, namentlich in den
in der Welthandelsorganisation zur Verhandlung stehenden
Bereichen, die Einhaltung der in Bezug auf Durchführungs-
fragen und -anliegen eingegangenen Verpflichtungen, die
Überprüfung der Bestimmungen über besondere und diffe-
renzierte Behandlung mit dem Ziel, sie zu stärken und präzi-
ser, wirksamer und operativer zu machen, die Vermeidung
neuer Formen des Protektionismus sowie Kapazitätsaufbau
und technische Hilfe für Entwicklungsländer als wichtige
Voraussetzungen für Fortschritte in Richtung auf eine effekti-
ve Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung;

27. anerkennt den bedeutsamen Zusammenhang zwi-
schen dem internationalen Wirtschafts-, Handels- und Fi-
nanzbereich und der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, unterstreicht in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, auf
internationaler Ebene eine gute Ordnungspolitik zu gewähr-
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leisten und die Entscheidungsprozesse in Entwicklungsfragen
auf eine breitere Grundlage zu stellen, organisatorische Lü-
cken zu schließen sowie das System der Vereinten Nationen
und andere multilaterale Institutionen zu stärken, und unter-
streicht außerdem die Notwendigkeit, die Teilhabe der Ent-
wicklungs- und Transformationsländer an der wirtschaftli-
chen Entscheidungsfindung und Normensetzung auf interna-
tionaler Ebene auszuweiten und zu stärken;

28. anerkennt außerdem, dass eine gute Staatsführung
und die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene allen Staaten
hilft, die Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Ent-
wicklung, zu fördern und zu schützen, und stimmt darin über-
ein, wie wertvoll die von den Staaten derzeit unternommenen
Anstrengungen sind, gute Verfahrensweisen auf dem Gebiet
der Staatsführung aufzuzeigen und zu stärken, einschließlich
einer transparenten, verantwortungsvollen, rechenschafts-
pflichtigen und partizipatorischen Regierungsführung, die ih-
ren Bedürfnissen und Bestrebungen gerecht werden und an-
gemessen sind, so auch im Rahmen einvernehmlicher part-
nerschaftlicher Konzepte für Entwicklung, Kapazitätsaufbau
und technische Hilfe;

29. anerkennt ferner die wichtige Rolle und die Rech-
te der Frauen sowie die Anwendung einer Gleichstellungsper-
spektive als Querschnittsaufgabe im Prozess der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung, und nimmt insbesondere
Kenntnis von den positiven Beziehungen zwischen der Bil-
dung von Frauen, ihrer gleichberechtigten Teilhabe an den
bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und
sozialen Aktivitäten der Gemeinschaft und der Förderung des
Rechts auf Entwicklung;

30. hebt hervor, dass es geboten ist, die Rechte der
Kinder, der Mädchen ebenso wie der Jungen, in alle Maßnah-
men und Programme zu integrieren und die Förderung und
den Schutz dieser Rechte zu gewährleisten, vor allem in Be-
reichen, die mit Gesundheit, Bildung und der vollen Entfal-
tung ihres Potenzials zusammenhängen;

31. begrüßt die Politische Erklärung zu HIV/Aids, die
auf der Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene
über HIV/Aids am 2. Juni 2006 verabschiedet wurde482, hebt
hervor, dass auf nationaler und internationaler Ebene weitere
und zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von HIV/Aids
und anderen übertragbaren Krankheiten ergriffen und dabei
die laufenden Anstrengungen und Programme berücksichtigt
werden müssen, und wiederholt, dass in diesem Zusammen-
hang internationale Hilfe benötigt wird;

32. erinnert an das Übereinkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen483, das am 3. Mai 2008 in
Kraft trat, und betont, dass die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen und die Bedeutung der internationalen Zusam-
menarbeit bei der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung berücksichtigt werden müssen;

33. unterstreicht ihr Eintreten für die indigenen Völ-
ker in dem Prozess der Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung und bekräftigt die Verpflichtung zur Förderung der
Rechte dieser Völker in den Bereichen Bildung, Beschäfti-
gung, Berufsausbildung und Umschulung, Wohnungswesen,
Sanitärversorgung, Gesundheit und soziale Sicherheit im Ein-
klang mit den anerkannten internationalen Verpflichtungen
auf dem Gebiet der Menschenrechte und gegebenenfalls unter
Berücksichtigung der von der Generalversammlung in ihrer
Resolution 61/295 vom 13. September 2007 verabschiedeten
Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indige-
nen Völker;

34. erkennt an, dass im Hinblick auf die Bekämpfung
der Armut und die Herbeiführung der Entwicklung starke
Partnerschaften mit Organisationen der Zivilgesellschaft und
dem Privatsektor notwendig sind und dass die Unternehmen
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden müs-
sen;

35. hebt hervor, wie dringend notwendig konkrete und
wirksame Maßnahmen sind, um sämtliche Formen der Kor-
ruption auf allen Ebenen zu verhüten, zu bekämpfen und un-
ter Strafe zu stellen, internationale Transfers illegal erworbe-
ner Vermögenswerte wirksamer zu verhindern, aufzudecken
und ihnen entgegenzuwirken sowie die internationale Zusam-
menarbeit zur Wiedererlangung dieser Vermögenswerte zu
verstärken, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion484, insbesondere seines Kapitels V, betont, wie wichtig
ein echtes politisches Engagement seitens aller Regierungen
innerhalb eines soliden rechtlichen Rahmens ist, und fordert
die Staaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, das
Übereinkommen so bald wie möglich zu unterzeichnen und
zu ratifizieren beziehungsweise, sofern sie Vertragsstaaten
sind, es wirksam durchzuführen;

36. hebt außerdem hervor, dass die auf die Förderung
und Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung gerichteten
Tätigkeiten des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte weiter gestärkt werden müssen,
namentlich indem der wirksame Einsatz der zur Wahrneh-
mung seines Mandats erforderlichen Finanzmittel und Perso-
nalressourcen sichergestellt wird, und fordert den Generalse-
kretär auf, dem Amt des Hohen Kommissars die erforderli-
chen Ressourcen zur Verfügung zu stellen;

37. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte erneut, im Hinblick auf die Be-
handlung des Rechts auf Entwicklung als Querschnittsaufga-
be wirksam Tätigkeiten zur Stärkung der globalen Entwick-
lungspartnerschaft zwischen den Mitgliedstaaten, den Ent-
wicklungsorganisationen und den internationalen Entwick-
lungs-, Finanz- und Handelsinstitutionen durchzuführen und

482 Resolution 60/262, Anlage.
483 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.

484 United Nations, Treaty Series, Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III
Nr. 47/2006; AS 2009 5467.
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in ihrem nächsten Bericht an den Menschenrechtsrat ausführ-
lich auf diese Tätigkeiten einzugehen;

38. fordert die Fonds und Programme der Vereinten
Nationen sowie die Sonderorganisationen auf, das Recht auf
Entwicklung zum festen Bestandteil ihrer Arbeitsprogramme
und -ziele zu machen, und betont, dass das Recht auf Ent-
wicklung in die Maßnahmen und Ziele des internationalen Fi-
nanz- und des multilateralen Handelssystems integriert wer-
den muss;

39. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen und Gremien der Vereinten Na-
tionen, den Sonderorganisationen, Fonds und Programmen,
den internationalen Entwicklungs- und Finanzinstitutionen,
insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen, und den
nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu bringen;

40. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen
Bericht und dem Menschenrechtsrat einen Zwischenbericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, in de-
nen insbesondere ausgeführt wird, welche Anstrengungen auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebene zur Förde-
rung und Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung unter-
nommen werden, und bittet den Vorsitzenden der Arbeits-
gruppe für das Recht auf Entwicklung, der Versammlung auf
ihrer fünfundsechzigsten Tagung mündlich aktuelle Informa-
tionen vorzulegen.

RESOLUTION 64/173

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 131 Stimmen bei
53 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)485:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationa-
ler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Burundi, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Repu-
blik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische
Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Gre-
nada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Ku-
ba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marok-
ko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Sin-

gapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay,
Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Belgi-
en, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Isra-
el, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litau-
en, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zy-
pern.

Enthaltungen: Chile, Timor-Leste.

64/173. Förderung der ausgewogenen geografischen
Verteilung in der Zusammensetzung der
Menschenrechtsvertragsorgane

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage,

erneut erklärend, wie wichtig das Ziel der universellen
Ratifikation der Menschenrechtsübereinkünfte der Vereinten
Nationen ist,

es begrüßend, dass die Anzahl der Ratifikationen der
Menschenrechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen erheb-
lich zugenommen hat, was besonders zu ihrer Universalität
beigetragen hat,

erneut erklärend, wie wichtig die wirksame Aufgaben-
wahrnehmung der gemäß den Menschenrechtsübereinkünften
der Vereinten Nationen geschaffenen Vertragsorgane für die
volle und wirksame Anwendung dieser Übereinkünfte ist,

daran erinnernd, dass die Generalversammlung sowie
die frühere Menschenrechtskommission in Bezug auf die
Wahl der Mitglieder der Menschenrechtsvertragsorgane aner-
kannten, wie wichtig es ist, der ausgewogenen geografischen
Verteilung der Mitglieder, der ausgewogenen Vertretung von
Frauen und Männern und der Vertretung der hauptsächlichen
Rechtssysteme Rechnung zu tragen und darauf zu achten,
dass die Mitglieder in persönlicher Eigenschaft gewählt wer-
den und in dieser Eigenschaft tätig sind und dass es sich um
Personen von hohem sittlichen Ansehen sowie anerkannter
Unparteilichkeit und Sachkenntnis auf dem Gebiet der Men-
schenrechte handelt,

in Bekräftigung der Bedeutung nationaler und regiona-
ler Besonderheiten und verschiedener historischer, kultureller
und religiöser Traditionen sowie unterschiedlicher Politik-,
Wirtschafts- und Rechtssysteme,

in Anbetracht dessen, dass die Vereinten Nationen für
die Mehrsprachigkeit als ein Mittel zur Förderung, zum

485 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: China, Kuba (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind) und Russische Föderation.
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Schutz und zur Erhaltung der Vielfalt der Sprachen und Kul-
turen auf der ganzen Welt eintreten und dass eine echte Mehr-
sprachigkeit die Einheit in der Vielfalt und die internationale
Verständigung fördert,

daran erinnernd, dass die Generalversammlung sowie
die frühere Menschenrechtskommission den Vertragsstaaten
der Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen naheleg-
ten, einzeln und auf Tagungen der Vertragsstaaten zu prüfen,
wie unter anderem der Grundsatz der ausgewogenen geogra-
fischen Verteilung bei der Zusammensetzung der Vertragsor-
gane besser verwirklicht werden kann,

besorgt über das regionale Ungleichgewicht bei der ge-
genwärtigen Zusammensetzung einiger Menschenrechtsver-
tragsorgane,

insbesondere feststellend, dass der Status quo sich ten-
denziell besonders nachteilig auf die Wahl von Sachverstän-
digen aus einigen Regionalgruppen auswirkt, insbesondere
aus der afrikanischen, asiatischen, lateinamerikanischen und
karibischen sowie der osteuropäischen Gruppe,

überzeugt, dass das Ziel der ausgewogenen geografi-
schen Verteilung bei der Zusammensetzung der Menschen-
rechtsvertragsorgane durchaus vereinbar mit der Notwendig-
keit ist, die ausgewogene Vertretung von Frauen und Män-
nern und die Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme
in diesen Organen sowie das hohe sittliche Ansehen und die
anerkannte Unparteilichkeit und Sachkenntnis ihrer Mitglie-
der auf dem Gebiet der Menschenrechte zu gewährleisten,
und im Einklang mit dieser Notwendigkeit voll verwirklicht
und erreicht werden kann,

1. erklärt erneut, dass die Vertragsstaaten der Men-
schenrechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen bei der Be-
nennung von Mitgliedern der Menschenrechtsvertragsorgane
zu beachten haben, dass diese Ausschüsse sich aus Personen
von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter Sachkenntnis
auf dem Gebiet der Menschenrechte zusammensetzen müs-
sen, wobei die Nützlichkeit der Mitwirkung von Personen mit
juristischer Erfahrung sowie die gleiche Vertretung von Frau-
en und Männern in Betracht zu ziehen ist, und dass die Mit-
glieder in persönlicher Eigenschaft tätig sein müssen, und er-
klärt außerdem erneut, dass bei den Wahlen zu den Men-
schenrechtsvertragsorganen der ausgewogenen geografischen
Verteilung der Mitglieder und der Vertretung der verschiede-
nen Kulturkreise und der hauptsächlichen Rechtssysteme
Rechnung zu tragen ist;

2. legt den Vertragsstaaten der Menschenrechtsüber-
einkünfte der Vereinten Nationen nahe, konkrete Maßnah-
men zu prüfen und zu beschließen, unter anderem die Festle-
gung von Quoten für die Verteilung nach geografischen Re-
gionen bei der Wahl der Mitglieder der Vertragsorgane, wo-
durch sichergestellt werden könnte, dass das überaus wichtige
Ziel der ausgewogenen geografischen Verteilung bei der Zu-
sammensetzung dieser Menschenrechtsorgane erreicht wird;

3. fordert die Vertragsstaaten der Menschenrechts-
übereinkünfte der Vereinten Nationen, einschließlich der
Vorstandsmitglieder, nachdrücklich auf, diese Angelegenheit
in die Tagesordnung jeder Tagung und/oder Konferenz der
Vertragsstaaten dieser Übereinkünfte aufzunehmen, um eine
Aussprache über Mittel und Wege zur Gewährleistung einer
ausgewogenen geografischen Verteilung bei der Zusammen-
setzung der Menschenrechtsvertragsorgane auf der Grundla-
ge der früheren Empfehlungen der Menschenrechtskommis-
sion und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie der Bestim-
mungen dieser Resolution einzuleiten;

4. empfiehlt, dass bei der Prüfung der Möglichkeit,
für die Wahl der Mitglieder jedes Vertragsorgans Quoten
nach Regionen festzulegen, flexible Verfahren eingeführt
werden, die die folgenden Kriterien umfassen:

a) Eine Quote ist so festzusetzen, dass jede der von
der Generalversammlung eingesetzten fünf Regionalgruppen
in jedem Vertragsorgan über eine Mitgliederzahl verfügt, die
dem Anteil der jeweiligen Regionalgruppe an der Gesamtzahl
der Vertragsstaaten der zugrundeliegenden Übereinkunft ent-
spricht;

b) in regelmäßigen Abständen sind Revisionen vor-
zusehen, die anteilsmäßige Änderungen bei der geografi-
schen Verteilung der Vertragsstaaten widerspiegeln;

c) automatische regelmäßige Revisionen sind ins Au-
ge zu fassen, damit der Wortlaut der Übereinkunft nicht geän-
dert werden muss, wenn die Quoten geändert werden;

5. betont, dass der zur Verwirklichung des Ziels der
ausgewogenen geografischen Verteilung bei der Zusammen-
setzung der Menschenrechtsvertragsorgane erforderliche Pro-
zess dazu beitragen kann, das Bewusstsein dafür zu schärfen,
wie wichtig die ausgewogene Vertretung von Frauen und
Männern und die Vertretung der hauptsächlichen Rechts-
systeme sind und wie wichtig der Grundsatz ist, dass die Mit-
glieder der Vertragsorgane in persönlicher Eigenschaft ge-
wählt werden und in dieser Eigenschaft tätig sind und dass es
sich um Personen von hohem sittlichen Ansehen und aner-
kannter Unparteilichkeit und Sachkenntnis auf dem Gebiet
der Menschenrechte handelt;

6. ersucht die Vorsitzenden der Menschenrechtsver-
tragsorgane, auf ihrer nächsten Tagung den Inhalt dieser Re-
solution zu prüfen und über die Hohe Kommissarin der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte konkrete Empfehlungen
zur Erreichung des Ziels der ausgewogenen geografischen
Verteilung bei der Zusammensetzung der Menschenrechts-
vertragsorgane zu unterbreiten;

7. ersucht die Hohe Kommissarin, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung konkrete
Empfehlungen zur Durchführung dieser Resolution zu unter-
breiten;

8. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechsundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung
und Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

515

RESOLUTION 64/174

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen bei
52 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/439/Add.2 (Part II), Ziff. 110)486:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationa-
ler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokrati-
sche Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabun, Ghana, Grena-
da, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Ku-
ba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Maureta-
nien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nepal, Ni-
caragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St.
Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und To-
bago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uru-
guay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vi-
etnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kana-
da, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumä-
nien, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Armenien, Fidschi, Japan, Malediven, Timor-
Leste.

64/174. Menschenrechte und kulturelle Vielfalt

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte487, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche,

soziale und kulturelle Rechte488 und den Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte488 sowie die anderen
einschlägigen Menschenrechtsübereinkünfte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/160 vom
17. Dezember 1999, 55/91 vom 4. Dezember 2000, 57/204
vom 18. Dezember 2002, 58/167 vom 22. Dezember 2003,
60/167 vom 16. Dezember 2005 und 62/155 vom 18. Dezem-
ber 2007 und ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen
54/113 vom 10. Dezember 1999, 55/23 vom 13. November
2000 und 60/4 vom 20. Oktober 2005 über das Jahr des Dia-
logs zwischen den Kulturen,

feststellend, dass zahlreiche Rechtsinstrumente inner-
halb des Systems der Vereinten Nationen die kulturelle Viel-
falt sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur
fördern, insbesondere die Erklärung über die Grundsätze der
internationalen kulturellen Zusammenarbeit, die am 4. No-
vember 1966 von der Generalkonferenz der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
auf ihrer vierzehnten Tagung verabschiedet wurde489,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs490,

unter Hinweis darauf, dass laut der in der Anlage zu ih-
rer Resolution 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 enthalte-
nen Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen die Staaten die Pflicht haben, ungeachtet der Unter-
schiede ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Syste-
me in den verschiedenen Bereichen der internationalen Be-
ziehungen bei der Förderung der allgemeinen Achtung und
Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle
und bei der Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminie-
rung und aller Formen der religiösen Intoleranz zusammenzu-
arbeiten,

begrüßend, dass die Globale Agenda für den Dialog
zwischen den Kulturen mit ihrer Resolution 56/6 vom 9. No-
vember 2001 verabschiedet wurde,

sowie den Beitrag begrüßend, den die vom 31. August
bis 8. September 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz zur Förderung der Achtung der kulturellen Vielfalt ge-
leistet hat,

ferner unter Begrüßung der Allgemeinen Erklärung zur
kulturellen Vielfalt der Organisation der Vereinten Nationen

486 Der in diesem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: China, El Salvador und Kuba (im Namen der
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung
der nichtgebundenen Länder sind). 
487 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.

488 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
489 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion, Records of the General Conference, Fourteenth Session, Paris,
1966, Resolutions.
490 A/64/160.
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für Erziehung, Wissenschaft und Kultur491, die zusammen mit
ihrem Aktionsplan492 am 2. November 2001 durch die Gene-
ralkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer einunddreißigsten
Tagung verabschiedet wurde und in der die Mitgliedstaaten
das System der Vereinten Nationen und die anderen in Be-
tracht kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen baten, mit der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur bei der Förde-
rung der in der Erklärung und in ihrem Aktionsplan festgeleg-
ten Grundsätze zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die Syn-
ergie der Maßnahmen zugunsten der kulturellen Vielfalt zu
verstärken,

Kenntnis nehmend von der am 3. und 4. September 2007
in Teheran abgehaltenen Ministertagung der Bewegung der
nichtgebundenen Länder über Menschenrechte und kulturelle
Vielfalt,

erneut erklärend, dass alle Menschenrechte allgemein-
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind, dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in fairer und gleicher Weise,
gleichberechtigt und gleichgewichtig behandeln muss und
dass es, obschon die Bedeutung nationaler und regionaler Be-
sonderheiten und unterschiedlicher historischer, kultureller
und religiöser Voraussetzungen im Auge zu behalten ist, die
Pflicht der Staaten ist, ohne Rücksicht auf ihr jeweiliges poli-
tisches, wirtschaftliches und kulturelles System alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen,

in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt und das
Streben aller Völker und Nationen nach kultureller Entwick-
lung eine Quelle der gegenseitigen Bereicherung des kulturel-
len Lebens der Menschen darstellen,

unter Berücksichtigung dessen, dass eine Kultur des
Friedens die Gewaltlosigkeit und die Achtung vor den Men-
schenrechten aktiv fördert und die Solidarität zwischen den
Völkern und Nationen und den Dialog zwischen den Kulturen
stärkt,

in dem Bewusstsein, dass alle Kulturen und Zivilisatio-
nen einen gemeinsamen Katalog universeller Werte teilen,

sowie in dem Bewusstsein, dass die Förderung der Rech-
te indigener Bevölkerungen und ihrer Kulturen und Traditio-
nen zur Achtung und Berücksichtigung der kulturellen Viel-
falt aller Völker und Nationen beitragen wird,

die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle,
ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt sowie Dialog in-
nerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche

Voraussetzung für Frieden, Verständigung und Freundschaft
zwischen Einzelpersonen und zwischen Völkern sind, die
verschiedenen Kulturen und Nationen der Welt angehören,
während Erscheinungsformen von kulturellen Vorurteilen,
Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit gegenüber verschiede-
nen Kulturen und Religionen überall auf der Welt zu Hass
und Gewalt zwischen den Völkern und Nationen führen,

anerkennend, dass jede Kultur eine Würde und einen
Wert besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung ver-
dienen, sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen ange-
sichts ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechsel-
seitigen Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller
Menschen sind,

in der Überzeugung, dass die Förderung des kulturellen
Pluralismus, der Toleranz gegenüber den verschiedenen Kul-
turen und Zivilisationen und des Dialogs zwischen ihnen ei-
nen Beitrag zu den Anstrengungen leisten kann, die alle Völ-
ker und Nationen unternehmen, um ihre Kulturen und Tradi-
tionen durch einen sich gegenseitig befruchtenden Austausch
von Wissen und geistigen, sittlichen und materiellen Errun-
genschaften zu bereichern,

im Bewusstsein der Vielfalt der Welt, in der Erkenntnis,
dass alle Kulturen und Zivilisationen zur Bereicherung der
Menschheit beitragen, sich dessen bewusst, wie wichtig die
Achtung und das Verständnis der religiösen und kulturellen
Vielfalt überall auf der Welt ist, und sich mit Blick auf die
Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit dazu verpflichtend, das Wohlergehen, die Freiheit und
den Fortschritt der Menschen überall voranzubringen und zu
Toleranz, Achtung, Dialog und Zusammenarbeit zwischen
unterschiedlichen Kulturen, Zivilisationen und Völkern anzu-
regen,

1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass alle Völker und
Nationen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen Traditionen
in einem nationalen und internationalen Klima des Friedens,
der Toleranz und der gegenseitigen Achtung pflegen, weiter-
entwickeln und erhalten;

2. begrüßt die am 8. September 2000 verabschiedete
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen493, in der die
Mitgliedstaaten unter anderem die Auffassung vertreten, dass
die Toleranz zu den unverzichtbaren Grundwerten in den in-
ternationalen Beziehungen des 21. Jahrhunderts gehört und
dass sie die aktive Förderung einer Kultur des Friedens und
des Dialogs zwischen den Kulturen umfassen soll, in der die
Menschen einander in der gesamten Vielfalt ihrer Glaubens-
überzeugungen, Kulturen und Sprachen achten und in der die
Unterschiede innerhalb einer Gesellschaft sowie zwischen
verschiedenen Gesellschaften weder gefürchtet noch unter-
drückt, sondern vielmehr als kostbares Gut der Menschheit
geschätzt werden;

3. erkennt an, dass jeder Mensch das Recht hat, am
kulturellen Leben teilzuhaben und die Vorteile wahrzuneh-

491 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Re-
cords of the General Conference, Thirty-first Session, Paris, 15 Octo-
ber–3 November 2001, Vol. I und Korrigendum, Resolutions, Kap. V,
Resolution 25, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.unesco.de/443.html.
492 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.unesco.de/
443.html. 493 Siehe Resolution 55/2.
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men, die sich aus dem wissenschaftlichen Fortschritt und sei-
nen Anwendungen ergeben;

4. bekräftigt, dass die internationale Gemeinschaft
danach streben sollte, den Herausforderungen und Chancen
der Globalisierung in einer Weise zu begegnen, die die Ach-
tung der kulturellen Vielfalt aller Menschen gewährleistet;

5. bekundet ihre Entschlossenheit, die kulturelle Ho-
mogenisierung im Kontext der Globalisierung durch verstärk-
ten interkulturellen Austausch im Zeichen der Förderung und
des Schutzes der kulturellen Vielfalt zu verhindern und zu
mildern;

6. bekräftigt, dass der interkulturelle Dialog das ge-
meinsame Verständnis der Menschenrechte wesentlich berei-
chert und dass aus der Förderung und dem Ausbau der inter-
nationalen Kontakte und der Zusammenarbeit auf kulturellem
Gebiet wichtige Vorteile gezogen werden können;

7. begrüßt es, dass die Weltkonferenz gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz die Notwendigkeit aner-
kannt hat, die Vorteile der Vielfalt innerhalb aller Nationen
und zwischen ihnen zu achten und bestmöglich zu nutzen,
wenn sie gemeinsam am Aufbau einer harmonischen und pro-
duktiven Zukunft arbeiten, indem sie Werte und Grundsätze
wie Gerechtigkeit, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung,
Demokratie, Fairness und Freundschaft, Toleranz und Re-
spekt innerhalb von und zwischen Gemeinwesen und Natio-
nen praktisch verwirklichen und fördern, insbesondere durch
öffentliche Aufklärungs- und Bildungsprogramme, um das
Bewusstsein und das Verständnis für die Vorteile der kultu-
rellen Vielfalt zu fördern, namentlich Programme, bei denen
die Behörden Partnerschaften mit internationalen und nicht-
staatlichen Organisationen sowie anderen Teilen der Zivilge-
sellschaft eingehen;

8. erkennt an, dass die Achtung der kulturellen Viel-
falt und der kulturellen Rechte aller Menschen den Pluralis-
mus der Kulturen verstärkt und so zu einem breiteren Aus-
tausch von Wissen und zu einem besseren Verständnis der
kulturellen Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und
Ausübung der allgemein akzeptierten Menschenrechte über-
all auf der Welt fördert und weltweit den Aufbau stabiler
freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Völkern und
Nationen begünstigt;

9. betont, dass die Förderung des kulturellen Pluralis-
mus und der Toleranz auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene wichtig ist, um eine stärkere Achtung der kul-
turellen Rechte und der kulturellen Vielfalt zu erreichen;

10. betont außerdem, dass Toleranz und Achtung der
Vielfalt die allgemeine Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte, einschließlich der Gleichstellung von Mann und
Frau und des Genusses aller Menschenrechte durch alle Men-
schen, erleichtern, und hebt hervor, dass sich Toleranz und
die Achtung der kulturellen Vielfalt und die allgemeine För-
derung und der Schutz der Menschenrechte gegenseitig stüt-
zen;

11. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Ak-
teure nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu er-
richten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung
und Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verstän-
digung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen
Vielfalt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle
Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gründen;

12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzu-
stellen, dass ihr politisches System und ihre Rechtsordnung
die multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaften wi-
derspiegeln, und gegebenenfalls ihre demokratischen Institu-
tionen so zu verbessern, dass sie partizipatorischer werden
und die Marginalisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung
bestimmter Teile der Gesellschaft vermeiden;

13. fordert die Staaten, die internationalen Organisa-
tionen und die Organisationen der Vereinten Nationen auf
und bittet die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatli-
chen Organisationen, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen
und ihre Achtung zu fördern, um so die Ziele des Friedens,
der Entwicklung und der allgemein akzeptierten Menschen-
rechte zu fördern;

14. betont die Notwendigkeit einer freien Nutzung der
Medien und der neuen Informations- und Kommunikations-
technologien, um die Bedingungen für die Wiederbelebung
des Dialogs zwischen den Kulturen und Zivilisationen zu
schaffen;

15. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte, die in dieser Resolution
angesprochenen Fragen auch künftig bei seinen Tätigkeiten
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte umfas-
send zu berücksichtigen;

16. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte außerdem und bittet die
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur, Initiativen zur Förderung des interkulturel-
len Dialogs über die Menschenrechte zu unterstützen;

17. fordert die zuständigen internationalen Organisa-
tionen nachdrücklich auf, Studien darüber durchzuführen,
wie die Achtung der kulturellen Vielfalt zur Förderung der in-
ternationalen Solidarität und Zusammenarbeit zwischen allen
Nationen beiträgt;

18. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Re-
solution einen Bericht über Menschenrechte und kulturelle
Vielfalt zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaa-
ten, der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen
und der nichtstaatlichen Organisationen sowie die in dieser
Resolution enthaltenen Erwägungen im Hinblick auf die An-
erkennung und die Bedeutung der kulturellen Vielfalt zwi-
schen allen Völkern und Nationen der Welt berücksichtigt,
und der Generalversammlung den Bericht auf ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung vorzulegen;

19. beschließt, diese Frage auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung unter dem Unterpunkt „Menschenrechtsfra-
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gen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewähr-
leistung der effektiven Ausübung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten“ weiter zu behandeln.

RESOLUTION 64/175

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 99 Stimmen bei 20 Ge-
genstimmen und 63 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/439/Add.3, Ziff. 18)494:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien, Austra-
lien, Bahrain, Belgien, Belize, Bhutan, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Geor-
gien, Ghana, Griechenland, Guinea-Bissau, Honduras, Irak, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kanada,
Kasachstan, Kiribati, Kroatien, Lettland, Libanon, Liberia, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malediven,
Malta, Marokko, Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Montenegro, Nauru, Neuseeland, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Soma-
lia, Spanien, St. Lucia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tschechische
Republik, Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu,
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Algerien, Ägypten, Äquatorialguinea, Arabische
Republik Syrien, Belarus, China, Demokratische Volksrepublik
Korea, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Kuba, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Malaysia, Myanmar, Namibia, Oman,
Russische Föderation, Simbabwe, Sudan, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vietnam.

Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Benin, Bo-
livien (Plurinationaler Staat), Brasilien, Brunei Darussalam, Burki-
na Faso, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Domini-
ca, Dominikanische Republik, Ecuador, Gabun, Grenada, Guate-
mala, Guinea, Guyana, Haiti, Indien, Jemen, Kambodscha, Ka-
merun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kuwait, Lesotho, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mo-
sambik, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Philippinen,
Ruanda, Sambia, Senegal, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und Ne-
vis, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Swasi-
land, Tadschikistan, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschad,
Turkmenistan, Uganda, Zentralafrikanische Republik.

64/175. Die Menschenrechtssituation in der
Demokratischen Volksrepublik Korea

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten nachzu-
kommen,

eingedenk dessen, dass die Demokratische Volksrepu-
blik Korea Vertragspartei des Internationalen Paktes über
bürgerliche und politische Rechte495, des Internationalen Pak-
tes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte495, des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes496 sowie des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau497 ist,

Kenntnis nehmend von dem konstruktiven Dialog mit
dem Ausschuss für die Rechte des Kindes, der während der
Behandlung des kombinierten dritten und vierten periodi-
schen Berichts der Demokratischen Volksrepublik Korea
über die Durchführung des Übereinkommens über die Rechte
des Kindes stattfand und mit dem ein Zeichen für die Mitwir-
kung des Landes an den internationalen Kooperationsbemü-
hungen auf dem Gebiet der Menschenrechte gesetzt wurde,
und in der Hoffnung, dass der verstärkte Dialog zur Verbesse-
rung der Lage der Kinder in dem Land beitragen wird,

Kenntnis nehmend von den abschließenden Bemerkun-
gen der in den vier Verträgen, deren Vertragspartei die Demo-
kratische Volksrepublik Korea ist, eingesetzten Vertragsüber-
wachungsorgane, zuletzt denjenigen, die der Ausschuss für
die Rechte des Kindes im Januar 2009 abgegeben hat498,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Zusam-
menarbeit zwischen der Regierung der Demokratischen
Volksrepublik Korea, dem Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen und der Weltgesundheitsorganisation mit dem Ziel,
die Gesundheitslage in dem Land zu verbessern, sowie von
der Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen zur Qualitätssteigerung auf dem Gebiet der Bildung
für Kinder,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss, die Aktivitäten
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Volksrepublik Korea in bescheidenem Um-
fang wiederaufzunehmen, und der Regierung nahelegend, mit

494 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, St. Lucia, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Un-
garn, Vanuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

495 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
496 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
497 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS
1999 1579.
498 Siehe CRC/C/PRK/CO/4.
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der internationalen Gemeinschaft zusammenzuwirken, um si-
cherzustellen, dass die Programme den Menschen zugute-
kommen, die Hilfe benötigen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/173 vom
16. Dezember 2005, 61/174 vom 19. Dezember 2006, 62/167
vom 18. Dezember 2007 und 63/190 vom 18. Dezember
2008, die Resolutionen der Menschenrechtskommission
2003/10 vom 16. April 2003499, 2004/13 vom 15. April
2004500 und 2005/11 vom 14. April 2005501, den Beschluss
1/102 des Menschenrechtsrats vom 30. Juni 2006502 und die
Ratsresolutionen 7/15 vom 27. März 2008503 und 10/16 vom
26. März 2009504 und eingedenk dessen, dass die internationa-
le Gemeinschaft die koordinierten Anstrengungen verstärken
muss, die sie unternimmt, um die Durchführung der genann-
ten Resolutionen zu erreichen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderbericht-
erstatters über die Menschenrechtssituation in der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea505, bedauernd, dass es ihm noch
immer nicht gestattet wurde, das Land zu besuchen, und dass
ihm keine Zusammenarbeit seitens der Behörden der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea gewährt wurde, sowie
Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 63/190 vorge-
legten umfassenden Bericht des Generalsekretärs über die
Menschenrechtssituation in der Demokratischen Volksrepu-
blik Korea506,

feststellend, wie wichtig der interkoreanische Dialog ist,
der zur Verbesserung der Menschenrechtssituation und der
humanitären Lage in dem Land beitragen könnte,

es begrüßend, dass die Zusammenführung getrennter
Familien über die Grenze hinweg, ein wichtiges humanitäres
Anliegen des gesamten koreanischen Volkes, kürzlich wie-
deraufgenommen wurde,

1. verleiht ihrer sehr ernsten Besorgnis Ausdruck
über

a) die weiterhin eingehenden Berichte über systema-
tische, weit verbreitete und schwere Verletzungen der bürger-
lichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte in der Demokratischen Volksrepublik Korea, nament-
lich über

i) Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe, namentlich un-
menschliche Haftbedingungen, öffentliche Hinrichtun-
gen, außergerichtliche und willkürliche Haft, das Fehlen
ordnungsgemäßer Verfahren und den Mangel an
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich Garantien für faire
Verfahren und einer unabhängigen Gerichtsbarkeit, die
Verhängung der Todesstrafe aus politischen und religiö-
sen Gründen, Kollektivstrafen, die Existenz zahlreicher
Gefangenenlager und den umfangreichen Einsatz von
Zwangsarbeit;

ii) die Beschränkungen, die allen Menschen auferlegt
werden, die sich innerhalb des Landes frei bewegen
oder ins Ausland reisen wollen, einschließlich der Be-
strafung derjenigen, die das Land ohne Genehmigung
verlassen oder zu verlassen suchen, oder ihrer Familien-
angehörigen, sowie die Bestrafung von Personen, die
zurückgeschickt werden;

iii) die Lage von in die Demokratische Volksrepublik
Korea ausgewiesenen oder zurückgeschickten Flücht-
lingen und Asylsuchenden sowie Sanktionen gegen aus
dem Ausland repatriierte Bürger der Demokratischen
Volksrepublik Korea, die in der Folge mit Strafen wie
Internierung, Folter, grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder der Todesstrafe belegt
wurden, und fordert in diesem Zusammenhang alle
Staaten nachdrücklich auf, das grundlegende Prinzip der
Nichtzurückweisung zu achten, diejenigen, die Zuflucht
suchen, human zu behandeln und dem Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen und seinem
Amt ungehinderten Zugang zu gewähren, um die Lage
derjenigen, die Zuflucht suchen, zu verbessern, und for-
dert die Vertragsstaaten abermals nachdrücklich auf, ih-
ren Verpflichtungen nach dem Abkommen von 1951
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge507 und dem da-
zugehörigen Protokoll von 1967508 in Bezug auf Flücht-
linge aus der Demokratischen Volksrepublik Korea, die
von diesen Übereinkünften erfasst werden, nachzukom-
men;

iv) die alle Bereiche durchdringenden, gravierenden
Einschränkungen der Gedanken-, Gewissens-, Reli-
gions- und Meinungsfreiheit, des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung, der Freiheit, sich friedlich zu versam-
meln, der Vereinigungsfreiheit, des Rechts auf Privat-
sphäre und des gleichberechtigten Zugangs zu Informa-
tionen, beispielsweise im Wege der Verfolgung von
Personen, die ihre Meinungsfreiheit und ihr Recht der
freien Meinungsäußerung ausüben, und ihren Familien-
angehörigen, und des Rechts eines jeden, an der Gestal-

499 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschn. A.
500 Ebd., 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
501 Ebd., 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.
502 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session,
Supplement No. 53 (A/61/53), Kap. II, Abschn. B.
503 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
504 Ebd., Sixty-fourth Session, Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. II,
Abschn. A.
505 Siehe A/64/224.
506 A/64/319 und Corr.1.

507 United Nations, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15;
öBGBl. Nr. 55/1955; AS 1955 443.
508 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974; AS
1968 1189.
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tung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes
unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzu-
nehmen;

v) die Verletzungen der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte, die zu schwerer Mangelernäh-
rung, weit verbreiteten Gesundheitsproblemen und an-
deren Härten für die Bevölkerung der Demokratischen
Volksrepublik Korea, insbesondere für Angehörige be-
sonders schutzbedürftiger Gruppen, unter anderem
Frauen, Kinder und ältere Menschen, geführt haben;

vi) die andauernden Verletzungen der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten von Frauen, insbesondere Frau-
enhandel zum Zweck der Prostitution oder der Zwangs-
heirat und die Tatsache, dass Frauen Schleusung,
Zwangsabtreibungen, geschlechtsspezifischer Diskrimi-
nierung, einschließlich im wirtschaftlichen Bereich, und
geschlechtsspezifischer Gewalt unterworfen werden;

vii) die weiterhin eingehenden Berichte über Verlet-
zungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten von
Kindern, insbesondere über den für viele Kinder weiter
fehlenden Zugang zu grundlegenden wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechten, und nimmt in diesem
Zusammenhang Kenntnis von der besonders prekären
Lage, in der sich unter anderem zurückgekehrte oder re-
patriierte Kinder, Straßenkinder, Kinder mit Behinde-
rungen, Kinder, deren Eltern die Freiheit entzogen ist,
Kinder, die in Haft- oder sonstigen Anstalten leben, und
Kinder, die mit dem Gesetz in Konflikt stehen,
befinden498;

viii) die weiterhin eingehenden Berichte über Verlet-
zungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten von
Menschen mit Behinderungen, insbesondere den Ein-
satz von Gemeinschaftslagern und Zwangsmaßnahmen,
die sich gegen das Recht von Menschen mit Behinde-
rungen richten, frei und eigenverantwortlich über die
Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände zu ent-
scheiden;

ix) die Verletzungen der Arbeitnehmerrechte, ein-
schließlich des Rechts auf Vereinigungsfreiheit und
Kollektivverhandlungen, des Streikrechts gemäß den in
dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte495 definierten Verpflichtungen der
Demokratischen Volksrepublik Korea und des Verbots
der wirtschaftlichen Ausbeutung von Kindern und jeder
schädigenden oder gefährlichen Arbeit von Kindern ge-
mäß den in dem Übereinkommen über die Rechte des
Kindes496 definierten Verpflichtungen der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea;

b) die fortdauernde Weigerung der Regierung der
Demokratischen Volksrepublik Korea, das Mandat des Son-
derberichterstatters über die Menschenrechtssituation in der
Demokratischen Volksrepublik Korea anzuerkennen oder mit
ihm zusammenzuarbeiten, obwohl der Menschenrechtsrat in
seinen Resolutionen 7/15503 und 10/16504 das Mandat des Son-
derberichterstatters verlängert hat;

2. bekundet erneut ihre sehr ernste Besorgnis über
ungelöste Fragen von internationalem Belang betreffend Ent-
führungen in Form von Verschwindenlassen, welche die
Menschenrechte der Staatsangehörigen anderer souveräner
Länder verletzen, und fordert die Regierung der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea in diesem Zusammenhang nach-
drücklich auf, diese Fragen unter anderem auf bereits beste-
henden Wegen dringend und auf transparente Weise zu lösen,
indem sie insbesondere für die sofortige Rückkehr der Ent-
führten sorgt;

3. bekundet ihre tiefste Besorgnis über die prekäre
humanitäre Lage in dem Land, die teils durch häufig eintre-
tende Naturkatastrophen verursacht und durch die Fehlleitung
von Ressourcen weg von der Deckung des Grundbedarfs
noch verschlimmert wird, über die zunehmenden staatlichen
Einschränkungen des Anbaus von Nahrungsmitteln und des
Handels damit sowie über die weit verbreitete Mangelernäh-
rung bei Müttern und Säuglingen, die trotz gewisser Fort-
schritte nach wie vor die körperliche und geistige Entwick-
lung eines erheblichen Teils der Kinder beeinträchtigt, und
legt der Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea
in diesem Zusammenhang eindringlich nahe, Vorbeugungs-
und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen;

4. würdigt den Sonderberichterstatter für die bislang
durchgeführten Aktivitäten und für seine fortgesetzten An-
strengungen, sein Mandat trotz des begrenzten Zugangs zu
Informationen wahrzunehmen;

5. fordert die Regierung der Demokratischen Volks-
republik Korea mit allem Nachdruck auf, alle Menschenrech-
te und Grundfreiheiten vollständig zu achten und in diesem
Zusammenhang

a) den genannten systematischen, weit verbreiteten
und schweren Verletzungen der Menschenrechte sofort ein
Ende zu setzen, indem sie unter anderem die in den genannten
Resolutionen der Generalversammlung, der Menschenrechts-
kommission und des Menschenrechtsrats beschriebenen
Maßnahmen vollständig durchführt und die an die Demokra-
tische Volksrepublik Korea gerichteten Empfehlungen der
Sonderverfahren und Vertragsorgane der Vereinten Nationen
voll umsetzt;

b) ihre Einwohner zu schützen, die Frage der Straflo-
sigkeit anzugehen und sicherzustellen, dass die für Men-
schenrechtsverletzungen Verantwortlichen vor ein unabhän-
giges Gericht gestellt werden;

c) an den tieferen Ursachen von Flüchtlingsströmen
aus dem Land anzusetzen und diejenigen, die Flüchtlinge
durch Schleusung, Menschenhandel und Erpressung ausbeu-
ten, strafrechtlich zu verfolgen, nicht jedoch die Opfer zu kri-
minalisieren, und sicherzustellen, dass Staatsbürger der De-
mokratischen Volksrepublik Korea, die dorthin ausgewiesen
oder zurückgeschickt werden, in Sicherheit und Würde zu-
rückkehren können, human behandelt werden und keinerlei
Strafe unterworfen werden;

d) mit dem Sonderberichterstatter umfassend zusam-
menzuarbeiten, insbesondere indem sie ihm und anderen
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Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Nationen vollen,
freien und ungehinderten Zugang zu der Demokratischen
Volksrepublik Korea gewährt;

e) mit der Hohen Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte und ihrem Amt Aktivitäten der tech-
nischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte
aufzunehmen, wie von der Hohen Kommissarin in den letzten
Jahren angestrengt, mit dem Ziel, die Menschenrechtssitua-
tion in dem Land zu verbessern, sowie bei der allgemeinen re-
gelmäßigen Überprüfung durch den Menschenrechtsrat mit-
zuarbeiten;

f) die Zusammenarbeit mit der Internationalen Ar-
beitsorganisation aufzunehmen, mit dem Ziel, die Arbeitneh-
merrechte erheblich zu verbessern;

g) ihre Zusammenarbeit mit den humanitären Hilfs-
organisationen der Vereinten Nationen fortzusetzen und zu
verstärken;

h) den vollen, sicheren und ungehinderten Zugang zu
humanitärer Hilfe zu gewährleisten und entsprechend ihrer
Zusage Maßnahmen zu ergreifen, damit die humanitären
Hilfsorganisationen dafür sorgen können, dass diese Hilfe al-
le Landesteile gleichermaßen, nach Maßgabe des Bedarfs und
im Einklang mit humanitären Grundsätzen, erreicht, sowie
Zugang zu ausreichenden Nahrungsmitteln zu gewährleisten
und eine Politik zur Ernährungssicherung zu verfolgen, na-
mentlich mittels zukunftsfähiger Landwirtschaft;

6. beschließt, ihre Prüfung der Menschenrechtssitua-
tion in der Demokratischen Volksrepublik Korea auf ihrer
fünfundsechzigsten Tagung fortzusetzen, und ersucht zu die-
sem Zweck den Generalsekretär, einen umfassenden Bericht
über die Situation in der Demokratischen Volksrepublik Ko-
rea vorzulegen, und den Sonderberichterstatter, auch weiter-
hin seine Feststellungen und Empfehlungen zu übermitteln.

RESOLUTION 64/176

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 74 Stimmen bei 49 Ge-
genstimmen und 59 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/439/Add.3, Ziff. 18)509:

Dafür: Albanien, Andorra, Argentinien, Australien, Belgien,
Belize, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Chile,
Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Griechenland, Honduras, Ir-

land, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kiribati, Kroatien, Lett-
land, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malta, Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Montenegro, Nauru, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Peru,
Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Sa-
moa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, St. Lucia, Timor-Leste, Tonga, Tschechi-
sche Republik, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zypern.

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Äquatorialgui-
nea, Arabische Republik Syrien, Armenien, Aserbaidschan, Ban-
gladesch, Belarus, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brunei Darus-
salam, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Ecuador, Eri-
trea, Guinea, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Mauretanien, Myan-
mar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Russi-
sche Föderation, Senegal, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Su-
dan, Tadschikistan, Tunesien, Turkmenistan, Venezuela (Boliva-
rische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam.

Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Äthiopien, Ba-
hamas, Barbados, Benin, Bhutan, Brasilien, Burkina Faso, Burun-
di, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Laos, Dominica, Gabun, Georgien, Ghana, Grena-
da, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaika, Jordani-
en, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kon-
go, Lesotho, Malawi, Mali, Marokko, Mauritius, Mongolei, Mosam-
bik, Nepal, Paraguay, Philippinen, Republik Korea, Ruanda, Sam-
bia, Sierra Leone, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Swasiland, Thailand, Togo,
Trinidad und Tobago, Tschad, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Verei-
nigte Republik Tansania, Zentralafrikanische Republik.

64/176. Die Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen sowie
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte510, den Inter-
nationalen Menschenrechtspakten511 und anderen internatio-
nalen Menschenrechtsübereinkünften,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die
Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik Iran,
zuletzt Resolution 63/191 vom 18. Dezember 2008,

1. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution
63/191 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs512, in dem
zwar gewisse Fortschritte im Hinblick auf wirtschaftliche und
soziale Indikatoren erörtert werden, aber auch viele Bereiche
hervorgehoben werden, die in Bezug auf die Förderung und

509 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Itali-
en, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Mol-
dau, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

510 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
511 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
512 A/64/357.
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den Schutz der Menschenrechte in der Islamischen Republik
Iran nach wie vor Anlass zur Besorgnis geben, und in dem mit
besonderer Sorge auf die negativen Entwicklungen seit Juni
2008 auf dem Gebiet der bürgerlichen und politischen Rechte
hingewiesen wird;

2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die anhaltenden
und wiederholten schweren Menschenrechtsverletzungen in
der Islamischen Republik Iran, darunter

a) Folter und grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe, namentlich Auspeitschung
und Amputation;

b) die anhaltend hohe und steigende Anzahl von Hin-
richtungen, die unter Missachtung international anerkannter
Garantien durchgeführt werden, darunter öffentliche Hinrich-
tungen und Hinrichtungen von Jugendlichen;

c) Steinigung als Methode der Hinrichtung und In-
hafthaltung von Personen, denen weiter die Verurteilung zur
Hinrichtung durch Steinigung droht, obwohl ein Runderlass
des obersten Richters die Steinigung verbietet;

d) Festnahme und gewaltsame Unterdrückung von
Frauen, die ihr Recht, sich friedlich zu versammeln, ausüben,
sowie die Verhängung von Strafen gegen diese Frauen, eine
Einschüchterungskampagne gegen Verfechter der Menschen-
rechte von Frauen und die fortdauernde Diskriminierung von
Frauen und Mädchen im Gesetz und in der Praxis;

e) zunehmende Diskriminierung und andere Men-
schenrechtsverletzungen gegenüber Angehörigen religiöser,
ethnischer, sprachlicher oder anderer Minderheiten, ob aner-
kannt oder nicht, unter anderem einschließlich Arabern, Ase-
ris, Belutschen, Kurden, Christen, Juden, Sufis und sunniti-
scher Muslime und derjenigen, die sich für sie einsetzen, und
insbesondere Angriffe gegen Bahá’í und ihren Glauben in
staatlich geförderten Medien, zunehmende Beweise dafür,
dass der Staat Bahá’í zu ermitteln, zu überwachen und will-
kürlich zu inhaftieren sucht und Angehörige des Bahá’í-Glau-
bens von dem Besuch einer Universität und vom Erwerb ihres
Lebensunterhalts abhält, sowie die anhaltende Inhaftierung
von sieben Bahá’í-Führern, die im März und Mai 2008 festge-
nommen und schwerer Vergehen angeklagt wurden und kei-
nen angemessenen oder raschen Zugang zu einer rechtlichen
Vertretung erhielten;

f) fortdauernde, systemische und schwerwiegende
Einschränkungen der Freiheit, sich friedlich zu versammeln,
der Vereinigungsfreiheit sowie der Meinungsfreiheit und des
Rechts der freien Meinungsäußerung, namentlich soweit sie
gegen Medien, Internetnutzer und Gewerkschaften verhängt
werden, sowie die zunehmende Drangsalierung, Einschüchte-
rung und Verfolgung von politischen Gegnern und Men-
schenrechtsverteidigern aus allen Sektoren der iranischen Ge-
sellschaft, einschließlich der Festnahme und gewaltsamen
Unterdrückung von Arbeitnehmerführern, von sich friedlich
versammelnden organisierten Arbeitnehmern und von Stu-
denten, und dabei insbesondere Kenntnis nehmend von der
Zwangsschließung des Zentrums der Verteidiger der Men-

schenrechte und der späteren Festnahme und Drangsalierung
einiger seiner Mitarbeiter;

g) die gravierende Beschneidung und Einschränkung
der Religions- und Weltanschauungsfreiheit, einschließlich
willkürlicher Festnahme, Haft auf unbestimmte Dauer und
langjähriger Gefängnisstrafen gegenüber Personen, die ihr
Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit ausüben;

h) fortdauernde Missachtung der Rechte auf ein ord-
nungsgemäßes Verfahren sowie Verletzungen der Rechte von
Inhaftierten, einschließlich der Inhaftierung ohne Anklageer-
hebung oder der Isolationshaft, der systematischen und will-
kürlichen Anwendung langer Einzelhaft und der Verweige-
rung des raschen Zugangs zu einer rechtlichen Vertretung;

3. bekundet außerdem besondere Besorgnis über die
Reaktion der Regierung der Islamischen Republik Iran nach
der Präsidentschaftswahl vom 12. Juni 2009 und die gleich-
zeitige Zunahme der Menschenrechtsverletzungen, darunter

a) die Drangsalierung, Einschüchterung und Verfol-
gung, einschließlich durch willkürliche Festnahme, Inhaftie-
rung oder Verschwindenlassen, von Mitgliedern der Opposi-
tion, Journalisten und anderen Medienvertretern, Bloggern,
Rechtsanwälten, Geistlichen, Menschenrechtsverteidigern,
Akademikern, Studenten und anderen Personen in Ausübung
ihres Rechts, sich friedlich zu versammeln, ihres Rechts auf
Vereinigungsfreiheit und ihres Rechts auf Meinungsfreiheit
und freie Meinungsäußerung, wobei zahlreiche Menschen ge-
tötet und verletzt wurden;

b) die Anwendung von Gewalt und Einschüchterung
durch von der Regierung gesteuerte Milizen in der Absicht,
iranische Bürger, die ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit fried-
lich ausübten, gewaltsam auseinanderzutreiben, wobei eben-
falls zahlreiche Menschen getötet und verletzt wurden;

c) der Eingriff in das Recht auf ein faires Verfahren,
unter anderem durch die Abhaltung von Massenprozessen
und die Verweigerung des Zugangs der Angeklagten zu einer
angemessenen rechtlichen Vertretung, was zur Verurteilung
einiger Personen zum Tode oder zu langjährigen Gefängnis-
strafen geführt hat;

d) die behauptete Erzwingung von Geständnissen
und Misshandlung von Gefangenen, unter anderem durch
Vergewaltigung und Folter;

e) die starke Zunahme von Hinrichtungen in den Mo-
naten nach der Wahl;

f) weitere Einschränkungen des Rechts der freien
Meinungsäußerung, darunter die gravierenden Einschränkun-
gen der Medienberichterstattung über öffentliche Demonstra-
tionen und die störenden Eingriffe in die Tele- und Internet-
kommunikation sowie die gewaltsame Schließung der Büros
mehrerer Organisationen, die an der Untersuchung der Situa-
tion der nach der Wahl inhaftierten Personen beteiligt waren;

g) die willkürliche Festnahme und Inhaftierung von
Angestellten ausländischer Botschaften in Teheran, wodurch
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in ungebührlicher und mit dem Wiener Übereinkommen über
diplomatische Beziehungen513 und dem Wiener Übereinkom-
men über konsularische Beziehungen514 unvereinbarer Weise
in die Aufgabenwahrnehmung dieser Vertretungen eingegrif-
fen wurde;

4. fordert die Regierung der Islamischen Republik
Iran auf, den im Bericht des Generalsekretärs hervorgehobe-
nen substanziellen Bedenken und den in früheren Resolutio-
nen der Generalversammlung enthaltenen konkreten Auffor-
derungen zum Handeln Rechnung zu tragen und ihre Ver-
pflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte im Gesetz
und in der Praxis voll einzuhalten und insbesondere

a) Amputation, Auspeitschung und sonstige Formen
der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe im Gesetz und in der
Praxis abzuschaffen;

b) öffentliche Hinrichtungen und andere Hinrichtun-
gen, die unter Missachtung international anerkannter Garanti-
en durchgeführt werden, im Gesetz und in der Praxis abzu-
schaffen;

c) gemäß ihren Verpflichtungen nach Artikel 37 des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes515 und nach Ar-
tikel 6 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte511 Hinrichtungen von Personen abzuschaffen, die
zum Zeitpunkt ihrer Straftat unter 18 Jahre alt waren;

d) die Steinigung als Methode der Hinrichtung abzu-
schaffen;

e) alle Formen der Diskriminierung und sonstigen
Menschenrechtsverletzungen gegenüber Frauen und Mäd-
chen im Gesetz und in der Praxis zu beseitigen;

f) alle Formen der Diskriminierung und sonstigen
Menschenrechtsverletzungen gegenüber Angehörigen reli-
giöser, ethnischer, sprachlicher oder anderer Minderheiten,
ob anerkannt oder nicht, im Gesetz und in der Praxis zu besei-
tigen, die Überwachung von Personen aufgrund ihrer religiö-
sen Überzeugung zu unterlassen und sicherzustellen, dass
Angehörige von Minderheiten den gleichen Zugang zu Bil-
dung und Beschäftigung erhalten wie alle Iraner;

g) unter anderem den Bericht des Sonderberichter-
statters über religiöse Intoleranz von 1996516, der der Islami-
schen Republik Iran Möglichkeiten für die Emanzipierung
der Bahá’í-Gemeinschaft empfahl, umzusetzen sowie den seit

2008 festgehaltenen sieben Bahá’í-Führern die ihnen nach
der Verfassung garantierten Rechte auf ein ordnungsgemäßes
Verfahren zu gewähren, namentlich das Recht auf eine ange-
messene rechtliche Vertretung und das Recht auf ein faires
Verfahren;

h) die Drangsalierung, Einschüchterung und Verfol-
gung von politischen Gegnern und Menschenrechtsverteidi-
gern, Studenten, Akademikern, Journalisten, anderen Medi-
envertretern, Bloggern, Geistlichen und Rechtsanwälten zu
beenden, namentlich durch die Freilassung der willkürlich
oder aufgrund ihrer politischen Ansichten inhaftierten Perso-
nen, einschließlich der nach der Präsidentschaftswahl vom
12. Juni 2009 inhaftierten Personen;

i) die Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren zu
achten, die Straflosigkeit für Menschenrechtsverletzungen zu
beenden und eine glaubhafte, unparteiische und unabhängige
Untersuchung der Vorwürfe über Menschenrechtsverletzun-
gen nach der Präsidentschaftswahl einzuleiten;

5. fordert die Regierung der Islamischen Republik
Iran ferner auf, ihre unzureichende Bilanz der Zusammenar-
beit mit den internationalen Menschenrechtsmechanismen zu
verbessern, unter anderem indem sie ihren Berichtspflichten
gegenüber den Vertragsorganen der Übereinkünfte, deren
Vertragspartei sie ist, nachkommt und voll mit allen interna-
tionalen Menschenrechtsmechanismen zusammenarbeitet,
und ermutigt die Regierung der Islamischen Republik Iran,
auch weiterhin Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen, namentlich dem Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, auf dem
Gebiet der Menschenrechte und der Justizreform zu erkun-
den;

6. bekundet ihre tiefe Besorgnis darüber, dass die Is-
lamische Republik Iran trotz ihrer ständigen Einladung an alle
Mandatsträger der thematischen Sonderverfahren seit vier
Jahren keinen Anträgen dieser Sondermechanismen auf einen
Besuch des Landes stattgegeben noch auf die zahlreichen
Mitteilungen dieser Sondermechanismen geantwortet hat,
und fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran mit
allem Nachdruck auf, mit den Sondermechanismen uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten, namentlich indem sie deren
Mandatsträgern den Besuch ihres Hoheitsgebiets erleichtert,
damit glaubhafte und unabhängige Untersuchungen aller
Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen, insbesondere
derjenigen, die sich nach dem 12. Juni 2009 ereignet haben,
durchgeführt werden können;

7. bittet die Mandatsträger der thematischen Sonder-
verfahren, insbesondere den Sonderberichterstatter über au-
ßergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtun-
gen, den Sonderberichterstatter über Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe, den Sonderberichterstatter über die Förderung und den
Schutz der Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung, die Sonderberichterstatterin über die Lage
von Menschenrechtsverteidigern, die Arbeitsgruppe für will-
kürliche Inhaftierungen und die Arbeitsgruppe zur Frage des
Verschwindenlassens von Personen, der Menschenrechtssi-

513 United Nations, Treaty Series, Vol. 500, Nr. 7310. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1964 II S. 957; LGBl. 1968 Nr. 18/1;
öBGBl. Nr. 66/1966; AS 1964 435.
514 Ebd., Vol. 596, Nr. 8638. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1585; LGBl. 1968 Nr. 19/1; öBGBl. Nr. 318/1969;
AS 1968 887.
515 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS
1998 2055.
516 Siehe E/CN.4/1996/95/Add.2.
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tuation in der Islamischen Republik besondere Aufmerksam-
keit zu widmen, mit dem Ziel, die verschiedenen Menschen-
rechtsverletzungen, die sich seit dem 12. Juni 2009 ereignet
haben, zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten;

8. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer fünfund-
sechzigsten Tagung über den Stand der Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten;

9. beschließt, die Untersuchung der Menschenrechts-
situation in der Islamischen Republik Iran auf ihrer fünfund-
sechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz
der Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 64/177

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/440
und Corr.1, Ziff. 24)517.

64/177. Technische Hilfe zur Durchführung der
internationalen Übereinkünfte und Protokolle 
betreffend den Terrorismus

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung aller Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats über technische Hilfe bei
der Bekämpfung des Terrorismus,

erneut betonend, dass die internationale, regionale und
subregionale Zusammenarbeit zur wirksamen Verhütung und
Bekämpfung des Terrorismus verstärkt werden muss, insbe-
sondere durch den Ausbau der innerstaatlichen Kapazitäten
der Staaten durch die Bereitstellung technischer Hilfe,

in Bekräftigung der von den Mitgliedstaaten eingegan-
genen Verpflichtungen und unter Hinweis auf alle Aspekte
der von der Generalversammlung in ihrer Resolution 60/288
vom 8. September 2006 verabschiedeten Weltweiten Strate-
gie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/272 vom 5. Sep-
tember 2008, in der sie die Mitgliedstaaten, die Vereinten Na-
tionen und andere zuständige internationale, regionale und
subregionale Organisationen aufforderte, verstärkte Anstren-
gungen zu unternehmen, um die Strategie auf integrierte Wei-
se und in allen ihren Aspekten umzusetzen, und die Notwen-
digkeit bekräftigte, die internationale Zusammenarbeit zur
Bekämpfung des Terrorismus zu verstärken,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 63/195 vom
18. Dezember 2008, in der sie das Büro der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung ersuchte, seine
den Mitgliedstaaten auf Antrag gewährte technische Hilfe zu
verstärken, um die internationale Zusammenarbeit bei der
Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus zu vertiefen,

1. lobt das Büro der Vereinten Nationen für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung, namentlich seine Unterabtei-
lung Terrorismusverhütung, dafür, dass es den Staaten auf
Antrag und in enger Abstimmung mit dem Ausschuss zur Be-
kämpfung des Terrorismus und dessen Exekutivdirektorium
technische Hilfe gewährt, um die Durchführung der interna-
tionalen Übereinkünfte und Protokolle betreffend den Terro-
rismus sowie der einschlägigen Resolutionen der Vereinten
Nationen zu erleichtern, und ersucht das Büro, im Rahmen
seines Mandats seine diesbezüglichen Anstrengungen in en-
ger Abstimmung mit dem Ausschuss zur Bekämpfung des
Terrorismus und dem Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung
weiter zu verstärken;

2. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, sofern
sie noch nicht Vertragsparteien der bestehenden internationa-
len Übereinkünfte und Protokolle betreffend den Terrorismus
geworden sind, zu erwägen, dies unverzüglich zu tun, und er-
sucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Ver-
brechensbekämpfung, im Rahmen seines Mandats den Mit-
gliedstaaten auf Antrag verstärkt technische Hilfe bei der Ra-
tifikation dieser völkerrechtlichen Übereinkünfte, bei ihrer
Umsetzung in innerstaatliches Recht und beim Aufbau von
Kapazitäten zu ihrer Durchführung zu leisten;

3. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die in-
ternationale Zusammenarbeit so weit wie möglich zu verstär-
ken, um den Terrorismus zu verhüten und zu bekämpfen, na-
mentlich indem sie gegebenenfalls im Rahmen der internatio-
nalen Übereinkünfte und Protokolle betreffend den Terroris-
mus und der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Natio-
nen sowie im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich
der Charta der Vereinten Nationen, bilaterale und multilatera-
le Verträge über Auslieferung und gegenseitige Rechtshilfe
schließen, und dafür zu sorgen, dass das gesamte zuständige
Personal im Hinblick auf die praktische Durchführung der in-
ternationalen Zusammenarbeit angemessen geschult ist, und
ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung, im Rahmen seines Mandats den
Mitgliedstaaten auf Antrag diesbezügliche technische Hilfe
zu leisten;

4. erkennt an, wie wichtig die Schaffung und die
Aufrechterhaltung fairer und wirksamer Strafjustizsysteme
sind, im Einklang mit dem anwendbaren Völkerrecht als we-
sentlicher Grundlage jeder Strategie zur Terrorismusbekämp-
fung, und ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, bei seinem Programm der
technischen Hilfe zur Terrorismusbekämpfung nach Bedarf
die für den Aufbau nationaler Kapazitäten erforderlichen Ele-
mente zu berücksichtigen, um die Strafjustizsysteme und die
Rechtsstaatlichkeit zu stärken;

5. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, sich im Rahmen seines
Mandats verstärkt um den weiteren systematischen Aufbau
rechtlichen Spezialwissens auf dem Gebiet der Terrorismus-
bekämpfung und auf damit zusammenhängenden und sein
Mandat berührenden Themengebieten zu bemühen und den
Mitgliedstaaten auf Antrag technische Hilfe beim Aufbau von
Kapazitäten für die Ratifikation und Durchführung der inter-
nationalen Übereinkünfte und Protokolle betreffend den Ter-

517 Der in dem Bericht des Ausschusses empfohlene Resolutionsentwurf
wurde vom Wirtschafts- und Sozialrat vorgelegt.
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rorismus zu leisten, insbesondere durch die Erarbeitung tech-
nischer Hilfsmittel und Veröffentlichungen und die Schulung
von Strafjustizbeamten, und ersucht das Büro, der Kommis-
sion für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ih-
rer neunzehnten und zwanzigsten Tagung über seine diesbe-
züglichen Aktivitäten Bericht zu erstatten;

6. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung außerdem, im Rahmen
seines Mandats und in Abstimmung mit dem Ausschuss zur
Bekämpfung des Terrorismus und seinem Exekutivdirektori-
um sowie dem Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung bei der
Erbringung technischer Hilfe auch weiterhin mit den interna-
tionalen Organisationen und den zuständigen Stellen des Sys-
tems der Vereinten Nationen sowie mit regionalen und subre-
gionalen Organisationen und Vereinbarungen zusammenzu-
arbeiten, wenn dies angemessen ist;

7. dankt allen Mitgliedstaaten, die die Aktivitäten des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung auf dem Gebiet der technischen Hilfe unter an-
derem durch finanzielle Beiträge unterstützt haben, und bittet
alle Mitgliedstaaten, die freiwillige Bereitstellung von zusätz-
lichen Finanzmitteln und von Sachleistungen zu erwägen,
insbesondere angesichts der Notwendigkeit, verstärkt wirksa-
me technische Hilfe zu leisten, um den Mitgliedstaaten bei
der Durchführung der einschlägigen Bestimmungen der
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus518 behilflich zu sein;

8. ersucht den Generalsekretär, ausreichende Res-
sourcen für das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung bereitzustellen, damit es seine Tä-
tigkeit im Rahmen seines Mandats, namentlich auf dem Ge-
biet der Terrorismusbekämpfung, und im Rahmen der Strate-
gie des Büros für den Zeitraum 2008-2011519 wahrnehmen
und den Mitgliedstaaten auf Antrag bei der Umsetzung der
maßgeblichen Elemente der Weltweiten Strategie der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus behilflich sein
kann;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 64/178

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/440
und Corr.1, Ziff. 24)520.

64/178. Verbesserung der Koordinierung des Vorgehens 
gegen den Menschenhandel

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/194 vom 18. De-
zember 2008 über die Verbesserung der Koordinierung des
Vorgehens gegen den Menschenhandel und andere einschlä-
gige Resolutionen der Generalversammlung über den Men-
schenhandel und andere moderne Formen der Sklaverei521,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2008/33 des
Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 2008 über die ver-
stärkte Koordinierung des Vorgehens der Vereinten Nationen
und anderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhan-
dels und frühere Ratsresolutionen über den Menschenhandel,

unter Begrüßung der Resolution 11/3 des Menschen-
rechtsrats vom 17. Juni 2009 über den Menschenhandel, ins-
besondere den Frauen- und Kinderhandel522,

unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität523 und das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämp-
fung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des
Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität524, das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen
über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kin-
dern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie525 und
das Zusatzübereinkommen über die Abschaffung der Sklave-
rei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen
und Praktiken526,

in Anbetracht dessen, dass im Einklang mit Artikel 32
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität die Konferenz
der Vertragsparteien des Übereinkommens eingerichtet wur-
de, um die Vertragsstaaten besser in die Lage zu versetzen,
die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen, und die
Anwendung des Übereinkommens, einschließlich des Zusatz-
protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels, zu fördern und zu überprüfen, indem die Entwicklung
und der Austausch einschlägiger Informationen, Programme
und Praktiken erleichtert wird und mit den zuständigen inter-

518 Resolution 60/288.
519 Resolution 2007/12 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
520 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangla-
desch, Belarus, Bolivien (Plurinationaler Staat), China, Ecuador, Indien,
Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Mexiko, Nicaragua, Philippinen, Russi-
sche Föderation, Sambia (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind),
Tadschikistan, Thailand, Turkmenistan, Usbekistan, Venezuela (Boliva-
rische Republik) und Vereinigte Arabische Emirate.

521 Resolutionen 55/67, 58/137, 59/166, 61/144, 61/180 und 63/156.
522 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. III, Abschn. A.
523 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, Nr. 39574. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008
Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861.
524 Ebd., Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III
Nr. 220/2005; AS 2006 5917.
525 Ebd., Vol. 2171, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006 5441.
526 Ebd., Vol. 266, Nr. 3822. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1958 II S. 203; öBGBl. Nr. 66/1964; AS 1965 135.
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nationalen und regionalen Organisationen und nichtstaatli-
chen Organisationen zusammengearbeitet wird, sowie in An-
betracht dessen, dass jeder Vertragsstaat der Konferenz der
Vertragsparteien Informationen über seine Programme, Pläne
und Praktiken sowie über Gesetzgebungs- und Verwaltungs-
maßnahmen zur Anwendung des Übereinkommens zu über-
mitteln hat,

Kenntnis nehmend von den auf dem elften Gipfeltreffen
der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Afri-
kanischen Union am 30. Juni und 1. Juli 2008 in Scharm esch-
Scheich (Ägypten)527 und auf der fünfzehnten Gipfelkonfe-
renz der Staats- und Regierungschefs der Bewegung der
nichtgebundenen Länder vom 11. bis 16. Juli 2009 in Scharm
esch-Scheich528 gefassten Beschlüssen zur Förderung der glo-
balen Maßnahmen der Vereinten Nationen gegen den Men-
schenhandel, von der Erklärung der am 19. und 20. Oktober
2009 in Brüssel abgehaltenen Ministerkonferenz der Europäi-
schen Union zum Thema „Auf dem Weg zu globalen Maß-
nahmen der Europäischen Union gegen den Menschenhan-
del“ und von den in anderen subregionalen, regionalen und
globalen Foren529 geführten Erörterungen über die Notwen-
digkeit, den Menschenhandel mit vereinten und koordinierten
Anstrengungen auf internationaler Ebene zu bekämpfen,

in der Erkenntnis, wie wichtig bilaterale, subregionale,
regionale und internationale Kooperationsmechanismen und
-initiativen seitens der Regierungen sowie zwischenstaatli-
cher und nichtstaatlicher Organisationen sind, einschließlich
des Informationsaustauschs über bewährte Praktiken, um ge-
gen das Problem des Menschenhandels, insbesondere des
Frauen- und Kinderhandels, anzugehen,

sowie in der Erkenntnis, dass eine breit angelegte inter-
nationale Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und
den zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen unverzichtbar ist, um die Gefahr des Menschen-
handels und anderer moderner Formen der Sklaverei wirksam
zu bekämpfen,

ferner in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den In-
stitutionen der Vereinten Nationen, beispielsweise dem Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung, dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten

Nationen für Menschenrechte, dem Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen, der Internationalen Arbeitsorganisation und
der Internationalen Organisation für Migration, sowie ande-
ren zwischenstaatlichen Organisationen dabei zukommt, den
weltweiten Kampf gegen den Menschenhandel wirksam und
umfassend zu koordinieren,

die Notwendigkeit anerkennend, auch weiterhin eine
globale Partnerschaft gegen den Menschenhandel und andere
moderne Formen der Sklaverei zu fördern,

sowie in der Erkenntnis, dass der Menschenhandel den
Genuss der Menschenrechte beeinträchtigt, weiter eine ernste
Herausforderung für die Menschheit darstellt und konzertier-
ter internationaler Abwehrmaßnahmen bedarf,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstren-
gungen der Vereinten Nationen im Kampf gegen den Men-
schenhandel sowie von der Erarbeitung des Internationalen
Aktionsrahmens für die Durchführung des Protokolls gegen
den Menschenhandel530 im Rahmen der sonstigen Maßnah-
men zur Unterstützung der Durchführung des Protokolls,

in der Erkenntnis, dass die gegenwärtigen weltweiten
Wirtschaftskrisen das Problem des Menschenhandels wohl
weiter verschärfen werden,

in dem Bewusstsein, dass die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit für das Ziel geweckt werden muss, dem Men-
schenhandel, insbesondere zum Zweck der sexuellen Aus-
beutung und der Zwangsarbeit, die Nachfrage zu entziehen,

in Bekräftigung der von den führenden Politikern der
Welt auf dem Millenniums-Gipfel531 und dem Weltgipfel
2005532 eingegangenen Verpflichtung, wirksame Maßnahmen
zur Bekämpfung und Beseitigung aller Formen des Men-
schenhandels zu erarbeiten, durchzusetzen und zu verstärken,
um der Nachfrage nach Opfern von Menschenhandel entge-
genzuwirken und die Opfer zu schützen,

unter Begrüßung des Berichts der Sonderberichterstatte-
rin des Menschenrechtsrats über den Menschenhandel, insbe-
sondere den Frauen- und Kinderhandel533, und des vom Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung verfassten Global Report on Trafficking in Persons
(Weltbericht über Menschenhandel)530,

sowie unter Begrüßung des Berichts des Generalsekre-
tärs über die Verbesserung der Koordinierung des Vorgehens
gegen den Menschenhandel534 und des Hintergrundpapiers,
das der Generalsekretär am 5. Mai 2009 der Generalver-

527 A/63/515, Anlage I, Beschluss Assembly/AU/Dec.207 (XI).
528 Siehe A/63/965-S/2009/514, Anlage.
529 Beispielsweise die Regionale Ministerkonferenz über Schleusung,
Menschenhandel und damit zusammenhängende grenzüberschreitende
Kriminalität vom 26. bis 28. Februar 2002 in Bali (Indonesien), die Mi-
nisterkonferenz der Europäischen Union und Afrikas über Migration
und Entwicklung am 22. und 23. November 2006 in Tripolis, der dritte
Weltkongress gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugend-
lichen vom 25. bis 28. November 2008 in Rio de Janeiro (Brasilien), die
internationale Konferenz zum Thema „Menschenhandel am Scheide-
punkt“ am 2. und 3. März 2009 in Manama und die Konferenz der Alli-
anz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ge-
gen den Menschenhandel zum Thema der Verhütung moderner Sklave-
rei am 14. und 15. September 2009 in Wien.

530 In Englisch verfügbar unter http://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/publications.html.
531 Siehe Resolution 55/2.
532 Siehe Resolution 60/1.
533 Siehe A/64/290.
534 A/64/130.
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sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung vorgelegt
hat535,

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der Konferenz
der Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität auf ihrer vom 8. bis 17. Oktober 2008 in Wien abgehalte-
nen vierten Tagung, insbesondere von dem Beschluss 4/4
vom 17. Oktober 2008 über den Menschenhandel536, in dem
die Konferenz der Vertragsparteien die Notwendigkeit unter-
strich, weiter auf einen umfassenden und koordinierten An-
satz zur Bewältigung des Problems des Menschenhandels
mittels der geeigneten nationalen, regionalen und internatio-
nalen Mechanismen hinzuarbeiten, und anerkannte, dass das
Protokoll das hauptsächliche rechtsverbindliche globale
Rechtsinstrument für die Bekämpfung des Menschenhandels
ist, und in dieser Hinsicht außerdem von den Fortschritten
Kenntnis nehmend, die die offene Interims-Arbeitsgruppe der
Konferenz der Vertragsparteien über den Menschenhandel
auf ihrer am 14. und 15. April 2009 in Wien abgehaltenen Ta-
gung erzielt hat537,

sowie Kenntnis nehmend von dem interaktiven themati-
schen Dialog der Generalversammlung vom 13. Mai 2009
über kollektive Maßnahmen zur Beendigung des Menschen-
handels,

es begrüßend, dass im Zeitraum 2008-2009 eine Reihe
von Mitgliedstaaten dem Übereinkommen538 und dem Proto-
koll539 beigetreten sind,

1. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, sofern
sie es nicht bereits getan haben, Maßnahmen zur Ratifikation
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität523 und des Zu-
satzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinder-
handels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität524 bezie-
hungsweise zum Beitritt dazu zu erwägen und diese Rechtsin-
strumente in allen Aspekten voll umzusetzen;

2. legt den Mitgliedstaaten außerdem eindringlich
nahe, sofern sie es nicht bereits getan haben, Maßnahmen

zur Ratifikation des Fakultativprotokolls zum Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf
von Kindern, die Kinderprostitution und die
Kinderpornografie525, des Übereinkommens zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau540 und des
Zusatzübereinkommens über die Abschaffung der Sklave-
rei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtun-
gen und Praktiken526 beziehungsweise zum Beitritt dazu zu
erwägen und diese Rechtsinstrumente in allen Aspekten
voll umzusetzen;

3. begrüßt die Schritte, die die Menschenrechtsver-
tragsorgane, die Sonderberichterstatterin des Menschen-
rechtsrats über den Menschenhandel, insbesondere den
Frauen- und Kinderhandel, die Sonderberichterstatterin des
Rates über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und de-
ren Folgen, die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs über
Gewalt gegen Kinder, die Sonderberichterstatterin des Ra-
tes über den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution
und die Kinderpornografie, die Sonderberichterstatterin des
Rates über moderne Formen der Sklaverei, einschließlich
ihrer Ursachen und Folgen, und die Einrichtungen der Ver-
einten Nationen und die anderen interessierten zwischen-
staatlichen und staatlichen Organisationen im Rahmen ih-
res bestehenden Mandats sowie die Zivilgesellschaft unter-
nommen haben, um das schwere Verbrechen des Men-
schenhandels zu bekämpfen, und ermutigt sie, weitere
Schritte zu unternehmen und ihr Wissen und die bewährten
Vorgehensweisen auf möglichst breiter Basis weiterzuge-
ben;

4. fordert die Regierungen auf, ihre Anstrengungen
zur Kriminalisierung des Menschenhandels in allen seinen
Ausprägungen, so auch in Bezug auf die Ausbeutung der
Arbeitskraft und die sexuelle Ausbeutung von Kindern,
fortzusetzen, Maßnahmen zur Kriminalisierung des Kin-
dersextourismus zu ergreifen, die Praxis des Menschenhan-
dels zu verurteilen und gegen Menschenhändler und Mit-
telsleute zu ermitteln, sie strafrechtlich zu verfolgen, zu
verurteilen und zu bestrafen und gleichzeitig den Opfern
des Menschenhandels unter voller Achtung ihrer Menschen-
rechte Schutz und Hilfe zu bieten, und bittet die Mitglied-
staaten, die aktiv am Opferschutz beteiligten Einrichtungen
der Vereinten Nationen und internationalen Organisationen
auch weiterhin zu unterstützen;

5. ermutigt alle Interessenträger, einschließlich des
Privatsektors, ihr Vorgehen verstärkt zu koordinieren, ins-
besondere über die Interinstitutionelle Koordinierungsgrup-
pe zur Bekämpfung des Menschenhandels sowie regionale
und bilaterale Initiativen zur Förderung von Kooperation
und Zusammenarbeit;

535 In Englisch verfügbar unter http://www.un.org/ga/president/63/
letters/SGbackgroundpaper.pdf.
536 Siehe CTOC/COP/2008/19, Kap. I.
537 Siehe CTOC/COP/WG.4/2009/2.
538 Arabische Republik Syrien (2009), Bahamas (2008), Brunei Darussa-
lam (2008), Indonesien (2009), Irak (2008), Jordanien (2009), Kasach-
stan (2008), Katar (2008), Liechtenstein (2008), Luxemburg (2008) und
Mongolei (2008) (Stand: 29. September 2009). 
539 Bahamas (2008), Dominikanische Republik (2008), Indonesien
(2009), Jordanien (2009), Kasachstan (2008), Katar (2009), Liechten-
stein (2008), Luxemburg (2009), Malaysia (2009), Mongolei (2008),
Togo (2009) und Vereinigte Arabische Emirate (2009) (Stand: 29. Sep-
tember 2009). 

540 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
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6. erkennt an, wie wichtig es ist, dass vergleichba-
re, nach Formen des Menschenhandels, Geschlecht und Al-
ter aufgeschlüsselte Daten verfügbar sind und dass die na-
tionalen Kapazitäten für die Erhebung, Analyse und Mel-
dung dieser Daten gestärkt werden, und begrüßt die An-
strengungen der Interinstitutionellen Koordinierungsgrup-
pe, gestützt auf die komparativen Vorteile der jeweiligen
Organisationen Informationen, Erfahrungen und bewährte
Praktiken im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Part-
nerorganisationen zur Bekämpfung des Menschenhandels
mit den Regierungen, anderen internationalen und regiona-
len Organisationen, nichtstaatlichen Organisationen und
sonstigen zuständigen Organen auszutauschen;

7. erkennt die wichtige Arbeit auf dem Gebiet der
Datenerhebung und -analyse an, die das Büro der Verein-
ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im
Rahmen seines Globalen Programms gegen den Menschen-
handel, die Internationale Organisation für Migration mit-
tels ihrer globalen Datenbank, des Moduls zur Bekämp-
fung des Menschenhandels (Counter-Trafficking Module),
und die Internationale Arbeitsorganisation durchführen;

8. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Ent-
scheidung des Präsidenten der dreiundsechzigsten Tagung
der Generalversammlung, die gemeinsamen Moderatoren zu
ernennen, damit die Mitgliedstaaten Konsultationen und Er-
örterungen über einen globalen Aktionsplan der Vereinten
Nationen für die Verhütung des Menschenhandels, die
Strafverfolgung der Menschenhändler und den Schutz und
die Hilfe für die Opfer des Menschenhandels aufnehmen
können, und betont, dass die Konsultationen offen und
transparent sein, alle Seiten einschließen und unter Berück-
sichtigung aller von den Mitgliedstaaten geäußerten Auffas-
sungen geführt werden müssen;

9. ersucht den Generalsekretär erneut, das Pro-
gramm der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflege mit ausreichenden Ressourcen auszu-
statten, damit es sein Mandat zur Bekämpfung des Men-
schenhandels in vollem Umfang gemäß seinen hohen Prio-
ritäten erfüllen kann, und der Kommission für Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege angemessene Unterstüt-
zung zu gewähren, und bittet die Mitgliedstaaten, dem Bü-
ro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung freiwillige Beiträge zur Verfügung zu stellen, da-
mit es den Mitgliedstaaten auf Antrag Hilfe bereitstellen
kann;

10. ersucht den Generalsekretär, gegebenenfalls die
Regionalorganisationen zu bitten, Informationen über ihre
Problemerfahrungen und ihre bewährten Vorgehensweisen
bei der Koordinierung von Maßnahmen zur Verhütung und
Bekämpfung des Menschenhandels weiterzugeben;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Kon-
ferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisier-
te Kriminalität und der Generalversammlung auf ihrer fünf-

undsechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 64/179

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember
2009, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/440 und Corr.1, Ziff. 24)541.

64/179. Stärkung des Programms der Vereinten
Nationen für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapazität 
zur technischen Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/152 vom
18. Dezember 1991, 60/1 vom 16. September 2005, 60/177
vom 16. Dezember 2005, 61/252 vom 22. Dezember 2006,
63/193, 63/194 und 63/195 vom 18. Dezember 2008 und
63/226 vom 19. Dezember 2008,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der vom
Wirtschafts- und Sozialrat angenommenen Strategie des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung für den Zeitraum 2008-2011542, deren
Ziel unter anderem darin besteht, die Wirksamkeit und Fle-
xibilität des Büros bei der Bereitstellung von technischer
Hilfe und politischen Diensten zu erhöhen,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen betreffend die drin-
gende Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit
und technische Hilfe bei der Förderung und Erleichterung
der Ratifikation und der Durchführung des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreiten-

541 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Baha-
mas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kir-
gisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Lettland, Libanon, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta,
Marokko, Mexiko, Mongolei, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grena-
dinen, Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
542 Resolution 2007/12 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
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de organisierte Kriminalität und der dazugehörigen Proto-
kolle543, des Übereinkommens der Vereinten Nationen ge-
gen Korruption544 und aller internationalen Übereinkom-
men und Protokolle gegen den Terrorismus, einschließlich
der kürzlich in Kraft getretenen, zu stärken,

sowie in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Mit-
gliedstaaten in der am 8. September 2006 verabschiedeten
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus545 und bei ihrer am 4. und 5. September
2008 durchgeführten Überprüfung546 eingegangen sind,

betonend, dass ihre Resolution 61/143 vom 19. Dezem-
ber 2006 über die Verstärkung der Bemühungen zur Beseiti-
gung aller Formen der Gewalt gegen Frauen erhebliche Aus-
wirkungen auf das Programm der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege und seine Akti-
vitäten hat,

unter Begrüßung der Ergebnisse der von der Kommis-
sion für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ih-
rer siebzehnten Tagung 2008 gemäß dem Beschluss 2007/253
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2007 abgehalte-
nen thematischen Diskussion über diejenigen Aspekte der
Gewalt gegen Frauen, die die Kommission direkt betreffen547,

unter Berücksichtigung aller einschlägigen Resolutio-
nen des Wirtschafts- und Sozialrats, insbesondere der Resolu-
tionen 2008/23, 2008/24 und 2008/25 vom 24. Juli 2008 und
aller Resolutionen betreffend die Stärkung der internationalen
Zusammenarbeit sowie die technische Hilfe und die Beraten-
den Dienste des beim Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung angesiedelten Programms
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und
der Strafrechtspflege, der Förderung und Stärkung der
Rechtsstaatlichkeit und der Reform der Institutionen der
Strafrechtspflege, namentlich im Hinblick auf die Durchfüh-
rung der technischen Hilfe,

unter Begrüßung der Ergebnisse der von der Kommis-
sion für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ih-
rer achtzehnten Tagung 2009 gemäß dem Beschluss

2008/245 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2008
abgehaltenen thematischen Diskussionen über Wirtschaftsbe-
trug und Identitätskriminalität sowie über Strafrechtsreform
und die Verringerung der Überfüllung von Haftanstalten548,

Kenntnis nehmend von dem im Februar 2009 vom Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung herausgegebenen Global Report on Trafficking in
Persons (Weltbericht über den Menschenhandel)549 und von
der am 13. Oktober 2009 vorgestellten gemeinsamen Studie
des Europarats und der Vereinten Nationen über den Handel
mit Organen, Geweben und Zellen sowie den Menschenhan-
del zum Zweck der Organentnahme550,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die nega-
tiven Auswirkungen der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität, namentlich des Schmuggels und Handels mit
Menschen, Suchtstoffen, Kleinwaffen und leichten Waffen,
auf die Entwicklung, den Frieden, die Sicherheit und die
Menschenrechte sowie über die zunehmende Anfälligkeit der
Staaten gegenüber dieser Art von Kriminalität,

besorgt über die ernsten Herausforderungen und Bedro-
hungen, die von dem unerlaubten Handel mit Feuerwaffen,
deren Teilen, Komponenten und Munition ausgehen, und
über seine Verbindungen zu anderen Formen der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität, einschließlich des
Drogenhandels und anderer krimineller Tätigkeiten, nament-
lich des Terrorismus,

hervorhebend, dass die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität unter voller Achtung des Grundsatzes der
Souveränität der Staaten und im Einklang mit der Rechts-
staatlichkeit im Rahmen eines umfassenden Vorgehens be-
kämpft werden muss, das die Herbeiführung von Dauerlösun-
gen mittels Förderung der Menschenrechte und ausgewoge-
nerer sozioökonomischer Bedingungen zum Ziel hat,

besorgt darüber, dass kriminelle Organisationen und ih-
re Erträge in immer stärkerem Maße die Wirtschaft durch-
dringen,

in der Erkenntnis, dass Maßnahmen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität und den Terroris-
mus eine gemeinsame und geteilte Verantwortung darstellen,
und unter Betonung der Notwendigkeit, gemeinsam auf die
Verhütung und Bekämpfung der grenzüberschreitenden orga-
nisierten Kriminalität, der Korruption und des Terrorismus in
allen seinen Arten und Erscheinungsformen hinzuarbeiten,

sowie in Anerkennung der Notwendigkeit, bei den Ka-
pazitäten für technische Zusammenarbeit, über die das Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung verfügt, das Gleichgewicht zwischen allen von der

543 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326,
Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II
S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861
(Übereinkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74;
öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 (Protokoll gegen den Men-
schenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl.
III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten). Feuerwaffen-Protokoll: deutschsprachige Fassung in Resolu-
tion 55/255, Anlage.
544 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467.
545 Resolution 60/288.
546 Siehe Resolution 62/272; siehe auch Official Records of the General
Assembly, Sixty-second Session, Plenary Meetings, 117. bis 120. Sitzung
(A/62/PV.117-120), und Korrigendum.
547 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2008,
Supplement No. 10 (E/2008/30), Kap. II.

548 Ebd., 2009, Supplement No. 10 (E/2009/30), Kap. II.
549 In Englisch verfügbar unter http://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/publications.html.
550 In Englisch verfügbar unter http://www.coe.int/trafficking.
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Generalversammlung und dem Wirtschafts- und Sozialrat be-
nannten einschlägigen Prioritäten zu wahren,

daran erinnernd, dass sich die Verabschiedung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität 2010 zum zehnten
Mal jährt, und eingedenk der Notwendigkeit, den universel-
len Beitritt zu dem Übereinkommen und den dazugehörigen
Protokollen und ihre vollständige Durchführung sicherzustel-
len,

unter Begrüßung des regionalen Programmkonzepts des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung, das auf laufenden Konsultationen und Partner-
schaften auf nationaler und regionaler Ebene beruht, insbe-
sondere bei seiner Durchführung, und das gezielt sicherstel-
len soll, dass das Büro auf nachhaltige und kohärente Weise
auf die Prioritäten der Mitgliedstaaten eingeht,

Kenntnis nehmend von der Umsetzung der am 19. Fe-
bruar 2009 in Santo Domingo verabschiedeten Politischen
Erklärung über die Bekämpfung des unerlaubten Drogenhan-
dels, der organisierten Kriminalität, des Terrorismus und
sonstiger Schwerkriminalität in der Karibik551 sowie der Er-
gebnisse der am 23. und 24. Juni 2009 in Managua abgehalte-
nen Ministerkonferenz über unerlaubten Drogenhandel,
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und Terroris-
mus als Herausforderungen für die Sicherheit und die Ent-
wicklung in Zentralamerika552, die beispielhaft für das neue
regionale Programmkonzept des Büros der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung stehen,

in Anerkennung der allgemeinen Fortschritte, die das
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung bei der Erbringung von Beratenden Diensten
und Hilfe für die darum ersuchenden Mitgliedstaaten auf dem
Gebiet der Korruption, der organisierten Kriminalität, der
Geldwäsche, des Terrorismus, der Entführung und des Men-
schenhandels, einschließlich der Unterstützung beziehungs-
weise des Schutzes für die Opfer, ihre Familienangehörigen
und die Zeugen, sowie auf dem Gebiet des Drogenhandels
und bei der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere im
Hinblick auf Auslieferung und gegenseitige Rechtshilfe, er-
zielt hat,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs über die bei der Durchführung der Resolution
63/195 der Generalversammlung erzielten Fortschritte553;

2. nimmt außerdem mit Dank Kenntnis von den Be-
richten des Generalsekretärs über die Verbesserung der Koor-
dinierung des Vorgehens gegen den Menschenhandel554, über
die Hilfe bei der Durchführung der universellen Übereinkom-
men und Protokolle betreffend Terrorismus555 und über die

Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege, insbesondere seiner
Kapazität zur technischen Zusammenarbeit556;

3. erklärt erneut, wie wichtig das Übereinkommen
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle543 als
Hauptinstrumente der internationalen Gemeinschaft zur Be-
kämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Krimina-
lität sind;

4. bekräftigt außerdem, wie wichtig das Programm
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege bei der Förderung wirksamer Maßnahmen zur
Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege
ist und wie wichtig die Tätigkeit des Büros der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung bei der
Wahrnehmung seines Mandats auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege ist, so auch indem
es die Mitgliedstaaten auf Antrag und mit hohem Vorrang
durch technische Zusammenarbeit, Beratende Dienste und
andere Formen der Hilfe unterstützt und die Tätigkeit aller
einschlägigen und zuständigen Organe und Büros der Verein-
ten Nationen koordiniert und ergänzt;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenar-
beit auf bilateraler, subregionaler, regionaler und internatio-
naler Ebene gegebenenfalls zu verstärken, damit sie die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität wirksam be-
kämpfen können;

6. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, im Rahmen der vorhan-
denen Ressourcen und seines Mandats verstärkte Anstren-
gungen zu unternehmen, um technische Hilfe und Beratende
Dienste zur Durchführung seiner regionalen und subregiona-
len Programme in Abstimmung mit den betreffenden Mit-
gliedstaaten und regionalen und subregionalen Organisatio-
nen zu leisten;

7. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung außerdem, den Pakt von
Santo Domingo und andere Regionalprogramme sowie das
Dokument betreffend den Mechanismus von Managua so
bald wie möglich fertigzustellen und den Vertragsstaaten zur
Billigung vorzulegen, damit ihre Umsetzung in Zusammenar-
beit mit allen aktiven Partnern auf subregionaler, regionaler
und internationaler Ebene beginnen kann;

8. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung nachdrücklich auf, den
Mitgliedstaaten im Rahmen des Globalen Programms gegen
Geldwäsche auch weiterhin technische Hilfe zur Bekämpfung
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu gewäh-
ren, im Einklang mit den diesbezüglichen Übereinkünften der
Vereinten Nationen und den international anerkannten Nor-
men, einschließlich der anwendbaren Empfehlungen der zu-

551 Verfügbar unter http://www.unodc.org/mexico/es/cm-rd.html.
552 Verfügbar unter http://www.unodc.org/mexico/es/cm-managua09.html.
553 A/64/123.
554 A/64/130.
555 A/63/89. 556 A/63/99.
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ständigen zwischenstaatlichen Organe, darunter die Arbeits-
gruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“,
und der entsprechenden Initiativen regionaler, interregionaler
und multilateraler Organisationen gegen die Geldwäsche;

9. erkennt die Anstrengungen an, die das Büro der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung unternimmt, um den Mitgliedstaaten bei der Entwick-
lung von Fähigkeiten und dem Ausbau ihrer Kapazitäten zur
Verhütung und Bekämpfung von Entführungen zu helfen,
und ersucht das Büro, auch weiterhin technische Hilfe bereit-
zustellen, um die internationale Zusammenarbeit, insbeson-
dere die gegenseitige Rechtshilfe, zu fördern, mit dem Ziel,
dieses um sich greifende schwere Verbrechen wirksam zu be-
kämpfen;

10. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung nachdrücklich auf, die Zu-
sammenarbeit mit den zwischenstaatlichen, internationalen
und regionalen Organisationen, deren Mandat sich auf die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität bezieht, gege-
benenfalls auszuweiten, um bewährte Verfahren auszutau-
schen und ihre jeweiligen einzigartigen komparativen Vortei-
le zu nutzen;

11. lenkt die Aufmerksamkeit auf die in dem Bericht
des Generalsekretärs über die Wahrnehmung der Mandate
des Programms der Vereinten Nationen für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege aufgeführten neuen politischen
Fragen, unter besonderer Hervorhebung der Aktivitäten der
technischen Zusammenarbeit des Büros der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung553, namentlich
auf den Gebieten Seeräuberei, Computerkriminalität, sexuel-
le Ausbeutung von Kindern und städtische Kriminalität, und
bittet das Büro, im Rahmen seines Mandats Mittel und Wege
zur Behandlung dieser Fragen zu sondieren und dabei die Re-
solutionen des Wirtschafts- und Sozialrats 2007/12 vom
25. Juli 2007 und 2007/19 vom 26. Juli 2007 über die Strate-
gie des Büros im Zeitraum 2008-2011 zu berücksichtigen;

12. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, im Rahmen seines beste-
henden Mandats die Erhebung, Analyse und Verbreitung von
Informationen zu verstärken, um das Wissen über Kriminali-
tätstrends zu erweitern und die Mitgliedstaaten bei der For-
mulierung geeigneter Gegenmaßnahmen auf bestimmten Ge-
bieten der Kriminalität, insbesondere ihrer grenzüberschrei-
tenden Aspekte, zu unterstützen, und dabei zu berücksichti-
gen, dass die vorhandenen Ressourcen bestmöglich genutzt
werden müssen;

13. fordert die Mitgliedstaaten und die zuständigen in-
ternationalen Organisationen nachdrücklich auf, zur wirksa-
men Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität, namentlich des Menschenhandels, der Schleu-
sung von Migranten und der unerlaubten Herstellung und
grenzüberschreitenden Verbringung von Feuerwaffen sowie
der Korruption und des Terrorismus, in Zusammenarbeit mit
dem Programm der Vereinten Nationen für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege nach Bedarf nationale und re-

gionale Strategien sowie weitere notwendige Maßnahmen
auszuarbeiten;

14. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung nachdrücklich auf, den
Mitgliedstaaten weiterhin auf Antrag bei der Bekämpfung des
unerlaubten Handels mit Feuerwaffen, deren Teilen, Kompo-
nenten und Munition zu helfen und sie unter anderem durch
technische Hilfe bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, ge-
gen die Verbindungen zwischen diesem Handel und anderen
Formen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität
vorzugehen;

15. legt den Mitgliedstaaten nahe, nach Bedarf das
von den Vereinten Nationen erarbeitete Handbuch für die
Einschätzung der Bedrohung durch die organisierte Krimina-
lität heranzuziehen, um die Bedrohungen im Inland zutref-
fend und einheitlich zu bewerten und flexible und geeignete
Strategien zur Verbrechensbekämpfung zu entwickeln;

16. bekräftigt, wie wichtig das Büro der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und seine
Regionalbüros beim Aufbau von Kapazitäten auf lokaler Ebe-
ne zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität und des Drogenhandels sind, und fordert das Bü-
ro nachdrücklich auf, bei Entscheidungen über die Schlie-
ßung beziehungsweise Zuteilung von Büros regionale
Schwachstellen, Projekte und Auswirkungen im Kampf ge-
gen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, ins-
besondere in den Entwicklungsländern, zu berücksichtigen,
um ein wirksames Maß an Unterstützung für die auf diesen
Gebieten unternommenen nationalen und regionalen An-
strengungen aufrechtzuerhalten;

17. legt den Mitgliedstaaten nahe, das Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
dabei zu unterstützen, im Rahmen seines bestehenden Man-
dats auch weiterhin gezielt technische Hilfe zu leisten, um auf
Antrag die Kapazität der betroffenen Staaten zur Bekämp-
fung der Seeräuberei auszubauen, unter anderem indem es
den Mitgliedstaaten dabei behilflich ist, wirksame Maßnah-
men der Strafrechtspflege zu ergreifen und ihre Kapazitäten
im Justizbereich zu erweitern;

18. fordert die Mitgliedstaaten, die das Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle,
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
Korruption544 und die internationalen Übereinkommen und
Protokolle betreffend den Terrorismus noch nicht ratifiziert
haben beziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind,
nachdrücklich auf, dies zu erwägen;

19. legt den Vertragsstaaten nahe, die Konferenz der
Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
und die Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen Korruption auch weiterhin voll
zu unterstützen, namentlich indem sie den Konferenzen Infor-
mationen über die Vertragseinhaltung bereitstellen;



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

532

20. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des zehn-
jährigen Bestehens des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität im zweiten Jahresquartal 2010 eine eintägige Sonderta-
gung der Generalversammlung auf hoher Ebene über die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität einzuberufen,
deren Ziel es ist, den allgemeinen Beitritt zu dem Überein-
kommen und den dazugehörigen Protokollen zu fördern und
die internationale Zusammenarbeit zu verstärken;

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rah-
men der in Ziffer 20 genannten eintägigen Sondertagung der
Generalversammlung auf hoher Ebene anlässlich des zehn-
jährigen Bestehens des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität eine besondere Zeremonie der Verträge zu veranstalten,
um die Ratifikation des Übereinkommens und der dazugehö-
rigen Protokolle beziehungsweise den Beitritt dazu zu för-
dern;

22. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auf
dem Zwölften Kongress der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege auf möglichst hoher
Ebene vertreten zu sein, und legt den Staaten nahe, ihre Vor-
bereitungen für den Kongress fortzusetzen und darauf auszu-
richten, gezielte und produktive Beiträge zu den Erörterungen
zu leisten;

23. begrüßt die Fortschritte, die die Konferenz der
Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
und die Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen Korruption bei der Durchfüh-
rung ihres jeweiligen Mandats erzielt haben, und ersucht den
Generalsekretär, das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung auch weiterhin mit ange-
messenen Mitteln auszustatten, damit es die Durchführung
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und des Über-
einkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption auf
wirksame Weise fördern und seine Aufgaben als Sekretariat
der Konferenzen der Vertragsparteien der Übereinkommen
mandatsgemäß erfüllen kann;

24. begrüßt außerdem die Fortschritte der drei von der
Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen Korruption eingerichteten offenen
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppen für das Übereinkommen,
insbesondere die Erarbeitung der Aufgabenbeschreibung ei-
nes Überprüfungsmechanismus, und sieht den entsprechen-
den Beschlüssen der Konferenz der Vertragsstaaten auf ihrer
dritten Tagung mit Interesse entgegen;

25. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung erneut, seine den Mit-
gliedstaaten auf Antrag gewährte technische Hilfe zu verstär-
ken, die internationale Zusammenarbeit bei der Verhütung
und Bekämpfung des Terrorismus durch die Erleichterung
der Ratifikation und Durchführung der universellen Überein-
kommen und Protokolle betreffend den Terrorismus in enger
Abstimmung mit dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terro-

rismus und seinem Exekutivdirektorium zu vertiefen und
auch künftig zur Tätigkeit des Arbeitsstabs Terrorismusbe-
kämpfung beizutragen, und bittet die Mitgliedstaaten, dem
Büro angemessene Ressourcen für die Wahrnehmung seines
Mandats bereitzustellen;

26. nimmt Kenntnis von dem Bericht der zwischen-
staatlichen Sachverständigengruppe für die Überprüfung und
Aktualisierung der Modellhaften Strategien und praktischen
Maßnahmen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen557,
die mit Beschluss 17/1 der Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege vom 18. April 2008 über die
Stärkung der Maßnahmen der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen
und Mädchen558 eingerichtet wurde, und sieht der Behandlung
des Berichts der zwischenstaatlichen Sachverständigengrup-
pe durch die Kommission auf ihrer im Mai 2010 in Wien
stattfindenden neunzehnten Tagung mit Interesse entgegen;

27. ermutigt die Mitgliedstaaten, ihrem nationalen
Kontext angemessene einschlägige Maßnahmen zu ergreifen,
um die Verbreitung, Nutzung und Anwendung der Standards
und Normen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege sicherzustellen, so
auch indem sie die von dem Büro der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung bereits erarbeiteten
und veröffentlichten Handbücher prüfen und sie, wenn sie
dies für notwendig halten, verbreiten;

28. erklärt erneut, wie wichtig es ist, das Programm
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege entsprechend der ihm zuerkannten hohen Priori-
tät und der steigenden Nachfrage nach seinen Diensten, ins-
besondere im Hinblick auf die Bereitstellung umfangreiche-
rer Hilfe an Entwicklungs-, Transformations- und Postkon-
fliktländer auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Reform der Strafrechtspflege, auf eine ausreichende, stabile
und berechenbare Finanzgrundlage zu stellen, damit es sein
Mandat in vollem Umfang erfüllen kann;

29. begrüßt die Resolution 18/3 vom 24. April 2009
über die Verbesserung der Lenkung und der Finanzlage des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung, die von der Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege auf ihrer vom 16. bis 24. April
2009 in Wien abgehaltenen achtzehnten Tagung verabschie-
det wurde559 und mit der die Kommission die Empfehlungen
der offenen zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe über die Ver-
besserung der Lenkung und der Finanzlage des Büros der
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung annahm und eine ständige offene zwischenstaatliche Ar-
beitsgruppe über Lenkung und Finanzierung einrichtete, de-

557 Resolution 52/86, Anlage.
558 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2008,
Supplement No. 10 (E/2008/30), Kap. I, Abschn. D.
559 Ebd., 2009, Supplement No. 10 (E/2009/30), Kap. I, Abschn. D.
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ren Mandat bis zu der in der ersten Jahreshälfte 2011 stattfin-
denden Tagung der Kommission gilt;

30. ersucht den Generalsekretär erneut, das Programm
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege mit ausreichenden Ressourcen auszustatten, da-
mit es seine Mandate in vollem Umfang gemäß seinen hohen
Prioritäten erfüllen kann, und der Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege angemessene Unter-
stützung zu gewähren;

31. empfiehlt der Konferenz der Vertragsparteien des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität, im Rahmen des
zehnjährigen Bestehens des Übereinkommens während der
fünften Tagung der Konferenz der Vertragsparteien einen Ta-
gungsteil auf hoher Ebene zu veranstalten, auf dem neue und
entstehende Formen der Kriminalität sowie Mittel und Wege
zur verbesserten Anwendung des Übereinkommens und der
dazugehörigen Protokolle erörtert werden sollen;

32. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung der Mandate des Programms der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege vorzulegen, der auch neu auftretenden politischen Fra-
gen und möglichen Antworten Rechnung trägt;

33. ersucht den Generalsekretär außerdem, in den in
Ziffer 32 genannten Bericht Informationen über den Stand der
Ratifikationen des Übereinkommens der Vereinten Nationen
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und
der dazugehörigen Protokolle beziehungsweise den Stand der
Beitritte aufzunehmen.

RESOLUTION 64/180

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/440
und Corr.1, Ziff. 24)560.

64/180. Vorbereitungen für den Zwölften Kongress der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/119 vom 19. De-
zember 2001 über die Rolle, Arbeitsweise, Häufigkeit und
Dauer der Kongresse der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger, in der sie
die Leitlinien festgelegt hat, nach denen diese Kongresse ge-
mäß Ziffer 29 und 30 der Grundsatzerklärung und des Ak-

tionsprogramms des Programms der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege561 ab 2005 abzu-
halten sind,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/177 vom
16. Dezember 2005 über die Folgemaßnahmen zum Elften
Kongress der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung
und Strafrechtspflege,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 63/193 vom
18. Dezember 2008, in der sie beschloss, dass das Hauptthe-
ma des Zwölften Kongresses der Vereinten Nationen für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege „Umfassende Stra-
tegien für globale Herausforderungen: Systeme für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege und ihre Entwicklung
in einer sich verändernden Welt“ lauten wird,

unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
63/193 die Kommission für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege ersuchte, auf ihrer achtzehnten Tagung genü-
gend Zeit für die Prüfung der bei den Vorbereitungen für den
Zwölften Kongress erzielten Fortschritte einzuplanen, alle
notwendigen organisatorischen und sachbezogenen Vorkeh-
rungen rechtzeitig abzuschließen und der Generalversamm-
lung ihre abschließenden Empfehlungen über den Wirt-
schafts- und Sozialrat vorzulegen,

in Anerkennung dessen, dass die Kongresse einen be-
deutenden Beitrag zur Förderung des Erfahrungsaustauschs
auf dem Gebiet der Forschung, des Rechts und der Politikfor-
mulierung zwischen Staaten, zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen und einzelnen sachverständigen
Vertretern verschiedener Berufsgruppen und Disziplinen so-
wie zur Aufzeigung neuer Tendenzen und Probleme auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege leis-
ten,

sowie in Anerkennung der Anstrengungen, die die Re-
gierung Brasiliens bereits unternommen hat, um die Ausrich-
tung des Zwölften Kongresses vom 12. bis 19. April 2010 in
Salvador vorzubereiten,

betonend, wie wichtig es ist, dass alle Vorbereitungen
für den Zwölften Kongress fristgerecht und konzertiert erfol-
gen,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs562;

2. nimmt außerdem mit Dank Kenntnis von der Dis-
kussionsanleitung, die der Generalsekretär in Zusammenar-
beit mit den Instituten des Verbunds des Programms der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege für die regionalen Vorbereitungstagungen für den
Zwölften Kongress der Vereinten Nationen für Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege erarbeitet hat563;560 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Be-
nin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brasilien, Burundi, Chile, Costa Ri-
ca, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Kolumbien, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nicaragua,
Nigeria, Panama, Philippinen, Senegal, St. Vincent und die Grenadinen,
Türkei, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania

561 Resolution 46/152, Anlage.
562 E/CN.15/2009/9.
563 A/CONF.213/PM.1.
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3. anerkennt die Bedeutung der regionalen Vorberei-
tungstagungen, die die Sachpunkte auf der Tagesordnung und
die Themen der Arbeitstreffen des Zwölften Kongresses ge-
prüft und maßnahmenorientierte Empfehlungen abgegeben
haben564, die als Grundlage für den Entwurf der auf dem
Zwölften Kongress zu verabschiedenden Erklärung dienen
sollen;

4. ersucht die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege, mit genügend Vorlauf vor dem
Zwölften Kongress auf außerhalb der kalendermäßigen Ta-
gungen stattfindenden Treffen mit der Vorbereitung eines Er-
klärungsentwurfs zu beginnen und dabei die Empfehlungen
der regionalen Vorbereitungstagungen zu berücksichtigen;

5. wiederholt ihren in ihrer Resolution 63/193 enthal-
tenen Beschluss, dass der Tagungsteil auf hoher Ebene des
Zwölften Kongresses an den beiden letzten Kongresstagen
stattfinden wird, damit sich die Staats- oder Regierungschefs
beziehungsweise die Minister auf die wichtigsten Sachpunkte
auf der Tagesordnung des Kongresses konzentrieren können;

6. unterstreicht, wie wichtig die während des Zwölf-
ten Kongresses stattfindenden Arbeitstreffen sind, und bittet
die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen und andere in Betracht kommende Stel-
len, dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Ver-
brechensbekämpfung und den Instituten des Verbunds des
Programms der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege bei den Vorbereitungen für die Ar-
beitstreffen, namentlich auch bei der Erstellung und Verbrei-
tung des einschlägigen Hintergrundmaterials, finanzielle, or-
ganisatorische und technische Unterstützung zu gewähren;

7. bittet die Geberländer, mit den Entwicklungslän-
dern zusammenzuarbeiten, um ihre uneingeschränkte Mitwir-
kung an den Arbeitstreffen sicherzustellen, und legt den Staa-
ten, anderen in Betracht kommenden Stellen und dem Gene-
ralsekretär nahe, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen,
dass sich die Arbeitstreffen auf die jeweiligen Themen kon-
zentrieren und praktische Ergebnisse erzielen, die zu Ideen
für die technische Zusammenarbeit sowie zu Projekten und
Dokumenten führen, die zur Förderung der bilateralen und
multilateralen Anstrengungen auf dem Gebiet der techni-
schen Hilfe bei der Verbrechensverhütung und der Straf-
rechtspflege dienen;

8. bittet die Regierungen und die zuständigen zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen erneut,
den Zwölften Kongress über ihre Aktivitäten zur Durchfüh-
rung der Erklärung von Bangkok über Synergien und Maß-
nahmen: Strategische Allianzen auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege565 zu unterrichten,
um Anleitungen zur Formulierung von Rechtsvorschriften,
Maßnahmen und Programmen auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege auf nationaler und

internationaler Ebene zu geben, und ersucht zu diesem Zweck
den Generalsekretär, diese Informationen zusammenzustellen
und einen dem Kongress zur Behandlung vorzulegenden Be-
richt zu diesem Thema zu erstellen;

9. ersucht den Generalsekretär erneut, im Einklang
mit der bisherigen Praxis die notwendigen Ressourcen zur
Verfügung zu stellen, um die Beteiligung der am wenigsten
entwickelten Länder am Zwölften Kongress zu gewährleis-
ten;

10. ermutigt die Regierungen, den Zwölften Kongress
frühzeitig mit allen geeigneten Mitteln vorzubereiten, so auch
gegebenenfalls indem sie nationale Vorbereitungsausschüsse
schaffen, mit dem Ziel, zu einer gezielten und produktiven
Erörterung der Themen beizutragen und an der Organisation
und der Abhaltung der Arbeitstreffen aktiv mitzuwirken, na-
tionale Positionspapiere zu den verschiedenen Sachpunkten
auf der Tagesordnung vorlegen und Beiträge aus dem Hoch-
schulbereich und aus den in Betracht kommenden wissen-
schaftlichen Institutionen fördern;

11. bittet die Mitgliedstaaten erneut, auf dem Zwölften
Kongress auf möglichst hoher Ebene vertreten zu sein, bei-
spielsweise durch Staats- oder Regierungschefs, Justiz- und
andere Minister, und sich aktiv an dem Tagungsteil auf hoher
Ebene zu beteiligen;

12. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der
bisherigen Praxis die Organisation von Nebentagungen der
am Zwölften Kongress teilnehmenden nichtstaatlichen und
berufsständischen Organisationen sowie von Treffen von Be-
rufs- und geografischen Interessengruppen zu erleichtern und
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Vertreter aus Lehre
und Forschung zur Teilnahme an dem Kongress zu bewegen;

13. legt den zuständigen Sonderorganisationen und
den Programmen des Systems der Vereinten Nationen, den
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen so-
wie sonstigen berufsständischen Organisationen nahe, bei
den Vorbereitungen für den Zwölften Kongress mit dem Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung zusammenzuarbeiten;

14. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten für ein breit angelegtes, wirksames
Programm zur Information der Öffentlichkeit über die Vorbe-
reitungen für den Zwölften Kongress, den Kongress selbst,
die Folgemaßnahmen und die Umsetzung seiner Empfehlun-
gen zu sorgen;

15. begrüßt die durch den Generalsekretär vorgenom-
mene Ernennung eines Generalsekretärs und eines Exekutiv-
sekretärs des Zwölften Kongresses, die ihre Aufgaben nach
der Geschäftsordnung für die Kongresse der Vereinten Natio-
nen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege wahr-
nehmen werden;

16. ersucht den Generalsekretär, eine Übersicht über
den Stand der Kriminalität und der Strafrechtspflege in der
ganzen Welt zu erstellen und diese im Einklang mit der bishe-
rigen Praxis auf dem Zwölften Kongress zu präsentieren;

564 Siehe A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1
und A/CONF.213/RPM.4/1.
565 Resolution 60/177, Anlage.
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17. fordert den Zwölften Kongress auf, konkrete Vor-
schläge für weitere Folgemaßnahmen und weiteres Tätigwer-
den zu formulieren, unter besonderer Berücksichtigung der
praktischen Vorkehrungen für die wirksame Anwendung der
internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität, des Terrorismus und
der Korruption sowie der damit zusammenhängenden Maß-
nahmen der technischen Hilfe;

18. ersucht die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege, auf ihrer neunzehnten Tagung die
Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Zwölften Kon-
gresses vorrangig zu behandeln, mit dem Ziel, der General-
versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung über den
Wirtschafts- und Sozialrat geeignete Folgemaßnahmen zu
empfehlen;

19. ersucht den Generalsekretär, für geeignete Folge-
maßnahmen zu dieser Resolution zu sorgen und der General-
versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung über die
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspfle-
ge darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 64/181

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/440
und Corr.1, Ziff. 24)566.

64/181. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen 
für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/196 vom 18. De-
zember 2008 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs567,

eingedenk dessen, dass Schwächen bei der Verbrechens-
verhütung Schwierigkeiten auf der Ebene der Verbrechensbe-
kämpfungsmechanismen nach sich ziehen, sowie eingedenk
der dringenden Notwendigkeit, wirksame Verbrechensverhü-
tungsstrategien für Afrika zu entwickeln, und der Bedeutung,
die den Strafverfolgungsbehörden und der rechtsprechenden
Gewalt auf regionaler und subregionaler Ebene zukommt,

im Bewusstsein der verheerenden Auswirkungen neuer
und dynamischerer Kriminalitätstrends auf die Volkswirt-
schaften der afrikanischen Staaten und der Tatsache, dass die
Kriminalität eines der Haupthindernisse für eine harmonische
und nachhaltige Entwicklung in Afrika ist,

besorgt feststellend, dass die Strafjustizsysteme in den
meisten afrikanischen Ländern derzeit weder über ausrei-
chend qualifiziertes Personal noch über eine angemessene In-
frastruktur verfügen und daher schlecht dafür gerüstet sind,
neu auftretenden Kriminalitätstrends entgegenzuwirken, und
in der Erkenntnis, dass schwache Rechtsvorschriften und Jus-
tizsysteme die Anstrengungen zur Erleichterung des straf-
rechtlichen Vorgehens gegen diese neuen Kriminalitätstrends
untergraben,

eingedenk des Überarbeiteten Aktionsplans der Afrika-
nischen Union für Drogenbekämpfung und Verbrechensver-
hütung (2007-2012), der die Mitgliedstaaten dazu ermutigen
soll, sich in eigener Trägerschaft an den Regionalinitiativen
für eine wirksame Verbrechensverhütung, eine gute Amts-
führung und die Stärkung der Rechtspflege zu beteiligen,

betonend, dass eine wirksame Verbrechensverhütungs-
politik den Aufbau von Koalitionen mit allen beteiligten Part-
nern erfordert,

in der Erkenntnis, dass das Afrikanische Institut der
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Be-
handlung Straffälliger eine Koordinierungsstelle für alle pro-
fessionellen Anstrengungen zur Förderung einer aktiven Ko-
operation und Zusammenarbeit von Regierungen, Akademi-
kern, Institutionen sowie wissenschaftlichen und berufsstän-
dischen Organisationen und Sachverständigen auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege ist,

feststellend, dass die Finanzlage des Instituts seine Fä-
higkeit, in wirksamer und umfassender Weise Dienste für die
afrikanischen Mitgliedstaaten zu erbringen, stark beeinträch-
tigt hat,

1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behand-
lung Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen
Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und
zu koordinieren, die sich mit den Systemen zur Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege in Afrika befassen;

2. beglückwünscht außerdem das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zu seiner
Initiative zur Stärkung seiner Arbeitsbeziehungen zu dem In-
stitut durch die Unterstützung des Instituts und dessen Einbe-
ziehung in eine Reihe von Aktivitäten, einschließlich der in
dem Überarbeiteten Aktionsplan der Afrikanischen Union für
Drogenbekämpfung und Verbrechensverhütung (2007-2012)
genannten Aktivitäten, die die Stärkung der Rechtsstaatlich-
keit und der Strafjustizsysteme in Afrika zum Ziel haben;

3. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähig-
keit des Instituts zur Unterstützung nationaler Mechanismen
zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den afri-
kanischen Ländern weiter auszubauen;

4. stellt fest, dass sich das Institut um die Aufnahme
von Kontakten zu Organisationen in den Ländern bemüht, die
Programme zur Verbrechensverhütung fördern, und dass es
enge Verbindungen zu regionalen und subregionalen politi-

566 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Uganda (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind).
567 A/64/121.
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schen Stellen wie der Kommission der Afrikanischen Union,
der Ostafrikanischen Gemeinschaft, der Kommission der
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, der
Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung und der Ent-
wicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika unterhält;

5. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nach-
drücklich auf, auch künftig ihr Möglichstes zu tun, um ihren
Verpflichtungen gegenüber dem Institut nachzukommen;

6. begrüßt es, dass der Verwaltungsrat des Instituts
auf seiner vierten außerordentlichen Tagung am 2. März 2009
in Nairobi beschloss, im November 2009 eine Konferenz afri-
kanischer Minister zur Erörterung von Maßnahmen zur Ver-
besserung des Ressourcenzuflusses an das Institut abzuhal-
ten;

7. begrüßt es außerdem, dass das Institut eine Tei-
lung der Kosten für die verschiedenen Programme, die es mit
Mitgliedstaaten, Partnern und Institutionen der Vereinten Na-
tionen durchführt, initiiert hat;

8. fordert alle Mitgliedstaaten, nichtstaatlichen Orga-
nisationen und die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auch weiterhin konkrete praktische Maßnahmen zu
ergreifen, um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Ka-
pazitäten und bei der Durchführung seiner Programme und
Tätigkeiten zur Stärkung der Systeme zur Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege in Afrika zu unterstützen;

9. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle568 sowie
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion569 noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihnen
noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu erwä-
gen;

10. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum
zu bemühen, alle in Betracht kommenden Institutionen des
Systems der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das
Institut die erforderliche finanzielle und technische Unterstüt-
zung erhält, die es ihm gestattet, sein Mandat zu erfüllen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich weiter
um die Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel zu be-
mühen, damit das Institut den Kernbestand an Fachpersonal
aufrechterhalten kann, den es benötigt, um die ihm übertrage-
nen Verpflichtungen wirksam erfüllen zu können;

12. legt dem Institut nahe, zu erwägen, den Schwer-
punkt auf die allgemeinen und besonderen Schwachstellen ei-
nes jeden Programmlands zu legen, die bestehenden Initiati-
ven bestmöglich einzusetzen, um mit den vorhandenen Mit-
teln und Kapazitäten gegen Kriminalitätsprobleme anzuge-
hen, und zu diesem Zweck nutzbringende Koalitionen mit re-
gionalen und lokalen Institutionen zu bilden;

13. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung auf, mit dem Institut wei-
ter eng zusammenzuarbeiten;

14. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koope-
ration, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen
die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre
grenzüberschreitenden Formen, die durch innerstaatliche
Maßnahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden kön-
nen;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch wei-
terhin konkrete Vorschläge zum Ausbau der Programme und
Tätigkeiten des Instituts, namentlich die Aufstockung des
Kernbestands an Fachpersonal, vorzulegen und der General-
versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 64/182

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/441,
Ziff. 11)570.

64/182. Internationale Zusammenarbeit zur
Bekämpfung des Weltdrogenproblems

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der von der Generalversammlung auf
ihrer zwanzigsten Sondertagung angenommenen Politischen

568 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326,
Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II
S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861
(Übereinkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74;
öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 (Protokoll gegen den Men-
schenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl.
III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten). Feuerwaffen-Protokoll: deutschsprachige Fassung in Resolu-
tion 55/255, Anlage.
569 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467.

570 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Bahamas,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Boli-
vien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasi-
lien, Burkina Faso, Chile, China, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokrati-
sche Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatema-
la, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island,
Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Lesotho, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Namibia, Nigeria, Norwegen,
Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schwe-
den, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Suriname, Swasiland, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Türkei,
Ukraine, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania und Vereinigte Staaten
von Amerika.
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Erklärung571, der Erklärung über die Leitgrundsätze für die
Senkung der Drogennachfrage572, des Aktionsplans für inter-
nationale Zusammenarbeit bei der Ausmerzung des unerlaub-
ten Anbaus von Betäubungsmittelpflanzen und für Alternati-
ve Entwicklung573, des Aktionsplans zur Verwirklichung der
Erklärung über die Leitgrundsätze für die Senkung der Dro-
gennachfrage574 und der während des Tagungsteils auf Minis-
terebene der sechsundvierzigsten Tagung der Suchtstoffkom-
mission verabschiedeten gemeinsamen Ministererklärung575,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen576, die Bestimmungen des Ergebnisses des
Weltgipfels 2005577 zur Bekämpfung des Weltdrogenpro-
blems, die Politische Erklärung zu HIV/Aids578 und andere
einschlägige Resolutionen der Vereinten Nationen, nament-
lich die Resolution 63/197 der Generalversammlung vom
18. Dezember 2008 und die Resolutionen über regionale und
internationale Zusammenarbeit zur Verhütung der Abzwei-
gung und des Schmuggels von Ausgangsstoffen,

ernsthaft besorgt darüber, dass das Weltdrogenproblem
trotz der verstärkten Bemühungen, die die Staaten, die zustän-
digen Organisationen, die Zivilgesellschaft und die nicht-
staatlichen Organisationen nach wie vor unternehmen, wei-
terhin eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit
und Sicherheit und des Wohlergehens der Menschheit, insbe-
sondere der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien, und
der nationalen Sicherheit und Souveränität der Staaten dar-
stellt und dass es die sozioökonomische und politische Stabi-
lität und die nachhaltige Entwicklung untergräbt,

unter Begrüßung des Ergebnisses des Tagungsteils auf
hoher Ebene der zweiundfünfzigsten Tagung der Suchtstoff-
kommission579 und in diesem Zusammenhang unter Hinweis
auf die Resolution 63/197, in der die Generalversammlung
beschloss, in einer Plenarsitzung der Versammlung auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung die Ergebnisse des Tagungsteils
auf hoher Ebene zu behandeln,

unter Hinweis auf die Resolutionen, die die Suchtstoff-
kommission auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung verab-
schiedete580, insbesondere die Resolutionen 52/2, 52/3, 52/4
und 52/10 vom 20. März 2009, und von den Ergebnissen aller

Rundtischgespräche Kenntnis nehmend, die auf dem Ta-
gungsteil auf hoher Ebene der genannten Tagung geführt
wurden579,

bekräftigend, dass die Bekämpfung des Weltdrogenpro-
blems unter allen seinen Aspekten von politischer Seite die
Entschlossenheit zur Angebotssenkung als festen Bestandteil
einer ausgewogenen und umfassenden Drogenkontrollstrate-
gie erfordert, die den Grundsätzen entspricht, die in der von
der Generalversammlung auf ihrer zwanzigsten Sonderta-
gung angenommenen Politischen Erklärung und in den Maß-
nahmen zur Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit
bei der Bekämpfung des Drogenproblems581, einschließlich
des ebenfalls auf der genannten Tagung angenommenen Ak-
tionsplans für internationale Zusammenarbeit bei der Aus-
merzung des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmittel-
pflanzen und für Alternative Entwicklung, verankert sind,

desgleichen bekräftigend, dass die Reduzierung des un-
erlaubten Drogenkonsums und seiner Folgen von politischer
Seite die Entschlossenheit zu nachfragesenkenden Maßnah-
men erfordert, die durch nachhaltige, breit angelegte Initiati-
ven zur Nachfragesenkung unter Beweis gestellt werden
muss, die einen das gesamte Spektrum von Maßnahmen zur
Prävention, Aufklärung, Frühintervention, Behandlung, Un-
terstützung im Genesungsverlauf, Rehabilitation und Wieder-
eingliederung umfassenden Ansatz im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit beinhalten, im Einklang mit der von der Ge-
neralversammlung auf ihrer zwanzigsten Sondertagung ange-
nommenen Erklärung über die Leitgrundsätze für die Sen-
kung der Drogennachfrage,

in der Erkenntnis, dass die internationale Zusammenar-
beit bei der Angebots- und Nachfragesenkung gezeigt hat,
dass durch nachhaltige und gemeinsame Anstrengungen posi-
tive Ergebnisse erzielt werden können, und mit dem Aus-
druck ihrer Anerkennung für die diesbezüglichen Initiativen,

bekräftigend, dass das Weltdrogenproblem weiter eine
gemeinsame und geteilte Verantwortung darstellt, die eine
wirksame und verstärkte internationale Zusammenarbeit so-
wie einen integrierten, disziplinübergreifenden, komplemen-
tären und ausgewogenen Ansatz für angebots- und nachfrage-
senkende Strategien erfordert,

1. nimmt die Politische Erklärung und den Aktions-
plan für internationale Zusammenarbeit zugunsten einer inte-
grierten und ausgewogenen Strategie zur Bekämpfung des
Weltdrogenproblems an, die auf dem Tagungsteil auf hoher
Ebene der zweiundfünfzigsten Tagung der Suchtstoffkom-
mission verabschiedet wurden582, und fordert die Staaten auf,
für die vollständige Durchführung der darin aufgeführten
Maßnahmen zu sorgen, damit sie ihre Ziele und Zielvorgaben
rasch erfüllen können;

571 Resolution S-20/2, Anlage.
572 Resolution S-20/3, Anlage.
573 Resolution S-20/4 E.
574 Resolution 54/132, Anlage.
575 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 8 (E/2003/28/Rev.1), Kap. I, Abschn. C; siehe auch
A/58/124, Abschn. II.A.
576 Siehe Resolution 55/2.
577 Siehe Resolution 60/1.
578 Resolution 60/262, Anlage.
579 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2009,
Supplement No. 8 (E/2009/28), Kap. X; siehe auch A/64/92-E/2009/98,
Abschn. II.
580 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2009,
Supplement No. 8 (E/2009/28), Kap. I, Abschn. C.

581 Resolutionen S-20/4 A-E.
582 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2009,
Supplement No. 8 (E/2009/28), Kap. I, Abschn. C; siehe auch A/64/92-
E/2009/98, Abschn. II.A.
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2. erklärt erneut, dass die Bekämpfung des Weltdro-
genproblems eine gemeinsame und geteilte Verantwortung
darstellt, die in einem multilateralen Rahmen wahrgenommen
werden muss, einen integrierten und ausgewogenen Ansatz
erfordert und in voller Übereinstimmung mit den in der Char-
ta der Vereinten Nationen verankerten Zielen und Grundsät-
zen und anderen Bestimmungen des Völkerrechts, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte583 und der Erklärung
und dem Aktionsprogramm von Wien584 betreffend die Men-
schenrechte stehen muss, insbesondere unter voller Achtung
der Souveränität und territorialen Unversehrtheit der Staaten,
des Grundsatzes der Nichteinmischung in die inneren Ange-
legenheiten von Staaten sowie aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten, und ausgehend von den Grundsätzen der
Gleichberechtigung und der gegenseitigen Achtung;

3. verpflichtet sich, die bilaterale, regionale und in-
ternationale Zusammenarbeit namentlich durch Austausch
nachrichtendienstlicher Informationen und grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit zu fördern, um das Weltdrogenpro-
blem wirksamer zu bekämpfen, insbesondere indem sie eine
solche Zusammenarbeit durch die Staaten anregt und unter-
stützt, die durch den unerlaubten Anbau von Betäubungsmit-
telpflanzen, die unerlaubte Erzeugung, Herstellung, Durch-
fuhr und Verteilung von Suchtstoffen und psychotropen Stof-
fen, den unerlaubten Verkehr damit und den Missbrauch die-
ser Stoffe am unmittelbarsten betroffen sind;

4. bekräftigt die von den Mitgliedstaaten eingegange-
ne Verpflichtung zur Förderung, Entwicklung, Überprüfung
oder Stärkung wirksamer, umfassender und integrierter Pro-
gramme zur Senkung der Drogennachfrage, die wissenschaft-
lich fundiert sind und ein Spektrum von Maßnahmen abde-
cken, darunter Erstprävention, Frühintervention, Behandlung,
Betreuung, Rehabilitation, Wiedereingliederung in die Ge-
sellschaft und damit zusammenhängende Unterstützungs-
dienste, die die Gesundheit und das soziale Wohl von Einzel-
personen, Familien und Gemeinwesen fördern und die schäd-
lichen Folgen des Drogenmissbrauchs für den einzelnen
Menschen wie auch für die Gesellschaft insgesamt mindern
sollen, unter Berücksichtigung der besonderen Problematik
von Drogenkonsumenten mit hohem Risiko, in voller Einhal-
tung der drei internationalen Suchtstoffübereinkommen und
im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften, und
verpflichtet die Mitgliedstaaten, mehr Ressourcen darauf zu
verwenden, den nichtdiskriminierenden Zugang zu den ge-
nannten Interventionen zu gewährleisten, so auch in Haftan-
stalten, eingedenk dessen, dass bei diesen Interventionen
auch Faktoren, die die menschliche Entwicklung untergraben,
wie etwa Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung, zu be-
rücksichtigen sind;

5. registriert mit großer Besorgnis die schädlichen
Folgen des Drogenmissbrauchs für den Einzelnen wie für die
Gesellschaft, bekräftigt die Verpflichtung aller Mitgliedstaa-

ten, im Rahmen umfassender, einander ergänzender und sek-
torübergreifender Strategien zur Senkung der Drogennachfra-
ge gegen diese Probleme anzugehen, insbesondere mit Strate-
gien, die sich gezielt an Jugendliche richten, nimmt außerdem
mit großer Besorgnis Kenntnis von dem bestürzenden An-
stieg der Fälle von HIV/Aids und anderen durch Blut übertra-
genen Krankheiten bei injizierenden Drogenkonsumenten,
bekräftigt die Verpflichtung aller Mitgliedstaaten, auf das
Ziel des allgemeinen Zugangs zu umfassenden Präventions-
programmen, Behandlung, Betreuung und damit zusammen-
hängenden Unterstützungsdiensten hinzuarbeiten, unter vol-
ler Einhaltung der internationalen Suchtstoffübereinkommen,
im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und
unter Berücksichtigung aller einschlägigen Resolutionen der
Generalversammlung und gegebenenfalls des WHO,
UNODC, UNAIDS Technical Guide for Countries to Set Tar-
gets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and
Care for Injecting Drug Users (Technischer Leitfaden der
WHO, des UNODC und des UNAIDS für die Länder zur
Festlegung von Zielvorgaben für den allgemeinen Zugang in-
jizierender Drogenkonsumenten zu HIV-Prävention, -Be-
handlung und -Betreuung)585, und ersucht das Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung,
sein Mandat auf diesem Gebiet in enger Zusammenarbeit mit
den zuständigen Organisationen und Programmen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, darunter die Weltgesundheits-
organisation, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen und das Gemeinsame Programm der Vereinten Natio-
nen für HIV/Aids (UNAIDS), wahrzunehmen;

6. anerkennt die anhaltenden Anstrengungen und
Fortschritte bei der Bekämpfung des Weltdrogenproblems,
nimmt mit großer Besorgnis Kenntnis von der beispiellosen
Zunahme der unerlaubten Gewinnung von Opium und des un-
erlaubten Verkehrs damit, der anhaltenden unerlaubten Her-
stellung von Kokain und dem unerlaubten Handel damit, der
Zunahme der unerlaubten Gewinnung von Cannabis und des
unerlaubten Verkehrs damit, der zunehmenden Abzweigung
von Ausgangsstoffen sowie der damit zusammenhängenden
Verteilung unerlaubter Drogen und ihres Konsums, und be-
tont, dass die auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene unternommenen gemeinsamen Anstrengungen zur
umfassenderen Bewältigung dieser globalen Herausforderun-
gen im Einklang mit dem Grundsatz der gemeinsamen und
geteilten Verantwortung verstärkt und intensiviert werden
müssen, so auch durch verstärkte und besser koordinierte
technische und finanzielle Hilfe;

7. erkennt an, dass

a) nachhaltige Anbaukontrollstrategien, die sich ge-
gen den unerlaubten Anbau von Pflanzen für die Herstellung
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen richten, eine in-
ternationale Zusammenarbeit erfordern, die auf dem Grund-
satz der geteilten Verantwortung und einem integrierten und
ausgewogenen Ansatz beruht, die Rechtsstaatlichkeit und ge-

583 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
584 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.

585 In Englisch verfügbar unter http://www.who.int/hiv/pub/idu/
targetsetting/en/index.html.
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gebenenfalls Sicherheitsanliegen berücksichtigt und unter
voller Achtung der Souveränität und der territorialen Unver-
sehrtheit der Staaten, des Grundsatzes der Nichteinmischung
in die inneren Angelegenheiten der Staaten und aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten erfolgt;

b) solche Anbaukontrollstrategien unter anderem
Programme für Alternative Entwicklung und gegebenenfalls
präventive Programme für Alternative Entwicklung sowie
Ausmerzungs- und Rechtsdurchsetzungsmaßnahmen umfas-
sen;

c) solche Anbaukontrollstrategien in vollem Ein-
klang mit Artikel 14 des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Sucht-
stoffen und psychotropen Stoffen586 stehen, angemessen und
im Einklang mit der nationalen Politik koordiniert und abge-
stuft sein sollen, um die nachhaltige Ausmerzung des uner-
laubten Anbaus zu erreichen, und stellt ferner fest, dass sich
die Mitgliedstaaten verpflichten müssen, die Langzeitinvesti-
tionen in solche Strategien in Abstimmung mit anderen ent-
wicklungsfördernden Maßnahmen zu erhöhen, um zur Nach-
haltigkeit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung und
zur Armutsbeseitigung in den betroffenen ländlichen Gebie-
ten beizutragen, wobei die traditionellen, erlaubten Verwen-
dungen, sofern diese historisch belegt sind, sowie der Um-
weltschutz gebührend zu berücksichtigen sind;

8. erkennt außerdem an, dass die Entwicklungslän-
der, die über umfangreichen Sachverstand auf dem Gebiet der
Alternativen Entwicklung verfügen, eine maßgebliche Rolle
bei der Förderung bewährter Verfahren und der Erkenntnisse
aus solchen Programmen spielen, und bittet sie, diese bewähr-
ten Verfahren auch weiterhin an die vom unerlaubten Anbau
betroffenen Staaten, auch solche in Postkonfliktsituationen,
weiterzugeben, damit diese sie gegebenenfalls im Einklang
mit ihren jeweiligen nationalen Besonderheiten anwenden
können;

9. unterstreicht, dass dringend auf die ernsten Her-
ausforderungen, die von den zunehmenden Verbindungen
zwischen Drogenhandel, Korruption und anderen Formen der
organisierten Kriminalität, namentlich dem Menschenhandel,
dem Handel mit Feuerwaffen, der Computerkriminalität und
in einigen Fällen dem Terrorismus und der Geldwäsche, na-
mentlich in Verbindung mit der Terrorismusfinanzierung,
ausgehen, sowie auf die erheblichen Herausforderungen rea-
giert werden muss, vor die sich die Strafverfolgungs- und die
Justizbehörden bei der Bekämpfung der sich ständig verän-
dernden Mittel und Wege gestellt sehen, mit denen sich
grenzüberschreitende kriminelle Organisationen der Entde-
ckung und Strafverfolgung zu entziehen suchen;

10. bekräftigt, wie wichtig das Büro der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und seine
Regionalbüros beim Aufbau von Kapazitäten auf lokaler Ebe-

ne zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität und des Drogenhandels sind, und fordert das Bü-
ro nachdrücklich auf, bei Entscheidungen über die Schlie-
ßung beziehungsweise Zuteilung von Büros regionale
Schwachstellen, Projekte und Auswirkungen im Kampf ge-
gen den Drogenhandel, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern, zu berücksichtigen, um ein wirksames Maß an Un-
terstützung für die nationalen und regionalen Anstrengungen
zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems aufrechtzuerhal-
ten;

11. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung nachdrücklich auf, die Zu-
sammenarbeit mit den zwischenstaatlichen, internationalen
und den zuständigen regionalen Organisationen, die sich mit
der Bekämpfung des Weltdrogenproblems befassen, nach Be-
darf zu verstärken, um bewährte Verfahren auszutauschen
und ihre einzigartigen komparativen Vorteile bestmöglich zu
nutzen;

12. anerkennt die Notwendigkeit, sachdienliche Daten
und Informationen betreffend die internationale Zusammen-
arbeit zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems auf nationa-
ler, bilateraler, subregionaler, regionaler und internationaler
Ebene zu sammeln, und fordert alle Mitgliedstaaten nach-
drücklich auf, zu diesem Zweck den über die Suchtstoffkom-
mission geführten Dialog zu unterstützen;

13. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, den Mitgliedstaaten auf
Antrag auch weiterhin technische Hilfe zu leisten, um die Ka-
pazitäten zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems auszu-
bauen, indem es namentlich Schulungsprogramme für die Er-
arbeitung von Indikatoren und Instrumenten zur Erhebung
und Analyse zutreffender, verlässlicher und vergleichbarer
Daten zu allen maßgeblichen Aspekten des Weltdrogenpro-
blems sowie bei Bedarf für die Verbesserung vorhandener
oder die Erarbeitung neuer nationaler Indikatoren und Instru-
mente durchführt;

14. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dem
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung größtmögliche finanzielle und politische Unter-
stützung zu gewähren, indem sie die Zahl der Geber erhöhen
und mehr freiwillige Beiträge leisten, insbesondere nicht
zweckgebundene Beiträge, damit es seine operativen Tätig-
keiten und die Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen
Zusammenarbeit im Rahmen seines Mandats fortsetzen, aus-
weiten, verbessern und verstärken kann, insbesondere im
Hinblick auf die vollständige Durchführung der von der Ge-
neralversammlung auf ihrer zwanzigsten Sondertagung ver-
abschiedeten Politischen Erklärung571 und der Politischen Er-
klärung und des Aktionsplans für internationale Zusammen-
arbeit zugunsten einer integrierten und ausgewogenen Strate-
gie zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems, die auf dem
Tagungsteil auf hoher Ebene der zweiundfünfzigsten Tagung
der Suchtstoffkommission verabschiedet wurden, sowie ge-
gebenenfalls der von der Kommission auf der genannten Ta-
gung verabschiedeten einschlägigen Resolutionen580, und
empfiehlt, dem Büro auch weiterhin einen ausreichenden An-

586 United Nations, Treaty Series, Vol. 1582, Nr. 27627. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 II S. 1136; LGBl. 2007
Nr. 64; öBGBl. III Nr. 154/1997; AS 2006 531.
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teil am ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zuzu-
weisen, damit es sein Mandat auf konsistente und stabile Wei-
se erfüllen kann;

15. legt der Suchtstoffkommission in ihrer Eigenschaft
als wichtigstes politiksetzendes Organ der Vereinten Natio-
nen für Fragen der internationalen Drogenkontrolle und als
Leitungsgremium des Drogenprogramms des Büros der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
sowie dem Internationalen Suchtstoff-Kontrollamt nahe, ihre
nützliche Arbeit im Hinblick auf die Kontrolle von Ausgangs-
stoffen und anderen Chemikalien, die bei der unerlaubten
Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen ver-
wendet werden, zu verstärken;

16. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sofern sie es
nicht bereits getan haben, die Ratifikation des Einheits-Über-
einkommens von 1961 über Suchtstoffe in der durch das Pro-
tokoll von 1972 geänderten Fassung587, des Übereinkommens
von 1971 über psychotrope Stoffe588, des Übereinkommens
der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Ver-
kehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, des Über-
einkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität und der dazugehörigen
Protokolle589 und des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen gegen Korruption590 beziehungsweise den Beitritt zu die-
sen Übereinkünften zu erwägen, und fordert die Vertragsstaa-
ten dieser Übereinkünfte nachdrücklich auf, alle ihre Bestim-
mungen mit Vorrang durchzuführen;

17. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den
Aktionsplan zur Verwirklichung der Erklärung über die Leit-
grundsätze für die Senkung der Drogennachfrage574 umzuset-
zen und ihre nationalen Anstrengungen zur Bekämpfung des
Missbrauchs unerlaubter Drogen in ihrer Bevölkerung, insbe-
sondere durch Kinder und Jugendliche, zu verstärken;

18. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen des Ta-
gungsteils auf hoher Ebene der zweiundfünfzigsten Tagung
der Suchtstoffkommission579, dem World Drug Report 2009
(Weltdrogenbericht 2009) des Büros der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung591 und dem jüngs-

ten Bericht des Internationalen Suchtstoff-Kontrollamts592

und fordert die Staaten auf, die internationale und regionale
Zusammenarbeit zu verstärken, um der Bedrohung entgegen-
zuwirken, die der internationalen Gemeinschaft durch die un-
erlaubte Gewinnung von Drogen und den unerlaubten Ver-
kehr damit sowie durch andere Aspekte des Weltdrogenpro-
blems entsteht, und auch weiterhin konzertierte Maßnahmen
wie beispielsweise im Rahmen des Pariser Paktes593 und ande-
rer einschlägiger internationaler Initiativen durchzuführen;

19. stellt fest, dass das Internationale Suchtstoff-Kon-
trollamt ausreichende Ressourcen für die Durchführung aller
seiner Aufgaben benötigt, bekräftigt die Wichtigkeit seiner
Arbeit, legt ihm nahe, seine Arbeit auch künftig mandatsge-
mäß auszuführen, fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich
auf, sich in einer gemeinsamen Anstrengung zu verpflichten,
dem Amt im Einklang mit der Resolution 1996/20 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 23. Juli 1996 nach Möglichkeit
angemessene und ausreichende Haushaltsmittel zuzuweisen,
betont, dass seine Kapazität erhalten werden muss, unter an-
derem durch die Bereitstellung geeigneter Mittel durch den
Generalsekretär und durch angemessene technische Unter-
stützung seitens des Büros der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, und fordert eine stärkere
Zusammenarbeit und eine bessere Verständigung zwischen
den Mitgliedstaaten und dem Amt, um es in die Lage zu ver-
setzen, alle seine Aufgaben aus den internationalen Sucht-
stoffübereinkommen durchzuführen;

20. begrüßt die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft,
insbesondere der nichtstaatlichen Organisationen, bei der Be-
kämpfung des Weltdrogenproblems, nimmt mit Anerkennung
Kenntnis von ihrem wichtigen Beitrag zu dem Überprüfungs-
prozess und vermerkt außerdem, dass es Vertretern der be-
troffenen Bevölkerungsgruppen sowie von Institutionen der
Zivilgesellschaft gegebenenfalls ermöglicht werden soll, an
der Formulierung und Umsetzung einer Politik zur Senkung
von Drogennachfrage und -angebot mitzuwirken;

21. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozialrat, einen
seiner Tagungsteile auf hoher Ebene einem Thema im Zu-
sammenhang mit dem Weltdrogenproblem zu widmen, und
empfiehlt außerdem der Generalversammlung, eine Sonderta-
gung zur Behandlung des Weltdrogenproblems abzuhalten;

22. ermutigt die Tagungen der Leiter nationaler Dro-
genbekämpfungsbehörden und der Unterkommission der
Suchtstoffkommission für unerlaubten Drogenverkehr und
damit zusammenhängende Fragen im Nahen und Mittleren
Osten, auch künftig zur Stärkung der regionalen und interna-
tionalen Zusammenarbeit beizutragen, und nimmt in diesem
Zusammenhang Kenntnis von den Gesprächen, die auf der
neunzehnten Tagung der Leiter nationaler Drogenbekämp-
fungsbehörden Lateinamerikas und der Karibik vom 28. Sep-
tember bis 2. Oktober 2009 auf der Isla Margarita (Bolivari-
sche Republik Venezuela) darüber geführt wurden, wie die

587 Ebd., Vol. 976, Nr. 14152. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBI. 1977 II S. 111; 1980 II S. 1405; 1981 II S. 378; 1985 II S. 1103;
LGBl. 1980 Nr. 37; 1999 Nr. 234; öBGBl. Nr. 531/1978; AS 2005 371.
588 Ebd., Vol. 1019, Nr. 14956. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1976 II S. 1477; LGBl. 2000 Nr. 6; öBGBl. III Nr. 148/1997; AS
1996 1752.
589 Ebd., Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326, Nr. 39574. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72;
öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861 (Übereinkommen); dBGBl. 2005
II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006
5917 (Protokoll gegen den Menschenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954,
1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Pro-
tokoll gegen die Schleusung von Migranten). Feuerwaffen-Protokoll:
deutschsprachige Fassung in Resolution 55/255, Anlage.
590 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467.
591 United Nations publication, Sales No. E.09.XI.12.

592 United Nations publication, Sales No. E.09.XI.1.
593 Siehe S/2003/641, Anlage.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

541

Zusammenarbeit zwischen den Staaten Lateinamerikas und
der Karibik und den Staaten Westafrikas bei der Bekämpfung
des Drogenverkehrs verbessert werden kann594;

23. begrüßt die laufenden Anstrengungen zur Stär-
kung der regionalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung
des unerlaubten Drogenverkehrs und der Abzweigung von
chemischen Ausgangsstoffen, die von den Mitgliedern der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, der Shanghaier Organi-
sation für Zusammenarbeit, der Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit (ECO), der Organisation des Vertrags
über kollektive Sicherheit, der Eurasischen Gruppe zur Be-
kämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
sowie von anderen zuständigen subregionalen und regionalen
Organisationen unternommen werden, darunter die Verab-
schiedung des Aktionsplans betreffend die Bekämpfung des
Terrorismus, des unerlaubten Drogenverkehrs und der orga-
nisierten Kriminalität auf der unter der Schirmherrschaft der
Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit am 27. März
2009 in Moskau abgehaltenen Sonderkonferenz595 und die
Anstrengungen im Rahmen des ständigen Mechanismus zur
Suchtstoffbekämpfung „Channel“;

24. anerkennt die sonstigen laufenden regionalen An-
strengungen zur Bekämpfung des unerlaubten Drogenver-
kehrs, beispielsweise diejenigen der für Drogenfragen zustän-
digen hochrangigen Amtsträger des Verbands Südostasiati-
scher Nationen, die auf ihrer dreißigsten Tagung vom
29. September bis 20. Oktober 2009 in Phnom Penh den Ar-
beitsplan des Verbands zur Bekämpfung der Gewinnung un-
erlaubter Drogen, des Verkehrs damit und ihres Konsums
(2009-2015) verabschiedeten, mit dem Ziel, Südostasien bis
2015 drogenfrei zu machen;

25. fordert die zuständigen Organisationen und Institu-
tionen der Vereinten Nationen und die sonstigen internationa-
len Organisationen auf und bittet die internationalen Fi-
nanzinstitutionen, einschließlich der regionalen Entwick-
lungsbanken, Drogenkontrollfragen durchgängig in ihre Pro-
gramme aufzunehmen, und fordert das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung auf, seine
führende Rolle bei der Bereitstellung sachdienlicher Informa-
tionen und technischer Hilfe auch weiterhin wahrzunehmen;

26. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs596 und ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 64/238

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 24. Dezember 2009
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 86 Stimmen bei 23 Ge-
genstimmen und 39 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/64/439/Add.3, Ziff.18)597:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Antigua und Barbu-
da, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Irak, Irland, Island, Isra-
el, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lett-
land, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malawi, Malediven, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauritius,
Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongo-
lei, Montenegro, Namibia, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Ni-
geria, Österreich, Palau, Panama, Peru, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zypern.

Dagegen: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syrien,
Aserbaidschan, Bangladesch, Belarus, Brunei Darussalam,
China, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volks-
republik Laos, Indien, Kuba, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Malaysia, Myanmar, Nicaragua, Oman, Russische Föderation,
Simbabwe, Sri Lanka, Sudan, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vietnam.

Enthaltungen: Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Benin, Bolivi-
en (Plurinationaler Staat), Brasilien, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Gabun, Indonesi-
en, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Katar, Kenia, Kir-
gisistan, Kolumbien, Kongo, Kuwait, Madagaskar, Mali, Maureta-
nien, Nepal, Niger, Norwegen, Pakistan, Saudi-Arabien, Senegal,
Singapur, St. Lucia, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Trinidad
und Tobago, Vereinigte Arabische Emirate.

64/238. Die Menschenrechtssituation in Myanmar

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen und der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte598 und unter Hin-

594 Siehe UNODC/HONLAC/19/5.
595 Siehe A/63/805-S/2009/177, Anlage I.
596 A/64/120.

597 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Neu-
seeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern. 
598 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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weis auf die Internationalen Menschenrechtspakte599 und an-
dere einschlägige Menschenrechtsübereinkünfte,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten
sind, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und
zu schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen
internationalen Rechtsakten auf diesem Gebiet nachzukom-
men,

sowie in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen zur
Menschenrechtssituation in Myanmar, zuletzt Resolution
63/245 vom 24. Dezember 2008, der Resolutionen der Men-
schenrechtskommission und der Resolutionen des Menschen-
rechtsrats, zuletzt die Resolutionen 10/27 vom 27. März
2009600 und 12/20 vom 2. Oktober 2009601,

unter Begrüßung der Erklärungen des Präsidenten des
Sicherheitsrats vom 11. Oktober 2007 und vom 2. Mai 2008602

sowie der Presseerklärungen des Sicherheitsrats vom 22. Mai
2009 und vom 13. August 2009603,

sowie unter Begrüßung des Berichts des Generalsekre-
tärs über die Menschenrechtssituation in Myanmar604, seines
Besuchs des Landes am 3. und 4. Juli 2009 und der Besuche
seines Sonderberaters für Myanmar vom 31. Januar bis 3. Fe-
bruar beziehungsweise am 26. und 27. Juni 2009, und gleich-
zeitig bedauernd, dass die Regierung Myanmars die Gelegen-
heit, die diese Besuche im Hinblick auf die Erfüllung der Gu-
te-Dienste-Mission boten, nicht genutzt hat,

ferner unter Begrüßung der Berichte des Sonderbericht-
erstatters über die Menschenrechtssituation in Myanmar605

und seiner mündlichen Darstellungen sowie dessen, dass jetzt
ein Termin für einen Anschlussbesuch des Sonderberichter-
statters festgelegt wurde,

zutiefst besorgt darüber, dass den in den genannten Re-
solutionen sowie den Erklärungen anderer Organe der Ver-
einten Nationen zur Menschenrechtssituation in Myanmar
enthaltenen dringenden Aufrufen nicht Folge geleistet wurde,
und betonend, dass sich die Menschenrechtssituation in My-
anmar weiter verschlechtern wird, wenn nicht wesentliche
Fortschritte in Richtung auf die Befolgung dieser Aufrufe der
internationalen Gemeinschaft erzielt werden,

sowie zutiefst besorgt über die Einschränkungen, die ei-
ner wirksamen und echten Teilnahme der Vertreter der Natio-

nalen Liga für Demokratie und anderer politischer Parteien
sowie sonstiger maßgeblicher Akteure, darunter einige ethni-
sche Gruppen, an einem echten Prozess des Dialogs, der na-
tionalen Aussöhnung und des Übergangs zur Demokratie im
Wege stehen,

mit der Aufforderung an die Regierung Myanmars, mit
der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um
konkrete Fortschritte in Bezug auf die Menschenrechte, die
Grundfreiheiten und die politischen Prozesse zu erzielen und
sofort Maßnahmen zu ergreifen, um einen freien und fairen,
transparenten und alle Seiten einschließenden Wahlprozess
zu gewährleisten, der mittels konkreter Maßnahmen zu einem
echten demokratischen Übergang führt,

1. verurteilt nachdrücklich die anhaltenden systema-
tischen Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten des Volkes von Myanmar;

2. bekundet ihre ernste Besorgnis darüber, dass das
kürzlich gegen Daw Aung San Suu Kyi geführte Gerichtsver-
fahren mit ihrer Verurteilung und Bestrafung endete und sie
erneut unter Hausarrest gestellt wurde, und fordert ihre sofor-
tige und bedingungslose Freilassung;

3. fordert die Regierung Myanmars nachdrücklich
auf, alle Gefangenen aus Gewissensgründen, deren Zahl der-
zeit auf mehr als 2.000 geschätzt wird, unverzüglich, ohne
Vorbedingungen und unter voller Wiederherstellung ihrer po-
litischen Rechte freizulassen, stellt dabei fest, dass kürzlich
mehr als 100 dieser Personen freigelassen wurden, und for-
dert die Regierung Myanmars mit Nachdruck auf, den Ver-
bleib der Personen, denen die Freiheit entzogen ist oder die
Opfer eines Verschwindenlassens wurden, offenzulegen und
weitere politisch motivierte Festnahmen zu unterlassen;

4. bekräftigt, dass ein echter Prozess des Dialogs und
der nationalen Aussöhnung für den Übergang zur Demokratie
von ausschlaggebender Bedeutung ist, nimmt mit Anerken-
nung Kenntnis von den jüngsten Kontakten zwischen der Re-
gierung Myanmars und Daw Aung San Suu Kyi und fordert
die Regierung Myanmars auf, sofort Maßnahmen zu ergrei-
fen, um einen echten Dialog mit Daw Aung San Suu Kyi und
allen anderen betroffenen Parteien und ethnischen Gruppen
aufzunehmen und Daw Aung San Suu Kyi den Kontakt zur
Nationalen Liga für Demokratie und zu anderen Akteuren in
dem Land zu gestatten;

5. legt der Regierung Myanmars eindringlich nahe,
für die notwendigen Schritte auf dem Weg zu einem freien,
fairen, transparenten und alle Seiten einschließenden Wahl-
prozess zu sorgen, und fordert die Regierung auf, diese
Schritte unverzüglich zu unternehmen, namentlich den Erlass
der erforderlichen Wahlgesetze und die Zulassung der Betei-
ligung aller Stimmberechtigten, politischen Parteien und
sonstigen maßgeblichen Akteure an dem Wahlprozess;

6. fordert die Regierung Myanmars mit Nachdruck
auf, die Einschränkungen der Versammlungs-, Vereinigungs-
und Bewegungsfreiheit sowie des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung, so auch für freie und unabhängige Medien,
aufzuheben, namentlich durch die Gewährung des offenen

599 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
600 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 53 (A/64/53), Kap. II, Abschn. A.
601 Siehe A/HRC/12/50, Erster Teil, Kap. I.
602 S/PRST/2007/37 und S/PRST/2008/13; siehe Resolutionen und Be-
schlüsse des Sicherheitsrats, 1. August 2007-31. Juli 2008.
603 SC/9662 und SC/9731.
604 A/64/334.
605 A/64/318 und A/HRC/10/19.
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und leichten Zugangs zum Internet und zu Mobilfunkdiensten
und die Aufhebung der Zensur;

7. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die weiter be-
stehende Praxis von willkürlichen Inhaftierungen, Ver-
schwindenlassen, Vergewaltigungen und anderen Formen se-
xueller Gewalt, Folter und grausamer, unmenschlicher und
erniedrigender Behandlung und fordert die Regierung Myan-
mars mit Nachdruck auf, eine volle, transparente, wirksame,
unparteiische und unabhängige Untersuchung aller gemelde-
ten Menschenrechtsverletzungen zuzulassen und die Verant-
wortlichen vor Gericht zu stellen, damit der Straflosigkeit für
derartige Verbrechen ein Ende gesetzt wird;

8. fordert die Regierung Myanmars auf, im Rahmen
einer transparenten, integrativen und umfassenden Überprü-
fung festzustellen, inwieweit die Verfassung und alle inner-
staatlichen Rechtsvorschriften mit den internationalen Men-
schenrechtsnormen im Einklang stehen, und dabei uneinge-
schränkt mit der demokratischen Opposition und ethnischen
Gruppen zusammenzuwirken, und erinnert daran, dass die für
die Ausarbeitung des Verfassungsentwurfs festgelegten Ver-
fahren de facto den Ausschluss der Opposition von dem Pro-
zess bewirkten;

9. fordert die Regierung Myanmars nachdrücklich
auf, die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter-
schaft zu gewährleisten und ordnungsgemäße Verfahren zu
garantieren sowie ihre früheren Zusicherungen gegenüber
dem Sonderberichterstatter über die Menschenrechtssituation
in Myanmar einzuhalten, einen Dialog über Justizreformen
aufzunehmen;

10. bekundet ihre Besorgnis über die Bedingungen in
Gefängnissen und anderen Hafteinrichtungen und die anhal-
tenden Berichte über Misshandlungen, einschließlich Folter,
die an Gefangenen aus Gewissensgründen begangen werden,
sowie über die Verlegung dieser Personen in isolierte Gefäng-
nisse fernab von ihren Familien, wo sie weder Nahrungsmit-
tel noch Medikamente erhalten können;

11. bekundet ihre tiefe Besorgnis über das Wiederauf-
flammen bewaffneter Konflikte in einigen Gebieten, fordert
die Regierung Myanmars auf, die Zivilbevölkerung in allen
Landesteilen zu schützen, und fordert alle Beteiligten zur
Achtung der bestehenden Waffenruhevereinbarungen auf;

12. fordert die Regierung Myanmars mit Nachdruck
auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um den Verstößen
gegen die internationalen Menschenrechtsnormen und das
humanitäre Völkerrecht, namentlich dem gezielten Vorgehen
gegen Angehörige bestimmter ethnischer Gruppen, den ge-
zielten Militäroperationen gegen Zivilpersonen und den Ver-
gewaltigungen und anderen Formen sexueller Gewalt sowie
der Straflosigkeit für solche Handlungen ein Ende zu setzen;

13. fordert die Regierung Myanmars außerdem mit
Nachdruck auf, die Praxis der systematischen Vertreibung ei-
ner großen Zahl von Menschen in ihrem Land zu beenden so-
wie die anderen Ursachen von Flüchtlingsströmen in die
Nachbarländer auszuräumen;

14. bekundet ihre Besorgnis über die Diskriminierung,
die Menschenrechtsverletzungen, die Gewalt, die Vertrei-
bung und die wirtschaftlichen Härten, von denen zahlreiche
ethnische Minderheiten, darunter die ethnische Minderheit
der Rohingya im Norden des Rakhaing-Staates, fortwährend
betroffen sind, und fordert die Regierung Myanmars auf, so-
fort Maßnahmen zu treffen, um die Situation aller dieser
Menschen zu verbessern, und der ethnischen Minderheit der
Rohingya die Staatsangehörigkeit zu verleihen;

15. fordert die Regierung Myanmars nachdrücklich
auf, in Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte dafür zu sorgen,
dass ihre Streitkräfte und ihr Polizei- und Strafvollzugsperso-
nal eine angemessene Ausbildung in Menschenrechten und
humanitärem Völkerrecht erhalten und die internationalen
Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht
streng einhalten, und sie für jedweden Verstoß dagegen zur
Rechenschaft zu ziehen;

16. begrüßt den Dialog zwischen der Regierung My-
anmars und dem Ausschuss für die Beseitigung der Diskrimi-
nierung der Frau anlässlich der Behandlung des Berichts der
Regierung im November 2008 als ein Zeichen der Mitwir-
kung an den internationalen Kooperationsbemühungen auf
dem Gebiet der Menschenrechte und legt der Regierung nahe,
auf die Umsetzung der Empfehlungen des Ausschusses hin-
zuwirken;

17. fordert die Regierung Myanmars auf, den Beitritt
zu den internationalen Menschenrechtsverträgen zu erwägen,
denen Myanmar noch nicht als Vertragspartei angehört, wo-
durch ein Dialog mit den anderen Menschenrechtsvertragsor-
ganen möglich würde;

18. fordert die Regierung Myanmars außerdem auf,
Menschenrechtsverteidigern die ungehinderte Durchführung
ihrer Aktivitäten zu gestatten und dabei ihre Sicherheit und
Bewegungsfreiheit zu gewährleisten;

19. fordert die Regierung Myanmars mit Nachdruck
auf, der von allen Parteien unter Verstoß gegen das Völker-
recht fortgesetzten Praxis der Einziehung und des Einsatzes
von Kindersoldaten sofort ein Ende zu setzen, die Maßnah-
men zur Gewährleistung des Schutzes von Kindern vor be-
waffneten Konflikten zu verstärken und mit der Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Kon-
flikte weiter zu kooperieren, namentlich indem sie den Zu-
gang zu den Gebieten, in denen Kinder eingezogen werden,
gestattet, damit ein Aktionsplan zur Beendigung dieser Praxis
umgesetzt werden kann;

20. nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass eine
Reihe weiterer Schritte im Hinblick auf die Zusatzvereinba-
rung zwischen der Internationalen Arbeitsorganisation und
der Regierung Myanmars zur Beseitigung der Zwangsarbeit
unternommen wurden, verleiht jedoch ihrer tiefen Besorgnis
darüber Ausdruck, dass Zwangsarbeit nach wie vor eingesetzt
wird, und fordert die Regierung nachdrücklich auf, ihre Zu-
sammenarbeit mit der Internationalen Arbeitsorganisation auf
der Grundlage der Vereinbarung fortzusetzen, namentlich
durch bewusstseinsbildende Maßnahmen, mit dem Ziel, das
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Vorgehen gegen die Zwangsarbeit im gesamten Land so weit
wie möglich auszudehnen und die Empfehlungen der Unter-
suchungskommission der Internationalen Arbeitsorganisation
vollständig umzusetzen;

21. stellt fest, dass die Regierung Myanmars bei der
Erbringung humanitärer Hilfe für die von dem Wirbelsturm
„Nargis“ betroffenen Menschen mit der internationalen Ge-
meinschaft, einschließlich der Vereinten Nationen, weiter zu-
sammenarbeitet, legt der Regierung Myanmars in Anbetracht
des anhaltenden humanitären Bedarfs nahe, dafür zu sorgen,
dass die Kooperation bestehen bleibt, und befürwortet die
Fortführung des Mechanismus der Dreiparteien-Kerngruppe;

22. fordert die Regierung Myanmars auf, den Verein-
ten Nationen, internationalen humanitären Organisationen
und ihren Partnern rasch sicheren, vollen und ungehinderten
Zugang zu allen Teilen Myanmars, einschließlich Konflikt-
und Grenzgebieten, zu garantieren und mit diesen Akteuren
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um die Bereitstellung
humanitärer Hilfe für alle bedürftigen Menschen im ganzen
Land, einschließlich der Binnenvertriebenen, zu gewährleis-
ten;

23. fordert die Regierung Myanmars außerdem auf,
ihren humanitären Dialog mit dem Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz wiederaufzunehmen und ihm die Durch-
führung seiner mandatsmäßigen Tätigkeiten zu gestatten, ins-
besondere indem sie ihm den Zugang zu inhaftierten Perso-
nen und zu Gebieten innerer bewaffneter Konflikte gewährt;

24. begrüßt die gemeldeten Fortschritte bei der Be-
kämpfung von HIV/Aids durch die Regierung Myanmars und
internationale humanitäre Organisationen;

25. bekräftigt ihre volle Unterstützung für die Guten
Dienste des Generalsekretärs, die dieser über seinen Sonder-
berater für Myanmar wahrnimmt, im Einklang mit dem Be-
richt des Generalsekretärs über die Menschenrechtssituaton
in Myanmar604, und fordert die Regierung Myanmars nach-
drücklich auf, mit der Gute-Dienste-Mission bei der Erfül-
lung des ihr von der Generalversammlung erteilten Mandats
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, namentlich indem sie
die Besuche des Sonderberaters in dem Land erleichtert und
ihm uneingeschränkten Zugang zu allen maßgeblichen Betei-
ligten gewährt, namentlich zur obersten Führungsebene des
Regimes, zu Menschenrechtsverteidigern, Vertretern ethni-
scher Minderheiten, Studentenführern und anderen Opposi-
tionsgruppen, und unverzüglich und in sachlicher Weise auf
den Fünf-Punkte-Plan des Generalsekretärs einzugehen, der

auch die Einrichtung eines Büros der Vereinten Nationen zur
Unterstützung des Gute-Dienste-Mandats umfasst;

26. begrüßt den unterstützenden Beitrag der Nachbar-
länder Myanmars und der Mitglieder des Verbands Südost-
asiatischer Nationen zur Gute-Dienste-Mission des General-
sekretärs und zu den Hilfsmaßnahmen nach dem Wirbelsturm
„Nargis“ und befürwortet die Fortsetzung und Intensivierung
der diesbezüglichen Bemühungen;

27. begrüßt außerdem den anhaltenden Beitrag der
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs für Myanmar zur
Erleichterung der Tätigkeit der Gute-Dienste-Mission;

28. begrüßt es ferner, dass den Anträgen des Sonder-
berichterstatters auf Besuch des Landes stattgegeben wurde,
und legt der Regierung eindringlich nahe, mit ihm bei der
Wahrnehmung des ihm vom Menschenrechtsrat erteilten
Mandats voll zusammenzuarbeiten und die vier von dem Son-
derberichterstatter empfohlenen Kernelemente im Menschen-
rechtsbereich umzusetzen;

29. fordert die Regierung Myanmars auf, einen Dialog
mit dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte aufzunehmen, um die volle Achtung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten sicherzustellen;

30. ersucht den Generalsekretär,

a) auch weiterhin seine Guten Dienste zur Verfügung
zu stellen und mit der Regierung und dem Volk Myanmars,
einschließlich der Gruppen, die sich für die Demokratie und
die Menschenrechte einsetzen, und aller maßgeblichen Par-
teien, weitere Gespräche über die Menschenrechtssituation,
den Übergang zur Demokratie und den nationalen Aussöh-
nungsprozess zu führen und der Regierung in dieser Hinsicht
technische Hilfe anzubieten;

b) jede erforderliche Unterstützung zu gewähren, um
den Sonderberater und den Sonderberichterstatter in die Lage
zu versetzen, ihr Mandat voll und wirksam und auf koordi-
nierte Weise wahrzunehmen;

c) der Generalversammlung auf ihrer fünfundsech-
zigsten Tagung sowie dem Menschenrechtsrat über den Stand
der Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

31. beschließt, die Frage auf ihrer fünfundsechzigsten
Tagung auf der Grundlage des Berichts des Generalsekretärs
und des Zwischenberichts des Sonderberichterstatters weiter
zu behandeln.


